
Hrsg. vom Deutschen Kulturrat

Max Fuchs
Gabriele Schulz

Olaf Zimmermann

KULTURELLE BILDUNG
IN DER

BILDUNGSREFORMDISKUSSION

 Konzeption Kulturelle Bildung III





KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM I

KULTURELLE BILDUNG IN DER
BILDUNGSREFORMDISKUSSION

Konzeption Kulturelle Bildung III

Hrsg. v. Deutschen Kulturrat

Max Fuchs
Gabriele Schulz

Olaf Zimmermann

Das Projekt „Kulturelle Bildung in der Bildungsreformdiskussion -
Konzeption Kulturelle Bildung“ wurde gefördert aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung



II KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutsche Nationalbiblio-
graphie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de ab-
rufbar.

1. Auflage Berlin 2005

Alle Rechte bei:
Deutscher Kulturrat e.V.
Redaktion: Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann
Satz und Layout: Petra Pfaffenheuser

ISBN 3-934868-11-8



KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM III

INHALT

MAX FUCHS: VORWORT ...................................................................................................... 1

OLAF ZIMMERMANN: EINLEITUNG ..................................................................................... 5

TEIL A
Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann:
Kulturelle Bildung und Bildungsreform ........................................ 9

1. EINFÜHRUNG IN DIE FRAGESTELLUNG ....................................................................... 10

2. RAHMENBEDINGUNGEN KULTURELLER BILDUNG ...................................................... 14

2.1 Kulturelle Bildung und internationale Politik .................................................... 17
2.1.1 Lernfähigkeit: unser verborgener Reichtum ........................................... 17
2.1.2 Bildungsforum in Dakar ......................................................................... 17
2.1.3 Bildung für nachhaltige Entwicklung ..................................................... 18
2.1.4 WTO und GATS ....................................................................................... 19
2.1.5 Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt ...................................... 22
2.1.6 OECD ...................................................................................................... 23
2.1.7 Zusammenfassung ................................................................................. 24

2.2 Kulturelle Bildung und europäische Politik ....................................................... 24
2.2.1 Europäische Verfassung ......................................................................... 24
2.2.2 Europäische Kulturförderung .................................................................. 26
2.2.3 Europäische Bildungsförderung ............................................................. 27
2.2.4 Europäische Jugendförderprogramme ................................................... 27
2.2.5 Europäische Förderung im Bereich audiovisuelle Medien ...................... 28
2.2.6 Weitere europäische Förderprogramme ................................................. 28
2.2.7 Bologna-Prozess ..................................................................................... 29
2.2.8 EU-Dienstleistungsrichtlinie ................................................................... 31
2.2.9 Zusammenfassung ................................................................................. 33



IV KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

2.3 Kulturelle Bildung und Bundespolitik ................................................................ 33
2.3.1 Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern .................................... 34
2.3.2 Kultur als Staatsziel ................................................................................ 37
2.3.3 Kinder- und Jugendhilfegesetz ............................................................... 38
2.3.4 Tagesbetreuungsausbaugesetz .............................................................. 39
2.3.5 Bildungsberichterstattung ...................................................................... 41
2.3.6 Freiwilliges Soziales Jahr Kultur .............................................................. 42
2.3.7 Hochschulgesetzgebung ........................................................................ 43
2.3.8 Lebensbegleitendes Lernen .................................................................... 43
2.3.9 Urheberrecht .......................................................................................... 45
2.3.10 Zusammenfassung ................................................................................. 46

2.4 Kulturelle Bildung und Landespolitik ................................................................ 46
2.4.1 Elementarbildung ................................................................................... 46
2.4.2 Entwicklung der Ganztagsschule ........................................................... 51
2.4.3 Lebensbegleitendes Lernen .................................................................... 60
2.4.4 Zusammenfassung ................................................................................. 70

2.5 Kulturelle Bildung und Bürgerschaftliches Engagement ................................... 70
2.5.1 Steuerrecht ............................................................................................. 71
2.5.2 Versicherungsschutz ............................................................................... 73
2.5.3 Zuwendungsrecht ................................................................................... 73
2.5.4 Besondere Förderinstrumente ................................................................ 78
2.5.5 Zusammenfassung ................................................................................. 81

3. INFRASTRUKTUR KULTURELLER BILDUNG .................................................................. 82

3.1 Städte und Gemeinden als Orte kultureller Bildung ......................................... 83
3.1.1 Herausforderung demografischer Wandel .............................................. 86
3.1.2 Herausforderung Migration .................................................................... 87
3.1.3 Herausforderung soziale Stadt ............................................................... 89

3.2 Kulturelle Bildung und Kirchen ......................................................................... 91

3.3 Kulturelle Bildung und öffentlich-rechtlicher Rundfunk .................................... 92

3.4 Kulturelle Bildung und Zivilgesellschaft ............................................................ 95

3.5 Kulturwirtschaftliche Akteure kultureller Bildung ............................................. 96

3.6 Institution versus Projekt .................................................................................. 97

3.7 Wettbewerbe .................................................................................................... 99

3.8 Finanzierung kultureller Bildung ....................................................................... 99
3.8.1 Kulturfinanzierung ................................................................................ 101



KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM V

4. ARBEITSMARKT KULTUR UND QUALIFIZIERUNG ...................................................... 114

4.1 Arbeitsmarkt Kultur ........................................................................................ 114
4.1.1 Statistische Daten zum Arbeitsmarkt Kultur ......................................... 115
4.1.2 Selbstständige in Kulturberufen ........................................................... 115
4.1.3 Abhängig Beschäftigte in Kulturberufen .............................................. 116
4.1.4 Entwicklung des Arbeitsmarktes Kultur ................................................ 118
4.1.5 Soziale Sicherung ................................................................................. 120

4.2 Qualifizierung ................................................................................................. 121
4.2.1 Überblick .............................................................................................. 121
4.2.2 Informelle Bildung in der Familie ......................................................... 121
4.2.3 Elementarerziehung ............................................................................. 122
4.2.4 Allgemein bildende Schule ................................................................... 125
4.2.5 Außerschulische kulturelle Bildung ...................................................... 129

4.2.5.1 Die Bundesakademien ............................................................. 130

5. KOOPERATION UND VERNETZUNG ........................................................................... 133

5.1 Gemeinwesenorientierung von Schule ........................................................... 133

5.2 Einbeziehung aller künstlerischer Sparten in die Ganztagsschule .................. 137

5.3 Zusammenarbeit mit weiteren Partnern ......................................................... 138

6. LITERATURVERZEICHNIS UND WEITERFÜHRENDE LITERATUR .................................. 140

6.1 Selbstständige Veröffentlichungen ................................................................. 140

6.2 Unselbstständige Veröffentlichungen ............................................................. 148

6.3 Fachzeitschriften zum Thema Kulturelle Bildung ............................................. 151

6.4 Schwerpunkthefte von Fachzeitschriften zum Thema Bildung ........................ 152

6.5 Stellungnahmen und Positionspapiere ............................................................ 152

7. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ...................................................................................... 153

8. VERZEICHNIS DER TABELLEN UND GRAFIKEN .......................................................... 154



VI KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

TEIL B
Max Fuchs: Kulturpädagogik und Schule im gesellschaftlichen
Wandel – Alte und neue Herausforderungen für die Theorie
und Praxis von Bildung und Erziehung – Ein Versuch ................ 155

VORWORT ............................................................................................................. 156

TEIL I: ZUR PÄDAGOGIK DER MODERNE
1. Zur Einführung: Kulturpädagogik im Legitimationsdruck ................................ 157
2. Zur Notwendigkeit von Bildung und Erziehung:

eine anthropologische Skizze .......................................................................... 164
3. Die Moderne: Ambivalenzen, Widersprüche, Antinomien ................................ 170
4. Zur Pädagogik der Moderne ........................................................................... 187

TEIL II: ZUR ZUSAMMENARBEIT VON SCHULE UND JUGENDARBEIT
5. Die Schule im Reformstau ............................................................................... 192
6. Kulturpädagogik als Teil der Pädagogisierung der Gesellschaft –

das Subjekt im Wandel .................................................................................... 208
7. Aspekte der Schulreform ................................................................................ 223
8. Zur Zusammenarbeit von Schule und Jugend(kultur)arbeit ............................ 237
9. Mehr Demokratie wagen! Eine nüchterne Situationsbeschreibung

und ein Hoffnungsschimmer ........................................................................... 249
10. Nachwort ........................................................................................................ 261
11. Literatur .......................................................................................................... 263
12. Übersicht über die Abbildungen ..................................................................... 275

TEIL C
Tagung „Kulturelle Bildung in der Bildungsreformdiskussion –
Konzeption Kulturelle Bildung“ ................................................. 277

Edelgard Bulmahn:
Was leistet der Bund für die kulturelle Bildung? ............................................................. 279

Doris Ahnen:
Wie engagieren sich die Länder in der kulturellen Bildung ............................................. 284

Werner Lindner:
Kulturelle Bildung ist Teil der Jugendarbeit ..................................................................... 289



KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM VII

Dieter Wunder:
Kulturelle Bildung – Musterknabe oder Stiefkind in der Schulreform? ........................... 297

Richard Stang:
Nachrichten aus der Luxusabteilung – Kulturelle Bildung in der Erwachsenenbildung ......... 305

Georg Ruppelt:
Neue Leser braucht das Land? – Fortbildung von Leseförderern .................................... 313

Eske Nannen:
Wie Kulturvermittlung und Kunstpräsentation zusammengehören ................................. 317

Claudia Schwalfenberg:
Baukultur in der Bildungsreformdiskussion ..................................................................... 322

Hildegard Bockhorst:
Was hat die Soziokultur zur Bildungsreformdiskussion beizutragen? ............................. 326

Andreas Johannes Wiesand:
Das BLK-Programm „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ ......................................... 333

Dieter B. Herrmann:
Astronomie für alle – und was hat das mit Kultur zu tun? .............................................. 341

Max Fuchs:
Kulturelle Bildung in der Bildungsreformdiskussion – Ergebnisse
der bundesweiten Fachtagung des Deutschen Kulturrates am
29. und 30. September 2004 in Berlin ............................................................................. 347

TEIL D
Materialien ............................................................................................................. 353

1. STELLUNGNAHMEN DES DEUTSCHEN KULTURRATES ............................................... 356

1.1 Chancen der Kulturellen Bildung nutzen! – Stellungnahme des
Deutschen Kulturrates zum Ausbau der Ganztagsschule ................................ 356

1.2 Kultur als Daseinsvorsorge! ............................................................................ 358

1.3 Resolution des Deutschen Kulturrates zu den
GATS-2000 Verhandlungen der WTO über bestimmte
audiovisuelle Dienstleistungen und über Kulturdienstleistungen
vom 31.01.2003 .............................................................................................. 366



VIII KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

1.4 Europäischer Einigungsprozess auf gemeinsamer kultureller Basis
Deutscher Kulturrat plädiert für adäquate Berücksichtigung der
Kultur in der künftigen EU-Verfassung ........................................................... 368

1.5 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Vorschlag der Europäischen
Kommission für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates
über das Programm „Kultur 2007“ (2007–2013) ............................................ 372

1.6 Deutscher Kulturrat warnt vor Verabschiedung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie ............................................................................ 374

1.7 Kulturzuständigkeit ist mehr als Kulturförderung! –
Diskussionspapier des Deutschen Kulturrates zur Entflechtung
der Kompetenzen von Bund und Ländern ....................................................... 378

1.8 Bürgerschaftlich Engagierte nicht mit unangemessenen Haftungsrisiken
belasten – Deutscher Kulturrat fordert Präzisierung der Haftungsregelungen
für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder ........................................................... 382

1.9 Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur stärken! –
Rahmenbedingungen für bürgerschaftlich Aktive verbessern.
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates vom 26.09.03 .............................. 383

1.10 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur Vorbereitung eines
Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft („Zweiter Korb“) ..................................................... 389

1.11 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Referentenentwurf eines
Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft ................................................................................. 393

1.12 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates – Nicht an der
Nachwuchsförderung sparen! Deutscher Kulturrat fordert,
die musisch-künstlerischen Wettbewerbe zu erhalten .................................... 397

1.13 Ein-Euro-Jobs: Zusätzlichkeit ernst nehmen – Positionspapier des
Deutschen Kulturrates  zu Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung (so genannten Ein-Euro-Jobs) ......................... 398

2. STELLUNGNAHMEN DER SEKTIONEN DES DEUTSCHEN KULTURRATES .................... 403

2.1 Musik in der Ganztagsschule – Positionspapier des Deutschen Musikrats ..... 403

2.2 Kunst und Schule – Eine Resolution des Rates für darstellende Künste
im Deutschen Kulturrat e.V. ............................................................................ 406



KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM IX

2.3 Sieben Göttinger Thesen der Deutschen Literaturkonferenz zu Literatur
und Kultureller Bildung in der Bildungsreformdiskussion ............................... 408

2.4 Stellungnahme zur baukulturellen Bildung – Rat für Baukultur im
Deutschen Kulturrat e.V. ................................................................................. 413

3. STELLUNGNAHMEN AUS MITGLIEDSVERBÄNDEN DES
DEUTSCHEN KULTURRATES ........................................................................................ 418

3.1 Bund Deutscher Amateurtheater: Resolution „Kinder spielen Theater“ ......... 418

3.2 Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen
Einrichtungen: Ganzheitlich bilden ................................................................. 420

3.3 Bundesverband Museumspädagogik: Zum Bildungsauftrag der Museen –
Stellungnahme des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V. ..................... 421

3.4 Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände:
Herausforderungen für die europäische Informationsgesellschaft ................. 424

3.5 Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände:
Manifest für Schulbibliotheken – Lehren und Lernen mit der
Schulbibliothek ................................................................................................ 427

3.6 Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung: Bildungspolitisches
Positionspapier – Weimarer Erklärung zur Zukunft von
Bildung und Kultur .......................................................................................... 430

3.7 Bundesvereinigung soziokultureller Zentren:  Positionen der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V.
zur aktuellen Bildungsdebatte ........................................................................ 435

3.8 Deutsche Orchestervereinigung: Vereinbarung zwischen dem Verband
Deutscher Schulmusiker und der Deutschen Orchestervereinigung ................ 436

3.9 Deutsche UNESCO-Kommission: Bildung für nachhaltige Entwicklung
in der Bundesrepublik Deutschland – Resolution der
58. Hauptversammlung der Deutschen UNESCO-Kommission ........................ 438

3.10 Deutsche UNESCO-Kommission: Nachhaltigkeit lernen: Hamburger
Erklärung der Deutschen UNESCO-Kommission zur Dekade der
Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
(2005–2014) ................................................................................................... 438



X KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

3.11 Verband Deutscher Musikschulen und Verband Deutscher Schulmusiker:
Gemeinsam für Musikalische Bildung ............................................................. 441

4. WEITERE MATERIALIEN ............................................................................................. 445

4.1 Verankerung von Kultur und Bildung in den Landesverfassungen .................. 445

4.2 Artikel zu bildungspolitischen Fragen in politik und kultur 3/2002
bis 5/2004 ....................................................................................................... 452

4.3 Bildungspolitische Anfragen, Anträge, Berichte und Gesetzesvorschläge
des Deutschen Bundestags aus der 14. und 15. Legislaturperiode ................. 459
4.3.1 Bildung allgemein ................................................................................ 459
4.3.2 Elementarerziehung ............................................................................. 461
4.3.3 Schule ................................................................................................... 462
4.3.4 Hochschule ........................................................................................... 463
4.3.5 Weiterbildung ....................................................................................... 463
4.3.6 Bildungspolitik international ................................................................ 464

5. AUTORENVERZEICHNIS ............................................................................................. 466

6. DER DEUTSCHE KULTURRAT –
DER SPITZENVERBAND DER BUNDESKULTURVERBÄNDE ......................................... 470



VORWORT 1

VORWORT
Max Fuchs

Der Deutsche Kulturrat legt mit diesem Buch die dritte Konzeption Kulturelle Bil-
dung vor. Im Jahr 1988, zehn Jahre nach dem Erscheinen des Ergänzungsplans mu-

sisch-kulturelle Bildung zum Bildungsgesamtplan, ist die erste Konzeption Kulturelle Bil-
dung erschienen und zeigte erstmals aus Sicht der kulturellen Fachverbände die Erforder-
nisse zur Weiterentwicklung der kulturellen Bildungslandschaft auf. Neue Handlungsfel-
der wie die Museumspädagogik oder die Theaterpädagogik waren gerade entstanden. Ju-
gendkunstschulen etablierten sich ebenso wie soziokulturelle Zentren, für filmkulturelle
Arbeit wurde gestritten, die Laienmusik zeigte ihr Potenzial auf, die Stiftung Lesen unter-
strich die Bedeutung der Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation und warb dafür, dass
Elternhäuser, Kindergärten, Vertreter aller Schulfächer und die außerschulische Bildung
sich für das Lesen einsetzen müssten. Obwohl mit der Konzeption Kulturelle Bildung erstmals
ein umfassendes Kompendium zur kulturellen Bildung vorgelegt wurde, erschien sie, um
Eingang in die bildungspolitischen Debatten zu finden, zu spät. Die großen Bildungsrefor-
men galten als abgeschlossen. Bildung als Zugang zur Teilhabe an Demokratie und Gesell-
schaft war nicht mehr in dem Maße ein gesellschaftliches Thema wie noch im Jahrzehnt
zuvor. Dennoch enthält bereits die erste Konzeption Kulturelle Bildung eine Fülle an Vor-
schlägen zur Weiterentwicklung der kulturellen Bildung und zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen.
Die zweite Konzeption Kulturelle Bildung erschien im Jahr 1994. Hier standen die Ent-
wicklungen im Zuge der deutsch-deutschen Vereinigung im Vordergrund. Auch im Bereich
der kulturellen Bildung zeigte sich, dass sehr schnell die ostdeutschen Strukturen „abgewi-
ckelt“ wurden, besonders nach dem Auslaufen der so genannten Übergangsfinanzierung,
und die Strukturen der westdeutschen kulturellen Bildungslandschaft weitgehend etabliert
wurden. In vielen öffentlichen Reden wurde zwar über die verbindende Kraft gesprochen,
die die Kultur in den Zeiten der zwei deutschen Staaten hatte, nach der Vereinigung der
beiden deutschen Staaten traten die kulturellen Unterschiede umso deutlicher zu Tage.
Angesichts der großen politischen Veränderungen entschloss sich der Deutsche Kulturrat
hinsichtlich der Einzelbeiträge zu einer Aktualisierung. Neu gefasst wurde lediglich die
übergreifende Darstellung.
Mit diesem Buch nun legt der Deutsche Kulturrat das dritte Mal eine Konzeption Kulturel-
le Bildung vor. Anders noch als bei den beiden vorherigen konnte hier auf eine Fülle an
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gemeinsamen Stellungnahmen und Positionen zu kultur- und bildungspolitischen Fragen
zurückgegriffen werden. Die Arbeit des Deutschen Kulturrates hat sich seit dem Erschei-
nen der letzten Konzeption Kulturelle Bildung im Jahr 1994 grundlegend verändert. Im
Vordergrund steht nicht mehr die Sammlung und Gegenüberstellung der verschiedenen
Positionen aus dem Mitgliederspektrum. Handlungsleitend ist vielmehr die Formulierung
von gemeinsamen Positionen, die gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit vertre-
ten werden. Die Positionspapiere, Resolutionen und Stellungnahmen werden von den Fach-
ausschüssen des Deutschen Kulturrates erarbeitet. In den Fachausschüssen arbeiten gewählte
Vertreter der Sektionen des Deutschen Kulturrates, externe Experten sowie Gäste aus den
Bundes- oder Landesministerien und den kommunalen Spitzenverbänden zusammen und
bereiten die Stellungnahmen fachlich vor. Dabei gilt es stets, die spezifischen Interessen
einzelner Mitglieder der Sektionen zu berücksichtigen und dennoch mehr als den kleinsten
gemeinsamen Nenner zu erarbeiten. Die Stellungnahmen werden vom Sprecherrat, dem
politischen Organ des Deutschen Kulturrates, diskutiert und verabschiedet. Der Sprecher-
rat besteht aus den gewählten Mitgliedern der Sektionen. Jede Sektion wird durch zwei
Sprecher und zwei Stellvertretende Sprecher vertreten. Die Stellungnahmen, Resolutionen
und Positionspapiere sind also demokratisch legitimiert. Sie bilden den Rahmen der Arbeit
von Vorstand und Geschäftsführung.
An der Vielzahl der im vierten Teil dieses Bandes veröffentlichten Stellungnahmen ist zu
ersehen, dass kulturelle Bildung für den Deutschen Kulturrat kein singuläres Thema ist,
das isoliert von der kulturpolitischen Debatte diskutiert wird. Kulturelle Bildung ist im
Gegenteil für den Deutschen Kulturrat Voraussetzung zur Partizipation an Kunst und Kul-
tur. Der Deutsche Kulturrat setzt sich daher in verschiedenen Positionspapieren für die
Verbesserung der Rahmenbedingungen von Kunst, Kultur und kultureller Bildung ein.
Dabei geht es seit ca. zwei Jahren vor allem darum, den Status quo zu erhalten und nicht so
sehr Verbesserungen einzufordern. Gerade längerfristig angelegte kulturelle Bildungsarbeit,
die nicht auf Events setzt, sondern kontinuierliche Förderung erfordert, hat es schwer in
einer auf Ereignisse ausgerichteten politischen Landschaft. Schnelllebige Moden ersetzen
teilweise die Investition in Infrastruktur. Der Deutsche Kulturrat setzt sich mit seinen Mit-
gliedern dafür ein, dass kulturelle Bildung nicht den Moden unterworfen sein darf, son-
dern vielmehr der Kontinuität bedarf. Auf Grund der Fülle an Positionierungen wurde bei
dieser Konzeption Kulturelle Bildung auf Einzelbeiträge von Fachverbänden verzichtet.
Der vorliegende Band gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil der übergreifenden Darstel-
lung wird anhand der Querschnittthemen Rahmenbedingungen kultureller Bildung, In-
frastruktur kultureller Bildung, Arbeitsmarkt Kultur und Qualifizierung sowie Kooperati-
on und Vernetzung das Arbeitsfeld kulturelle Bildung beschrieben. Im zweiten Teil erfolgt
eine Auseinandersetzung zu Kulturpolitik und Schule im gesellschaftlichen Wandel, in der
zunächst die Pädagogik der Moderne skizziert und dann die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit von Schule und Jugend(kultur)arbeit dargestellt werden. Der dritte Teil doku-
mentiert die Fachtagung des Deutschen Kulturrates „Kulturelle Bildung in der Bildungsre-
formdiskussion – Konzeption Kulturelle Bildung“. Der vierte Teil schließlich stellt Stel-
lungnahmen des Deutschen Kulturrates, Stellungnahmen der Sektionen des Deutschen
Kulturrates, Stellungnahmen aus Mitgliedsverbänden des Deutschen Kulturrates sowie
weitere Dokumente zusammen. So werden u.a. themenrelevante Bundestagsdrucksachen
aus der 14. und 15. Legislaturperiode aufgeführt.
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Politik ist niemals ein abgeschlossener Prozess. Dieses gilt auch für die Bildungs- und Kul-
turpolitik. Die redaktionelle Arbeit an der Konzeption Kulturelle Bildung wurde am
30.04.2005 abgeschlossen. Danach eintretende politische Veränderungen und Entschei-
dungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden. Sie aufzugreifen wird die Aufgabe in
weiteren Veröffentlichungen sein.
Mein Dank gilt an dieser Stelle dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das
dem Deutschen Kulturrat ermöglicht hat, im Rahmen eines zweieinhalbjährigen Projektes
die Arbeiten an der Konzeption Kulturelle Bildung durchzuführen. Besonders danken möchte
ich dem zuständigen Referatsleiter Dr. Matanovic sowie Herrn Mohaupt, die das Projekt
fachlich und inhaltlich begleitet haben. Sie waren stets anregende Gesprächspartner, deren
Beiträge wichtige Impulse für die Weiterarbeit waren. Herzlich danken möchte ich den
Fachausschüssen und dem Sprecherrat des Deutschen Kulturrates. Ohne ihr ehrenamtli-
ches Engagement wäre das Fundament an Stellungnahmen und Positionierungen nicht
möglich. Der teilweise kontroverse aber immer kollegiale Austausch unter der Maßgabe
einen Kompromiss zu suchen, der mehr ist als der kleinste gemeinsame Nenner, zeichnet
die Arbeit des Deutschen Kulturrates aus. Mein herzlicher Dank gilt allen, die sich auf
diesen Aushandlungsprozess immer wieder einlassen. Danken möchte ich nicht zuletzt der
Geschäftsstelle des Deutschen Kulturrates. Namentlich dem Geschäftsführer des Deutschen
Kulturrates Olaf Zimmermann und der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin Gabriele Schulz,
die dieses Projekt auf der hauptamtlichen Seite getragen haben. In diesen Dank möchte ich
ausdrücklich die Studentischen Aushilfen sowie Praktikantinnen und Praktikanten des
Deutschen Kulturrates einschließen, die an dem Projekt mitgewirkt haben. Ich hoffe, dass
diese Konzeption Kulturelle Bildung Eingang finden wird in die kultur-, bildungs- und
jugendpolitische Diskussion und so die Arbeit Früchte trägt.

  Prof. Dr. Max Fuchs, Vorsitzender des Deutschen Kulturrates
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EINLEITUNG
Olaf Zimmermann

B ildungspolitik hat in den vergangenen Jahren in der politischen Diskussion wieder an
Stellenwert gewonnen. Wird die heutige Diskussion mit dem bildungspolitischen Auf-

bruch der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts verglichen, sind gravierende Veränderungen
festzustellen. In den 70er Jahren ging es vor allem darum, so genannten bildungsfernen
Schichten den Zugang zu höherer Schulbildung und anschließendem Studium zu ermögli-
chen. Ein wichtiger Bestandteil dieses bildungspolitischen Aufbruchs war die Gründung
von Universitäten, Gesamthochschulen und Fachhochschulen. Dem Zusammenwirken von
Bund und Ländern wurde eine wichtige Bedeutung beigemessen und so ist es kein Zufall,
dass die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung in die-
sem Zeitraum ins Leben gerufen wurde. In den Bundesländern wurden, sofern noch nicht
vorhanden, Weiterbildungsgesetze verabschiedet. Über all dem stand die – teilweise geschrie-
ben, teilweise ungeschriebene – Überschrift einer verbesserten Teilhabe und Partizipation an
Bildung. Auch die kulturelle Bildung konnte von diesem bildungspolitischen Aufbruch, wenn
auch mit zeitlicher Verzögerung, partizipieren. Der soziokulturelle Bereich mit seinen Bil-
dungswerken steht in der Tradition der Verbreiterung der allgemeinen Weiterbildung. Die
Etablierung museums- und theaterpädagogischer Handlungsfelder wäre ohne eine allgemein
gesellschaftliche Debatte um Teilhabe an Bildung kaum möglich gewesen.
Bei allen Erfolgen dieses bildungspolitischen Aufbruchs wird dem deutschen Schulwesen
in internationalen Studien ein eher schlechtes Zeugnis ausgestellt. Den Anfang machte die
TIMSS-Studie Anfang der 90er Jahre, bei der deutsche Schülerinnen und Schüler relativ
schlecht abschnitten, fortgeführt wurde diese Reihe durch die PISA-Studie. Deren Veröf-
fentlichung rüttelte die deutsche Bevölkerung und besonders die Bildungspolitikerinnen
und -politiker erneut wach. Warnungen, die die Stiftung Lesen bereits seit Jahren ausge-
sprochen hatte, dass nämlich im Bereich der Lesekompetenz und des Spracherwerbs große
Lücken bestehen, wurden endlich wahrgenommen.
Bund und Länder nahmen ihre Verantwortung an und sehr schnell wurden Programme zur
Verbesserung des Bildungswesen aufgelegt. Die Ganztagsschule wurde ganz besonders in
den Fokus gerückt, da sich im Vergleich zeigte, dass Länder mit einem Ganztagsschulsys-
tem in der Regel in der PISA-Studie besser abgeschnitten hatten, als Deutschland mit sei-
ner Tradition der Halbtagsschule.
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Der wesentliche Unterschied zum angeführten bildungspolitischen Aufbruch in den 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts besteht darin, dass die bildungspolitische Diskussion heute
v.a. unter dem Leitbild des Wettbewerbs und nicht der Teilhabe geführt wird. Es geht dar-
um, dass deutsche Schülerinnen und Schüler wieder mit denen anderer Länder konkurrie-
ren können, lebenslanges Lernen soll dazu dienen, dass der Produktionsstandort Deutsch-
land erhalten werden kann. Der Wettbewerb wird sogar so weit getrieben, dass die Bundes-
länder untereinander in Konkurrenz treten. Als könnten sich Eltern ihren Arbeitsplatz und
damit ihren Wohnort und daraus folgend den Schulstandort ihrer Kinder nach der jeweili-
gen Bildungspolitik eines Landes aussuchen.
In diesem Kontext ist auch der zweite Diskussionsstrang der aktuellen bildungspolitischen
Diskussion zu sehen, der Streit um den Föderalismus. Jetzt zeigt sich, dass ein zusammen-
wachsendes Europa, die Verlagerung der Kompetenzen auf die europäische Ebene zu einer
Aushöhlung der Kompetenzen der Länder – ganz besonders der Landesparlamente – ge-
führt hat. In den unterschiedlichsten Politikbereichen wird der Rahmen für politisches
Handeln durch die europäischen Richtlinien vorgegeben. Deutschland ist zwar an dieser
Richtlinienpolitik beteiligt, kann aber auf Grund der erforderlichen Rückkopplung mit
den Bundesländern, oftmals nicht so schnell entscheiden wie andere Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union. Auf Grund der weiter wachsenden Relevanz europäischer Entschei-
dungen pochen die Länder umso mehr auf ihre Hoheit im Kultur- und Bildungsbereich als
Kern ihrer Eigenstaatlichkeit. Die Föderalismuskommission, bei der es darum ging, die
Zahl der zustimmungspflichtigen Bundesgesetze zu reduzieren, um den Deutschen Bun-
destag wieder handlungsfähiger zu machen und im Gegenzug den Bundesländern mehr
Spielräume für eigene Entscheidungskompetenzen zu geben, ist letztlich am Bildungsbe-
reich gescheitert, weil die Bundesländer diesen Bereich allein für sich beanspruchen woll-
ten. Dabei ging es nicht um gesamtstaatliche Verantwortung oder bessere Chancen für
deutsche Schülerinnen und Schüler bzw. Hochschulabsolventinnen und -absolventen im
internationalen Vergleich, sondern allein um den Ausbau eines eigenen politischen Hand-
lungsfeldes.
Die kulturelle Bildung ist von dieser Entwicklung in mehrfacher Hinsicht betroffen. Zum
einen gehört sie, im Schnittfeld zwischen Kultur-, Bildungs- und Jugendpolitik angesie-
delt, zu jenen Politikfeldern, die ein Zankapfel zwischen Bund und Ländern sind. Zum
zweiten, und dieses ist vielleicht sogar noch bedrohlicher, haben es all jene Bildungsbe-
reiche, die nicht direkt verwertbar sind, deren Nutzen nicht auf den ersten Blick erkenn-
bar sind, in denen kein direkter Vergleich mit anderen Nationen gesucht wird, besonders
schwer. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass in einigen Bereichen keine
einheitlichen Berufsstandards existieren, was dazu führt, dass die erforderliche Professio-
nalität angezweifelt wird. Auch ist nicht zu leugnen, dass das Nebeneinander von haupt-
amtlicher und ehrenamtlicher Kulturvermittlung sowie der zur Zeit sich abzeichnende
vermehrte Einsatz von ehrenamtlich Aktiven in Ganztagsschulen die Frage nach der Pro-
fessionalität kultureller Vermittlungsarbeit immer wieder provoziert. In diesem Zusam-
menhang verwundert es nicht, dass von den Vertreterinnen und Vertretern der kulturel-
len Bildung verstärkt kulturferne Argumente angeführt werden, um kulturelle Bildung
zu rechtfertigen. So steht aktuell die Neurowissenschaft hoch im Kurs, mit deren Hilfe
belegt werden soll, dass dank kultureller Bildung die Entwicklung des Gehirns und des
Denkens verbessert wird.



EINLEITUNG 7

Argumente, dass Kunst und Kultur ein wesentlicher Bestandteil menschlichen Daseins sind,
dass Kunst und Kultur über die unmittelbare Verwertbarkeit hinaus einen Wert für jeden
Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt haben, erscheinen schwach gegenüber dem –
auch in der Bildungspolitik verbreiteten – Wettbewerbsargument.
Kulturelle Bildung muss sich diesen Diskussionen stellen und kann, betrachtet man die Viel-
falt an Angeboten kultureller Bildung, diese bestehen. Kulturelle Bildung bietet die Chance,
den Diskurs um Teilhabe an der Gesellschaft erneut in den Fokus zu rücken. Gerade vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels, der Zuwanderung, eines zusammenwachsenden
Europas wird es umso wichtiger, kulturelle Kompetenzen zu erwerben und auszubilden. Kul-
turelle Bildung ist dafür der Schlüssel. Das heißt zugleich, dass die Träger kultureller Bildung
ihre gesellschaftliche Verantwortung noch stärker wahrnehmen und sich öffnen müssen. Eine
so verstandene kulturelle Bildung kann der bildungspolitischen Diskussion wichtige Impulse
geben.

  Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates
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1. EINFÜHRUNG IN DIE FRAGESTELLUNG

Der Deutsche Kulturrat legt mit dieser Publikation zum dritten Mal eine Konzeption
Kulturelle Bildung vor. Im Jahr 1988 war der Anlass der zehn Jahre zuvor erschienene

Ergänzungsplan musisch-kulturelle Bildung zum Bildungsgesamtplan der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Der Ergänzungsplan hatte
das Manko, nicht das gesamte Feld kultureller Bildung aufzuzeigen. Er hatte zudem das
Problem, dass er zu spät kam, um noch politisch wirksam werden zu können. Die Zeit der
Bildungsgesamtplanung war zu Ende gegangen. Die erste Konzeption Kulturelle Bildung
des Deutschen Kulturrates hatte daher zum Ziel, darzustellen wie vielfältig das Feld der
kulturellen Bildungsarbeit ist, welche verschiedenen Akteure daran beteiligt sind und in-
wiefern die Rahmenbedingungen verbessert werden müssen zur weiteren Entwicklung der
kulturellen Bildung. Es ist das große Verdienst der Autorinnen und Autoren der Konzepti-
on Kulturelle Bildung aus dem Jahr 1988, den Blick geöffnet zu haben für die verschiede-
nen Felder kultureller Bildung von der frühkindlichen Bildung, über die künstlerischen
Schulfächer, die außerschulische kulturelle Bildung, die kulturelle Bildung in der Erwach-
senenbildung, die gewerkschaftliche kulturelle Bildungsarbeit bis hin zu den Angeboten
der Kirchen. In diesem Kompendium wurden erstmals diese verschiedenen Felder kulturel-
ler Bildung in einem Überblick dargestellt und konkrete Forderungen zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen formuliert. Wesentlich ist dabei, dass die Bundesverbände aus den
verschiedenen künstlerischen Sparten zu Wort gekommen sind.
Im Jahr 1994 legte der Deutsche Kulturrat eine vollständig überarbeitete Fassung der Kon-
zeption Kulturelle Bildung vor. Bereits im Jahr 1988 war geplant, nach einigen Jahren zu
evaluieren, welche der Forderungen des Deutschen Kulturrates von der Politik aufgenom-
men und umgesetzt wurden bzw. bei welchen nach wie vor noch Handlungsbedarf besteht.
Als in den Jahren 1993 und 1994 die Überarbeitung der Konzeption Kulturelle Bildung
erfolgte, standen jedoch auf Grund der aktuellen Entwicklung die Vereinigung der beiden
deutschen Staaten sowie der voranschreitende europäische Einigungsprozess im Mittelpunkt
der Betrachtung. Einen noch größeren Stellenwert als in der ersten Konzeption Kulturelle
Bildung nahm die übergreifende Darstellung ein. Hier wurden in vier Kapiteln
· Rahmenbedingungen kultureller Bildungsarbeit
· Angepasste Infrastruktur als Grundvoraussetzung kultureller Bildungsarbeit
· Kooperation und Vernetzung in der kulturellen Bildungsarbeit
· Qualifizierungsanforderungen für in der kulturellen Bildungsarbeit Tätige
die Forderungen aus den Einzelbeiträgen zusammengefasst und übergreifend dargestellt.
Bezugspunkt der zweiten Konzeption Kulturelle Bildung waren wiederum die Einzelbeiträ-
ge der jeweiligen Fachverbände. Jeweils zum Schluss eines jeden Kapitels wurden die daraus
folgenden übergreifenden Forderungen knapp skizziert. Kern der Konzeption Kulturelle
Bildung im Jahr 1994 waren wiederum die Einzelbeiträge der verschiedenen künstlerischen
Sparten und Bereiche.
Nunmehr legt der Deutsche Kulturrat seine dritte Konzeption Kulturelle Bildung vor. Der
Deutsche Kulturrat knüpft dabei an die ersten beiden Ausgaben der Konzeption Kulturelle
Bildung sowie seine zwischenzeitlich erschienenen Ausarbeitungen zu Fragen der kulturel-
len Bildung an. So hat sich der Deutsche Kulturrat im Jahr 1995 ausführlich mit Fragen der
kulturellen Bildung in Design und Baukultur befasst und hierzu eine Fachtagung in der
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Zeche Zollverein in Essen durchgeführt. Im Jahr 1998 erschien die Publikation „Weiterbil-
dung in künstlerischen und kulturellen Berufen“, in der sich mit der Frage auseinanderge-
setzt wurde, wie mehr Transparenz in der Weiterbildung in künstlerischen Berufen herge-
stellt werden kann und welche Weiterbildungsanforderungen in künstlerischen Berufen
bestehen. Darauf aufbauend legte der Deutsche Kulturrat im Jahr 2002 die Publikation
„Zukunft der Kulturberufe – Kulturelle Bildung in der Wissensgesellschaft“ vor, in der die
Frage aufgeworfen wurde, wie sich die künstlerischen Berufe und die Berufe der Kulturver-
mittlung durch den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien
verändern und welcher Veränderungsbedarf hieraus für die Aus- und die Weiterbildung
entsteht.
Fragen der kulturellen Bildung spielen also für den Deutschen Kulturrat ebenso wie für
seine Mitgliedsverbände bereits seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Anliegen des Deut-
schen Kulturrates war und ist es, das gesamte Spektrum an Meinungen und Positionen aus
seinen Mitgliedsverbänden zu bündeln und als Position des Deutschen Kulturrates an die
Politik weiterzugeben. Entsprechend weit ist auch der Begriff der kulturellen Bildung, der
in der Konzeption Kulturelle Bildung zugrundegelegt wird. Unter kultureller Bildung wird
sowohl die Allgemeinbildung verstanden, die mit kulturpädagogischen Methoden – also
z.B. mittels Tanz, Musik, Theater, bildender Kunst, Literatur, Film, Rhythmik und neuen
Medien – vermittelt wird, als auch die künstlerische Ausbildung sowie die Ausbildung von
Kulturvermittlern. Kulturelle Bildung in diesem Sinne reicht von der frühkindlichen Erzie-
hung, über die Vorschulerziehung, die Schule, zur Ausbildung bis hin zum lebensbegleiten-
den Lernen. Kulturelle Bildung findet in der Familie, bei Tagesmüttern und -vätern, in den
Krippen, Kindergärten, in der Schule, in der außerschulischen Bildung, an den Hochschu-
len, den Volkshochschulen, den Kirchen, in Vereinen und Kultureinrichtungen statt. Kul-
turelle Bildung wird von Eltern, Erziehern, Künstlern, Kulturpädagogen, ehrenamtlich
Aktiven, Freunden und Peer-Groups sowie den Medien vermittelt. Kulturelle Bildung er-
folgt teilweise institutionalisiert in den Kindergärten, der Schule, der außerschulischen Bil-
dung, der Ausbildung und der Weiterbildung. Die informelle kulturelle Bildung darf aber
nicht außer Acht gelassen werden. Die Medien, insbesondere die elektronischen, bilden.
Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde vom Gesetzgeber ein Informations- und Bil-
dungsauftrag auf den Weg gegeben, aber auch jenseits dieses Auftrags haben die Medien,
seien es private oder öffentlich-rechtliche, einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung
von Kultur. So findet die Sozialisation – mithin auch Bildung – in Popularkultur v.a. durch
die elektronischen Medien statt. Ebenso hat die gebaute Umwelt einen wichtigen Einfluss
auf die Wahrnehmung von Baukultur.
Sehr wichtig für den Deutschen Kulturrat ist, dass kulturelle Bildung mehr meint als die
kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Kulturelle Bildung ist ein lebenslanger Lernprozess.
Gerade angesichts des demografischen Wandels kommt der kulturellen Erwachsenenbildung
sowie speziell der „Seniorenkulturarbeit“ eine wachsende Bedeutung zu. Ebenso sollten die
Chancen der kulturellen Bildung bei einem produktiven Umgang mit der Zuwanderungsge-
sellschaft stärker in den Blick genommen werden. „Kultur öffnet Welten“, so lautet eine Kam-
pagne der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung mit Blick auf die kulturelle Kinder-
und Jugendbildung. Kultur öffnet aber ebenso den hier bereits seit Jahrzehnten lebenden
Migranten Welten, wenn sie deutsch lesen und schreiben lernen und damit aktiv an der
Gestaltung der Demokratie teilnehmen können. Kulturelle Bildung ermöglicht Teilhabe an
den Angeboten von Kunst und Kultur. Kulturelle Bildung eröffnet Chancen, sich selbst künst-
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lerisch auszudrücken. Kulturelle Bildung ermöglicht die Partizipation an der Gesellschaft und
hat daher Verbindungen zur politischen Bildung. Kulturelle Bildung bietet die Chance, die
eigene aber auch andere Kulturen kennenzulernen und somit kulturelle Identität jenseits der
Mehrheitskultur auszubilden.
Der Deutsche Kulturrat hat sich zum Ziel gesetzt, in seiner dritten Konzeption Kulturelle
Bildung wiederum die Vielschichtigkeit der kulturellen Bildung deutlich zu machen. Der
Deutsche Kulturrat kann dabei auf eine Vielzahl an Stellungnahmen, Positionspapieren,
Publikationen und Tagungsdokumentationen der Mitgliedsverbände seiner Sektionen zu-
rückgreifen. Zugleich hat der Deutsche Kulturrat in verschiedenen Stellungnahmen selbst
zu Fragen der kulturellen Bildung Position bezogen. Diese Stellungnahmen sind im Mate-
rialteil zusammengestellt. Zusätzlich wurden gerade in der jüngsten Zeit – nicht zuletzt
unter dem Eindruck der Bildungsreformdebatte – verschiedene Stellungnahmen von ande-
ren Organisationen zur Bildung unter Berücksichtigung der kulturellen Bildung verab-
schiedet. Auch haben der Bund und die Länder sich bildungspolitisch positioniert. Ausge-
wählte Positionen werden ebenso im Anhang abgedruckt, wie eine Auflistung von relevan-
ten Bundestagsdrucksachen aus den ersten zwei Dritteln der 15. Legislaturperiode (2002 –
2005). Begleitet wurde die Erarbeitung der Konzeption Kulturelle Bildung durch einen
Diskussionsprozess in politk und kultur der Zeitung des Deutschen Kulturrates. Hier ka-
men zum einen Kultur- und Bildungsminister der Länder zu Wort und haben ihre Reform-
bestrebungen in der Bildungspolitik dargestellt. Zum anderen wurden Projekte kultureller
Bildung vorgestellt. Darüber hinaus wurde sich mit den Anforderungen an eine Sicherung
kultureller Bildung auseinandergesetzt. Die Autorinnen und Autoren sowie Titel der Bei-
träge sind mit Erscheinungsdatum ebenfalls im Anhang dokumentiert.
Die gegenwärtige Bildungsreformdebatte ist durch zwei Diskussionsstränge geprägt. Zum
einen geht es darum, das deutsche Schulwesen international konkurrenzfähig zu machen.
Auslöser hierfür waren die Ergebnisse der PISA-Studie, die im Jahr 2002 der Öffentlichkeit
vorgestellt wurden. In dieser internationalen Vergleichsstudie der OECD, in der die Kom-
petenzen von 15jährigen Schülerinnen und Schüler in Mathematik, Naturwissenschaften
und Lesekompetenz getestet wurden, belegten deutsche Schülerinnen und Schüler einen
Platz im unteren Drittel. Dieses Ergebnisse kam für einige überraschend. Andere, die sich
bereits seit Jahren z.B. mit Fragen der Lesekompetenz auseinandersetzen, hatten ein solches
Abschneiden erwartet. Die PISA-Studie rüttelte die deutsche Öffentlichkeit auf. Dabei wurde
in erster Linie eingefordert, die Schule so zu verändern, dass deutsche Schülerinnen und
Schüler international wieder konkurrenzfähig werden. Der Wettbewerbsgedanke dominierte
also. Und dieser Wettbewerbsgedanke rückte beim Erscheinen der innerdeutschen Auswer-
tung der PISA-Ergebnisse noch einmal deutlich in den Vordergrund. Das vorherige inter-
nationale Ranking wurde um ein innerstaatliches erweitert und die Bayern frohlockten,
dass sie immerhin im oberen Drittel anzusiedeln wären, würden sie nicht mit den weitabge-
schlagenen Bremern bei der internationalen PISA-Studie in einem Topf geworfen werden.
Genau an diesem Punkt setzt der zweite Diskussionsstrang an. Die Diskussion um eine
Bildungsreform wurde von der Bundesregierung als eine nationale Aufgabe aufgefasst. Ent-
sprechend zeigte die Bundesregierung auch die Bereitschaft, durch die Bereitstellung zusätz-
licher Mittel Bildungsreformanstrengungen zu unterstützen. Doch fiel diese Debatte genau
in die Diskussion über eine Reform des Föderalismus. Hier beharren die Länder nicht nur auf
der originären Zuständigkeit in Fragen der Bildungspolitik, sie wollten sogar die bestehende
grundgesetzlich verankerte Zusammenarbeit von Bund und Ländern aufkündigen, um ihren
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Anspruch auf Gestaltung in der Bildungspolitik zu unterstreichen. Es wird zudem das Bild
des kleinstaatlichen Wettbewerbs weitergesponnen, so dass es also nicht darum geht, ob
Deutschland künftig mit anderen Staaten wie Finnland, Kanada, Schweden konkurrieren
kann, sondern ob Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein oder Thüringen international mit-
halten können. Auch wenn dieses Bild ein wenig grob gezeichnet erscheint, darf nicht ver-
kannt werden, dass angesichts des zunehmenden Einflusses internationaler Organisationen
und europäischer Prozesse auf die gesamtstaatliche Politik das strikte Beharren auf der Ho-
heit der Länder in Fragen der Bildungs- aber auch Kulturpolitik veraltet erscheint. Mit
Blick auf aktuelle Debatten wie die GATS-Verhandlungen, die Erarbeitung der Konventi-
on zum Schutz der kulturellen Vielfalt, die Erstellung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie,
die Definition von Dienstleistungen im allgemeinen Interesse und von Dienstleistungen
im wirtschaftlichen Interesse ist statt Abgrenzung eher die Zusammenarbeit der verschiede-
nen staatlichen Ebenen – also Bund und Länder – der Kommunen sowie der zivilgesell-
schaftlichen Akteure gefragt.
Die teilweise etwas vorschnelle Reduktion der PISA-Debatte auf den Wettbewerbsgedan-
ken hat zwei Aspekte in den Hintergrund gedrängt, die bei einer Bildungsreform mit einem
gesellschaftspolitischen Impetus in den Vordergrund gehörten. Die Forscher des deutschen
PISA-Konsortiums hatten den Verantwortlichen ins Stammbuch geschrieben, dass das deut-
sche Schulsystem hochselektiv ist und in Folge dessen Migranten sowie Schülerinnen und
Schüler aus sozial schwachen Familien es besonders schwer haben und – was noch ein noch
viel ungeheuerlicher Vorwurf ist – dass das deutsche Schulsystem durch „strukturelle De-
mütigung“ gekennzeichnet ist. Ein schlechteres Zeugnis für das deutsche Schulwesen ist
kaum denkbar.
Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, dass sich die Bildungsreformdiskussion zu sehr
auf die Erarbeitung von Bildungsstandards sowie die Ausweitung von Ganztagsschulan-
geboten verengt hat. Das von Bund und Ländern gemeinsam getragene Forum Bildung,
das zu Beginn der 14. Legislaturperiode eingerichtet worden war, war hier schon weiter.
Hier wurden von Bund und Ländern gemeinsame Vorschläge zur Veränderung des Bil-
dungswesens von der frühkindlichen Erziehung bis hin zum lebensbegleitenden Lernen
vorgelegt.
Die Diskussion um die Ganztagsschule hat in den Bundeskulturverbänden unterschiedli-
che Reaktionen hervorgerufen, die mit einer Wellenbewegung beschrieben werden kön-
nen. In Deutschland gibt es nicht zuletzt auf Grund einer Schule, die auf den Vormittag
konzentriert ist, ein ausdifferenziertes Angebot der außerschulischen kulturellen Kinder-
und Jugendbildung, das teilweise institutionalisiert in Einrichtungen wie Musikschulen
oder Jugendkunstschulen aber auch in Projekten, die an keine Institution und keinen Ort
gebunden sind, stattfindet. Die Anbieter außerschulischer kultureller Kinder- und Jugend-
bildung waren daher zunächst skeptisch gegenüber der Ausweitung des Ganztagsschulan-
gebotes, da sie befürchteten, dass künftig weniger Kinder und Jugendliche ihre Angebote
wahrnehmen könnten. Nach dieser ersten Welle der Skepsis folgte eine der Euphorie. Die
Kooperation mit der Schule, die Übernahme der Ganztagsbetreuung durch Träger der au-
ßerschulischen Kinder- und Jugendbildung schien nun die Devise zu sein, wobei viele Trä-
ger der außerschulischen Kulturarbeit und der Jugendarbeit generell darauf bestanden, nicht
bloß als „Betreuungs-“ sondern vielmehr als Bildungsangebot ernst genommen zu werden.

EINFÜHRUNG IN DIE FRAGESTELLUNG
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Hinter dem Interesse an einer Kooperation mit der Schule stand sicherlich teilweise auch
die Not der Existenzsicherung. Denn so mancher Antragsteller für Kulturfördermittel wur-
de an das Schulressort weiterverwiesen. Nach dieser Welle der Hoffnung kehrt nunmehr
die Ernüchterung ein. Einige Träger außerschulischer kultureller Kinder- und Jugendbil-
dung konnten im Rahmen der Ganztagsschule – die von Land zu Land anders benannt
und anders gestaltet wird – bereits Erfahrungen sammeln. Diese Erfahrungen sind, wie
nicht anders zu erwarten, gemischt. Selbstverständlich gibt es gelungene Beispiele. Teilweise
konnte auf bestehende Formen der Zusammenarbeit zurückgegriffen werden, teilweise be-
stand auf beiden Seiten eine große Bereitschaft und Neugier auf Veränderung, teilweise
wurden ausreichend Mittel bereitgestellt. Genauso gibt es aber auch misslungene Beispiele.
Insgesamt kann gegenwärtig festgehalten werden, dass die Schule ein wesentlich größeres
Beharrungsvermögen hat, als mancher zunächst vermutete (siehe hierzu auch Fuchs in Teil
B in diesem Band).
Im zweiten Teil dieses Buches, in dem die Referate der Tagung des Deutschen Kulturrates
„Kulturelle Bildung in der Bildungsreformdiskussion – Konzeption Kulturelle Bildung“
vom September 2004 dokumentiert sind, liegt ein besonderer Fokus auf dem Themenfeld
Kulturelle Bildung in der Ganztagsschule.
In diesem ersten Teil wird der Versuch unternommen, alle Bereiche der kulturellen Bildung
gleichermaßen in den Blick zu nehmen. In diesem ersten Teil wird auf die in den erschiene-
nen Büchern Konzeption Kulturelle Bildung des Deutschen Kulturrates bereits bewährte
Gliederung in

 Rahmenbedingungen kultureller Bildung
 Infrastruktur
 Qualifizierung
 Kooperation und Vernetzung

erneut Bezug genommen. Anders als in der Konzeption Kulturelle Bildung 1988 und 1994
finden sich keine Einzelbeiträge zu sparten- oder bereichsspezifischen Problemen. Es wurde
vielmehr auf vorhandene Veröffentlichungen aus den Mitgliedsverbänden der Sektionen des
Deutschen Kulturrates sowie teilweise eigens erarbeitete Stellungnahmen zurückgegriffen.
Der Deutsche Kulturrat will mit der Vorlage der dritten Konzeption Kulturelle Bildung
erneut unterstreichen, dass kulturelle Bildung der längerfristigen Arbeit, Begleitung und
Unterstützung bedarf. So wichtig und lobenswert einzelne Projekte Ereignisse sind, so wert-
volle Hinweise und Impulse sie geben können, sie können eine längerfristig angelegte Ar-
beit nicht ersetzen. Gelingende kulturelle Bildung bedarf geeigneter Rahmenbedingungen.
Wie diese verbessert werden können, hierzu unterbreitet der Deutsche Kulturrat im Fol-
genden konkrete Vorschläge.

2. RAHMENBEDINGUNGEN KULTURELLER BILDUNG

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für kulturelle Bildung haben sich seit Beginn
der 90er Jahre weiter verändert. Im Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen Debatte stand
in Deutschland zu Beginn der 90er Jahre zum einen der deutsch-deutsche Einigungspro-
zess, zum anderen die Vollendung des europäischen Binnenmarktes und der damit einher-
gehende zunehmende europäische Integrationsprozess. Sowohl in Hinblick auf die deutsch-
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deutsche Einigung als auch auf das zusammenwachsende Europa wurden große Hoffnun-
gen in die bindende Kraft von Kultur und Bildung gesetzt. Diese Hoffnungen haben sich
letztlich nicht erfüllt. Die europäische Einigung wird nach wie vor von der Ökonomie und
einem zusammenwachsenden Markt vorangetrieben und Ost- und Westdeutschland schei-
nen sich teilweise immer weiter von einander zu entfernen statt eine Einheit zu werden.
Galt es Anfang der 90er Jahre noch für die Informationsgesellschaft zu werben, gehören die
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien heute zum Alltag vieler Menschen.
Die Rezeptionsgewohnheiten haben sich durch die Nutzung von Computer und Internet
verändert, die Konkurrenz verschiedener Angebote um die knappe Freizeit hat zugenom-
men, die neuen Medien ermöglichen neue ästhetische Ausdrucks- und Vermittlungsfor-
men. In dem über mehrere Jahre angelegten Programm der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ (KU-
BIM) wurde in verschiedenen Modellprojekten erprobt, wie die neuen Medien in kreativen
Prozessen genutzt werden können (siehe hierzu Wiesand in diesem Band). Obwohl die
neuen Medien von manchen noch als Kontrapunkt zur kulturellen Bildung gesehen wer-
den und eine rückwärtsgewandte Romantik gepflegt wird, dass kulturelle Bildung junge
Menschen davon abhalten möge, „am Computer zu sitzen“, besteht längst eine erprobte
Praxis, wie Kinder und Jugendliche sich produktiv und kritisch mit den neuen Medien
auseinandersetzen. Ganz abgesehen von der künstlerischen Praxis. Hier haben sich die neu-
en Medien, wie die letzte Documenta gezeigt hat, längst als Werkzeug etabliert: Kulturelle
Medienbildung ist daher integraler Bestandteil kultureller Bildung.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts nimmt das Primat der Ökonomie zu und auch Kultur und
Bildung werden unter einem ökonomischen Blickwinkel betrachtet. Internationale Han-
delsabkommen wie das GATS-Abkommen, internationale Wirtschaftsorganisationen wie
die OECD, europäische Richtlinien wie die geplante EU-Dienstleistungsrichtlinie setzen
in zunehmendem Maße die Rahmenbedingungen für kulturelle Bildung.
Der Deutsche Kulturrat hat im Jahr 2004 in seiner umfassenden Stellungnahme „Kultur
als Daseinsvorsorge“ (siehe Teil D) aufgezeigt, dass Kunst und Kultur eines besonderen
Schutzes bedürfen. Kunst, Kultur, eine vielfältige Medienlandschaft und kulturelle Bildung
sind unverzichtbar für die Gesellschaft. Sie dürfen nicht allein unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten betrachtet werden. Der Deutsche Kulturrat tritt daher dafür ein, Kunst und
Kultur als „Dienstleistung von allgemeinem Interesse“ im Sinne der Europäischen Union
zu betrachten und sie damit zur Daseinsvorsorge zu rechnen. Dabei beschreibt der Deut-
sche Kulturrat Daseinsvorsorge wie folgt:

Kultur als Daseinsvorsorge (Stellungnahme Deutscher Kulturrat)

Daseinsvorsorge im Bereich der Kultur meint ein flächendeckendes Kulturangebot in den
verschiedenen künstlerischen Sparten, das zu erschwinglichen Preisen, mit niedrigen Zu-
gangsschwellen breiten Teilen der Bevölkerung kontinuierlich und verlässlich zur Verfügung
steht. Neben der quantitativen Sicherung von kulturellen Angeboten ist deren Qualität ein
wesentliches Charakteristikum. Daraus folgt, dass öffentlich finanzierte Kultureinrichtun-
gen nicht nur den Mainstream bedienen dürfen, sondern ihnen auf Grund ihres Status die
Aufgabe zukommt, auch die nicht eingängigen Kunstformen zu präsentieren. Dazu gehö-
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ren ganz besonders innovative, noch nicht etablierte künstlerische Ausdrucksformen. Diese
Verpflichtung schließt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ein, der auf Grund seiner
Finanzierung durch Gebühren neben den Kriterien der Reichweite und allgemeiner Zu-
gänglichkeit auch dem Qualitätskriterium genügen muss.

Kulturelle Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge, so formuliert der
Deutsche Kulturrat:

Kultur als Daseinsvorsorge (Stellungnahme Deutscher Kulturrat)

Zur Daseinsvorsorge im Kulturbereich gehört die kulturelle Bildung als wichtige Vorausset-
zung für eine breite Beteiligung aller Menschen am kulturellen Leben. Kulturelle Bildung
darf sich daher nicht ausschließlich auf Kinder und Jugendliche konzentrieren, sondern
muss auch Erwachsene einbeziehen.

Darüber hinaus sieht der Deutsche Kulturrat aber auch

Kultur als Daseinsvorsorge (Stellungnahme Deutscher Kulturrat)

den Kulturbereich selbst in der Pflicht, seinen Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge zu
leisten. Das bedeutet etwa, sich für ein regional und lokal ausgewogenes Kulturangebot
einzusetzen. Kunst und Kultur, insbesondere avantgardistische, ist teilweise nicht leicht
zugänglich. Gerade deshalb ist der Kulturbereich ganz besonders aufgefordert, die kulturelle
Bildung als integralen Bestandteil der Arbeit zu begreifen und so Teilhabe zu ermöglichen.

In der Stellungnahme „Kultur als Daseinsvorsorge“ begründet der Deutsche Kulturrat,
warum Kunst, Kultur, Medien und kulturelle Bildung besonderer Aufmerksamkeit bedür-
fen und fordert die konsequente Anwendung der so genannten Kulturverträglichkeitsprü-
fung, damit auch bei kulturfern erscheinenden Gesetzgebungsvorgängen die spezifischen
Belange des Kulturbereiches Berücksichtigung finden. Im Folgenden wird dargestellt, wel-
chen Einfluss internationale Abkommen, der europäische Einigungsprozess, bundes- und
landesgesetzliche Rahmenbedingungen sowie das Urheberrecht und das Steuerrecht auf die
kulturelle Bildung haben. Entlang der Ebenen: internationale Politik, Europapolitik, Bun-
despolitik und Landespolitik werden die gesetzlichen Grundlagen beschrieben. Ergänzt
wird diese Betrachtung durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Bürgerschaftliches
Engagement. Zur Bedeutung der kommunalen Politik zur Sicherung der Infrastruktur kul-
tureller Bildung sowie der Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Akteure der
kulturellen Bildung wird an anderer Stelle eingegangen.
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2.1 Kulturelle Bildung und internationale Politik
Internationale Vereinbarungen können ebenso wie die Wirkungen internationaler Organisa-
tionen in Hinblick auf die kulturelle Bildung als zweischneidiges Schwert beschrieben wer-
den. Auf der einen Seite stehen u.a. die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, der Pakt
zu den ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechten sowie die UN-Kinderrechtskonven-
tion, in denen jeweils ein Recht auf Kunst und Kultur garantiert wird. Die Bundesrepublik
Deutschland hat diese internationalen Vereinbarungen ratifiziert und ist damit eine Verpflich-
tung zur Sicherung des kulturellen Lebens, und damit auch der kulturellen Bildung als Vor-
aussetzung zur Teilhabe am kulturellen Leben, eingegangen. Auf der anderen Seite können
internationale Abkommen wie z.B. das GATS-Abkommen die kulturelle Vielfalt bedrohen
und die bereits bestehende Vorherrschaft des Marktes noch verstärken. Im Folgenden wer-
den einige internationale Einflussfaktoren beispielhaft vorgestellt.

2.1.1  Lernfähigkeit: unser verborgener Reichtum

Die UNESCO, die für Bildung und Kultur zuständige UN-Organisation mit Sitz in Paris,
hat im Jahr 1996 den Bericht „Learning: the treasure within“ vorgelegt, der im Jahr 1997
unter dem Titel „Lernfähigkeit: unser verborgener Reichtum“ auf deutsch von der Deut-
schen UNESCO-Kommission herausgegeben wurde. Der besser als „Delors-Bericht“ be-
kannte UNESCO-Bericht befasst sich in sechs Kapiteln mit kultureller Bildung, dem Ver-
hältnis von Bildung zu Demokratie, zu sozialen Arbeitsprozessen, zur Arbeitswelt, zur Ent-
wicklung und zu Forschung und Wissenschaft. In dem Bericht wird eine Perspektive ent-
worfen, welchen Beitrag Bildung – explizit auch kulturelle Bildung – zu einer nachhaltigen
Entwicklung der gesamten Welt leisten kann. In dem Bericht wird appelliert, keine Talente
verloren gehen zu lassen, sondern vielmehr so in Bildung zu investieren, dass jeder Mensch
Bildungschancen erhält. Dieses gilt ausdrücklich nicht nur für die Entwicklungs- sondern
auch für die Industrieländer. Dem lebensbegleitenden Lernen wird ein besonderer Stellen-
wert eingeräumt. Dabei ist lebensbegleitendes Lernen mehr als der stetige Erwerb neuer
Fachkenntnisse und Fertigkeiten, lebensbegleitendes Lernen ist ein Schlüssel zur Persön-
lichkeitsentwicklung.

2.1.2 Bildungsforum in Dakar

Im Jahr 2000 fand in Dakar das Weltbildungsforum statt. Hier wurde das Ziel „Bildung für
alle“ noch einmal bekräftigt. In Dakar haben sich 164 Staaten darauf verständigt bis zum
Jahr 2015 die sechs „Dakar-Ziele“ zu erreichen. Die sechs „Dakar-Ziele“ sind:
1. Ausweitung und Verbesserung der frühkindlichen Betreuung und Erziehung, insbesondere

für gefährdete und benachteiligte Kleinkinder
2. Einführung der kostenfreien Grundschulpflicht bis 2015 für alle Kinder, Jungen und

Mädchen
3. Absicherung der Lernbedürfnisse von Jugendlichen durch Zugang zu Lernangeboten

und Training von Basisqualifikationen („life skills“)
4. Reduzierung der Analphabetenrate bei Erwachsenen um die Hälfte bis zum Jahr 2015

sowie Sicherung eines angemessenen Grundbildungsniveaus für Erwachsene
5. Ausgleich der Geschlechterdisparitäten im Bildungswesen insgesamt bis 2015
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6. Bekräftigung von Qualität als Priorität bei allen Bildungsanstrengungen, um zu nach-
weisbaren Lernergebnissen sowohl im Bereich der Basisqualifikationen („life skills“) als
auch im Lesen, Schreiben und Rechnen zu kommen

Auch wenn einige dieser Ziele, wie z.B. der kostenfreie Grundschulunterricht für Jungen und
Mädchen, in Deutschland eine Selbstverständlichkeit sind, besteht bei einigen anderen auch in
Deutschland noch Handlungsbedarf, so beispielsweise bei der Ausweitung und Verbesserung
der frühkindlichen Betreuung und Erziehung. Ebenso kristallisiert sich immer mehr heraus,
dass Analphabetismus auch in Deutschland weiter verbreitet ist als vermutet wird, hier zumeist
in Form des sekundären Analphabetismus, d.h. der fehlenden Praxis in Lesen und Schreiben,
was zu einem Verlust der teilweise ohnehin nur geringen Schreib- und Lesekenntnis führt. Da-
mit die sechs „Dakar-Ziele“ bis zum Jahr 2015 erreicht werden, sollen laut Aktionsplan von
Dakar Regierungen, UN-Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesell-
schaft zusammenarbeiten. Ein wichtiges Aktionselement ist die Bereitstellung der erforderlichen
personellen und finanziellen Ressourcen zur Umsetzung der genannten sechs Ziele.

2.1.3 Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Vereinten Nationen haben am 20. Dezember 2002 beschlossen, die Weltdekade „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ (2005 – 2014) auszurufen. Bezugspunkt ist die Agenda
21 von Rio. Der Agendaprozess soll im Bildungssystem verankert werden. Die Deutsche
UNESCO-Kommission hat bereits im Jahr 1998 in ihrer Resolution „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland“ (siehe Teil D) gefordert, den Nach-
haltigkeitsgedanken stärker im Bildungswesen zu berücksichtigen. In ihrer Hamburger Er-
klärung „Nachhaltigkeit lernen: Hamburger Erklärung der Deutschen UNESCO-Kom-
mission zur Dekade der Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005
- 2014)“ (siehe Teil D) aus dem Jahr 2003 hat die Deutsche UNESCO-Kommission kon-
krete Vorschläge unterbreitet, wie das Ziel „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in Deutsch-
land operationalisiert werden kann. Die Deutsche UNESCO-Kommission bezieht ausdrück-
lich Kultureinrichtungen bei der Umsetzung des Ziels „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ mit ein und verknüpft damit kulturelle Bildung mit Umweltbildung. Dieses ent-
spricht dem in der UNESCO vertretenen weiten Kulturbegriff, der auch den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen beinhaltet. Ende des Jahres 2004 hat das Deutsche Natio-
nalkomitee zur Umsetzung der Weltdekade seine Arbeit aufgenommen.
Neben den erwähnten speziellen bildungspolitischen Resolutionen hat die UNESCO in
ihren kulturpolitischen Grundsatzpapieren stets auf die Bedeutung von kultureller Bildung
als Schlüssel zur Partizipation an Kunst und Kultur hingewiesen. Unter Bezugnahme auf die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und den Pakt für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte hat die UNESCO im Jahr 2001 auf ihrer 31. Generalkonferenz in Paris die
„Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt“ (siehe Teil D) verabschiedet. In dieser Erklä-
rung spricht sich die UNESCO ausdrücklich dafür aus, dass Kulturgüter Waren besonderer
Art sind, da sie Träger von Wertvorstellungen, Identitäten und Sinn sind und dass die Staaten
ihre Kulturpolitik, im Rahmen geltender internationaler Vereinbarungen, selbst definieren
und bestimmen können müssen, inwieweit sie den eigenen Kulturbereich unterstützen.
Dieser Aspekt ist besonders wichtig, betrachtet man die zweite Seite des „Schwertes“ inter-
nationale Vereinbarungen und internationale Organisationen. Auf der Seite der UNESCO,



RAHMENBEDINGUNGEN KULTURELLER BILDUNG 19

der Deutschland angehört, wird dafür eingetreten, den Kulturbereich in all seinen Beson-
derheiten besonders zu berücksichtigen und zu bewahren. Hierzu zählt auch der Zugang zu
Informationen und zu neuen Technologien. Auf der Seite der Welthandelsorganisation
(WTO), der Deutschland über die Europäische Union angehört, wird für eine möglichst
weitreichende Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte gestritten. Der Kulturbereich wird
zunächst per se zum Dienstleistungssektor gerechnet, auch wenn oftmals keine Gewinner-
zielungsabsicht besteht und daher auf der Hand läge, den Bereich nicht einzubeziehen.

2.1.4  WTO und GATS

Die Welthandelsorganisation (WTO) wurde am 15. April 1994 in Marrakesch (Marokko)
gegründet. Ihr Vorläufer war das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, GATT (Gene-
ral Agreement on Tariffs and Trade). Bereits im GATT wurden die wesentlichen Prinzipien
festgelegt, deren Einhaltung heute von der WTO überwacht werden:
· Gegenseitigkeit, d.h. handelspolitische Leistungen, die sich die WTO-Mitglieder gegen-

seitig einräumen, müssen gleichwertig sein,
· Liberalisierung, d.h. Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse müssen abgebaut wer-

den,
· Meistbegünstigung, d.h. Zoll- und Handelsvorteile, die sich WTO-Mitglieder gegenseitig

einräumen, sollen anderen Unterzeichnerstaaten ebenfalls zugute kommen.
Innerhalb von GATS (Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistun-
gen) wurden zwölf Bereiche an Dienstleistungen klassifiziert und zwar:
1. Unternehmerische und berufsbezogene Dienstleistungen,
2. Kommunikationsdienstleistungen,
3. Bau- und Montagedienstleistungen,
4. Vertriebsdienstleistungen,
5. Bildungsdienstleistungen,
6. Umweltdienstleistungen,
7. Finanzdienstleistungen,
8. Medizinische und soziale Dienstleistungen,
9. Tourismus und Reisedienstleistungen,
10. Erholung, Kultur und Sport,
11. Transportdienstleistungen,
12. sonstige nicht aufgeführte Dienstleistungen.

Kulturelle Dienstleistungen sind in folgenden Kategorien zu finden:
· Kommunikationsdienstleistungen, hier werden audiovisuelle Dienstleistungen wie Hör-

funk, Fernsehen, Film-, Video- und Musikproduktion aufgeführt,
· Baudienstleistungen, sofern Architekten davon betroffen sind,
· Bildungsdienstleitungen, hier werden Bildungseinrichtungen von dem Kindergarten und

der Grundschule über die Schulbildung, die Berufs- bzw. Universitätsausbildung, Erwach-
senenbildung sowie andere Bildungseinrichtungen genannt,

· Erholung, Kultur und Sport mit den Unterkategorien Unterhaltungsdienstleistungen (inkl.
Theater, Live-Bands und Zirkus), Nachrichtenagenturen, Büchereien, Archive, Museen
und sonstigen kulturellen Dienstleistungen,

· Soziale Dienstleistungen (z.B. Jugendpolitik).
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D.h. sowohl der Kulturbereich als auch der Bildungsbereich, mithin auch das Schnittfeld kultu-
relle Bildung, werden vom GATS-Abkommen erfasst. In einem jüngst erschienenen Rechtsgut-
achten „Auswirkungen des GATS auf Instrumente der Kulturpolitik und Kulturförderung in
Deutschland“, das im Auftrag der Deutschen UNESCO-Kommission von Prof. Dr. Markus
Krajewski, Universität Potsdam, erstellt wurde, wird herausgearbeitet, dass Kunst, Kultur und
Bildung von der Welthandelsorganisationen als Dienstleistungen eingeordnet werden und dem
GATS unterliegen. Einer der Kernsätze der Studie lautet: „Grenzüberschreitende Angebote und
Nachfragen nach Kulturdienstleistungen sind unter welthandelsrechtlichen Gesichtspunkten
als Handel mit Dienstleistungen einzuordnen. ... Die Bereithaltung kultureller Angebote durch
die öffentlichen Hände einschließlich der öffentlich-rechtlichen Körperschaften wird also grund-
sätzlich nicht vom Anwendungsbereich des GATS ausgenommen.“
Damit sind auch jene Positionen nicht mehr haltbar, in denen vertreten wurde, allein auf
Grund der Zusicherung der Kunstfreiheit könne der Kulturbereich nicht unter das GATS-
Abkommen fallen. Jede Musikschule, jede Jugendkunstschule, jedes Museum, jedes Thea-
ter könnte also in die Folgen der Liberalisierung einbezogen werden. Eine staatliche Förde-
rung der Einrichtungen wäre zwar nach wie vor möglich. Jedoch könnte jeder ausländische
Anbieter, der aus einem Land stammt, das der WTO beigetreten ist, bei einem Angebot,
das in Deutschland unterbreitet wird, Anspruch auf die Förderung erheben. Daher er-
scheint insbesondere der Bildungsbereich für manche WTO-Mitgliedsstaaten als interes-
santer Liberalisierungssektor, da in einigen WTO-Mitgliedsstaaten ein hoher Anteil privat-
wirtschaftlicher Bildungseinrichtungen besteht, die auf andere Märkte – mit günstigen
Konditionen – drängen möchten.
Darüber hinaus besteht von Seiten einer Reihe von Staaten ein ganz besonderes Interesse an
einer Liberalisierung der Kommunikationsdienstleistungen und hier besonders an der Unter-
kategorie der audiovisuellen Dienstleistungen. Hier existieren sowohl attraktive Märkte als
auch große Unternehmen mit einem entsprechenden Expansionsdruck sowie, nicht zu ver-
gessen, zumindest in einigen WTO-Mitgliedsstaaten wie den Mitgliedern der Europäischen
Union, nicht unerhebliche Subventionen zur Stärkung der heimischen Märkte. Fallen diese
Märkte unter das GATS-Regime müssen ausländischen Anbietern dieselben Subventionen
gewährt werden wie den inländischen. Das wäre in Deutschland und auch in Europa das
endgültige Aus der Subventionierung der heimischen Filmwirtschaft. Der europäische Film
würde wahrscheinlich über kurz oder lang gegenüber der kapitalkräftigen US-amerikani-
schen Filmindustrie nur noch ein Schattendasein führen.
Bislang hat die Europäische Kommission noch keine Liberalisierungsangebote im audiovi-
suellen Bereich und im Kulturbereich in den laufenden GATS-Verhandlungen gemacht.
Der Verhandlungsführer der bis zum November 2004 amtierenden EU-Kommission Pas-
cal Lamy war als Franzose gegenüber Ausnahmeregelungen für den Kulturbereich sehr of-
fen und hat dem Deutschen Kulturrat in einem persönlichen Gespräch zugesichert, dass
die EU-Kommission keine Angebote im Kulturbereich machen und ebenso keine Forde-
rungen erheben wird. Es bleibt abzuwarten, ob sein Nachfolger der Brite Peter Mendelson
ebenso offen für Ausnahmen ist. Gemeinhin vertreten die Briten eine weitaus liberalisie-
rungsfreundlichere Politik als die Franzosen. Auch wird sich zeigen, wie sehr sich die Bun-
desregierung für entsprechende Ausnahmeregelungen stark machen wird.
Im Vorfeld der Ministerrunde von Dohar (2001) hat der Deutsche Kulturrat vor einer
Liberalisierung des Kultur- und Medienbereiches gewarnt. Die bereits eingegangen Libera-
lisierungsverpflichtungen im Bildungsbereich, von denen das öffentliche Schulwesen aus-
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genommen ist, sollten für den Kulturbereich ein Lehrstück sein. Liberalisierungen, die hier
eingegangen wurden, können nun nicht mehr zurückgeholt werden.
In seiner Stellungnahme „Resolution des Deutschen Kulturrates zu den GATS-2000 Ver-
handlungen der WTO über bestimmte audiovisuelle Dienstleistungen und über Kultur-
dienstleistungen“ (siehe Teil D) macht der Deutsche Kulturrat mit Blick auf den Bildungs-
bereich deutlich:

„Resolution des Deutschen Kulturrates zu den GATS-2000 Verhandlungen der WTO
über bestimmte audiovisuelle Dienstleistungen und über Kulturdienstleistungen“

In Bezug auf den Bildungsbereich schließt sich der Deutsche Kulturrat der in der Grund-
satzposition der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
vom 18.10.2002 niedergelegten Auffassung an, dass „die für den Bildungsbereich relevan-
ten Vorbehaltsklauseln in den horizontalen Verpflichtungen, wie im Abkommen selbst, (...)
nicht zur Disposition stehen. Die sektoralen Verpflichtungen sollen weiterhin auf privat
finanzierte Bildungsdienstleistungen beschränkt bleiben.“

Weiter fordert der Deutsche Kulturrat von der Europäischen Union im weiteren Verhand-
lungsverlauf:
· die Einbindung der Zivilgesellschaft in den Konsultationsprozess,
· die Anwendung der Kulturverträglichkeitsprüfung,
· die Sicherung der kulturellen Vielfalt,
· keine weiteren Zugeständnisse bei den Bildungsdienstleistungen,
· keine Erstellung von abschließenden Listen, in denen Kultureinrichtungen aufgeführt

werden, die von der Liberalisierung ausgenommen werden,
· den Erhalt des hohen Niveaus an Urheber- und Leistungsschutzrechten zur ökonomi-

schen Sicherung der Künstler und der Kulturwirtschaft.

Der Deutsche Kulturrat hält es für unerlässlich, dass künftig die Zivilgesellschaft frühzeitig
über Entscheidungsprozesse im Rahmen der WTO-Verhandlungen informiert wird und so
die Gelegenheit erhält, sich durch Stellungnahmen zu dem Verhandlungsprozess zu äußern
und ihn gegebenenfalls zu beeinflussen. Die Liberalisierung des Welthandels mit Dienst-
leistungen sowie urheberrechtlich geschützten Werken hat eine zentrale Bedeutung für das
heutige und künftige gesellschaftliche Leben. Es sollte daher selbstverständlich sein, dass
die organisierte Zivilgesellschaft durch Stellungnahmen und Anhörungen an den Entschei-
dungsprozessen beteiligt wird.
Die so genannte Kulturverträglichkeitsprüfung soll gewährleisten, dass durch Entscheidungen
in kulturfernen Politikfeldern die Kultur schaden nehmen kann. Die Kulturverträglich-
keitsprüfung ist in Art. 151 Abs. 4 des Amsterdamer Vertrags fixiert worden. Der Deutsche
Kulturrat fordert, dass die Europäische Kommission als Verhandlungsführerin für die Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union die Kulturverträglichkeitsprüfung auch bei interna-
tionalen Vereinbarungen wie den Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation
konsequent anwendet.
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Weiter ist der Deutsche Kulturrat der Auffassung, dass der Frage der kulturellen Vielfalt
verstärkte Aufmerksamkeit in internationalen Verhandlungen geschenkt werden muss. Die
Universale Erklärung zur kulturellen Vielfalt der UNESCO-Generalkonferenz vom 2.
Oktober 2001 wird vom Deutschen Kulturrat geteilt. D.h. der kulturellen Vielfalt ist eben-
solche Aufmerksamkeit zu schenken wie der Biodiversität. Nachhaltige Kulturpolitik muss
daher darauf ausgerichtet sein, die kulturelle Vielfalt zu sichern und damit auch die Ent-
wicklung einer nationalen Kulturwirtschaft zu ermöglichen.
Mit Blick auf die Bildungsdienstleistungen geht der Deutsche Kulturrat mit der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung konform, die fordert,
dass sektorale Verpflichtungen auf private finanzierte Bildungsdienstleistungen beschränkt
bleiben sollen.
Die Befürworter der Liberalisierung schlagen teilweise vor, für den Kulturbereich abschlie-
ßende Listen zu erstellen, in denen aufgeführt wird, welche Kulturdienstleistungen zum
hoheitlichen Bereich gezählt werden, damit sie von der Liberalisierung ausgenommen wer-
den. Solche abschließenden Listen hätten zur Folge, dass all jene Einrichtungen, die nicht
auf der Liste stehen, zur Liberalisierung freigegeben wären. Dies hätte für neue Einrich-
tungstypen verheerende Folgen, da sie bei einer möglichen Liberalisierung des Kultursek-
tors nur schwerlich mit dem Argument, dass sie zum hoheitlichen Bereich gehören, ge-
schützt werden können. Darüber hinaus würden solche Listen in Deutschland in die Auto-
nomie der Länder sowie der Städte und Gemeinden eingreifen, die den größten Teil der
Kulturfinanzierung übernehmen.

2.1.5 Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt

Anlässlich ihrer 32. Generalkonferenz im Oktober 2003 hat die UNESCO die Ausarbei-
tung einer Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt beschlossen. Ziel dieser Kon-
vention ist die Erhaltung kultureller Vielfalt unter den Rahmenbedingungen von Globali-
sierung und Liberalisierung im Kontext des Allgemeinen Abkommens zum Handel mit
Dienstleistungen (GATS). Bezugspunkt ist die „Allgemeine Erklärung der UNESCO zur
kulturellen Vielfalt“, in der die UNESCO betont, dass die Erhaltung der kulturellen Viel-
falt einen ebenso hohen Stellenwert hat, wie die Biodiversität.
Unter anderem auf Anregung des Deutschen Kulturrat ist bei der Deutschen UNESCO-
Kommission die Nationale Koalition Kulturelle Vielfalt angesiedelt. Die Nationale Koaliti-
on hat das Ziel, den Diskussionsprozess zur Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt
in Deutschland zu beleben und nationale Anliegen in den internationalen Diskussionspro-
zess einzubringen.
Äußerst zügig wird zur Zeit auf internationaler Ebene am Entwurf zur Konvention zum Schutz
der kulturellen Vielfalt gearbeitet. Bereits im Juli 2004 lag ein erster Entwurf vor. Im Februar
2005 fand die zweite zwischenstaatliche Konferenz zum Textentwurf statt. Ehrgeiziges Ziel ist
es, bereits bei der 33. Generalversammlung der UNESCO im Oktober 2005 den Konventi-
onsentwurf zu verabschieden. Damit wäre innerhalb eines zweijährigen Arbeitsprozesses die-
ses wichtige Dokument vollendet. Sollten die Arbeiten bis zum Herbst 2005 nicht abge-
schlossen sein, erfolgt die Abstimmung im Herbst 2007 bei der 34. Generalkonferenz der
UNESCO: Zwischenzeitlich wäre jedoch, wenn die Welthandelsorganisation ihren Zeitplan
einhalten kann, die so genannte Doha-Runde, d.h. die derzeit laufende GATS-Verhand-
lungsrunde, deren Ende für Januar 2006 terminiert ist, abgeschlossen.
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Mit der Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt wird das Ziel verfolgt, dem GATS-
Abkommen ein Pendant gegenüber zu stellen, das steuernd eingesetzt werden kann, wenn
die kulturelle Vielfalt durch die Liberalisierung von Kulturdienstleistungen bedroht wird.
Im Unterschied zu anderen UNESCO-Erklärungen, die stark appellativen Charakter ha-
ben und den kulturwirtschaftlichen Bereich nicht einbeziehen, soll die Konvention zum
Schutz der kulturellen Vielfalt auch dazu dienen, bestehende Maßnahmen zur Sicherung
der nationalen Kulturwirtschaft zu schützen. Auch kulturelle Bildung wird teilweise von
privatwirtschaftlichen Anbietern angeboten wie z.B. privaten Musikerziehern oder privat-
wirtschaftlich geführten Musikschulen. Die Sicherung dieser kulturwirtschaftlichen Berei-
che des kulturellen Lebens steht ebenso auf der Agenda wie die Sicherung des gemeinnüt-
zigen oder des öffentlichen, aber nicht hoheitlichen Bereiches von Bildung und Kultur.
Momentan ist noch unklar, ob die Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt ein so
starkes Instrument werden wird, dass mit ihr die GATS-Vereinbarungen zumindest für den
Kulturbereich ausgehebelt werden können oder ob die GATS-Vereinbarungen das stärkere,
weil handelsrechtliche, Rechtsinstrument sein werden. Der Deutsche Kulturrat setzt sich
mit Nachdruck für eine starke Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt ein und
beteiligt sich daher intensiv an der Nationalen Koalition.

2.1.6 OECD

Die Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) wurde im Jahr
1961 in der Nachfolge der OEEC, der Organisation zur Vergabe der Marshall-Plan Mittel
zum Wiederaufbau des durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten Europas, gegründet. Der
OECD gehören heute 30 Staaten an. Neben den ehemaligen Empfängerländern der Mar-
shall-Plan-Mittel auch die Geberländer USA und Kanada sowie zusätzlich Japan und Aus-
tralien, die Türkei, Mexiko und einige osteuropäische Länder. Ziel der OECD ist es, Wachs-
tum und Beschäftigung zu fördern und so eine nachhaltige Entwicklung der Weltwirtschaft
zu befördern. Die OECD versteht sich als Think-tank für die Marktwirtschaft. Für die
Diskussion um Bildung ist hervorzuheben, dass die OECD unter dem Aspekt „Sozialer
Zusammenhalt“ den gleichberechtigten Zugang aller zu Bildung fordert sowie die Über-
brückung der „digitalen Kluft“ zwischen Arm und Reich.
Viel beachtet sind die Studien der OECD, in denen Länder mit einander verglichen wer-
den. Für den Bildungsbereich und für die zur Diskussion stehenden Fragen der kulturellen
Bildung kann als herausragende OECD-Studie der letzten Jahre die PISA-Studie genannt
werden. Wie eingangs beschrieben, wurden 15jährige Schülerinnen und Schüler hinsicht-
lich ihrer Kompetenzen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen, im Sinne von
Textverständnis, getestet. Dabei wurde auch die PISA-Studie nicht um ihrer selbst willen in
Auftrag gegeben, sondern es geht ganz im Sinne der Philosophie der OECD darum, Kom-
petenzen zu messen, Chancengleichheiten im Bildungswesen zu vergleichen und so Anstö-
ße zur Entwicklung zu geben.
In Deutschland haben die Ergebnisse der PISA-Studie für erheblichen Wirbel gesorgt und
dazu beigetragen, eine seit langem angemahnte Reform des Bildungswesens auf den Weg zu
bringen. Es sollte sich aber davor gehütet werden, die rein quantitative Betrachtung als
alleinigen Maßstab zu nehmen. Gerade die Träger kultureller Bildung sind gefordert, die
Verbindung kognitiver und emotionaler Lernprozesse in die Diskussion zu rücken und so
ihre spezifischen Leistungen zu unterstreichen.
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2.1.7 Zusammenfassung

Internationale Politik gewinnt sowohl bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen als auch
bei den Wirkungen in den Einrichtungen vor Ort an Bedeutung. Was im Nachgang zur
UNESCO-Konferenz zur Kulturpolitik im Jahr 1998 in Stockholm formuliert wurde, dass
Kultur und Kulturpolitik zunehmend international gedacht werden müssen, ist nun mit
den Händen greifbar. Die Ökonomisierung durchzieht alle Lebensbereiche. So ist es zur
Sicherung der kulturellen Vielfalt, des kulturellen Lebens und der kulturellen Bildung er-
forderlich, der Ökonomisierung Grenzen zu gebieten. Die geplante Konvention zum Schutz
der kulturellen Vielfalt wird solche Grenzen aufzeigen.
Der Deutsche Kulturrat hat in seiner Stellungnahme zu den GATS-Verhandlungen seine
Forderungen zum Schutz des Kultur- und Bildungsbereiches formuliert.

2.2 Kulturelle Bildung und europäische Politik
Der europäische Einigungsprozess ist seit Erscheinen der letzten Konzeption Kulturelle Bil-
dung weiter vorangetrieben worden. Im Mai 2004 sind zehn neue Mitgliedsstaaten – Est-
land, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zy-
pern – in die Europäische Union aufgenommen worden. Die EU hat sich damit sowohl
nach Osten als auch nach Süden erweitert. Vier weitere Länder – Bulgarien, Kroatien,
Rumänien und die Türkei – sind Beitrittskandidaten.
Die Europäische Union umfasst nunmehr 25 Mitgliedsstaaten. An den Wahlen zum Euro-
päischen Parlament im Jahr 2004 nahmen die neuen Mitgliedsstaaten teil. Ebenso sind
Kommissare aus den neuen Mitgliedsstaaten in der im November 2004 gewählten Europä-
ischen Kommission vertreten.

2.2.1 Europäische Verfassung

Die Erweiterung der Europäischen Union ist mehr als der Beitritt von zehn neuen Staaten,
sie geht einher mit einer institutionellen Veränderung der Europäischen Union. Im Dezem-
ber 2001 hatten die Staats- und Regierungschefs im belgischen Laeken eine Erklärung über
die „Zukunft der Europäischen Union“, besser bekannt als „Erklärung von Laeken“, verab-
schiedet. Es sollte ein Europäischer Konvent eingerichtet werden, der einen strukturellen
Rahmen für eine erweiterte Union in der globalisierten Welt vorschlagen soll.
In der vom Konvent erarbeiteten EU-Verfassung wurden im Jahr 2003 Vorschläge

für eine bessere Aufteilung der Zuständigkeiten der Europäischen Union und der EU-
Mitgliedsstaaten
für eine Zusammenfassung der EU-Verträge und die Ausstattung der Europäischen Uni-
on mit einer Rechtspersönlichkeit,
für die Vereinfachung der Handlungsinstrumente der Europäischen Union,
für die Stärkung von Demokratie, Transparenz und Effizienz in der Europäischen Union
sowie für die Verbesserung der Struktur der drei Organe der Europäischen Union

unterbreitet.
Die Staats- und Regierungschefs der 25 Mitgliedsstaaten sowie der vier Beitrittskandidaten
haben im Oktober 2004 den Verfassungsentwurf feierlich in Rom unterzeichnet. Nun steht
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die Ratifizierung in den 25 Mitgliedsstaaten an. Hierfür sind in einigen Mitgliedsstaaten Re-
ferenden vorgesehen. Gegenwärtig, April 2005, hat es den Anschein, dass die EU-Verfassung
in einigen Mitgliedsstaaten abgelehnt werden wird. Der Ball wird dann wieder bei den Staats-
und Regierungschefs liegen, die darauf reagieren müssen.
Der Deutsche Kulturrat hat im Jahr 2002 die Stellungnahme „Europäischer Einigungsprozess
auf gemeinsamer kultureller Basis – Deutscher Kulturrat plädiert für adäquate Berücksichtigung
der Kultur in der künftigen EU-Verfassung“ (siehe Teil D) verabschiedet, in der er sich für eine
stärkere Berücksichtigung der Kultur in der EU-Verfassung ausgesprochen hat. Besonders wich-
tig wäre aus Sicht des Deutschen Kulturrates die Verankerung des Rechts auf Teilhabe an der
Kultur in der EU-Verfassung sowie die Stärkung der so genannten Kulturverträglichkeitsklausel.
Wie bereits im Vertrag von Maastricht und dem Amsterdamer Vertrag hat die Europäische
Union für den Kultur- und Bildungsbereich im engeren Sinne nur eine eingeschränkte Zustän-
digkeit. In Artikel I-17 der EU-Verfassung werden unter den Unterstützungs-, Koordinierungs-
und Ergänzungsmaßnahmen folgende Bereiche aufgeführt:
a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit,
b) Industrie,
c) Kultur,
d) Tourismus,
e) allgemeine Bildung, Jugend, Sport und berufliche Bildung,
f ) Katastrophenschutz,
g) Verwaltungszusammenarbeit.
In diesen Feldern kann die Europäische Union unter besonderer Berücksichtigung des Subsidi-
aritätsprinzips unterstützend tätig werden. In Teil III „Die Politikbereiche und die Arbeitsweise
der Union der Europäischen Verfassung“ wird in Kapitel V „Bereiche, in denen die Union
beschließen kann, eine Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahme durch-
zuführen“ im Abschnitt 3 Kultur Artikel III-280 genauer ausgeführt, was darunter zu verstehen
ist. Und zwar:

Entwurf Europäische Verfassung

(1) Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter
Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des
gemeinsamen kulturellen Erbes.

(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
und unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen:
a) Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der europäischen

Völker,
b) Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung,
c) nicht-kommerzieller Kulturaustausch,
d) künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich.

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit Drittländern und den
für den Kulturbereich zuständigen internationalen Organisationen, insbesondere dem Eu-
roparat.
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(4) Die Union trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der Verfassung
den kulturellen Aspekten Rechnung, insbesondere zur Wahrung und Förderung der Viel-
falt ihrer Kulturen.

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels
a) werden durch Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz unter Ausschluss jeglicher Har-

monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Fördermaßnahmen festge-
legt. Es wird nach Anhörung des Ausschusses der Regionen erlassen;

b) gibt der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen ab.

Die eindeutige Verortung der Kultur- und Bildungspolitik in die Zuständigkeit der Mit-
gliedsstaaten ist besonders wichtig, wenn es um Maßnahmen geht, die zwar im Bereich der
Handels- oder Wettbewerbspolitik angesiedelt sind, aber Auswirkungen auf den Bildungs-
oder Kulturbereich haben. Die bereits erwähnte Kulturverträglichkeitsklausel, d.h. dass die
Kultur durch andere Politiken keinen Schaden nehmen darf, war bereits im Vertrag von
Maastricht festgelegt, wurde im Vertrag von Amsterdam fortgeschrieben und findet sich
nun in der geplanten Europäischen Verfassung verankert. Leider ist die Kulturverträglich-
keitsprüfung bis dato ein recht stumpfes Schwert. So sind bislang noch keine Ausnahmen
für den Kulturbereich in der geplanten EU-Dienstleistungsrichtlinie vorgesehen, obwohl
diese mit dem Verweis auf die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten in Bildungs- und Kultur-
fragen durchaus möglich gewesen wären. Mit Blick auf internationale Verhandlungen bei
denen, wie bei den GATS-Verhandlungen die EU das Verhandlungsmandat für die Mit-
gliedsstaaten hat, ist es daher wichtig, die politische Wahrnehmung der Kulturverträglich-
keitsklausel einzufordern.

2.2.2 Europäische Kulturförderung

Die ergänzende Funktion der Europäischen Union in Fragen der Kulturförderung im Ent-
wurf der Europäischen Verfassung deckt sich mit den entsprechenden Artikeln im Vertrag
von Maastricht und dem Amsterdamer Vertrag. Sie wirken sich konkret in einem nur schma-
len Budget für die Kulturförderprogramme und enger Förderrichtlinien aus. Derzeit gilt
das Programm KULTUR 2000, das die vorherigen spartenspezifischen Programme Kalei-
doskop, Raphael und Ariane ablöste.
Im Rahmen der Neustrukturierung aller Förderprogramme wird derzeit das Nachfolgepro-
gramm KULTUR 2007 entwickelt. Der Deutsche Kulturrat hat in einer Stellungnahme
„Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Vorschlag der Europäischen Kommission
für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das Programm „Kul-
tur 2007“ (2007 – 2013)“ (siehe Teil D) eine dringende Aufstockung der Mittel für das
Kulturförderprogramm gefordert. Ebenfalls hebt der Deutsche Kulturrat darauf ab, dass
auch kleinere Organisationen die Möglichkeit haben müssen, an dem Programm zu parti-
zipieren und daher der Fördermindestbetrag gesenkt werden muss. Gerade Organisationen
der kulturellen Bildung erreichen mit ihren Maßnahmen oftmals einen erheblichen euro-
päischen Mehrwert und tragen zur Integration bei, können aber auf Grund geringer Eigen-
mittel nur kleinere Projekte durchführen. Darüber hinaus wäre es für solche Projektträger
wichtig, dass die gesamte Fördersumme während des Projektes ausgezahlt wird und nicht –
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wie jetzt üblich – 20% der Fördersumme von der EU bis zur abschließenden Prüfung des
Verwendungsnachweises einbehalten werden. In das Programm Kultur 2007 soll auch die
Förderung der Kulturhauptstadt Europas sowie die Förderung von Europäischen Netzwer-
ken integriert werden. Bislang werden die Kulturhauptstadt Europas, experimentelle Maß-
nahmen zur Entwicklung der kulturellen Zusammenarbeit in Europa sowie Betriebskos-
tenzuschüsse für europäische Organisationen, die die europäische Idee aktiv fördern, aus
einem eigenen Titel im Kulturetat gefördert.
Unzureichend ist im geplanten Programm KULTUR 2007 die Verzahnung mit den Bil-
dungsprogrammen der Europäischen Union.

2.2.3 Europäische Bildungsförderung

Im Abschnitt 5 des Teils III, Kapitel V der geplanten Europäischen Verfassung finden sich die
Vorschriften für die Bereiche Allgemeine Bildung, Jugend, Sport und berufliche Bildung.
Hier werden der Union ähnlich dem Kulturbereich enge Restriktionen gesetzt.
Das wichtigste Förderprogramm der Europäischen Union ist SOKRATES, das insgesamt
acht Aktionen (COMENIUS, ERASMUS, GRUNDTVIG, LINGUA, MINERVA sowie
drei weitere Aktionen unter bereichsübergreifenden Maßnahmen) beinhaltet. Das Programm
SOKRATES umfasst alle Etappen des Lernens von der frühkindlichen Erziehung, über die
Schule, die Hochschule zum lebensbegleitenden Lernen. Die Aktion COMENIUS bezieht
sich auf die erste Bildungsphase vom Kindergarten bis zum Schulabschluss. Explizit einbe-
zogen werden in das Programm öffentliche Musikschulen. Die Aktion ERASMUS richtet
sich an Hochschulen bzw. Studierende. Die Mobilität der Studierenden und Lehrenden
soll gefördert und die Transparenz der akademischen Anerkennung von Studiengängen
verbessert werden (siehe hierzu auch Bologna-Prozess in diesem Kapitel). Die Aktion
GRUNDTVIG bezieht sich auf den Erwachsenenbildungsbereich. Mit Hilfe von LIN-
GUA werden Maßnahmen zum Erhalt der sprachlichen Vielfalt gefördert. MINERVA soll
den Einsatz neuer Technologien in Schule, Hochschule und anderen Bildungseinrichtun-
gen unterstützen helfen, um so die Qualität von Bildung zu verbessern. Unter den Be-
reichsübergreifenden Maßnahmen werden die Aktionen 6 (Beobachtung und Innovation),
7 Gemeinsame Maßnahmen und 8 Flankierende Maßnahmen zusammengefasst. Aktion 6
bezieht sich auf die Transparenz der Bildungssysteme. Durch Aktion 7 sollen die bestehen-
den Programme aus dem SOKRATES-Programm und dem Programm JUGEND vernetzt
werden. Diese Vernetzung soll auch auf die Bereiche Kultur und Sport ausgedehnt werden.
Die Bildungsprogramme der Europäischen Union sind vielgestaltig. Sie werden von den
unterschiedlichen Akteuren der kulturellen Bildung bereits genutzt. Einen Vorteil haben
insbesondere solche Träger, die bewusst im Schnittfeld von Kultur, Bildung und Jugend
agieren und daher flexibel die vorhandenen Fördermöglichkeiten nutzen.

2.2.4 Europäische Jugendförderprogramme

Ergänzend zu den bereits genannten Förderprogrammen aus den Bereichen Kultur und
Bildung soll noch auf das Programm JUGEND hingewiesen werden, dass sich auf die au-
ßerschulische Bildung bezieht. Das Programm Netd@ys Europe, ebenfalls aus dem Bereich
Jugend gefördert, soll die Nutzung der neuen Medien fördern. Seit 1997 findet die Akti-
onswoche Netd@ys Europe statt, in der in ganz Europa Online- und Offline-Veranstaltun-



28 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

gen stattfinden. Netd@ys Europe richtete sich zunächst an Schulen, wird in zunehmendem
Maße aber auch von außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie Kultureinrichtungen
in Anspruch genommen.

2.2.5 Europäische Förderung im Bereich audiovisuelle Medien

Die audiovisuellen Medien werden in Artikel III-280 der geplanten Europäischen Verfas-
sung ausdrücklich als zu fördernder Bereich genannt. MEDIA PLUS ist das übergreifende
Förderprogramm für den gesamten audiovisuellen Bereich vom Spielfilm bis zum Web-De-
sign. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Films auf dem europäischen und
dem Weltmarkt zu stärken. Unter dem Blickwinkel der kulturellen Bildung ist besonders das
Förderprogramm MEDIA Weiterbildung zu erwähnen, dass sich an Profis im Filmbereich
richtet. Mittels MEDIA Weiterbildung werden Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für diese
Berufsgruppe gefördert. Einen Schwerpunkt bilden dabei die neuen Technologien.

2.2.6 Weitere europäische Förderprogramme

Über die genannten Förderprogramme hinaus können von Kultur- und Bildungseinrich-
tungen weitere Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Zu erwähnen
sind insbesondere die Strukturfördermittel. Sie sollen dazu dienen, wirtschaftlich benach-
teiligte Gebiete zu fördern und damit einen Beitrag zu einer kohärenten Entwicklung der
Europäischen Union zu leisten. Bei der Strukturförderung werden die Gebiete in Zielregi-
onen unterschieden und zwar:

Ziel 1: Gebiete mit Entwicklungsrückstand (z.B. derzeit noch Ostdeutschland)
Ziel 2: wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Gebieten mit Strukturproblemen
Ziel 3: Modernisierung der Bildungs- und Ausbildungssysteme und Beschäftigungsförderung
Interreg: grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit
URBAN: nachhaltige Entwicklung krisenbetroffener Städte und Stadtviertel
LEADER +: Entwicklung des ländlichen Raums durch lokale Initiativen
EQUAL: Bekämpfung von Ungleichheiten und Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt
PHARE: Institutionenaufbau und Investitionsförderung in den Beitrittsländern

Immer noch werden die Strukturfondsmittel von Kultur- und Bildungseinrichtungen ver-
hältnismäßig wenig in Anspruch genommen, obwohl die finanzielle Ausstattung dieser Pro-
gramme wesentlich größer ist als die des „kleinen“ Förderprogramms KULTUR 2000 bzw.
seines Nachfolgeprogramms KULTUR 2007.
Dabei kann Kultur ein wichtiger Faktur für Regionalentwicklung z.B. durch die Aus- und
Weiterbildung im Kulturbereich, durch den Kulturtourismus, der immer auch Komponen-
ten der kulturellen Bildung enthält, durch die Aufwertung und Erhaltung des kulturellen
Erbes, was eine Bildungskomponente einschließt. Nicht vergessen werden darf der Aspekt
des Zugangs zu neuen Technologien mittels Kultur oder der Beitrag von Kultur zur Verän-
derung von Stadtvierteln. Die Bewerbungen zur Kulturhauptstadt Europas haben gezeigt,
dass Kultur ein wichtiger Faktor in der Stadtentwicklung sein kann. Eine Stadt wie Halle/
Saale hat in ihrem Bewerbungskonzept unter Beweis gestellt, dass mit den Wunden einer
Stadt – wie dem massiven Bevölkerungsverlust – bewusst umgegangen werden kann, sie zu
künstlerischen Vorhaben inspirieren und der Diskussionsprozess um eine lebenswerte Stadt,
ein wichtiger Prozess informeller kultureller Bildung, produktiv gemacht werden kann.



RAHMENBEDINGUNGEN KULTURELLER BILDUNG 29

2.2.7 Bologna-Prozess

Bildung in Europa ist aber weitaus mehr als die Förderung einzelner Projekte oder der
Mobilität von Studierenden und Lehrenden in Europa. Mit dem so genannten Bologna-
Prozess soll die Hochschullandschaft in Europa so verändert werden, dass ein europäischer
Bildungsraum entsteht.
Bereits im Jahr 1998 haben die Bildungsminister Frankreichs, Italien, Großbritanniens
und Deutschlands die so genannte Sorbonne-Erklärung unterzeichnet, in der sie dem Wil-
len Ausdruck verleihen, bestehende Hemmnisse abzubauen und die Zusammenarbeit im
Hochschulbereich zu verbessern. Im Jahr 1999 unterzeichneten 29 europäische Nationen
die Bologna-Erklärung und verpflichten sich damit bis zum Jahr 2010 einen europäischen
Hochschulraum zu schaffen. Neben den EU-Mitgliedsstaaten und damaligen Beitrittskan-
didaten haben weitere europäische Staaten die Bologna-Erklärung mit unterzeichnet, so
dass sie über die Europäische Union hinaus wirkt. Unterzeichnerstaaten sind: Belgien, Bul-
garien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbri-
tannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakische Republik,
Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und Zy-
pern.
In der Bologna-Erklärung haben sich die Unterzeichnerstaaten auf folgende Ziele verstän-
digt:

Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse,
Schaffung eines zweistufigen Systems von Abschlüssen,
Einführung eines Leistungspunktesystems,
Beseitigung von Mobilitätshemmnissen,
Förderung der europäischen Zusammenarbeit in der Qualitätssicherung
Förderung der europäischen Dimension in der Hochschulausbildung.

Die erste Nachfolgekonferenz fand im Jahr 2001 in Prag statt. Hier wurden die bisherigen
Ziele des Bologna-Prozesses bekräftigt und drei zusätzliche Ziele verabschiedet:

Förderung des Lebenslangen Lernens,
Förderung der Beteiligung der Studierenden an der Gestaltung des europäischen Hoch-
schulraums
Förderung der Attraktivität des europäischen Hochschulraums.

In der zweiten Nachfolgekonferenz im Jahr 2003 in Berlin wurden zum einen konkrete
Umsetzungsprojekte bis zum Jahr 2005, hierzu soll die dritte Nachfolgekonferenz in Ber-
gen (Norwegen) stattfinden, definiert. Zusätzlich wurde vereinbart:

die Doktorandenausbildung in den Bologna-Prozess einzubeziehen,
Bachelor/Master-Studiengänge einzuführen,
die Anerkennung von Abschlüssen zu verbessern,
die Qualitätssicherung auf institutioneller, nationaler und europäischer Ebene zu fördern.

Bei der Konferenz in Bergen sollen sowohl die Fortschritte vorgestellt als auch weitere Ziele
festgelegt werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat zu den Nachfolgekonferenzen jeweils
einen Nationalen Bericht zur Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland vorgelegt.
Der Bericht wird gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie
der Kultusministerkonferenz erstellt.
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Im letzten Fortschrittbericht vom Dezember 2004 wird u.a. für Deutschland berichtet,
dass im Jahr 2002 die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung von Bachelor- und
Masterstudiengängen geschaffen wurden. Im Jahr 2003 wurde die bildungspolitische Grund-
satzentscheidung getroffen bis zum Jahr 2010 die zweistufigen Abschlüsse möglichst flä-
chendeckend einzuführen. Hinsichtlich der Lehrerausbildung haben 11 Länder damit be-
gonnen, die Studiengänge entsprechend umzustellen. Ab dem Jahr 2005 erhalten alle Ab-
solventen ein Diploma Supplement, dass Angaben zu den Studienabschlüssen und erwor-
benen Qualifikationen enthält.
An den Kunst- und Musikhochschulen wird der Bologna-Prozess mit sehr gemischten Ge-
fühlen betrachtet. Zwar wurden die zweistufigen Abschlüsse bei den Lehramtsstudiengän-
gen teilweise bereits eingeführt, so z.B. in der Universität der Künste in Berlin, die Musik-
lehrer und Kunstlehrer in BA-Studiengängen ausbildet, für die künstlerisch-wissenschaftli-
che Ausbildung wird die Einführung des zweistufigen Systems jedoch als nicht geeignet
betrachtet. Die Rektorenkonferenz der Kunsthochschulen hat auf Grund der Spezifik der
künstlerischen Ausbildung, die bei den Hochschulen, die im Klassen-System ausbilden, auf
einer engen Lehrer/Schüler-Beziehung beruht, die Eins-zu-Eins-Umsetzung der Bologna-
Vorgaben abgelehnt. Und tatsächlich ist die Frage zu stellen, ob bei einer künstlerischen
Ausbildung nicht ganz andere Faktoren wesentlich sind, als die Anpassung an ein europäi-
sches Hochschulsystem, dass von Norwegen bis Zypern, von Island bis Litauen vergleich-
bare Abschlüsse bietet. In der künstlerischen Ausbildung geht es darum, das Individuelle
herausbilden und nicht das Allgemeinvergleichbare. Künstlerinnen und Künstler, zumindest
Urheber, sollen unverwechselbare Werke schaffen, erst dann haben sie Chancen auf dem
nationalen, europäischen und internationalen Märkten erfolgreich zu sein. Und auch aus-
übende Künstler müssen, sei es als Musiker oder als Schauspieler, einen jeweils eigenen Ton
treffen und sich vom Künstlerkollegen abheben. Es bleibt abzuwarten, wie die Kunst- und
Musikhochschulen sich in den nächsten Jahren verhalten werden.
Die Kultusministerkonferenz hat sich am 21.04.2005 auf „Ländergemeinsame Struktur-
vorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen“ verständigt. In einem Teil B werden „Besondere Regelungen“ für einzelne Studi-
enbereiche festgelegt. Der Teilbereich B 1 befasst sich mit den „Besonderen Regelungen für
künstlerische Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen“. Mit diesen besonderen
Regelungen soll den Besonderheiten der künstlerischen Studiengänge Rechnung getragen
werden. Die Ziele des Bachelorstudiengangs werden wie folgt beschrieben:

Die künstlerischen Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und
entwickeln diese fort; sie vermitteln die wissenschaftlichen Grundlagen und die Methoden-
kompetenz des jeweiligen Faches sowie berufsfeldbezogene Qualifikationen.
Im Unterschied zu den sonstigen Studiengängen können an Kunst- und Musikhochschulen
nach Maßgabe des Landesgesetzgebers auch konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge
mit einer Gesamtregelstudienzeit von bis zu sechs Jahren eingerichtet werden.
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Weiter wird ausgeführt:

An den Musikhochschulen zählen zu den künstlerischen Kernfächern insbesondere die Fä-
cher Gesang, Komposition und Dirigieren sowie die Instrumentalausbildung. An den Kunst-
hochschulen ist dies das Fach Freie Kunst. Im Übrigen ergibt sich die Zuordnung eines
Faches zu den künstlerischen Kernfächern aus dem Profil der Hochschulen und wird in
Abstimmung zwischen der Hochschule und dem Wissenschaftsressort festgelegt.

Für die Zulassung zum Masterstudiengang ist neben dem Bachelorabschluss der Nachweis der
besonderen künstlerischen Eignung erforderlich. Hierfür kann eine besondere Eignungsprü-
fung vorgesehen sein. Die Masterstudiengänge an den Kunst- und Musikhochschulen soll ein
besonderes künstlerisches Profil auszeichnen. Dieses wird nach den Vorgaben des Akkreditie-
rungsrates in der Akkreditierung festgestellt und im Diploma Supplement ausgewiesen werden.
Die veränderten Abschlüsse bei den Studiengängen für Kunst- bzw. Musikerzieher dürfen,
so die Meinung aus den Hochschulen, nicht alter Wein in neuen Schläuchen sein. Stets
stellt sich bei der Ausbildung von Musik- bzw. Kunsterziehern die Frage nach dem Verhält-
nis zur künstlerischen Ausbildung. Böse Zungen behaupten, dass diejenigen, die den päd-
agogischen Studiengang wählen, es als Künstler eben doch nicht geschafft hätten und da-
her den Ausweg als Musik- oder Kunsterzieher suchen. Auch wenn diese abwertende Ein-
stellung zur Ausbildung von Musik- oder Kunsterziehern der Sache nicht gerecht wird, ist
doch zu konstatieren, dass bis dato ein klares Bild der Pädagogenausbildung im Unter-
schied zur Künstlerausbildung noch nicht entworfen wurde. Hier besteht innerhalb und
zwischen den Hochschulen weiterer Diskussionsbedarf, will man den Anforderungen, die
die Pädagogen im Berufsleben erwarten, in der Ausbildung gerecht werden.

2.2.8  EU-Dienstleistungsrichtlinie

Wie oben beschrieben wurde, kann die Europäische Union im Bildungs- und Kulturbereich nur
unterstützende bzw. ergänzende Maßnahmen ergreifen. Ganz anders sieht es bei ihrem Kernge-
schäft, dem Binnenmarkt, aus. Zur Erinnerung: die Europäische Union begann keineswegs als
Kulturraum oder als ein gemeinsamer Hochschulraum, am Anfang stand die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft. Die gemeinsame Wirtschaft, der Abbau von Handelshemmnissen und Zoll-
schranken, das waren die Antriebsfedern des europäischen Integrationsprozesses.
Dementsprechend ist in Teil III der geplanten Europäischen Verfassung „Interne Politikbe-
reiche und Maßnahmen“ das erste Kapitel dem Binnenmarkt gewidmet. In Artikel III-130
wird in den Abschnitten 1-3 ausgeführt:

Entwurf Europäische Verfassung

(1) Die Union erlässt die erforderlichen Maßnahmen, um nach Maßgabe der einschlägigen
Bestimmungen der Verfassung den Binnenmarkt zu verwirklichen beziehungsweise des-
sen Funktionieren zu gewährleisten.
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(2) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr
von Personen, Dienstleistungen, Waren und Kapital nach Maßgabe der Verfassung ge-
währleistet ist.

(3) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Europäischen Verordnungen oder
Beschlüsse, mit denen die Leitlinien und Bedingungen festgelegt werden, die erforder-
lich sind, um in allen betroffenen Sektoren einen ausgewogenen Fortschritt zu gewähr-
leisten.

Mit dem Entwurf der „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt“ (EU-Dienstleistungsrichtlinie) soll die Liberalisierung des Dienst-
leistungsverkehrs im Binnenmarkt weiter vorangetrieben werden. Der Entwurf der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie wurde bereits im Februar 2004 von der EU-Kommission vorgelegt. Die
zwischenzeitlich im November 2004 neu gewählte EU-Kommission verfolgte den Ansatz weiter.
In den ersten Anhörungen, die das Europäische Parlament durchführte, wurde eine breite
Ablehnung der EU-Dienstleistungsrichtlinie deutlich. Inzwischen hat der Rat den Entwurf
an die Kommission zur Überarbeitung zurückgegeben.
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie zielte darauf ab, einen Beitrag zur Verwirklichung der
Lissabon-Strategie, nach der die Europäische Union bis zum Jahr 2010 zum dynamisch-
sten, wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt entwickelt werden soll. Mit der geplanten
EU-Dienstleistungsrichtlinie wird ein horizontaler Ansatz verfolgt. D.h. alle Dienstleis-
tungsbereiche werden über einen Kamm geschoren, sektorspezifische Besonderheiten kön-
nen so nicht berücksichtigt werden.
Für den Kultur- und Bildungsbereich wesentlich ist, dass in der geplanten Dienstleistungs-
richtlinie ein sehr weiter Dienstleistungsbegriff zugrundegelegt wird. Sobald für eine Leis-
tung ein Entgelt verlangt wird, fällt die Dienstleistung unter die Dienstleistungsrichtlinie,
auch wenn mit dem Entgelt die Kosten der Dienstleistung nicht gedeckt werden können.
Um es an einem Beispiel deutlich zu machen, allein das Erheben einer Jahresgebühr bei
einer Bibliothek, führt dazu, dass die Tätigkeiten der Bibliothek von der geplanten EU-
Dienstleistungsrichtlinie erfasst werden, ohne dass berücksichtigt wird, dass mit dem Ent-
gelt die Kosten der Bibliothek nicht gedeckt werden können. D.h. der Kultur- und Bil-
dungsbereich wird bis auf die hoheitlichen Aufgaben von der EU-Dienstleistungsrichtlinie
erfasst werden.
Besondere Kritik wurde an der geplanten Einführung des Herkunftslandsprinzips im Rah-
men der EU-Dienstleistungsrichtlinie geübt. Nach dem Herkunftslandsprinzip sollte der
Dienstleistungserbringer ausschließlich den Rechtsvorschriften seines Herkunftslandes und
nicht des Landes, in dem er die Dienstleistung erbringt, unterliegen. Es wurde eine Absen-
kung von Qualitätsstandards befürchtet.
Darüber hinaus steht zu befürchten, dass, wenn im Rahmen der EU-Dienstleistungsricht-
linie Kultur wie jede andere Dienstleistung auch behandelt wird, es schwer sein wird, die
Ausnahme des Kulturbereiches von den GATS-Verhandlungen aufrecht zu erhalten. Es
könnte also zu einem Dammbruch und einer weiteren Ökonomisierung des Kultur- und
Medienbereiches führen.
Der Deutsche Kulturrat hat in seiner Stellungnahme „Deutscher Kulturrat warnt vor Ver-
abschiedung der EU-Dienstleistungsrichtlinie“ (siehe Teil D) gefordert, umfassende Ände-
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rungen an der EU-Dienstleistungsrichtlinie vorzunehmen. Zur Sicherung der kulturellen
Vielfalt ist es aus Sicht des Deutschen Kulturrat erforderlich statt einer horizontalen Rege-
lung sektorspezifische durchzuführen. Ebenso erinnert der Deutsche Kulturrat daran, dass
die Kulturverträglichkeitsklausel Anwendung finden muss.
Es bleibt abzuwarten, wie eine neue EU-Dienstleistungsrichtlinie aussehen wird. Fest steht,
dass sowohl der Kultur- als auch der Bildungsbereich den weiteren Prozess genau verfolgen
muss.

2.2.9 Zusammenfassung

Die Europäische Union hat zwar im Kultur- und Bildungsbereich auf Grund des geltenden
Subsidiaritätspinzips nur wenige Kompetenzen. Dementsprechend sind die Förderprogram-
me im Kultur- und Bildungsbereich mit verhältnismäßig geringen Finanzvolumina ausge-
stattet. Die Kultur soll einen besonderen Schutz erfahren, in dem nämlich andere Politiken
die Vielfalt der Kultur nicht gefährden dürfen. Obwohl diese Kulturverträglichkeitsklausel
bereits seit vielen Jahren in den europäischen Verträgen verankert ist, ist sie immer noch ein
stumpfes Schwert. Sie zu schärfen, ist eine wichtige Aufgabe der Politik.
Dass der Bildungsbereich bereits heute der europäischen Harmonisierung unterliegt, be-
weist der Bologna-Prozess. Hier wird es mit Blick auf die deutsche Künstlerausbildung
darauf ankommen, die Besonderheiten und die bestehende Qualität zu erhalten.
Die weitere Liberalisierung der europäischen Märkte darf nicht zu Lasten der Kultur gehen.
Da Kultur immer einen Doppelcharakter hat, als Kulturgut und als Ware, ist sie in beson-
derer Weise zu schützen.
Hinsichtlich der europäischen Kulturförderung fordert der Deutsche Kulturrat u.a. eine adä-
quate Mittelausstattung der Programme sowie die Zugänglichkeit für viele Akteure des kulturel-
len Lebens.

2.3 Kulturelle Bildung und Bundespolitik
Die Frage nach der Zuständigkeit des Bundes in kultur- und bildungspolitischen Fragen
wurde im Jahr 2004 im Rahmen der „Gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bun-
desrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung“ (im Folgenden: Föderalismus-
kommission) ausgiebig erörtert und letztlich ist die Föderalismuskommission an diesem
Streitpunkt gescheitert. Die Positionen von Bund und Ländern zu Fragen zur Bildungspo-
litik waren unvereinbar, vor allem deshalb weil die Länder die alleinige Zuständigkeit für
den Bildungs- einschließlich des Hochschulbereiches für sich beanspruchten.
Der Kultur- und der Bildungsbereich werden von den Ländern als Kernbereich ihrer Eigen-
staatlichkeit in Anspruch genommen und der Einfluss des Bundes soll zurückgedrängt wer-
den. Der Bund sollte sich nach Auffassung der Länder ausschließlich auf seine Zuständigkeit
in der Auswärtigen Kulturpolitik konzentrieren. Alle Kompromissvorschläge, die von Mit-
gliedern des Deutschen Bundestags in der Föderalismuskommission vorgebracht wurden,
waren für die Länder letztlich unannehmbar. Insofern besteht der vorherige Zustand fort.
Unbestritten ist es so, dass der Bund in den vergangenen Jahren an Einfluss und an Kom-
petenzen im Kultur- und im Bildungsbereich gewonnen hat. Nicht zuletzt der europäische
Einigungsprozess, wie z.B. im Hochschulwesen der bereits dargestellte Bologna-Prozess,
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macht es erforderlich, dass Deutschland auch in jenen Politikfeldern, in denen die vornehmli-
che Zuständigkeit bei den Ländern liegt, in den europäischen Gremien mit einer Stimme
spricht und seine Positionen gegenüber den anderen Mitgliedsstaaten nachdrücklich ver-
tritt. In einem erweiterten Europa mit neuen Mitspielern wird es umso wichtiger werden,
dass Deutschland seine Interessen wirkungsvoll vertreten kann.
Der Bund strebte daher in der Föderalismuskommission größere Spielräume bei europäi-
schen Entscheidungsprozessen an. Ebenso war der Bund bestrebt, dass die Zahl der zustim-
mungspflichtigen Gesetze gesenkt wird, damit eine eigenständige Bundespolitik ohne die
Mitregentschaft der Länder über den Bundesrat möglich wird. Die Länder waren zwar zu
Zugeständnissen in Fragen der zustimmungspflichtigen Gesetze bereit, beanspruchten im
Gegenzug aber mehr Kompetenzen in ihren originären Handlungsfeldern. So standen im
Kreuzfeuer der Kritik besonders die Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a und b GG.

2.3.1 Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern

Die im Jahr 1969 in das Grundgesetz eingefügten Art. 91 a und b regeln die Gemein-
schaftsaufgaben von Bund und Ländern. Art. 91 a GG ist vor allem für den Hochschulbe-
reich von Relevanz. Es wird ausgeführt:

Art. 91 a (Gemeinschaftsaufgaben)

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder
mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam und die Mitwirkung des Bun-
des zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben):
1. Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken
2. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
3. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes

Dank des Art. 91 a konnte der Bund in der Bildungsexpansion Ende der 60er und Anfang
der 70er Jahre in der alten Bundesrepublik den Neu- und Ausbau von Hochschulen unter-
stützen und hat damit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von Bildungsinfrastruktur ge-
leistet. Eine ähnliche Aufgabe hat der Bund nach der Vereinigung der beiden deutschen
Staaten in Ostdeutschland übernommen, als es um den Aus- und Neubau von Hochschu-
len in den neuen Ländern ging. Die Aktivitäten des Bundes sind auf den Neu- und Ausbau
begrenzt, am Unterhalt von Hochschulen dürfen sie sich nicht beteiligen.
Noch bedeutsamer für die gesamte Bildungslandschaft ist Art. 91 b GG.

Art. 91 b [Zusammenwirken von Bund und Ländern durch Vereinbarungen]

Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen bei der Bildungsplanung und bei der
Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregiona-
ler Bedeutung zusammenwirken. Die Aufteilung der Kosten wird in der Vereinbarung geregelt.
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Bezugspunkt für den Art. 91 b ist zum einen Art. 30 GG, in dem beschrieben wird, dass die
Ausübung der staatlichen Befugnisse und Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sache der
Länder ist, sofern es im Grundgesetz keine andere Regelung gibt, zum anderen Art. 83, in
dem es um die Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder geht, sowie Art. 104 a, in
dem die Aufgaben- und Finanzhilfekompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ge-
regelt ist. Die weitere Ausgestaltung von Art. 104 a wurde von Seiten des Bundes in der
Föderalismuskommission als Kompromiss für einen Wegfall des Art. 91 b angeboten.
Für die kulturelle Bildung ist Art. 91 b von großer Bedeutung. Auf Grund dieses Grundge-
setzartikels kann der Bund im gesamten Bildungsbereich von der vorschulischen Erziehung
über das gesamte allgemeinbildende Schulwesen, das Hochschulwesen, die berufliche Fort-
und Weiterbildung bis hin zur Erwachsenenbildung zusammen mit den Ländern Modell-
programme durchführen. Die Arbeit der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung (im Folgenden: BLK) gründet auf Art. 91 b GG:
Die BLK wurde im Juni 1970 durch ein „Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Län-
dern über die Errichtung einer gemeinsamen Kommission für Bildungsplanung“ gegrün-
det. In Artikel 1 des Verwaltungsabkommens wird ihre Aufgabe beschrieben.

Artikel 1 Verwaltungsabkommen BLK

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder errichten eine gemeinsame Kommis-
sion für Bildungsplanung (Kommission). Sie ist das ständige Gesprächsforum für alle Bund
und Länder gemeinsam berührenden Fragen des Bildungswesens und der Forschungsförde-
rung.

Im Jahr 1971 wurde die Rahmenvereinbarung zur koordinierten Vorbereitung, Durchfüh-
rung und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen im Bildungswesen zwischen
Bund und Ländern getroffen. Schließlich im Jahr 1975 erhielt die BLK durch die Rahmen-
vereinbarung Forschungsförderung zusätzliche Aufgaben. Dieser Erweiterung des Auftrags
wurde durch die Änderung des Namens in „Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung“ im Jahr 1976 Rechnung getragen.
Die zumeist auf fünf Jahre angelegten Modellvorhaben der BLK geben wichtige Impulse für
die Weiterentwicklung des Bildungswesens. Der Deutsche Kulturrat hat in seinem Diskussi-
onspapier „Kulturzuständigkeit ist mehr als Kulturförderung! – Diskussionspapier des Deut-
schen Kulturrates zur Entflechtung der Kompetenzen von Bund und Ländern“ (siehe An-
hang) die Bedeutung BLK für die Weiterentwicklung der kulturellen Bildung unterstrichen:

Kulturzuständigkeit ist mehr als Kulturförderung! (Deutscher Kulturrat)

Im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
(BLK) wurden in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche wichtige Modellprojekte – gera-
de im Feld der kulturellen Bildung bzw. im Bereich der Entwicklung von Ausbildungsmo-
dellen auf Hochschulebene – gefördert. Dies gilt etwa für den Bereich der Kunsttherapie, für
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Qualifizierung der Kulturpolitik im Rahmen von – inzwischen etablierten – Kulturma-
nagement-Ausbildungen oder für Projekte, in denen neue Beschäftigungsmöglichkeiten für
Künstler erkundet wurden. Diese Zusammenarbeit hat sich zumindest im Kulturbereich
bewährt.

Die Modellvorhaben der BLK werden von Bund und Ländern gemeinsam gefördert. Aktuelle
Modellvorhaben, in denen Fragen der kulturellen Bildung eine Rolle spielen, sind zur Zeit:

· „Lernen für den GanzTag“. Laufzeit: 01.09.2004 bis 31.09.2009. Federführung: Ministeri-
um für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen. Beteiligte Länder sind:
Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Ausgangspunkt ist die
Entwicklung von Schulen zur Ganztagsschule mit einer integrativen Verknüpfung von Schule
und außerschulischen Angeboten. Damit dieses gelingen kann, sind veränderte Qualifikati-
onsprofile bei Lehrerinnen und Lehrern sowie den Vermittlerinnen und Vermittlern aus der
außerschulischen Bildung erforderlich. In dem Modellvorhaben sollen Fortbildungsbaustei-
ne für das Personal an Ganztagsschulen erarbeitet werden. Zielgruppe des Vorhabens sind
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Schule und Kinder- und Jugendhilfe und weite-
ren Professionen und Einrichtungen, die vor Ort Fortbildungsmaßnahmen durchführen.

· „Stärkung der Bildungs- und Erziehungsqualität in Kindertageseinrichtungen und Grundschule
und Gestaltung des Übergangs (TransKiGS)“ Laufzeit: 1.2.2005 bis 31.12.2009. Federführung:
Land Brandenburg. Die überregionale Koordinierung erfolgt durch das Sozialpädagogische Fort-
bildungswerk in Blankensee. An dem Verbundprojekt beteiligen sich fünf Länder (Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen). In dem Verbundsprojekt sollen Strategi-
en und Instrumente der Einführung und Evaluation von Bildungskonzepten und Bildungsplä-
nen in Kindertagesstätten und Grundschulen entwickelt und erprobt werden. Ein Schwerpunkt
liegt auf Instrumenten zur Begleitung von Bildungsverläufen von Kindern.

· „Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“. Laufzeit: 1.9.2004
bis 31.8.2009. BLK-Programmkoordination: Behörde für Bildung und Sport der Freien
und Hansestadt Hamburg. Programmträger: Institut für International und Interkulturell
Vergleichende Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg. Das Programm zielt dar-
auf auf, innovative Ansätze der Länder zur Optimierung der sprachlichen Bildung und
Förderung von Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu unterstützen und
weiterzuentwickeln. Schwerpunkt des Programms ist der außerschulische Bereich sowie die
Schnittstellen zwischen Schule und außerschulischem Bereich.

· „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ (KuBiM). Laufzeit: 1.4.2000 bis 30.3.2005. BLK-
Programmkoordination: Hessisches Kultusministerium. Programmträger: Zentrum für Kul-
turforschung Bonn. Beteiligung von 13 Ländern mit insgesamt 23 Projekten. Ziel war die
Erforschung, Erprobung und Erlernung neuer Techniken für die ästhetische Bildung in
Schule, Hochschule und außerschulischen Bildung sowie die Möglichkeiten einer Schu-
lung der Sinne als Basis für Wahrnehmen, Erkennen und Lernen. (siehe hierzu Beitrag von
Wiesand in diesem Band)
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· „Lebenslanges Lernen“. Laufzeit: 1.4.2000 bis 30.3.2005. BLK-Programmkoordination:
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz. Pro-
grammträger: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e.V. An dem BLK-Programm
„Lebenslanges Lernen“ beteiligen sich alle Länder mit 24 Projekten. Ziel des Programms ist
die Erprobung innovativer Projekte für einen Wandel in der Lernkultur und zur Unterstüt-
zung des nötigen Prozesses der Neuorientierung des Bildungssystems. Es geht um die Stär-
kung der Eigenverantwortung und Selbststeuerung der Lernenden. Das Programm soll
Veränderungsprozesse von Bildungsinhalten und Vermittlungsformen sowie von Aufgaben
und Strukturen der Bildungsträger untersuchen, und die Rahmenbedingungen für lebens-
langes Lernen verbessern.

Die kurze Skizzierung der Modellvorhaben und Verbundprojekte zeigt bereits, dass die
BLK eine wichtige Funktion im Anstoßen und Erproben von Innovationen im Bildungs-
wesen übernimmt. Gerade in den Verbundprojekten, an denen mehrere Länder beteiligt
sind, können die unterschiedlichen Erfahrungen aus den Ländern mit ihren jeweils ver-
schiedenen bildungspolitischen Ansätzen ausgetauscht und für die eigene Arbeit fruchtbar
gemacht werden.
Seit März 2005 ist das Online Informationssystem „Lesen in Deutschland“ im Internet
zugänglich (www.lesen-in-deutschland.de). Das Online-Informationssystem wurde von der
BLK initiiert und in Zusammenarbeit von Bund und Ländern aufgebaut. Die Finanzierung
erfolgt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es wird vom Deutschen
Institut für Internationale Pädagogische Forschung betreut und kooperiert eng mit dem
Deutschen Bildungsserver, der gemeinsam von Bund und Länder getragen wird. „Lesen in
Deutschland“ liefert Informationen zur Leseforschung, zu Institutionen der Leseförderung
und stellt Leseempfehlungen zur Verfügung.
Die BLK als gemeinsame Institution von Bund und Ländern mit jährlich wechselndem
Vorsitz zwischen Bund und Ländern ist in den 35 Jahren ihres Bestehens zu einem wichti-
gen Ort des Austausches und gemeinsamen Handelns von Bund und Ländern geworden.
Sie übernimmt daher eine wichtige vermittelnde Funktion in den sich ansonsten zumeist
gegenüberstehenden Interessen von Bund und Ländern ein.

2.3.2 Kultur als Staatsziel

Bereits im Rahmen der Verfassungsdiskussion nach der Vereinigung beider deutschen Staa-
ten wurde die Frage nach der Verankerung eines Staatsziels Kultur im Grundgesetz disku-
tiert. Neben der Definition der Bundesrepublik als Rechtsstaat und als Sozialstaat sollte
auch die des Kulturstaats erfolgen. Die Befürworter einer solchen Staatszielklausel konnten
sich letztlich nicht durchsetzen. Zwischenzeitlich wurden andere Staatsziele in das Grund-
gesetz zusätzlich aufgenommen wie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der
Tierschutz. Im Jahr 2004 entbrannte daher erneut die Diskussion um das Staatsziel Kultur.
Diese Diskussion wurde parallel zur Föderalismusreform geführt und die Befürworter er-
hofften sich, dass mit den im Zuge der Föderalismusreform geplanten Grundgesetzände-
rungen auch das Staatsziel Kultur im Grundgesetz verankert werden könnte.
Der Deutsche Kulturrat hat sich in seiner bereits erwähnten Stellungnahme „Kultur als
Daseinsvorsorge“ (siehe hierzu Teil D) klar für die Verankerung des Staatsziels Kultur in der
Verfassung ausgesprochen.
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Kultur als Daseinsvorsorge (Deutscher Kulturrat)

Die Staatszielbestimmung Kultur im Grundgesetz würde über das Bekenntnis zur Kunst-
freiheit hinaus die Bundesrepublik Deutschland als Kulturstaat definieren. Nach Auffas-
sung des Deutschen Kulturrates sollte in einem neuen Artikel 20 b des Grundgesetzes for-
muliert werden, dass der Staat die Kultur schützt und fördert.

Der Deutsche Kulturrat erwartet von einem Staatsziel Kultur keinen Aufwuchs an Förder-
mitteln, ebenso wenig sind Rechtsansprüche daraus abzuleiten. Das Staatsziel Kultur kann
aber hilfreich sein, wenn es um die Gestaltung der Rahmenbedingungen geht. Es kann eine
Argumentationshilfe beim Erhalt des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes, bei der weiteren
Präzisierung der Kulturverträglichkeitsprüfung usw. sein.

2.3.3 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, Sozialgesetzbuch VIII) ist das zentrale Gesetz,
wenn es um die außerschulische Kinder- und Jugendbildung geht. In dem Gesetz werden
u.a. Leistungen der Jugendhilfe, die Zusammenarbeit von öffentlicher Jugendhilfe mit der
freien Jugendhilfe, die Förderung der Erziehung in der Familie usw. beschrieben. Besonders
wichtig § 11 Jugendarbeit des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, da hier die Grundlage für
die Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung gelegt wird.

Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII)

§ 11 Jugendarbeit.
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote

der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestim-
mung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engage-
ment anregen und hinführen.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von
anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst
für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte
Angebote.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitli-

cher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
4. Kinder- und Jugenderholung
5. Jugendberatung.

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet
haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.
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In § 12 KJHG wird festgelegt, dass die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände
und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern ist und
in § 4, Abs. 2 wird der Vorrang der freien Jugendhilfe vor der öffentlichen Jugendhilfe
festgelegt.
Die außerschulische kulturelle Kinder- und Jugendbildung ist im Schnittfeld von Kultur-,
Bildungs- und Jugendpolitik angesiedelt. Sie muss sich auf alle drei Politikfelder beziehen.
In Hinblick auf das jugendpolitische Standbein steht sie in Konkurrenz zur Kinder- und
Jugendbildung anderer Anbieter wie z.B. den Wohlfahrtsverbänden, den Umweltverbän-
den usw. Hinsichtlich der Förderung außerschulischer Kinder- und Jugendbildung stellen
die Anteile aus dem jugendpolitischen Kontext eine wichtige Ressource dar. Nicht zu un-
terschätzen ist ferner der fachliche Austausch mit den anderen Trägern aus dem Jugendbe-
reich. Anbieter kultureller Kinder- und Jugendbildung verstehen sich auch als Anwälte für
die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen. Hier ist es wichtig, Allianzen mit
anderen zu schmieden. Im Zuge der Entwicklung der Ganztagsschule stehen alle Anbieter
außerschulischer Kinder- und Jugendbildung vor neuen Herausforderungen. Das von der
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend berufene Bundesjugendkura-
torium hat sich hierzu positioniert.
Beispiele für die Kulturförderung aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend sind der Kinder- und Jugendliteraturpreis, der vom Arbeitskreis für Jugend-
literatur vergeben wird und der Leopold, der vom Verband deutscher Musikschulen verge-
ben wird. Mit dem Kinder- und Jugendliteraturpreis werden Kinder- und Jugendbücher
ausgezeichnet, mit dem Leopold CD, MC und CD-Rom. Um den Kinder- und Jugendlite-
raturpreis können sich Verlage bewerben, um den Leopold Tonträgerhersteller. Die Aus-
wahl erfolgt durch Fachjurys der jeweiligen Verbände. Beide Auszeichnungen haben nicht
nur eine verkaufsfördernde Funktion für die jeweils ausgezeichneten Bücher bzw. Tonträ-
ger, sie tragen zudem zur Markttransparenz bei, fördern gute Literatur und gute Musik, sie
setzen zugleich ein kulturpolitisches Signal für die künstlerische Produktion für Kinder und
Jugendliche.

2.3.4  Tagesbetreuungsausbaugesetz

Wie die außerschulische Kinder- und Jugendbildung wird auch die Betreuung von Kindern
in Kindertagesstätten sowie der Tagespflege im Kinder- und Jugendhilfegesetz geregelt. Im
§ 24 KJHG Abs. 1 ist festgelegt, dass Kinder mit dem vollendeten 3. Lebensjahr einen
Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung hat. Die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe müssen ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindergärten oder in der Tagespflege bereit-
stellen. Dieser Rechtsanspruch der über dreijährigen Kinder wurde 1991 im KJHG veran-
kert. Obwohl auch für Kinder unter drei Jahren ein entsprechendes Angebot bereit gehal-
ten werden sollte, ist bis dato die Versorgung mit Krippenplätzen und Tagespflegestellen in
Westdeutschland unzureichend. Bei den Krippenplätzen besteht eine Versorgungsquote von
2,7% und bei der Tagespflege von 4,5%. Während in Ostdeutschland eine gute bis sehr
gute Versorgung an Betreuungseinrichtungen vorliegt, bestehen in Westdeutschland gra-
vierende Lücken. Eine Ausnahme stellt der Westteil Berlins dar, der über eine vergleichsweise
gut ausgebaute Infrastruktur an Kinderbetreuung für unter Dreijährige verfügt.
Mit dem Tagesbetreuungsgesetz, das am 01.01.2005 in Kraft trat, will die Bundesregierung,
den Kommunen einen Ausbau der Tagesbetreuung auferlegen. § 24 Abs. 3 KJHG besagt:
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Kinder- und Jugendhilfegesetz

Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind mindestens Plätze in Tageseinrichtungen und in
der Kindertagespflege vorzuhalten, wenn
1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten
zusammenlebt, diese Person einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit
aufnehmen, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder
Hochschulausbildung befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne
des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen oder
2. ohne diese Leistung eine ihrem Wohl entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist; die
§§ 27 bis 34 bleiben unberührt.
Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich nach dem individuellen Bedarf im
Hinblick auf die in Satz 1 genannten Kriterien.

Auf Grund die präziseren Vorgaben, für welche Kinder unter drei Jahren eine Kinderbe-
treuung vorgehalten werden muss, werden die Kommunen ihr Angebot an Kinderbetreu-
ung in eigenen Einrichtungen, bei freien Träger oder in der Tagespflege ausbauen müssen.
Die entstehenden Kosten sollen laut Bundesregierung durch die Entlastung des so genann-
ten Hartz IV Gesetzes, d.h. der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
zum Arbeitslosengeld II bei Erwerbsfähigen kompensiert werden.
Im Gesetzgebungsprozess zum Tagesbetreuungsausbaugesetz wurde vor allem familienpoli-
tisch und frauenpolitisch argumentiert. Die im Vergleich zu anderen westeuropäischen Staa-
ten mit einem besser ausgebauten Kinderbetreuungssystem geringe Geburtenquote in
Deutschland wurde als Argument für den erforderlichen Ausbau der Kinderbetreuung an-
geführt. Insbesondere Akademikerinnen verzichten häufiger auf Kinder. Die geringeren
Geburtenraten in Deutschland haben demografische Auswirkungen, die sich bereits jetzt
andeuten und sich voraussichtlich in den nächsten Jahren noch verstärken werden.
Neben den familienpolitischen Argumenten für einen Ausbau der Kinderbetreuung der
unter dreijährigen Kinder dürfen die bildungspolitischen Aspekte nicht außer Acht gelas-
sen werden. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist, wie anderer Stelle bereits formuliert,
auch ein Bildungsgesetz. So ist in § 22 Abs. 2 und Abs. 3 KJHG beschrieben:

Kinder- und Jugendhilfegesetz

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendpflege sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander

vereinbaren zu können.
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kin-
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des. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll
sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der
Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren
und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.

In diesen Paragrafen wird der bildungspolitische Kontext der frühkindlichen Erziehung
und Betreuung deutlich. Kinderkrippen und die Tagespflege sind Bildungsorte. Der Sprach-
erwerb beginnt in den ersten Lebensjahren. Gerade in Kinderkrippen und der Tagespflege
kann der Erwerb der deutschen Sprache nachhaltig unterstützt werden. Unter dreijährige
Kinder singen bereits, sie tanzen und sie malen. Sie setzen sich kreativ mit ihrer Umwelt
auseinander. Der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern muss daher auch in Hin-
blick auf die kulturelle Bildung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden (siehe hierzu
Kapitel 4 Arbeitsmarkt Kultur und Qualifizierung). In § 23 KJHG wird festgelegt, dass
auch Tagesmütter und Tagesväter die geeigneten Qualifikationen mitbringen müssen, die
sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder durch andere Weise nachgewiesen haben
müssen. Das Deutsche Jugendinstitut hat im Auftrag des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend bestehende Fortbildungsprogramme für Tagesmütter evalu-
iert und Gütemerkmale für die Tagespflege erarbeitet.

2.3.5 Bildungsberichterstattung

In der in Folge der Ergebnisse der PISA-Studie einsetzenden Bildungsreformdiskussion
wurde auch darüber debattiert, dass in Deutschland eine unzureichende Bildungsberichter-
stattung vorliegt. Dieses Fehlen wurde als ein Grund angesehen, dass im Unterschied zu
anderen Ländern, die über entsprechende Nationale Bildungsberichte verfügen, auf Män-
gel im Bildungswesen in der Vergangenheit unzureichend reagiert wurde.
Der Deutsche Bundestag hat im Juli 2002 die Bundesregierung beauftragt, sich mit den
Ländern zur Erarbeitung eines nationalen Bildungsberichts und eines nationalen Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung und Berichterstattung des Bildungswesens zu verständi-
gen. Auf der Grundlage dieses Bundestagsbeschlusses hat das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung u.a. das Deutsche Jugendinstitut beauftragt, eine Studie „Konzeptio-
nelle Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht – Non-formale und informelle
Bildung im Kindes- und Jugendalter“ vorzulegen. Die Studie ist im Januar 2004 erschienen
und bietet eine Übersicht zu den qualitativen und quantitativen Daten zur außerschuli-
schen Kinder- und Jugendbildung sowie zur informellen Bildung in Familie, Peer-Groups
und durch Medien. Dabei beschränkt sich die Studie nicht allein auf die Auflistung von
Quellen, sondern stellt Daten bereit, ordnet diese ein, bewertet und entwickelt hieraus
Anforderungen an einen künftigen Nationalen Bildungsbericht.
Die außerschulische Kinder- und Jugendkulturarbeit wird anhand von Material aus der
Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung respektive ihren Mitgliedsorganisationen dar-
gestellt. Über differenziertes Datenmaterial verfügt der Verband deutscher Musikschulen,
der jährlich seine fast 1.000 Mitgliedsschulen befragt. Vergleichbares Material liegt aus
anderen Sparten oder anderen Einrichtungsformen nicht vor. Dieses ist in erster Linie dar-
auf zurückzuführen, dass bei den Institutionen mit einem Haus vielfach die Ressourcen für
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solche umfänglichen Befragungen fehlen oder aber die Formen der Kinder- und Jugend-
kulturarbeit projektbezogen sind und daher die Grundlage für solche Erhebungen fehlen.
Von den Landesarbeitsgemeinschaften Kulturelle Jugendbildung (LKJ) stechen die LKJ
Sachsen-Anhalt und LKJ Nordrhein-Westfalen hervor, die nicht nur ihre Arbeit ausführ-
lich dokumentieren, sondern auch über die Wirksamkeit Aufschluss geben. In der Studie
„Konzeptionelle Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht – Non-formale und
informelle Bildung im Kindes- und Jugendalter“ wird hervorgehoben, dass dennoch die
Träger der außerschulischen Kinder- und Jugendkulturarbeit ausführlich und nachvoll-
ziehbar ihre Arbeit dokumentieren und damit Material aus diesem Arbeitsfeld für eine
Nationale Bildungsberichterstattung gewonnen werden kann.
Als sehr positiv hervorzuheben ist, dass die außerschulische Kinder- und Jugendkulturar-
beit in der genannten Expertise des Deutschen Jugendinstituts so breiten Raum einnimmt.
Es steht zu erwarten, dass dieses für den Nationalen Bildungsbericht, der zur Zeit vom
Deutschen Jugendinstitut im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
sowie der Kultusministerkonferenz erarbeitet wird, gleichermaßen gilt.

2.3.6 Freiwilliges Soziales Jahr Kultur

Seit nunmehr über vierzig Jahren gibt es das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und seit 11
Jahren das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ). Beide Freiwilligendienste richten sich an
Jugendliche, die die Schule abgeschlossen haben und für ein Jahr in einer Sozialeinrichtung
oder einer ökologischen Einrichtung arbeiten. Sie erhalten dafür ein Taschengeld und neh-
men an Bildungsmaßnahmen teil.
In den Jahren 2001 bis 2004 wurde von der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung
der Modellversuch „Rein ins Leben!“ Freiwilliges Soziales Jahr Kultur (FSJ Kultur) durch-
geführt. Er richtete sich an Jugendliche, die in Kultureinrichtungen ein Jahr freiwillig ar-
beiten wollten. Das Modellprojekt wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sowie den jeweiligen Landesministerien unterstützt. Es beteiligten sich
die Länder Berlin, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit dem FSJ
Kultur werden Kultureinrichtungen ermutigt, sich jungen Menschen zu öffnen. Junge
Menschen erhalten die Gelegenheit in diesem Jahr, etwas für sich zu lernen und Verantwor-
tung in der Gesellschaft zu übernehmen.
Seit der Novellierung des Gesetzes zu den Freiwilligendiensten vom Juni 2002 kann das
Freiwillige Soziale Jahr Kultur deutschlandweit geleistet werden. Zur Zeit betreut die Bun-
desvereinigung Kulturelle Jugendbildung 400 Freiwillige in 15 Bundesländern. Als Pro-
blem stellt sich für viele Kultureinrichtungen die Finanzierung des FSJ Kultur. Hier wäre
eine zusätzliche Unterstützung aus den Ländern oder dem Bund erforderlich, um möglichst
vielen Jugendlichen ein FSJ Kultur zu ermöglichen. Das FSJ Kultur kann auch an Stelle des
Zivildienstes abgeleistet werden.
Zusätzlich zum FSJ, FÖJ und FSJ Kultur treten seit März 2005 die generationsübergreifen-
den Freiwilligendienste. Sie richten sich an Menschen aller Altersgruppen, die sich für ein
Jahr freiwillig engagieren wollen. Das Programm ist zunächst auf drei Jahre begrenzt.
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2.3.7 Hochschulgesetzgebung

Der Bund legt mit dem Hochschulrahmengesetz die allgemeinen Prinzipien für das Hoch-
schulwesen fest. Die weitere Ausgestaltung erfolgt durch die Hochschulgesetze der Länder.
Die Novellierung des Hochschulrahmengesetzes im Jahr 2002 hatte u.a. anderem das Ziel,
die Vorgaben aus dem Bologna-Prozess (siehe hierzu Kapitel 2.2) umzusetzen. So wurde
u.a. das zweistufige Abschlusssystem (BA/MA-Studiengänge) eingeführt. Gegen die im
Hochschulrahmengesetz verankerte Einführung von so genannten Juniorprofessuren und
das Verbot von Studiengebühren haben Länder vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.
Ihren Klagen wurde stattgegeben.

2.3.8 Lebensbegleitendes Lernen

Das lebensbegleitende bzw. lebenslange Lernen hat an Bedeutung gewonnen. In der Wis-
sensgesellschaft gilt es, stetig erworbenes Wissen und Fähigkeiten zu vertiefen bzw. zu er-
weitern. Von europäischer Seite wird mit Nachdruck daran erinnert, dass zur Verwirkli-
chung der Lissabon-Strategie, die – wie bereits ausgeführt – dazu dienen soll, Europa zum
wichtigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu entwickeln, in den Mitglieds-
staaten die Bemühungen zur Weiterbildung gestärkt und v.a. eine kohärente Politik zur
Förderung der Weiterbildung entwickelt werden muss.
Für die Weiterbildungsgesetzgebung sind in Deutschland die Bundesländer zuständig. Bund
und Länder haben sich gemeinsam innerhalb der BLK für eine Verstärkung des lebenslan-
gen Lernens ausgesprochen. Darüber hinaus kann der Bund durch Modellversuche, Inno-
vationen in der Weiterbildung unterstützen und vorantreiben.
Ein wichtiger Modellversuch, der vom Bund finanziert wird,  sind die Lernenden Regio-
nen. Das Programm wurde im Jahr 2000 gestartet und dauert bis 2006. Mit dem Pro-
gramm soll der Aufbau dauerhafter Kooperationsstrukturen geschaffen werden, die auch
über den Programmzeitraum hinaus vernetzt zusammenarbeiten und so dauerhaft die Bil-
dungsinfrastruktur verbessern. Eine wichtige Zielgruppe des Programms sind bildungsfer-
ne Schichten. Die Netzwerke sollen u.a. zur Transparenz der Bildungslandschaft in der
Region beitragen. Die Vernetzung der Kindertagesstätten, Schulen und der Jugendhilfe in
der Region gehören zu den Programmbausteinen.
Im Rahmen des Programms „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ widmen
sich verschiedene Teilprojekte explizit Fragen der kulturellen Bildung, andere nutzen Me-
thoden der kulturellen Bildung zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen.
Im Folgenden werden einige Teilprojekte beispielhaft aufgeführt. Sie illustrieren zugleich,
wie weit gefächert das Feld der kulturellen Bildung ist:

Baden-Württemberg
· Lernende Region Heilbronn-Franken: Netzwerk für Bildung, Teilprojekt 2: Erhöhung

der Bildungsbeteiligung im Bereich allgemeiner, politischer, kultureller und beruflicher
Bildung

· Lernende Region Zollernalb: Netzwerk- und Projektentwicklung für lebensbegleitendes
Lernen, Teilprojekt 3: TP3 - Verzahnung von kultureller und beruflicher Bildung
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Bayern
· Lernende Region Nürnberg-Fürth-Erlangen, Teilprojekt 2: 2-Medienpädagogisches Netz,

exemplarische Medienprojekte

Brandenburg
· LeNeOS LernNetz Oderland-Spree, Teilprojekt 2: Erhöhung der Medienkompetenz
· LeNeOS LernNetz Oderland-Spree, Teilprojekt 3: Interkulturelle Kompetenz
· Lernen in der Uckermark - Chancen sehen (LUCHS),Teilprojekt 4: TP 4: Kreativ-Labor

Uckermark - K.L.U.

Hamburg
· Harburger LernWelten - Das Bildungsnetzwerk für Stadt und Land, Teilprojekt 4: TP 4:

Potenziale nutzen durch interkulturelle Bildungsmodule

Niedersachsen
· FLUXUS - das Netzwerk für Lebens- und Berufsorientierung, Teilprojekt 1: Arbeitswel-

ten: Aktionen und Projekte an alten Industriestätten
· FLUXUS - das Netzwerk für Lebens- und Berufsorientierung, Teilprojekt 2: Außerschuli-

sche Jugendbildung: Jugendbildung im Medienbereich und im außerschulischen Lern-
zentrum

· FLUXUS - das Netzwerk für Lebens- und Berufsorientierung, Teilprojekt 8: Werkstatt
Interkulturelle Region: Unterstützung der sprachlichen, sozialen und kulturellen Integra-
tion

· FLUXUS - das Netzwerk für Lebens- und Berufsorientierung, Teilprojekt 9: Werkstatt
Musik und Bewegung: Vernetzung und Schaffung niedrigschwelliger Zugänge

· Lernende Region - Bildung 21 in Südniedersachsen, Teilprojekt 1: Brückenschlag - Inte-
grationsprojekt „MigrantInnen“ im sozialen Brennpunkt Göttingen-Grone

· Lernende Region - Bildung 21 in Südniedersachsen, Teilprojekt 2: Integrationsprojekt für
Flüchtlinge und MigrantInnen (Integra FlüMi)

· Lernende Region Osnabrück, Teilprojekt 3: Netzwerk zur sprachlichen, beruflichen und
kulturellen Integration von nichtdeutschsprachigen Inländern und Ausländern

Nordrhein-Westfalen
· Lernwelt Essen im Essener Konsens, Teilprojekt 3: KulturLernwelt - Kunst macht Schule,

Schule macht Kunst - Veränderung von Lern- und Lehrmethoden durch die systemati-
sche Etablierung von Kunst und Kultur in der Schule

· ZIB-Netzwerk - Lernen und Lernkultur in Unna, Teilprojekt 5: KulturArtLernen

Sachsen-Anhalt
· Agora des Lernens Dessau-Anhalt-Wittenberg, Teilprojekt 2: Lernchance Kulturtouris-

mus
· Lernende Region südliches Sachsen-Anhalt, Teilprojekt 4: TP 4 / Stätten der Reformation

Schleswig-Holstein
· Lernnetzwerk Schleswig/Sønderjylland, Teilprojekt 1: Kinder„welten“
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2.3.9 Urheberrecht

Das Urheberrecht schützt die Rechte der Urheber von künstlerischen und wissenschaftlichen
Werken sowie die Ausübenden als sogenannte Leistungsschutzberechtigte. Es ermöglicht den
Urhebern und Leistungsschutzberechtigten aus der Verwertung ihrer Werke einen wirtschaft-
lichen Nutzen zu ziehen und so aus ihrem künstlerischen Arbeiten ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten. Ebenso sichert das Urheberrecht, dass Verwerter künstlerischer Leistungen wie
z.B. Verlage oder Tonträgerhersteller einen ökonomischen Nutzen ziehen können.
Durch die so genannten Schrankenregelungen soll gewährleistet werden, dass zu Bildungs- und
zu wissenschaftlichen Zwecken urheberrechtlich geschützte Werke zu günstigeren Konditionen
zugänglich gemacht werden können. In seinen Stellungnahmen zum Urheberrecht hat der Deut-
sche Kulturrat stets deutlich gemacht, dass diese Schrankenregelungen im Sinne der Entwick-
lung der Wissensgesellschaft unerlässlich sind. Genauso hat der Deutsche Kulturrat aber auch
betont, dass in der Wissens- und Informationsgesellschaft der Kreativität die entsprechende
Wertschätzung entgegengebracht werden muss und das Urheberrecht lediglich angepasst, in
seinen Grundzügen den Erfordernissen der Informationsgesellschaft aber gerecht wird.
Umfassendere Änderungen im deutschen Urheberrecht wurden auf Grund der EU-Richtlinie
„Urheberrecht in der Informationsgesellschaft“ erforderlich, die im verpflichtenden Teil bis zum
Ende des Jahres 2002 in deutsches Recht umgesetzt werden musste. Der Deutsche Kulturrat hat
sowohl zum Referentenentwurf des „Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informati-
onsgesellschaft“ als auch zum Gesetzesentwurf Stellung genommen. Aktuell, d.h. im Frühjahr
2005 wird der Gesetzesentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft erwartet. Der Deutsche Kulturrat hat sowohl im Vorfeld zur Vorberei-
tung des Gesetzes als auch zum Referentenentwurf Position bezogen (siehe hierzu Teil D). Dabei
hat der Deutsche Kulturrat stets einen Ausgleich zwischen den Interessen der Urheber, der Ver-
werter – also z.B. Verlage und Tonträgerhersteller – und Bibliotheken hergestellt. Werden nur
die Einzelinteressen der Urheber, der Verlage oder der Bibliotheken betrachtet, so werden von
den jeweiligen Einzelverbänden weitergehende Forderungen erhoben. Deutlich wird dieses z.B.
bei den Regelungen zur so genannten „On the spot consultation“, d.h. der öffentlichen Zugäng-
lichmachung von digitalen Inhalten in Bibliotheken. Bibliotheken wünschen sich hier weitaus
weitgehendere Regelungen als es der bisherige Gesetzesentwurf vorsieht, um ihren Nutzerinnen
und Nutzern Inhalte online zur Verfügung zu stellen. Demgegenüber ist der Börsenverein des
deutschen Buchhandels mit den im Referentenentwurf vorgeschlagenen Regelungen sehr zu-
frieden, da die Verlage zunehmend in online-Publikationen investieren und diese Investitionen
ihres Erachtens gefährdet werden könnten, würden Bibliotheken weitergehende Privilegien zur
Präsentation digitaler Inhalte erhalten. Hier muss die Politik im Frühjahr 2005 im noch anste-
henden Beratungsprozess im Deutschen Bundestag einen Ausgleich zwischen den Interessen der
Nutzer, der Urheber, der Verleger und der Bibliotheken herstellen. Bibliotheken müssen weiterhin
an der Entwicklung der Informationsgesellschaft teilhaben, genauso müssen Urheber und Ver-
lage aus dem Schöpfen und Verbreiten von künstlerischen, aber auch wissenschaftlichen oder
popularwissenschaftlichen Werken einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen können.
Kulturelle Bildung vermittelt nicht nur Fertigkeiten und Fähigkeiten in den verschiedenen
künstlerischen Ausdrucksformen, sie muss auch den Respekt vor dem Wert der Kreativität
vermitteln. Nicht zuletzt durch die MP3-Technologie ist es noch einfacher geworden, über
das Internet illegale Kopien von geschützten Inhalten – vornehmlich Musik, in zunehmen-
dem Maße Filme – zu beziehen. Abgesehen von dem wirtschaftlichen Schaden für Urheber
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und Verwerter wird damit vermittelt, Musik oder Filme seien kostenlos. Um das Bewusst-
sein für den „Wert der Kreativität“ zu schärfen, veröffentlicht der Deutsche Kulturrat regel-
mäßig in seiner Zeitung „politik und kultur“ Beiträge zum Thema „Wert der Kreativität“.
Außerdem hat der Deutsche Kulturrat das Themenheft „Lernen mit den Prinzen – Wert
der Kreativität“ unterstützt, das der Bundesverband der Phonografischen Wirtschaft, die
GEMA und die Deutsche Phono-Akademie gemeinsam erarbeitet und herausgearbeitet
haben. Das Heft richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer. Es stellt Unterrichtsmaterialien
und -beispiele zum Themenfeld Urheberrecht zusammen.

2.3.10 Zusammenfassung

Die Verantwortung des Bundes für die kulturelle Bildung wird deutlich, vergegenwärtigt
man sich, dass der Bund selbst durch die Gestaltung der Rahmenbedingungen in den ver-
schiedensten Rechtsgebieten vom Kinder- und Jugendhilfegesetz bis zum Urheberrecht den
Rahmen vorgibt, innerhalb dessen kulturelle Bildung sich entwickeln kann. Entsprechend
der Verantwortungsteilung von Bund und Ländern in bildungs- und kulturpolitischen Fra-
gen beteiligt sich der Bund nur zum kleinen Teil an der Finanzierung kultureller Bildung.
Auch wenn die Wirkung dieser Finanzierung, gerade auch im Bereich der Modellprojekt-
förderung, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Der Deutsche Kulturrat for-
dert, den Erhalt dieser wichtigen Modellprojekte sowie der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung, die eine wichtige Schnittstelle in der Zusam-
menarbeit von Bund und Ländern ist.
Darüber hinaus führt der Bund die Verhandlungen in handelspolitischen Fragen gegenü-
ber der Europäischen Union. Zwar verfügen die Länder über weitreichende grundgesetz-
lich verankerte Mitwirkungsrechte, dennoch ist es zumeist der Bund, der am europäischen
oder internationalen Verhandlungstisch sitzt. Er muss sich zwar innerstaatlich abstimmen,
nach außen aber eine deutliche Position vertreten. Mit Blick auf die größer gewordene
Europäische Union und die wachsende Bedeutung europäischer Richtlinien und internati-
onaler Abkommen für die nationale Politik muss der Bund handlungsfähig sein. In seinen
Stellungnahmen fordert der Deutsche Kulturrat diese Handlungsfähigkeit des Bundes ein.

2.4 Kulturelle Bildung und Landespolitik
Wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, pochen die Länder in den letzten Jahren zuneh-
mend auf ihre Kompetenz in der Bildungspolitik. Und tatsächlich haben alle Länder, bis
auf Hamburg, ihre Verantwortung für Bildung und Kultur in ihren Landesverfassungen
niedergelegt (siehe hierzu Synopse der Landesverfassungen in Teil D).
Originär zuständig sind die Länder für die Bildungsgesetze für die frühkindliche Bildung,
die Schulgesetze, die Weiterbildungsgesetze und die Hochschulgesetze.

2.4.1 Elementarbildung

Ein wesentlicher Schritt zur besseren Verankerung der frühkindlichen Bildung war die Ver-
abschiedung des „Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühkindliche Bildung in Kin-
dertagesstätten“ (im Folgenden: Gemeinsamer Rahmen) der durch Beschluss der Jugend-
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ministerkonferenz vom 13./14.05.2004 und Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
03./04.06.2004 angenommen wurde. Der Gemeinsame Rahmen beschreibt die Grundsät-
ze der Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen. Die Konkretisierung erfolgt durch die
Bildungspläne der Länder sowie die Einrichtungen vor Ort. Die Elementarerziehung zielt
darauf ab, grundlegende Kompetenzen zu entwickeln und die Persönlichkeit so zu stärken,
dass darauf aufbauende Lernprozesse erfolgreich bewältigt werden können und der Grund-
stein für die Bereitschaft und Fähigkeit für lebenslanges Lernen gelegt wird. Als bedeutsam
wird die Anschlussfähigkeit der Elementarerziehung an die Grundschule gesehen. Elemen-
tarerziehung erfolgt nicht nach wissenschaftlichen Disziplinen oder Stundenplänen son-
dern ganzheitlich. Mit unterschiedlichen Techniken und Methoden erkunden Kinder ihre
Welt. Sie dazu zu ermutigen und zu ermuntern, ist Ziel der Elementarerziehung.
In folgenden Bildungsbereichen sollen Kinder besonders gefördert werden:

Sprache, Schrift, Kommunikation; hierzu zählt neben der Sprachbildung und Sprach-
förderung auch die Förderung von Erfahrungen rund um das Buch.
Personale und soziale Entwicklung, Werteerziehung/religiöse Bildung
Mathematik, Naturwissenschaft, (Informations-)Technik
Musische Bildung/Umgang mit Medien; musische Bildung wird im Sinne von ästheti-
scher Erziehung verstanden und umschließt sowohl die musikalische Früherziehung als
auch das künstlerische Gestalten. Im Umgang mit Medien soll bereits frühzeitig Medi-
enkompetenz erworben werden.
Körper, Bewegung, Gesundheit
Natur und kulturelle Umwelten

Hervorgehoben wird im Gemeinsamen Rahmen die Gemeinwesenorientierung der Ele-
mentarerziehung, d.h. dass Kindertagesstätten keine Inseln sein sollen, sondern mit ande-
ren Einrichtungen – so auch Kultureinrichtungen – kooperieren sollen. Die Stiftung Lesen
tritt bereits seit vielen Jahren erfolgreich als Kooperationspartner von Kindergärten auf.
Leseempfehlungslisten, Vorlesepaten und andere Vorhaben sollen Kinder an das Buch her-
anführen und so bereits vor dem eigentlichen Lesen Lesekompetenz begründen. Einige
Kindertagesstätten in öffentlicher Trägerschaft arbeiten mit Öffentlichen Musikschulen zu-
sammen und bieten hier für interessierte Kinder gegen zusätzliches Entgeld musikalische
Früherziehung an. Gerade für Kinder, die ganztags in Kindertagesstätten betreut werden,
sind diese Kooperationen wichtig. Denn musikalische Früherziehung im Anschluss an ei-
nen für Kinder anstrengenden Tag im Kindergarten, der teilweise bis 18.00 Uhr dauert, ist
kaum zu realisieren. Obwohl es erfolgreiche Modelle der Zusammenarbeit gibt, sind diese
längst noch nicht die Regel. Deren Ausbau wäre eine wichtige Aufgabe für die außerschu-
lische Kinder- und Jugendbildung (siehe hierzu Kapitel Kooperation und Vernetzung).
Zur Verbesserung der Elementarbildung wurden in den Ländern in den vergangenen Jah-
ren Bildungspläne ausgearbeitet bzw. gemeinsame Vereinbarungen zwischen Trägern und
Land geschlossen.

Baden-Württemberg: Vereinbarung zum Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Ta-
geseinrichtungen für Kinder in Baden-Württemberg
Zwischen dem Kultusministerium, dem Sozialministerium und den Landes- und Träger-
verbänden wurde am 30.07.2004 der Orientierungsplan beschlossen. Er basiert auf dem
Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühkindliche Bildung in Kindertagesstätten
und soll die darin formulierten Bildungsziele und -bereiche implementieren. Es ist dafür
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ein Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen. Ein besonderes Gewicht soll auf die Sprachförde-
rung gelegt werden.

Bayern: Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur
Einschulung: Entwurf für die Erprobung
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan wurde vom Staatsinstitut für Frühpädagogik
im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen entwickelt. Er stellt einen Gesamtplan von der Geburt bis zur Einschulung dar. Der
Beitrag der musikalischen Erziehung und Bildung zur Elementarerziehung wird explizit
dargestellt.

Berlin: Das Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt
Die Erarbeitung des Berliner Bildungsprogramms wurde von der Senatsverwaltung für
Schule, Bildung und Sport in Auftrag gegeben. Auftragnehmer ist die gemeinnützige
Gesellschaft für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie an der Freien Univer-
sität Berlin. Bezugspunkt ist wiederum der Gemeinsame Rahmen der Länder für die
frühkindliche Bildung in Kindertagesstätten. Der Berliner Bildungsplan beschreibt aus-
führlich, welche gesellschaftlichen Anforderungen gegenwärtig an die Elementarerzie-
hung gestellt werden und welche Bildungsaufgaben sich daraus für die Kindertagesstät-
ten ergeben. Es werden die Kompetenzen benannt und beschrieben, die die Kinder sich
in der Kindertagesstätte angeeignet haben sollen. Zur Zeit werden in den städtischen
Kitas die Erzieherinnen und Erzieher zur Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms
fortgebildet.

Brandenburg: Grundsätze elementarer Bildung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im
Land Brandenburg
Die Grundsätze basieren auf einem Gutachten von Ludger Pesch und wurden von ihm und
Petra Völkel bearbeitet. Anschließend fand eine Diskussion in der Fachöffentlichkeit sowie
in einem eigens eingerichteten Internetforum des Ministeriums für Jugend, Bildung und
Sport statt. Die Schlussredaktion lag beim Ministerium für Jugend, Bildung und Sport.
Grundlage der Grundsätze sind die im Gemeinsamen Rahmen genannten Bildungsberei-
che. Ihre gesellschaftliche Relevanz wird in den Grundsätzen dargestellt und anschließend
sehr praxisnah verdeutlicht, wie die Bildungsbereiche in den Kindertagesstätten „bearbei-
tet“ werden können, welche Erfahrungen gesammelt werden, welche Spiele unterstützend
wirken.

Bremen: Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich
Mit dem Rahmenplan soll der Bildungs- und Erziehungsauftrag konkretisiert und die
Bildungsbereiche definiert werden. Der Rahmenplan bezieht sich zwar v.a. auf den Kin-
dergarten soll aber auch in der Krippe angewendet werden. Als Bildungsbereiche werden
genannt: Bewegung, Rhythmik und Musik; Spiel und Phantasie; Sprachliche und non-
verbale Kommunikation; Soziales Lernen, Kultur und Gesellschaft; Bauen und künstleri-
sches Gestalten; Natur, Umwelt und Technik. Im Rahmenplan wird an Beispielen kon-
kretisiert welche Bildungserfahrungen die Kinder in den einzelnen Bildungsbereichen
sammeln sollen.
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Hessen: Bildung von Anfang an - Entwurf des Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder von
0-10 Jahren in Hessen
Das Hessische Kultusministerium und das Hessische Sozialministerium legten im März
2005 den o.g. Entwurf vor, der sich zur Zeit in der Diskussionsphase befindet. Der Ent-
wurf wurde in enger Abstimmung mit den Planungen Bayerns zur Elementarerziehung
erstellt. Auftragnehmer war das Staatsinstitut für Frühpädagogik (Bayern). Als Schwer-
punkte der Erziehungsprozesse werden aufgeführt: Starke Kinder (Emotionalität und Sozi-
ale Beziehungen, Gesundheit, Bewegung und Sport, Lebenspraxis); Kommunikationsfreu-
dige und medienkompetente Kinder (Sprache und Literacy, Medien); Kinder als kreative
und fantasievolle Künstler (Bildnerische und darstellende Kunst, Musik und Tanz); Kinder
als aktive Lerner, Forscher und Entdecker (Mathematik, Naturwissenschaft, Technik); Ver-
antwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder (Religiosität und Wertorientierung,
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, Demokratie und Politik, Umwelt). Der Hessische Bil-
dungs- und Erziehungsplan soll für Kinder von der Geburt bis zu 10 Jahren gelten. Er wird
im Kindergarten/Schuljahr 2005/2006 an 30 Standorten und 60 Einrichtungen erprobt.

Mecklenburg-Vorpommern: Rahmenplan für die zielgerichtete Vorbereitung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen auf die Schule
Der Rahmenplan wurde vom Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommerns herausgege-
ben. Zielsetzung ist Kinder auf die Schule vorzubereiten. Folgende Bildungsbereiche wer-
den behandelt: Sprechen und Sprache, Bewegungserziehung, Gemeinschaft – Natur – Sa-
chen, Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten, Elementares mathematisches Denken.
Zu allen Bildungsbereichen werden Aufgaben, bereichsspezifische Ziele und Beispiele zur
Umsetzung aufgeführt.

Niedersachsen: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersäch-
sischer Tageseinrichtungen für Kinder
Der Orientierungsrahmen, der in Zusammenarbeit mit den Trägerverbänden und dem
Kultusministerium erarbeitet wurde, soll den Träger von Kindergärten eine Orientierung
für die pädagogische Praxis geben. Der Orientierungsplan bezieht sich auf Kindergarten-
kinder (3-6 Jahre). Als Lernbereiche und Erfahrungsfelder werden aufgeführt: Emotionale
Entwicklung und soziales Lernen, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am
Lernen, Körper – Bewegung – Gesundheit, Sprache und Sprechen, Lebenspraktische Kom-
petenzen, Mathematisches Grundverständnis, Ästhetische Bildung, Natur und Lebenswelt,
Ethische und religiöse Fragen/Grunderfahrungen menschlicher Existenz.

Nordrhein-Westfalen: Bildungsvereinbarung NRW – Fundament stärken und erfolgreich star-
ten
Die Landesregierung NRW hat zusammen mit den Spitzenverbänden der öffentlichen und
freien Wohlfahrtspflege sowie den Kirchen eine Vereinbarung über Bildungsziele und Bil-
dungsbereiche für Kindertagesstätten geschlossen. Zusätzlich werden Handreichungen zur
Entwicklung träger- oder einrichtungsspezifischer Bildungskonzepte in den Bereichen Be-
wegung; Spielen und Gestalten, Medien; Sprache(n) sowie Natur und kulturelle Umwelt(en)
aufgeführt.
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Rheinland-Pfalz: Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz
Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit den Kirchen,
den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Landeselternausschuss vom Ministerium für
Bildung, Frauen und Jugend erarbeitet. Ziel ist u.a. mehr Transparenz in der Elementarer-
ziehung in Rheinland-Pfalz. Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen sollen eine Grund-
lage liefern, die von den Trägern ausgestaltet werden muss. Als Bildungsbereiche werden
aufgeführt: Sprache, Bewegung, Musisch-kreativer Bereich (Gestalterisch-kreativer Bereich,
Musikalischer Bereich, Theater, Mimik, Tanz), Religiöse Bildung, Werteerziehung, Förde-
rung sozialer Kompetenzen, Interkulturelles und interreligiöses Lernen, Mathematik – Na-
turwissenschaft – Technik, Naturerfahrung/Ökologie, Medien, geschlechtssensible Päda-
gogik, lernmethodische Kompetenz.

Saarland: Bildungsprogramm für saarländische Kindergärten
Das Bildungsprogramm für saarländische Kindergärten gibt einen Orientierungsrahmen
vor, der vor Ort von den Trägern gefüllt werden muss. Das Bildungsprogramm wurde von
der gleichen Autorengruppe erarbeitet, die auch das Berliner Bildungsprogramm erstellt
hat. Das Bildungsprogramm gilt für alle Altersgruppen in Kindertagesstätten. Folgende
Bildungsbereiche werden genannt: Körper, Bewegung, Gesundheit; Soziale und kulturelle
Umwelt, Werteerziehung und religiöse Bildung; Sprache und Schrift; Bildnerisches Gestal-
ten; Musik; Mathematische Grunderfahrungen; naturwissenschaftliche und technische
Grunderfahrungen.

Sachsen: Praxis für Praxis – Werkbuch zum Landesprojekt: Zum Bildungsauftrag in Kinderta-
geseinrichtungen
Das Werkstattbuch enthält zahlreiche Praxisbeispielen und eine Materialsammlung zu Bil-
dungsthemen.

Sachsen-Anhalt: Bildung: elementar – Bildung als Programm für Kindertageseinrichtungen in
Sachsen-Anhalt
Das Programm Bildung: elementar wurde von einer Projektgruppe an der Martin-Luther-
Universität Halle/Wittenberg unter Beteiligung von Erzieherinnen aus Kindertagesstätten
erarbeitet. Auftraggeber war das Ministerium für Gesundheit und Soziales. Nach einer
Darstellung des Bildungsauftrags wird sich mit der erforderlichen Professionalität ausein-
andergesetzt und werden die Bildungsbereiche Körper, Bewegung, Gesundheit; Kommuni-
kation, Sprache(n), Schriftkultur; (Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Ästhe-
tik und Kreativität; Mathematische Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissen-
schaftliche Grunderfahrung skizziert. Die Umsetzung des Programms wird im Rahmen
eines Projektes von der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg unterstützt. Multipli-
katoren werden weitergebildet.

Schleswig-Holstein: Erfolgreich starten – Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertagesein-
richtungen
Die Leitlinien wurden anhand der Ergebnisse des Forschungsprojektes „Bildungsauftrag
von Kindertagesstätten“, an dem neben Schleswig-Holstein die Länder Brandenburg und
Sachsen teilnahmen, erarbeitet. Sie sollen den Einrichtungen vor Ort eine Orientierung für
pädagogisches Handeln geben. Als Bildungsbereiche werden definiert: Körper, Gesundheit
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und Bewegung; Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation; Mathematik, Natur-
wissenschaft und Technik; Ethik, Religion und Philosophie; Musisch-ästhetische Bildung
und Medien.

Thüringen: Leitlinien frühkindlicher Bildung
Mit den Leitlinien soll der Bildungsauftrag der Kindertagesstätten präzisiert und den Ein-
richtungen eine Orientierung gegeben werden. Als elementare Bildungsbereiche werden
aufgeführt: Sprache und Kommunikation; soziale und emotionale Beziehungen; Bewegung;
Spielen, Gestalten und Experimentieren (hierzu gehören: Malen, Singen, Tanzen, Umgang
mit Instrumenten).

Die Bildungskonzepte, Bildungspläne, Orientierungsrahmen usw. der Länder zeigen, dass
zur Zeit ein intensiver Diskussionsprozess zur Veränderung der frühkindlichen Bildung
und Elementarerziehung stattfindet. Unisono wird der im Kinder- und Jugendhilfegesetz
formulierte Bildungsauftrag betont und daraus abgeleitet werden Bildungsziele und Bil-
dungsbereiche benannt. Kulturelle Bildung hat in allen Bildungsplänen eine festen Platz.
Dem Spracherwerb und der Spracherziehung werden eine besondere Bedeutung beigemes-
sen. Die bessere Verzahnung zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen soll die Start-
chancen von Kindern in der Schule verbessern. Besonders berücksichtigt wird der Sprach-
erwerb. So werden in Berlin beispielsweise flächendeckend im Kindergarten Sprachstands-
messungen vorgenommen, damit noch vor Schuleintritt gegebenenfalls mit der Sprachför-
derung begonnen werden kann. Die Gemeinwesenorientierung der Kindertagesstätten ist
ebenfalls ein fester Bestandteil der Bildungspläne. Hier bestehen die bereits angesproche-
nen Kooperationsmöglichkeiten zwischen dem Kulturbereich im engeren Sinne und den
Kindertagesstätten.
Als Hindernis erweist sich in der Praxis oftmals, dass Elementarerziehung und der Kulturbe-
reich einen unterschiedlichen fachlichen Hintergrund haben, die verschiedenen Professionen
teils wenig voneinander wissen und sich teilweise reserviert begegnen (siehe hierzu Kapitel
Kooperation und Vernetzung). Auch die zum Teil unterschiedlichen Zuständigkeiten auf der
Landes- und der kommunalen Ebene bewirken partiell ein Distanz. So fallen Kultureinrich-
tungen in die Zuständigkeit der Kulturressorts und die Elementarerziehung in die der Ju-
gendressorts oder auf Landesebene oftmals in die der Ministerien für Gesundheit und Sozia-
les. In der Publikation „Im Labyrinth der Kulturzuständigkeiten: Ein Handbuch“ hat der
Deutsche Kulturrat die verschiedenen Zuständigkeiten auf der Bundes- und Landesebene
für kulturelle Bildung sowie Elementarerziehung zusammengestellt und die Ansprechpart-
ner sowie Anschriften aufgeführt.

2.4.2 Entwicklung der Ganztagsschule

Nach Erscheinen der PISA-Studie brach eine Diskussion um die Einführung der Ganztags-
schule los. In den meisten europäischen Ländern gehen Kinder und Jugendliche traditio-
nell den ganzen Tag in die Schule. In Deutschland und in Österreich ist die halbtägige
Schule die Regelschule, Ganztagsschulen stellten bis vor kurzem die Ausnahme dar. Oftmals
wurden Gesamtschulen als Ganztagsschulen eingerichtet. Da die Gesamtschuldiskussion
eine politisch, um nicht zu sagen ideologisch aufgeladene Debatte ist, bestanden gegenüber
der Ganztagsschule, die oftmals mit der Gesamtschule umstandslos gleichgesetzt wurde,
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Vorbehalte. Auf Grund des schulfreien Nachmittags – von Hausaufgaben abgesehen – hat
sich in Deutschland eine vielfältige Angebotslandschaft an außerschulischer Kinder- und
Jugendbildung entwickelt, zu der auch die kulturelle Kinder- und Jugendbildung gehört.
Den bundesgesetzlichen Rahmen hierfür steckt das Kinder- und Jugendhilfegesetz ab.
Bei der PISA-Studie stellte sich heraus, dass Kinder und Jugendliche aus den Ländern, in
denen die Ganztagsschule obligatorisch ist, besser abschnitten als deutsche Kinder. Es wur-
de daraus geschlussfolgert, dass die Ganztagsschule sich positiv auf den Erwerb von Kom-
petenzen auswirkt. Neben der bildungspolitischen Argumentation für Ganztagsschulen darf
die familien- bzw. frauenpolitische nicht außer Acht gelassen werden. Ähnlich der Betreu-
ung von unter dreijährigen Kinder stellt sich für ganztägig erwerbstätige Eltern das Pro-
blem, wie die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern gewährleistet werden kann. Die
Versorgung mit Hortplätzen ist in vielen Ländern unzureichend, so dass Lücken in der
Betreuung entstehen. Mit der Entwicklung der Ganztagsschule sollten also zwei Fliegen
mit einer Klappe geschlagen werden: die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche ver-
bessert und die Betreuungsmöglichkeit ausgeweitet.
Der Bund stellte für den Ausbau von Schulen zu Ganztagsschulen Investitionsmittel zur
Verfügung. In der Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und
Betreuung“ 2003 – 2007 (IZBB) haben sich Bund und Länder über den Zweck der Finanz-
hilfen, deren Verwendung usw. verständigt. Von Länderseite wurde intensiv darauf gedrun-
gen, dass der Bund keinen inhaltlichen Einfluss auf die unterschiedlichen Konzepte der
Ganztagsschule nimmt und seine Mittel ausschließlich für Investitionen, das sind Neubau-,
Ausbau-, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen, Ausstattungsinvestitionen sowie mit den
Investitionen verbundene Dienstleistungen zur Verfügung stellt.
Damit eine Schule mit den Mitteln des Investitionsprogramms vom Bund gefördert wird,
muss sie ein eigenes pädagogisches Konzept vorlegen. Danach entscheidet die zuständige
Behörde im Land, in der Regel das Kultusministerium, ob die Schule gefördert wird. Zur
Orientierung gelten pädagogische Leitziele.
Das pädagogische Konzept einer Ganztagsschule sollte sich an folgenden Leitzielen orientieren:
1. Individuelle Förderung und Eröffnen von Lernchancen durch eine Pädagogik der Viel-

falt, die konsequent die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und
Schüler berücksichtigt, wie zum Beispiel Begabungen, Lernhaltung, die Lernumgebung
im Elternhaus und Vorwissen aus der Lebenswelt

2. Veränderung von Unterricht und Lernkultur durch Verknüpfung von Unterricht, Zu-
satzangeboten und Freizeit über Vor- und Nachmittag, zum Beispiel Lösung vom 45-
Minuten Takt, Raum für freien Unterricht und für Projekte

3. Soziales Lernen über verschiedene Altersgruppen hinweg durch Angebote, die das Le-
ben und Lernen in Gemeinschaft, respektvollen Umgang miteinander und soziale Kom-
petenz fördern

4. Partizipation durch verbesserte Möglichkeiten der Mitentscheidung, Mitgestaltung und
Mitverantwortung von Eltern und Schülerinnen und Schülern

5. Öffnung von Schule durch Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe, sozialen und
kulturellen Einrichtungen und mit Betrieben vor Ort

6. Kreative Freizeitgestaltung durch Einbeziehung außerschulischer Angebote, zum Bei-
spiel von Jugendhilfe, Musikschulen, Sportvereinen

7. Qualifizierung des Personals durch entsprechende Weiterbildungen für Schulleitung,
Lehrkräfte, pädagogisches Personal und außerschulische Partner
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Die Entwicklung von Ganztagsschulen stellt die Politik, die Schule, die außerschulische
Bildung, Kinder und Eltern vor neue Herausforderungen (siehe hierzu Fuchs in diesem
Band). Gegenwärtig ist es nicht möglich, schon Prognosen über den Erfolg oder Misserfolg
zu machen oder gar das Vorhaben als gelungen oder misslungen zu bezeichnen. Der Prozess
ist in allen Ländern im Gang.
Der Bund unterstützt und begleitet die Entwicklung der Ganztagsschule durch das vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfond geför-
derte Forschungsprojekt „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG). Das Pro-
jekt wird von einem Forschungskonsortium des Deutschen Instituts für Internationale Pä-
dagogische Forschung (DIPF), des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und des Instituts für
Schulentwicklungsforschung (IFS) durchgeführt. In mehreren Erhebungswellen, bei de-
nen pädagogische Fachkräfte, Schul- und Projektleitungen, Schüler, Eltern und außerschu-
lische Kooperationspartner befragt werden, soll folgendes untersucht werden:

Entstehungsbedingungen und Implementation ganztägiger Angebote
· Entwicklungsprozess und -bedingungen bei der Implementation
· Akzeptanz, Angebotsnutzung und Partizipation in der Entwicklungsphase
Schul- und Lernkultur / pädagogische und organisatorische Gestaltung der Angebote
· Schulorganisation und Organisationskultur
· Außerunterrichtliche Lernangebote und soziales Lernen
· Lehr-Lern-Kultur im Unterricht
· Kompetenzentwicklung bei Schülern
Verhältnis zum sozialen Umfeld
· Lern- und Sozialisationsumfeld der Kinder und Jugendlichen bezüglich Selbstgestal-

tung und freier Zeit bzw. Familie und Erziehung
· Strukturelle Entwicklungen im lokalen und regionalen Kontext der Schule

Mit Hilfe der Studie soll ermittelt werden, welche Bedingungen für eine erfolgreiche Ge-
staltung ganztägiger Schulen vorhanden sein müssen und wie die Ganztagsangebote ihrer-
seits auf die Entwicklung der Schule und des sozialen Umfelds zurückwirken.
In den Konzepten zur Entwicklung von Ganztagsschulen ist – länderspezifisch ausgeformt
– vorgesehen, dass die Zusammenarbeit mit der außerschulischen Kinder- und Jugendar-
beit sowie dem sozialen Umfeld gesucht werden soll. Also auch hier ist eine stärkere Ge-
meinwesenorientierung von Schule intendiert. Der Deutsche Kulturrat hat Anfang des Jahres
2004 in seiner Stellungnahme „Chancen der kulturellen Bildung nutzen! – Stellungnahme
des Deutschen Kulturrates zum Ausbau der Ganztagsschulen“ (siehe Teil D) den Ausbau
von Ganztagsschulen als Chance für die kulturelle Bildung beschrieben und gefordert, dass
die kulturelle Bildung bei der Entwicklung der Ganztagsschule einen prominenten Stellen-
wert einnehmen soll. Dabei darf kulturelle Bildung nicht zum Lückenfüller am Nachmit-
tag werden. Ebenso sind diese Angebote kein Ersatz für die künstlerischen Schulfächer. Der
Deutsche Kulturrat unterstreicht in seiner Stellungnahme, dass alle künstlerischen Sparten
bei der Entwicklung der Ganztagsschule berücksichtigt werden müssen. Denn jede künst-
lerische Sparte spricht andere Sinne und Fertigkeiten bei Kindern und Jugendlichen an.
Die Gemeinwesenorientierung der Ganztagsschule wird vom Deutschen Kulturrat unter-
strichen. Ganztagsschule heißt nicht, dass die Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag
im Schulgebäude verbringen sondern auch, dass Kinder und Jugendliche andere Orte, wie
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eine Bibliothek, ein Museum, eine Musikschule, ein Theater, eine Jugendkunstschule, ein
soziokulturelles Zentrum usw. aufsuchen können.
Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung unterstützt mit dem Projekt „Kultur macht
Schule“ die Implementation kultureller Bildung in die Ganztagsschule, in dem Bildungs-
partner in Kontakt gebracht werden und die Entwicklung von Kooperationen unterstützt
wird. Zur Qualitätssicherung werden Empfehlungen für zukunftsfähige Strukturen und
Konzepte der Zusammenarbeit sowie für eine ganzheitliche Bildung erstellt.
Von der Kultusministerkonferenz wurde die Ganztagsschule folgendermaßen definiert (KMK
2005) (im Folgenden: KMK-Bericht Ganztagsschulen).

KMK-Bericht Ganztagsschulen

„Ganztagsschulen sind demnach Schulen, bei denen im Primar- oder Sekundarbereich I
über den vormittäglichen Unterricht hinaus an mindestens drei Tagen in der Woche ein
ganztägiges Angebot für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt wird, das täglich
mindestens sieben Zeitstunden umfasst,
an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebs den teilnehmenden Schülerinnen und Schü-
lern ein Mittagessen bereit gestellt wird,
die nachmittäglichen Angebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung
organisiert, in enger Kooperation mit der Schulleitung durchgeführt werden und in ei-
nem konzeptionellen Zusammenhang mit dem vormittäglichen Unterricht stehen.“

Es werden folgende Formen der Ganztagsschule unterschieden:
Voll gebundene Form: es gibt ein verbindliches Angebot an dem alle Schüler teilnehmen
müssen; an mindestens drei Wochentagen für jeweils mindestens sieben Stunden wird
der Unterricht ganztägig erteilt
Teilweise gebundene Form: an dem Angebot nimmt ein Teil der Schüler teil; das Angebot
muss an mindestens drei Wochentagen für mindestens sieben Zeitstunden bereit stehen
Offene Form: an dem Angebot können einzelne Schüler teilnehmen; der Aufenthalt der Schüler
ist an mindestens drei Wochentagen für täglich mindestens sieben Zeitstunden möglich

Im KMK-Bericht Ganztagsschule wird dargestellt, dass vom Jahr 2002 zum Jahr 2003 der
Anteil der Ganztagsschulen um 12% zugenommen hat (KMK 2005, S. 8). Für das Jahr
2003 stellt die KMK in ihrem Bericht zur Ganztagsschule Datenmaterial zusammen, wie
viele Schüler an welcher Form der Ganztagsschule teilgenommen haben. Im Bundesdurch-
schnitt nehmen 10% aller Schüler am Ganztagsbetrieb teil. Überdurchschnittlich viele Schü-
ler besuchen in Thüringen, Berlin, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg die Ganztagsschule, unterdurchschnittlich viele Schüler in
Bremen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Sachsen-An-
halt, Schleswig-Holstein, Saarland und Bayern. Bayern bildet mit einem Schüleranteil von
2% in Ganztagsschulen das Schlusslicht. Bei einer Differenzierung nach Formen der Ganz-
tagsschule ist der hohe Anteil an Ganztagsschülern in Thüringen vor allem auf die offene
Ganztagsschule zurückzuführen. Nur 3% der Thüringer Schüler besuchen eine voll oder
teilweise gebundene Ganztagsschule der Rest die offene Form der Ganztagsschule.
Demgegenüber überwiegt in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg der Besuch
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der voll oder teilweise gebundenen Ganztagsschule. In Berlin und Nordrhein-Westfalen ist
dies in erster Linie auf die Integrierten Gesamtschulen zurückzuführen, die aus schulpoliti-
schen Gründen in diesen Länder bereits in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhun-
derts forciert wurden und zumeist im Ganztagsbetrieb erfolgen. Auch in Niedersachsen, Ba-
den-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein überwiegt bei den Ganztagsschu-
len die voll oder teilweise gebundene Ganztagsschule.
Beim Ausbau der Ganztagsschule wird in den Ländern jetzt besonders der Ausbau der offe-
nen Ganztagsschule vorangetrieben, wobei jedes Land sein eigenes Konzept entwickelt hat:

Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg wird mit zwei Ganztagsschulbegriffen gearbeitet. Ganztagsschulen
im Sinne der Landespolitik sind Schulen, bei denen das Land zusätzliche Lehrerdeputate
zur Verfügung stellt. Es soll damit der Unterricht ausgebaut werden. Grundlage ist ein
entsprechender Erlass des Kultusministeriums. Im Mittelpunkt dieser Förderung stehen so
genannte Brennpunkthauptschulen. Gebühren werden an diesen Schulen für außerunter-
richtliche Angebote nicht erhoben.
Bei Ganztagsschulen im Sinne des IZBB stellt das Land keine zusätzlichen Lehrerdeputate zur
Verfügung. Diese Ganztagsschulen müssen den Anforderungen des IZBB (siehe oben) genü-
gen. An diesen Schulen können Gebühren für außerunterrichtliche Angebote erhoben werden.

Bayern
Die Förderung erfolgt auf der Basis der Verwaltungsvereinbarung sowie der Bekanntma-
chung „Förderung der Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fen 5 – 10“ vom 16. Mai 2002. Voraussetzung für die Förderung ist ein qualitativ hochste-
hendes pädagogisches Konzept.
Bei der Ganztagsschule wird unterschieden in:
· Kind- und familiengerechte Halbtagsschule: ab 7.30 Uhr stehen Lehrkräfte zur Betreuung zur

Verfügung, diese Betreuung ist kostenfrei; bis mindestens 13.00 oft 14.00 Uhr wird durch
öffentliche oder freie Träger eine Betreuung gewährleistet, die Betreuung ist kostenpflichtig

· Ganztagsangebote: nach dem regulären Vormittagsunterricht werden Nachmittagange-
bote unterbreitet, diese können von der Schule, freien Trägern, Vereinen, bürgerschaftlich
Aktiven angeboten werden; die Angebote sind kostenpflichtig, werden aber bezuschusst;
das Angebot muss an vier von fünf Wochentagen bereit gehalten werden; ganz besonders
werden Musikschulen aufgefordert mit den Schulen zu kooperieren; beim Landesverband
Bayerischer Tonkünstler kann ein Zertifikat über die pädagogische Qualifikation freibe-
ruflicher Musiklehrer erworben werden

· Ganztagsschulen: verpflichtendes Lehrangebot an mindestens vier Wochentagen mit
mindestens 7 Zeitstunden; vormittägliche und nachmittägliche Aktivitäten sind konzep-
tionell verbunden; der Unterricht verläuft über den ganzen Tag und wird z.B. mit musi-
schen und kreativen Aktivitäten verbunden; das Personal besteht hauptsächlich aus Lehr-
kräften und Förderlehrkräften; der gesamte Tagesablauf wird von der Schule gestaltet

Berlin
Berlin unterscheidet zwischen:
· Offenen Ganztagsschulen, d.h. die Verlagerung der Horte an die Schulen, mit den Über-

gang der Zuständigkeit von den Jugendämtern zu den Schulämtern
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· Gebundenen Ganztagsschulen
Das Ganztagsschulprogramm zielt sowohl darauf ab, die Betreuung von Kindern zu ge-
währleisten als auch Kinder aus sozial schwierigen Gebieten zu fördern und zu unterstüt-
zen. Anzufügen ist, dass in Berlin bislang eine sehr gute Versorgung mit Hortplätzen be-
stand und Kinder die Möglichkeit hatten, in einer städtischen Kindertageseinrichtung von
der Krippe bis einschließlich des Hortes betreut zu werden. Darüber hinaus gibt es ein
breites Angebot an Freien Trägern wie z.B. so genannte Schülerläden, die die Nachmittags-
betreuung und ein zusätzliches Bildungsangebot gewährleistet haben.

Brandenburg
Voraussetzung für Fördermittel ist ein genehmigtes pädagogisches Konzept. Ein verbindli-
che Bildungs- und Betreuungsangebot zur Förderung und im Freizeitbereich muss gewähr-
leistet werden sowie eine Mittagsverpflegung gesichert sein.
Bei den Ganztagsschulen wird unterschieden in:
· Voll gebundene Form: feste Schulzeit bis in den Nachmittag, Unterricht und außerunter-

richtliche Angebote sind miteinander verzahnt, größere Blöcke werden über den Tag ver-
teilt; alle Schüler müssen daran teilnehmen; das Land stellt zusätzliche Lehrkräfte zur
Verfügung; dieses Angebot wird nicht für Grundschulen angeboten, da hier eine Nach-
mittagsbetreuung durch Horte gewährleistet wird

· Teilweise gebundene Form: feste Schulzeit bis in den Nachmittag, Unterricht und außer-
unterrichtliche Angebote sind miteinander verzahnt, größere Blöcke werden über den Tag
verteilt; alle Schüler müssen daran teilnehmen; das Land stellt zusätzliche Lehrkräfte zur
Verfügung; an Grundschulen wird diese Form durch das Zusammenspiel von Verlässli-
cher Halbtagsschule, Hort und ergänzende Angebote realisiert; Hort und ergänzende An-
gebote sind kostenpflichtig;

· Offene Form: nach dem Vormittagsunterricht können Nachmittagsangebote auf freiwilli-
ger Basis wahrgenommen werden; Unterricht und außerunterrichtliche Aktivitäten sind
miteinander verbunden; eine pädagogische Gesamtkonzeption ist erforderlich, ein Mit-
tagessen muss angeboten werden; Nachmittagsangebote sind kostenpflichtig

Das Land hat mit dem Landesverband der Musikschulen Brandenburg, mit der LAG Mul-
timedia Brandenburg und mit dem Brandenburgischen Verband Bildender Künstler Koo-
perationsvereinbarungen abgeschlossen.

Bremen
Explizite Förderrichtlinien zur Umsetzung des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung
und Betreuung“ sind nicht vorhanden.

Hamburg
Am 21.06.2004 wurde das Rahmenkonzept für Ganztagsschulen in Hamburg beschlossen.
Es enthält zum einen Zielsetzungen und Eckpunkte für Ganztagsschulen in Hamburg und
beschreibt zum anderen den Förderrahmen.
Zu den Kernzielen der Ganztagsschule gehört die größere Kooperation der Schulen mit
außerschulischen Einrichtungen sowie eine Rhythmisierung des Unterrichts. Kulturein-
richtungen werden dabei explizit genannt. Alle Gymnasien und Gymnasialzweige der koo-
perativen Gesamtschulen machen ab dem Schuljahr 2004/2005 im Zuge des Abiturs nach
zwölf Jahren als offene Ganztagsschule mit besonderer Bedarfsgrundlage ein ganztägiges
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Angebot, beginnend mit der Klassenstufe sieben. Ganztagsschulstandorte in den anderen
Schulformen und -stufen werden in den darauf folgenden Schuljahren eingerichtet

Hessen
Hessen unterscheidet folgende Formen:
· Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung: an mindestens drei Tagen ist bis 14.30 Uhr

eine pädagogische Betreuung zu gewährleisten; die Teilnahme ist freiwillig; im Rahmen des
Konzepts kann zusätzliches Lehrpersonal zugewiesen werden

· Kooperative Ganztagsschulen in offener Form: verlässliche Ganztagsbetreuung an vier Wo-
chentagen von 7.30 bis 17.00 Uhr; die Teilnahme an zusätzlichen Angeboten ist freiwillig; die
Verzahnung von Unterricht und Ganztagsangeboten ist im Schulprogramm ebenso darzustel-
len wie die enge Kooperation der Ganztagsschule mit dem Schulträger, Einrichtungen der
Jugendhilfe, Musikschulen, Vereinen und sonstigen außerschulischen Partnern. Für die Durch-
führung des Ganztagsangebots erhalten die Schulen einen Zuschlag von bis zu 20 Prozent, der
teilweise in Geld (mindestens eine halbe Stelle) und teilweise in Stellen gewährt wird.

· Kooperative Ganztagsschulen mit gebundener Form: verlässliches Ganztagsangebot an
fünf Nachmittagen; die Teilnahme ist ganz oder teilweise verpflichtend; Förderkurse, Wahl-
angebote sowie den Unterricht ergänzende und erweiternde Arbeitsgemeinschaften, die
Betreuung von Hausaufgaben und Stillarbeit sowie die Teilnahme an offenen Sport- und
Spielgruppen zählen zum Angebot. Stundenzeiten und der rhythmisierte Wechsel von
Bildungs- und Freizeitangeboten können schulintern geregelt werden. Die Verzahnung
von Unterricht und Ganztagsangeboten ist im Schulprogramm ebenso darzustellen wie
die enge Kooperation der Ganztagsschule mit dem Schulträger, Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, Musikschulen, Vereinen und sonstigen außerschulischen Partnern. Die perso-
nelle und sächliche Zusatzausstattung der gebunden Ganztagsschulen hängt von der Schul-
form ab. Grundschulen erhalten ein Plus von bis zu 30 Prozent auf die Grundzuweisung
für Lehrerinnen und Lehrer, Sonderschulen einen Zuschlag von 25 Prozent und Schulen
der Sekundarstufe I ein Mehr von 20 Prozent. Die Zuweisung wird in Stellen und Mitteln
(mindestens in Höhe einer halben Stelle) gewährt.

Mecklenburg-Vorpommern
Für Mecklenburg-Vorpommern hat die Schaffung einer modernen, leistungsfähigen und
bedarfsgerechten Infrastruktur für Schulen in Ganztagsform Priorität. Die Bundesmittel
dienen als Investitionen dem Aufbau neuer Ganztagsschulen, der Weiterentwicklung beste-
hender Schule zu Ganztagsschulen, der Schaffung zusätzlicher Ganztagsplätze an bestehen-
den Ganztagsschulen und der qualitativen Weiterentwicklung bestehender Ganztagschu-
len. Die Zuwendungen geschehen nach Maßgabe der Richtlinie und der Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) als Investitionen zur Errichtung und
zum Ausbau von Schulen mit ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten. Gefördert
werden Schulen mit pädagogischem Konzept und Schulen einschließlich der Horte sowie
Schulen und Trägern der Jugendhilfe auf der Grundlage eines pädagogischen Konzeptes.
Folgende Teilnehmerzahlen müssen längerfristig erreicht werden:
· Offene Ganztagsschule: An Grundschulen und Förderschulen müssen mindestens die Hälf-

te der Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe teilnehmen, bei Schulen des Se-
kundarbereichs I mindestens 60 Schülerinnen und Schülern oder die Hälfte der Schüler
zweier Jahrgangsstufen.
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· Teilweise offene Ganztagsschulen: bezogen auf alle Schularten müssen mindestens zwei
Jahrgänge mit der Perspektive der Erweiterung in den nächsten Schuljahren teilnehmen.

· gebundene Ganztagsschulen: alle Schülerinnen und Schüler müssen teilnehmen.

Niedersachsen
Niedersachsen unterscheidet zwischen
· Offener Ganztagsschule
· Teilweise offener Ganztagsschule
Die Umwandlung von Hauptschulen in Ganztagsschulen hat Priorität.
Folgende Verbände aus dem Kulturbereich haben bereits Kooperationsvereinbarungen ab-
geschlossen:
· Landesmusikrat
· Landesverband der Musikschulen
· Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung
· Landesverband der Kunstschulen

Nordrhein-Westfalen
Das Programm „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ knüpft an bestehende Förde-
rungen zum Ausbau der verlässlichen Grundschule an. Bei der offenen Ganztagsschule, die
schwerpunktmäßig an Grundschulen eingerichtet wird, sollen Schule und außerschulische
Einrichtungen zusammenarbeiten. Explizit wird die kulturelle Bildung genannt. Das Land
unterstützt die Ganztagsangebote finanziell. Die Umsetzung erfolgt vor Ort in Zusammen-
arbeit von Schule, Jugendhilfe und Kommune.
Aus dem Kulturbereich haben folgende Verbände Kooperationsvereinbarungen geschlossen:
· Landesvereinbarung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V.
· Landesmusikrat/Landesverband der Musikschulen

Rheinland-Pfalz
Ziel ist bis zum Jahr 2006 der Aufbau von 300 Ganztagsschulen in neuer Form.
· Ganztagsschulen in neuer Form: bieten an vier Tagen die Woche ein Ganztagsangebot

von 8.00 bis 16.00 Uhr an. Die Schule soll stärker zum Lern- und Lebensort werden; die
Ganztagsschule in neuer Form weist folgende Gestaltungselemente auf: unterrichtsbezoge-
ne Ergänzungen, themenbezogene Vorhaben und Projekte, Förderung, Freizeitgestaltung.

· Ganztagsschulen in offener Form: einzelne Unterrichtsveranstaltungen finden am Nach-
mittag statt; zusätzlich gibt es außerunterrichtliche Angebote

· Ganztagsschule in verpflichtender Form sind in der Mehrzahl Förderschulen; die Teilnah-
me am Ganztagsangebot ist verpflichtend.

Mit folgenden Verbänden der kulturellen Bildung wurden Rahmenvereinbarungen für die
Ganztagsschule in neuer Form geschlossen:
· Landesverband Rheinland-Pfalz im Deutschen Bibliotheksverband
· Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) Rheinland-Pfalz
· Landesmusikrat Rheinland-Pfalz
· Landesverband der Musikschulen Rheinland-Pfalz
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Saarland
Mit dem Förderprogramm „Freiwillige Ganztagsschule“ soll ein möglichst flächendeckendes
nachunterrichtliches Bildungs- und Betreuungsangebot aufgebaut werden. Das Programm
„Freiwillige Ganztagsschule“ knüpft an vorherige Maßnahmen an, in denen in erster Linie
eine Hausaufgabenbetreuung gewährleistet wurde. Freiwillige Ganztagsschulen basieren auf
der Zusammenarbeit von Schule, Schulträger und Einrichtungen der Jugendhilfe, es wird
zusätzliches Lehrpersonal zur Verfügung gestellt. Schulen aller Schulformen können zur Frei-
willigen Ganztagsschule werden. Insbesondere in den Ballungszentren besteht eine große
Nachfrage. An dem Angebot müssen mindestens 10 Kinder teilnehmen, damit wird gewähr-
leistet, dass auch an kleinen Schulstandorten die Entwicklung zur Freiwilligen Ganztagsschu-
le möglich ist. Die Nachmittagsbetreuung erfolgt durch Sozialpädagogen, Erzieher oder be-
treuungserfahrene Kräfte. Die Nutzung der Nachmittagsangebote ist kostenpflichtig.

Sachsen
Die Definition der Ganztagsangebote folgt den Vorgaben der Kultusministerkonferenz.
Eltern und Lehrer müssen der Entwicklung zur Ganztagsschule zustimmen. Das Ganztags-
angebot soll in Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen realisiert werden, es
handelt sich in jedem Fall um ein Schulangebot. Das Land Sachsen unterstützt den Aufbau
von Ganztagsschulen durch das Programm „Schuljugendarbeit als Bestandteil von Ganz-
tagsangeboten“.

Sachsen-Anhalt
Das Programm IZBB wurde im Land sehr gut angenommen. Die Auswahl erfolgt nach
folgenden Kriterien: Förderung qualitativ hochwertiger Konzepte besonders in Sekundar-
schulen und Grundschulen in Kooperation mit dem Hort. Daneben wurde auf regionale
Ausgewogenheit, angemessene Berücksichtigung der verschiedenen Schulträger usw. ge-
achtet. Das Musikgymnasium Wernigerode unterliegt als Landesschule einem gesonderten
Verfahren und ist für die Förderung vorgesehen.

Schleswig-Holstein
Schwerpunkt der Aktivitäten ist der Ausbau der „Offenen Ganztagsschule“. Bei der offenen
Ganztagsschule gibt es ein zusätzliches, freiwilliges Nachmittagsangebot. Die verstärkte
Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern und der örtlichen Jugend-
hilfe wird angestrebt. Die Offene Ganztagsschule gilt für die Primar- und die Sekundarstu-
fe I. Die Angebote der offenen Ganztagsschule umfassen:
· Hausaufgabenhilfe
· Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf und für

besonders begabte Schülerinnen und Schüler
· Angebote zur musisch-kulturellen Bildung und Erziehung
· Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote
· Angebote im Bereich der Umweltbildung / Erziehung zur Nachhaltigkeit 
· Projekte der Jugendhilfe, insbesondere der außerschulischen Jugendarbeit und der außer-

schulischen Bildung sowie
· berufsorientierende Angebote.
Aus dem Kulturbereich wurde mit dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein eine Rahmen-
vereinbarung geschlossen.
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Thüringen
Der Ausbau von Ganztagsschulen im Sinne der KMK-Definition erfolgt über die Förde-
rung der Schuljugendarbeit. Schuljugendarbeit ist außerunterrichtliche, freiwillige und ver-
lässliche Jugendarbeit an und in Verantwortung der Schule. Sie ist charakterisiert durch
bedarfsorientierte, außerunterrichtliche Betreuungs- und Förderangebote für alle Schüler
an Regelschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und in Ausnahmefällen in Förderzentren auf
der Basis eines pädagogischen Gesamtkonzepts der Schule und gegebenenfalls in Koopera-
tion mit externen Partnern. Die Kooperation zwischen Schule, Fördervereinen, Trägern der
Jugendhilfe, Verbänden, Sportvereinen, Kirchen usw. ist ausdrücklich gewünscht. Schulju-
gendarbeit kann mit der Schulsozialarbeit vernetzt werden.
Projekte der Schuljugendarbeit sind ausgerichtet auf:
· Stärkung der Eigenverantwortung und Förderung der Eigeninitiative der Schüler bei der

Gestaltung des Schullebens
· Vernetzung der Angebote von Schule mit denen der Jugendhilfe und anderen Partnern

der Region
· Verknüpfung von formeller und nichtformeller Bildung
· Weiterentwicklung von Interessen und Begabungen
· Anleitung zu sozialem Handeln und Engagement
· Schaffung von Freiräumen für soziales Lernen
· Anregung und Anleitung zur sinnvollen und verantwortungsbewussten Freizeitgestal-

tung
· Unterstützung bei Schwierigkeiten und Krisen

In allen Ländern wird bei der Umsetzung der offenen Ganztagsschule auf die Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Einrichtungen gesetzt. In einigen Ländern wurden entspre-
chende Rahmenvereinbarungen geschlossen. Wenn Rahmen- oder Kooperationsvereinba-
rung geschlossen wurden, war stets der jeweilige Landesmusikrat oder der Landesverband
der Musikschulen vertreten. Dieses ist auf das nahezu flächendeckende Netz an Musikschu-
len zurückzuführen, die einen festen Platz im kommunalen Leben, der Breitenarbeit sowie
der Förderung des künstlerischen Nachwuchses haben. In keiner anderen Einrichtungs-
form besteht eine derart gewachsene Infrastruktur mit einer solchen Dichte an Einrichtun-
gen (siehe hierzu Kapitel Infrastruktur). Auffallend ist, dass allein in Rheinland-Pfalz eine
Kooperation mit dem Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes, des Zusam-
menschlusses von Bibliotheken, geschlossen wurde. Bibliotheken verfügen wie Musikschu-
len über eine flächendeckende Infrastruktur und positionieren sich zunehmend als Bil-
dungseinrichtungen (Bibliothek 2007). Der Abschluss von Rahmen- oder Kooperations-
vereinbarungen würde Bibliotheken noch stärker in der Bildungslandschaft verankern und
würde Impulse bei der Verfolgung des Ziels Entwicklung von Sprach- und Lesekompetenz
geben.

2.4.3 Lebensbegleitendes Lernen

Das lebensbegleitende Lernen hat in den vergangenen Jahren bereits an Bedeutung gewon-
nen und sein Stellenwert in der Bildungsbiografie jedes Einzelnen wird wachsen.
Die Kultusministerkonferenz definiert in ihrer „Vierten Empfehlung der Kultusminister-
konferenz zur Weiterbildung“ aus dem Jahr 2001 Weiterbildung wie folgt:



RAHMENBEDINGUNGEN KULTURELLER BILDUNG 61

Vierte Empfehlung der KMK zur Weiterbildung

„Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Ab-
schluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase und in der Regel nach der
Aufnahme einer Erwerbs- oder Familientätigkeit.

Weiterbildung in diesem Sinne liegt auch vor, wenn die Einzelnen ihr Lernen selbst steu-
ern.

Weiterbildung umfasst die allgemeine, berufliche, politische, kulturelle und wissenschaftli-
che Weiterbildung.

Weiterbildung kann in Präsenzform, in der Form der Fernlehre, des computergestützten
Lernens, des selbstgesteuerten Lernens oder in kombinierten Formen stattfinden.“ (Vierte
Empfehlung, 2001, S. 4)

In ihrer Vierten Empfehlung betont die Kultusministerkonferenz die Pluralität der Ange-
bote. Sie unterstreicht zugleich die öffentliche Verantwortung für die Weiterbildung und
begründet dieses mit der „Verantwortung des Staates, die Gleichwertigkeit der Lebensbe-
dingungen in allen Gebieten des Gemeinwesens zu gewährleisten (Vierte Empfehlung 2001,
S. 8). Abgeleitet wird hieraus die Verantwortung des Staates, „allen Bürgerinnen und Bür-
gern den Zugang zur Weiterbildung zu ermöglichen“ (Vierte Empfehlung 2001, S. 8). Zur
öffentlichen Verantwortung für die Weiterbildung gehört laut KMK Sicherung der Rah-
menbedingungen:

für die Grundversorgung,
für die Wahrung der Pluralität,
für Kooperation und Koordination,
für die Setzung innovativer Schwerpunkte,
für die Information, Beratung und Werbung,
für die Qualitätssicherung und Anerkennung von Weiterbildungseinrichtungen,
für die Zertifizierung und den Teilnehmerschutz,
für die Forschung und Lehre in der Weiterbildung.

Im Bereich des selbstgesteuerten Lernens misst die KMK dem öffentlich-rechtlichen Rund-
funk eine besondere Bedeutung zu. Auf Grund seines Informations-, Bildungs- und Kul-
turauftrags steht öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach Auffassung der KMK in der Pflicht,
bildende Sendungen auszustrahlen.
Im Hochschulrahmengesetz sowie den Hochschulgesetzen der Länder ist die Weiterbil-
dung als eine der Aufgaben der Hochschulen festgelegt. Dabei kommt nach Auffassung der
KMK der wissenschaftlichen Weiterbildung eine wachsende Bedeutung zu.
Die Erwachsenenbildung als Teil der institutionalisierten Weiterbildung ist in den Erwach-
senenbildungsgesetzen der Länder geregelt:
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Baden-Württemberg
Grundlegend für die Weiterbildung in Baden-Württemberg sind zum einen Art. 22 der
Landesverfassung, in dem formuliert ist:

„Die Erwachsenenbildung ist vom Staat, den Gemeinden und den Landkreisen zu fördern.“

zum anderen das „Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens“
vom März 1980. Das „Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswe-
sens“ ist das einzige Weiterbildungsgesetz, in dem Bibliotheken ausdrücklich der Weiterbil-
dung zugeordnet werden. Im 1. Abschnitt § 1 des Gesetzes werden die Stellung und die
Aufgaben der Weiterbildung und des öffentlichen Bibliothekswesens skizziert. In Abs. 1
wird beschrieben, dass die Weiterbildung ein eigenständiger Bildungsbereich ist und die
Förderung eines breit gefächerten und flächendeckenden Bildungsangebotes eine öffentli-
che Aufgabe ist. In Abs. 2 und 3 wird dieses konkretisiert.

(2) Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem einzelnen zu helfen, im außerschulischen
Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern. Sie
umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine
Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll
den einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öf-
fentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozi-
alen Rechtsstaat dienen.

(3) Öffentliche Bibliotheken haben die Aufgabe, durch einen entsprechenden Literatur-
und Informationsdienst den Zielen der Weiterbildung im Sinne von Absatz 2 zu dienen
und der Bevölkerung die Aneignung von allgemeiner Bildung sowie von Kenntnissen für
Leben und Beruf zu ermöglichen. Sie bieten allen Erwachsenen und Jugendlichen Bücher,
Zeitschriften, Zeitungen, Musikalien und audio-visuelle Medien auf allen Gebieten der
Weiterbildung an.

In den Durchführungsbestimmungen wird abgegrenzt, welche Einrichtungen nicht zu den
Einrichtungen der Weiterbildung gezählt werden können, es sind u.a.: Einrichtungen der
Kunst- und Musikpflege, Einrichtungen der Brauchtums- und Heimatpflege, Massenme-
dien, Einrichtungen, die überwiegend der Unterhaltung dienen.

Bayern
Das „Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung“ vom Juli 1974 regelt die Erwachse-
nenbildung in Bayern. In Art. 1 werden der Begriff und die Aufgaben der Erwachsenenbil-
dung wie folgt erläutert:
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Art. 1    Begriff und Aufgaben der Erwachsenenbildung

Erwachsenenbildung (Weiterbildung) ist ein eigenständiger, gleichberechtigter Hauptbe-
reich des Bildungswesens. Sie verfolgt das Ziel, zur Selbstverantwortung und Selbstbestim-
mung des Menschen beizutragen. Sie gibt mit ihren Bildungsangeboten Gelegenheit, die in
der Schule, in der Hochschule oder in der Berufsausbildung erworbene Bildung zu vertie-
fen, zu erneuern und zu erweitern; ihr Bildungsangebot erstreckt sich auf persönliche, ge-
sellschaftliche, politische und berufliche Bereiche. Sie ermöglicht dadurch den Erwerb von
zusätzlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, fördert die Urteils- und Entscheidungsfähig-
keit, führt zum Abbau von Vorurteilen und befähigt zu einem besseren Verständnis gesell-
schaftlicher und politischer Vorgänge als Voraussetzung eigenen verantwortungsbewussten
Handelns. Sie fördert die Entfaltung schöpferischer Fähigkeiten.

In Art. 3 wird beschrieben, welche Einrichtungen Träger der Erwachsenenbildung sein kön-
nen und welche nicht. Ausdrücklich nicht zu den Einrichtungen der Erwachsenenbildung im
Sinne des Gesetzes gehören: die Massenmedien, Fernlehrinstitute, Bibliotheken, Einrichtungen
der allgemeinen Kultur- und Kunstpflege, der Brauchtums- und Heimatpflege, Einrichtungen, die
überwiegend der Unterhaltung dienen und alle ähnlichen Einrichtungen. (II. Abschnitt, Art. 3)

Brandenburg
Das „Brandenburgische Weiterbildungsgesetz“ vom Dezember 1993 gibt den gesetzlichen
Rahmen für die Weiterbildung in Brandenburg vor. In § 1 werden Begriff und Stellung der
Weiterbildung beschrieben. In § 2 geht es um die Ziele, Aufgaben und Inhalte der Weiter-
bildung. Hier wird formuliert:

§ 2 Ziele, Aufgaben und Inhalte der Weiterbildung

(1) Weiterbildung dient der Verwirklichung des Rechts auf Bildung. Sie steht allen Men-
schen im Land offen.
(2) Weiterbildung soll durch bedarfsgerechte Angebote zur Chancengleichheit beitragen,
die Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Qualifikationen ermöglichen, zur Orientierung und Lebenshilfe dienen, zu selb-
ständigem, eigenverantwortlichem und kritischem Handeln im persönlichen, sozialen, po-
litischen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. Dazu gehört auch die Fähigkeit
zum verantwortlichen Umgang mit der Natur. Mit der Weiterbildung ist die Gleichstellung
von Frau und Mann zu befördern.
(3) Weiterbildung umfasst neben abschlussbezogenen Lehrgängen insbesondere Angebote
der allgemeinen, beruflichen, kulturellen und politischen Bildung. Auf die integrative Ver-
mittlung der jeweiligen Inhalte ist hinzuwirken.

In § 6 Grundversorgung wird geregelt, dass die in § 2, Abs. 3 aufgeführten Bereiche zur
Grundversorgung zählen.
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Bremen
Das „Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen“ vom Juni 1996 setzt den Rahmen
für die Weiterbildung in Bremen. Nachdem in § 1 die Stellung der Weiterbildung im Bil-
dungswesen beschrieben wurde, geht § 2 auf die Ziele der Weiterbildung ein:

§ 2 Ziele der Weiterbildung

(1) Weiterbildung soll insbesondere dazu befähigen,
1. soziale und kulturelle Erfahrungen, Kenntnisse und Vorstellungen kritisch zu verarbei-

ten, um die gesellschaftliche Wirklichkeit und Stellung in ihr zu begreifen und verän-
dern zu können;

2. die berufliche Qualifikation zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie in ihrer gesell-
schaftlichen Bedeutung zu bewerten;

3. die durch Geschlecht, kulturelle und soziale Herkunft oder durch gesellschaftliche Ent-
wicklungsprozesse entstandenen und neu entstehenden Ungleichheiten zu überwinden
und besondere biographische Umbruchsituationen zu bewältigen;

4. im öffentlichen Leben an der Verwirklichung der Landesverfassung der Freien Hanse-
stadt Bremen und des Grundgesetzes mitzuarbeiten;

5. die sozialen, kulturellen, beruflichen und politischen Chancen in einem sich vereinigen-
den Europa zu nutzen und am Prozeß der europäischen und internationalen Integrati-
on mitzuwirken;

6. unter Beachtung des Lebensrechtes aller Menschen und künftiger Generationen zur Scho-
nung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen beizutragen.

(2) Dieses Gesetz soll beitragen
1. zur Entwicklung der Angebote der Weiterbildung zur politischen, beruflichen und allge-

meinen Bildung insbesondere für Arbeitnehmer;
2. zur Integration politischer, beruflicher und allgemeiner Bildung;
3. zur Entwicklung von bedarfsgerechten Angebotsprofilen und zur Innovation und Qua-

litätssicherung in der bremischen Weiterbildung;
4. zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines koordinierten Gesamtangebotes der Weiter-

bildung im Lande Bremen mittels ressourcensparender Kooperation der Einrichtungen
der Weiterbildung sowie der Koordination der aufgrund anderer Gesetze und Förder-
quellen bereits bestehenden Teilmaßnahmen der Weiterbildung;

5. zur Stärkung einer den Aufgaben der Weiterbildung entsprechenden Zusammenarbeit
mit öffentlichen Einrichtungen, unter anderem mit den Schulen nach § 8 des Bremi-
schen Schulgesetzes, Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen, den Stadtbi-
bliotheken, Theatern, Museen und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie der
Landeszentrale für politische Bildung;

6. nach Artikel 35 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen zur Sicherung
eines öffentlich zugänglichen Weiterbildungsangebots durch ein plurales System von Ein-
richtungen der Weiterbildung einschließlich der beiden Volkshochschulen im Lande Bre-
men.



RAHMENBEDINGUNGEN KULTURELLER BILDUNG 65

Zwar werden im „Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen“ anders als in Baden-
Württemberg die Bibliotheken nicht zu den Erwachsenenbildungseinrichtungen gezählt,
dafür wird aber im Gesetz auf die Kooperation mit Kultureinrichtungen verschiedener Sparten
sowie dem öffentlich-rechlichen Rundfunk explizit abgehoben.

Hessen
Die Erwachsenenbildung in Hessen regelt das „Gesetz zur Förderung der Weiterbildung im
Lande Hessen“ vom August 2001. In Teil I, § 1 werden die Einrichtungen der Weiterbil-
dung, das sind insbesondere Volkshochschulen, benannt. In § 2 werden die Aufgaben der
Weiterbildung präzisiert:

§ 2 Aufgaben der Weiterbildung

(1) Die Einrichtungen der Weiterbildung haben die Aufgabe, die Grundversorgung an
Weiterbildung sicherzustellen. Ihr Bildungsangebot umfasst Inhalte, die die Entfaltung der
Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens
stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst die Bereiche
der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung sowie der Weiter-
bildung im Zusammenhang mit der Ausübung eines Ehrenamtes und schließt die Vorberei-
tung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung, Eltern-, Familien-
und Frauenbildung ein.

In § 10 wird auf die Grundversorgung und das Pflichtangebot eingegangen. Dabei zählen
laut Abs. 2

2) Zum Pflichtangebot der Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft zählen in der Regel
Lehrveranstaltungen der politischen Bildung, der Alphabetisierung, der arbeitswelt- und
berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und
schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu Exis-
tenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen sowie
Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen-,
Kultur- und Medienkompetenz. Zum Pflichtangebot gehören auch Bildungsangebote im
Bereich der Eltern-, Familien- und Frauenbildung sowie für das Ehrenamt. Darüber hin-
aus zählen Angebote der Gesundheitsbildung dann zum Pflichtangebot, wenn sie im Be-
reich der Gesundheitsvorsorge der Primärprävention und dem Arbeitsschutz dienen und
mindestens zur Hälfte der maßnahmenbezogenen Kosten durch Teilnahmebeiträge und/
oder Drittmittel gedeckt sind.

Hervorzuheben ist, dass sowohl die kulturelle Bildung als auch Bildungsangebote für das
Ehrenamt zum Pflichtangebot in Hessen zählen.
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Niedersachsen
Das „Niedersächsische Erwachsenenbildungsgesetz“ vom Dezember 1999 zuletzt geändert
im November 2004 steckt den gesetzlichen Rahmen für die Weiterbildung in Niedersach-
sen. In § 1 werden die Stellung und Aufgabe der Erwachsenenbildung umrissen:

§ 1 Stellung und Aufgabe der Erwachsenenbildung

(1) Die Erwachsenenbildung ist ein eigenständiger, gleichberechtigter Teil des Bildungswe-
sens. Sie umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Ihre Aufgabe
ist die Bildungsberatung sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen, die der
Stärkung der Persönlichkeit, der Gestaltung des Übergangs von der allgemeinen zur beruf-
lichen Bildung und der Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens dienen.

Nordrhein-Westfalen
Das „Weiterbildungsgesetz“ von Nordrhein-Westfalen in seiner Neufassung vom April 2000
garantiert in § 1 das Recht auf Weiterbildung. Als Aufgaben der Weiterbildung werden in
§ 3 benannt:

§ 3 Aufgaben der Weiterbildung

(1) Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die
Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen
Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es um-
fasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung
und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein.

Die Grundversorgung an Weiterbildung wird laut § 11 Grundversorgung Abs. 1 durch das
Pflichtangebot der Volkshochschulen abgedeckt.

Rheinland-Pfalz
Das „Weiterbildungsgesetz“ von Rheinland-Pfalz vom November 1995 beschreibt in § 1
Abs. 1, dass die Weiterbildung ein eigenständiger Teil des Bildungswesens ist. In Abs. 2
wird die Weiterbildung näher definiert.

(2) Weiterbildung im Sinne des Gesetzes umfaßt organisiertes Lernen in den gleichrangi-
gen und gleichwertigen Bereichen der allgemeinen, politischen und beruflichen Weiterbil-
dung, soweit sie nicht Schule oder Hochschule, Berufsausbildung oder der außerschulischen
Jugendbildung durch Gesetz, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften zugeordnet oder soweit
sie nicht durch besondere Rechtsvorschriften erfaßt ist.
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Zu den Aufgaben der Weiterbildung zählen:
· Beitrag zur Chancengerechtigkeit, der Gleichstellung von Frau und Mann und von be-

hinderten und nicht behinderten Menschen,
· Abbau von Bildungsdefiziten,
· Ermöglichung der Vertiefung, Ergänzung und Erweiterung vorhandener oder den Erwerb

neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen
· Befähigung zum eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Handeln im privaten und

öffentlichen Leben sowie zur Mitwirkung und Mitverantwortung im beruflichen und
öffentlichen Leben.

Saarland
Das „Saarländische Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz“ vom Januar 1990 nennt
in § 1 als Ziele und Aufgaben der Weiterbildung:

§ 1 Ziele und Aufgaben der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung dient
· der Verwirklichung des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit durch Bildung
· der Aneignung und Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten, welche für die indi-

viduelle berufliche Entwicklung förderlich sein können oder
· der Aneignung und Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten, welche aktive Teil-

habe und Mitgestaltung in der Gesellschaft fördern können.
Sie ist ein eigenständiger Teil des gesamten Bildungswesens und steht allen offen.
(2) Die Weiterbildung soll durch ein qualitatives und flächendeckendes Angebot zur Chan-

cengleichheit beitragen, Bildungsdefizite Abbauen, die Vertiefung und Ergänzung vor-
handener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermög-
lichen und zu selbstständigem, eigenverantwortlichem Handeln im persönlichen, be-
ruflichen und öffentlichen Leben befähigen.

(3) Die Weiterbildung dient der Integration allgemeiner, politischer und beruflicher Bil-
dung.

Sachsen
Das „Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen“ vom Juni 1998, rechtsbereinigt
im Mai 2004, legt in § 1 zunächst den Begriff der Weiterbildung und dann in § 2 die Ziele
und Aufgaben der Weiterbildung fest:

§ 1 Begriff der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung ist ein eigenständiger, gleichberechtigter Teil des Bildungswesens
im Freistaat Sachsen. Sie umfasst die Bereiche der allgemeinen, kulturellen, politischen,
beruflichen und wissenschaftlichen Weiterbildung in ihrer wechselseitigen Verbindung.
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§ 2 Ziel und Aufgaben der Weiterbildung

(1) Ziel von Weiterbildung ist es, dazu beizutragen, die zur Bewältigung persönlicher und
beruflicher Herausforderungen sowie zur aktiven Mitgestaltung demokratischer Verhältnis-
se erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, zu vertiefen, zu
erweitern oder zu erneuern. Weiterbildung soll helfen, die Prinzipien der Eigenverantwort-
lichkeit und Chancengleichheit zu verwirklichen.
(2) Allgemeine und kulturelle Weiterbildung soll die selbständige und verantwortliche
Urteilskraft fördern und zur kreativen Auseinandersetzung mit kulturellen, sozialen, ge-
sundheitlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Problemen und Entwicklungen sowie zu
deren Bewältigung anregen.

Bemerkenswert ist an diesem Gesetz der weit gespannte Rahmen, der u.a. der kulturellen
Weiterbildung beigemessen wird.

Sachsen-Anhalt
Das „Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt“ vom Mai
1992 legt den Bezugsrahmen für die Weiterbildung in Sachsen-Anhalt fest. In § 1 Stellung
und Aufgaben der Erwachsenenbildung steht beschrieben:

§ 1 Stellung und Aufgaben der Erwachsenenbildung

(1) Erwachsenenbildung ist ein eigenständiger, mit Schule, Hochschule und Berufsausbil-
dung gleichwertiger Teil des gesamten Bildungswesens und steht allen offen.
(2) Erwachsenenbildung soll dem einzelnen helfen, durch freiwillige Wiederaufnahmen or-
ganisierten Lernens Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, zu erneuern oder
zu vermehren. Sie soll die Selbständigkeit des Urteils fördern, zur geistigen Auseinanderset-
zung anregen, bei der Bewältigung von Lebensproblemen helfen und zu verantwortlichem
Handeln im persönlichen, beruflichen, kulturellen und öffentlichen Leben befähigen.

Schleswig-Holstein
Das Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz (BFQG) für das Land Schleswig-Holst-
ein vom Juni 1990 definiert in § 2 den Begriff der Weiterbildung im Sinne des Gesetzes:

§ 2 Begriff der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung ist gleichberechtigter Teil des Bildungswesens neben Schule, Berufs-
ausbildung und Hochschule.
(2) Weiterbildung ist die Fortsetzung, Wiederaufnahme oder Ergänzung organisierten Ler-
nens außerhalb der Bildungsgänge der allgemeinbildenden Schulen und der beruflichen
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Erstausbildung. Soweit die außerschulische Jugendbildung nicht anderweitig rechtlich gere-
gelt ist, gehört sie zur Weiterbildung im Sinne dieses Gesetzes. Sie umfaßt gleichrangig die
Bereiche der allgemeinen, der politischen und der beruflichen Weiterbildung.

Thüringen
Bereits in der Präambel des „Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes“ in der Fassung vom
August 2003  wird auf die Bedeutung kulturellen Bildung eingegangen. Dieses wird in § 1
konkretisiert:

Präambel

Die Erwachsenenbildung dient der allgemeinen, politischen, kulturellen, künstlerischen und
beruflichen Bildung. Die allgemeine Erwachsenenbildung soll das selbständige und verant-
wortliche Urteil fördern und zur geistigen Auseinandersetzung anregen. Dabei sollen
insbesondere den Eltern Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt und ihr Verantwortungsbe-
wusstsein und die reflektierende Auseinandersetzung mit den Erziehungs- und Beziehungs-
aufgaben gestärkt werden. Die kulturelle Erwachsenenbildung soll zur Auseinandersetzung
mit der eigenen Kultur befähigen, der Identitätsfindung dienen und zum Erhalt wichtiger
kultureller Werte beitragen. Die politische Erwachsenenbildung soll die Fähigkeit und Be-
reitschaft fördern, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge zu beurteilen sowie die
Bereitschaft wecken, Aufgaben in Staat und Gesellschaft wahrzunehmen. Dabei sollen Maß-
nahmen der Erwachsenenbildung das Verständnis zwischen den Bundesländern und zwi-
schen den Nationen fördern sowie Kontakte ihrer Bewohner herstellen helfen. Die künstle-
rische Bildung erweitert die ästhetische Urteilsfähigkeit, regt die kreativ-künstlerische Selbst-
betätigung an und erweitert damit Voraussetzungen zur eigenen Freizeitgestaltung. Die
berufliche Erwachsenenbildung soll die beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten erhalten
und erweitern; sie dient der Wiedereingliederung Arbeit Suchender in das Berufsleben, dem
Übergang in eine andere berufliche Tätigkeit und der Sicherung des vorhandenen Arbeits-
platzes. Die Erwachsenenbildung soll auf allen Gebieten die Gleichberechtigung von Frau
und Mann berücksichtigen.

§ 1 Ziele und Aufgaben der Erwachsenenbildung

(1) Die Erwachsenenbildung dient der Verwirklichung des Rechts auf Bildung. Sie ist ein
eigenständiger Teil des gesamten Bildungswesens und steht allen offen.
(2) Die Erwachsenenbildung soll durch ein anspruchsvolles und flächendeckendes Angebot die
Bereitschaft des Einzelnen zu lebensbegleitendem Lernen fördern, zur Chancengleichheit beitra-
gen, Bildungsdefizite abbauen, die Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb
neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen und zu selbständigem, eigen-
verantwortlichem Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Leben befähigen.
(3) Die Erwachsenenbildung dient der allgemeinen, politischen, kulturellen und berufli-
chen Bildung.
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Die kulturelle Bildung wird in einigen Erwachsenenbildungsgesetzen als Bildungsbereich
ausdrücklich genannt, in anderen kann zumindest implizit ein Konnex zur kulturellen Bil-
dung hergestellt werden. Hervorzuheben ist, dass einzig und allein Baden-Württemberg
die Bibliotheken als Teilbereich der Erwachsenenbildung gesetzlich verankert. Herauszu-
stellen ist ferner, dass in einigen Bundesländern so z.B. Baden-Württemberg die kreative
Freizeitgestaltung ausdrücklich nicht als Weiterbildung angesehen wird, wohingegen ande-
re Bundesländer so z.B. Hessen die Qualifizierung für das Ehrenamt explizit zur Weiterbil-
dung hinzurechnen. Die interkulturelle Bildung wird ebenso in einigen Erwachsenenbil-
dungsgesetzes ausdrücklich als Bildungsbereich genannt. In seiner Stellungnahme „Kultur
als Daseinsvorsorge“ fordert der Deutsche Kulturrat die Verankerung von Kultur in allen
Erwachsenenbildungsgesetzen der Länder. Damit wird der gleichwertige Stellenwert der
kulturellen Bildung mit der politischen Bildung unterstrichen und kulturelle Bildung als
Bildungsbereich explizit anerkannt.
Kultureinrichtungen werden trotz ihres eigenen Verständnisses als Kultur- und als Bildungs-
einrichtungen zumeist in den Erwachsenenbildungsgesetzen nicht genannt. In der Durch-
führungsbestimmung des Erwachsenenbildungsgesetzes von Baden-Württemberg der Wei-
terbildungscharakter von Kultureinrichtungen im Sinne des Gesetzes verneint.

2.4.4 Zusammenfassung

In den landesgesetzlichen Regelungen sowie schriftlich fixierten Vorhaben konkretisieren
sich die Rahmenbedingungen für kulturelle Bildung. Die Zusammenstellungen zur Ele-
mentarbildung, zur Ganztagsschule sowie zur Erwachsenenbildung haben gezeigt, dass bei
vielen Übereinstimmungen auch deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Ländern zu
erkennen sind. Die Länder beanspruchen die Kultur- und die Bildungspolitik als Kernbe-
reich ihrer Eigenstaatlichkeit. Sie werden diesem Anspruch insofern gerecht, als dass sie
tatsächlich die Bildungspolitik sehr unterschiedlich ausgestalten.
Der Deutsche Kulturrat fordert in seinen Stellungnahmen, dass in allen Ländern kulturelle
Bildung eine wichtige Rolle spielen muss. Konkret heißt dies u.a. die Verankerung kulturel-
ler Bildung in allen Erwachsenenbildungsgesetzen.

2.5 Bürgerschaftliches Engagement und kulturelle Bildung
Kulturelle Bildung findet nicht allein in staatlicher Verantwortung statt. Das Bürgerschaft-
liche Engagement ist ein wichtiger Träger kultureller Bildung. Ein Blick in die Geschichte
des Bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbereich lehrt, dass Bürgerschaftliches Enga-
gement oftmals beides verband: Bildungs- und Kulturanspruch. Oftmals gepaart mit auf-
klärerischem Impetus. Die Lesegesellschaften dienten zur Verbreitung „guter Literatur“,
zum geistigen Austausch aber auch zu Bildungszwecken. Kunstvereine ermöglichten jun-
gen Künstlerinnen und Künstlern den Marktzugang, waren Orte der kulturellen Repräsen-
tation eines erstarkenden Bürgertums und verfolgten zugleich die Bildung im Bereich der
bildenden Kunst. Die Freien Volksbühnen als Theaterbesucherorganisation, die ihre Wur-
zeln in der Arbeiterbewegung haben, ermöglichten Arbeitern, die ansonsten keinen Zu-
gang zum Theater hatten, den Theaterbesuch und boten mit ihren Einführungsveranstal-
tungen, Begleitheften und Begleitprogrammen den „unerfahrenen“ Theaterbesuchern wich-
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tige Zusatzinformationen. Diese wenigen Beispiele belegen, dass Bürgerschaftliches Enga-
gement im Bereich der kulturellen Bildung nicht erst erfunden werden muss, sondern ein
konstitutives Element ist.
Bürgerschaftliches Engagement in der kulturellen Bildung geht weit über die sehr wichtige
und zahlenmäßig bedeutsame Arbeit der Laienmusikverbände hinaus. In allen künstleri-
schen Sparten sind bürgerschaftlich Engagierte aktiv und sichern so die Infrastruktur kul-
tureller Bildung. In seiner Stellungnahme „Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur
stärken! – Rahmenbedingungen für bürgerschaftlich Aktive verbessern“ (siehe Teil D) be-
nennt der Deutsche Kulturrat exemplarisch einige Arbeitsfelder von bürgerschaftlich Akti-
ven.

2.5.1 Steuerrecht

Die in der 14. Legislaturperiode arbeitende Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-
tags „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagement“ hat zum Ende der 14. Legislaturperio-
de im Juni 2002 ihren Abschlussbericht vorgelegt, der neben einer Bestandsaufnahme zum
bürgerschaftlichen Engagement konkrete Handlungsempfehlungen an den Gesetzgeber zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement enthält. Ein
wichtiges Ergebnis der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“
ist, dass die Rahmenbedingungen zumeist für alle Bereiche Bürgerschaftlichen Engage-
ments gleichermaßen gelten. Veränderungen der Rahmenbedingungen für Bürgerschaftli-
ches Engagement wirken sich also auch auf den Kulturbereich aus.
Noch in der 14. Legislaturperiode wurde die so genannte Übungsleiterpauschale erhöht
und auf so genannte Betreuer ausgeweitet. Zuvor galt ein Betrag von DM 2.400 im Jahr,
den bürgerschaftlich Aktive als Aufwandsentschädigung steuerfrei erhalten konnten. Im
Kulturbereich konnte auf Grund der Einschränkung auf Übungsleiter diese Pauschale vor
allem von Aktiven aus dem Musikbereich in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2001
wurde der Betrag auf 3.600 DM erhöht und der Kreis der Begünstigten auf Betreuer ausge-
dehnt. Dieser interpretationsfähige Begriff erlaubt es auch Bürgerschaftlich Aktiven aus
anderen Sparten, den Steuerfreibetrag in Anspruch zu nehmen.
Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements“ hat darüber hinaus in ihren Handlungsempfehlungen dem Gesetzgeber
empfohlen, eine allgemeine Aufwandspauschale für Bürgerschaftliches Engagement einzu-
führen, die jeder Aktive bei seiner Steuererklärung ohne Nachweis von Belegen aufführen
kann. Als Betrag wurden ca. 500,— Euro im Jahr angedacht. Diese Aufwandspauschale
sollte ein Teil der Anerkennungskultur für Bürgerschaftliches Engagements sein (siehe hierzu
Kapitel Qualifizierung). Die Pauschale sollte zu einem Abbau an Bürokratie führen.
Ebenso hat die Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ vor-
geschlagen, die Freibetragsgrenzen für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von gemeinnützi-
gen Vereinen anzuheben. Wenn derzeit die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer des
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 30.678 Euro nicht übersteigen, unterliegen diese wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebe nicht der Körperschaftssteuer oder Gewerbesteuer. Die
Höchstgrenze wurde 1990, damals mit dem DM-Betrag von 60.000,– DM, eingeführt.
Eine Anpassung fand seither nicht statt. Die Enquete-Kommission „Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements“ fordert die Anpassung der Grenze auf 40.000,– Euro und danach
eine fortlaufende Anpassung entsprechend der Inflationsrate. Insbesondere aus dem Laien-
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musikbereich wird eine Einlösung dieser Handlungsempfehlung der Enquete-Kommission
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ dringend eingefordert. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die derzeit arbeitende Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Kultur in
Deutschland“ an die Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission „Zukunft des
Bürgerschaftlichen Engagements“ anknüpfen und deren Umsetzung zumindest in den Fra-
gen von kulturpolitischer Relevanz einfordern wird.
Noch offen ist ebenfalls die Handlungsempfehlung der Enquete-Kommission „Zukunft
des Bürgerschaftlichen Engagements“, Spenden und Mitgliedsbeiträge gleich zu behan-
deln. Auch hier fordern insbesondere die Laienmusikverbänden die Umsetzung der Hand-
lungsempfehlung. Als Argument wird angeführt, dass auch die Mitgliedsbeiträge den ge-
meinnützigen Zwecken des Vereins dienen und die steuerrechtliche Abgrenzungen zwi-
schen Spende und Mitgliedsbeitrag von den Bürgerinnen und Bürgern oftmals nicht nach-
vollzogen werden können.
Ebenfalls in der 14. Legislaturperiode wurde das Stiftungssteuer- und das Stiftungsrecht
reformiert. Mit beiden Vorhaben verfolgte die Bundesregierung die Absicht, Anreize zur
Errichtung von Stiftungen zu schaffen. Die Reformen im Stiftungsrecht sichern ein Recht
auf Stiftung zu, verändern das Genehmigungs- zu einem Anerkennungsverfahren und se-
hen als Aufgabe für Stiftungsaufsichtsbehörden v.a. die Beratung von Stifterinnen und Stif-
tern vor. Durch Anreize im Steuerrecht sollten mehr potenzielle Stifterinnen und Stifter in
ihrem Vorhaben ermutigt werden, eine Stiftung zu gründen. Stiftungen sind eine wichtige
Form des Bürgerschaftlichen Engagements. Eine Stiftung ist die Verbindung einer Idee mit
Geld. D.h. in der Stiftungssatzung wird der Stiftungszweck, also die Idee, festgelegt; damit
diese verwirklicht werden kann, muss ausreichendes Stiftungskapital, i.d.R. Geld, zur Ver-
fügung gestellt werden, denn eine Stiftung verwirklicht ihre Zwecke aus den Erträgen des
Stiftungskapitals. Der Kapitalstock als solcher soll unangetastet bleiben. Stiftungen über-
nehmen gerade in der Förderung von Projekten kultureller Bildung eine wichtige Funkti-
on. Sie fördern junge begabte Künstler, sie unterstützen Maßnahmen der kulturellen Kin-
der- und Jugendbildung, sie ermöglichen den Zugang zu Kunst und Kultur. Stiftungen
haben in den letzten acht Jahren an Popularität gewonnen, was sich in einer deutlichen
Steigerung der Anzahl der Stiftungserrichtungen niederschlägt. Dazu beigetragen hat zum
einen die verstärkte Diskussion um Stiftungen in der Öffentlichkeit, zum anderen, dass es
teilweise ausreichend privates Vermögen gibt, das in Stiftungen eingebracht werden kann.
Die Errichtung einer Stiftung ist die Möglichkeit auch über den Tod hinaus wirken zu
können.
Ein Problem stellt nach wie vor die Spendenhaftung dar. In seiner Resolution „Bürger-
schaftlich Engagierte nicht mit unangemessenen Haftungsrisiken belasten“ (siehe Teil D)
fordert der Deutsche Kulturrat die Bundesregierung auf, die bestehenden Haftungsrege-
lungen für ehrenamtliche Vorstände von Vereinen und Stiftungen zu präzisieren.
Der ehrenamtliche Vorstand eines Vereins oder einer Stiftung haftet unbeschränkt, persön-
lich und mit seinem gesamten Vermögen gegenüber der Stiftung bzw. dem Verein als sol-
chen, oder gegenüber Dritten, insbesondere der Finanzverwaltung oder den Sozialversiche-
rungsträgern. Diese Haftungsrisiken erscheinen gerade für ehrenamtlich Engagierte als
unzumutbar.
Gerade bei der Ausstellung von Spendenbescheinigungen, die der ehrenamtliche Vereins-
vorstand nach bestem Wissen und Gewissen ausgestellt hat, stellt sich oft erst Jahre nach
der Ausstellung einer Spendenbescheinigung im Rahmen einer Betriebsprüfung durch die
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Finanzverwaltung heraus, dass aus steuerrechtlicher Sicht die Spenden nicht richtig ver-
wandt wurden. Der ehrenamtliche Vorstand kann nach geltendem Recht schon bei leichter
Fahrlässigkeit zur Rechenschaft gezogen werden, wenn Spenden im Rahmen der Veräste-
lungen des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts nicht gesetzeskonform verwandt oder ent-
gegengenommen wurden.
Ehrenamtliche Vorstände, die sich dem Gedanken der kulturellen Bildung verpflichtet füh-
len und auf diesem Gebiet sich engagieren wollen, können die steuerrechtlichen Fragen im
Zusammenhang mit Spenden oftmals nicht beurteilen, da hierfür ein differenziertes Fach-
wissen erforderlich ist.
Der Deutsche Kulturrat fordert daher die Haftung der ehrenamtlichen Vereinsvorstände
bei der zweckwidrigen Verwendung von Spendenmitteln, auf Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit zu beschränken. Eine vergleichbare Regelung sollte im Körperschaftssteuerrecht ge-
schaffen werden. Das Bürgerschaftliche Engagements und die Bereitschaft in Vereinen,
Verantwortung zu übernehmen, könnte damit deutlich gestärkt werden.
Der Deutsche Kulturrat geht mit seiner Forderung mit der Enquete-Kommission „Zukunft
des Bürgerschaftlichen Engagements“ konform, die ebenfalls eine Eingrenzung der Haf-
tungsregelung auf vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln empfiehlt. Hier besteht auf Sei-
ten des Deutschen Bundestags noch Umsetzungsbedarf.

2.5.2 Versicherungsschutz

Im Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments“ werden Verbesserungen im Versicherungsschutz Bürgerschaftlich Engagierter drin-
gend angemahnt. Dies gilt zum einen mit Blick auf die Haftpflichtversicherung, zum ande-
ren hinsichtlich der Unfallversicherung. Versicherungsfragen spielen für viele Engagierte
auch in Kulturvereinen, die sich der kulturellen Bildung widmen, eine wesentliche Rolle.
Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen aus Sorge vor Haftungsrisiko von der Übernahme
einer Funktion in einem Verein Abstand.
Um das Bürgerschaftliche Engagement zu stärken, hat der Deutsche Bundestag in der lau-
fenden 15. Legislaturperiode eine Erweiterung der gesetzlichen Unfallversicherung umge-
setzt. Einige Bereiche des Bürgerschaftlichen Engagements wie die Wohlfahrtspflege oder
der Zivil- und Katastrophenschutz sind bereits in die gesetzliche Unfallversicherung einbe-
zogen. Nun soll dieser Versicherungsschutz auch auf andere Engagierte ausgedehnt werden.
In einigen Bundesländern wurden bereits entsprechende Rahmenverträge geschlossen. Es
steht zu hoffen, dass die anderen Bundesländer nachziehen werden.

2.5.3 Zuwendungsrecht

Viele Kulturvereine und Kulturinitiativen, die im Bereich der kulturellen Bildung tätig sind,
können aus ihren eigenen Mitteln ihre Aufgaben nicht eigenständig erfüllen. Sie erhalten daher
so genannte Zuwendungen, um mit deren Hilfe ihren Aufgaben nachkommen zu können. In
der Kinder- und Jugendbildung wurde eigens der Kinder- und Jugendplan und in der Altenar-
beit der Bundesaltenplan geschaffen, um gemeinnützige Organisationen finanziell zu unterstüt-
zen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Beide Instrumente werden im folgenden Kapitel 2.5.4 Besonde-
re Förderinstrumente näher vorgestellt. Hier geht es zunächst um die Grundsätze des Zuwen-
dungsrechts und die vom Deutschen Kulturrat vorgeschlagenen Veränderungen.
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Grundlegend für so genannte Zuwendungen sind die §§ 23 und 44 der Bundeshaushalts-
ordnung. In § 23 werden Zuwendungen wie folgt definiert:

§ 23 Zuwendungen (Bundeshaushaltsordnung)

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb der Bun-
desverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt
werden, wenn der Bund an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat,
das ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann.

Das Zuwendungsrecht ist ein Rechtsgebiet, in dem sehr viel mit unbestimmten Rechtsbe-
griffen gearbeitet wird und eine Rechtssprechung kaum vorhanden ist. Den Bundesbehör-
den sowie der nachgelagerten Verwaltung sichert das Zuwendungsrecht große politische
Gestaltungsspielräume. Wichtige Gründe für die Vergabe von Zuwendungen sind:
· Der Bund hat keinen eigenen Verwaltungsapparat zur Wahrnehmung der Aufgabe. In-

dem eine Zuwendung ausgereicht wird, wird dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entspro-
chen.

· Aus Gründen der Staatsfreiheit will der Bund Aufgaben nicht selbst wahrnehmen. Dieser
Aspekt trifft v.a. auf die Förderung von Kunst und Kultur, bei der Forschungsförderung,
der politischen Bildung, der Sportförderung, der Förderung von Umwelt- und Natur-
schutzverbänden oder der Förderung freier Träger im Sozialbereich zu.

· Aus politischen Gründen sollten die Aufgaben von Dritten wahrgenommen werden. Die-
ses trifft u.a. auf die Auswärtige Kulturpolitik zu.

Das in § 23 BHO geforderte erhebliche Bundesinteresse ist einer der unbestimmten Rechts-
begriffe im Zuwendungsrecht. Grundsätzlich kann das Bundesinteresse durch Art. 104 a
Abs. 1 GG konkretisiert werden.

Art. 104 a Ausgaben- und Finanzhilfekompetenzverteilung zwischen Bund und Län-
dern (Grundgesetz)

(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben ergeben, soweit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt.

Da der Bund im Kultur- und Bildungsbereich nur eine schmale Finanzierungskompetenz
besitzt, gehört der Vorwurf des mangelnden Bundesinteresses bei der Förderung von Vor-
haben der kulturellen Bildung zu den vom Bundesrechnungshof oftmals ermittelten Män-
geln. Die intensive Diskussion um die Entflechtung der Kompetenzen von Bund und Län-
dern in Fragen der Kultur- und Bildungspolitik und die von den Ländern vorgetragenen
Argumente haben die Meinung des Bundesrechnungshofes teilweise gefestigt. So dass Rü-
gen selbst dann erteilt werden, wenn es sich um Fördermaßnahmen aus dem Kinder- und
Jugendplan handelt, in dem die Bundesförderung festgelegt wird. Der Bund führt als Argu-
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ment für seine Förderzuständigkeit gerade im Kulturbereich oftmals das „Flurbereinigungs-
abkommen“ aus dem Jahr 1971 ins Feld. Im Flurbereinigungsabkommen (Entwurf einer
Verwaltungsvereinbarung über die Finanzierung öffentlicher Ausgaben von Bund und Län-
dern) wird im § 1 zugestanden, dass der Bund fördern darf, wenn es sich um gesamtstaat-
liche Repräsentation handelt. Dieser Begriff wird in der Protokollnotiz zu §1 Abs. 1 Nr. wie
folgt präzisiert:

Protokollnotiz zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 (Flurbereinigungsabkommen)

Unter den Voraussetzungen der Nr. 1 kann sich die gesamtstaatliche Repräsentation auch
beziehen auf geschichtlich, wissenschaftlich, künstlerisch und sportlich besonders bedeutsa-
me Einrichtungen und Veranstaltungen, in denen Rang und Würde des Gesamtstaats oder
der deutschen Nation zum Ausdruck kommen.

Darüber hinaus wird in § 3 Abs. 1 des Flurbereinigungsabkommen festgelegt:

§ 3 Abs. 1 (Flurbereinigungsabkommen)

Der Bund fördert im Rahmen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschichtlich, wissenschaftlich, künstle-
risch und sportlich besonders bedeutsame Einrichtungen und Veranstaltungen nur im Ein-
vernehmen mit dem Sitzland.

Noch schwieriger als die Begründung der Förderkompetenz des Bundes ist die Bestimmung
des „erheblichen“ Bundesinteresse. Hier besteht ein erheblicher Interpretationsspielraum
der Zuwendungsgeber. Ein erhebliches Bundesinteresse ist zumeist dann festzustellen, wenn
konkrete Förderprogramme oder Förderrichtlinien vorhanden sind. Letzteres liegt beim
Kinder- und Jugendplan und beim Bundesaltenplan vor. Ebenso ist ein erhebliches Bun-
desinteresse festzustellen, wenn der Bund zur Wahrnehmung der Aufgabe erst einen eige-
nen Verwaltungsapparat einrichten müsste.
Eingegrenzt wird die Förderung mittels Zuwendungen durch den Subsidiaritätsgrundsatz,
der besagt, dass eine Förderung durch den Bund immer nur zusätzlich erfolgen kann. D.h.
der so genannte Zuwendungsempfänger muss zunächst alle seine Eigenmittel aufgebraucht
bzw. in das Projekt eingestellt haben, bis eine Förderung einsetzen kann. Dieser Subsidiari-
tätsgrundsatz soll gewährleisten, dass die Zuwendungen, die immerhin aus Steuermitteln
gewährt werden, erst nachrangig eintreten und der Zuwendungsempfänger zunächst alles
in seiner Macht Stehende leisten muss, um sein Vorhaben aus eigenen Mitteln durchzufüh-
ren.
In der Praxis führt eine konsequente Anwendung des Subsidiaritätsgrundsatzes dazu, dass
bei Zuwendungsempfängern nur ein geringer Anreiz besteht, Eigenmittel zu erwirtschaf-
ten. Alle zusätzlichen Mittel, die eingeworben werden, können nicht dazu verwandt wer-
den, zusätzliche Vorhaben anzustoßen oder aber ein Vorhaben finanziell aufzustocken, son-
dern führen bei einer Fehlbedarfsfinanzierungen zu einer Verringerung der Zuwendung.
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D.h. konkret, ob sich der Zuwendungsempfänger bemüht zusätzliche Mittel einzuwerben
oder nicht, auf seinem - zumeist schmalen - Budget bleibt er sitzen. Diese mangelnden
Anreize, insbesondere Spenden einzuwerben, werden auch von der Verwaltung gesehen. Es
liegt daher im Ermessen der Verwaltung zu entscheiden, inwiefern Ausnahmen vom Subsi-
diaritätsgrundsatz gemacht werden bzw. wie eng der Subsidiaritätsgrundsatz ausgelegt wird.
Dabei wird zwischen zweckfreien und zweckgebundenen Spenden sowie zwischen Emp-
fängern einer institutionellen Förderung und einer Projektförderung unterschieden. Bei
zweckgebundenen Spenden von institutionell geförderten Einrichtungen wird empfohlen,
in den Haushaltsplan die Titel „Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden“ sowie „Aus-
gaben aus zweckgebundenen Spenden“ einzufügen. In dem Falle können Spenden zusätz-
lich vereinnahmt und verwandt werden. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit würde auch
Genüge geleistet. Spenden bei einer Projektförderung erfolgen generell zweckgebunden.
Hier steht es im Ermessen des Zuwendungsgebers zu entscheiden, ob eine zweckgebundene
Spende voll, anteilig oder gar nicht auf die Zuwendung angerechnet wird.
Da allein der Zuwendungsgeber entscheidet, welche Zuwendungsform angemessen ist, sind
die Spielräume des Zuwendungsnehmers bei der Gestaltung seines Budgets gering. Un-
missverständlich steht im einschlägigen Kommentar zur Bundeshaushaltsordnung (von
Köckritz et. al.), dass die Verwaltung bei der Gestaltung der Zuwendung über große Ausle-
gungsspielräume verfügt. Da das Haushaltsrecht ein Binnenrecht der Verwaltung ist, exis-
tiert kaum eine Rechtssprechung. Zuwendungsempfänger könnten zwar den Rechtsweg
einschlagen, da sie aber zumeist das Interesse haben, weiterhin Zuwendungen zu erhalten,
sehen sie in der Regel davon ab.
In diesen von den Kommentatoren zutreffend beschriebenen Einschränkungen kommt das
ungleiche Verhältnis zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger sehr deut-
lich zum Ausdruck.
Unter dem Gesichtspunkt der Vereinsdemokratie und der Entscheidungskompetenzen der
gewählten Organe in Vereinen muss das Zuwendungsrecht als problematisch eingeschätzt
werden. In der Regel entscheidet die Mitgliederversammlung eines Vereins über den Ver-
einshaushalt, der gewählte Vorstand bzw. die Geschäftsführung führen den Haushalt, die
ordnungsgemäße Haushaltsführung wird von den gewählten Kassenprüfern geprüft, der
Mitgliederversammlung ein Kassenbericht vorgelegt und der Vorstand schließlich entlastet.
Bei vornehmlich öffentlich geförderten Vereinen ist dieser Ablauf zwar ein erforderlicher
formaler Akt, hat mit dem Haushalt aber wenig zu tun, da die Gewährung von Haushalts-
mitteln und zwar in welcher Form, in welcher Höhe und in der Gestaltung der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben allein durch den Zuwendungsgeber gestaltet wird. Die Vereinsau-
tonomie wird also eingeschränkt.
In seiner Stellungnahme „Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur stärken! - Rahmen-
bedingungen für bürgerschaftlich Aktive verbessern“ (siehe Teil D) problematisiert der
Deutsche Kulturrat das Verhältnis zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsnehmer
und unterbreitet folgende konkrete Vorschläge zur Veränderung des Zuwendungsrechts:

die Verbesserung der Beratungs- und Informationsmöglichkeiten in Anlehnung an SGB
I, § 13-15,
die vermehrte Nutzung von Festbetrags- statt Fehlbedarfsfinanzierungen,
die Vereinfachung der Kontrolle der Mittelverwendung,
die Anerkennung von Bürgerschaftlichem Engagement als Eigenanteil bei der Fehlbe-
darfsfinanzierung,
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die Lockerung des Besserstellungsverbots,
die bessere Schulung von Zuwendungsgebern und Zuwendungsnehmern.

Die genannten Veränderungen können bis auf die Lockerung des Besserstellungsverbots
allein durch eine veränderte Zuwendungspraxis umgesetzt werden. Gesetzliche Änderun-
gen sind hierfür nicht von Nöten. Je nach Zuwendungsgeber, d.h. im Klartext oftmals je
nach zuständigem Referatsleiter in einem Bundesressorts und, sofern Zuwendungen über
das Bundesverwaltungsamt ausgereicht werden, je nach Referatsleiter im Bundesverwal-
tungsamt, werden die vom Deutschen Kulturrat geforderten Maßnahmen zur Veränderung
des Zuwendungsrechts bereits angewandt oder nicht.
Eine geradezu heilige Kuh ist allerdings das Besserstellungsverbot. Es besagt, dass Mitarbei-
ter bei Zuwendungsempfängern nicht bessergestellt werden dürfen als vergleichbare Bun-
desbedienstete. Auf Grund knapper Finanzen ist eine solche Besserstellung in der Regel
ohnehin nicht vorhanden. Im Gegenteil in den letzten Jahren ist festzustellen, dass sich die
Vergütung der Mitarbeiter von Zuwendungsempfängern eher nach unten als nach oben
entwickelt, da, um den Arbeitsplatz zu erhalten, viele bereit sind, Gehaltseinbußen hinzu-
nehmen. Dennoch muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass in Anbetracht von Mas-
senarbeitslosigkeit ein fester unkündbarer Arbeitsplatz ein so hohes Gut ist, dass eine unter
Umständen höhere Dotierung bei einem Zuwendungsempfänger dagegen gering ausfällt.
Und da ohnehin der Zuwendungsgeber im Zuge von Stellenüberprüfungen die Vergütung
bei den Zuwendungsnehmern festlegt, hat letztlich der Zuwendungsgeber auch die Wah-
rung des Besserstellungsverbot in der Hand.
Als weiteres zuwendungsrechtliches Problem, das allerdings einer gesetzlichen Änderung
bedarf, wird oftmals das Jährlichkeitsprinzip genannt. Dieses führte in der Vergangenheit
oftmals dazu, dass im Dezember vorhandene Ausgabereste verbraucht wurden, um die Mittel
nicht zurückzahlen zu müssen. In der Praxis spielt dieses so genannte Dezemberfieber kaum
mehr eine Rolle, da die Mittel so knapp bemessen sind, dass kaum mehr Ausgabereste
vorhanden sind. Virulent bleibt für Zuwendungsnehmer aber das Problem der Überbrü-
ckung der ersten Monate eines Jahres. Zum 31.12. eines jeden Jahres müssen Zuwendungs-
empfänger ihre Zuwendungen aufgebraucht haben. Neue Mittel erhalten sie aber erst nach
der Verabschiedung des jeweiligen Bundeshaushaltes. Das kann, wenn es gut geht, im Monat
März sein. In Jahren nach Bundestagswahlen, in denen üblicherweise eine vorläufige Haus-
haltsführung besteht, kann es aber auch bis zur Mitte des Jahres dauern, bis der Haushalt
genehmigt, alle Verwaltungsinstanzen durchlaufen und im Juni die ersten Mittel fließen
können. Institutionell geförderte Einrichtungen können zwar Abschlagszahlungen bekom-
men. Bei Projektförderungen, die in zunehmendem Maße auch bei längerfristigen Förde-
rungen ausgereicht werden, sind Abschlagszahlungen aber nicht vorgesehen. Zuwendungs-
nehmer stehen vor der äußerst schwierigen Aufgabe, die ersten Monate eines Jahres finan-
ziell zu überbrücken.
Zuwendungen auf Landesebene und auch in den Kommunen unterliegen im großen und
ganzen den selben Prinzipien wie die Bundesförderung. Auch wenn in verschiedenen Län-
dern und auch auf der kommunalen Ebene Modelle entwickelt wurden, in denen die Aus-
legungsspielräume des Zuwendungsrechts im Sinne des Bürgerschaftlichen Engagements
weit ausgelegt wurden. Das Land Niedersachsen hat Landesverbände wie die Landesverei-
nigung soziokultureller Zentren oder den Landesverband der Jugendkunstschulen damit
betraut, als beliehene Unternehmer Fördermittel an Institutionen aus den jeweiligen Berei-
chen weiterzureichen. Die Verbände selbst haben die fachliche und verwaltungstechnische
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Beratung geleistet. Aus Sicht der Organisationen hat sich dieses Verfahren außerordentlich
bewährt. Die Mittel wurden staatsfern vergeben. Eine Evaluation der erreichten Ziele und
Zwecke sicherte die Qualität von Vergabeentscheidungen ab. Trotz dieser Sicht der beteilig-
ten Verbände und Einrichtungen plant das Land Niedersachsen im Zuge der Umstruktu-
rierung der Förderpraxis eine Rücknahme der engagementfreundlichen Praxis und eine
künftige Vergabe der Mittel durch die verantwortlichen Ministerien.

2.5.4 Besondere Förderinstrumente

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat mit dem Kinder-
und Jugendplan des Bundes sowie dem Bundesaltenplan von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht, den Kreis der Förderberechtigten in Förderrichtlinien zu konkretisieren.
Der Kinder- und Jugendplan des Bundes wurde unter Bezugnahme auf die bereits genann-
ten §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung, im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen, nach Anhörung des Bundesrechnungshofes und der bundesweiten
Träger der Jugendhilfe sowie nach Beratung mit den obersten Jugendbehörden der Länder
am 19.12.2000 erlassen. Im Kinder- und Jugendplan des Bundes werden die Förderziele
und -programme beschrieben, die Finanzierungsarten, Umfang und Höhe der Förderung
skizziert sowie das Antragsverfahren dargestellt. Grundlage für den Kinder- und Jugend-
plan ist das bereits beschriebene Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII).
Hier wird gesetzlich festgelegt, dass die Kinder- und Jugendhilfe angeregt und gefördert
werden soll. Unter den Allgemeinen Grundsätzen werden die Ziele und Aufgaben des Kin-
der- und Jugendplans, wie folgt, festgelegt:

I. Allgemeine Grundsätze, 1. Aufgaben des KJP (Kinder- und Jugendplan des Bundes)

(2) Der Kinder- und Jugendplan soll
a) dazu beitragen, dass zur Verwirklichung der Ziele und Aufgaben nach §§ 1 und 2

SGB VIII junge Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten, ihre Rechte wahrneh-
men und ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht werden können,

b) Rahmenbedingungen für eine leistungsfähige Infrastruktur der Kinder- und Jugend-
hilfe auf Bundesebene schaffen und sichern,

c) darauf hinwirken, dass die Gleichstellung von Mädchen und Jungen als durchgängi-
ges Leitprinzip gefördert wird (Gender Mainstreaming).

(3) Die Förderung soll zum Zusammenwachsen der jungen Generation in Deutschland
und Europa und zur Verständigung und Toleranz über Grenzen hinweg, zur Verbesse-
rung des Dialogs zwischen den Generationen sowie zur Integration ausländischer Mit-
bürgerinnen und Mitbürger beitragen.

Unter den Aufgaben von besonderer Bedeutung wird die Vermittlung und Stärkung der
Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen explizit hervorgehoben. Als Zielgrup-
pen des Kinder- und Jugendplans werden genannt:
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· junge Menschen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
· Eltern und andere Erziehungsberechtigte,
· ehren-, neben- und hauptamtlich in der Jugendhilfe Tätige und andere Multiplikator-

innen und Multiplikatoren.
D.h. mit dem Kinder- und Jugendplan soll unter anderem bürgerschaftliches Engagement
von und für Kinder und Jugendliche gefördert werden. Dieses wird präzisiert in den Allge-
meinen Fördergrundsätzen. Hier steht:

4. Allgemeine Fördergrundsätze (Kinder- und Jugendplan des Bundes)

(1) Gefördert werden können
(a) zentrale Maßnahmen nichtstaatlicher Organisationen, die für das Bundesgebiet als

Ganzes von Bedeutung sind und die ihrer Art nach nicht durch ein Land allein
wirksam gefördert werden können. Die Aufgaben werden in der Regel durch zentra-
le Fachorganisationen und -einrichtungen wahrgenommen, denen qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen; die Fachorganisationen und -
einrichtungen unterstützen und begleiten insbesondere
· die Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Diensten und Einrichtungen,
· die Entwicklung und Durchführung von Modellvorhaben,
· die Initiierung von bedarfsgerechten Angeboten,
· die Qualifizierung von Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern,
· die träger- und fachübergreifende Zusammenarbeit,

(b) Projekte von bundesweit („gesamtstaatlich“) repräsentativer Bedeutung,
(c) internationale Maßnahmen,
(d) Bestrebungen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe, die zur sachgemäßen

Erfüllung von Aufgaben des Bundes notwendig sind.

Für den Bereich der kulturellen Kinder- und Jugendbildung ist die Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung seit nunmehr vier Jahrzehnten die zentrale Fachorganisation, die
für o.g. Maßnahmen steht. Alle maßgeblichen Verbände aus dem Bereich der kulturellen
Kinder- und Jugendbildung von der Musik bis hin zur Medienerziehung gehören der Bun-
desvereinigung Kulturelle Jugendbildung an. Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbil-
dung verweist in ihren Stellungnahmen, Publikationen und Fachtagungen stets auf das Span-
nungsfeld zwischen Kultur-, Bildungs- und Jugendbildung, in dem sich die kulturelle Kin-
der- und Jugendbildung bewegt. Über ihre Projekte stößt sie die Weiterentwicklung in ihrem
Feld an. Ein wichtiges Vorhaben aus der jüngsten Zeit, mit dem insbesondere das Bürger-
schaftliche Engagement gestärkt wurde, war das bereits angeführte Modellprojekt „Rein ins
Leben“ Freiwilliges Soziales Jahr Kultur. Mit Blick auf die Entwicklung der Ganztagsschule
führt die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung zur Zeit das bereits erwähnte Vorha-
ben „Kultur macht Schule“ durch, in dem zum einen Schulen und Träger der kulturellen
Kinder- und Jugendbildung zusammengebracht und zum anderen Qualitätskriterien für eine
gelungene Zusammenarbeit erstellt werden. Ein weiteres wichtiges Vorhaben der letzten Jahre
war der Kompetenznachweis Kultur, in dem Kriterien entwickelt wurden, wie die spezifi-
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schen Kompetenzen, die Kinder und Jugendliche in der kulturellen Kinder- und Jugendbil-
dung erwerben, beschrieben und in Form eines Nachweises ausgehändigt werden können.
Die kulturelle Kinder- und Jugendbildung wird unter den Förderzielen und Förderpro-
grammen als zweiter Bereich direkt nach der politischen Bildung genannt. Es heißt dort:

II Förderziele und Förderprogramme (Kinder- und Jugendbildung)

2 Kulturelle Bildung

Kulturelle Bildung soll Kinder und Jugendliche befähigen, sich mit Kunst, Kultur und All-
tag phantasievoll auseinander zu setzen. Sie soll das gestalterisch-ästhetische Handeln in
den Bereichen Bildende Kunst, Film, Fotografie, Literatur, elektronische Medien, Musik,
Rhythmik, Spiel, Tanz. Theater, Video u.a. fördern. Kulturelle Bildung soll die Wahrneh-
mungsfähigkeit für komplexe soziale Zusammenhänge entwickeln, das Urteilsvermögen junger
Menschen stärken und sie zur aktiven und verantwortlichen Mitgestaltung der Gesellschaft
ermutigen.

Die Medienbildung wird zusätzlich noch als Punkt 11 Stärkung im Umgang mit Medien
unter den Förderzielen und Förderprogrammen aufgeführt. Es heißt dort:

II Förderziele und Förderprogramme (Kinder- und Jugendbildung)

11 Stärkung im Umgang mit Medien

Im Multimediazeitalter stellt die Vermittlung von Medienkompetenz die Gesellschaft und
damit auch die nationale und internationale Kinder- und Jugendhilfe vor neue Herausfor-
derungen. Maßnahmen zur Vermittlung von Medienkompetenz mit dem Ziel, Kinder und
Jugendliche zum sozialen, verantwortlichen und kreativen Umgang mit den Medien zu
befähigen, bilden einen Schwerpunkt der Jugendhilfe. Diese Maßnahmen beziehen auch
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Jugendarbeit sowie Erziehungsberechtigte mit
ein. Medienkompetenz ist neben den gesetzlichen Regelungen eine wichtige Voraussetzung
zur Gewährung eines effektiven Jugendschutzes.

In keinem anderen Bereich der kulturellen Bildung werden so ausdrücklich Förderziele
benannt und in keinem anderen Bereich gibt es eine so ausdifferenzierte Infrastruktur wie
im Bereich der kulturellen Kinder- und Jugendbildung (siehe hierzu Kapitel Infrastruktur).
Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche muss also nicht erst erfunden werden. Sie
beruht auf einem bereits seit Jahrzehnten bestehenden gesetzlich abgesicherten Funda-
ment. Eine ausdifferenzierte Trägerlandschaft unter starker Beteiligung Bürgerschaftli-
chen Engagements sichert die stete Weiterentwicklung. Auf einige der Probleme, die sich
aus der demografischen Entwicklung in Deutschland ergeben, weist Lindner in diesem
Band hin.
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Ganz anders sieht es im Bereich der Altenarbeit aus. Dieser Bereich ist nach wie vor die
Domäne der Freien Wohlfahrtspflege. Der seit dem 01.01.1992 in Kraft befindliche Bun-
desaltenplan benennt unter den Förderzielen unter anderem auch die Teilhabe am geistigen
Leben:

II. Förderziele (Bundesaltenplan)

2.4 Teilhabe am geistigen Leben

Die Teilhabe am geistigen Leben der Gesellschaft und die gestalterischen Fähigkeiten sowie
die Mitgestaltungsmöglichkeiten älterer Menschen sollen unterstützt werden.
Die Förderung zielt auf eine Kompetenzerhaltung oder -steigerung ab. Dabei sind die un-
terschiedlichen Biographien und Lebenssituationen älterer Menschen zu berücksichtigen.
Durch kulturelle Angebote soll den älteren Menschen die Teilhabe am kulturellen Leben der
Gesellschaft ermöglicht werden. Kulturelle Veranstaltungen verbessern soziale Kontakte und
Kommunikationschancen und sind geeignet, Mobilität, geistige Regsamkeit und Kreativi-
tät der älteren Menschen zu erhalten sowie Erfahrungen und Wissen an nachfolgende Ge-
nerationen weiterzugeben. Sie bieten die Möglichkeit, sich über neue Ideen, Vorstellungen
und Fertigkeiten der Jüngeren zu informieren. Das Verständnis der Generationen und de-
ren Integration wird gefördert, Isolation älterer Menschen verhindert. Eine Förderung kommt
insbesondere in folgenden Bereichen in Betracht: Musik, Theater, Spiel, Literatur, bildende
Kunst, Architektur, Film, Fotografie, Video und Tontechnik.

Obwohl wie oben zitiert die kulturelle Bildung ein Bestandteil des Bundesaltenplans ist,
besteht längst keine so entwickelte Infrastruktur der kulturellen Seniorenbildung wie es bei
der kulturellen Kinder- und Jugendbildung der Fall ist. Mit Blick auf den demografischen
Wandel bestehen hier noch Entwicklungspotenziale für Bürgerschaftliches Engagement.

2.5.5 Zusammenfassung

Das Bürgerschaftliche Engagement bildet eine wesentliche Ressource für kulturelle Bil-
dung. Durch einige steuerrechtliche Regelungen wird Bürgerschaftliches Engagement
gefördert. Im Bereich der kulturellen Kinder- und Jugendbildung sowie der Angebote für
ältere Menschen besteht eine relativ hohe Verrechtlichung in der Förderung. Insbesondere
im Bereich der kulturellen Seniorenbildung wurden noch nicht alle Entwicklungspoten-
ziale ausgeschöpft.
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3. INFRASTRUKTUR KULTURELLER BILDUNG

Im vorherigen Kapitel wurden die Rahmenbedingungen kultureller Bildung von internati-
onalen Abkommen wie dem GATS-Abkommen oder der Konvention zum Schutz der kul-
turellen Vielfalt bis hin zu Regelungen des bundesdeutschen Zuwendungsrechts beschrie-
ben. Dabei wurden die folgenden Ebenen in den Blick genommen:

internationale Politik
europäische Politik
Bundespolitik
Landespolitik
Engagementpolitik.

Ziel war dabei, aufzuzeigen, dass die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten kulturel-
ler Bildung von einer Vielzahl von Gesetzen, Richtlinien oder Förderprogrammen gestaltet
werden, die teilweise auf den ersten Blick gar nichts mit kultureller Bildung zu tun haben.
In diesem Kapitel wird es darum gehen, die Infrastruktur kultureller Bildung zu beschrei-
ben sowie die Anforderungen an deren Sicherung und weiteren Entwicklung zu skizzieren.
Kulturelle Infrastruktur meint in diesem Zusammenhang zum einen die Orte kultureller
Bildung wie z.B. Jugendkunstschulen, Musikschulen, Bibliotheken, Museen, Theater, Volks-
hochschulen, Kirchen, Kindertagesstätten, Schulen usw. Zur kulturellen Infrastruktur gehö-
ren neben den Institutionen auch Projekte und Wettbewerbe. Weiter zählt der öffentlich-
rechtliche Rundfunk mit seinem erklärten Bildungsauftrag zur Infrastruktur kultureller Bil-
dung. Ebenso sind ein fester Bestandteil der kulturellen Infrastruktur privatwirtschaftliche
Bildungseinrichtungen wie etwa private Musikschulen, Ballettschulen oder Schauspielschu-
len, private Musikerzieher oder Künstlerinnen und Künstler, die lehrend tätig sind. Es ist
dabei zu berücksichtigen, dass diese Zugangsweise, die die Infrastrukturen in den Blick nimmt,
quer liegt zu einer Politikfeld bezogenen Zugangsweise, die die kulturelle Bildung jeweils in
der Jugend-, Bildungs-, Senioren oder Kulturpolitik thematisiert. Viele der vorgestellten In-
frastrukturen sind in mehrere Politikfelder gleichzeitig involviert und finanzieren sich durch
fach- oder zielgruppenspezifische Förderprogramm. An einem Beispiel soll dieses illustriert
werden: Ein soziokulturelles Zentrum, das mit Mitteln des Städtebaus eingerichtet worden
ist, für spezifische Kulturprojekte Mittel aus der Kulturförderung erhält, kulturelle Jugendbil-
dung im Sinne des KJHG betreibt und anerkannter Träger der Jugendhilfe ist und zudem
Weiterbildungsangebote im Sinne des Weiterbildungsgesetzes macht, steht für den Finanzie-
rungsmix und die zu allen Politikfeldern querliegende Struktur der kulturellen Bildung.
Die Infrastruktur kultureller Bildung kann nicht losgelöst von der demografischen Entwick-
lung in Deutschland gesehen werden. Ein Schrumpfen der Bevölkerung zieht automatisch
einen sinkenden Bedarf an Infrastruktur nach sich. Betrachtet man die kulturelle Infrastruk-
tur differenzierter und unterteilt in Angebotsstrukturen für Kinder und Jugendliche, für Er-
wachsene im erwerbsfähigen Alter und für Senioren, so folgt daraus, dass bei einem kleiner
werdenden Anteil an Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung auch die Nut-
zung von Angeboten kultureller Kinder- und Jugendbildung abnehmen muss und umgekehrt
eine wachsende Zahl älterer Menschen Potenziale in der kulturellen Seniorenarbeit bietet.
Im Mittelpunkt der nachfolgenden Betrachtungen sollen die Städte und Gemeinden als
Orte kultureller Bildung stehen.
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3.1 Städte und Gemeinden als Orte kultureller Bildung
Dass das kulturelle Leben vor Ort in den Städten und Gemeinden stattfindet, ist eine Binsen-
wahrheit. Hier konkretisieren sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen, hier müssen sich
die Konzepte und Pläne beweisen, hier gilt es die gesamte Infrastruktur zu sichern.
Der Deutsche Städtetag hat in seinem Leitbild zur Stadt der Zukunft, beschlossen bei der 32.
ordentlichen Hauptversammlung am 15.05.2003 in Mannheim, in der Präambel formuliert:

Stadt der Zukunft (Deutscher Städtetag)

Die Städte in Deutschland sind besondere Orte. Die Städte sind die Orte, in denen die
meisten Menschen unseres Landes leben, in denen sich das soziale Leben entfaltet, in denen
die Menschen arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Die Städte sind die Kristallisations-
punkte unseres kulturellen Lebens, die Städte sind die Knotenpunkte des Handels, der Dienst-
leistungen und die Standorte der Wirtschaft. Die Städte sind die Orte der Kommunikation
und der Integration, Städte stiften Identität. Sie sind die Zentren der geschichtlichen Ent-
wicklung und gleichzeitig Orte der Modernisierung, Städte sind die Orte der Wissenschaft,
Forschung und der Bildung. Städte sind die wichtigsten Träger öffentlicher Dienstleistun-
gen und Infrastrukturen. Ohne die Städte sind Staat und Gesellschaft nicht funktionsfähig.
Vom Wohl der Städte hängt der Zusammenhalt unseres Gemeinwesens ab.

Die Städte zeigen mit diesem Leitbild Selbstbewusstsein. Sie formulieren, dass Bildung und
Kultur wesentlich zum Leben und zur Lebendigkeit der Stadt dazugehören. Noch präziser
werden die Anforderungen an Bildung in der Stadt unter dem Punkt „Ein leistungsfähiges
Bildungsangebot und Chancengleichheit sicherstellen“ im Leitbild Stadt der Zukunft be-
schrieben. Die Städte bekennen sich hier:
· zu einem umfassenden Bildungsangebot, zu dem auch die Städte ihren Beitrag leisten müssen,
· zur Sicherstellung von Chancengleichheit und allgemeiner Zugänglichkeit,
· zur Zusammenführung der verschiedenen Bildungsorte.
Bildungseinrichtungen sollen keine geschlossenen Systeme mehr sein, sondern das gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Umfeld einbeziehen und so Orte der gesellschaftlichen Öf-
fentlichkeit, Sozialisations- und Integrationsinstanz werden.
Mit Blick auf die Kulturpolitik in der Stadt wird im Leitbild „Stadt der Zukunft“ formuliert:

Stadt der Zukunft (Deutscher Städtetag)

Gestalterischen Auftrag in der Kulturpolitik durch eigene Angebote füllen

Theater, Konzerte, Bibliotheken und Ausstellungen, sozio-kulturelle Orte und unterschied-
liche ethnische Kulturen sind Bestandteile der Lebensqualität in der Stadt. Sie sind die
Antwort der Städte auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erwartungen, Bedürfnisse und sich
stets wandelnder Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch der örtlichen
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Wirtschaft. Neben einem wachsenden Markt kommerzieller Angebote und einer Vielzahl
gemeinnütziger Angebote Privater hat die Stadtpolitik einen eigenen gestalterischen Auf-
trag, der die Bereitschaft und die Fähigkeit der Stadt erfordert, Kulturpolitik als Schwer-
punkt zu betrachten.
Die Gegenwärtigkeit der Geschichte in Form von städtischen Plätzen, Bauwerken, Museen
und Archiven ist Ausdruck einer Lebendigkeit, die in Traditionen wurzelt.
Die Künste sind Teil unserer Lebenswelt, die sie interpretieren und überschreiten, indem sie
Wahrnehmungsgewohnheiten in Frage stellen und verändern. Damit weisen sie in die Zu-
kunft. Ohne in der Stadt lebende Künstlerinnen und Künstler kann es auf die Dauer keine
Kunst in der Stadt geben. Kulturelle Bildung erschließt die Künste und zugleich kreative
Potenziale im Sinne einer kulturellen nachhaltigen Entwicklung in der Stadt. Diese beru-
hen wesentlich auf einem Bildungsangebot der Stadt, das mehr leisten muss als die Vermitt-
lung anwendungsorientierten Wissens.

In diesem Leitbild wird deutlich, dass die Städte der Kultur, den Künsten, den Künstlerin-
nen und Künstlern sowie der kulturellen Bildung einen wichtigen Stellenwert beimessen.
Die Städte nehmen für sich in Anspruch, neben kommerziellen Angeboten sowie den An-
geboten aus der Zivilgesellschaft eigene Angebote zu unterbreiten und so Stadtpolitik zu
gestalten. Dieses Engagement der Kommunen drückt sich auch darin aus, dass die kommu-
nalen Spitzenverbände spezifische Positionspapiere etwa zu den Musikschulen oder Jugend-
kunstschulen vorgelegt haben. Gerade der Deutsche Städtetag war mit seinen richtungs-
weisenden Denkschriften und Beschlüssen immer schon ein Exponent für ein Verständnis,
das Kultur- und Bildungspolitik als Einheit gesehen hat. D.h. im Klartext, die Städte stehen
zu ihrer Verantwortung ein Kulturangebot und ein Angebot an kultureller Bildung bereit-
zuhalten. Diese Selbstverpflichtung der Städte in ihrem Leitbild ist auch deshalb bedeut-
sam, weil Kultur eben nicht zu den Pflichtaufgaben der Städte und Gemeinden zählt. Den-
noch ist dem Leitbild zu entnehmen, dass Kultur zur Daseinsvorsorge der Städte zählt. Der
Deutsche Kulturrat hat in seiner Stellungnahme „Kultur als Daseinsvorsorge“ konkreti-
siert, welche Anforderungen an eine kulturelle Daseinsvorsorge zu richten sind:

Kultur als Daseinsvorsorge (Deutscher Kulturrat)

Kulturelle Daseinsvorsorge darf sich daher nicht darin erschöpfen, ein Angebot bloß bereit-
zuhalten. Es kommt auch darauf an, die Bevölkerung mit diesem Angebot zu erreichen.
Nur so lässt sich die Definition als Daseinsvorsorge und die weitgehende Finanzierung
durch die Allgemeinheit begründen. Die Politik ist gefordert, unter Beteiligung der Bürger-
innen und Bürger Entscheidungen über den Umfang des kulturellen Angebotes zu treffen
und nach diesen Entscheidungen für eine adäquate Mittelausstattung Sorge zu tragen.
Zur Daseinsvorsorge im Kulturbereich gehört die kulturelle Bildung als wichtige Vorausset-
zung für eine breite Beteiligung aller Menschen am kulturellen Leben. Kulturelle Bildung
darf sich daher nicht ausschließlich auf Kinder und Jugendliche konzentrieren, sondern
muss auch Erwachsene einbeziehen.



INFRASTRUKTUR KULTURELLER BILDUNG 85

Hiermit verdeutlicht der Deutsche Kulturrat, dass zwischen dem Angebot an kultureller
Daseinsvorsorge und der Nutzung, d.h. Teilhabe der Bevölkerung an den Angeboten von
Kunst und Kultur sowie kultureller Bildung ein ausgewogenes Verhältnis bestehen muss.
Dieses ist eine Anforderung an die Kultureinrichtungen selbst, dass sie mit ihren Angebo-
ten ein Publikum erreichen müssen. Ebenso wird die aktive Bürgerschaft aufgefordert, für
ein adäquates kulturelles Angebot einzustehen und gegebenenfalls zu streiten. Und an die
Städte und Gemeinden geht die Forderung, ein solches Angebot bereitzustellen. Kunst und
Kultur sind zumeist voraussetzungsvoll. Viele Kunstwerke der Literatur, der darstellenden
Kunst oder auch der bildenden Kunst erschließen sich nicht unmittelbar. Kulturelle Bil-
dung ist daher der Schlüssel für die Nutzung kultureller Angebote. Wenn also von Infra-
struktur kultureller Bildung gesprochen wird, sind damit zum einen die Kultureinrichtun-
gen selbst aber auch die Angebote aus der Jugendhilfe, die Kindertagesstätten, die Schulen,
die Volkshochschulen und andere Weiterbildungsträger mitgemeint. Beispiele für Infra-
struktur kultureller Bildung sind Bibliotheken, Musikschulen, Jugendkunstschulen, Kom-
munale Kinos, Theater, Museen, Orchester, soziokulturelle Zentren usw. Gerade die Bi-
bliotheken haben mit ihrer programmatischen Schrift Bibliothek 2007 sich eindeutig als
Institutionen der kulturellen Bildung verortet und fordert die Absicherung ihrer kultu-
rellen Bildungsarbeit durch entsprechende Bibliotheksgesetze auf Landesebene. Weiter
soll eine nationale Bibliotheksentwicklungsagentur (BEA) die Vernetzung der Bibliothe-
ken mit anderen Akteuren der Bildungs- und Informationslandschaft befördern sowie
zur Präsenz von Bibliotheken in der bildungspolitischen Diskussion beitragen. Bei den
Orchestern setzt die Deutsche Orchestervereinigung Akzente mit ihren Projekten „Gute
Noten“ und „Tutti pro“. Beide Vorhaben setzen auf ein kontinuierliches Engagement der
professionellen Orchestern mit Jugendorchestern und bauen damit eine Brücke zwischen
dem professionellen Bereich und den Laien bzw. dem künstlerischen Nachwuchs. Thea-
terpädagogen unterbreiten Angebote, in denen Stücke für die Zuschauer zugänglich ge-
macht werden. Theaterspielplätze richten sich an Kinder und Jugendliche, sich aktiv im
Spiel mit Theater auseinander zu setzen. Museumspädagogen arbeiten bereits an der Kon-
zeption von Ausstellungen mit. Sie bieten zusätzliche Veranstaltungen an, die dazu einla-
den, sich intensiver mit den Exponaten auseinander zu setzen. In verschiedenen Museen
bieten die Museumspädagogen gerade für Kinder und Jugendliche Ferienkurse, in denen
die Kinder und Jugendlichen Bilder betrachten, beschreiben und selbst malen. Kommu-
nale Kinos haben das Ziel, Filme, die in den gewerblichen Kinos nicht zu sehen sind, zu
zeigen. In Filmreihen findet eine Auseinandersetzung mit dem Werk eines Autors, einer
Epoche oder einem bestimmten Thema statt. Einführungsveranstaltungen, Gesprächs-
kreise und Seminare runden das Programm ab. Soziokulturelle Zentren arbeiten an der
Schnittstelle von Kulturarbeit, Sozialarbeit und Künstlerförderung. Aus ihrer Geschichte
heraus haben sie eine starke Gemeinwesenorientierung. Die Angebote richten sich an die
Bevölkerung des Stadtteils oder der Region. In den Veranstaltungsprogrammen bieten
sie teilweise semiprofessionellen Künstlern Auftrittsorte und sind daher für den gesamten
Kleinkunstbereich ein wichtiger Ort der Künstlerförderung. In den soziokulturellen Zen-
tren finden oftmals Kurse statt, die gerade auch Erwachsenen Möglichkeiten für eigene
kreative Arbeiten geben. Die hier dargestellten Beispiele bilden nur einen Ausschnitt aus
dem gesamten Spektrum an kultureller Bildungsarbeit in den Kommunen, die entweder
von den Kommunen direkt angeboten oder zumindest maßgeblich finanziert wird.
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Zu berücksichtigen sind bei der Diskussion um eine adäquate kulturelle Infrastruktur die
lokalen Gegebenheiten vor Ort. In seiner Stellungnahme „Kultur als Daseinsvorsorge“ hat
der Deutsche Kulturrat verdeutlicht, dass solche Aushandlungsprozesse vor Ort unabding-
bar sind. Die Bundesländer unterscheiden sich hinsichtlich ihrer geografischen, sozialräum-
lichen, wirtschaftlichen und demografischen Struktur sowie den Traditionen des kulturel-
len Lebens. Dieses trifft ebenfalls auf die Städte und Gemeinden zu, die durchaus unter-
schiedliche Stadtteile und Bezirke mit sehr verschiedener Infrastruktur haben. Dieses be-
trifft neben der sozialräumlichen vor allem die ethnische Zusammensetzung der Bevölke-
rung. Was für die eine Kommune sich als der richtige, zukunftsweisende Weg erweisen
mag, kann für die andere ein Holzweg sein.
Angesichts der demografischen Entwicklung, der Entwicklung der Zuwanderung und der
damit einhergehenden veränderten Bevölkerungszusammensetzung verändern sich die
Anforderungen an die Infrastruktur kultureller Bildung.

3.1.1 Herausforderung demografischer Wandel

In Deutschland liegen die Geburtenraten unter dem Wert, der erforderlich wäre, um die
Bevölkerungszahl stabil zu halten. Wie andere westeuropäische Industrienationen auch ist
Deutschland von einem tiefgreifenden demografischen Wandel betroffen. Der Anteil der
Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung sinkt, der Anteil der aus Altersgrün-
den aus dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen steigt. Dank des medizinischen Fortschritts
und der Veränderung der Arbeitswelt haben die Menschen heute eine höhere Lebenserwar-
tung als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Die Bevölkerungswissenschaftler prognostizie-
ren, dass die Zahl der älteren Menschen weiter wachsen und die Zahl der jungen weiter
sinken wird.
In der Studie „Deutschland 2020 – Die demografische Zukunft der Nation“ (im Folgen-
den Deutschland 2020), die das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung im Auf-
trag der Robert-Bosch-Stiftung erarbeitet hat, wird herausgearbeitet, dass alle Regionen in
Deutschland von der o.g. Bevölkerungsentwicklung im Großen und Ganzen betroffen sind.
Bevölkerungszuwächse in einzelnen Kreisen gehen v.a. auf Wanderungsbewegungen inner-
halb Deutschlands sowie Migration zurück.
Wie in der Studie Deutschland 2020 nachzulesen ist, ist die Bevölkerungsentwicklung eng
mit wirtschaftlicher Entwicklung verknüpft oder anders ausgedrückt, die Menschen ziehen
dorthin, wo es Arbeit gibt und verlassen jene Regionen und Städte, die von Arbeitslosigkeit
geprägt sind. Gemeinhin werden letztere als „schrumpfende Städte“ bezeichnet. Die Kul-
turstiftung des Bundes fördert zur Zeit ein Projekt, in welchem sich mit künstlerischen
Mitteln mit schrumpfenden Städten auseinandergesetzt wird. Am stärksten sind von dieser
Entwicklung die ostdeutschen Bundesländer betroffen. Insbesondere Frauen im Alter zwi-
schen 18 und 29 Jahre verlassen die ostdeutschen Bundesländer. Es bleibt eine männerlas-
tige Bevölkerungsstruktur zurück, die laut Deutschland 2020 zusätzlich oftmals durch Ar-
beitslosigkeit, schlechte Ausbildung und mithin sozialer Unterprivilegierung zu kennzeich-
nen ist. Es erwächst daraus die Frage, wie eine Region mit einer so ungünstigen Bevölke-
rungsstruktur wieder Attraktivität gewinnen kann.
Als besonders gravierend wird in der Studie Deutschland 2020 die sich entleerende Mitte
Deutschlands beschrieben. Die noch im 19. und 20. Jahrhundert gewachsenen Industrie-
standorte von Sachsen über Thüringen bis in das Ruhrgebiet sind massiv von Bevölke-
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rungsverlusten betroffen. Demgegenüber haben Baden-Württemberg und Bayern günstige
Voraussetzungen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung. Sie prosperieren wirtschaft-
lich und können die fehlenden Geburten bislang durch die Binnenwanderung innerhalb
Deutschlands sowie Zuwanderung ausgleichen.
Bevölkerungswachstum haben in erster Linie nur noch Kreise im so genannten Speckgürtel
großer prosperierender Städte zu verzeichnen. Junge Familien ziehen dorthin und pendeln
zur Arbeit in die Städte. Dieses hat auch zur Folge, dass die Städte teilweise immer mehr zu
Quartieren werden, in denen die Gesellschaftsschichten leben, die unterprivilegiert sind.
Das trifft auf Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger aber auch auf Migranten zu.
Eine veränderte Bevölkerungsstruktur wird Auswirkungen auf die kulturelle Infrastruktur
haben. Bereits heute haben Bundesländer mit einer starken Abwanderung wie Mecklen-
burg-Vorpommern damit zu kämpfen, mangels Kindern die wohnortnahe Versorgung mit
Schulen sicherzustellen. Wie sieht es dann erst mit Einrichtungen der kulturellen Bildung
wie Jugendkunstschulen oder Musikschulen aus? Wenn weniger Kinder da sind, sinkt auch
das Potenzial an Interessenten für das Angebot. Es ergibt sich daraus die Frage, inwieweit
ein kulturelles Angebot gerade für Kinder und Jugendliche noch aufrechterhalten werden
kann.
Die gesamte kulturelle Bildungslandschaft wird sich auf die Veränderung einstellen und
antizipatorisch darauf reagieren müssen, will sie ihren Stellenwert erhalten. Bislang stehen
zumeist Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Arbeit, ohne diese wichtige Zielgrup-
pe zu vernachlässigen, müssen neue Angebote unterbreitet und neue Nutzergruppen er-
schlossen werden. In den Musikschulen werden in den letzten Jahren vermehrt Vorstöße
unternommen, Erwachsene zu gewinnen, doch sind insgesamt noch Hürden zu überwin-
den. Die starke Fokussierung einiger Akteure der kulturellen Bildung auf Kinder und Ju-
gendliche, bei aller Bedeutung, die diese Gruppe für die künftige Partizipation an Kunst
und Kultur hat, wird es nicht leicht machen, einen Kurswechsel anzusteuern. In einigen
interessanten Projekten und vor allem durch den bereits genannten Förderschwerpunkt der
Kulturstiftung des Bundes wird gezeigt, in welcher Weise die Kulturpolitik und wie Künst-
lerinnen und Künstler dieses Problem der Schrumpfung aufgreifen und bearbeiten kön-
nen.

3.1.2 Herausforderung Migration

Deutschland ist seit einigen Jahrzehnten längst ein Einwanderungsland und wird ange-
sichts der beschriebenen demografischen Entwicklung auch künftig auf Zuwanderung an-
gewiesen sein. Darüber hinaus ist die Geburtenrate bei Migrantinnen deutlich höher als bei
deutschstämmigen Frauen, so dass auch ohne weitere Zuwanderung der Anteil der nicht
deutschstämmigen Bevölkerung zunehmen wird. Obwohl Migration kein neues Phäno-
men ist, wird ihm erst seit jüngster Zeit vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt, gerade weil
deutlich geworden ist, dass die Integration der Migranten in die deutsche Mehrheitsgesell-
schaft zu einem großen Teil nicht gelungen ist. Dies bezieht sich auch auf deutschstämmige
Zuwanderer aus osteuropäischen Staaten, die zwar formal die deutsche Staatsangehörigkeit
haben, bei denen die Integrationsprobleme oft jedoch erheblich sind. Die PISA-Studie hat
deutlich zu Tage gefördert, dass Menschen mit Migrationshintergrund schlechtere Chan-
cen im deutschen Schulsystem besitzen, was teilweise an mangelnden Deutschkenntnissen
liegt.
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Das Bundesjugendkuratorium, ein von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend berufenes Beratungsorgan, hat im Februar 2005 unter dem Titel „Die Zukunft
der Städte ist multiethnisch und interkulturell“ eine Stellungnahme zu Migration, Integra-
tion und Jugendhilfe vorgelegt. Aus dieser Stellungnahme ergeht die Aufforderung an die
Jugendhilfe, sich stärker der Aufgabe Integration von Migranten zu stellen.
Migrantenkinder wachsen überdurchschnittlich oft in so genannten Problemvierteln auf.
Also jenen Stadtteilen, die durch hohe Arbeitslosigkeit und oftmals Hoffnungslosigkeit
gekennzeichnet sind. Eine häufig anzutreffende hässliche Bauweise und Stadtplanung, die
zu Vandalismus einlädt, verstärken die Effekte noch. Familien, die es sich leisten können,
verlassen diese Stadtviertel. Nicht zuletzt deshalb weil sie befürchten, dass sich die Bil-
dungschancen ihrer Kinder in Schulen mit einem hohen Anteil nicht muttersprachlich
deutscher Kinder verschlechtern. Gerade in den o.g. Stadtteilen fehlt oftmals eine attraktive
Infrastruktur, die Gegenakzente setzt.
Das Bundesjugendkuratorium stellt in o.g. Stellungnahme fest:

Die Zukunft der Städte ist multiethnisch und interkulturell (Bundesjugendkuratorium)

Junge Menschen mit Migrationshintergrund starten auf Grund der Bedingungen ihres Auf-
wachsens oft mit schlechten Chancen in das berufliche und gesellschaftliche Leben.

Gerade hinsichtlich der frühkindlichen Förderung, bei der es auch um den Spracherwerb geht,
sind Kinder mit Migrationshintergrund benachteiligt. Sie besuchen im Bundesdurchschnitt sel-
tener und v.a. weniger lang Kindertageseinrichtungen. In jenen Orten der ersten kulturellen
Bildung außerhalb des Elternhauses, in denen der Grundstein für positive Erfahrungen mit
Büchern und dem Lesen bzw. Vorlesen gelegt, in denen Kinderlieder gesungen und erlernt,
getanzt, musiziert, gemalt und gebastelt wird, sind Kinder mit Migrationshintergrund unterre-
präsentiert. D.h. Kinder mit Migrationshintergrund partizipieren nur unzureichend von den
ersten Möglichkeiten der kulturellen Bildung. Maßnahmen zur Sprachstandsmessung, wie sie
in einigen Bundesländern jetzt bei Vorschulkindern durchgeführt werden, sind aber nur sinn-
voll, wenn nach dem Feststellen von Mängeln in der Beherrschung der deutschen Sprache, was
im Übrigen auch bei deutschen und deutschstämmigen Kindern anzutreffen ist, tatsächlich
Maßnahmen zum Spracherwerb ergriffen werden. Auch in der Jugendarbeit und bei Jugendver-
bänden sind Migranten unterrepräsentiert. Haben sie einen Ort, wie z.B. eine Jugendfreizeit-
einrichtung „erobert“, wird dieser Ort oft von deutschen Jugendlichen gemieden.
Unter Berufung auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das allen Kindern und Jugendli-
chen die gleichen Rechte und Ansprüche zugesteht, mahnt das Bundesjugendkuratorium
eine stärkere Partizipation von Kindern und Jugendlichen an den Angeboten der Kinder-
und Jugendhilfe, mithin auch der kulturellen Bildung, dringend an. Damit dies gelingen
kann, bedarf es u.a. der Aus- und Weiterbildung der haupt- und ehrenamtlichen Fachkräf-
te, da auch hier Fachkräfte mit Migrationshintergrund weitgehend fehlen.
In den Leipziger Thesen des Bundesjugendkuratoriums „Bildung ist mehr als Schule“ vom
Juli 2002 fordert das Bundesjugendkuratorium eine konsequente Verbreitung und Weiter-
entwicklung von interkultureller Bildung. Mit Blick auf die derzeit noch mangelnde Chan-
cengleichheit von Migrantinnen und Migranten wird hier formuliert:



INFRASTRUKTUR KULTURELLER BILDUNG 89

Bildung ist mehr als Schule (Bundesjugendkuratorium)

Die Bildungsdiskriminierung junger Migrantinnen und Migranten verhindert eine gelin-
gende Integration in die Gesellschaft. Die Lösung dieses Problems darf nicht nur im Aus-
gleich von migrationsbedingten Differenzen bzw. damit verbundenen Defiziten gesucht
werden. Sie liegt insbesondere in der Akzeptanz von kultureller Vielfalt und in der Orien-
tierung an den bislang zu wenig genutzten Ressourcen. Sie können durch die Förderung
von Zweisprachigkeit und die Fähigkeit, sich in unterschiedlichen ethnisch-kulturellen Kon-
texten zu orientieren, realisiert werden. Dies erfordert eine konsequente Verbreitung und
Weiterentwicklung interkultureller Bildung.

Das Bundesjugendkuratorium sieht besonders die Kinder- und Jugendhilfe gefordert, mit
ihrem breiten Bildungsangebot Migrantinnen und Migranten anzusprechen. Anders als die
stark formalisierte Schule kann die Kinder- und Jugendhilfe mit ihren spezifischen auf
Freiwilligkeit basierenden Angeboten Kinder und Jugendliche erreichen.
Einrichtungen der kulturellen Bildung sind ebenso gefordert, zu hinterfragen, inwieweit sie
bereits Migrantinnen und Migranten ihre Angebote wahrnehmen. Der Schritt des Landes-
musikrates Berlin, türkische Instrumente beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ zu-
zulassen, zeigt, dass das Bewusstsein für einen produktiven Umgang auf Augenhöhe mit
kulturellen Ausdrucksformen von Migranten vorhanden ist. Entsprechende Modelle und
Vorhaben müssen weiter ausgebaut werden, damit jenseits von Folklore eine Auseinander-
setzung mit anderen Kulturen stattfindet.
Doch wäre eine alleinige Konzentration der Integrationsarbeit auf Kinder und Jugendliche
zu kurz gedacht. Zum einen müssen, wie vom Bundesjugendkuratorium ebenfalls ange-
mahnt, Eltern stärker einbezogen werden. Zum anderen hat die erste so genannte Gastar-
beitergeneration das Rentenalter inzwischen erreicht. Der Traum von der Rückkehr in die
Heimat wurde von vielen aufgegeben, so dass viele in Deutschland alt werden. Genauso wie
es gilt, Kinder mit Migrationshintergrund stärker an der kulturellen Kinder- und Jugend-
bildung partizipieren zu lassen, genauso wird es erforderlich sein, für Seniorinnen und
Senioren nichtdeutscher Herkunft adäquate Angebote zu unterbreiten.

3.1.3 Herausforderung soziale Stadt

Die beiden Herausforderungen demografischer Wandel und Migration sind, wie bereits
ausgeführt wurde, eng miteinander verknüpft. Sie verbinden sich in den Städten und Ge-
meinden mit der Frage nach der „sozialen Stadt“.
Die sozialräumlichen Strukturen der Stadt befinden sich stetig im Wandel. Die zur Zeit
sich verstärkende Segregation zwischen Umland und den Innenstädten bzw. zwischen den
Stadtteilen verlangt von Politik und Verwaltung Lösungen, um Innenstadtquartiere wieder
attraktiver werden zu lassen und der Entmischung entgegenzusteuern. Gelingt dieses nicht,
setzt sich in den betroffenen Stadtteilen eine Abwärtsspirale in Gang. Besserverdienende
Bewohner verlassen zunehmend diese Stadtteile; es bleiben Arbeitslose, Ausländer und äl-
tere Menschen mit geringem Einkommen zurück.
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Bund und Länder wollen gemeinsam mit dem Programm „Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf – die soziale Stadt“ (Soziale Stadt) dieser Entwicklung entgegen steuern.
Im Dezember 2004 waren 363 Gebiete in 252 Gemeinden an dem Programm beteiligt.
Zwei Gebietstypen herrschen dabei vor:

Innerstädtische oder innenstadtnahe Altbauquartiere
Großwohnsiedlungen.

Alle beteiligten Stadtteile sind durch komplexe Problemlagen gekennzeichnet und zwar mit
Blick auf:

Sozial- und Wirtschaftsstruktur,
Arbeitsplatzangebot,
Ausstattung mit sozialer und stadtteilkultureller Infrastruktur,
baulichen Zustand,
Qualität der Wohnungen,
Wohnumfeld,
Umwelt.

Die Stadtteilkulturarbeit ist einer der wesentlichen Ansätze zur Verbesserung der Lebens-
qualität in den Stadtteilen. Dabei geht es u.a. darum, Kunst und Kultur im Stadtteil zu
verankern. Dazu dienen zum einen Kunstprojekte im Stadtteil, die direkt das – oftmals
hässliche und eintönige – Wohnumfeld verbessern, aber auch Anstoß zur Diskussion und
Auseinandersetzung im Stadtteil geben. Kunst im öffentlichen Raum birgt für verschiedene
Seiten einen Nutzen in sich. Der öffentliche Raum wird verändert, lädt zur Auseinanderset-
zung ein, im besten Fall entsteht eine Diskussion zur Kunst im öffentlichen Raum. Zusätz-
lich ist Kunst im öffentlichen Raum eine wichtige Möglichkeit für bildende Künstlerinnen
und Künstler mit ihrer künstlerischen Tätigkeit – jenseits des Kunstmarktes – Einkommen
zu erzielen. Gerade deshalb setzen sich die Künstlerverbände – besonders intensiv der Bun-
desverband Bildender Künstlerinnen und Künstler – für Kunst im öffentlichen Raum ein.
Weiter soll durch Ausstellungen, Geschichtswerkstätten, Spurensuche im Stadtteil die Be-
schäftigung mit dem Stadtteil verstärkt, das Bewusstsein für die Potenziale geschärft und
damit Raum für Veränderungen geboten werden. Ein weiteres wichtiges Standbein ist die
kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Hier setzen sich Kinder und Jugendliche mittels
kreativer Methoden mit ihrem Stadtteil auseinander.
Mit dem Akzent auf der Stadtteilkulturarbeit werden in dem Programm „Soziale Stadt“
Arbeitsweisen und Anliegen der Soziokultur aufgenommen. Handlungskonzept der Sozio-
kultur war und ist der sozialräumliche Bezug. Gerade soziokulturelle Zentren sind –
zumindest im Westen Deutschlands – aus dem Impuls heraus entstanden, Brachen und
ungenutzte Industriegebäude umzunutzen und sie so breiten Kreisen der Bevölkerung zu-
gänglich zu machen. Soziokulturelle Zentren verstehen sich noch heute auf den Sozialraum
bezogen. Ihre Arbeit beruht zu einem erheblichen Teil auf Bürgerschaftlichem Engage-
ment. Festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Minderzahl. Soziokul-
turelle Zentren sind Veranstaltungsorte, sind Orte der Begegnung, sind Bildungsorte.
Der Erfolg des soziokulturellen Projektes lässt sich daran ablesen, dass die Stadtteilkulturar-
beit zu den wichtigen Programmbestandteilen zählt. Ihr werden erhebliche Potenziale zur
Entwicklung der Stadtteile beigemessen. Unter http://www.sozialestadt.de ist eine Zusam-
menstellung der bisher durchgeführten Vorhaben nachzulesen.
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3.2 Kulturelle Bildung und Kirchen
Religion und Kultur sind untrennbar miteinander verbunden. Die christlichen Religionen
sowie das Judentum haben ebenso wie die griechische Mythologie Kunst und Kultur in der
westlichen Welt nachhaltig geprägt. Literatur, Theater, Musik, Bildende Kunst, Werke die-
ser vier künstlerischen Gattungen ruhen zu einem erheblichen Teil auf dem christlich-jüdi-
schen Erbe. Dieses gilt für die Motive der Kunst, sei es als Darstellung biblischer Geschich-
ten im Sinne der Erzählung, sei es als Stoff für die Auseinandersetzung mit ethischen Grund-
werten, sei es als Provokation. Als im Jahr 2005 im Rahmen der Bewerbung Regensburgs
zur Kulturhauptstadt Europas 2010 von einem Mitglied des Beraterteams an eine Arbeit
von Martin Kippenberger erinnert wurde, in der ein Frosch ans Kreuz genagelt wurde,
wollte die katholische Kirche in Regensburg ihre Unterstützung für die Bewerbung Regens-
burgs zurückziehen. Dieses zeigt, dass selbst im weitgehend säkularisierten 21. Jahrhundert
allein die Erinnerung an eine künstlerische Provokation noch zu weitreichenden kulturpo-
litischen Ergebnissen führen kann.
Betrachtet man das Verhältnis von Kirchen zur Kunst, hier besonders den beiden großen
christlichen Glaubensgemeinschaften Evangelische und Katholische Kirche, so besteht stets
ein Spannungsverhältnis zwischen Kirche und Kunst. Zum einen gehörten die Kirchen bis
zum Entstehen von Kulturwirtschaftsmärkten zu den wichtigsten Auftraggebern für Künstler.
Man denke nur an die kunstvoll gestalteten – katholischen – Kirchen, an Altare von Til-
man Riemenschneider. Grabkammern und Museen in kirchlichen Trägerschaften präsen-
tieren diese kunsthandwerklichen und künstlerischen Schätze und machen sie so breiten
Kreisen der Bevölkerung zugänglich. Zum anderen setzen sich Künstlerinnen und Künstler
kritisch mit der Kirche auseinander. Aus dem 20. Jahrhundert sind hier z.B. Werke des
Surrealisten Max Ernst oder aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts des tief katholisch ge-
prägten Schriftstellers Heinrich Böll zu nennen.
Im Bereich der kulturellen Bildung ist neben den bereits genannten Museen besonders die
Kirchenmusik und die Bibliotheksarbeit zu erwähnen. Kirchenmusik ist Teil des Gottes-
dienstes. Kirchenmusik gehört daher auch als fester Bestandteil zur theologischen Ausbil-
dung. In den größeren Gemeinden arbeiten professionelle Kirchenmusiker, die teils an den
staatlichen Musikhochschulen, teils an speziellen Hochschulen für Kirchenmusik ausgebil-
det werden. Sie leiten oftmals die ehrenamtlich aktiven Chöre. In den kleineren und klei-
nen Gemeinden wird die Kirchenmusik oft ausschließlich von ehrenamtlich Aktiven getra-
gen. Sei es der Kirchenchor, der Posaunenchor oder auch das Orgelspiel im Gottesdienst.
Gerade im ländlichen Raum ist der Kirchenchor neben dem Spielmannszug oder Blasor-
chester ein bedeutsamer Ort musikalischer Bildung. Aus der musikalischen Praxis in den
Gemeinden kamen Anregungen zur Weiterentwicklung, Modernisierung und teilweise auch
Popularisierung der Kirchenmusik. Eine Band im Gottesdienst ist heute nichts besonderes
mehr. Sowohl evangelische als auch katholische Kirchenchöre haben sich in entsprechen-
den Verbänden zusammengeschlossen und tragen damit zur Weiterentwicklung der Kir-
chenmusik bei.
Die katholischen öffentlichen Büchereien haben sich bis auf Bayern im Borromäusverein
zusammengeschlossen. Die bayerischen katholischen Büchereien haben sich im St. Micha-
elsbund zusammengeschlossen. Das Pendant zur katholischen Büchereiarbeit ist auf evan-
gelischer Seite der Deutsche Verband Evangelischer Büchereien. Die kirchliche Büchereiar-
beit beruht fast ausschließlich auf ehrenamtlicher Arbeit. Die kirchlichen Büchereien sind
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auf Gemeindeebene organisiert. In einigen Regionen arbeiten sie eng mit öffentlichen Bü-
chereien in staatlicher Trägerschaft zusammen und sichern somit die Infrastruktur als Lite-
raturversorgung. Neben der gemeindlichen Ebene sind kirchliche Büchereien in Kranken-
häusern und Gefängnissen aktiv. Sie ermöglichen Menschen, die nicht in eine Bibliothek
gehen können, den Zugang zu Literatur. Die beiden Bundesverbände geben Leseempfeh-
lungen heraus, zeichnen Bücher aus und engagieren sich in der Fortbildung der ehrenamt-
lich Aktiven.
Beide christlichen Kirchen sind nicht nur in den Rundfunkräten der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten vertreten, sie engagieren sich darüber hinaus in der Medienerziehung.
Eine wichtige Rolle – auch als medienpolitischer Think-tank – spielen dabei die jeweiligen
Zeitungen, epd-Medien für die evangelische Kirche und Funkkorrespondenz für die katho-
lische Kirche. In beiden Zeitschriften findet eine fundierte Auseinandersetzung mit Hör-
funk und Fernsehen sowie Film statt. Verschiedene Bildungswerke der Kirchen bieten zu-
sätzliche Seminare an, in denen teilweise praktische Kenntnisse im Umgang mit Medien
erworben werden können, teilweise eine theoretische Auseinandersetzung mit der Medien-
entwicklung stattfindet.
In der Jugendarbeit beider christlicher Kirchen hat kulturelle Bildung ein festes Standbein.
Spiel- und Theaterarbeit gehören ebenso zum Repertoire zumindest auf der übergemeind-
lichen Ebene wie die Kirchenmusik.
Zu erwähnen sind ferner die Bildungswerke und -stätten der Kirchen. Sie unterbreiten
über die bereits erwähnte Medienbildung hinaus Angebote in allen künstlerischen Sparten.
Beispiele hierfür sind Angebote in der musikalischen Früherziehung von Kindern und Ju-
gendlichen, Literaturgesprächskreise oder Fahrten zu Ausstellungen und Museen mit vor-
bereitenden Vorträgen und Gesprächen.
Abschließend ist noch auf die evangelischen und katholischen Akademien hinzuweisen, die
vornehmlich im kulturpolitischen Diskurs eine Rolle spielen und die Diskussion zu Kunst
und Kultur vorantreiben.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kirchen wichtige Träger und Anbieter kultureller
Bildung sind und das bestehende weltliche Angebote um eine wesentliche Facette bereichern.

3.3 Kulturelle Bildung und öffentlich-rechtlicher Rundfunk
Im 8. Rundfunkstaatsvertrag, der am 01.04.2005 in Kraft trat, wird bereits in der Präambel
programmatisch festgelegt:

Präambel (8. Rundfunkstaatsvertrag)

Im Zuge der Vermehrung der Rundfunkprogramme in Europa durch die neuen Techniken
sollen Informationsvielfalt und kulturelles Angebot im deutschsprachigen Raum verstärkt
werden.

Damit wird für beide Akteure, den öffentlich-rechtlichen wie auch den privaten Rundfunk,
ein Kulturauftrag festgelegt. In § 2 Abs. 1 Begriffbestimmung wird definiert:
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§ 2 Begriffsbestimmungen (8. Rundfunkstaatsvertrag)

Im Sinne dieses Staatsvertrages ist

1. Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit vielfältigen Inhalten, in welchem Information,
Bildung, Beratung und Unterhaltung einen wesentlichen Teil des Gesamtprogramms bilden,...

Bildungsangebote sind also kein freiwilliger Programmbestandteil sondern gehören essen-
tiell zu einem Vollprogramm dazu.
Der Kulturauftrag wird noch konkreter in § 6 Europäische Produktionen, Eigen-, Auf-
trags- und Gemeinschaftsproduktionen beschrieben:

§ 6 Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen (8.
Rundfunkstaatsvertrag)

(1) Die Fernsehveranstalter tragen zur Sicherung von deutschen und europäischen Film-
und Fernsehproduktionen als Kulturgut sowie als Teil des audiovisuellen Erbes bei.
(2) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum und zur
Förderung von europäischen Film- und Fernsehproduktionen sollen die Fernsehveranstalter
den Hauptteil ihrer insgesamt für Spielfilme, Fernsehspiele, Serien, Dokumentarsendungen
und vergleichbare Produktionen vorgesehenen Sendezeit europäischen Werken entsprechend
dem europäischen Recht vorbehalten.
(3) Fernsehvollprogramme sollen einen wesentlichen Anteil an Eigenproduktionen sowie
Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen aus dem deutschsprachigen und europäischen
Raum enthalten. Das gleiche gilt für Fernsehspartenprogramme, soweit dies nach ihren
inhaltlichen Schwerpunkten möglich ist.
(4) Im Rahmen seines Programmauftrages und unter Berücksichtigung der Grundsätze von
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur qualitativen
und quantitativen Sicherung seiner Programmbeschaffung berechtigt, sich an Filmförde-
rungen zu beteiligen. Weitere landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

Noch präziser wird der Kulturauftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Zweiten
Abschnitt des 8. Rundfunkstaatsvertrag § 11 Auftrag beschrieben. Es heißt dort in Absatz 2:

§ 11 Auftrag (8. Rundfunkstaatsvertrag)

2) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in seinen Angeboten und Programmen einen
umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Ge-
schehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Er soll hierdurch die internationa-
le Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
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Bund und Ländern fördern. Sein Programm hat der Information, Bildung, Beratung und
Unterhaltung zu dienen. Er hat Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten.

D.h. konkret neben dem Hörfunk, in dem mit den speziellen „Wort- und Musikwellen“
dem Kultur- und Bildungsauftrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rechnung getragen
wird, ist auch das Fernsehen verpflichtet, seinen Beitrag zur Bewahrung des kulturellen
Erbes und zur aktuellen künstlerischen Produktion beizutragen. In dem Sendungen nicht
nur produziert, sondern auch ausgestrahlt werden, gehören sie zur kulturellen Bildung dazu.
Dabei wird noch keine Aussage zur Qualität des Programms getroffen. Doch wenn man in
Rechnung stellt, dass Eins Live, das „Jugendhörfunkprogramm“ des WDR, junge deut-
sche, d.h. teilweise auch deutschsprachige Musik spielt, hat dieses natürlich auch Rückwir-
kungen auf die musikalische Sozialisation der Jugendlichen und mithin auch auf die eigene
Musikproduktion von jungen Rock- und Popbands. Andererseits ist die „Häppchenkul-
tur“, die teilweise bei der Übertragung so genannter Ernster Musik Einzug gehalten hat, in
dem eben nicht mehr das ganze Werk, sondern nur noch Sätze gespielt werden, ein teilwei-
ser Rückzug aus der Musikvermittlung.
In seiner Stellungnahme „Kultur als Daseinsvorsorge“ formuliert der Deutsche Kulturrat
mit Blick auf den Kultur- und den Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks:

Kultur als Daseinsvorsorge (Stellungnahme des Deutschen Kulturrates)

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Bestandteil des kulturellen Lebens. In der Erfüllung
seines Informations-, Unterhaltungs- und Bildungsauftrag nimmt er einen unverzichtba-
ren Kulturauftrag wahr. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für die Aufrechterhaltung
und Vielfalt des Kulturbetriebs wichtig. Dies gilt auch für seinen Stellenwert im Filmbe-
reich. Die Filmförderungen auf nationaler und regionaler Ebene tragen entscheidend zur
Vielfalt des Filmschaffens in Deutschland bei. Nur so können unabhängige und innovative
Projekte entstehen.
...
Darüber hinaus dürfen sich Kulturangebote in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten nicht auf die späten Nachtstunden oder Spartensender konzentrieren. Der Bildungsauf-
trag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten impliziert, dass zu den Hauptsendezei-
ten sowohl im Hörfunk als auch Fernsehen die kulturelle Vielfalt gewährleistet wird. D.h.
konkret, dass auch weniger eingängige Programmformate zu den Hauptsendezeiten im Voll-
programm gesendet werden.

Auf Grund dieser Position zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und abgesichert durch die
Rundfunkstaatsverträge fordert der Deutsche Kulturrat in der genannten Stellungnahme
„Kultur als Daseinsvorsorge“:
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Im Rahmen seiner Programmautonomie ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gefordert,
die Wahrnehmung seines Kultur- und Bildungsauftrags zu verstärken. In den letzten Jahren
haben ARD und ZDF neue Foren für Kultur in ihren Programmangeboten geschaffen.
Dies sind wichtige Zukunftsinvestitionen in die Weiterentwicklung des Rundfunks und der
durch ihn vermittelten kulturellen Vielfalt. Der Deutsche Kulturrat fordert die Politik –
insbesondere die Länderparlamente und -regierungen – auf, dafür Sorge zu tragen, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk diesen Auftrag auch in Zukunft wirksam und in seiner gan-
zen Breite erfüllen kann. Die Länderparlamente sind gefordert, ausreichend Mittel für die
Filmförderinstitutionen bereit zu stellen, um die Realisierung von unabhängigen Filmpro-
duktionen und innovativen Projekten sicherzustellen. Diese Filmprojekte können nur mit
Hilfe von Fördermitteln entstehen und sie garantieren Innovationen in der Filmindustrie.

Aber auch die privaten Rundfunkanstalten sind zumindest im Rahmen der so genannten Fens-
terprogramme verpflichtet, Kultur und Bildung Platz einzuräumen. Im Dritten Abschnitt Vor-
schriften für den privaten Rundfunk ist in § 31 Sendezeit für unabhängige Dritte festgelegt:

§ 31 Sendezeit für unabhängige Dritte (8. Rundfunkstaatsvertrag)

(1) Ein Fensterprogramm, das aufgrund der Verpflichtung zur Einräumung von Sendezeit
nach den vorstehenden Bestimmungen ausgestrahlt wird, muss unter Wahrung der Programm-
autonomie des Hauptveranstalters einen zusätzlichen Beitrag zur Vielfalt in dessen Programm,
insbesondere in den Bereichen Kultur, Bildung und Information, leisten. Die Gestaltung des
Fensterprogramms hat in redaktioneller Unabhängigkeit vom Hauptprogramm zu erfolgen.

Daraus folgt, dass, obwohl der private Rundfunk in erster Linie dem Primat der Ökonomie
unterliegt, d.h. das Programm gesendet wird, das die höchsten Einschaltquoten erreicht
und damit zu den höchsten Preisen an die Werbewirtschaft verkauft werden kann, auch der
private Rundfunk zumindest in den Fensterprogrammen seinem Auftrag nach Bildung und
Kultur nachkommen muss.
Eine wichtige Rolle bei der Förderung kultureller Bildung spielen die Landesmedienanstal-
ten. Sie werden aus Gebühren finanziert. Ihnen obliegt zum einen die Lizenzierung und
Überwachung der privaten Rundfunkanstalten, sie unterstützen zum anderen medienpäd-
agogische Arbeit und leisten damit einen wesentlichen Beitrag in diesem – oftmals zu wenig
beachteten - Feld der kulturellen Bildungsarbeit.

3.4 Kulturelle Bildung und Zivilgesellschaft
Bürgerschaftliches Engagement, sei es als Spende von Geld, Sachwerten oder von Zeit, ist
ein unabdingbarer Bestandteil des kulturellen Lebens. In Kapitel 3.2 Kulturelle Bildung
und Kirchen wurde das Bürgerschaftliche Engagement in der kulturellen Bildungsarbeit
der Kirchen bereits beschrieben.
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Aber auch im weltlichen Bereich sichert Bürgerschaftliches Engagement kulturelle Infra-
struktur bzw. stellt diese erst zur Verfügung. Zu denken ist in diesem Zusammenhang z.B.
an die Kunstvereine, an Literarische Gesellschaften, an die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung, an die Musikvereine und Spielsmannzüge, an die Chöre, an Laientheatergruppen,
an den nicht professionellen Tanz, um nur einige Beispiele zu nennen. Hier engagieren sich
Bürgerinnen und Bürger unentgeltlich, um selbst kreativ zu werden, künstlerische Werke
zu rezipieren und zu präsentieren. Ohne diese Aktivitäten hätten Künstler weniger Ausstel-
lungsmöglichkeiten, würden weniger Menschen an Bildende Kunst oder Literatur herange-
führt, fänden weniger Konzerte oder Theateraufführungen statt.
Wie in anderen Engagementfeldern haben auch die bürgerschaftlich Engagierten im Kul-
turbereich einen persönlichen ideellen Gewinn aus ihrer Arbeit – ansonsten würde es wahr-
scheinlich auch niemand machen. Bürgerinnen und Bürger engagieren sich für das Ge-
meinwesen, in dem Kunst und Kultur ermöglicht bzw. präsentiert wird. Im Musikbereich
ergänzen die Chöre und Orchester darüber hinaus das Angebot an musikalischer Früher-
ziehung bzw. dem Lernen eines Instruments bei Erwachsenen.
Neben dem skizzierten Engagement in Vereinen dürfen die Stiftungen nicht außer Acht
gelassen werden, die die Infrastruktur kultureller Bildung fördern und bereichern. Zu den-
ken ist in diesem Zusammenhang z.B. an die PWC-Stiftung, die im Rahmen eines Wettbe-
werbs (Kinder zum Olymp) besonders gelungene Projekte der kulturellen Kinder- und
Jugendbildung mit einem Geldpreis auszeichnet. Aber auch andere Stiftungen wie z.B. die
Allianz-Kulturstiftung setzen Akzente in der Förderung von Projekten aus dem Bereich der
kulturellen Bildung. Ohne diese zusätzlichen Mittel könnte so manches Projekt nicht mehr
stattfinden.
Neben dem zivilgesellschaftlichen Engagement in der unmittelbaren Kulturförderung ist
auch das politische Engagement der Vereine und Verbände auf allen Ebenen des Gemein-
wesens relevant. Von der Bürgerinitiative über die Jugendhilfe und sonstige kommunale
Fachausschüsse, die Landes- und Bundeszusammenschlüsse bis hin zu Interventionen in
Brüssel (EU), Genf (WTO) oder Paris (UNESCO) formuliert der nichtstaatliche Bereich
Forderungen und Partizipationsprinzipien, um eine kulturelle Bildung im Interesse der
Menschen mit zu gestalten.

3.5 Kulturwirtschaftliche Akteure kultureller Bildung
Bei den Akteuren, die jeweils einen spezifischen Beitrag zur Infrastruktur leisten, dürfen die
kulturwirtschaftlichen Akteure nicht außer Acht gelassen werden. In der Sparte Musik ha-
ben private Musikerzieher bereits ein lange Tradition. Sie unterrichten sowohl Kinder und
Jugendliche als auch Erwachsene. Jugendliche, die eine Karriere als Berufsmusiker anstre-
ben, werden oftmals von privaten Musikerziehern auf die Musikhochschule vorbereitet und
gezielt gefördert. Dabei sind die Übergänge im Status oftmals fließend, wenn dieselbe Fach-
kraft gleichzeitig als Privatmusikerzieher und als Honorarkraft an einer Musikschule arbei-
tet. An Bedeutung gewonnen haben die privaten Musikschulen, die wie die öffentlichen in
einem Bundesverband zusammengeschlossen sind. Der Bundesverband privater Musikschu-
len strebt an, dass private Musikschulen die gleiche Anerkennung erfahren wie öffentliche
Musikschulen.
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Im Bereich des Tanzes sind es in erster Linie die privaten Ballettschulen, die Kindern eine
erste Ausbildung in klassischem Tanz anbieten. Nach wie vor ungelöst ist die Frage der
Qualitätssicherung in der frühen Phase der Tanzausbildung. Sowohl in der Konzeption
Kulturelle Bildung im Jahr 1988 als auch 1994 wurde vom Deutschen Berufsverband für
Tanzpädagogik beklagt, dass es keinen Berufsschutz bei Ballettschulen gibt und daher eine
Qualitätssicherung nur eingeschränkt möglich ist. Zwar gibt es Zusatzqualifikationen für
Tänzer, die in Ballettschulen unterrichten wollen, doch sind diese Zusatzqualifikationen
nicht zwingend vorgeschrieben, wenn jemand eine Ballettschule eröffnen möchte. Mit Blick
auf das junge Alter der Kinder, die die Ballettschule besuchen, teilweise sind die Kinder erst
vier Jahre alt, und die möglicherweise entstehenden körperlichen und seelischen Schäden
durch einen nicht sachgemäßen Unterricht, besteht hier Handlungsbedarf für Qualitätssi-
cherung. Professioneller Tanz kann nur bis zu einer Altersgrenze von 35 höchstens 40 Le-
bensjahre ausgeübt werden. Angesichts der kurzen beruflichen Laufbahn kommt der Aus-
bildung, die bereits im Kindesalter mit erstem Ballettunterricht an einer Ballettschule be-
ginnt und an die sich ein Studium im Jugendalter anschließt, eine besondere Bedeutung zu.
Die Tänzerausbildung sowie die Qualifizierung von Ballettpädagogen ist ein spezifisches
Problem innerhalb des Gesamtspektrums der kulturellen Bildung. Bei der Ausbildung von
Tänzerinnen und Tänzern gibt es im Kindesalter teilweise ein Nebeneinander von kulturel-
ler Bildung im Sinne von Freizeitgestaltung und beruflicher Ausbildung. Oder um es an
einem Beispiel zu verdeutlichen: Kinder besuchen zuerst den Ballettunterricht aus Freude
am Tanz, einige setzen den Unterricht im Sinne einer Freizeitbeschäftigung fort, bei ande-
ren bildet sich im Laufe des Unterrichts der Wunsch nach einer Laufbahn als Tänzerin oder
Tänzer aus, die bei entsprechender Begabung des Kindes zunächst durch die Ballettschule
und später durch ein Studium gezielt gefördert und aufgebaut wird. Das Studium oder die
berufliche Erstausbildung, wie sie z.B. an der Staatlichen Ballettschule in Berlin erworben
wird, beginnt in einem Alter, in dem andere noch die „normale“ Schule besuchen. Gerade
weil die Ballettschulen, die Institution sind, in der die jungen Talente entdeckt und geför-
dert werden, haben sie eine so große Verantwortung. Die weitere Sicherung der Qualität
ballettpädagogischer Arbeit ist daher erforderlich.

3.6 Institution versus Projekt
Die kulturelle Bildungslandschaft ist durch ein Nebeneinander zwischen kontinuierlichen
Angeboten und Projekten gekennzeichnet. Auf der einen Seite gewährleisten Angebote wie
sie vorwiegend in Musikschulen, Jugendkunstschulen, Bibliotheken, Museen, Theater, Volks-
hochschulen usw. stattfinden, eine Basis für die kulturelle Bildung. Daneben sind Innova-
tionen und neue Anstöße durch Projekte erforderlich. Zur Weiterentwicklung der kulturel-
len Bildungslandschaft sind beide notwendig, befristete Projekte, die Spielräume zur Er-
probung neuer Methoden eröffnen, und kontinuierliche Angebote. Dieses notwendige
Nebeneinander wird jedoch zur Zeit förderpolitisch überlagert.
Nicht zuletzt der wachsenden Finanznot der öffentlichen Hände ist geschuldet, dass  Insti-
tutionen als auf Dauer angelegte Angebote in zunehmendem Maße über Projektmittel ge-
fördert werden oder mittels der institutionellen Förderung nicht das gesamte Aufgaben-
spektrum der Einrichtung abgedeckt werden kann, so dass zusätzliche Projektmittel akqui-
riert werden müssen. Die Vorteile einer Projektförderung bestehen darin, dass in einem
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Freiraum tatsächlich ein abgeschlossenes Vorhaben bearbeitet werden kann. Der Nachteil
ist, dass ein Projekt keine dauerhafte Finanzierung und damit kaum Kontinuität der Arbeit
erlaubt. Schwierig wird es, wenn die kontinuierliche Kernaufgabe nunmehr projektmäßig
gefördert wird, weil sich die Arbeitslogik und die Projekttöpfe widersprechen. An sich sollte
insbesondere im Rahmen eines Modellprojektes, in dem beispielsweise neue Methoden der
Kulturvermittlung erprobt werden, auch das Scheitern möglich sein, denn es handelt sich
eben um eine Erprobung. In der Realität sieht es jedoch bereits seit Jahren so aus, dass ein
Scheitern tunlichst vermieden wird, denn ein gescheiterter Projektnehmer hat kaum die
Möglichkeit neue Projekte zu akquirieren.
In dem Moment, in dem die Projektförderung zur Regel wird, wird die Idee eines Projektes,
nämlich die zeitliche und inhaltliche Befristung, in das Gegenteil verkehrt. Projekte dienen
dann zur dauerhaften Förderung von Institutionen mit dem Nachteil, dass eine Kontinui-
tät der Arbeit kaum möglich ist, denn dauernd muss auf die Genehmigung eines Projektes
gewartet werden. Eine Organisations- und Personalentwicklung über einen längeren Zeit-
raum hinweg ist so kaum möglich. Bei öffentlich geförderten Einrichtungen wirken sich
Jahre – wie bereits an anderer Stelle angesprochen – nach Parlamentswahlen, in denen eine
vorläufige Haushaltsführung üblich ist, die die Genehmigung neuer Projekte nicht zulässt,
gerade zu verheerend aus. Zeiträume vom Januar eines Jahres, in dem die Restmittel aus
dem Vorjahr verbraucht sein müssen, bis zum Juni, in dem im schlimmsten Fall neue Pro-
jekte genehmigt werden, bis hin zum Juli, wenn die ersten Mittel fließen, können von
Institutionen, deren Etat vornehmlich aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestehen,
kaum überbrückt werden. Zumal, wie bereits beschrieben, das Zuwendungsrecht vorgibt,
dass eigene Mittel stets in die Förderung eingestellt werden müssen, so dass die Institutio-
nen auch über keine Rücklagen verfügen können. Wenn diese Förderpraxis dann noch mit
der Nutzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen wie beispielsweise Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen verbunden ist, potenziert sich das Problem.
In der Praxis ist es traurige Realität, dass gerade im Bereich der kulturellen Bildung die
skizzierte Projektförderung mit all ihren Nachteilen eher die Regel als die Ausnahme ist.
Selbst in Institutionen, die über eine – relativ – gesicherte Finanzierung verfügen, wie The-
ater oder Museen, gehören Vorhaben der kulturellen Bildung oftmals zum Projektbereich
mit den geschilderten Problemen. Der teilweise beklagte ungesicherte Status der außer-
schulischen kulturellen Bildung hängt mit diesen Finanzierungsformen zusammen.
Darüber hinaus führt die – teilweise erzwungene – Projektorientierung von Institutionen
dazu, dass Künstlerinnen und Künstler als genuine und echte Projektrealisierer oftmals das
Nachsehen haben. Bereits in der 80er Jahren wurden mit Hilfe des damaligen Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Wissenschaft Modellvorhaben unterstützt, in denen Künstler-
innen und Künstler in der kulturellen Bildung neben ihrer künstlerischen Tätigkeit arbei-
teten. Neben der sehr interessanten und produktiven Zusammenarbeit, die zwischen Künst-
lern und Kinder und Jugendlichen entstand, boten die Projekte auch den Künstlerinnen
und Künstlern die Möglichkeit aus kunstnaher Tätigkeit Einkommen zu erzielen. Diese
Künstlerinitiativen bereichern die kulturelle Bildungslandschaft. Sie sind unmittelbar und
ohne pädagogischen Impetus. Im Gesamtspektrum der Infrastruktur kultureller Bildung
dürfen sie nicht weiter an Boden verlieren.
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3.7 Wettbewerbe
Wettbewerbe sind ein wichtiges Element der kulturellen Bildung. Sie dienen sowohl der
Förderung des künstlerischen Nachwuchses als auch der Breitenarbeit. Sowohl auf Landes-
als auch auf Bundesebene gibt es eine Vielzahl von Wettbewerben für Kinder und Jugend-
liche oder auch junge Erwachsene.
Hervorzuheben ist das ausdifferenzierte Wettbewerbswesen im Musikbereich. “Jugend
musiziert“, der sicherlich bekannteste Wettbewerb aus dem Bereich der kulturellen Bil-
dung, erreicht flächendeckend musizierende Kinder und Jugendliche. Gestuft über Regio-
nal-, Landes- bis hin zum Bundeswettbewerb findet ein Wettstreit unter den Teilnehmern
statt. “Jugend musiziert“ lebt auch vom breiten bürgerschaftlichen Engagement, denn ohne
die vielen ehrenamtlich aktiven Jurorinnen und Juroren auf den verschiedenen Auswahl-
ebenen könnte der Wettbewerb nicht seriös durchgeführt werden. Viele heute national und
international anerkannte Musikerinnen und Musiker haben als Kinder und Jugendliche
Wettbewerbe bei “Jugend musiziert“ gewonnen. Über “Jugend musiziert“ hinaus werden
vom Deutschen Musikrat weitere Wettbewerbe wie der Deutsche Orchesterwettbewerb,
der Deutsche Chorwettbewerb und andere mehr betreut.
Der Deutsche Kulturrat hat in seiner Stellungnahme „Nicht an der Nachwuchsförderung
sparen!“ an die Bundesregierung appelliert, den Etat der musisch-künstlerischen Wettbe-
werbe nicht zu kürzen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert zur
Zeit folgende Wettbewerbe ganz oder anteilig:

Bundeswettbewerb Kunststudenten stellen aus,
Bundeswettbewerb Schüler komponieren - Treffen junger Komponisten,
Bundeswettbewerb zur Förderung des Schauspielnachwuchses,
Schüler machen Filme und Videos (Schülerfilmfestival),
Schüler machen Lieder - Treffen Junge Musik-Szene,
Schüler machen Theater - Theatertreffen der Jugend,
Schüler schreiben - Treffen junger Autoren.

Die Wettbewerbe richten sich an künstlerisch begabte Jugendliche bzw. junge Studierende.
Alle Wettbewerbe finden in Verbindung mit renommierten Kulturinstitutionen statt, die
durch ihr Know-how, ehrenamtliches Engagement und Sachleistungen zum Gelingen der
Wettbewerbe und damit der Förderung von Begabungen beitragen. Die Wettbewerbe sind
auf Bundes- oder Landesebene ein wichtiges Instrument zur Förderung dieser Begabungen.
Sie sind ein gelungenes Beispiel effektiver Zusammenarbeit von Schule und außerschuli-
schen Einrichtungen sowie des Zusammenwirkens von Bund und Ländern.

3.8 Finanzierung kultureller Bildung
Die kulturelle Bildungsarbeit findet – wie dargestellt – in unterschiedlichen Politikfeldern
statt. Zudem gibt es neben einer öffentlichen Finanzierung vielfältige private Initiativen
mit lokaler, regionaler oder sogar bundesweiter Ausstrahlung. Bislang gibt es keine Gesam-
terfassung dieses finanziellen Engagements. Zwar liegt mit dem Kulturfinanzbericht, auf
den im Folgenden näher eingegangen werden soll, erstmals ein zwischen Bund, Ländern
und Kommunen abgestimmter Kulturfinanzbericht vor, für das Feld der kulturellen Bil-



100 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

dung fehlen die Querverbindungen zu anderen Fachstatistiken so z.B. zur Jugendhilfesta-
tistik. Obwohl gerade hier eine gesetzlich abgesicherte Statistikpflicht besteht. So wird im
neunten Kapitel des Kinder- und Jugendhilfegesetztes der Zweck und der Umfang der Ju-
gendhilfestatistik festgelegt:

Neuntes Kapitel Kinder- und Jugendhilfestatistik
(Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII)
§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung

(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestimmungen dieses Buches und zu
seiner Fortentwicklung sind laufende Erhebungen über
1. die Empfänger,

a) der Hilfe zur Erziehung
b) der Hilfe für junge Volljährige
c) der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

2. Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige Maßnahmen getroffen
worden sind,

3. Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen worden sind,
4. Kinder und Jugendliche, die unter Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft oder

Beistand des Jugendamts stehen,
5. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaubnis erteilt worden ist,
6. sorgerechtliche Maßnahmen,
7. Vaterschaftsfeststellungen,
8. mit öffentlichen Mitteln geförderte Angebote der Jugendarbeit,
9. die Einrichtungen, Behörden und Geschäftsstellen in der Jugendhilfe und die

dort tätigen Personen sowie
10.die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Jugendhilfe als Bundesstatistik zu

führen.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz gibt also vor, dass auch im Bereich der kulturellen Kin-
der- und Jugendbildung, sofern sie aus Mitteln der öffentlichen Jugendarbeit bzw. -hilfe
finanziert wird, Statistiken geführt werden. Die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfestatis-
tik an der Universität Dortmund gibt diese Daten regelmäßig heraus.
Hinsichtlich der Weiterbildung geben die Statistiken des Deutschen Volkshochschulver-
bands für den Teilbereich der Volkshochschulen Auskunft über eingesetzte Mittel, Teilneh-
merzahlen usw.
Kein gesichertes Datenmaterial existiert über die private Finanzierung kultureller Bildung sei es
durch Mitgliedsbeiträge in Vereinen, Spenden oder Stiftungen. Ebenso fehlt aussagekräftiges
Datenmaterial zur kulturellen Bildung spezifischer Zielgruppen z.B. Migranten, Senioren usw.
Eine Zusammenführung des Datenmaterials wäre dringend erforderlich, um ein realisti-
sches Bild über den Mitteleinsatz für kulturelle Bildung aber auch die Partizipation an
kultureller Bildung zu erhalten. Es bleibt gegenwärtig abzuwarten, ob die Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestags „Kultur in Deutschland“, zu deren Auftrag auch Fragen
der Kulturstatistik zählen, diese Lücke schließen wird.
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Einen ersten Anhaltspunkt zur Finanzierung kultureller Bildung kann der Kulturfinanzbe-
richt geben. Ausgewählte Daten aus dem Kulturfinanzbericht sollen im Folgenden vorge-
stellt werden.

3.8.1 Kulturfinanzierung

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben im Mai 2004 den ersten ge-
meinsamen Kulturfinanzbericht, Kulturfinanzbericht 2003, vorgelegt. Begleitet wurde die
Erstellung des Kulturfinanzbericht 2003 vom Fachgesprächskreis Kulturstatistik dem ne-
ben der Behörde der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Landesmi-
nisterien, Statistischen Landesämtern, dem Statistischen Bundesamt auch der Deutsche
Städtetag angehörten.
Der Kulturfinanzbericht 2003 ist insofern bedeutsam als dass sich erstmals Bund, Länder
und der Deutsche Städtetag auf eine einheitliche Kulturdefinition verständigen konnten.
Diese orientiert sich an den Abgrenzungen der Europäischen Union. Im Mittelpunkt des
Kulturfinanzberichtes steht die öffentliche Kulturfinanzierung. Dargestellt wird:

die Höhe und Entwicklung der allgemeinen Haushaltsmittel für den Kulturbereich,
die Verteilung der Kulturaufwendungen auf Bund, Länder und Gemeinden,
die Verteilung der Mittel auf die verschiedenen Sparten,
die Beteiligung der privaten Haushalte an der Kulturfinanzierung.

In dem Kulturfinanzbericht werden in Anlehnung an die Systematik der Europäischen
Union Ausgaben für folgende Bereiche ausgewiesen:

Theater,
Musikpflege,
Museen und Bibliotheken (sowohl wissenschaftliche als auch nicht-wissenschaftliche),
Denkmalschutz,
sonstige Kulturpflege,
Kunsthochschulen,
Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten.

Darüber hinaus werden die Ausgaben im kulturnahen Bereich eigens ausgewiesen. Darunter
werden folgende Ausgaben verstanden:

Volkshochschulen/sonstige Weiterbildung,
kirchliche Angelegenheiten,
Rundfunkanstalten.

Dem Kulturfinanzbericht liegt das Grundmittelkonzept zugrunde. Bei den Grundmit-
teln handelt es sich um die Ausgaben eines Aufgabenbereiches abzüglich der dem jewei-
ligen Aufgabenbereich zuzurechnenden Einnahmen (Kulturfinanzbericht 2003, 15). Die
Grundmittel spiegeln also die aus den allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierenden
Ausgaben im Kulturbereich wieder. Laut Kulturfinanzbericht ist das Grundmittelkon-
zept unabhängig von der Organisations- bzw. Rechtsform einer Einrichtung. Damit wird
eingefangen, dass in den vergangenen Jahren Privatisierungen von ehemals in Träger-
schaft der öffentlichen befindlichen Kultureinrichtungen in Stiftungen oder GmbHs statt-
gefunden haben.
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Laut Grundmittelkonzept haben im Jahr 2001 die Gemeinden 44,6% der öffentlichen
Kulturausgaben, die Länder 43% und der Bund 12,4% getragen. Wird der Zeitraum zwi-
schen 1975 bis zum Jahr 2003 betrachtet, fällt auf, dass zwischen 1975 und 1985 sowie
1985 und 1995 die öffentlichen Ausgaben für Kultur deutlich gestiegen sind. Im Jahr 1975
gaben die alten Flächenländer 1.245,2 Mio. Euro für Kultur aus, im Jahr 1985 2.715,1
Mio. Euro und im Jahr 1995 3.976,6 Mio. Euro. Die Stadtstaaten wendeten im Jahr 1975
208,5 Mio. Euro für Kultur auf, im Jahr 1985 462,5 Mio. Euro und im Jahr 1995 972,7
Mio. Euro. Der Bund zeichnet im Jahr 1975 für 338,2 Mio. Euro an Kulturausgaben ver-
antwortlich, im Jahr 1985 für 420,1 Mio. Euro und im Jahr 1995 für 966,0 Mio. Euro. Seit
dem Jahr 1995 hat das starke Wachstum der Kulturausgaben ein Ende gefunden bzw. sind
rückläufige Ausgaben zu konstatieren.
Tabelle 3 des Kulturfinanzbericht 2003 (Kulturfinanzbericht 2003, 24) weist aus, dass der
Höchststand der Ausgaben je Euro je Einwohner beim Bund in den Jahren 1999 und 2002
erreicht wurde. Es wurden jeweils 12,7 Euro/Einwohner ausgegeben, gegenüber dem Jahr
1975 haben sich die Ausgaben mehr als verdoppelt (1975: 5,5 Euro/Einwohner). In den
alten Flächenländer wurde im Jahr 2001 mit 75,7 Euro/Einwohner am meisten ausgege-
ben. Wobei dieser Wert sich zu den Jahren 2002 (vorl. Ist) und 2003 (Soll) nur geringfügig
verändert hat (2002: 75,5 Euro/Einwohner, 2003 75,6 Euro/Einwohner). Zum Vergleich
wurden im Jahr 1975 21,7 Euro/Einwohner in den alten Flächenländern für Kultur ausge-
geben. Die Ausgaben haben sich also mehr als verdreifacht. Die neuen Flächenländer star-
teten im Jahr 1995 mit vergleichsweise hohen Kulturausgaben je Einwohner, und zwar
107,4 Euro. Der Höchststand wurde im Jahr 2001 mit 120,5 Euro/Einwohner erreicht. Im
Vergleich zu den Flächenländern weisen die Stadtstaaten in allen Jahren relativ hohe Pro-
Kopf-Ausgaben für Kultur aus. Im Jahr 1975 waren es 46,8 Euro/Einwohner. Im Jahr 1995
bereits 166,1 Euro/Einwohner, das ist fast eine Vervierfachung. Seit dem Jahr 2000 sinken
die Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur in den Stadtstaaten von 164,1 Euro/Einwohner (2000),
über 156,3 Euro/Einwohner (2001) und 149,6 Euro/Einwohner (2002 vorl. Ist) auf 145,5
Euro/Einwohner (2003 Soll).
Insgesamt ist festzuhalten, dass die höchsten Pro-Kopf-Ausgabe für Kultur die Stadtstaaten
haben, im Schnitt wurde über die neun genannten Jahre 138,98, also rd. 139 Euro/Ein-
wohner für Kultur ausgegeben. Dicht gefolgt werden die Stadtstaaten von den neuen Flä-
chenländern. Hier wurden über sieben Zeiträume gesehen 101,7 Euro/Einwohner für Kul-
tur ausgegeben. Danach folgen die alten Flächenländer mit 63,03 Euro/Einwohner an
Kulturausgaben und dann erst kommt mit weitem Abstand der Bund mit 10,81 Euro/
Einwohner. Relativierend muss bei den Kulturausgaben angeführt werden, dass nach dem
hier vorliegenden Konzept auch die Ausgaben für die Auswärtige Kulturpolitik einbezogen
werden.
In der nachfolgenden Tabelle und Grafik sind die Daten noch einmal zusammengestellt.
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Tabelle 1: Entwicklung der Kulturausgaben Euro/Einwohner

Entwicklung der Kulturausgaben Euro/Einwohner

Bund alte Flächenländer neue Flächenländer Stadtstaaten

1975 5,5 21,7 0 46,8
1985 6,9 47,7 0 112,7
1995 11,8 64,6 107,4 166,1
1997 10,5 64,7 116,5 154,5
1999 12,7 68,9 119,1 155,2
2000 12,3 72,9 118,7 164,1
2001 12,6 75,7 120,5 156,3
2002 12,7 75,5 114,3 149,6
2003 12,3 75,6 115,4 145,5

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003

Quelle: Kulturfinanzbericht

Betrachtet man den Anteil der Kulturausgaben am Gesamtetat bietet sich folgendes Bild.
Beim Bund ist der Anteil der Kulturausgaben an den Gesamtausgaben im Jahr 1985 und
1995 deutlich weniger als es noch im Jahr 1975 der Fall war. D.h. trotz einer Steigerung der
Kulturausgaben pro Kopf ist der Anteil der Kulturausgaben am Gesamtetat nicht gestiegen,
sondern gesunken. Hingegen ist bei den alten und neuen Flächenländern sowie den Stadt-
staaten keine so ins Auge fallende Differenz zwischen Pro-Kopf-Ausgaben und dem Anteil

Grafik 1
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am Gesamtetat festzustellen. Insgesamt ist zu konstatieren, dass seit dem Jahr 2002 allgemein
der Anteil der Kulturausgaben sinkt. Es steht zu befürchten, dass diese Tendenz anhält.
Die nachfolgende Tabelle und Grafik verdeutlicht das Gesagte noch einmal.

Tabelle 2: Anteil der Kulturausgaben am Gesamtetat

Anteil der Kulturausgaben am Gesamtetat  

 Bund alte Flächenländer neue Flächenländer Stadtstaaten

1975 0,59 1,27 0 1,71
1985 0,43 1,67 0 2,24
1995 0,54 1,55 2,16 2,50
1997 0,53 1,57 2,36 2,35
1999 0,61 1,81 2,71 2,62
2000 0,62 1,88 2,73 2,77
2001 0,66 1,90 2,80 2,52
2002 0,67 1,89 2,63 2,60
2003 0,65 1,88 2,59 2,49

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003

Der Kulturfinanzbericht führt teilweise mehr Bereiche zusammen als im hier zur Diskussi-
on stehenden Arbeitsgebiet der kulturellen Bildung betrachtet werden. An anderen Stellen
fehlen Informationen, da beispielsweise die kulturelle Kinder- und Jugendbildung zu ei-

Grafik 2
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nem erheblichen Teil aus Mitteln der Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfegesetz) oder aus
dem Bildungsetat finanziert wird. Dennoch können vorsichtige Einschätzungen zur Finan-
zierung kultureller Bildung angestellt werden. Es scheint so, dass im Jahr 1995 die Expan-
sion der Kulturausgaben abgeschlossen war. Bezogen auf die kulturelle Bildung heißt dies,
dass ungefähr seit diesem Zeitpunkt auch die Erweiterung der Handlungsfelder kultureller
Bildung vollzogen ist. Seit dem Ende der 70er, durch die 80er bis hin zum Beginn der 90er
Jahre des letzten Jahrhunderts, fand eine sehr positive Ausweitung kulturpädagogischer
Arbeit statt. In diesem Zeitraum wurden soziokulturelle Zentren und Jugendkunstschulen
gegründet. Museumspädagogik und Theaterpädagogik als eigenständige Arbeitsfelder ent-
standen. Weiterbildungsstudiengänge wurden etabliert. Die Kindermuseen sowie die Me-
dienpädagogik sind die letzten Handlungsfelder, die im Rahmen dieser Ausdifferenzierung
der kulturellen Bildungslandschaft begründet wurden.
Obwohl sich diese neuen Institutionen, Arbeitsbereiche und Handlungsfelder etablieren
konnten, stand ihre Existenz stets auf tönernen Füßen. Projektförderungen sind hier die
Regel, institutionelle Förderungen, mit all ihren Einschränkungen mit Blick auf die zusätz-
liche Mittelerwirtschaftung bei gleichzeitiger Sicherheit einer längerfristigen Förderung,
sind die Ausnahme. Es ist daher oftmals zu Beginn eines Jahres noch unsicher, ob und wenn
ja, wie die hier zur Diskussion stehenden Bereiche kultureller Bildung weiter finanziert und
damit fortgeführt werden sollen. Dieses hat zur Folge, dass nur zu einem geringen Prozent-
satz festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind und zu einem beträchtli-
chen Prozentsatz arbeitsmarktpolitische Instrumente zur Finanzierung des Personals in
Anspruch genommen werden.
Bei den Ausgaben der Länder und der Gemeinden zeigt sich über die Jahre 1999 bis 2003
(Soll-Zahlen) folgendes Bild: Die höchsten Kulturausgaben werden im bevölkerungsstärksten
Bundesland in Nordrhein-Westfalen getätigt, dabei finanzieren in erster Linie die Kommu-
nen die Kultur. In keinem anderen Flächenland ist die Diskrepanz zwischen der kommuna-
len Kulturfinanzierung und der Kulturfinanzierung durch das Land so groß wie in Nord-
rhein-Westfalen. Ebenfalls recht hohe Kulturausgaben tätigen die Länder Baden-Württem-
berg, Bayern und Sachsen. In Baden-Württemberg und Bayern tragen, wie in den meisten
westdeutschen Flächenländern üblich, die Kommunen die Hauptverantwortung für die
Kulturfinanzierung. In Sachsen ist es das Land. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein stellen Land und Gemeinden in etwa gleich
viel Mittel für die Kultur zur Verfügung. Hier gibt es Schwankungen von Jahr zu Jahr. In
Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt geben die Kommunen mehr als die Länder
für Kultur aus und in Thüringen ist es das Land, das mehr Mittel für Kultur bereit stellt als
die Kommunen. Bemerkenswert ist, dass im Saarland als einzigem westdeutschen Flächen-
land, das Land mehr Geld für Kultur ausgibt als die Kommunen. Das mag damit zusam-
menhängen, dass die Kommunen im Saarland vergleichsweise klein sind und die Kultur-
ausgaben in kleineren Kommunen im gesamten Bundesgebiet geringer sind als in größe-
ren.
Insgesamt muss festgehalten werden, dass von einer Kulturfinanzierung der Länder oder
der Kommunen nur vereinfachend gesprochen werden kann. Für eine tiefergehende Analy-
se ist es erforderlich, die einzelnen Länder zu betrachten. Da die Finanzierungsverteilung
zwischen Land und Gemeinden von Flächenland zu Flächenland differieren.
Die nachfolgende Tabelle und Grafik veranschaulicht die Zusammenstellung noch einmal.
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Tabelle 3: Öffentliche Kulturausgaben der Flächenländer 1999 bis 2003

Öffentliche Kulturausgaben der Flächenländer
nach Ländern und Gemeinden 1999 bis 2003 

  1999 2000 2001 2002 2003

Bawü Land 375,1 381,8 390,9 398,7 399,5
 Gemeinden 462,9 488,5 531,1 536,9 536,4

Bay Land 513,6 501 505,3 507,3 504
 Gemeinden 500,7 555,2 593,3 587,4 572,7

Bra Land 115,4 98 101,6 100,9 102,6
 Gemeinden 112,7 118,5 108,6 108,5 110,3

Hessen Land 132,1 137,5 143,3 178,9 189,6
 Gemeinden 256 280,9 283,3 284,7 289

Meck-Vor. Land 77,7 94,8 85,7 67,2 70,4
 Gemeinden 94,2 94,3 82,5 81,6 80,3

Nieders. Land 205,4 230,6 249,7 230,7 226,8
 Gemeinden 203,6 249,3 242,8 245 241,8

NRW Land 238 262,6 291,8 248,6 264,6
 Gemeinden 940,4 1021,2 1066,7 1087 1092,4

Rheinl-Pf. Land 93,7 97,5 98,9 94,5 102,9
 Gemeinden 126,8 120,1 126 127,3 133,1

Saarl. Land 38 41,6 42,5 37,1 33,9
 Gemeinden 25,3 27,8 27,3 26 25,5

Sachsen Land 401,1 404,7 426,5 382 378,3
 Gemeinden 294,8 299,9 309,9 295,4 289,5

Sachs-Anh Land 115,9 116,4 116,1 113,8 117,5
 Gemeinden 155,9 154 152,3 148,3 156

Schl.-Holst Land 79 75,5 75,3 78,9 74,9
 Gemeinden 75,2 86,2 84,1 87,1 86,9

Thür. Land 179,9 155 164,4 146,8 145,9
 Gemeinden 118,2 114,6 115,2 117,8 114,5

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003
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Grafik 3

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003

Betrachtet man die Pro-Kopf-Ausgaben der Länder einschließlich der Gemeinden so ergibt
sich für das Jahr 2001 folgende „Hitliste“: Am meisten gibt der Stadtstaat Berlin für Kultur
aus, gefolgt vom ostdeutschen Flächenland Sachsen, dem Stadtstaat Bremen, dem ostdeut-
schen Flächenland Thüringen, dem Stadtstaat Hamburg sowie den beiden ostdeutschen
Flächenländern Sachsen-Anhalt und Thüringen. Erst an achter und neunter Stelle finden
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sich wirtschaftsstarke Flächenländer wie Bayern und Baden-Württemberg, gefolgt von Bran-
denburg. Die drei Schlusslichter sind die westdeutschen Flächenländer Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein und Rheinland-Pfalz (siehe Tabelle 4 unten und Grafik 4 rechts).

Tabelle 4

Öffentliche Kulturausgaben Länder incl. Gemeinden im Jahr 2001
 

Berlin 185,3 Ba-Wü 87,3
Sachsen 167,2 Brand. 80,9
Bremen 127,4 NRW 75,4
Thüringen 115,5 Hessen 70,3
Hamburg 110,1 Saarl 65,4
Sachs-An 103,2 Nieders. 62
Meckl.-Vorp. 95,1 Schles.-Hol. 57
Bayern 89,5 Rhein.-Pf. 55,7

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003

Nun sagen die Ausgaben für Kultur noch nichts über den Stellenwert des Kulturetat im
Gesamtetat aus. Betrachtet man diesen, also den Anteil der Kulturausgaben am Gesamt-
haushalt, so ist Sachsen mit einem Anteil von 4,16% einsamer Spitzenreiter, gefolgt von
Berlin mit 2,81%, Thüringen mit 2,66%, Bayern mit 2,28%, Sachsen-Anhalt mit 2,27%,
Baden-Württemberg mit 2,17%, Mecklenburg-Vorpommern mit 2,14% und Hamburg
mit 2,09%. Den geringsten Anteil an Kulturausgaben am Gesamthaushalt weisen wiederum
die westdeutschen Flächenländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz
auf. Bemerkenswert ist, dass Brandenburg zwar relativ hohe Pro-Kopf-Ausgaben aufweist,
mit Blick auf den Anteil der Kulturausgaben am Gesamthaushalt aber nur einen mittleren
Platz aufweist. Die Länder Bayern und Baden-Württemberg geben unter den westdeut-
schen Flächenländer am meisten pro Einwohner für Kultur aus und weisen innerhalb die-
ser Ländergruppe den größten Anteil an Kulturausgaben am Gesamthaushalt auf.
In der nachfolgenden Tabelle 5 und Grafik 5 (siehe Seite 110) sind die Daten zusammengestellt:

Tabelle 5

Anteil der Kulturausgaben am Gesamthaushalt in % im Jahr 2001 

Sachs. 4,16 Bremen 1,94
Berlin 2,81 NRW 1,85
Thür. 2,66 Bran. 1,84
Bayern 2,28 Hessen 1,7
Sachs-Anh. 2,27 Saarl. 1,64
Ba-Wü 2,17 Nieders. 1,58
Meck.-Vorp. 2,14 Schles.-Hol. 1,54
Hamburg 2,09 Rhein.-Pf. 1,44

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003
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Grafik 4

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003
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Quelle: Kulturfinanzbericht

Grafik 5
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Mit Blick auf die kulturelle Bildung ist besonders interessant wie sich die Ausgaben auf die
verschiedenen Kulturbereiche sowie die staatlichen Ebenen verteilen. Aus der nachfolgen-
den Tabelle und Grafik geht hervor, dass die Ausgaben des Bundes für Kultur vor allem in
die Bereiche Auswärtige Kulturpolitik, Bibliotheken und Denkmalpflege fließen. Die rela-
tiv hohen Ausgabe des Bundes für Bibliotheken rühren v.a. aus der Finanzierungsverant-
wortung des Bundes für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die höchsten Finanzierungs-
anteile der Länder liegen im Bereich Kunsthochschulen und Denkmalpflege. Da beim Bund
keine Ausgaben für Kulturverwaltung ausgewiesen sind, werden Finanzierungsanteile in
diesem Feld ausschließlich für Gemeinden und Länder ausgewiesen. Hier sind der höhere
Anteil bei den Gemeinden zu verzeichnen. Mit Blick auf die künstlerischen Sparten über-
nehmen die Kommunen die vornehmliche Verantwortung in der Finanzierung der Theater
und der Musikpflege. Der Bund übernimmt nur zu einem sehr geringen Anteil Finanzie-
rungsverantwortung für diesen Kulturbereich. Betrachtet man die Finanzierungsanteile der
künstlerischen Sparten in den Gemeinden, so fallen fast die Hälfte aller Kulturausgaben für
die Sparte Theater und Musikpflege an. Bei den Ländern ist es ein Drittel.

Tabelle 6: Verteilung der Kultuausgaben nach Sparten

Verteilung der Kulturausgaben auf die künstlerischen Sparten im Jahr 2001  

Bund Länder Gemeinden
 Theater/Musik 1,9 35,8 47,6

Bibliotheken 32,9 11,4 16,7
Museen 10,5 15,4 19,2
Denkmal. 7,3 9,1 0
ausw. Kupo 29,5 0,3 0
künstl. Hoch. 3,3 11,2 13,1
sonst. Kultur 14,6 13,1 7,4
Kulturverwaltung 0 3,7 9,1

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003

Wie nicht anders zu erwarten, entfallen mit weitem Abstand die meisten Pro-Kopf-Aus-
gaben für Kultur auf die Sparten Theater und Musikpflege, die im Kulturfinanzbericht
zusammengefasst werden. Die Ausgaben in den Kulturbereichen Bibliotheken und Mu-
seen verlaufen über die Jahre 1975 bis 2003 weitgehend parallel. Im Bereich der sonsti-
gen Kulturpflege sind die meisten Schwankungen in den Pro-Kopf-Ausgaben festzustel-
len. Die sonstige Kulturpflege ist eine Sammelkategorie, in der sowohl die Heimatpflege,
die Filmförderung, die Pflege der Vertriebenenkultur, die kommunalen Mittel für
Denkmalpflege sowie die allgemeine Kulturförderung zusammengefasst sind. Schwan-
kungen in dieser Kategorie sind teilweise auch auf Änderungen in der Zuordnung von
Haushaltstiteln zurückzuführen. Festzustellen ist jedoch, dass zurückgehende Pro-Kopf-
Ausgaben in dieser Ausgabekategorie früher ansetzen als in den anderen künstlerischen
Sparten, und zwar bereits im Jahr 2000, als in den anderen Sparten noch Zuwächse zu
verzeichnen waren (siehe Tabelle 7 und Grafik 7 auf der folgenden Seite).
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Tabelle 7

Pro-Kopf-Ausgaben verteilt auf künstlerische Sparten  

 Theater/Musik Biblioth. Museen sonst. Kulturp.

1975 11 5,3 3,8 2
1985 21,5 10,5 9,3 6,6
1995 33,7 13 13,8 12,5
1997 34,1 14,6 13,8 10,4
1999 35 15,5 14,8 12,9
2000 36,1 15,9 15,6 13,5
2001 37,4 16,7 16,7 10,9
2002 38,2 16,4 15,5 10,2
2003 38,1 16,4 15,4 10,2

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003

Grafik 6

Quelle: Kulturfinanzbericht 2003

Zusammenfassend zeigt sich das Bild, dass in allen künstlerischen Sparten sowie auf den
verschiedenen staatlichen Ebenen die Ausgaben für Kultur und zwar sowohl nominell, Pro-
Kopf als auch im Anteil am Gesamthaushalt sinken. Das unterstreicht noch einmal die
oben angeführte These, dass vorerst der Ausbau der kulturellen Bildung aus dem Kulturetat
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als abgeschlossen betrachtet werden muss. Neue Handlungsfelder und -bereiche werden
nur auf Kosten anderer Bereiche zu finanzieren sein, da es den Anschein hat, dass der
gesamte Kuchen nicht größer wird.
Zugleich bedeuten sinkende Kulturausgaben für ungesicherte Projekte, dass sie als erstes
um ihre Finanzierung bangen müssen. Zwar werden auch institutionell geförderte Einrich-
tungen Kürzungen hinnehmen müssen, bei einer institutionellen Förderung sind diese für
den Zuwendungsgeber aber schwieriger umzusetzen als bei einer Projektförderung. Dieses
gilt auch mit Blick auf die Personalausstattung, die bei institutionell geförderten Einrich-
tungen durch den Stellenplan zumeist vorgegeben ist. Im folgenden Kapitel zum Arbeits-
markt Kultur und zur Qualifizierung wird auf dieses Thema näher eingegangen werden.
Insgesamt werden die Spielräume geringer und es daher noch notwendiger, kulturelle Bil-
dung zu begründen.

Grafik 7

Quelle: Kulturfinanzbericht
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4. ARBEITSMARKT KULTUR UND QUALIFIZIERUNG

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits beschrieben, dass kulturelle Bildung sehr unter-
schiedlich verankert ist. Von einem Bedeutungsgewinn kultureller Bildung in den neuen
Bildungskonzepten der Länder für die frühkindliche Bildung, über die musisch-künstleri-
schen Schulfächer wie Musik, Kunst und in einigen Bundesländern auch Darstellendes
Spiel, über die außerschulische kulturelle Bildungsarbeit bis hin zur Erwachsenenbildung.
Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen an die Qualifikation der in der kul-
turellen Bildungsarbeit Tätigen und ebenso heterogen sind die Beschäftigungsverhältnisse,
sofern es sich um Erwerbstätigkeit und nicht ehrenamtliche Tätigkeit handelt.
Bei der Beschreibung des Arbeitsmarktes kulturelle Bildung und der Qualifizierungsstruk-
turen für dieses Feld zeigen sich die gleichen Probleme wie bei der Darstellung der Finan-
zierung kultureller Bildungsarbeit. Für die jeweiligen Einzelbereiche liegen zwar Statistiken
und qualitative Befunde vor, eine Zusammenführung der unterschiedlichen Bereiche gibt
es bis dato nicht. Lindner geht in diesem Band auf die Jugendarbeit ein und vermittelt
dabei einen Eindruck vom Teilsegment kulturelle Kinder- und Jugendbildung im Gesamt-
kontext der Jugendarbeit. Ähnlich verfährt Stang für den Teilbereich der kulturellen Er-
wachsenenbildung an Volkshochschulen. Was fehlt ist eine Zusammenschau unter Einbe-
ziehung der Kultureinrichtungen, der Schule und der Seniorenkulturarbeit. Eine solche
Beschreibung und Analyse des Arbeitsmarktes kulturelle Bildung hätte den Rahmen des
vorliegenden Projektes bei weitem gesprengt. Mit Blick auf Qualifikationsprofile, die Ver-
änderung von Studiengängen im Zuge des Bologna-Prozesses und die Frage nach der Pro-
fessionalisierung kultureller Bildungsarbeit in Abgrenzung zum Bürgerschaftlichen Enga-
gement müsste eine solche Arbeit geleistet werden. Wenn über Bildungschancen im Feld
kultureller Bildung sowie den Erwerb von Schlüsselqualifikationen durch kulturelle Bil-
dung gesprochen wird, könnte zur Fortentwicklung des Bereiches eine solche Analyse wert-
volles Hintergrundmaterial liefern.
Da für das Teilsegment des Arbeitsmarktes Kultur mit der Studie „Kulturberufe in Deutsch-
land“ aktuelles Datenmaterial vorliegt, soll zum einen der Arbeitsmarkt Kultur skizziert
werden, zum anderen soll auf Qualifikationsfragen eingegangen werden.

4.1 Arbeitsmarkt Kultur
Hinsichtlich des Arbeitsmarktes kulturelle Bildung besteht ähnlich der Frage zur Finanzie-
rung kultureller Bildung das Problem, dass kulturelle Bildung im Schnittfeld der Politikfel-
der Kultur-, Bildungs- und Jugendpolitik anzusiedeln ist. Eine abgestimmte Statistik zu
diesen Politikfeldern liegt nicht vor. Es hätte den Rahmen des vorliegenden Projektes ge-
sprengt, eine solche Statistik vorzulegen oder vorzubereiten. Darüber hinaus wurde der
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Kultur in Deutschland“ in ihrem Ein-
setzungsauftrag mitgegeben, sich auch mit Fragen der Kulturstatistik zu befassen und ein
Anforderungsprofil für eine abgestimmte Kulturstatistik in Deutschland zu erstellen.
Mit der Studie „Kulturberufe in Deutschland – Statistisches Kurzportrait zu den erwerbstä-
tigen Künstlern, Publizisten, Designern, Architekten und verwandten Berufen im Kultur-
berufemarkt in Deutschland 1995 – 2003“ (im Folgenden „Kulturberufe in Deutschland“),
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die vom Arbeitskreis Kulturstatistik im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien im Jahr 2004 erstellt wurde, liegen zumindest für ein Teilsegment des
Arbeitsfeldes kulturelle Bildung, nämlich den Arbeitsmarkt Kultur, Daten vor.

4.1.1 Statistische Daten zum Arbeitsmarkt Kultur

Die erwähnte Studie „Kulturberufe in Deutschland“ wurde von Michael Söndermann,
Arbeitskreis Kulturstatistik, im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien erstellt. Für die Studie wurden Daten des Mikrozensus, der Beschäftigtensta-
tistik und der Umsatzsteuerstatistik ausgewertet und zueinander in Beziehung gesetzt. Da-
ten der Künstlersozialkasse wurden in die Untersuchung nicht einbezogen. Ebenfalls nicht
einbezogen wurden die kulturwirtschaftlichen Berufe wie Verlags-, Buch- oder Musikalien-
händler, Kunsthändler, Auktionatoren und Galeristen.
Die Daten des Mikrozensus beruhen auf einer 1-Prozent-Stichprobe aller deutschen Haus-
halte, die hochgerechnet wird. Die Zuordnung zu Berufen erfolgt durch die Befragten selbst.
Eine Person gilt laut Mikrozensus als berufstätig, wenn sie regelmäßig mindestens eine
Stunde in der Woche in ihrem Hauptberuf tätig ist. Auf Grund der sehr weiten Definition
von Berufstätigkeit werden bei den Daten des Mikrozensus sehr hohe Fallzahlen erreicht.
Demgegenüber beruht die Umsatzsteuerstatistik auf den Daten, die von Unternehmen den
Steuerbehörden gemeldet werden. In der Umsatzsteuerstatistik werden die in den Kultur-
berufen Selbstständigen erfasst, die einen Jahresumsatz von mindestens 16.617 Euro er-
wirtschaftet haben. Da die in der Künstlersozialkasse versicherten Künstler und Publizisten
im Durchschnitt nur ein Einkommen von 11.078 Euro (Stand zum 01.01.2004) erzielen,
ist davon auszugehen, dass ein Teil der in der Künstlersozialkasse versicherten selbstständi-
gen Künstler und Publizisten einen Umsatz unter 16.617 Euro haben und damit in der
Umsatzsteuerstatistik nicht erfasst wird. D.h. auf Grund der Abschneidegrenze bei der
Umsatzsteuerstatistik werden deutlich geringere Fallzahlen als beim Mikrozensus erreicht.
In der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit werden abhängig Beschäftigte,
die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung als Angestellte, Arbeiter oder Auszu-
bildende nachgehen, erfasst. Die Daten werden von den Arbeitgebern gemeldet. In der
Beschäftigtenstatistik werden nur jene Beschäftigten geführt, die mindestens 15 Wochen-
stunden arbeiten bzw. einen Mindestlohn von 400 Euro und mehr erhalten. Geringfügig
Beschäftigte werden also in der Beschäftigtenstatistik nicht geführt.
Bei einer quantitativen Beschreibung des Arbeitsmarktes Kultur müssen die verschiedenen
Statistiken miteinander in Beziehung gesetzt werden, um ein Bild erhalten zu können. Die-
se aggregierten Daten werden von Söndermann in „Kulturberufe in Deutschland“ zur Ver-
fügung gestellt.

4.1.2 Selbstständige in Kulturberufen

Laut Mikrozensus sind in Deutschland 780.000 Erwerbstätige in Kulturberufen tätig. Im
Vergleich dazu sind in der deutschen Automobilindustrie 620.000 Erwerbstätige beschäf-
tigt. Von den nach dem Mikrozensus 780.000 Erwerbstätigen in Kulturberufen sind 318.000
Personen selbstständig. Davon finden sich in der Umsatzsteuerstatistik aber nur 118.600
Personen. D.h. rund 37% der laut Mikrozensus in den Kulturberufen Selbstständigen ha-
ben einen Umsatz von über 16.617 Euro und werden damit in der Umsatzsteuerstatistik



116 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

erfasst. Umgekehrt heißt dies aber, dass immerhin 63% der laut Mikrozensus in Kulturbe-
rufen Selbstständige einen Umsatz haben, der unterhalb des Wertes liegt, der von der
Umsatzsteuerstatistik erfasst wird. Bei den Selbstständigen aller Berufe ist das Verhältnis
genau umgekehrt. Insgesamt 61% der im Mikrozensus als selbstständig Geführten werden
auch in der Umsatzsteuerstatistik geführt. Bereits diese Daten liefern einen ersten Hinweis
darauf, dass es sich bei den Selbstständigen in Kulturberufen um keine Selbstständigen im
klassischen Sinne handelt.
Betrachtet man die von Söndermann zusammengestellten Zahlen (Kulturberufe in Deutsch-
land, Tabelle 10) genauer, so zeigt sich, folgendes Bild:

von den Lehrer für musische Fächer sind 72% der im Mikrozensus erfassten Selbststän-
digen auch in der Umsatzsteuerstatistik erfasst,
bei den Architekten und Raumplanern gilt dies für 68%,
bei den Fotografen bzw. dem Fotografischen Gewerbe für 65%,
bei den Bühnen-, Film- und Rundfunkkünstlern für 43%,
bei den Selbständigen Schriftstellern und Journalisten für 35%,
bei den Übersetzern und Dolmetschern für 33%,
bei den Bildenden Künstlern und Restauratoren für 29%,
bei den Designern für 25%,
bei den Musikern für 18%,
bei den Artisten für 16%.

Die Aufteilung nach Kulturberufen zeigt, dass immerhin mehr als die Hälfte der selbststän-
digen Lehrer für musische Fächer, Architekten und Raumplaner sowie Fotografen einen
Umsatz von über 16.617 Euro im Jahr erwirtschaften. Demgegenüber erreicht nur ein
Viertel der selbstständigen Designer einen Umsatz von über 16.617 Euro im Jahr. Und bei
den selbstständigen Musikern und Artisten ist es sogar weniger als ein Viertel. D.h. drei
Viertel der Selbstständigen dieser Berufsgruppen erzielen einen so kleinen Umsatz, dass sie
umsatzsteuerlich nicht erfasst werden.
Mit Blick auf das Arbeitsfeld kulturelle Bildung kann festgehalten werden, dass es den
freiberuflichen Musikerziehern zu zwei Dritteln gelingt, ein Einkommen zu erwirtschaften,
das in der Umsatzsteuerstatistik erfasst ist. Da bei den anderen Berufsgruppen, diejenigen,
die im Bereich kultureller Bildung tätig sind, nicht gesondert ausgewiesen werden, können
zu deren Verdienst keine Aussagen gemacht werden. Generell ist aber anzumerken, dass in
der Sparte Musik die Tätigkeit als freiberuflicher Musikerzieher ein Berufsweg ist, der aner-
kannt ist und auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Demgegenüber ist die Arbeit in
der kulturellen Bildung bei bildenden Künstler eher ein Zubrot als eine hauptberufliche
Beschäftigung. Daher würde bereits auf Grund der unterschiedlichen Ausgangsbedingun-
gen ein Vergleich hinken.
Laut Mikrozensus ist die Zahl der Selbstständigen in den Kulturberufen zwischen 1995
und 2003 um 50% gestiegen.

4.1.3 Abhängig Beschäftigte in Kulturberufen

Ebenso wie die Daten der Umsatzsteuerstatistik in der Studie „Kulturberufe in Deutsch-
land“ mit denen des Mikrozensus verglichen wurden und sich hier zeigte, dass nur ein
kleiner Teil der Selbstständigen in den Kulturberufen einen Umsatz erwirtschaftet, der
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umsatzsteuerstatistisch erfasst wird, grenzt ein Vergleich der Beschäftigtenstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit mit dem Mikrozensus die Zahl der abhängig Beschäftigten ein. Die-
ses liegt in erster Linie daran, dass der Mikrozensus, wie beschrieben, einen umfassenderen
Begriff von Beschäftigung anlegt als die Beschäftigtenstatistik. Doch weichen die Daten
nicht so stark voneinander ab, wie der Vergleich des Mikrozensus mit der Umsatzsteuersta-
tistik.
Insgesamt 76% der vom Mikrozensus erfassten abhängig Beschäftigten in den Kulturberu-
fen werden auch in der Beschäftigtenstatistik geführt, d.h. diese haben ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Betrachtet man die einzelnen Berufsgruppen, er-
gibt sich folgendes Bild (Kulturberufe in Deutschland Tabelle 11):

94% der im Mikrozensus geführten abhängig beschäftigten Fotografen werden auch in
der Beschäftigtenstatistik geführt,
dies gilt ebenfalls für 91% der Musiker, Sänger und Darstellenden Künstler,
für 83% der Lehrer für musische Fächer,
für 81% der Architekten und Raumplaner,
für 74% der Geisteswissenschaftler,
für 73% der Publizisten,
für 72% der Bibliothekare, Archivare und Museumsberufe,
für 69% der künstlerisch-technischen Berufe,
für 68% der Bildenden Künstler im Bereich angewandte Kunst/Design,
für 60% der Raum-, Schauwerbegestalter,
für 45% der Dolmetscher.

Festzuhalten ist zuerst, dass bis auf die Dolmetscher immerhin über 60% der im Mikrozen-
sus als abhängig Beschäftigte in Kulturberufen Geführten sich in der Beschäftigtenstatistik
wiederfinden. Eine solitäre Stellung nehmen die Dolmetscher ein. Nur 45% der Dolmet-
scher aus den Daten des Mikrozensus werden auch in der Beschäftigtenstatistik geführt.
D.h. im Umkehrschluss immerhin 55% in der Berufsgruppe verdienen weniger als 400,–
Euro im Monat oder arbeiten weniger als 15 Wochenstunden und werden daher der Bun-
desanstalt für Arbeit nicht als abhängig beschäftigt gemeldet.
Demgegenüber sind 94% der Fotografen, zu denen in den hier zur Diskussion stehenden
Statistiken auch die Kameraleute gerechnet werden, aus dem Mikrozensus auch nach der
Beschäftigtenstatistik abhängig beschäftigt.
Einen ähnlich hohen Wert erreichen die darstellenden Künstler, Musiker und Sänger. Sie
verfügen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen im Kulturbereich über eine relativ hohe
soziale Absicherung, da sie zu 91% sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Schau-
spieler werden auch dann sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wenn sie beispielsweise
in einem Fernsehfilm mitwirken, zehn Drehtage haben und danach wieder arbeitslos sind.
D.h. anders als beispielsweise bei den Bildenden Künstler, bei denen die selbstständige
Tätigkeit vorherrschend ist und bei einer kurzzeitigen Beschäftigung eher ein Werkvertrag
geschlossen als ein Angestelltenverhältnis eingegangen wird, ist es bei den darstellenden
Künstlern üblich, dass auch bei kurzzeitigen Beschäftigungen ein sozialversicherungspflich-
tiges Beschäftigungsverhältnis geschlossen wird. Dieses ermöglichte den Künstlern sich
während der offiziellen Arbeitslosigkeit auf neue Rollen vorzubereiten. Die Filmprodukti-
onsfirmen haben die Möglichkeit, die Schauspieler tatsächlich nur die Drehtage zu be-
schäftigen. Die gesamte Vorbereitungszeit wird letztlich von der Bundesagentur für Arbeit,
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also den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über ihre Beiträge zur Arbeitslosenversi-
cherung, bezahlt. Das „Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ wird
die Fortführung der bisherigen Praxis unmöglich machen. Ab dem 1. Februar 2006 ent-
steht ein Anspruch auf Arbeitslosengeld erst, wenn innerhalb der letzten zwei Jahre zwölf
Monate mit Versicherungspflicht vorliegen. Bislang sind die letzten drei Jahre maßgebend.
Für Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Kostümbildner, die nicht fest an einem Theater
beschäftigt sind, wird es schwer sein, die neuen Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich ist
nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit der Trend zu einer Reduzierung von Gagen
und Honoraren festzustellen bei gleichzeitiger Erhöhung der Leistungserwartung. Sofern
Tariflöhne existieren, werden diese teilweise unterschritten. Ebenso verlangen nach Anga-
ben der Bundesagentur für Arbeit Fernsehproduzenten und -sender umfangreichere Rech-
teübertragungen von Schauspielern und Regisseuren ohne Zahlung von Zusatz- oder Wie-
derholungshonoraren. D.h. die zunächst sehr positiv aussehende soziale Absicherung der
Künstler von Bühne, Film und Theater ist bei genauerer Betrachtung nicht so günstig wie
es auf den ersten Blick erscheint. Bereits jetzt zeichnet sich ein Trend ab, dass mehr und
mehr Künstler selbstständig und nicht mehr abhängig beschäftigt arbeiten wollen. Sie wer-
den voraussichtlich Mitglied der Künstlerversicherung werden, so dass ein weiterer Anstieg
der Versichertenzahl in der Künstlersozialkasse zu erwarten ist.
Auffallend ist auch, dass von den Bibliothekaren, Archivaren und Museumsfachleuten nur
72% einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz haben. Bemerkenswert ist dies v.a.
deshalb, weil gerade bei den Bibliothekaren und Archivaren in der Vergangenheit das ab-
hängige Vollzeitbeschäftigungsverhältnis die Regel und die Selbstständigkeit die seltene
Ausnahme war. Jetzt verfügt immerhin ein Prozentsatz von 28% über einen Arbeitsplatz,
bei dem die Beschäftigung unter 15 Wochenstunden oder der Verdienst unter 400 Euro im
Monat liegt.

4.1.4 Entwicklung des Arbeitsmarktes Kultur

In „Kulturberufe in Deutschland“ wird angenommen, dass der Arbeitsmarkt Kultur bei
abhängig Beschäftigten schrumpfen wird. In den Jahren 1995 bis 2001 waren Wachstums-
raten zu verzeichnen. Die Zahl der abhängig Beschäftigten in Kulturberufen lag im Jahr
1995 bei 330.000 Arbeitsplätzen, sie stieg bis zum Jahr 2001 auf 351.300 Arbeitsplätze
und schrumpfte von diesem Höchststand auf 332.5000 im Jahr 2004. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass für das Jahr 2004 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie im Herbst
2004 noch keine abschließende Statistik vorlag.
Die Entwicklung des Arbeitsmarktes Kultur verläuft also parallel zu der der Kulturfinanzie-
rung (siehe hierzu Kapitel 3.8.1 Kulturfinanzierung). Es steht zu erwarten, dass bei weiterhin
sinkenden Kulturetats die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiter sinken
wird. Zu berücksichtigen ist ferner, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kein
Arbeitsverhältnis mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag bedeutet. Befristete Beschäftigungs-
verhältnisse wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zählen ebenfalls zur sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung. Einige Bereiche der kulturellen Bildung wie z.B. die soziokultu-
rellen Zentren hätten sich ohne Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht etablieren können.
In diesem Bereich wurde eine große Expertise in der Nutzung von arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen entwickelt und so mancher aus diesem Kreis hat eine Erwerbskarriere, die aus
einem Wechsel von befristeter Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Arbeitsbeschaffungsmaß-
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nahmen, Honorarverträgen usw. besteht. Da die ersten aus dieser Generation in den nächs-
ten Jahren das Rentenalter erreichen werden, wird sich zeigen, welche Auswirkungen in der
Altersversorgung eine solche Erwerbsbiografie hat.
Mit besonderer Sorge werden vom Deutschen Kulturrat aktuell die Arbeitsgelegenheiten
mit Mehraufwandsentschädigung, so genannte Ein-Euro-Jobs beobachtet. Auf der einen
Seite kann sich auch der Kulturbereich nicht der gesellschaftlichen Aufgabe entziehen, Lang-
zeitarbeitslosen den Einstieg in das Erwerbsleben zu ermöglichen. Auf der anderen Seite
besteht die Befürchtung, dass so genannte Ein-Euro-Jobs dazu führen, den ohnehin prekä-
ren Arbeitsmarkt Kultur weiter auszuhöhlen. Zumal viele Einrichtungen auf Grund einer
Fülle an Aufgaben und stetem Personalmangel dankbar auf die Gelegenheit zurückgreifen,
für einen begrenzten Zeitraum Langzeitarbeitslose zu beschäftigen und dies umso lieber
tun, als für sie keine Kosten entstehen, sondern sie vielmehr noch zusätzliches Geld erhal-
ten.
In seinem Positionspapier „Ein-Euro-Jobs: Zusätzlichkeit ernst nehmen“ (siehe Teil D) geht
der Deutsche Kulturrat auf die schwierige Situation im Arbeitsmarkt Kultur ein. Der Ge-
setzgeber hat den Akteuren vor Ort, also den Arbeitsagenturen, den Arbeitsgemeinschaften
und den optierenden Kommunen, weitreichende Gestaltungsspielräume zu so genannten
Ein-Euro-Jobs gegeben. Damit soll gewährleistet werden, dass Ein-Euro-Jobs keine regulä-
re Beschäftigung verdrängen und das Angebot den spezifischen regionalen Anforderungen
gerecht wird. Der Deutsche Kulturrat fordert in seiner o.g. Stellungnahme die Kulturein-
richtungen, mithin auch die Einrichtungen der kulturellen Bildung auf, sich in die Diskus-
sionen vor Ort einzubringen. Weiter fordert der Deutsche Kulturrat in der genannten Stel-
lungnahme:
· „Ein-Euro-Jobs“ dürfen in Kultureinrichtungen und Kulturvereinen nur zusätzlich bereit

gestellt werden. Sie dürfen nicht dazu dienen, fehlende Mittel im Kultur- oder Bildungs-
haushalt auszugleichen und so Lücken in der Kulturfinanzierung zu schließen, die
womöglich durch Kürzungen der öffentlichen Kulturhaushalte erst aufgerissen werden
oder worden sind.

· „Ein-Euro-Jobs“ dienen zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in das Berufs-
leben, daher müssen innerhalb jeder Maßnahme Qualifizierungsangebote bereit gestellt
werden.

· „Ein-Euro-Jobs“ dürfen nicht dazu führen, dass Künstlerinnen und Künstler oder andere
Berufsgruppen, die bisher im Rahmen von Honorarverträgen Aufgaben in der kulturellen
Bildungsarbeit oder anderen Bereichen des kulturellen Lebens übernommen haben, durch
„Ein-Euro-Jobs“ verdrängt werden.

· Ausbildungsplätze im Kulturbereich dürfen nicht durch „Ein-Euro-Jobs“ gefährdet wer-
den.

· Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich darf nicht durch „Ein-Euro-Jobs“ ge-
fährdet werden.

· „Ein-Euro-Jobber“ können kein qualifiziertes Personal in Ganztagsschulen ersetzen.
· Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABMs) müssen Vorrang vor „Ein-Euro-Jobs“ haben.
· Die Übernahme eines „Ein-Euro-Jobs“ im Kulturbereich muss freiwillig erfolgen.
Da erst seit dem 01.01.2005 die gesetzlichen Rahmenbedingungen für „Ein-Euro-Jobs“ in
Kraft sind, können zum Zeitpunkt der Drucklegung noch keine Aussagen darüber getrof-
fen werden, wie sich „Ein-Euro-Josbs“ auf den Kulturbereich auswirken werden. Es steht zu
befürchten, dass es in erster Linie kleine Träger mit einer geringen Finanzausstattung sind,
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die als erste auf „Ein-Euro-Jobs“ zurückgreifen werden. Erste Tendenzen sind hier bereits zu
erkennen. Demgegenüber scheinen „Ein-Euro-Jobs“ in Theatern eine untergeordnete Rol-
le zu spielen.

4.1.5 Soziale Sicherung

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse bedeuten auf mittlere und längere Sicht auch eine unsi-
chere soziale Absicherung. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind über die „norma-
le“ Sozialversicherung kranken-, renten-, pflege- und arbeitslosenversichert. Die Verände-
rungen in den sozialen Sicherungssystemen wie die Absenkung des Rentenniveaus, die ver-
kürzte Anrechnung von Ausbildungszeiten, die Einführung der so genannten „Riester-Rente“
usw. betreffen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich der kulturellen Bildung
ebenso wie in anderen beruflichen Feldern.
Sorge hinsichtlich der Altersabsicherung machen sich die selbstständigen Künstler. Künst-
ler und Kulturpädagogen sind seit dem 01.01.1983 in der Künstlersozialkasse pflichtversi-
chert. Die Versicherung erstreckt sich bei ihnen auf die Kranken-, Pflege- und Rentenver-
sicherung. Als Selbstständige zahlen sie keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung ein.
Die Versicherten tragen, wie Arbeitnehmer, 50% der Beiträge. Die anderen 50% werden zu
20% von einem Bundeszuschuss abgedeckt und zu 30% von den Verwertern künstlerischer
Leistungen also Theatern, Musikschulen, Galerien usw. erbracht. Verwerter künstlerischer
Leistungen ist, wer mehr als drei Mal im Jahr mit freiberuflichen Künstler und Publizisten
zusammenarbeitet. Die Künstlersozialabgabe ist für diese Verwerter, ähnlich den Sozialver-
sicherungsbeiträgen für abhängig Beschäftigte, eine Pflichtabgabe. Die Künstlersozialabga-
be wird jährlich neu festgelegt. Der Abgabesatz beträgt im Jahr 2005 5,8%, d.h. 5,8%
müssen an Künstlersozialabgabe auf die an Künstler und Publizisten gezahlten Honorare
als Abgabe an die Künstlersozialkasse entrichtet werden. Mit der Reform des Künstlersozi-
alversicherungsgesetzes im Jahr 2000 wurden Musikvereine weitgehend aus der Abgabe-
pflicht ausgenommen.
Das Durchschnittseinkommen der in der Künstlersozialkasse Versicherten betrug im Jahr
2003 rd. 11.100 Euro. Bei einem solch geringen Einkommen werden auch nur kleine Bei-
träge in die Rentenversicherung einbezahlt. Ebenso ist es bei einem so geringen Einkom-
men schwer noch eine zusätzliche private Altersvorsorge zu treffen. Es ist also anzunehmen,
dass ein großer Teil der heute in der Künstlersozialkasse Versicherten im Alter von Altersar-
mut betroffen sein wird. Das gilt besonders für jene Generation an Versicherten, die bereits
in jungen Jahren Mitglied der Künstlersozialversicherung wurde und zwischenzeitlich nicht
abhängig beschäftigt war.
Auch in Einrichtungen der kulturellen Bildung werden Honorarkräfte, die in der Künstler-
sozialversicherung versichert sind, beschäftigt. Die Beschäftigung von Honorarkräften ist
einerseits zum einen geboten, weil auf Grund der teilweise erforderlichen spezifischen Qua-
lifikationen nicht für jeden Bereich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte eingestellt
werden können. Zugleich ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass teilweise statt
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Honorarkräfte beschäftigt werden, um die Kos-
ten zu senken. Die letztgenannte Tendenz ist in der jüngsten Zeit vermehrt zu beobachten.
Noch prekärer ist die Situation der Selbstständigen in Kulturberufen, die nicht Mitglied der
Künstlersozialversicherung werden können und sich daher privat krankenversichern sowie
eine eigenständige Alterssicherung aufbauen müssen. Es steht angesichts der Daten aus der
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Umsatzsteuerstatistik zu befürchten, dass dieses nur einem kleinen Teil der Selbstständigen
in den Kulturberufen gelingt und darum in den nächsten Jahren viele ehemals Selbststän-
dige, die nicht Mitglied der Künstlersozialversicherung werden konnten, von der Altersar-
mut betroffen sein werden bzw. ihren Beruf weit über das Rentenalter hinaus ausüben
müssen.

4.2 Qualifizierung

4.2.1 Überblick

Es hat sich inzwischen eingebürgert, die informelle von der formalen und non-formalen
Bildung zu unterscheiden. Unter formaler und non-formaler Bildung wird verstanden:

Elementarerziehung,
Schule,
außerschulische Bildung,
Ausbildung,
Erwachsenenbildung.

Ist von Qualifizierung in oder für kulturelle Bildung die Rede, so gilt es den weiten Bereich
abzustecken und zu systematisieren. Kulturelle Bildung findet, wie in der Einführung in die
Fragestellung beschrieben, eben nicht nur im Bereich der formalen und non-formalen son-
dern auch der informellen Bildung statt.

4.2.2 Informelle Bildung in der Familie

Ob in einem Elternhaus Bücher vorhanden sind oder nicht, ob Zeitungen und Zeitschriften
gelesen werden oder nicht, ist entscheidend für die spätere „Karriere“ von Kindern als Leser
oder als Nicht-Leser. Die Stiftung Lesen wird daher nicht müde, immer wieder zu betonen,
welch bedeutende Rolle Vorbilder im Elternhaus für das Lesen haben. Mit Leseempfehlungen
und Plakaten wendet sich die Stiftung Lesen eben nicht nur an Bildungseinrichtungen son-
dern z.B. auch an Kinderärzte um auf die Bedeutung der frühkindlichen Leseerfahrungen auf
den Erwerb von Lesekompetenz hinzuweisen. Aber auch in den Sparten Musik, Bildende
Kunst und besonders in der Medienerziehung sind die Elternhäuser eine wesentliche Soziali-
sationsinstanz. Je nach dem, ob mit Kindern gemalt wird, ob gesungen wird, ob Musik zu
hören ist, ob gezeigt wird, wie mit dem Fernsehen, Hörfunk oder PC umgegangen wird,
erhält das Kind einen Zugang zu künstlerischen Ausdrucksformen oder nicht.
Aus den o.g. Gründen wird „kulturelle Eltern- bzw. Familienbildung“ zunehmend als Pro-
blem und als Arbeitsfeld erkannt.
Von Seiten der institutionalisierten kulturellen Bildung, seien es die Vertreter der ästheti-
schen Schulfächer oder die Fachorganisationen der außerschulischen kulturellen Kinder-
und Jugendbildung, wird auf die wichtige Funktion der Elternhäuser immer wieder verwie-
sen. Wichtig ist noch stärker als bisher, Kinderärzte und andere für die Bedeutung der
kulturellen Bildung zu sensibilisieren. An viele Entbindungskliniken sind heute so genann-
te „Elternschulen“ angegliedert, die Kurse im Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern
anbieten. Neben grundsätzlichen Fertigkeiten wie dem Wickeln oder Baden eines Kindes
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ist hier zumeist auch Raum, um Fragen der Musikerfahrung, des Malens oder auch der
Bedeutung von Büchern für Kleinkinder anzusprechen. Hier besteht die Anforderung an
die Fachorganisationen für kulturelle Bildung, die Krankenschwestern, die zumeist diese
Kurse anbieten, für Fragen der kulturellen Bildung zu sensibilisieren.
Weitere Bereiche der informellen Bildung, die den Alltag der Menschen prägen, sind die
Medien (s.o.), die gebaute Umwelt (siehe Schwalfenberg in diesem Band), die Freundes-
kreise. Dieses weite Feld lässt sich per definitionem bestenfalls nur indirekt beeinflussen.

4.2.3 Elementarerziehung

Im Kapitel Rahmenbedingungen wurde bereits ausgeführt, dass in den meisten Bildungs-
plänen der Länder für den Elementarbereich kulturelle Bildung einen wichtigen Stellen-
wert einnimmt. Sicherlich gehört das Singen, das Tanzen, das Malen und das Spielen mit
zu den Hauptbeschäftigungen von Kindern in Kindertagesstätten.
Die Ausbildung der Erzieherinnen und Erziehern findet im Rahmen einer Fachschulausbil-
dung statt. Die Ausbildung ist in den Bereich der sozialen Berufe einzuordnen und bezieht
aus dieser Geschichte sein Professionsverständnis. Zumeist wird ein mittlerer Bildungsab-
schluss vorausgesetzt, in einigen Bundesländern seit jüngstem die Fachhochschul- bzw.
Hochschulreife. Erzieherinnen und Erzieher sollen nach Abschluss ihrer – zumeist modula-
ren Ausbildung mit schulischen und Praxisanteilen – Erziehungs-, Bildungs- und Betreu-
ungsaufgaben übernehmen können. Erzieherinnen und Erzieher können in allen sozialpä-
dagogischen Bereichen von der Krippe bis zum Altenheim arbeiten.
Nicht zuletzt seit dem Erscheinen der PISA-Studie wird über die Zukunft der Erzieheraus-
bildung diskutiert. Es wird gefordert, dass der im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankerte
Bildungsgedanke stärker in den Vordergrund gerückt wird und die Bildungsfunktion der
Elementarerziehung einen größeren Stellenwert erhält. In diesem Zusammenhang wird auch
diskutiert, die Ausbildung auf ein Fachhochschulniveau anzuheben, damit wissenschaftli-
cher zu fundieren und die diagnostischen Fähigkeiten der Erzieherinnen und Erzieher zu
verbessern. Die Sprachstandmessung wurde in einigen Bundesländern bereits den Erziehe-
rinnen und Erzieher übertragen. Hier werden Entscheidungen über den Schuleintritt von
Kindern mitverantwortet.
In einem gemeinsamen Positionspapier „Zukunftsfähigkeit der Ausbildung von Erzieherin-
nen und Erziehern in der Bundesrepublik Deutschland“ haben sich die Bundesarbeitsge-
meinschaft katholischer Ausbildungsstätten für Erzieherinnen/Erzieher, der Bundesverband
evangelischer Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik und die Bundesarbeitsgemeinschaft
öffentlicher und freier nicht konfessionell gebundener Ausbildungsstätten für Erzieher/innen
im Mai 2004 zu den Anforderungen der Erzieherausbildung positioniert. In dem Positions-
papier wird darauf hingewiesen, dass Erzieherinnen und Erzieher mit ca. 70% die größte
Berufsgruppe im Feld der Kinder- und Jugendhilfe stellen. Es wird unterstrichen, dass bereits
heute in der Ausbildung der Befähigung zur Bildungsarbeit ein besonders hoher Stellen-
wert zukommt. In dem gemeinsamen Positionspapier wird die besondere Leistungsfähig-
keit der Fachschulausbildung unterstrichen und zugleich gefordert, dass bundeseinheitlich
folgende Veränderungen vorgenommen werden:
· Vorschaltung einer zweijährigen beruflichen Erstausbildung vor die Fachschulausbildung,
· Festschreibung der Fachhochschulreife als Zugangsvoraussetzung für die Fachschulaus-

bildung,
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· Auslegung der Fachschulausbildung als dreijährige Ausbildung, bei der das dritte Jahr ein
schulisch begleitetes Berufspraktikum sein sollte,

· Festlegung inhaltlich und didaktisch-curricularer Standards, auf deren Basis die Ausbil-
dungsstätten regionale und trägerspezifische Profile ausbilden können.

Darüber hinaus soll die Erzieherausbildung anschlussfähiger werden und damit die Durch-
lässigkeit bis zur Hochschule gesichert sowie die Spezialisierung ermöglicht werden.
Die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe, der der Bundesjugendring mit seinen angeschlos-
senen Verbänden, die Fachverbände der Jugendarbeit und die obersten Landesjugendämter
angehören, hat sich im Juni 2004 in einer Stellungnahme zur „Qualifizierung von Fach-
kräften für die Kinder- und Jugendhilfe. Bestandsaufnahme und Anregungen zur Diskussi-
on der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe“ positioniert.
Als Problem wird in der Stellungnahme herausgearbeitet, dass die fachliche Ausbildung
von Erzieherinnen und Erziehern zwar prinzipiell eine vorherige Berufausbildung vor-
aussetzt. In der Regel aber Schülerinnen und Schüler ausgebildet werden, die über keine
Erstausbildung verfügen. Die Länder behelfen sich mit jeweils spezifischen Zugangsrege-
lungen, die zur Klarheit und einem bundesweit einheitlichen Berufszugang bislang nicht
beitragen. Zwischenzeitlich wurde zwischen der Kultusministerkonferenz und der Ju-
gendministerkonferenz ein „Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühkindliche Bil-
dung in Kindertagesstätten“ beschlossen. Die Umsetzung muss letztlich in den Ländern
erfolgen.
Von der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe wird eine bessere Qualifikation des Lehrpersonals
an Fachschulen dringend angemahnt. Zur Zeit finden sich hier sehr heterogene Qualifika-
tionen beim Lehrpersonal, obwohl ein Beschluss der Kultusministerkonferenz vorliegt, dass
das Lehrpersonal an Fachschulen für Erzieherinnen und Erzieher ein fachlich einschlägiges
sozialpädagogisches Lehramtsstudium absolviert haben müssen.
Mit Blick auf die Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher in anderen europäischen
Ländern bildet, darauf verweist die Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe mit Nachdruck hin,
der Berufsabschluss der deutschen Erzieherinnen und Erzieher das Schlusslicht. In anderen
europäische Staaten findet die Ausbildung auf Hochschulniveau statt.
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe fordert daher:

„Qualifizierung von Fachkräften für die Kinder- und Jugendhilfe. Bestandsaufnahme
und Anregungen zur Diskussion der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe“

Längerfristige Akademisierung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern
Erzieherinnen und Erzieher stellen die größte Berufsgruppe in den Arbeitsfeldern der Kin-
der- und Jugendhilfe, sie tragen wesentlich zur Verfachlichung der Sozialen Arbeit insgesamt
und der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere bei. Eine Höherqualifizierung und -bewer-
tung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern erscheint vor dem Hintergrund der
gegenwärtigen Diskussionen und der Anforderungen notwendig und angebracht. Im Zuge
der Reform und Neuordnung der fachschulischen Erzieherinnen- und Erzieherausbildung
und der akademischen Qualifizierungslandschaft ist die hochschulnahe Neuverortung bezie-
hungsweise Integration der sozialpädagogischen Fachschulausbildung in das System der aka-
demischen Qualifizierungslandschaft anzustreben. Denkbar erscheinen hier zwei Optionen:
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Eine Möglichkeit wird in der Einbindung der Fachschulen in die Hochschulen als „ange-
gliederte Institutionen“ (Aninstitutionen) gesehen. In diesem Modell könnte die bisherige
Ausbildungsstruktur der Fachschulqualifikation gesichert werden und durch die Anbin-
dung an Hochschulen die Modularisierung der Qualifizierungslandschaft erleichtert wer-
den. Eine zweite Möglichkeit wird in der Integration der bisherigen Erzieherinnen- und
Erzieherausbildung in die Hochschulen gesehen.

Die Akademisierung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher scheitert zur Zeit u.a.
am Geld. Erzieherinnen und Erzieher mit einem höheren Berufsabschluss würden eine
höhere Bezahlung erwarten. Zur Zeit gehören Erzieherinnen und Erzieher zu den am schlech-
testen bezahlten Berufsgruppen im pädagogischen Bereich. Eine Aufwertung der Ausbil-
dung würde konsequenterweise eine bessere Bezahlung des Fachpersonals nach sich ziehen.
Auf die Kommunen als Träger von Kindertagesstätten sowie die Freien Träger würden er-
hebliche Zusatzkosten zukommen.
Die Jugendministerkonferenz hat im Jahr 2004 im Zusammenhang mit dem bereits er-
wähnten „Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrich-
tungen“ beschlossen, dass
· „die Präzisierung der Vorgaben für die Bildung in den Kindertageseinrichtungen ein wich-

tiges Thema der Jugendhilfepolitik ist, und begrüßt die Initiativen der Länder in diesem
Bereich. Sie drückt mit diesem gemeinsamen Rahmen die große fachlich-inhaltliche Über-
einstimmung aller Bundesländer über die Gewährleistung des Bildungsauftrages der Kin-
dertagesstätten aus und bietet somit eine gute Grundlage für die Ausgestaltung dieser
jugendhilfe- und bildungspolitischen Aufgabe, für weitergehende Ausführungen auf Lan-
desebene und für die Entwicklung der Konzeptionen durch die Träger und Fachkräfte der
Kindertageseinrichtungen“.

· „die frühe Bildung in Tageseinrichtungen auch Gegenstand der Bildungsberichterstat-
tung wird. Sie setzt sich dafür ein, dass sie auch angemessen berücksichtigt wird“.

Weiter fordert die Jugendministerkonferenz die Arbeitsgemeinschaft der obersten Landes-
jugendbehörden auf, die Entwicklung der frühen Bildung in Deutschland und v.a. die
Wirkung des „Gemeinsamens Rahmens der Länder für die frühe Bildung in Kindertagsein-
richtungen“ zu bewerten. Darüber hinaus soll der Fortbildung der Fachkräfte ein besonde-
res Augenmerk geschenkt und verstärkt Fortbildungsangebote unterbreitet werden. Als
besonders wichtig wird der Übergang von Kindertagesstätte zur Grundschule betrachtet.
Die Vorbereitung und Begleitung des Übergangs soll bei der Fortbildung besonders im
Fokus stehen.
Generell ist festzuhalten, dass bei allen Mängeln die teilweise in der Ausbildung von Erzie-
herinnen und Erziehern festzustellen sind und die durch eine verbesserte Ausbildung sowie
die gezielte Weiterbildung von Erziehern behoben werden müssen, die Personalausstattung
von Kindertagesstätten einer der Schlüssel zu mehr Qualität im Elementarbereich ist. Wenn
im Land Berlin im Krippenbereich für 22 Kinder im Alter zwischen 8 Wochen und 3
Jahren drei Erzieherinnen tätig sind und jeder dieser drei Erzieherinnen pro Jahr 54 freie
Tage, das ist Urlaub sowie der im Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes im Land Berlin
festgeschriebene Freizeitausgleich, zustehen, dann kann sich jeder ausmalen, wie viele Er-
zieherinnen tatsächlich vor Ort sind, um Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben
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wahrzunehmen. Neben dem freien Spiel wird dann oftmals gesungen oder getanzt, um so
die Kinder gemeinsam zu beschäftigen. Der Umgang mit Farben, mit Papier, mit Schere,
Klebstoff usw. aber auch das Turnen müssen auf Grund der damit verbundenen Gefahren
oftmals zurückstehen. Auch dem in diesem Alter stattfindenden Spracherwerb kann letztlich
nicht die Aufmerksamkeit geschenkt werden, die eigentlich erforderlich wäre.
Das heißt, ein Mehr an kultureller Bildung in der Elementarerziehung heißt auch, dass
ausreichend Personal in den Kindertagesstätten sein muss, um dieses Mehr zu bewerkstelli-
gen. Zur Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher in Musik und Rhythmischer Erzie-
hung unterbreiten die einschlägigen Fachverbände sowie die Bundesakademien für kultu-
relle Bildung Weiterbildungsangebote.
Weitgehend ungeregelt sind bislang die Qualifikationsvoraussetzungen von Tagesmüttern
und Tagesvätern. Da diese Form der Betreuung von Kindern gestärkt werden soll, gilt es
auch hier auf die Bedeutung der kulturellen Bildung zu verweisen. Hier müsste von den
einschlägigen Fachverbänden verstärkt der Kontakt zum Bundesverband der Tagesmütter
gesucht werden.

4.2.4 Allgemein bildende Schule

Die allgemein bildende Schule ist der Ort, an dem alle Kinder und Jugendlichen mit den
ästhetischen Fächern in Berührung kommen. Sowohl das Fach Musik als auch das Fach Kunst
sind fester Bestandteil der Stundentafeln. Tanz ist in den Lehrplänen des Faches Sport fest
verankert. Das Fach Darstellendes Spiel hat in einigen Bundesländern Eingang in die Praxis
gefunden. Die Kultusministerkonferenz hat im Jahr 2003 mit der „Rahmenvereinbarung zur
Ausbildung im Unterrichtsfach Musik für alle Lehrämter“ und im Jahr 2004 mit der „Rah-
menvereinbarung zur Ausbildung für das Unterrichtsfach Kunst für alle Lehrämter“ den Rah-
men für die Ausbildung von Musik- und von Kunstlehrerinnen und -lehrern abgesteckt.
In beiden Rahmenvereinbarungen wird die Bedeutung dieser Fächer für die schulische
Ausbildung der Kinder und Jugendlichen sowie das Profil der Schule unterstrichen.
Hinsichtlich der Ausbildung von Musiklehrerinnen und -lehrern wird ausgeführt:

Rahmenvereinbarung zur Ausbildung im Unterrichtsfach Musik für alle Lehrämter

„Die individuellen und sozialen Realitäten der Kinder und Jugendlichen und ihre musika-
lisch-ästhetische Orientierung haben sich entscheidend verändert und immer stärker aus-
differenziert. Vor allem die wachsende Bedeutung der Medien und die ökonomische und
kulturelle Globalisierung haben die Hörgewohnheiten, die Musikinteressen sowie die mu-
sikpraktische Betätigung der Kinder und Jugendlichen stark verändert.“

Daraus folgt laut Rahmenvereinbarung für die Ausbildung:
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Rahmenvereinbarung zur Ausbildung im Unterrichtsfach Musik für alle Lehrämter

„Ziel dieser Ausbildung ist die Entfaltung der musikalisch-künstlerischen Kommunikati-
onsfähigkeit auf einer gesicherten musikwissenschaftlichen, künstlerischen und fachdidak-
tischen bzw. musikpädagogischen Grundlage. Dabei soll – je nach angestrebtem Lehramt –
auch der Pluralismus der musikalischen Kultur insgesamt berücksichtigt werden. Hierdurch
können in besonderer Weise die Empathie und die Toleranz der Schülerinnen und Schüler
gefördert und entfaltet werden.
Ausbildungsziel für die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer für das Fach Musik ist die
Entwicklung und Aneignung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Kenntnissen und Wissen,
die es ihnen ermöglichen, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Musik so bekannt
zu machen, dass sie diese in ihr eigenes Leben integrieren und ästhetisch vermittelte Wirk-
lichkeiten selbstständig erfahren können.“

Der Deutsche Musikrat hat im April 2005 sieben Thesen zum Musikunterricht in der Schule
vorgelegt. In seiner Begründung sowie den Schlussfolgerungen setzt sich der Deutsche
Musikrat intensiv mit den unterschiedlichen Bedingungen der Schulen vor Ort auseinander
und verweist darauf, dass es „den“ Musikunterricht nicht geben kann. Musikunterricht in
der Schule ist davon abhängig, welche Schüler, welcher Herkunft, in welchen Stadtteilen,
mit welcher sozialräumlichen Struktur und Unterstützung, mit welchem Schulprofil der
Musikunterricht stattfindet. Die sieben Thesen stellen einen Rahmen dar, der in jeder Schule
inhaltlich gefüllt werden muss.

Sieben Thesen zur Musik in der Schule (Deutscher Musikrat)

Musikunterricht muss
1. Freude an Musik wecken durch
· eigene wie auch gemeinsame Musizierpraxis (Singen, Tanzen, Instrumentalspiel),
· vielfältige Hörerlebnisse und Hörerfahrungen,
· eigenes musikalisches Gestalten und Erfinden;
2. die Sensibilisierung und Differenzierung des Ohres und des anderen Sinnesvermögen

fördern;
3. im Zusammenhang mit der sinnlich konkreten Erfahrung von Musik Wissen über deren

Entstehung, Struktur und Nutzung vermitteln;
4. anregen, außerunterrichtliche und außerschulische Beschäftigung mit Musik zu erwei-

tern und zu vertiefen;
5. die Vielgestaltigkeit der Musik, insbesondere in den Erscheinungsformen der Neuen Musik,

der Populären Musik wie auch der Musik außereuropäischer Kulturen, mit ihren histo-
rischen Einschlüssen und in ihren aktuellen Gestaltungen erschließen;

6. die Vernetzung von Musik mit anderen Denk- und Tätigkeitsformen sichtbar machen;
7. die eigene Musikkultur in Geschichte und Gegenwart verstehen lernen.
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Mit Blick auf die Ausbildung von Kunstlehrerinnen und -lehrern ist in der Rahmenverein-
barung der KMK zu lesen:

Rahmenvereinbarung zur Ausbildung für das Unterrichtsfach Kunst für alle Lehrämter

„Das Fach Kunst bzw. Ästhetische Bildung fördert Kreativität und Phantasie, Wahrneh-
mungsfähigkeit und Wahrnehmungskritik, Sinneswahrnehmung und anschauliches Den-
ken. Das Kennen und Verstehen kultureller Erscheinungen in ihrer Geschichte und Gegen-
wart fördert interkulturelle Kompetenz, das Verstehen des Fremden sowie Empathie und
Toleranz. In der Ausbildung der Lehrkräfte für das Fach Kunst sollen die Veränderungen in
den jugendkulturellen Seh- und Handlungsgewohnheiten durch die vielfältigen Bildwelten
einer zunehmend globalisierten Kultur Berücksichtigung finden. Damit trägt dieses Fach
mit den Mitteln der Künste zur Selbstbildung der Persönlichkeit von Schülerinnen und
Schülern im Rahmen der ästhetischen Bildung als „Schlüsselqualifikation“ bei.
Obwohl sich das Fach Kunst immer schon mit allen Medien im Hinblick auf deren ästhe-
tische, wie auch strukturelle Dimension befasst hat, hat es vor allem in den letzten Jahren
eine erhebliche Ausweitung seiner Inhalte erfahren. So macht z.B. die zunehmende Nutzung
des Computers im Alltag der Schülerinnen und Schüler die Anwendung von spezifischen Pro-
grammen zur Bild-, Video- und Audio-Verarbeitung im Kunstunterricht notwendig. Zugleich
verlangen die Veränderungen unserer Lebenswelt die Berücksichtigung der Alltagsästhetik:
Neben die Medienbilder treten Objekte aus der gestalteten Umwelt, seien es Architekturen,
Gebrauchsgüter oder öffentliche Räume. Die veränderten Rezeptionsgewohnheiten haben auch
die ästhetisch-gestalterische Praxis der Jugendlichen beeinflusst. Hier steht das Fach in der
Herausforderung, seinen Beitrag zur Medienbildung und Bildkompetenz zu leisten, und zwar
in der Doppelfunktion von rezeptiver (und dort reflexiver) Kompetenz einerseits und prakti-
scher Kompetenz der Handhabung dieser Medien andererseits. Das Fach muss somit auch
seinen Beitrag zum kritischen und kreativen Umgang mit der Herstellung und Wirkung von
Bildern im gesamtschulischen Horizont leisten. Darüber hinaus ist es ein wesentlicher Träger
des kulturellen Lebens in der Schule mit entsprechender Außenwirkung.“

Der Bund Deutscher Kunsterzieher, der Fachverband von Kunsterzieherinnen und -erzie-
hern, formuliert zu seinem Selbstverständnis:

Bildung braucht Bilder (Bund Deutscher Kunsterzieher)

· Kunstpädagogik ist ein unverzichtbarer Bestandteil allgemeiner Bildung. In allen Berei-
chen der Bildenden Kunst, in Film, Fotografie, neuen Medien, Design, Architektur, Land-
schafts- und Stadtplanung sowie verwandten Disziplinen vermittelt sie kulturelle Schlüs-
selkompetenzen.

· Kunstpädagogik zielt auf kulturelle Kompetenz möglichst aller und befähigt Kinder und
Jugendliche Kunst und Kultur kennen und schätzen zu lernen, selbst mit zu gestalten
sowie am kulturellen Leben teilzuhaben.



128 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

· Durch die Auseinandersetzung mit Kunstwerken und ästhetischen Alltagsphänomenen
ermöglicht die Kunstpädagogik den Erwerb von Kenntnissen über Herkunft und Funkti-
on der Bilder und befähigt zu Toleranz und Empathie im Dialog der Kulturen.

· Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen beteiligen sich an der Weiterentwicklung der
Bild- und Darstellungskompetenz (produktiv und rezeptiv, kontemplativ und pragma-
tisch) in lebenslangen Lernprozessen sowie an der Erforschung und Gestaltung von Rah-
menbedingungen für kompetenten und kreativen Bildgebrauch.

· Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen leisten damit elementare Beiträge zur Persön-
lichkeitsentwicklung und Integrationsfähigkeit

Im Vergleich zum Schulfach Musik wird dem Schulfach Kunst ein deutlich breiteres The-
menspektrum zugeordnet. Das Schulfach Musik soll sich unter Berücksichtigung der ge-
sellschaftlichen Veränderungen vor allem auf die künstlerische Ausdrucksform Musik kon-
zentrieren. Demgegenüber soll das Schulfach Kunst auf die herkömmlichen bildkünstle-
rischen Ausdrucksformen wie Malerei, Grafik, Druck, Plastik, sowie die Medienbildung
und die Baukultur eingehen. Das Schulfach Kunst wird daher sicherlich nicht aus Zufall
gleich zu Beginn der Rahmenvereinbarung zu diesem Fach auch als Ästhetische Bildung
apostrophiert. Die große Bedeutung, die diesem Fach von der Kultusministerkonferenz
in der erwähnten Rahmenvereinbarung beigemessen wird, wird, wie gezeigt, vom Fach-
verband, dem Bundesverband Deutscher Kunsterzieher, geteilt. Sie kontrastiert aber zur
vielfach festzustellenden Realität des Kunstunterrichts. Epochenunterricht im Wechsel
mit dem Schulfach Musik sind vielfach trauriger Alltag. Sowohl Kunst als auch Musik
werden als so genannte Nebenfächer oftmals als weniger wichtig erachtet und daher an
den Rand gedrängt. Mit Blick auf die Grundschule wird von den Fachverbänden beklagt,
dass der Unterricht oftmals fachfremd erteilt wird und daher ein adäquater Unterricht
kaum möglich ist.
Zu bedauern ist, dass die Kultusministerkonferenz sich bislang in noch keiner Rahmenver-
einbarung zum Fach Darstellendes Spiel positioniert hat, obwohl dieses Fach bereits in
einigen Bundesländern ein eingeführtes Schulfach ist. Sowohl hinsichtlich der Ausbildung
im Schulfach Darstellendes Spiel als auch mit Blick auf seine Position in der Schule wäre
eine klare Position der Kultusministerkonferenz, zu diesem Fach, das wie kein anderes die
Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler fördert und darüber hinaus verschiedene
Disziplinen der kulturellen Bildung anspricht, hilfreich.
Ebenso fehlt eine klare Position zur filmkulturellen Bildung. Zwar wird diese teilweise, je
nach Interesse des Fachlehrers, teilweise im Schulfach Kunst vermittelt, doch kann dieses
mit einer Verankerung dieses Bildungsfeldes in der Schule nicht gleichgesetzt werden. An-
gesichts der vollen Stundentafeln ist es kaum realistisch, ein weiteres Fach einzuführen.
Zumal selbst in der Schulform mit der längsten Schulzeit, den Gymnasien, auf Grund der
Bestrebungen die Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre zu verkürzen, der Lehrstoff
gedrängter vermittelt werden muss.
Die Öffnung der Schule zur Ganztagsschule, die u.a. auch einen veränderten Rhythmus an
Schulfächern und fächerübergreifenden Unterricht bedeuten kann, bietet Chancen, inte-
grative Modelle zu entwickeln, um ein erweitertes Konzept kultureller Bildung unter Be-
rücksichtigung der verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen zu verwirklichen.
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Die Ausbildung der Musik- und Kunstlehrer erfolgt an Universitäten, Pädagogischen Hoch-
schulen und Kunst- bzw. Musikhochschulen. Letztere bilden v.a. Lehrer für die Sekundar-
stufe II aus. Verpflichtend ist das Studium eines zweiten Unterrichtsfaches sowie an Kunst-
bzw. Musikhochschulen das Bestehen der künstlerischen Eignungsprüfung.

4.2.5 Außerschulische kulturelle Bildung

In der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung sind verschiedene Qualifikationspro-
file anzutreffen. Sie reichen von ehrenamtlich Engagierten bis hin zu ausgebildeten Musik-
schullehrern. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, stellen Erzieherinnen und Erzieher
sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen einen großen Teil des Personals in der Kinder-
und Jugendhilfe. Dieses trifft auf Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, der kirchlichen
Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendarbeit der Wohlfahrtsverbände zu. In all diesen
Bereichen kommen unter anderem auch Methoden der kulturellen Bildung zum Einsatz.
Geregelt ist die Ausbildung der Musikerzieher an Musikschulen. Musikschulen nehmen in
der außerschulischen kulturellen Kinder- und Jugendbildung eine herausragende Position
ein. Sie sind mit die ältesten Einrichtungen der außerschulischen kulturellen Kinder- und
Jugendbildung, sie sind nahezu flächendeckend präsent, sie haben ein Curriculum, das von
der musikalischen Früherziehung bis hin zum Einzelunterricht reicht. Die Lehrkräfte werden
in speziellen Studiengängen ausgebildet. Ihr Pendant, die Jugendkunstschulen, wurden we-
sentlich später in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als Teil der Soziokultur
gegründet und konnten trotz einer z.T. dynamischen Entwicklung, den solitären Status der
Musikschulen bislang noch nicht erreichen. In Jugendkunstschulen wird zumeist das gesamte
Spektrum der Künste vermittelt. Die Mitarbeiter haben entweder eine pädagogische oder
künstlerische Ausbildung. Nicht vergessen werden darf, dass die öffentlichen bzw. öffentlich-
bezuschussten Musikschulen durch private Musikschulen, die mit einem ähnlichen Anspruch
antreten, zunehmend Konkurrenz erhalten. Zudem gibt es zahlreiche private Mal- oder Tanz-
schulen sowie vielfältige Medienprojekte oder Angebote im Bereich Theater.
Sowohl in der Museumspädagogik als auch in der Theaterpädagogik ist es vor allem den
betreffenden Fachverbänden, dem Bundesverband Museumspädagogik und dem Bundes-
verband Theaterpädagogik, zu verdanken, dass Ausbildungsstandards entwickelt wurden.
Die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel wurde in der Zusammenarbeit
mit dem Bundesverband Museumspädagogik zu einer wichtigen Ausbildungsstätte für
Museumspädagogen. Der Bundesverband Theaterpädagogik hat ein Curriculum für Thea-
terpädagogen erarbeitet und zertifiziert Weiterbildungsangebote, so unter anderem die der
Akademie Remscheid.
Im Feld der Erwachsenenbildung fand in den vergangenen zehn Jahren eine deutliche Pro-
fessionalisierung statt. War es zuvor ein Arbeitsgebiet von Diplom-Pädagogen, Lehrern
und im Bereich der kulturellen Bildung auch Künstlern, wurden zwischenzeitlich Studien-
gänge für Erwachsenenbildung eingerichtet, eine Didaktik und ein eigenes Berufsverständ-
nis entwickelt. Mit Blick auf die kulturelle Bildung bietet die Erwachsenenbildung gerade
Künstlerinnen und Künstler einen wichtigen Arbeitsbereich, um auf Honorarbasis die Kennt-
nisse weiterzugeben und zugleich berufsnah Einkommen zu erwirtschaften.
Mit Blick auf die wachsende Bedeutung der Seniorenkulturarbeit gilt es vorhandene Qua-
lifikationsprofile weiterzuentwickeln. Das Institut für Bildung und Kultur in Remscheid
führt zur Zeit ein diesbezügliches Modellprojekt durch.
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Kulturelle Bildung findet oftmals in Vereinen statt. Seien es Chöre, Spielmannszüge, Laien-
theatergruppen, Blasmusikensembles usw. Für die entsprechenden Chorleiter, Spielleiter,
Dirigenten und andere mehr, unterbreiten zum einen die entsprechenden Fachverbände
eigene Fortbildungsangebote, zum anderen offerieren die vier Bundesakademien für kultu-
relle Bildung entsprechende Angebote. Wichtig bei den Verbandsangeboten ist, dass so-
wohl künstlerische als auch didaktisch-methodische sowie Weiterbildungsangebote zur Ver-
bandsführung angeboten werden.

4.2.5.1  Die Bundesakademien
Die vier Bundesakademien zur kulturellen Bildung haben jeweils ein eigenes Profil ausge-
bildet und richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Sie sind auf Bundesebene jeweils
zentrale Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, die teilweise sogar Ausbildungsaufgaben
wahrnehmen.
Die älteste der vier Bundesakademien ist die Akademie Remscheid für musische Bildung
und Medienerziehung e.V. Die Akademie Remscheid wurde 1958 als „Musische Bildungs-
stätte“ eröffnet. Ihr Angebot richtete sich an Studenten der Höheren Fachschulen für Sozi-
alarbeit und umfasste die Fächer Musik, Spiel, Tanz und Bildende Kunst. Seit 1968 heißt
sie „Akademie Remscheid für musische Bildung und Medienerziehung“ und umfasst auch
die Medienpädagogik und die Sozialpsychologie. Seit 1971 bietet die Akademie Remscheid
ausschließlich berufliche Fortbildung für Multiplikatoren in der Jugend-, Sozial-, Bildungs-
und Kulturarbeit an.
Die Akademie Remscheid sieht ihre Aufgabe in der Entwicklung neuer Bildungsangebote
und deren Umsetzung in Praxis, in der Beobachtung und Auswertung gesellschaftlicher
und kultureller Veränderungen, in den Interdisziplinären Kooperationen, im Lernen mit
Freude, als Brücke zwischen Theorie und Praxis, als Stelle für den Curriculum-Transfer, als
Ort zur Entwicklung von Berufsbildern und Arbeitsfeldern, in der Information, Beratung,
Konzeptentwicklung sowie in der Mitwirkung zur Gestaltung der politischen Rahmenbe-
dingungen.

Die Fachbereiche bieten Kurse und Qualifizierungen zu folgenden Themen an:
Kulturpädagogik und Kulturarbeit
· Fortbildung für Fortbildner/-innen
· Management und Didaktik in der Kulturpädagogik
· Kulturpädagogik für Menschen mit Behinderung
· Kreative Methoden für den Arbeitsalltag
Musik
· Musizieren mit Kindern und Jugendlichen
· Musikpädagogik in Musikschule, Kindergarten und Schule
· Musical und Musiktheater
· Pop-Musik im Schul- und Instrumentalunterricht
Tanz
· Tanzpädagogik in der Jugend- und Kulturarbeit
· Anthropologische Grundlagen des Tanzes
· Tanztheater international
· Künstlerischer Tanz und Bewegungskultur
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Rhythmik
· Rhythmische Erziehung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
· Musik – Bewegung – Sprache
· Rhythmik als künstlerisches Prinzip
· Rhythmik in Kulturarbeit, Kunst und Therapie
Spielpädagogik
· Spielpädagogik in Jugendarbeit und Schule
· Partizipation bei der Gestaltung von Spiel-Räumen
· Das Spiel in Kunst, Kultur und Alltag
· Spiele erfinden – kreativ Spielen
Theater
· Theaterpädagogik in der Jugend- und Kulturarbeit
· Von der Improvisation zu Rolle, Szene, Mitspiel
· Sprech-, Körper- und Bilder-Theater
· Inszenierungsprojekte zwischen Pädagogik und Kunst
Literatur
· Kinder- und Jugendliteratur in der pädagogischen Praxis
· Lese- und Schreibförderung – Kreatives Schreiben
· Geschichten erzählen
· Neue Präsentationsformen von Literatur
Bildende Kunst und Werken
· Kunst- und Kulturpädagogik in Jugendkunstschulen
· Grafisches Gestalten – Malen – Keramik – Bildhauerei
· Skulpturen und Objekte aus Holz, Stein und Metall
· Kindermuseum und „Hands-On“-Aktionen
Online-Medien und Multimedia
· Kreative Gestaltung mit Multimedia und Online-Medien
· Information, Kommunikation und Spiel mit neuen Medien
· Vernetzung lokal und global
Medienberatung in der Jugend- und Kulturarbeit
· Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
· Medienpräsenz für Kinder, Jugend, Bildung und Kultur
· Praktischer Umgang mit Presse, Radio und Fernsehen
· Strategische PR-Arbeit und soziale Kommunikation
· Sponsoring-Partnerschaften
Sozialpsychologie und Beratung
· Gestaltberatung, Gestalt- und Kreativitätstherapie
· Supervision in der Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit
· Coaching und Leitungsberatung
· Organisationsberatung – Organisationsentwicklung

Von allen Bundesakademien verortet sich die Akademie Remscheid am stärksten im Schnitt-
feld von Kultur-, Bildungs- und Jugendpolitik.
Die Bundesakademie musikalischer Jugendbildung in Trossingen wurde 1973 eröffnet. Sie
ist das Fortbildungsinstitut bundeszentraler Verbände der außerschulischen Musikerzieh-
ung und Musikpflege. Sie nimmt als öffentlich anerkannter Träger Aufgaben der Jugend-
hilfe und -pflege besonders auf musikalischem Gebiet wahr. Getragen wird die Bundes-
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akademie für musikalische Jugendbildung von einem Trägerverein, dem 35 Fachorganisatio-
nen des Musiklebens angehören, vom Deutschen Musikrat über die Verbände des instrumen-
talen Laienmusizierens, die Verbände des vokalen Laienmusizierens, Jugendorganisationen,
musikpädagogische und berufsständische Verbände zu den kirchlichen Musikverbänden.
Die Bundesakademie dient als

Fort- und Weiterbildungszentrum für MusikschulleiterInnen und Musikschullehrer-
Innen, für DirigentenInnen, ChorleiterInnen, JugendleiterInnen und AusbilderInnen
in Vereinen des Laienmusizierens, für MusiklehrerInnen im freien Beruf, für Mitarbeite-
rInnen in sozialpädagogischen Berufen
Tagungsort für leitende MitarbeiterInnen der Musikverbände und für ExpertInnen in
der musikalischen Jugendbildung
Arbeitsstätte für Förderkurse und Auswahlensembles des Bundes und der Länder
Beratungsstelle in Fragen außerschulischer musikalischer Jugendbildung und des Laien-
musizierens.

Entsprechend der Ausrichtung als Qualifizierungseinrichtung für Musik gliedert sich das
Weiterbildungsangebot folgendermaßen:

Elementar-Bereich
Instrumental
Vokal
Musik und Bewegung
Ensemble-Leitung
Fachübergreifend
Organisation
Technische Medien

Einen wichtigen Stellenwert hat in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung
die Weiterbildung in Fragen der Vereinsführung.
Die Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel wurde Ende der 80er Jahre des
letzten Jahrhunderts gegründet. Dem Trägerverein gehören institutionelle Träger u.a. Ver-
bände aus den verschiedenen künstlerischen Sparten und persönliche Mitglieder an.
Sie bietet Seminare und Kurse in fünf Fachbereichen an:

Bildende Kunst
Literatur
Museum
Musik
Theater

Darüber hinaus gibt es die fachübergreifende Zusammenarbeit, die Querschnittsfragen wie
Markt, Management, Mediales aufgreift. Zusätzlich arbeitet im kulturpolitischen Diskurs die
Akademie als unabhängiges Forum für den kulturfachlichen und kulturpolitischen Diskurs.
Das besondere an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel ist, dass sie
sich unter anderem der Weiterbildung von Künstlerinnen und Künstler in ihrer künstleri-
schen Praxis und der Professionalisierung verschrieben hat. So führt die Bundesakademie
Wolfenbüttel bereits seit einigen Jahren Seminare durch, in denen Bildende Künstler das
Rüstzeug zum Überleben als Selbstständige erhalten.
Ein weiterer Schwerpunkt sind Weiterbildungsveranstaltungen für Führungskräfte aus Kultur-
verbänden. Hier wird zum einen der fachliche Diskurs gepflegt, wie z.B. Kunstvereine sich als
Kunstvermittler zu verorten haben, zum anderen werden Fragen der Vereinsführung erörtert.
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Als letzte Bundesakademie wurde im Jahr 1991 die Musikakademie Rheinsberg gegründet.
Die Musikakademie Rheinsberg:
· ist eine Arbeits-, Fortbildungs- und Begegnungsstätte für professionelle und Laienmusiker
· bietet Chören, Orchestern und Theatergruppen sowie Tagungen, Seminaren und Leis-

tungskursen Arbeits- und Probemöglichkeiten im historischen Kavalierhaus, im neuen
Künstlerhaus und im Schlosstheater Rheinsberg

· führt eigene Veranstaltungen durch: Meisterkurse, Musikwerkstätten, Weiterbildungen
und wissenschaftliche Kolloquien zu aktuellen musikbezogenen Themen

· veranstaltet ganzjährig Konzerte, Opernaufführungen, Musiktheater und szenische Pro-
jekte als Betreiberin des Schlosstheaters Rheinsberg

· widmet sich besonders der Musik am Hofe Friedrich II. in Rheinsberg und der Musik im
Theater des Prinzen Heinrich sowie zeitgenössischer Musik durch Forschungsarbeit, CD-
Produktionen, Notenherausgabe

· fördert vorrangig den musikalischen Nachwuchs
Anders als die Bundesakademie für musikalische Bildung in Trossingen, deren Schwer-
punkt die Musikvermittlung, Führung von Musikschulen und -vereinen ist, liegt der Schwer-
punkt der Musikakademie Rheinsberg in der künstlerischen Ausbildung und hier besonders
der Förderung des musikalischen Nachwuchses.

5. KOOPERATION UND VERNETZUNG

Sicherlich die schwierigste Aufgabe und mit den meisten Erwartungen behaftet, ist die
Frage nach der Kooperation und Vernetzung im Bereich der kulturellen Bildung. An sich
setzt kulturelle Bildung per se Kooperation im Sinne von Zusammenarbeit und der Zusam-
menführung verschiedener Disziplinen voraus. Speziell der Bereich der kulturellen Kinder-
und Jugendbildung ist im Schnittfeld von Kultur-, Bildungs- und Jugendpolitik angesie-
delt. In der kulturellen Bildung treffen unterschiedliche Handlungslogiken aufeinander:
die der Künste, die in erster Linie auf Autonomie, auf Eigenwert und Eigengesetzlichkeit
der Kunst und den künstlerischen Prozessen ausgerichtet sind; die der Bildung, die Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten vermitteln will und die der Jugendpolitik, deren Wur-
zeln in die soziale Arbeit reichen und die Teilhabe als Handlungsprinzip verfolgt. In der
kulturellen Bildungsarbeit treffen diese Handlungslogiken aufeinander und zwar sowohl in
Hinblick auf die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und Professionen als auch
das Zusammenwirken innerhalb einer Institution. Oftmals werben gerade die Vertreter der
kulturellen Bildung für die Zusammenarbeit über fachliche Grenzen hinweg.

5.1 Gemeinwesen- und Sozialraumorientierung von Schule
Im Kapitel „ Rahmenbedingungen kultureller Bildung“ wurden u.a. die bildungspoliti-
schen Vorhaben der Länder im Bereich der Elementarerziehung und der Schule skizziert. In
fast allen Bundesländern wird eine stärkere Öffnung der Kindertagesstätten und der Schule
im Sinne einer Gemeinwesenorientierung gefordert. Schule und Kindertagesstätten sollen
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keine Solitäre, sondern eingebettet in das gesellschaftliche Leben sein. Bereits Mitte der
90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in der Regierungszeit von Ministerpräsident Johan-
nes Rau in Nordrhein-Westfalen die Öffnung der Schule zu „Häusern des Lernens“ disku-
tiert. Verwirklicht wurden die hochgesteckten Ziele erst vereinzelt.
Dieses rührt unter anderem daher, dass in den vergangenen Jahren die verschiedenen Insti-
tutionen, sei es die Schule, sei es die Jugendarbeit, sei es die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung, seien es die Kultureinrichtungen ihr eigenes, spezifisches Profil ausgebildet haben.
Diese Profilierung geht mit einer Abgrenzung gegenüber den anderen Institutionen einher.
Angesichts knapper werdender finanzieller Ressourcen steht das Überleben der eigenen
Einrichtung oftmals im Vordergrund. Insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe, so auch
die kulturelle Kinder- und Jugendbildung, als freiwilliges Angebot müssen sich in diesem
Kontext immer wieder legitimieren. Andere Institutionen werden eher als Konkurrenz denn
als Kooperationspartner wahrgenommen.
Im Zuge der Erneuerung von Schule und dem Ausbau der Ganztagsschule sollen Schulen
und Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Kultureinrichtungen usw. zusammenarbeiten.
Damit diese Zusammenarbeit tatsächlich gelingen kann, müssen die unterschiedlichen
Voraussetzungen der Partner berücksichtigt und gegenseitig respektiert werden. Die Träger
der Kinder- und Jugendhilfe haben von vorneherein deutlich gemacht, dass sie ein Bil-
dungs- und kein Betreuungsangebot unterbreiten. Es geht um mehr als die Betreuung von
Kindern in den Nachmittagsstunden, es gilt das eigenständige auf dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit beruhende Bildungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe mit der auf dem Prinzip
der Pflicht gründenden Schule zu verbinden und gemeinsam etwas Neues zu entwickeln.
Am Ende eines idealtypisch verlaufenden Prozesses haben sich beide verändert, Schule und
die außerschulischen Partner und haben gemeinsam mit Blick auf die Ganztagsschule eine
neue Identität entwickelt. Dieses ist ein Prozess, der gerade erst begonnen hat.
Das Bundesjugendkuratorium, die Sachverständigenkommission für den Elften Kinder-
und Jugendbericht und die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe haben in ihren gemeinsa-
men Leipziger Thesen zur aktuellen bildungspolitischen Debatte „Bildung ist mehr als Schu-
le“ u.a. formuliert:

(9) Kinder und Jugendhilfe eröffnet breites Bildungsangebot (Bildung ist mehr als Schule)

Angebote und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe bieten einen spezifischen Erfahrungs-,
Erlebnis und Erkenntnisraum und dienen der allgemeinen Förderung junger Menschen.
Mit je eigenen Zielsetzungen und vielfältigen Inhalten, Methoden und Arbeitsweisen wird
in der Kinder- und Jugendhilfe ein breites Bildungsangebot eröffnet, das in enger Wechsel-
wirkung zu Familie, Schule und beruflicher Bildung steht. Die direkten oder indirekten,
bewusst geplanten oder impliziten Bildungspotenziale müssen in den Angeboten und Diensten
sichtbar gemacht und weiterentwickelt werden. Vor allem in der Differenz zu der Formali-
sierung schulischer Angebote liegt das spezifische Profil und die Chance der Kinder- und
Jugendhilfe, junge Menschen zu erreichen und anzuregen.
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(10) Bildung erfordert neue Formen der Vernetzung

Die verschiedenen Bildungsinstitutionen haben je einen eigenen Bildungsauftrag. Auf der
Grundlage der Bedürfnisse und Interessen junger Menschen müssen die Bildungsaufgaben
von Familie, Jugendhilfe, Schule und Berufsausbildung neu verbunden und aufeinander
abgestimmt werden. Dabei sind vor dem Hintergrund heterogener und komplexer Lebens-
lagen die Übergänge zwischen den Bildungsorten neu zu gestalten. Unabdingbar ist daher
eine übergreifende Verknüpfung der unterschiedlichen Bildungsinstitutionen und der poli-
tischen Verantwortlichkeiten.

(11) Ganztagsangebote als Bildungsoffensive

Der flächendeckende Ausbau der Ganztagsschule bzw. der Ganztagsbetreuung wird als pro-
bates Mittel angesehen, der Bildungsmisere wirksam zu begegnen. Längeres Verweilen in
der Schule oder bloße Betreuung in außerschulischen Einrichtungen allein bewirken jedoch
noch keine höhere Qualität von Bildung. Ganztagsangebote benötigen vielmehr innovative
Konzepte, die auf einem integrativen Bildungsbegriff basieren. Ein modernes, ganztägiges
Bildungsangebot in und um die Schule herum schafft neue Räume für gemeinsam verant-
wortete Bildungserfahrungen und kann Modell für eine zukünftige umfassende Bildung
junger Menschen sein. Zielperspektive ist u.a. mehr Zeit zur Förderung individueller Bega-
bungen und zur Anerkennung und Einbeziehung nicht durch Schule vermittelbarere Kom-
petenzen sowie erweiterte Möglichkeiten zum Ausgleich fehlender Ressourcen im familiären
Umfeld und zur Förderung politischer Bildung und sozialen Lernens.

Die Bildungsleistung der außerschulischen Träger wird in diesen Thesen unterstrichen. Es
wird verdeutlicht, dass die Gemeinwesenorientierung von Schule und die Kooperation so-
wie Vernetzung mit außerschulischen Einrichtungen das Bildungsangebot insgesamt ver-
bessert. Diese Thesen wurden inzwischen durch weitere Positionspapiere („Neue Bildungs-
orte für Kinder und Jugendliche“ und „Bildung fängt vor der Schule an“) konkretisiert.
Insbesondere jene Schülergruppen, die in der PISA-Studie als so genannte Risikogruppen
identifiziert wurden wie Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen sowie Migrantenfa-
milien, können durch die Kooperation mit außerschulischen Trägern besonders gefördert
werden. Das Modellprojekt „Kompetenznachweis Kultur“ der Bundesvereinigung Kultu-
relle Jugendbildung hat belegt, dass gerade Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkei-
ten in der kulturellen Bildung – also im Theaterspiel, im Malen usw. – Erfolgserlebnisse
haben und damit ihr Selbstbewusstsein nachhaltig gestärkt wird. Dieses wirkt sich wiederum
positiv auf die Schule aus.
Die Kooperation von Schule und außerschulischen Partnern setzt eine langfristige Zusam-
menarbeit voraus. Sowohl die Schulen als auch die außerschulischen Partner müssen für
mindestens ein Schuljahr Sicherheit haben. Dieses bedingt, dass auf Seiten der außerschu-
lischen Partner ausreichende personelle Ressourcen vorhanden sein müssen, um mindestens
für ein Schuljahr ein Bildungsangebot zu unterbreiten. Die Kooperation wird umso besser
gelingen, je mehr Kontinuität und Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit entsteht. Ge-
lungene Kooperationen setzen Kenntnisse über und Vertrauen in die Arbeit des Kooperati-
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onspartners voraus. Ein gemeinsames Konzept entsteht nicht von heute auf morgen, son-
dern bedarf der Planung und Erprobung, der Veränderung und der Weiterentwicklung. In
Städten, in denen bereits Netzwerke zur kulturellen Bildung bestehen wie z.B. in München
sind diese langsam gewachsen und beruhen auf gemeinsamen Vereinbarungen.
Damit Kooperation und Vernetzung gelingen kann, ist die Politik aufgefordert, die erfor-
derlichen Mittel hierfür zur Verfügung zu stellen. Dieses gilt sowohl für die Seite der Schule
als auch die außerschulischen Kooperationspartner.
In seinem Positionspapier „Ein-Euro-Jobs: Zusätzlichkeit ernst nehmen“ hat der Deutsche
Kulturrat verdeutlicht, dass Ein-Euro-Jobs keine geeignete Maßnahme sind, um den Ganz-
tagsbetrieb von Schulen zu gewährleisten. Der Deutsche Kulturrat hat daher formuliert:

Ein-Euro-Jobs: Zusätzlichkeit ernst nehmen (Deutscher Kulturrat)

Die vielleicht wichtigste bildungspolitische Reform ist die zur Zeit diskutierte und bereits
begonnene Einführung von Ganztagsschulen. Eine solche Schule kann nur dann gelingen,
wenn sie Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Kultur- und kulturpädago-
gischen Einrichtungen eingeht. Es geht nicht um die Aufbewahrung von Kindern und Ju-
gendlichen und um Freizeitangebote, sondern um Bildung. Ein qualifiziertes Bildungsan-
gebot außerhalb des Unterrichts braucht qualifizierte Fachkräfte, braucht eigene Standards.
Es muss daher vermieden werden, den Ganztagsbetrieb von Schulen auf der Basis von „Ein-
Euro-Jobs“ einzuführen.

Der Deutsche Kulturrat unterstreicht mit Nachdruck, dass die Qualität kultureller Bildungs-
arbeit nicht zuletzt von der Qualität der Ausbildung der Vermittler abhängt. Im vorherigen
Kapitel wurde auf dieses Thema bereits eingegangen und skizziert, welche Qualifizierungsan-
gebote bestehen. Da im Bereich der kulturellen Bildung teilweise keine festen Berufsbilder
bestehen, zum Teil Berufe sich erst in den vergangenen Jahrzehnten über Learning-by-doing
entwickelten, existiert teilweise noch das Vorurteil, jeder könne in der kulturellen Bildungsar-
beit tätig werden. Hier ist eine große Ähnlichkeit zwischen der kulturellen Bildungsarbeit und
der Sozialarbeit festzustellen, auch wenn jene bereits stärker verrechtlicht ist und bereits seit
Jahrzehnten etablierte Berufsbilder bestehen (siehe hierzu auch Fuchs in diesem Band). Aus
Sicht des Deutschen Kulturrates ist zu einer gelingenden Kooperation und Vernetzung die
ausreichende Qualifizierung der jeweiligen Partner eine unabdingbare Voraussetzung.
Der Deutsche Kulturrat hat in seiner Stellungnahme „Chancen der Kulturellen Bildung
nutzen! Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Ausbau der Ganztagsschulen“ (sie-
he Teil D) hierzu festgestellt:

Chancen der Kulturellen Bildung nutzen (Deutscher Kulturrat)

Angebote der kulturellen Bildung bedürfen fachlich und pädagogisch geschulten Personals. Nicht
jeder, der gerne malt, kann dieses auch Kindern und Jugendlichen vermitteln. Die Fachlichkeit
der Träger kultureller Bildung gewährleistet die Fachlichkeit und Professionalität des Personals.
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Weiter hat der Deutsche Kulturrat deutlich gemacht, dass ein zusätzlicher Qualifikations-
bedarf besteht, wenn die Kooperation von Schule und außerschulischen Einrichtungen
gelingen soll. Der Deutsche Kulturrat stellt hierzu in der Stellungnahme „Chancen der
Kulturellen Bildung nutzen! Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Ausbau der
Ganztagsschulen“ (siehe Teil D) fest:

Chancen der Kulturellen Bildung nutzen (Deutscher Kulturrat)

In der Aus- und Fortbildung müssen Lehrerinnen und Lehrer aber auch die Fachkräfte der
kulturellen Bildung für die gemeinsame Arbeit qualifiziert werden. Die Ganztagsschule
eröffnet die Möglichkeit, die zum Teil noch bestehende Trennung zwischen schulischem
Unterricht am Vormittag und außerschulischen Angeboten am Nachmittag zu überwin-
den. Damit dieses gelingt, ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und der gegenseitigen
Anerkennung der spezifischen Bildungskonzepte erforderlich.

Die verstärkte Kooperation von Schule und außerschulischen Trägern bedeutet nicht, dass
die außerschulischen Träger in der Schule aufgehen dürfen. Zusätzlich zur Schule bedarf es
weiterhin einer funktionierenden Infrastruktur außerschulischer kultureller Bildung.

5.2 Einbeziehung aller künstlerischer Bereiche
in die Ganztagsschule

In Kapitel 2 wurde kursorisch aufgeführt, mit welchen Landesverbänden die verschiedenen
Landesregierungen bereits Kooperationsvereinbarungen geschlossen haben. Besonders pro-
minent ist der Musikbereich vertreten. Dieses verwundert insofern nicht, als hier eine bereits
in mehreren Jahrzehnten gewachsene Infrastruktur kultureller Bildung besteht. Bei aller
Bedeutung der musikalischen Bildung darf sich die Einbeziehung kultureller Bildungsar-
beit in die Schule jedoch nicht allein auf die Sparte Musik stützen.
In seiner Stellungnahme „Chancen der Kulturellen Bildung nutzen! Stellungnahme des
Deutschen Kulturrates zum Ausbau der Ganztagsschulen“ hat der Deutsche Kulturrat un-
terstrichen, dass alle künstlerischen Sparten bei der Entwicklung der Ganztagsschule einbe-
zogen werden müssen. Der Deutsche Kulturrat hat formuliert:

Chancen der kulturellen Bildung nutzen (Deutscher Kulturrat)

Bei der Einbeziehung der kulturellen Bildung in die Ganztagsschule müssen alle künstleri-
schen Sparten gleichberechtigt berücksichtigt werden. Den Deutschen Kulturrat erfüllt die
sich derzeit abzeichnende Entwicklung mit Sorge, dass nicht alle künstlerischen Sparten
gleich intensiv einbezogen werden. Jede künstlerische Sparte spricht andere Sinne, Fertig-
und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen ab. Die Ganztagsschule bietet die Chance,
die gesamte Breite an kulturellen und künstlerischen Ausdrucksformen zu vermitteln.

KOOPERATION UND VERNETZUNG
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Die Ganztagsschule bietet die Chance auch jene Bereiche kultureller Bildung einzubezie-
hen, die bislang nicht oder nur unzureichend Gegenstand des Unterrichts sind. Dazu gehö-
ren die Disziplinen: Baukultur, Film und Tanz sowie die Medienpädagogik.
Im Bereich der Baukultur haben die Architektenkammern der Länder in den letzten Jahren
verschiedene Modellprojekte initiiert, in denen freiberufliche Architektinnen und Archi-
tekten mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Die Stiftung Denkmalschutz
führt die Maßnahme „denkmal aktiv“ und unterstützt Jugendbauhütten. Bei den letztge-
nannten Projekten sammeln Schülerinnen und Schüler nicht nur Erfahrungen im Umgang
mit dem baukulturellen Erbe, es ergeben sich zusätzliche weitere Verbindungen zu Schulfä-
chern wie Geschichte, Geografie oder Sozialkunde. Die filmkulturelle Bildung gehört teilweise
noch zu den Stiefkindern der kulturellen Bildung. Der Film ist stark kulturwirtschaftlich
geprägt. Umso wichtiger ist es im Sinne einer breiten kulturellen Bildung, sich mit dem
Medium Film auseinander zu setzen, um auch eine Filmsprache kennen zu lernen, die
jenseits des üblichen Mainstreams besteht.
Darüber hinaus ist ein wichtiges Ziel in der Ganztagsschule, dass Schülerinnen und Schüler
mit Angehörigen solcher Berufe in Berührung kommen, die nicht von vorneherein einen
pädagogischen Impetus haben. In diesem Zusammenhang werden auch bildende Künstle-
rinnen und Künstler genannt. Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler
hat diese Idee aufgegriffen. Die Landes- und Regionalverbände bemühen sich – in teilweise
unterschiedlicher Intensität – darum, mit Schulen Kontakt aufzunehmen, um bildende
Künstlerinnen und Künstler an Schulen zu vermitteln. In Mecklenburg-Vorpommern fin-
det dieses bereits seit mehreren Jahren auf Projektebene statt. Es soll nunmehr auch in
anderen Ländern, dann aber mit größerer Kontinuität und Verbindlichkeit institutionali-
siert werden. Für Bildende Künstlerinnen und Künstler bietet sich die Chance in einem
kunstnahen Beruf, zusätzliches Einkommen zu erzielen. Schülerinnen und Schüler lernen
Angehörige einer Berufsgruppe kennen, zu denen die meisten keinen Zugang haben. Die
unmittelbare Erfahrung der künstlerischen Arbeit kann zusätzliche Kreativität freisetzen.
In den Städten, die über ein Theater verfügen, sind die Theater bereits seit langem Koope-
rationspartner der Schulen. Sei es durch besondere Vorstellungen für Schülerinnen und
Schüler, sei es durch spezifische Projekte. Von den Theaterpädagogen wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten eine breit gefächerte Praxis entwickelt, wie Kinder und Jugendliche für
das Theater begeistert werden können. Im Rahmen der Entwicklung der Ganztagsschule
sind diese Kooperationen sicherlich noch ausbaufähig.

5.3 Zusammenarbeit mit weiteren Partnern
Kooperation und Vernetzung im Bereich der kulturellen Bildung bezieht sich jedoch nicht
allein auf die Schule. Es geht insgesamt darum, Partner zur Vermittlung kultureller Bildung
zu gewinnen. Die Stiftung Lesen kooperiert bereits seit vielen Jahren mit verschiedenen
Partnern, um für das Lesen zu werben. So arbeitet sie mit Kinderärzten zusammen, um
diese zu sensibilisieren, bei den Vorsorgeuntersuchungen das Thema Lesen bzw. Buch an-
zusprechen. Hier gibt es die Möglichkeit auch bildungsferne Bevölkerungsgruppen anzu-
sprechen, die von sich aus keine Bibliothek oder Buchhandlung aufsuchen würden. Ebenso
arbeitet die Stiftung Lesen mit der Deutschen Bahn zusammen, um für das Lesen zu wer-
ben. Diese Beispiele zeigen, dass es darum geht auch über den engeren Bereich der Bil-
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dungsinstitutionen hinaus Kooperationen zu suchen. Die Akademie Remscheid schreibt
seit mehreren Jahren einen Wettbewerb zusammen mit der Gothaer Versicherung „kultur
plus“ aus. Auch ein Beispiel für die Zusammenarbeit von verschiedenen Organisationen.
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat vor einigen Jahren eine Debatte zur Zusam-
menarbeit der politischen Bildung und der kulturellen Bildung angestoßen und hierzu ent-
sprechende Tagungen gefördert. Ebenso war es die Bundeszentrale für politische Bildung,
die einen Kanon an Filmen zusammengestellt hat, die zum kulturellen Erbe gehören.
Die Deutsche Orchestervereinigung als Gewerkschaft von Orchestermusikern hat im ver-
gangenen Jahr zum einen das Projekt „Gute Noten“ zur Zusammenarbeit von professionel-
len Orchestern und Schulen gestartet, zum zweiten zusammen mit der Jeunesse Musicales
eine Kooperation zur Zusammenarbeit von professionellen Orchestern mit Jugendorches-
tern geschlossen. Beide Projekte zielen darauf ab, Jugendlichen die direkte Begegnung mit
professionellen Musikerinnen und Musikern und das gemeinsame Musizieren zu ermögli-
chen.
Die Deutsche Phono-Akademie führt in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung das Projekt „School Tour“ durch. Eine Woche lang arbeiten professionelle
Popmusiker mit Schülerinnen und Schülern zusammen und informieren über den Popmu-
sikmarkt. Dieses Projekt wird insbesondere mit Hauptschulen durchgeführt.
Diese wenigen Beispiele zeigen, dass es eine Fülle an Kooperationen zwischen Schulen und
außerschulischen Trägern kultureller Bildung sowie von Trägern kultureller Bildung mit
anderen Partnern gibt. Die Mehrzahl der Vorhaben sind langfristig angelegt und bauen auf
das Wachsen einer Zusammenarbeit. Nur so kann Kooperation und Vernetzung gelingen
und eine Verantwortungspartnerschaft für kulturelle Bildung erwachsen.

KOOPERATION UND VERNETZUNG
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6. LITERATURVERZEICHNIS UND
WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Die folgende Literaturzusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das
Feld der kulturellen Bildung ist in ständiger Bewegung. Wichtige Teile der Debatte finden
in den jeweiligen Fachzeitschriften sowie bei Tagungen und Kongressen statt. Im Folgen-
den wird unterschieden in:

Selbstständige Veröffentlichungen
Unselbstständige Veröffentlichungen
Fachzeitschriften zum Thema Kulturelle Bildung
Schwerpunkthefte von Fachzeitschriften zum Thema Bildung
Stellungnahmen und Positionspapiere
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8. VERZEICHNIS DER TABELLEN UND GRAFIKEN

TABELLE 1/GRAFIK 1 Entwicklung der Kulturausgaben Euro/Einwohner

TABELLE 2/GRAFIK 2 Anteil der Kulturausgaben am Gesamtetat

TABELLE 3/GRAFIK 3 Öffentliche Kulturausgaben der Flächenländer nach Ländern
und Gemeinden 1999 bis 2003

TABELLE 4/GRAFIK 4 Öffentliche Kulturausgaben Länder incl. Gemeinden
im Jahr 2001

TABELLE 5/GRAFIK 5 Anteil der Kulturausgaben am Gesamthaushalt in %
im Jahr 2001

TABELLE 6/GRAFIK 6 Verteilung der Kulturausgaben auf die künstlerischen Sparten
im Jahr 2001  

TABELLE 7/GRAFIK 7 Pro-Kopf-Ausgaben verteilt auf künstlerische Sparten 



KULTURPÄDAGOGIK UND SCHULE 155

TEIL B
Max Fuchs

KULTURPÄDAGOGIK UND SCHULE
IM GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL
Alte und neue Herausforderungen für die Theorie und Praxis
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„Der Staat des ausgehenden 20. Jahrhunderts wird das Problem der sozialen Gerechtigkeit als
das Problem Nr. 1 anerkennen oder er wird eine vernichtende Legitimationseinbuße erleiden.“
E. Denninger, Verfassungsrechtler 1981

VORWORT

Ursprüngliches Ziel dieses Textes war es, zu der Diskussion über geeignete Rahmenbe
dingungen einer Kooperation von Schule und Jugend(kultur)arbeit und speziell zu

dem Projekt „Konzeption kulturelle Bildung“ des Deutschen Kulturrates sowie dem Pro-
jekt „Kultur macht Schule“ der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung einige eher
theoretische Überlegungen beizusteuern. Recht schnell bin ich jedoch zu der Erkenntnis
gelangt, dass die Zukunft der außerschulischen Pädagogik und unseres Kultursystems nicht
nur von eher pragmatischen Organisationsbedingungen der Ganztagsschule, sondern ent-
schieden von der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft abhängt. Und hierbei ist es
insbesondere die Frage, wie und in welchem Umfang der Sozialstaat die derzeit aktuellen
„Umbaupläne“ überleben wird. Denn in welcher Weise bislang das Kultursystem, die Schule
und die Jugendarbeit ihre Aufgaben wahrgenommen und ihre gesellschaftlichen Funktio-
nen erfüllt haben, hing von der spezifisch deutschen Organisationsform des industrie-ge-
sellschaftlichen Kapitalismus („Rheinischer Kapitalismus“) ab. Dieser kommt aus ganz un-
terschiedlichen Gründen anscheinend zu seinem Ende, so dass auch der Staat und seine
Aufgaben neu justiert werden. In besonderer Weise diskutieren Sozialpolitik und Sozialpä-
dagogik diesen Wandlungsprozess, was sofort einsichtig ist, wenn man deren Genese und
ihre Verbindung mit der „sozialen Frage“ und der sich daraus entwickelnden Sozialpolitik
betrachtet.
In dieser Entwicklungsgeschichte der Moderne und ihrer Pädagogik gab es zu Beginn des
20. Jahrhunderts einmal den Ansatz einer „Kulturpädagogik“, der heute insofern wieder
relevant wird, als die heutige Kulturpädagogik in ihrem theoretischen Anspruchsniveau mit
diesem damaligen Ansatz verglichen wird. Im Ergebnis hat das eingangs erwähnte pragma-
tische Anliegen zu einem Text geführt, der sich zwar auch um systematische Bedingungen
der Ganztagsschule und ihrer Kooperationsmöglichkeiten kümmert, der jedoch diese Frage
einbettet in die Problematik der heute stattfindenden, fast revolutionär zu nennenden ge-
sellschaftlichen Veränderungen und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, auch die
theoretischen Grundlagen der Kulturpädagogik in Hinblick auf ihre Eignung in der verän-
derten Situation zu überprüfen.
Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Ute Bernhardt, die – wieder einmal – aus einem
Wust labyrinthischer Notizen einen Fließtext erstellt hat – und dies unter ausgesprochen
hektischen Rahmenbedingungen.
Ich widme diesen Text Anette Bösel, unter anderem auch deshalb, weil sie mir geholfen hat,
das Wechselbad der Gefühle bei der Erkenntnis einer durchaus unangenehmen Entwick-
lung der sozialen Gerechtigkeit in unserem Land und deren Folgen für Bildung und Erzie-
hung auszuhalten und sogar einen optimistisch stimmenden Hoffnungsschimmer zu fin-
den.

Remscheid, im Februar 2005
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1. ZUR EINFÜHRUNG:
KULTURPÄDAGOGIK IM LEGITIMATIONSDRUCK

Zeiten der Krise sind immer auch Zeiten einer verstärkten Reflexion über die Notwendig-
keit des eigenen Arbeitsfeldes. Was dabei als bloßer Legitimationsdiskurs beginnt, führt oft
genug zu grundsätzlichen Fragen nach empirisch belegbarer Relevanz und gelegentlich sogar
zu Fragen der theoretischen Grundlegung. Man hat es dann mit einem Bündel unterschied-
licher Dimensionen zu tun, die zwar alle miteinander zusammenhängen, die aber doch
jeweils ihre eigene Logik haben.
So haben die PISA-Studien im Bereich von Bildung und Erziehung zu einer publizistischen
Konjunktur des Bildungsthemas und speziell der Schule und ihrer Leistungsfähigkeit ge-
führt. Dies hat die Regierungen und die Politik zu Aktivitäten veranlasst, die von populis-
tischen und eher symbolischen Debatten und Aussagen bis zu ernsthaften und einschnei-
denden Maßnahmen im Umgang mit der Schule reichen. Die begleitenden erziehungswis-
senschaftlichen Disziplinen haben verstärkt Fragen der Schulqualität und – in einer weite-
ren Perspektive – Bedingungen des Aufwachsens in Deutschland aufgegriffen bzw. es er-
fuhren immer schon stattfindende Diskurse über diese Fragen ein größeres öffentliches
Interesse. Da eine Konsequenz aus den PISA-Ergebnissen – mit welcher Berechtigung auch
immer – die Einführung von Modellen einer Ganztagsschule war, wurden in Theorie und
Praxis weitere Erziehungsfelder wie etwa die Jugendarbeit von dieser Bildungsreformdis-
kussion erheblich berührt, da plötzlich grundlegende Bedingungen ihres Stattfindens in
Frage gestellt wurden. Zudem wurde die Schule ein Thema in der Kulturpolitik, da auch
von den Kultureinrichtungen ein Beitrag zur (kulturellen) Bildung erwartet bzw. neue
Chancen zur Gewinnung eines jugendlichen Publikums gesehen wurden.
Da es insbesondere Kinder aus Migrantenfamilien waren, die offensichtlich mit dem deut-
schen Schulsystem große Probleme hatten und haben, stellten sich sofort grundsätzliche
gesellschaftspolitische Fragen der Art unserer Gesellschaft (multiethnisch) und der Mög-
lichkeit zur Integration.
Diese Diskussionen fanden – wie erwähnt – in den verschiedensten Kontexten und auf
unterschiedlichen Ebenen statt (journalistisch, politisch, professionstheoretisch, erziehungs-
wissenschaftlich und hierbei zumindest in Bezug auf Schule, Kindergarten und Jugendar-
beit). Es ist dabei nicht immer leicht, diese Diskurse zu unterscheiden, da etwa Vertreter der
Wissenschaft und Forschung zugleich als Berater der Politik bzw. als Publizisten in den
Medien in Erscheinung treten. Insbesondere mutet(e) die Debatte mitunter irritierend und
vielleicht sogar irrational an, da sie eine Erkenntnis der Erforschung der pädagogischen
Praxis belegte: Pädagogik als Wissenschaft und Forschung, institutionalisiert in zahlreichen
Hochschulinstituten, führt ebenso ein Eigenleben in relativer Autonomie wie die (letztlich
als einzige) wirkungsvolle Gestaltung und Steuerung der Schule durch die Ministerialbüro-
kratie, von der jedoch wiederum das konkrete Schulleben vor Ort zu unterscheiden ist.
Insbesondere ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich die unterschiedlichen Wis-
sens- und Erfahrungsformen – Praktikerwissen, administratives Wissen, Wissenschaftswis-
sen – aufeinander beziehen. Dabei geht es nicht bloß um zeitliche Differenzen – etwa derart,
dass es einige Zeit braucht, bis Wissenschaftswissen in der Praxis implementiert wird –,
sondern es handelt sich um grundlegend verschiedene Wissensformen mit eigenen Entste-
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hungs-, Geltungs- und Anerkennungsbedingungen, die zunächst einmal nur für den jewei-
ligen Bereich gültig sind. Akzeptiert man dies, dann klären sich gleich einige scheinbare
Irrationalitäten des Bildungsdiskurses auf: Es sind relativ autonome Diskurse mit zwar
durchaus gleichen Begriffen („Bildung“, „Erziehung“, „Schule“ etc.), die aber nicht unbe-
dingt in gleicher Weise definiert und verwendet werden. Nun könnte man meinen, dass die
Wissenschaft eher den theoretischen, erkenntnisbezogenen und die Praxis eher den legiti-
matorischen Diskurs pflegt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es zeigt sich vielmehr, dass in
jedem der Felder alle Diskursformen zugleich geführt werden. Insbesondere wird am The-
ma „Schulreform“ auch in der Erziehungswissenschaft ein grundlegender Legitimations-
diskurs geführt, der zum einen die Relevanz einer sich ihres Wissenschaftsstatus unsicheren
Disziplin Erziehungswissenschaft betrifft und der zum anderen die erziehungswissenschaft-
lichen Teildisziplinen, insbesondere die Allgemeine Pädagogik, die Schul- und die Sozial-
pädagogik mit ihren unterschiedlichen Reifegraden und Infrastrukturen zu einer Selbstre-
flexion über den eigenen Status und die Beziehungen untereinander zwingt.
Dies alles geschieht zudem unter den Rahmenbedingungen des „Bolognaprozesses“, der
einen grundlegenden Wandel nicht nur der Studiengänge, sondern auch im Selbstverständnis
der Hochschulen zur Folge haben wird. Der Abschied von Humboldtschen Vorstellungen
der Freiheit von Forschung und Lehre wird vorangetrieben von eher betriebswirtschaftlich
orientierten Rationalitätsvorstellungen darüber, wie Forschung und Lehre in Zukunft sein
sollen. Für die Wissenschaftsdispziplinen erhöht sich so der Druck im Hinblick auf die
Entwicklung und Einhaltung von „Standards“ (etwa die Anerkennung von Publikationen
als akademischem Leistungsnachweis nur in Verbindung mit Review-Verfahren), die es
bislang nicht unbedingt in den Erziehungswissenschaften gegeben hat.
Kulturpädagogik hat in dieser Situation ausgesprochen ungünstige Bedingungen. Zwar gibt
es eine lebendige Praxis mit einem beachtlichen Arbeitsmarkt, doch ist eine Verankerung
im Hochschulbereich nur begrenzt gelungen. Zwar haben etwa Musik- und Medienpäda-
gogik im universitären Feld einzelne Standorte erobert, zum Teil sogar mit einer beachtli-
chen Tradition, doch finden andere kulturpädagogische Arbeitsfelder (Tanz-, Theater-, Spiel-,
Literatur- etc. -pädagogik) gar nicht oder nur als Ausbildungsbereich in Fachhochschulen
statt. Dazu kommt, dass auch hier die Diskurse eher spartenbezogen separiert stattfinden
und ein gemeinsames Arbeiten an einem übergreifenden Konzept „kulturelle Bildung“ bzw.
einer Disziplin „Kulturpädagogik“ eher nicht geschieht.
In dieser Situation, in der speziell in der Sozialpädagogik erneut eine verstärkte Selbstdefi-
nition (etwa ob „Bildung“ oder doch eher „Erziehung“ der angemessene Leitbegriff ist)
stattfindet, tauchen plötzlich Grundsatzstreitigkeiten und Richtungsdiskussionen auf, wo-
bei es in der Kulturpädagogik keine Personen oder gar Strukturen gibt, die diese angemes-
sen führen könnten. So erinnert sich die Sozialpädagogik aus guten Gründen an ihre An-
fänge, bei denen etwa der Ansatz von Paul Natorp eine Rolle gespielt hat, das „Soziale“ (im
Sinne der Gemeinschaft) als Leitprinzip für die Pädagogik schlechthin zu nehmen und Päda-
gogik/Erziehungswissenschaft insgesamt als „Sozialpädagogik“ zu betreiben. In der Weimarer
Zeit hat man diesen Vorschlag bewusst zurückgewiesen und Sozialpädagogik als „Nothilfe“ –
so G. Bäumer – für den Fall definiert und etabliert, dass Familie oder Schule versagen (vgl.
Niemeyer 1999, Kap. I). Stattdessen forcierte man (Spranger, Nohl, Litt u.a.) im Anschluss
an Dilthey ein Verständnis der Pädagogik als „Kulturpädagogik“, wobei dieser Begriff anfangs
zum Teil in pejorativer Absicht, dann aber als akzeptierte Selbstbeschreibung der Geisteswis-
senschaftlichen Pädagogik insgesamt verwendet wurde. Diese Entgegensetzung von Sozialem
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und Kultur hatte sowohl systematisch-theoretische Gründe, die immer wieder – vor allem
später in der Soziologie – dazu geführt haben, sich über die Priorität von „Kultur“ bzw. „Sozi-
alem“ zu streiten. Es gab allerdings auch wissenschafts- und professionspolitische Gründe,
den einen gegen den anderen Begriff in Stellung zu bringen, so dass sich an dieser Frage
Soziales vs. Kultur bzw. Sozialpädagogik vs. Kulturpädagogik sowohl grundlagentheoretische
Aspekte, aber eben auch hochschulpolitische Machtkämpfe diskutieren lassen.
All dies wird zur Zeit wieder thematisiert, da die Sozialpädagogik aus guten Gründen ver-
sucht, in ihrer Geschichte Parallelen zur heutigen Krisensituation und entsprechende Hand-
lungsstrategien zu finden. Plausibel ist dieses Vorgehen durchaus. Denn von einer „Krise“
kann man gerade für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg natürlich sprechen: Verlorener
Krieg, Zusammenbruch des politischen Systems, ökonomische Dauerkrise, (Zer)-Störung
im Sozialen etc. Natürlich ist die heutige Krise von anderer Art. Aber möglicherweise geht
sie ähnlich tief. Da es schwierig ist, schleichende Veränderungen als solche zu erkennen,
mag man einen kleinen Zeitsprung – etwa 15 oder 20 Jahre zurück in die Vergangenheit
(bezogen auf Westdeutschland) – wagen. Wer damals den heute weitgehend ohne öffentli-
chen Protest durchgeführten Sozialabbau beschrieben hätte, wer etwa eine Diskussion über
die Notwendigkeit von Hüftgelenkoperationen bei älteren Menschen vom Zaune gebro-
chen hätte, wäre schlichtweg für verrückt erklärt worden. Inzwischen haben wir uns alle
daran gewöhnt, unter dem oft beschworenen „Umbau des Sozialstaates“ Abbau zu verste-
hen – und zu akzeptieren, auch wenn immer wieder euphemistische Begriffe aus diesem
Diskurs („Ich-AG“, „Humankapital“ etc.) als Unwörter des Jahres gebrandmarkt werden.
Vor diesem Hintergrund ist das folgende Szenario vielleicht immer noch ein Horrorszena-
rio, aber inzwischen durchaus vorstellbar. Man stelle sich einmal vor, der Staat zieht sich
noch weiter aus der Finanzierung im Sozial- und Bildungsbereich zurück. Wer sich die
PISA-Ergebnisse anschaut, muss feststellen, dass immerhin über Jahre akzeptiert wurde,
dass 20 bis 30% der Jugendlichen ohne relevante Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rech-
nen die Schule verlassen hat, ohne dass es zu einem Aufstand gekommen wäre. Man stelle
sich vor, dieser Anteil wächst, da offenbar „die Gesellschaft“ die Kompetenzen dieser Ju-
gendlichen nicht braucht – wozu sie also gegen gutes Geld entwickeln? Man landet daher
bei diesem Szenario sehr schnell bei grundlegenden Fragen: Was veranlasst uns/die Gesell-
schaft/den Staat überhaupt, Geld für Soziales oder Bildung auszugeben? Humanistische
Ideen, Aspekte der sozialen Ruhe oder der Legitimation, politischer Druck auf Parteien,
Rechtsvorschriften, die UNO? In Kalifornien braucht man in einer ähnlichen Situation
inzwischen mehr Geld für Gefängnisse als für Schulen. Ein großer Teil der ausrangierten
Jugendlichen bleibt offenbar unauffällig (stillgestellt vielleicht durch kommerzielle Freizeit-
angebote), den verbleibenden protestierenden Rest kann man kostengünstiger in Arbeitsla-
ger oder Gefängnisse stecken. Diese Überlegungen mögen in der heutigen Situation fremd
anmuten: Bei der Einführung der Jugendhilfe und Sozialpädagogik, ja sogar bei der Ein-
führung von Schulen spielten sie durchaus auch in Deutschland eine Rolle. Selbst heute
wird diskutiert, dass ein Verbleib der Jugendlichen in der Schule diese nicht nur von der
Straße, sondern auch von einem Arbeitsmarkt fernhält, der ihnen keine Angebote machen
kann. Was heißt es also in dieser Situation, über die Grundlagen einer pädagogischen Dis-
ziplin nachzudenken: Hat man das Ziel, ein widerspruchsfreies Begriffsgerüst zu entwi-
ckeln? Zielt man auf eine überzeugende Begründung, dass „die Praxis“ entsprechende Pro-
fessionalitäten braucht? Und was bedeutet hier „die Praxis“: die Wirtschaft, das soziale
Zusammenleben, die Politik, die Kultureinrichtungen?
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Die pragmatische Frage, die ursprünglich die Motivation für diesen Text darstellte, lautete
zunächst: Wie kann eine Zusammenarbeit von (Ganztags-)Schule und Jugendkulturarbeit
geschehen? Diese Frage führte rasch zu grundlegenden Problemen nicht nur des Erzie-
hungs- und Bildungssystems, sondern auch zur Frage nach der zivilisatorischen Qualität
unserer Gesellschaft. Denn jede Antwort auf die Frage nach der Zusammenarbeit beider
Erziehungs- und Bildungsfelder muss sich mit dem Problem auseinander setzen, welche
Entwicklungschancen die öffentliche Hand überhaupt beiden Feldern gibt. Es lohnt sich
daher, das pragmatische Thema etwas grundlegender anzugehen. In der vorliegenden Ar-
beit geschieht dies in einer Art Leitfaden, der den Gedankengang oft nur anreißt und an
vielen Stellen auf andere Texte verweist. Insbesondere wird man erneut die Frage nach
theoretischen, praktischen und politischen Begründungen für Jugend(kultur)arbeit und
Schule aufgreifen müssen.
Speziell für die Kulturpädagogik stellt sich die Struktur einer zu leistenden Begründungsar-
beit dar wie in Abb.1 (siehe rechts).

Erläuterung von Abb. 1
Grundlage ist eine anthropologische Fundierung des Bildungs- und Erziehungsgeschehens.
Im Anschluss vor allem an Helmut Plessner und Ernst Cassirer wird „Kultur“ als die Art
und Weise verstanden, wie der Mensch als Gattungswesen seine Bestimmung erlangt hat:
„Kultur“ ist die Art und Weise, wie der Mensch sein Leben gestaltet. Es handelt sich hierbei
um einen weiten, sogar den weitest denkbaren Kulturbegriff, da er quasi mit menschlichem
Leben in all seinen Dimensionen korrespondiert. Zur „Kultur“ in diesem Sinne gehört,
dass der Mensch in der Lage – und oft genug auch bereit dazu – ist, Leben zu zerstören.
„Bildung“ lässt sich auf dieser Ebene als subjektive Seite der Kultur verstehen, korrespon-
diert also auch mit „Leben“ aus der Sicht des Einzelnen. Offensichtlich taucht hier die
klassische Bestimmung der Beziehung von Bildung und Kultur wieder auf: Bildung als
subjektive Seite von Kultur, Kultur als objektive Seite von Bildung.

Eine solche anthropologische Bestimmung lässt sich für alle Dimensionen des Menschseins
durchführen: Für die Sinnlichkeit, Rationalität, Phantasie und alle anderen Momente der
Persönlichkeit (vgl. Wulf 1997, Artikel Nase, Auge etc.). Man kann Theorien der Künste
ebenfalls auf einem anthropologischen Fundament aufbauen (vgl. Frey 1989, Fuchs 1999).
Und natürlich ist die Gesellschaftlichkeit des Menschen, die Art und Weise seiner sozialen
und politischen Organisation sowie seines ökonomischen und technischen Weltverhältnis-
ses  anthropologisch vorbereitet.
Anthropologie liefert dabei allgemeine Bestimmungen des Menschseins, durchaus auch als
kritische Messlatte für eine schlechte Realität, die die grundsätzlich vorhandenen Möglich-
keiten des Menschen nicht zulässt. Anthropologie kommt an ihre Grenze bei der histo-
risch-konkreten Untersuchung der Ausformung des Menschseins in bestimmten Zeiten an
bestimmten Orten.
Nach der Anthropogenese, also der Phylogenese und Naturgeschichte des Menschen, rückt
demnach die Phase in den Fokus, in der der Mensch seine Geschichte selbst macht.
Insbesondere interessiert hier die Zeit der Moderne, über deren Datierung man sich streitet
und die auf unterschiedliche Weise (neuzeitliche Philosophie seit Descartes, Entdeckung
des Ichs seit Petrarca und der Renaissance, Entstehung der Physik etc.) festgelegt werden
kann.
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Abb. 1

Mein Ansatz – in vielen anderen Texten ausgeführt (z. B. Fuchs 1998, 2001) – legt Wert
auf die Widersprüchlichkeit und auf die Paradoxien und Antinomien, die mit der Genese
der Moderne verbunden sind. Dieser im Grundsatz widersprüchliche Charakter der Mo-
derne besteht im wesentlichen darin, dass in emphatischem Sinne Versprechungen gemacht
werden (individuelle Freiheit, immerwährender Fortschritt, Wohlstand etc.), die jedoch –
ebenfalls notwendigerweise – immer wieder gebrochen werden. Ein – vermutlich das zen-
trale – Kenzeichen der Moderne ist dabei die Entdeckung des Individuums als handlungs-
fähiges Subjekt. Im Subjekt konzentrieren sich all diese strukturellen (und auch jeweils
aktuellen) Widersprüche. Es entsteht ein besonderer „Zurichtungsbedarf“ für dieses Sub-
jekt, weil man sieht, dass es im Selbstlauf die hohen gesellschaftlichen Ansprüche nicht
erfüllen kann. Es entstehen institutionalisierte Formen der Bildung und Erziehung – und
dies überraschenderweise überall auf der Welt auf durchaus ähnliche Weise. Und es ent-
steht eine institutionalisierte Form der Reflexion über diese Praxis, zunächst zwar primär
mit der Aufgabe betraut, die notwendigen Fachkräfte für die Schulen zu produzieren, dann
aber auch zunehmend – seit Ende des 18. Jahrhunderts – als relativ autonomes System der
Selbstreflexion, in dem sich nach und nach in Abkopplung zunächst von der Theologie,
dann auch von der Philosophie eigenständige Begrifflichkeiten, Denkformen und For-
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schungsstrategien entwickeln. Eine Allgemeine Pädagogik koppelt sich später von der Schul-
pädagogik ab, und seit dem 19. Jahrhundert differenziert sich das Gesamtsystem der Erzie-
hungswissenschaft immer mehr aus, durchaus parallel zu der fortschreitenden Pädagogisie-
rung immer weiterer Lebensbereiche.
Diese Pädagogisierung – etwa im vorschulischen Bereich („Kindergarten“), im Außerschu-
lischen (Jugendarbeit, Sozialpädagogik) und in der Fürsorge und Armenhilfe (Sozialarbeit)
– folgt gesellschaftlichen Problemlagen. Denn es ist nicht nur das Subjekt, das mit der
Widersprüchlichkeit der Verhaltenserwartungen Probleme hat: Es gerät zunehmend „die
Gesellschaft“ als Ganzes als Problembereich in den Blick. Bis heute hält sich zwar die An-
nahme, dass man gesellschaftliche Probleme lediglich durch bestimmte Erziehungs- und
Bildungsprozesse bei Einzelnen lösen könne. Doch ist die Dialektik von individueller und
gesellschaftlicher Entwicklung durchaus seit Beginn einer systematischen Reflexion über
das Erziehungsgeschehen im Blick. Genau genommen ist dies sogar eine (produktiv zu
nutzende) Erbschaft der Antike. Denn stets hatten etwa Plato und Aristoteles die Polis im
Blick, wenn sie über die notwendige Tugend der Polisbewohner und Verfahren ihrer Ent-
wicklung nachdachten. Diese Verortung der Probleme des Aufwachsens, genauer: des Hin-
einwachsens in eine Gesellschaft, unter der Rubrik „Tugend“ ist bis heute relevant. Denn in
der Tat war und ist eine relevante Verständnisweise von Pädagogik diejenige, die sie als
Disziplin der praktischen Philosophie deutet, die es also sehr stark mit Normen und Werten,
mit Sittlichkeit und Moral, mit dem Einfügen des Individuums in vorgegebene – auch nor-
mative – Strukturen zu tun hat. Man findet hier sogar Gründe für einen immer wieder aus-
brechenden Streit über zentrale pädagogische Aufgaben: Wissensvermittlung oder Wertever-
mittlung? Das Problem mit „der Gesellschaft“ als ebenfalls nicht im Selbstlauf entstehendem
Zusammenhang führt im 19. Jahrhundert zur Entstehung einer neuen Disziplin „Soziolo-
gie“. Eine enge Beziehung zwischen Soziologie und Pädagogik ist sofort gegeben. Ablesbar ist
dies an Lehrstühlen mit doppelter, nämlich soziologischer und pädagogischer Aufgabenstel-
lung (Durkheim, Simmel). Es brechen allerdings auch sofort Konkurrenzen auf – vor allem in
der Weimarer Zeit, ob die Soziologie oder die Philosophie oder doch vielleicht eine experi-
mentelle Psychologie die wichtigste Bezugsdispziplin für die Pädagogik ist.
Ich greife bei meinen Überlegungen gelegentlich auf ein funktional-strukturalistisches Modell
von Gesellschaft zurück, das die Subsysteme Wirtschaft, Politik, Soziales und Kultur unter-
scheidet. Damit unterstelle ich nicht, dass die moderne Gesellschaft nur so theoretisch
erfasst werden kann. Im Gegenteil: Es gehört zu den wichtigen Aufgaben der Erziehungs-
wissenschaft, die unterschiedlichen Vorschläge einer Selbstbeschreibung der Gesellschaft
als Ganzem im Auge zu behalten (vgl. meinen Text „Das Interesse der Moderne an sich
selbst“, 2004). Zu der Konkurrenzsituation über die angemessene Beschreibung von Ge-
sellschaft gehört der Streit über die Bedeutung der einzelnen Subsysteme, ob also prioritär
die entscheidenden Entwicklungsimpulse aus der Wirtschaft oder der Politik kommen bzw.
ob „Soziales“ oder vielmehr „Kultur“ die Leitkategorie (der Pädagogik oder der Soziologie)
sein müsse. Ein solcher Streit spielte auch bei der Durchsetzung eines relativ autonomen
Reflexionssystems „Erziehungswissenschaft“ eine wichtige Rolle. Auf Paul Natorp geht wie
erwähnt der Ansatz zurück, Pädagogik insgesamt vor dem Hintergrund einer Erziehung
zur Gemeinschaft zu verstehen und sie daher als „Sozialpädagogik“ zu begreifen. Der Vor-
schlag wird plausibel, wenn man berücksichtigt, dass die Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert die gewachsenen sozialen Strukturen vollständig zerrüttet und zerstört hat – mit
entsprechenden Folgen für die individuellen Befindlichkeiten. Die „soziale Frage“, also eine
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massenhafte Zerstörung von bislang vorhandenen Möglichkeiten der Existenzsicherung, die
brutale Einführung und Durchsetzung eines industrie-kapitalistischen Systems, die Verelen-
dung großer Teile der Bevölkerung sorgten zudem für Sprengstoff. Trotzdem konterte die
geisteswissenschaftliche Pädagogik im Anschluss an Dilthey mit „Kultur“ als Leitbegriff.
Eine heutige Kulturpädagogik, die es sehr viel bescheidener mit einem pädagogischen Ge-
brauch der Künste und des Ästhetischen zu tun hat, sich also lediglich als Spezialdisziplin
der Erziehungswissenschaft und Pädagogik versteht, sieht sich mit dieser Erblast des dama-
ligen Grundlagenstreites „Kultur“ vs. „Soziales“ konfrontiert, zumal die inzwischen ebenfalls
bescheidener auftretende Bereichsdisziplin „Sozialpädagogik“ erhebliche Sorgen über ihren
Stellenwert, ihre Legitimität und ihren Arbeitseinsatz hat und auch die neue Kulturpädago-
gik als Konkurrenz bei dem Kampf um die (außerschulische) Freizeit der Heranwachsen-
den sieht. „Kultur“ vs. „Soziales“ ist also weiterhin das Thema, wenngleich nicht mehr in
der Dimension der Grundlegung von Pädagogik schlechthin, sondern nur noch als Kampf
zweier Bindestrich-Pädagogiken (in die sich dann durchaus eine Freizeit-, Sport- oder Me-
dienpädagogik auch noch einmischen möchten). Kunst, Ästhetik und „Kultur“ insgesamt
werden zu wichtigen Referenzthemen einer aktuellen Kulturpädagogik, wobei sich diese
durchaus ungleichgewichtig entwickelt hat. Sie ist dynamisch in ihrer Praxis: viele Orte,
Institutionen und Projekte; viele Fachkräfte, Fachorganisationen und Institutionen der
Qualifizierung (in Aus- und Fortbildung), aber schwach in der Theorie, kaum verankert an
Hochschulen, nahezu ohne akademische Forschungskultur.
Die Einführung der Ganztagsschule wirbelt nunmehr einen eher lockeren Konsens heftig
durcheinander und zeigt, wie fragil offenbar dieser bisherige Konsens war. In der Sozialpä-
dagogik fragt man sich, ob „Bildung“ wirklich zu den „einheimischen Begriffen“ (Herbart)
gehört. Immerhin ist diese Disziplin sehr viel besser für die anstehende Grundlagen- und
Legitimationsarbeit gerüstet als die Kulturpädagogik, die sich in der Spezifik ihrer Aufga-
benstellung sowohl gegenüber der Sozialpädagogik, aber auch in Hinblick auf die Schule
präziser verorten muss.
Eine Erkenntnis der letzten Jahre ist zumindest diese: Wer mit der Schule kooperieren will,
muss diese genauer kennen. Ein Abschnitt dieses Textes geht daher historischen und syste-
matischen Bezügen der heutigen Schule nach. Dabei wird es sich zeigen, dass der zur Zeit
stattfindende Wandel der Gesellschaft auch dazu führt, dass alle pädagogischen Arbeitsfel-
der eine Veränderung ihrer bisherigen Funktion erleben. Es wird deutlich werden, dass die
bisherige Schule und Jugendarbeit eine klare Aufgabenstellung im Rahmen einer industrie-
kapitalistischen Moderne („Fordismus“) mit ihren spezifischen Anforderungen an das Sub-
jekt hatten. Eine entscheidende Legitimation erhielten sie durch das Versprechen einer In-
tegration in diese Gesellschaft. Das Problem, das sich nunmehr stellt, besteht darin, dass
man zwar weiß, dass dieser Gesellschaftstypus an sein Ende gekommen ist, man allerdings
nicht weiß, wie der folgende Typus zu kennzeichnen ist. Dies mag man daran sehen, wie
viele z. T. einander widersprechende Selbstbeschreibungen dieser postfordistischen Gesell-
schaft existieren. In jedem Fall wird die zentrale Funktion der Pädagogik nicht mehr in
einer Integration in die Arbeitswelt bestehen. Welches jedoch die Funktion sein wird, die
das Bildungssystem sowohl organisiert als auch legitimiert, muss sich noch zeigen. Es könn-
te sein, dass Sozialpädagogik mit ihrer industriegesellschaftlichen Integration weniger Rele-
vanz hat als eine Kulturpädagogik, die möglicherweise die als Arbeitskräfte nicht gebrauch-
ten Menschen anderweitig sinnhaft beschäftigt. Für viele eine wenig akzeptable Perspekti-
ve!
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2. ZUR NOTWENDIGKEIT VON BILDUNG UND ERZIEHUNG
– EINE ANTHROPOLOGISCHE SKIZZE

Der Mensch ist Produkt einer langen Geschichte, in der es ihm als einziger Gattung gelun-
gen ist, die Naturgesetze der Evolution zu durchbrechen, indem er die Fähigkeit entwickelt
hat, seine Geschichte selbst zu machen. Man geht davon aus, dass bei einem Alter der Erde
von etwa fünf Milliarden Jahren vor ca. drei Milliarden Jahren Leben entstanden ist. Die
ältesten Fossilien niederster Pflanzen sind etwa zwei Milliarden Jahre alt. Die ersten Säuge-
tiere tauchten von 180 Mio. Jahren auf, das Tier-Mensch-Übergangsfeld beginnt mit einer
Dauer von 400.00 bis 600.000 Generationen vor etwa 10 bis 15 Mio. Jahren. Die unmit-
telbare Abstammungsgeschichte des Menschen beginnt vor drei Mio. Jahren. Bislang galt
„Lucy“, ein Fund im mittleren Afrika mit einem Alter von einer Mio. Jahren, als ältester
Ahn, inzwischen gibt es einen zwei Mio. Jahre alten Fund. Vor 100.000 Jahren wurden die
Neandertaler durch den schlaueren, in Gruppen organisierten homo sapiens verdrängt.
Seit der letzten Eiszeit wird die weitere Entwicklung der Menschheit durch Werkzeug- und
Kunstfunde sowie durch den Nachweis kultischer Stätten dokumentiert. Die älteste „Hoch-
kultur“ gibt es vor 6000 Jahren in Mesopotamien. Vor 3500 Jahren beginnt die chinesi-
sche, vor 3000 Jahren die griechische Zivilisation. Erst 350 Jahre ist die neuzeitliche natur-
wissenschaftliche Forschung alt. Die industrielle Revolution ist gerade 200 Jahre her, die
digitale Revolution dürften alle LeserInnen miterlebt haben (vgl. Liedtke 1991).
Der Mensch wurde zum Menschen durch einige anthropologische „Grundgesetze“:
· Das Gesetz der Aneignung und Vergegenständlichung, bei dem geistige Kräfte zur Formung

und Gestaltung der gegenständlichen Umwelt genutzt wurden, durch deren tätigen Ge-
brauch andere Menschen die dahinter stehenden Grundideen wiederum erwerben konnten,

· so entstand eine kumulative Anhäufung von Fähigkeiten und Wissen, so dass nicht jede
Generation neu beginnen musste.

· Der Mensch wird unfertig, aber mit einem breiten Spektrum an Möglichkeiten geboren,
so dass eine zweite „soziokulturelle Geburt“ nötig ist. Voraussetzung dafür ist seine Lern-
fähigkeit.

Das sind also drei weithin akzeptierte, pädagogisch relevante anthropologische Erkenntnisse:
Der Mensch ist lernfähig.
Der Mensch ist allerdings auch lernbedürftig, und
Lernen findet immer schon statt.

Was letztlich das entscheidende Merkmal ist, das den Menschen vom Tier unterscheidet,
wird nach wie vor kontrovers diskutiert: Werkzeugherstellung, Sprache, Bewusstheit, Wün-
sche zu haben und ein reflexives Verhältnis dazu entwickeln zu können, Selbstdeutung und
-interpretation, bewusste Gestaltung des Lebens („Lebensführung“), Fähigkeit zur Selbst-
reflexion und „exzentrische Positionalität“ (Plessner), Empathie, Phantasie, Kunst, Religi-
on, Bewusstsein der Endlichkeit seines Daseins etc. etc.
In jedem Fall ist die Aufgabe, dass der junge Mensch erst „werden muss, was er ist“, wobei
das, „was er ist“, im Zeitablauf und im Kulturvergleich durchaus schwankt. Die anthropo-
logische Notwendigkeit von Bildung und Erziehung, der Tatbestand, dass der Mensch grund-
sätzlich ein lernendes Verhältnis zur Welt hat, dass Weltgestaltung und Selbstgestaltung
Hand in Hand gehen, ist unstrittig: Pädagogik hat hierin ihre anthropologische Grundlage
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und Voraussetzung. Immer wieder gab es daher Versuche, aus dem Studium der Evolution
pädagogische Handlungskonzepte zu entwickeln. Die Parallelisierung von Phylo- und
Ontogenese, derzufolge der Einzelmensch für sich die Entwicklung der Gattung Mensch
durchläuft (E. Haeckel), ist die vielleicht berühmteste These aus dieser Tradition. Neuerdings
gibt es eine evolutionäre Pädagogik und Didaktik (Treml, Scheunpflug), wobei aktuell die
Neurowissenschaften einen starken Einfluss auf das pädagogische Denken ausüben. Scheun-
pflug (2001, S. 20ff.) listet gleich eine ganze Reihe von Bezugsdisziplinen auf, die genutzt
werden können: Genetik, Neurobiologie, Ethnologie, Soziobiologie, Evolutionäre Psycho-
logie, Spieltheorie und Kulturethnologie. Abb. 2 zeigt die Komplexität der Aufgabe, sich
auf Fragen der Anthropogenese einzulassen.
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Gerade im Zuge der Rezeption der Neurowissenschaften tauchen alte Probleme aus der
Anfangsphase der Moderne wieder auf und wollen neu geklärt werden. Dabei werden oft in
einer polarisierenden („digitalen“) Denkweise zwei Positionen oder Gegebenheiten gegen-
über gestellt: Körper vs. Geist, Vernunft vs. Emotion, das Individuum vs. das Soziale, gene-
tische Mitgift vs. Milieu. Insbesondere werden Grundfiguren des pädagogischen, aber auch
des neuzeitlichen philosophischen Denkens in Frage gestellt wie etwa die Autonomie und
Willensfreiheit des Einzelnen. Es streiten immer wieder verschiedene Wissenschaften (und
Künste!) darum, wer das Deutungsrecht über das Leben und das Schicksal des Menschen
hat (Fuchs 2004, Das Interesse).
Vor dem Hintergrund dieser immer wieder auftretenden Streitigkeiten über die Prioritäten
unter den Weltzugangsweisen ist die „Ganzheitlichkeit“ der Philosophie der symbolischen
Formen von Ernst Cassirer auch deshalb bemerkenswert, weil sie mit ihrem Katalog sym-
bolischer Formen (Sprache, Mythos, Wissenschaft, Technik, Politik/Staat, Religion, Wirt-
schaft, Kunst) einen Rahmen für einen Bildungs-„Kanon“ formuliert (denn all dies braucht
der Mensch für ein umfassendes Weltverhältnis) und zugleich die prinzipielle Gleichbe-
rechtigung der verschiedenen Weltzugangsweisen belegt (Abb. 3 siehe rechts).
Der Mensch, der sich diese symbolischen Formen aneignet, ist nicht nur ein denkendes
oder handelndes Wesen, er steht vielmehr mit all seinen Sinnen und Fähigkeiten mitten im
Leben (Abb. 4 auf Seite 168).
Diese Skizze (eine ausführlichere Darstellung findet sich in Fuchs 1999) beansprucht nicht
nur keine solitäre Originalität, sondern ordnet sich vielmehr bewusst ein – im Sinne einer
Suche nach Anschlussfähigkeit – in vergleichbare Überlegungen anderer Autoren.
Ich will hier nur auf einen der wenigen aktuellen systematischen Versuche einer Grundle-
gung der Allgemeinen Pädagogik von Dietrich Benner (1987) hinweisen. In seinem „pra-
xeologischen“ Ansatz identifiziert Benner sechs „Grundphänomene menschlicher Existenz“
(S. 20 ff.): Arbeit zur Schaffung einer Lebensgrundlage, Normen und Regeln des Zusam-
menseins (Ethik), Entwurf und Gestaltung der gesellschaftlichen Zukunft (Politik), Trans-
zendenz der Gegenwart in ästhetischen Darstellungen (Kunst) und Konfrontation mit dem
Problem der Endlichkeit (Religion). Als sechstes Phänomen nennt er Erziehung aufgrund
der Tatsache, dass der Mensch im Generationenverhältnis steht. Diese existentiellen Grund-
phänomene sind zwar zeitlich übergreifend, spezifizieren sich aber jeweils historisch-kon-
kret und werden als solche erst bewusst (und bewusst reflektiert), nachdem der Mensch
seine Geschichtlichkeit erfahren und sich seiner Veränderbarkeit bewusst geworden ist (S.21).
Wichtig ist in diesem „praxeologischen Ansatz“, die Einheit der Vernunft gegen eine Zer-
splitterung in ökonomische, pädagogische, sittliche etc. Rationalität zu verteidigen (siehe
hierzu auch Welsch 1996). Man sieht, dass durchaus unterschiedliche philosophische Refe-
renzsysteme zu durchaus vergleichbaren Ansätzen führen. Systematisch folgert Benner aus
dieser anthropologischen Grundlage seine „konstitutiven“ und „regulativen Prinzipien“
pädagogischen Handelns: Bildsamkeit als Bestimmtsein des Menschen zu produktiver Frei-
heit, Geschichtlichkeit und Sprache; Aufforderung zur Selbsttätigkeit; Überführung gesell-
schaftlicher Determination in pädagogische Determination; nicht-hierarchische Ordnung
der menschlichen Gesamtpraxis.
Nach diesem knappen Blick auf die Naturgeschichte der Menschheit will ich mich nunmehr
auf diejenige Phase in der Entwicklung des Menschen konzentrieren, an deren Bewältigung
wir uns bis heute abarbeiten, der Moderne. Damit wird zugleich die Entscheidung getrof-
fen, dass zwar in allen Kulturen – und auch in unserer – Pädagogik stattfindet und über
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Pädagogik nachgedacht wird, aber die für uns heute relevante Geschichte mit der Renais-
sance/Neuzeit beginnt, weil erst da der zentrale „Gegenstand“, das handlungsmächtige Sub-
jekt und Individuum, erkennbar wird. Ab diesem Zeitpunkt differenzieren sich auch die The-
orien auseinander, die mit der Menschwerdung bzw. der „Kultur“ zu tun haben. Denn An-
thropologie und Kulturphilosophie sind – gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der
Mensch und nur der Mensch ein „kulturell verfasstes Wesen“ ist – zunächst kaum voneinander
zu unterscheiden. Zumindest gilt dies im Hinblick auf die grundlegende Frage danach, was
denn „Kultur“ eigentlich ist. Mit dem seit Beginn der Moderne sich erheblich vergrößernden
Bedarf an Selbstdeutung und Selbstvergewisserung gibt es auch – aktuell seit Ende des 19.
Jahrhunderts – einen Boom an Kulturtheorien. Ein aktueller Überblick über unterschiedliche
Zugriffsweisen und Ansätze könnte aussehen wie folgt (siehe Abb. 5 auf Seite 169):
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Abb. 4
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Abb. 5: Typen von Kulturtheorien

1. Philosophische Theorien der Kultur, oft in Verbindung mit Anthropologie oder Ge-
schichtsphilosophie, v. a. zur Neuzeit/Moderne: von Vico über Rousseau, Herder, Kant,
Hegel bis zur Postmoderne (Brackert/Wefelmeier 1990, 1984; Fuchs 1998 (Macht);
Kuhlmann 1996; Konersmann 1996).

2. Soziologische Kulturtheorien, Kultursoziologie; bei den Klassikern (Weber, Simmel,
Durkheim etc.) kaum von Philosophie zu unterscheiden; moderne Theorien von Par-
sons über Habermas, Luhmann, Bourdieu; Kritische Theorie (Adorno, Horkheimer, Mar-
cuse, Fromm etc.; Jung 1999; Münch 1986).

3. Psychologische Kulturtheorien: Freud, Erdheim, Piaget, Fromm etc.

4. Ethnologische Kulturtheorien; von den Klassikern Boas, Levy-Strauss, M. Mead etc.
bis zu den Zeitgenossen, etwa C. Geertz (Greverus 1987).

5. Cultural Studies (als neue Mischform von Medienwissenschaften, Soziologie, Kultur-
theorie etc.) (Hörning/Winter 1999).

6. Interkultur/Globalisierung (Breidenbach/Zukrigl 2000).

7. Kulturwissenschaften (Hansen 2000; Böhme/Matussek/Müller 2000; Steenblock 1999;
Baecker 2000; Eagleton 2001; Jaeger u.a. 2004; List 2004).

8. Kulturgeschichte (Daniel 2002).

Zum Abschluss dieser Skizze zeigt Erich Kästner, dass man durchaus melancholisch den
Fortschritt der Menschheit bewerten kann:

Die Entwicklung der Menschheit (von Erich Kästner)

Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr.
Sie jagen und züchten Mikroben.
Sie versehn die Natur mit allem Komfort.
Sie fliegen steil in den Himmel empor
und bleiben zwei Wochen oben.

Was ihre Verdauung übrigläßt,
das arbeiten sie zu Watte.
Sie spalten Atome. Sie heilen Inzest.
Und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest,
daß Cäsar Plattfüße hatte.

So haben sie mit dem Kopf und dem Mund
den Fortschritt der Menschheit geschaffen.
Doch davon einmal abgesehen und
bei Lichte betrachtet sind sie im Grund
noch immer die alten Affen.

Einst haben die Kerls auf Bäumen gehockt,
behaart und mit böser Visage.
Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt
und die Welt asphaltiert und aufgestockt,
bis zur dreißigsten Etage.

Da saßen sie nun, den Flöhen entflohn,
in zentralgeheizten Räumen.
Da sitzen sie nun am Telefon.
Und es herrscht noch genau derselbe Ton
wie seinerzeit auf den Bäumen.

Sie hören weit. Sie sehen fern.
Sie sind mit dem Weltall in Fühlung.
Sie putzen die Zähne. Sie atmen modern.
Die Erde ist ein gebildeter Stern
mit sehr viel Wasserspülung.
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3. DIE MODERNE: AMBIVALENZEN, WIDERSPRÜCHE,
ANTINOMIEN

Eine anthropologische Bestimmung des Menschen besteht darin, dass er das einzige Wesen
mit einem Bedarf an und der Fähigkeit zur Selbstdeutung seines Seins ist: Der Mensch ist
das ständig sich selbst interpretierende Wesen. Mit der Moderne – hierüber herrscht eine
weitgehende Einigkeit – verstärkt sich nicht nur dieser Bedarf an Selbstdeutung sowohl in
Bezug auf Gemeinschaften als auch auf den Einzelnen, es werden auch Institutionen ge-
schaffen, die diese Selbstdeutung auf Dauer stellen. Mit dem Buchdruck ist zudem die
Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich die Anzahl der Beteiligten an diesem Deutungs-
geschehen vergrößert und Diskursgemeinschaften jenseits bloß lokaler Bezüge entstehen
können. Es waren dabei immer wieder starke Verunsicherungen, hervorgerufen durch öko-
nomische, politische, soziale oder kulturelle Wandlungsprozesse, die dieses Selbstdeutungs-
geschäft am Laufen hielten und forcierten: Die Ausdehnung des geographischen Horizonts,
Schicksalsschläge wie Pest oder Erdbeben wie das, das Mitte des 18. Jahrhunderts in Lissa-
bon stattgefunden hat, Kriege, äußere Bedrohungen, aber auch wissenschaftliche Entde-
ckungen, v.a. die neuen Naturwissenschaften und Mathematik. Es gab dabei über nationa-
le Grenzen hinweg diskutierte Ereignisse, z. B. das erwähnte Erdbeben von Lissabon, das
die Frage nach der Perfektheit Gottes aufwarf und zu hämischen Antworten eines Voltaire
führte, der die von Leibniz gepriesene „beste aller Welten“ ad absurdum geführt sah. Es gab
aber auch eine starke Ungleichzeitigkeit in den Entwicklungen: In politischer Hinsicht im
18. Jahrhundert die Loslösung der amerikanischen Kolonien von England, die Revolutio-
nen in England und Frankreich; in ökonomischer Hinsicht der Beginn und die allmähliche
Durchsetzung der dampfmaschinen-basierten Industrie verbunden mit dem Beginn des
Siegeszuges des Kapitalismus zuerst wiederum in England nachdem der ältere Handelska-
pitalismus schon einige Zeit früher große Erfolge hatte.
All dies gehört zur „Moderne“. Doch wie soll man sie datieren? Die Geschichte der Pädago-
gik von Albert Reble führt in ihrem Sachwortverzeichnis den Begriff der Moderne nicht.
Doch häufen sich auch in der Pädagogik in den letzten 25 Jahren Publikationen, die im
Titel den Begriff der „Moderne“ führen. Dies hat zumindest zwei Gründe: Zum einen
wurde „Moderne“ – vor allem in den Sozial- und Kunstwissenschaften – zu einem zentra-
len Thema, als man im Zuge der Postmoderne ihr Ende erklärte. Zum anderen gab es in der
Soziologie eine kritische Infragestellung der „Modernisierungstheorien“, die – paradoxer-
weise – auch zu einer erneuten Konjunktur dieser Theorien führte. Zwar wird allenthalben
an den Streit rund um die Académie Française zwischen den anciens und den modernes im
17. und 18. Jahrhundert erinnert, doch muss man feststellen, dass die Probleme der Mo-
derne bis zu dieser erneuten Konjunktur eher unter anderen Leitbegriffen geführt wurden:
Zivilisation, Aufklärung, Neuzeit, Kapitalismus, bürgerliche Gesellschaft etc. Einen Ent-
wicklungsschub erfuhr die Thematisierung der „Moderne“ Mitte der 80er Jahre des 20.
Jahrhunderts, wobei Ulrich Beck noch nicht den Begriff der „Zweiten Moderne“, verwen-
dete, sondern zunächst von der „Risikogesellschaft“ sprach. Der Sonderband 4 der Sozialen
Welt „Die Moderne – Kontinuitäten und Zäsuren“ (Berger 1986) ist zumindest einer der
Marksteine einer Bündelung von Themen unter dieser (wieder entdeckten) Rubrik. Mit
der üblichen zeitlichen Verzögerung entdeckte auch die Pädagogik Anfang der 90er Jahre
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dieses Thema, wobei zusätzlich zu den oben angesprochenen Impulsen auch die deutsche
Einigung und die anstehende „nachholende Modernisierung“ in Ostdeutschland eine Rol-
le spielte. Der 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im Jah-
re 1992 hatte das Thema „Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und Moder-
nitätskrise“, durchaus ein wichtiges Signal dafür, dass nun endgültig der Begriff hier ange-
kommen war. Im Vorfeld führte die Kommission Wissenschaftsforschung ihre Frühjahrsta-
gung zu diesem Thema durch (Hoffmann/Langewald/Niemeyer 1992).
Nähern wir uns also dem Problem der zeitlichen Eingrenzung und der begrifflichen Be-
stimmung der Moderne  an.
Was ist die „Moderne“? dafür werde ich mich hier auf Überlegungen aus meinem Text „Das
Interesse der Moderne an sich selbst“, Remscheid 2004, beziehen.
Eine erste Überlegung zur Verdeutlichung dessen, was „die Moderne“ ist, könnte darauf
hinauslaufen, sie mit „Kapitalismus“, bürgerlicher Gesellschaft oder Europa gleichzusetzen.
Sicherlich wird man zugestehen, dass jedes der genannten Phänomene für sich untersucht
werden kann (und dies ist auch in den letzten Jahren mit großer Energie geschehen).
Man kann zudem auf den Historiker Thomas Nipperdey verweisen, der in seiner kleinen
Schrift „Wie das Bürgertum die Moderne erfand“ (1988) nicht bloß gute Gründe für diese
Parallelisierung angibt, sondern zudem diese parallele Entwicklung am Beispiel der Genese
des spezifisch deutschen Kunstsystems aufzeigt. Immerhin hat man durch diese kurzen Über-
legungen schon einiges an Erkenntnissen gewonnen: es gibt unterschiedliche Disziplinen, die
sich um die „Moderne“ und ihre Diagnose kümmern (Soziologie und Geschichte, aber auch
Philosophie, Kunst und Kulturwissenschaften, Politologie und andere; siehe Abb. 6 auf der
folgenden Seite).
Bei der in Frage stehenden Zeit spielt offenbar das 19. (und 20.) Jahrhundert eine besonde-
re Rolle.
Die verschiedenen genannten Disziplinen, die sich um die Moderne kümmern, sorgen
allerdings auch für einige Verwirrung, denn die Verständnisweisen von „Moderne“ reichen
alleine in ihrer Datierung unterschiedlich weit: die einen identifizieren mit der Moderne
die Neuzeit, für andere beginnt sie erst im 20. Jahrhundert. Immerhin: Wer von „Moder-
ne“ spricht, will diese Zeit absetzen von anderen Zeiten, hat also ein spezifisches Verständ-
nis von Epochen, von historischen Abläufen, und oft genug ist dies verbunden mit norma-
tiven Bewertungen etwa im Hinblick auf Fortschritt, Verbesserung des Menschengeschlechts
oder der „Perfectibilität“. Man hat darauf hingewiesen, wie sehr gerade die Anthropologie
des 18.Jahrhunderts in diesem Begriff das entscheidende Merkmal des Menschseins gefun-
den zu haben glaubte. Dies ist einsichtig, weil in dem Gedanken der Verbesserung die
Möglichkeit der Verbesserung, das Prozesshafte, eine Zielorientierung und der Gedanke
der Machbarkeit zusammenlaufen, alles Denkformen der Aufklärung und der Moderne
schlechthin, die zudem unmittelbar pädagogisch relevant sind. Rousseau mit seiner ersten
wuchtigen Zivilisationskritik setzte folgerichtig in seiner ersten Preisschrift mit einer Fun-
damentalkritik an diesem Topos an.
Die Moderne wird entschieden durch ihr spezifisches Verhältnis zur Zeit geprägt, so dass
eine Philosophie der Geschichte zur Selbstdeutung der Moderne dazu gehört. In der Tat ist
die Moderne zugleich die Zeit der großen Historiker: Man will wissen, woher man kommt,
um zu verstehen, wo man ist. Und oft genug dient die Geschichtsschreibung dem Beleg,
dass die menschliche Entwicklung notwendig ihrem Höhepunkt (nämlich der jeweiligen
Gegenwart) zustreben musste. Zwar gab es schon in der Antike berühmte Historiker, doch
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wird dieses spezifische Verständnis von historischer Zeit Vico zugesprochen. Wir befinden
uns damit im Vorfeld der Aufklärung, was insofern folgerichtig ist, als „Aufklärung“ oft
genug als weiteres Synonym für „Moderne“ verwendet wird.
Nun ist die Moderne auch kritisch mit sich selbst. Dies heißt insbesondere, dass es immer wieder
gewichtige Versuche gegeben hat, das Deutungsmonopol der westlichen Moderne zu brechen.
Insbesondere haben Soziologen wie Simmel, Eisenstadt, Touraine oder Asnason (vgl. Knöbl
2001) die Vormacht der Max-Weberschen Deutung der Moderne angegriffen. Max Webers
Theorie der Moderne basiert auf der Durchsetzung vor allem von Rationalität, von rationaler
Lebensführung, von Rechenhaftigkeit und von Individualität und Kapitalismus. Dagegen, so
die genannten Autoren, muss man heute vielmehr von „multiple modernities“ sprechen, da die
frühere Sowjetunion oder Japan zwar moderne Staaten seien, aber nicht in das all zu lineare
Entwicklungsmodell von Max Weber passen. Dieses, so andere Kritiker, hat insbesondere in
seiner Weiterentwicklung in der „Modernisierungs-Theorie“ eher Schaden angerichtet als Er-
kenntnisse geliefert, weil es über viele Jahrzehnte – etwa in der Entwicklungspolitik – nur einen
einzigen Entwicklungspfad für die „Entwicklungsländer“ zugelassen habe (Wehling 1992).
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Wird die gesellschaftliche Entwicklung inzwischen zwar nicht mehr so geradlinig in diesen
soziologischen Theorien gesehen, so gilt nach wie vor das Erleben von Veränderung als
wichtigstes Kennzeichen heutigen Lebens:
„Sozialer Wandel bestimmt das Lebensgefühl des modernen Menschen, des Menschen der
Neuzeit, aber schon seit Jahrhunderten. Renaissance, Humanismus und Aufklärung, in-
dustrielle, technische und wissenschaftliche Revolution, historisch wachsende bürgerliche,
politische und soziale Rechte, eine progressiv durchgesetzte Partizipation und Emanzipati-
on immer größerer Bevölkerungsteile, die Säkularisierung der Gesellschaft und die Indivi-
dualisierung von Lebensweise und Werten haben den Ausgang aus der selbstverschuldeten
Unmündigkeit (Kant) des Lebens in traditionalen Lebensformen bewirkt. Der Mensch
fühlt sich als Herr oder auch Opfer einer bewegten Geschichte.“ (Weymann1998, S.119).
So werden prägnant viele Zuschreibungen der Moderne gesammelt, zunächst scheinbar
unbeeindruckt von der oben angeführten Kritik an eben solchen Vorstellungen von „Mo-
derne“. Doch setzt Weymann dieses Zitat fort mit der Frage danach, ob das beschriebene
Lebensgefühl des Wandels wirklich so neu ist oder sich nicht vielmehr schon bei den Grie-
chen Vorläufer finden lassen („alles fließt“).
Die „Moderne“ war jedoch immer schon mehr als eine bloß neutrale oder pragmatische
Zeiteinteilung. Immer schon schwangen erhebliche Werturteile mit: Die europäische Mo-
derne war – ganz selbstverständlich – über Jahrhunderte das Maß aller Dinge, demgegenüber
Kulturen in anderen Teilen der Welt nur nachrangig sein konnten. Die „Modernen“ setzten
sich ab von den Alten, weil sie glaubten, vieles besser zu machen. „Modern“ ist, wer auf der
Höhe der Zeit ist.
Allerdings gab es schon früh explizit Gegenpositionen: zum einen maß man die reale Ge-
genwart an den Versprechungen der Moderne (Freiheit, Individualität, Wohlstand usw.).
Man kritisierte allerdings auch diese Ziele selbst, weil man ein verkürztes (rationalistisches)
Menschenbild vermutete und in einer zu starken Vernunftorientierung Wesentliches am
Menschsein zurückgedrängt sah.
Die Romantik gilt daher als große Gegenbewegung zur Vernunftorientierung der Aufklä-
rung, aber auch als Kritik an der Moderne in Bezug auf Triebverzicht, Gewaltförmigkeit,
Domestizierung des Innenlebens, die Hineinverlagerung äußerer Zwänge in das Individu-
um (Freud, Foucault, Elias). Und auch die Überwindung des Mythos wurde und wird bis
in die heutige Zeit als „Verlust“ beklagt, so dass immer wieder von einer „Wiederverzaube-
rung der Gesellschaft“ die Rede ist. Im Zuge der Postmoderne kommen daher all diese
Topoi wieder zum Vorschein, deren Verlust man beklagte und der „Vernunft“ zur Last legte
(Körper, Sinnlichkeit, Emotionalität, das Individuelle usw.).
Vieles allerdings, was man im Zuge der Durchsetzung der Moderne zunächst als ihr spezi-
fisches Kennzeichen identifizierte (Fragmentierung, die Individualisierung, Kontingenz) -
ganz so, wie es Simmel im Anschluss an Baudelaire (als Denker der Moderne) in seinen
essayhaften Analysen des Großstadtlebens (Fremdheit, Mode, alltägliche Ästhetik, Flaneur-
tum) getan hat, also Gedanken formulierte, die später Kracauer und Benjamin aufgriffen -
hat man in den Neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts eher unter der Rubrik
„Postmoderne“ einsortiert. Die Moderne – ein „unvollendetes Projekt“ (Habermas), die
Postmoderne dann in einem grandiosen Selbst-Missverständnis nichts anderes als die Mo-
derne, die zu sich selbst findet?
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Ein kurzer Steckbrief der Moderne
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass es sehr unterschiedliche, jeweils fachspezifische
Deutungsversuche der Gegenwart gibt. Um einen Eindruck zu vermitteln, wie diese Einzel-
untersuchungen jeweils einzuordnen sind, will ich in diesem Abschnitt ein Rahmenmodell
von „Moderne“ skizzieren.
Wegweisend sind bis heute die Studien von Max Weber, der auf der Suche nach den geistig-
normativen Grundlagen des Kapitalismus (das ist bei ihm die Moderne) den Protestantis-
mus, vor allem den Protestantismus Calvinistischer Prägung ausmachte. Diese Studien ha-
ben vielfältige Fortführungen gefunden und die Geschichtstheorie, die Religions- und Wis-
senssoziologie, die Theorien des sozialen Wandels beeinflusst. Insbesondere hat sein Freund
Troeltsch diese Studien – ganz in Webers Sinne – vertieft (vgl. Fuchs 2000, Kap. 2).
Ein verbreitetes Bild der Entwicklung der Moderne könnte aussehen wie folgt:
Zunächst einmal ist eine Abgrenzung zwischen geistiger Moderne (Beginn im 16. Jahrhun-
dert: linearer Zeitbegriff, Gedanke der individuellen Freiheit, Krisenhaftigkeit, Säkularisie-
rung, Fortschrittsidee), politischer Moderne (im Laufe des 18. Jahrhunderts entstanden;
zweckorientierte Gestaltung von Wirtschaft und Staat, politischer Liberalismus, Gewalten-
teilung, demokratische Elemente) und gesellschaftlicher Moderne (Ausdifferenzierung der
gesellschaftlichen Subsysteme, Verschwinden des Ständischen) sinnvoll.
Nun wird es niemanden verwundern, dass auch diese – zugegeben grobe – Differenzierung
des Begriffs der Moderne nicht unumstritten ist. Vielmehr ist die Frage nach der Relevanz
des Epochenwechsels in den verschiedenen historischen Disziplinen und dann natürlich
die zeitliche Festsetzung der unterschiedlichen Epochen ständiges Diskussion- und sogar
Streitthema. Band 1 des Handbuches der Kulturwissenschaften (Jaeger/Liebsch 2004) be-
fasst sich (in Kapitel sechs) ausführlich mit dieser Frage und unterteilt das Kapitel eher
traditionell in archaische Gesellschaften, Hochkulturen (Ägypten, China), klassische Anti-
ke, Mittelalter und Neuzeit (allerdings jeweils mit Problematisierungen dieser Untergliede-
rung).
Gerade der Abschnitt über die Neuzeit (Verfasser: F. Jaeger) enthält kritische Reflexionen
zum Epochenbegriff, was allerdings nicht weiter verwundert. Denn erst in der Neuzeit
entsteht ein selbstreflexives Zeit- und Geschichtsbewusstsein. Im Hinblick auf unsere Fra-
gestellung ist die Auseinandersetzung mit der Gleichsetzung Neuzeit = Moderne interes-
sant. Der Position, beides beginne um 1500, wird die sich offenbar in der Geschichtswis-
senschaft zunehmend Anhänger findende Position entgegengestellt, die die Neuzeit als Vor-
geschichte der Moderne betrachtet und die die Moderne zur Gegenwart zählt, die mit der
Doppelrevolution Mitte des 19. Jahrhunderts beginne. Folge ist zwar, die Einheitlichkeit
eines „langen 19. Jahrhunderts“ aufzugeben, die Zeit zwischen 1850 und 1880 als Über-
gangsperiode zu betrachten, in der sich die Grundlagen der Moderne herausbildeten. Die
zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts sind dann als „eigentliche“ oder „klassische“ Moder-
ne zu betrachten.
Dies ermöglicht dann aber, die allmähliche Herausbildung moderner Lebensformen und
struktureller Bedingungen der Moderne in längeren Zeiträumen zu verfolgen:
„Prozesse der Urbanisierung und der Professionalisierung; Tendenzen der Kapitalkonzent-
ration und der Herausbildung neuer innerbetrieblicher Organisationsformen und Unter-
nehmensstrukturen; ein neues, durch kritische Untertöne geprägtes kulturelles Selbstver-
ständnis der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Deutungs- und Interpretationseliten; die
Genese einer imperialistischen Konstellation, die sich im Ersten Weltkrieg auf katastropha-



KULTURPÄDAGOGIK UND SCHULE 175

le Weise entlud; die Entstehung des Sozial- und Interventionsstaates; der Aufstieg der Frau-
enbewegung; eine neue Stufe von Verkehr und Kommunikation durch Eisenbahnbau und
die Massenpresse.“ (Ebd., Seite 522).
Jaeger sieht weitere Vorteile einer solchen Auffassung vom Ende der Neuzeit mit dem Be-
ginn der Moderne: eine veränderte europäische Selbstdeutung, eine Sensibilisierung für
unterschiedliche Entwicklungswege und Modernisierungs-Pfade, die außereuropäische
Kulturen und Gesellschaften gegangen sind (etwa im Sinne der multiple modernities, vgl.
Knöbl 2001). Insbesondere erleichtere ein solches Vorgehen eine verstärkte Rückbesin-
nung auf die der Moderne eigenen Gewaltrisiken.
Gerade der letzte Punkt ist dabei vielen Selbstbeschreibungen der Moderne eine Herausfor-
derung und ein Problem: die eben nicht domestizierte Tendenz zur Gewalt. Ursprünglich
gehörte die Herstellung von Frieden zu den zentralen Versprechungen der Moderne. Fort-
schritt glaubte man etwa dadurch erzielt zu haben, dass sich mit dem modernen Staat das
Gewaltmonopol dieses Staates durchsetzte. Doch kommen Studien zu dem Ergebnis, dass
die Gewalt insgesamt keineswegs reduziert wurde, so dass dieser Widerspruch zwischen
Friedensversprechungen und realer Gewaltförmigkeit des Alltags eine zentrale Herausfor-
derung für die Bewertung der Moderne ist. Zygmunt Baumann sprach in diesem Zusam-
menhang von der „Ambivalenz der Moderne“.
Eine weitgehend akzeptierte Antwort lautet heute: „Das Projekt der Moderne erfüllt sich
genau darin, dass sich die Moderne ihres Potenzials an Barbarei bewusst wird und in ihrem
Zivilisationprozeß zu überwinden trachtet“. (Miller/Soeffner 1996, S. 18).
An geistigen Prinzipien unterscheiden verschiedene Autoren Rationalisierung der Kultur,
Individualisierung des Lebens, Domestizierung der Natur und Differenzierung in der Ge-
sellschaft (van der Loo/van Reijen 1990).
Max Weber bringt den Gedanken der methodisch-rationalen Lebensführung ins Spiel.
Zudem sind Sachlichkeit und Säkularisierung wichtige Prinzipien.
Es ist bereits in diesen Etikettierungen das berühmte AGIL-Schema erkennbar, das Parsons
aus seiner Lektüre von Weber, aber auch der anderen Klassiker der Soziologie (Tönnies,
Durkheim) entwickelt hat (Abb. 7, hier nach Münch 1991, siehe nächste Seite).
Dieses Schema enthält natürlich schon eine erhebliche Theoretisierung der „Moderne“, es
ist allerdings hilfreich gerade bei dem Anliegen dieses Textes, da es eine Sortierhilfe in Be-
reiche (Subsysteme) liefert, die nunmehr gesondert im Hinblick auf unsere Fragestellung
nach zentralen Gegenständen der Deutung, aber auch nach der Herkunft der Orientie-
rungs- und der Deutungsvorschläge untersucht werden können und die eine Rolle bei der
Funktionsbeschreibung der Pädagogik spielen.
Im AGIL-Schema ist es das Kultursystem (L), das als Sinn- und Deutungsinstanz dem Rest
der Gesellschaft, dem Deutungs-Objekt (Wirtschaft: A; Politik: G; Soziales: I), gegenüber-
steht. Zu diesem Kultursystem kann das Bildungssystem gezählt werden, in dem daher die
Aufgabe der Sinnvermittlung und Orientierung eine wichtige Rolle spielt. Weitere gesell-
schaftliche Funktionen des Bildungssystems werden weiter unten beschrieben. Die verschie-
denen Deutungs-Vorschläge werden auch danach zu unterscheiden sein, dass sie jeweils ein
anderes System als „Leitsystem“ für die Gesamtgesellschaft sehen. Beispiel: Die Ökonomie
wird als das maßgebliche Subsystem nicht nur von der marxistischen Gesellschaftslehre und
Geschichts-Theorie („historischer Materialismus“), sondern auch von solchen Ansätzen gese-
hen, die von der Industrie- oder Dienstleistungsgesellschaft sprechen. Auch die aktuellen po-
litisch-ökonomischen Theorien des Fordismus bzw. Postfordismus sind dort angesiedelt.
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Die Rede von der Individualisierung und Pluralisierung oder die Multi-Options-Gesell-
schaft sind im Sub-System Soziales angesiedelt. Auch das Subsystem Kultur liefert eine
Anzahl von Gesellschaftsdiagnosen: Kulturpessimismus, Erlebnisgesellschaft, Säkularisie-
rungsthese, Theorien des Wertewandels, die Wissens- und Informationsgesellschaft.

Abb. 7: Das AGIL-Schema der Gesellschaft



KULTURPÄDAGOGIK UND SCHULE 177

Als zentrales Merkmal der Moderne wurde oben die Widersprüchlichkeit zwischen Ver-
sprechungen der Moderne und der sich entwickelnden Realität festgestellt. Wahl (1989, S.
164) stellt dies – gerade in Hinblick auf die Verarbeitungsprobleme des Einzelnen – in Abb.
8 zusammen.

(1) Mythos der Moderne

Modernes Menschen-,
Familien-, Gesellschaftsbild, –
„Verheißung“ –

Selbstbewusstes, autonomes
Individuum

Liebesbegründete, individualisiert-
partnerschaftliche, autonome
Familie

„Fortschritt“ in
· Wissenschaft

· Technik

· Wirtschaft

· Kultur

· Ethik

· Recht

· Gesellschaft

· Politik

Abb. 8: Die Versprechungen der Moderne

(2) Realität der Moderne

Realisierte Aspekte
gesellschaftlicher
Modernisierung

· Freisetzung von traditionellen,
sozialen und kulturellen Bindungen

· Inklusion größerer Bevölkerungs-
gruppen bez.  Bürger-, Menschen-
rechten etc.

· Individualisierung von Biographien,
Lebensansprüchen, Rollengestaltung

· Subjektivierung der Selbstthemati-
sierung, Ich- Kult

Familiale Lebenspraxis im
Spannungsfeld von
· bürgerlichem Familienmodell
· Individualisierung der

Familienmitglieder
· Auseinandersetzung mit gesell.

Umwelt der Familie ( Wirtschaft,
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· Ungleich verteilte Ressourcen der
Familie

· Wissenskomplexität und
Pluralisierung

· techn. Rationalisierung
· Wirtschaftswachstum, Wohlstands-

mehrung und Arbeitslosigkeit
· kulturelle Differenzierung,

Säkularisierung, Pluralisierung
· Leistungsprinzip, Aufstiegsmotiva-

tion, Pluralismus
· Universalisierung des Rechts,
· Komplexität des Rechts

· Differenzierung in Subsysteme und
Lebensformen

· wachsende Komplexität und
Mediatisierung

· Egalisierungstrends vs. Hierarchifi-
zierung

· Demokratisierung vs. politische
Partizipationsgrenzen etc.

(3) Individuelle Erfahrungen

von gesellschaftlichen
Modernisierungsprozessen

· Selbst- vs. Fremdbestimmung der
eigenen Person

· Anerkennung vs. Missachtung der
eigenen Individualität

· Entwicklung pos. oder neg.
Selbstbewusstseins, Selbstwerts

· Individuelle Autonomie vs.
Heteronomie in Familie

· Familiale Autonomie vs.
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· Liebe vs. Routine, Konflikte
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· Entlastung vs. Anforderungen
· Hebung des Lebensstandards,
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· ungelöste Sinnfragen

· Erfahrung der Grenzen des
Leistungsprinzips, Normverwirrung

· zunehmende Individualrechte
· Verwirr. durch Rechtskomplexität
· Autonomisierung der Lebensge-

staltung
· komplex. Sozialbeziehungen
· soziale Ungleichheitserfahrung

(Geschlecht, Schichten)

· politische Partizipation vs.
Ohnmacht etc.Quelle: Wahl 1989; S.164
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Kultur der Moderne - Eine notwendige Begriffsklärung

„’Kultur’ ist ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endli-
cher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens“, so definiert Max Weber
in seinem Buch „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1971) „Kultur“. Seine „verstehende Sozio-
logie“ will als Wirklichkeits-Wissenschaft das Leben in seiner Eigenart, will seine einzelnen
Erscheinungen in ihrer Kultur-Bedeutung verstehen. Diesem Programm kann ich mich
hier anschließen.
Allerdings: Gerade wegen des „cultural turns“ in allen Wissenschaften ist es inzwischen
geradezu unmöglich, einen knappen Überblick über das inzwischen inflationär gebrauchte
Konzept der Kultur zu geben, der nicht sofort angreifbar wäre. Allerdings ist es unvermeid-
bar. Nützlich mag dabei eine grobe Unterscheidung von disziplinären Zugängen zur Kultur
sein (vgl. Abb. 5).
Auf philosophisch-anthropologischer Ebene (vgl. Kapitel 1) ist „Kultur“ dasjenige, das
menschliches Leben von anderen Formen des Lebens unterscheidet: die Tatsache, dass der
Mensch – und nur der Mensch – sein Leben selbst gestalten muss. Er ist Beobachter, Pla-
ner, Macher und Bewerter seiner Lebensumstände. Dies macht ihn zu einem kulturell ver-
fassten Wesen.
„Kultur“ wird allerdings erst im 18. Jahrhunderts zu einem viel genutzten Konzept zur Selbst-
beschreibung des Menschen. Es tritt in dem Moment auf den Plan, als der europäische Mensch
entdeckt, dass es als menschlich anzuerkennende Lebensformen auch außerhalb Europas gibt.
Die Pluralität der Möglichkeiten des Menschseins benötigt daher zu ihrer Erfassung eine
Kategorie der Differenz. Genau dieses leistet der Kulturbegriff, so wie ihn später auch die
Ethnologie verwendet: Kultur ist die menschliche Lebensweise in ihrer Vielgestaltigkeit.
Interessant ist hierbei ein Blick in die historische Semantik. „Kultur“ erscheint als Begriff
der Differenz am Ende des 18. Jahrhunderts und erfasst – wie erwähnt – die Vielfalt mensch-
licher Lebensformen. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurden alle Künste unter einem
einheitlichen Begriff von „Kunst“ zusammengefasst und gleichzeitig wird die philosophi-
sche Disziplin der Ästhetik begründet. Bei letzterem ging es darum, die Sinnlichkeit des
Menschen angesichts der Dominanz der Rationalität und des philosophischen Rationalis-
mus auf dem Festland zu rehabilitieren.
Eine Annäherung dieser beiden Konzepte der „Kultur“ und der „Kunst“ geschieht erst sehr
viel später und führte stets zu einem spannungsvollen Verhältnis. Fast kann man die Ent-
wicklung der Künste – über eine Phase der Thematisierung ihrer „Autonomie“ – als Wie-
dergewinnung ihrer kulturellen Relevanz, etwa bei der avantgardistischen Forderung nach
einem Zusammengehen von Kunst und Leben, deuten.
Die frühe Bedeutung von „Kultur als Lebensweise“ geht in einigen Diskursen dann inso-
weit verloren, als unter „Kultur“ in Deutschland nur noch „ästhetische Kultur“, also Kunst,
verstanden wird. Folge ist, dass der (ursprüngliche) „weite Kulturbegriff“ der Unesco und
des Europa-Rates erst spät im 20. Jahrhundert für die Kulturpolitik (wieder-)entdeckt wer-
den musste, allerdings für den Kunstbereich mit der unerfreulichen Folge, dass „Kunst“ nur
noch eine kulturelle Ausdrucksform unter vielen anderen ist.
Entsprechend der – oben auch schon kritisierten – Mainstream-Theorie der Moderne dif-
ferenziert sich mit der Entwicklung der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft diese aus.
Es entstehen Subsysteme mit jeweils besonderen Aufgaben. In der Lesart, die Parsons den
soziologischen Klassikern am Ende des 19. Jahrhunderts hat angedeihen lassen, entsteht so
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das AGIL-Schema: Wirtschaft (A), Politik (G) und Soziales (I), denen das System der Kul-
tur (L) als generelle Deutungsinstanz gegenübersteht. Hier finden sich u. a. Religionen,
Wissenschaften und die Künste. Dieses Sub-System hat es mit Werten zu tun, die latent
pattern, also verborgenen Mustern, die von Generation zu Generation weitergegeben wer-
den und so – in dieser soziologischen Theorie - für den Bestand der Gesellschaft sorgen.
Dieser Ansatz ist bis heute verbreitet und etwa dort erkennbar, wo man unter kulturellem
Wandel die Veränderungen verbreiteter Werthaltungen untersucht.
„Kultur“ in diesem Sinne ist dann immer noch Selbst-Auslegung des Menschen, wobei
Nachfrage und Angebot an solchen Deutungen im Zuge der Durchsetzung der Moderne
sprunghaft steigen.
Ein großer Teil dieser Selbstauslegungsansätze nimmt dabei eine kritische Position ein:
„Kultur“ besteht zu einem großen Teil aus Kulturkritik. Das beginnt schon recht früh. So
ist einer der ersten bedeutenden Kulturtheoretiker auch gleich ein großer Zivilisationskriti-
ker, nämlich Jean-Jacques Rousseau.

Zur sozialen Genese psychischer Strukturen des Menschen:
Lebensstile und Lebensweisen

Auf der anthropologischen Ebene ist es einfach: Der Mensch – so Plessner – muss sein
Leben selbst führen. Die Befreiung von den Naturgesetzen der Evolution muss er bezahlen
mit der Pflicht, sein Leben nunmehr selbst gestalten zu müssen. Individuelle Lebensgestal-
tung geschieht dabei je nach Ort und Zeit unterschiedlich. Wie die Lebensbewältigung zu
unterschiedlichen Zeiten gelungen ist, wurde geradezu zu einem Schwerpunkt in verschie-
denen Disziplinen: die historische Anthropologie, die historische Psychologie, die histori-
sche Sozialisationsforschung – sie alle leisten Beiträge zur Erhellung der Art und Weise der
individuellen Lebensgestaltung. Weltbild, Naturbild, Gesellschaftsbild und das Bild von
sich selbst sind dabei jeweils in spezifischer Weise miteinander verschränkt. Ich weise an
dieser Stelle nur auf ein interessantes Publikationsprojekt „Der Mensch im...“ hin, das
Menschen mit typischen Berufen aus unterschiedlichsten Epochen und Kulturen (von Ägyp-
ten bis zum 20. Jahrhundert) in ihrer Lebensbewältigung beschreibt.
Für die jüngere Vergangenheit hat die „Geschichte des privaten Lebens“ im Kontext der
Annales-Schule und ihrer Nachfolger (Ariès) eine vergleichbare Themenstellung.
Ich will hier nicht weiter auf die notwendigen Paradigmenwechsel in der Geschichtswissen-
schaft eingehen, die notwendig waren, um den Blick von den „Haupt- und Staatsaktionen“
auf das Leben der Menschen und vor allem auf den Alltag der einfachen Menschen zu
richten (z.B. Jürgen Kuczynski).
Unmittelbar einsichtig dürfte jedoch sein, dass sozialer Wandel auch an der Art der Lebens-
führung des Einzelnen zu erkennen ist. Interpretationsfolien liefern hierbei etwa Ansätze
und Begriffe wie „Charaktermaske“ (Marx) oder „Sozialcharakter“ (Fromm), die Anforde-
rungsprofile identifizierten, die notwendig zu erfüllen waren, um in einer bestimmten Ge-
sellschaftsordnung überleben zu können.
Das Subjekt im Mittelpunkt sich verändernder Anforderungen ist auch und gerade im
vorliegenden Text von Interesse. Veränderungen im Lebenslauf, ein sich veränderndes Ver-
hältnis zwischen den Geschlechtern und Generationen und ein Wandel in den Auffassun-
gen über die unterschiedlichen Etappen des Lebens (Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter,
Alter), eine veränderte Einstellung zum Tod, ein unterschiedlicher Umgang mit den Risi-
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ken des Lebens (Angst, Schmerz, Hoffnung), die Veränderungen gesellschaftlich vorhande-
ner und zugänglicher kognitiver und emotionaler Strategien: all dies lässt sich im Hinblick
auf bestimmte Epochen untersuchen.
Was gesamtgesellschaftlich „Säkularisierung“ heißt, bedeutet für den Einzelnen, dass es
ihm immer weniger möglich ist, Trost und Orientierung bei dem Priester zu bekommen.
Eine Dominanz von Rechenhaftigkeit als Denkform lässt private Beziehungen anders aus-
sehen als ein Beziehungsdenken in Kategorien von Liebe und Sorge. Nicht zuletzt führt
eine erzwungene Arbeitslosigkeit oder die totale Umwertung bisheriger Lebensvorstellun-
gen (etwa im Zuge der deutschen Einigung) zu gravierenden Problemen in der individuel-
len Lebensbewältigung der betroffenen Menschen. Es entsteht hierbei ein kompliziertes
Beziehungsgeflecht zwischen der individuellen und konkreten Lebensgestaltung und den
gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Verarbeitungsformen. Auch bei dieser Frage nach
der Positionierung des einzelnen Menschen in sozialen Gruppen gibt es eine ganze Reihe
möglicher wissenschaftlicher Zugänge (Abb. 9 rechts). Konzepte wie das des „Habitus“ von
Bourdieu helfen bei der Untersuchung dieser Vermittlung von Individuum und Gesell-
schaft weiter (Abb. 10 auf Seite 182).
Der aktuelle Ansatz einer Mentalitätsgeschichte (bzw. der historischen Wissenssoziologie) klärt
hierbei über das Zustandekommen der psychischen Binnenstruktur des Menschen auf. Ich
selbst (Fuchs 1984) habe mir vor Jahren die Frage gestellt, wie es zu Beginn der Neuzeit zu
Veränderungen in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkweise hat kommen kön-
nen und etwa die vulgär-materialistische Ansicht geprüft, alles Denken und Fühlen ließe sich
unmittelbar auf die ökonomische Basis zurückführen (die Antwort war nein!).
Piagets ontogenetische Untersuchungen zur Genese kognitiver (und später auch moralischer)
Strukturen wurden inzwischen sowohl im Hinblick auf einen Kulturvergleich als auch als
Theorie des sozialen Wandels genutzt (Osterdiekhoff 1992).
Max Webers berühmte Studien über die religiös-wertemäßigen Grundlagen unterschiedlicher
Gesellschaft- und Wirtschaftssysteme (bzw. der ökonomisch-gesellschaftlichen Relevanz von
Weltreligionen) haben dabei auf die psychischen Dispositionen hingewiesen, die offenbar mit
der Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft korrespondieren müssen, auch wenn offen
bleiben muss, ob und wie das Sein das Bewusstsein (oder umgekehrt) bestimmt.
Der Mensch ist also eingebunden in vielfältige soziale Netzwerke. Die Abb. 11 (auf Seite
183) und Abb. 12 (auf Seite 184) versuchen, dies darzustellen.
Betrachten wir vor diesem Hintergrund das Buch „Geschichte des modernen Lebensstils“
von U. Becher (1990). Becher ordnet ihre Untersuchung in den Kontext der Weberschen
Analyse der Moderne ein, die deren dynamische Entwicklung, die Auflösung traditioneller
Strukturen und die Versachlichung und Rationalisierung der sozialen Verhältnisse hervor-
hebt. Interessant ist hierbei ein Zitat aus einem Kreis von Literaten, die bereits 1846 pro-
grammatisch formulierten:
„Unsere Literatur soll ihrem Wesen, ihrem Gehalte nach eine moderne sein; sie ist geboren
aus einer trotz allem Widerstreit täglich mehr an Boden gewinnenden Weltanschauung, die
ein Ergebnis der deutschen idealistischen Philosophie, der siegreich die Geheimnisse der
Natur entschleiernden Naturwissenschaft und der alle Kräfte aufrüttelnden, die Materie
umwandelnden, alle Kräfte überbrückenden, technischen Kulturarbeit ist. Diese Weltan-
schauung ist eine humane, in reinem Sinne des Wortes und sie macht sich geltend zunächst
und vor allem in der Neugestaltung der menschlichen Gesellschaft, wie sie unsere Zeit von
verschiedenen Seiten her anbahnt.“ (Ebd., S. 17).
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Konzepte zur Erfassung der sozialen Einflüsse auf den Einzelnen
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Abb. 10

Der moderne Lebensstil entwickelt sich im 19. Jahrhundert mit der Tendenz zum Konsum,
dem Wunsch nach einem erfüllten Leben, das vor allem selbstbestimmt sein muss. An
Ausdrucksformen, in denen sich diese Orientierungen zeigen, beschreibt die Autorin die
folgenden Bereiche

Ernährung (Lebensreformbewegung, Schnellimbiss, neue Küche)
Wohnen (Leben in der Großstadt, Herausbildung von Massenwohnungen, aber auch
Vorstellungen von alternativem Wohnen)
Freizeit (die erst durch Reduzierung der notwendigen Reproduktionstätigkeiten entste-
hen muss)
Reisen (zwischen Massentourismus und Individualität).

Als Kennzeichen des modernen Lebensstils hat sie – bei aller Vielfalt in der Praxis – einige
Konstanten ausgemacht. Die vielleicht wichtigste Tendenz ist die vollständige Durchset-
zung der Individualisierung. Es gibt zwar vorgegebene Institutionen, die im Lebenslauf zu
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Abb. 12
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absolvieren sind (etwa im Bildungswesen), doch liegt die Last der Entscheidungen über alle
lebensrelevanten Ereignissen bei dem Einzelnen. Die Autorin sieht jedoch in der histori-
schen Einordnung dieser Tendenzen nicht eine neue Epoche der Postmoderne aufscheinen,
sondern vielmehr die Einlösung des Programms der Moderne, so wie es im 18. Jahrhundert
formuliert worden ist (ebd., S. 232 f.).
Die Rede von einem „modernen Lebensstil“ soll also keine Einheitlichkeit oder gar eine
Verpflichtung für den Einzelnen zu einer Lebensnorm formulieren. Zudem gelten immer
noch die Lehren der klassischen Gesellschaftsanalysen, dass jeder Lebensstil zudem auch
materielle Ressourcen benötigt, was der freien Entscheidung gewisse Grenzen setzt.
Dies gilt umso mehr, wenn man die Lebenssituation in anderen Ländern mit einbezieht.
Die dramatischen Zahlen an Menschen, die unter der zwei- oder sogar ein-Dollar-Grenze
pro Tag leben, sind bekannt. Extreme Unterversorgung ist ein – auch noch ständig anwach-
sendes – Phänomen auf unserer Welt, von der Experten berechnet haben, dass sie vielleicht
sogar zehn bis 15 Milliarden Menschen versorgen könnte. Dies setzt allerdings einen ande-
ren Umgang mit der Natur, mit den Ressourcen und vor allem der Menschen untereinan-
der voraus.
Eine wichtige Frage ist hierbei diejenige nach Maßstäben zur Bewertung menschlichen
Lebens. Gerade bei sehr dringenden und aktuellen Fragen der Armutsbekämpfung landet
man bei grundsätzlichen Fragen der philosophischen Anthropologie. Ich weise an dieser
Stelle auf die Vorschläge von A. Sen und M. Nussbaum hin, die im Kontext des Helsinki-
Instituts der Vereinten Nationen entwickelt wurden und die Aspekte des Menschseins for-
mulieren.
Auf internationaler Ebene, hier im Kontext der UN-Entwicklungsprogramme und des
Weltentwicklungsberichtes, hat man versucht, die komplexe Problematik menschlicher
(Unter-)Entwicklung auf einfach zu handhabende Kennziffern zu bringen. Dieses Unter-
nehmen ist einerseits notwendig, wenigstens ein Mindestmaß an „objektiven“ Maßstäben
zur Beurteilung der Situation der Menschen in verschiedenen Orten auf der Welt zur Ver-
fügung zu haben. Andererseits muss die Kulturgebundenheit jeglicher Beschreibung von
„Mensch sein“ im Auge behalten werden, um nicht in den alten okzidentalen Fehler nor-
mativer, westorientierter Modernisierungs- und Entwicklungstheorien zu verfallen.
So hat man den HDI (Human Development Index) entwickelt, der zwar auch das Brutto-
sozialprodukt pro Kopf erfasst, der daneben aber auch die Lebensdauer und die Alphabeti-
sierungsrate enthält und so eine gesundheitliche, eine ökonomische und eine kulturelle
Dimension berücksichtigt.
Gerade im Hinblick auf die Durchsetzung neuer Lebensweisen spielt Kultur, spielen die
Künste eine entscheidende Rolle. Zum einen gibt es die normative Kraft des Faktischen. So
war etwa die industrielle Revolution, die massenhafte Anwendung der Dampfmaschine,
die Entstehung von Fabriken, die Entsiedlung der ländlichen Räume und die Entstehung
von Großstädten mit großen Arbeitervierteln („ursprüngliche Akkumulation“ bei Marx)
zugleich ein zentrales und brutales Erziehungsprogramm, eine Form angewandter Psycho-
logie, da sich schlagartig die Lebensweise (und damit die Psyche) der ehemaligen Bauern
und nunmehrigen Industriearbeiter sich ändern mussten.
Zusätzlich werden für notwendig gehaltene veränderte Lebensformen mit allen Mitteln der
Kulturmächte propagiert und vorgestellt. Massenliteratur und Film spielen hier eine wich-
tige Rolle. So untersucht auf Barfuss (2002) die Rolle entsprechender Filme und Romane
(z. B. „Babitt“ von Sinclair Lewis) im Hinblick auf die Genese und Durchsetzung des Le-
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bensmodells eines Spießers, das die fordistische Produktionsweise benötigte. Auch bei der
Durchsetzung der Lebensform des Hippies der Beat-Generation war die Kulturindustrie
entscheidend beteiligt.
In der Neuen Kulturpolitik sah man dagegen die Möglichkeit, alternative Lebensmodelle
vorzustellen, die sich an anderen als den Werten und Zielen der kapitalistischen Moderne
orientieren. Wir haben es hier mit einer Kulturfunktion der Künste zu tun, die nichts an
Relevanz verloren hat.
Lebensstile oder Lebensweisen vermitteln zwischen den Individuen und der Gesellschaft.
Es ist daher verständlich, dass immer wieder die Frage untersucht wurde, wie weit „objek-
tiv“ vorgegebene Handlungsmuster, die zu „Charaktermasken“ (Marx), „Rollen“ (Mead,
Plessner) oder „Sozialcharakteren“ (Fromm) verdichtet wurden, subjektive Individualität
und Freiheit noch auszuleben gestatten. Der Zwang durch äußere Verhaltenserwartungen
entsteht dabei nicht erst mit der bürgerlichen Gesellschaft, wie etwa eindrucksvoll Elias in
seiner Studie „Die höfische Gesellschaft“ zeigt. Allerdings scheint der äußere Zwang in
subtiler Form aufzutreten, was auch notwendig ist, da auf einer oberflächlichen Ebene die
Rhetorik unbegrenzter Freiheit eine völlige Loslösung von äußeren Zwecken suggeriert:
Der Charakter der Ausübung von Macht verändert sich (vgl. die Studien zur „Gouverne-
mentalität“ von Foucault). Ein entscheidendes Charakteristikum des sich durchsetzenden
Kapitalismus ist dabei die zunehmende Relevanz des Tauschwertes. Getauscht wird in allen
Gesellschaften, so dass Anthropologen und Ethnologen Tausch als Grundmechanismus des
Sozialen schlechthin identifiziert haben. Der Tausch von Dingen und Gebrauchswerten
wird notwendig, weil Arbeitsteilung zum äußerst effektiven Organisationsprinzip von Ge-
sellschaft wird, so dass „Tausch“ – neben etwa „Ehre“, die nach wie vor eine Rolle spielt –
zum wichtigsten Vergesellschaftungsmotor wird. Der unmittelbare Tausch von je benötig-
ten Gegenständen wird bald abgelöst durch ein gemeinsames Äquivalent, das – als Mu-
schel, Kieselstein, Gold etc. – zum Hauptnenner für alle Tauschprozesse, zum Mittel der
Wertaufbewahrung, kurz, zum Zahlungsmittel wird. Dies ist die Geburtsstunde des Gel-
des, und fortan dominiert die tauschwertbasierte Geldverwendung die Gesellschaften. Im
Zuge der Durchsetzung des Kapitalismus nimmt dies totale Formen an. Kein Wunder also,
dass Theorien des Tauschens die Form von Geldtheorien annehmen und nicht bloß Öko-
nomen, sondern auch Philosophen, Soziologen und Künstler sich für Geld und seine Funk-
tionsweise interessieren (vgl. etwa die entsprechenden Motive in Faust II).
Marx entwickelt seine Geldtheorie, Simmel versucht, als Alternative und philosophische
Erweiterung eine „Philosophie des Geldes“ (1900) als umfassende Kulturphilosophie der
Gegenwart. Ich will beide Ansätze einer Geldtheorie nicht vergleichen, sondern nur dar-
auf hinweisen, dass sowohl im Kapital Band 1 als auch in Simmels Grundlagenwerk auf
dem Fundament einer Theorie des Geldes die Prozesse der Vergesellschaftung und der
Lebensstile sowie die Handlungsmöglichkeiten des Menschen entwickelt werden. Alfred
Sohn-Rethel hat im Geldverkehr die Grundlage nicht bloß von Ich-Identität, sondern
sogar von allen Denkformen der Moderne gesehen – auch als Grundlage aller Pathologi-
en der Moderne. Die großen Soziologen der Jahrhundertwende sehen in der „Rechenhaf-
tigkeit“ das zentrale Kennzeichen bürgerlich-modernen Lebens. Geistesgeschichtlich ist
dieses Denken in Kategorien der Rechenhaftigkeit kompatibel mit der Denkform des
Kalküls und der Analyse, die mit Leibniz, mit Hobbes und Condillac prominente Vertre-
ter in den wichtigsten europäischen Ländern hat (vgl. Fuchs 1998: Kultur Macht Politik;
Kap. 5.)
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Heute sind solche Ansätze nicht nur nicht veraltet, sondern erhalten im Zuge der Globali-
sierung, vor allem der ökonomischen Globalisierung und dem Trend zur Ökonomisierung
aller Gesellschaftsbereiche eine erneute Aktualität: Der Kampf gegen die Dominanz des
bloßen Tauschwertes, der absieht vom Gebrauchswert, von einer inhaltlichen Bestimmung
von Lebensqualität und gegen den daher eine kulturelle Bewertung einer derart tausch-
wertorientierten totalen Ökonomie in Anschlag gebracht werden muss: Gerade hier zeigt
sich erneut eine Relevanz des Kulturellen und speziell der Künste, die sich entschieden
immer schon für den Widerstreit von Werten und wertbezogenem Welt- und Selbstverhal-
ten interessiert haben.

4. ZUR PÄDAGOGIK DER MODERNE

Die Entdeckung – manche sprechen von der Erfindung – des Individuums in der Renais-
sance (Fuchs 2001) machte dieses zugleich zu dem entscheidenden Hebel und Motor für
alle Veränderungen, die mit der Entstehung der Moderne verbunden waren. Damit geriet
die „Arbeit am Subjekt“, die Frage nach der für die entstehende gesellschaftliche Ordnung
notwendigen mentalen Binnenausstattung des Subjekts, in den Mittelpunkt der Überle-
gungen und der praktischen Anstrengungen. Dies galt insbesondere für die Entstehung des
industriellen Kapitalismus. Aber keineswegs ließen sich die Menschen bereitwillig darauf
ein, ihre bisherige, überwiegend landwirtschaftlich geprägte Lebensweise einfach aufzuge-
ben. Zusätzlich zu dem äußeren Druck, der durch die Zerstörung der bisherigen Lebens-
grundlagen entstand, hat man daher mancherlei Erziehungsmaßnahmen eingeführt, wobei
es insbesondere um die „Tugenden“ des Industriearbeiters ging: Pünktlichkeit und insgesamt
ein spezifischer Umgang mit Zeit, Disziplin, aber auch (später) ein bestimmtes Interesse am
Konsum.
Insbesondere fokussierten sich im Subjekt alle Widersprüche der entstehenden Moderne,
so dass eine spezifische Form des Umgangs mit Ambivalenz und Widerspruch zu den Grund-
kompetenzen des neuzeitlichen Menschen gehörte. Es ist dabei interessant der Frage nach-
zugehen, welche Einflüsse primär die bewusste Formung des Menschen und eine Einfüh-
rung und Institutionalisierung entsprechender Erziehungs- und Bildungseinrichtungen
bewirkt hat. Obwohl das oben vorgestellte strukturell-funktionale Schema, das vier Subsys-
teme der Gesellschaft unterscheidet, für die Theoretisierung einer entwickelten modernen
Gesellschaft, von der natürlich in den ersten Jahrhunderten der Moderne noch nicht die
Rede sein kann, gedacht war, will ich es zur groben Charakterisierung möglicher Einflüsse
verwenden (Abb. 13).
Interessant ist vor diesem Hintergrund ein Blick in die ambitionierteste Darstellung des
deutschen Bildungswesens im historischen Ablauf, dem sechsbändigen Handbuch der deut-
schen Bildungsgeschichte (hg. von Chr. Berg u.a.). Die Gliederungen der verschiedenen
Bände (die ebenso wie der vorliegende Text bei ihrer historischen Darstellung mit der Re-
naissance, also dem 15. Jahrhundert, beginnen) sind gleich aufgebaut: Darstellungen der
geistigen Situation, des Alltags und der Lebenswelten zusammen mit politischen und öko-
nomischen Entwicklungen und Ereignissen, die Medien und die Bedingungen des Auf-
wachsens bilden den Hintergrund für die Darstellung des (sich ausdifferenzierenden Bil-
dungssystems (Schule, Hochschule, Berufliche Bildung, Fürsorge und Sozialpädagogik),
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flankiert durch eine Darstellung der Bildungspolitik und des pädagogischen Denkens. Es
handelt sich also um eine kombinierte Ideen- und Realgeschichte, die das Bildungssystem
in den Einflüssen seiner Zeit modelliert.

BILDUNG als Lebenskunst

POLITIK
Partizipation
politische Integration

WIRTSCHAFT
Qualifikation
Reproduktion
ökonomische Integration

politische 
Bildung

berufliche und 
ökonomische 

Bildung

Der MENSCH
(Leib und Seele; Geist und Sinnlichkeit)
subjektive Entwicklungsziele, u. a.
- Selbstbestimmung
- Mitgestaltung
- Handlungsfähigkeit
- Kreativität

soziale
Bildung

kulturelle
Bildung

SOZIALES
(Lebenswelt)

Daseinskompetenzen,
soziale Integration

a) KULTUR
(Religion, Künste, Sprache, 
Wissenschaft ...)
individuelle Seite der 
Kulturfunktionen 
(Selbstbeschreibung, 
Angstbewältigung, kulturelle 
Integration, Lebensführung/-stil, 
Identität etc.)

b) NATUR
Ökologie als kultureller 
Naturumgang

Abb. 13

Das Erziehungs- und Bildungswesen kann man sich so zwar im Brennpunkt geistiger und
realer gesellschaftlicher Entwicklungen, politischer Steuerungsabsichten und erziehungs-
wissenschaftlicher Reflexionen vorstellen, es wird aber auch die relative Autonomie des
realen Bildungssystems nicht bloß gegenüber heterogenen und oft widersprüchlichen äu-
ßeren Anforderungen, sondern auch gegenüber der eigenen Reflexionsdisziplin, der entste-
henden Erziehungswissenschaft, deutlich. Lineare Kausalketten, etwa derart, dass lediglich
Qualifikationsanforderungen der Wirtschaft oder Legitimationsbedürfnisse des Staates das
Bildungssystem gesteuert hätten, erweisen sich als ebenso falsch wie die freundliche An-
nahme, dass jeweils die entwickeltste Reflexion im pädagogischen Denken größere Praxis-
relevanz gehabt hätte. Die von verschiedenen Autoren, vor allem von H. J. Heydorn belegte
Dialektik von Bildung und Herrschaft ist vermutlich die plausibelste „Gesetzmäßigkeit“ in
der Entwicklung der Pädagogik.
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Diese Form der Geschichtsschreibung, bei der politische, soziale, kulturelle und ökonomi-
sche Einflüsse ebenso berücksichtigt werden wie eine gewisse Eigengesetzlichkeit der Praxis
(bis hin zu dem systemtheoretischen Postulat einer Selbstreferentialität) und eine – vielleicht
auch nur regulative – Rolle der pädagogischen Reflexion, steht jedoch nicht alleine da. Es
gibt vielmehr nach wie vor Ansätze einer Geschichtsschreibung, die der ökonomischen
oder politischen Funktionalisierung des Bildungssystems eine Dominanz für dessen Ent-
wicklung zusprechen oder die die Pädagogik als bloß geistiges Ringen um neue Begrün-
dungsweisen für eine sich im Selbstlauf an diesen orientierende Praxis interpretieren und
bei denen gesellschaftliche Rahmenbedingungen (sowohl der Theorienbildung als auch der
Praxis) wenig Einfluss auf diese Praxis haben. Gerade im Kontrast zu solchen Ansätzen ist
eine Historiographie sowohl der Theorie- als auch der Realgeschichte hilfreich, die diese
„gegen den Strich bürstet“. Dabei denke ich weniger an den Totalverriss von Freerk Huis-
kens (1998), sondern vielmehr an die Studie von L. A. Pongratz (1989), der in einem
doppelten Durchgang durch die Geschichte mit Hilfe des Ansatzes der Dialektik der Auf-
klärung (Horkheimer/Adorno) und der „Analytik der Macht“ (Foucault) die klammheim-
liche Zurichtung des Subjekts zur Akzeptanz von Unterordnung und Disziplinierung her-
ausarbeitet. Ein Ergebnis sollte dabei – gerade vor dem Hintergrund entsprechender PISA-
Ergebnisse – besonders alarmieren: Dass insbesondere als Fehlfunktionen kritisierte All-
tagsabläufe in der Schule durchaus funktional im Sinne eines heimlichen Lehrplanes sind,
wenn es um das Ziel der Disziplinierung der Heranwachsenden geht. Nimmt man zu die-
sem Ergebnis die lapidare Feststellung des jeglicher parteipolitischer Polemik fern stehen-
den Jürgen Oelkers dazu, dass gerade die oft kritisierte hohe Selektivität des deutschen
Schulsystems „systematisch gewollt“ sei (Artikel „Ganztagsschulen…“ in Pädagogik, H.
12/Dezember 2003, S. 36), dann wird man kaum noch unbefangen eine möglichst umfas-
sende Allgemeinbildung aller Heranwachsenden als allseitig erwünscht unterstellen dür-
fen. Vor diesem Hintergrund erhält die kapitalismuskritische Schrift von Huiskens dann
sogar eine gewisse Plausibilität.
Formen von systematischer Unterweisung der nachwachsenden Generation gab es schon
immer. Mit wachsender Beschleunigung der gesellschaftlichen Entwicklung findet eine
Institutionalisierung des Bildungswesens (zuerst Universitäten, dann Gelehrtenschulen,
später Volksschulen als „niederes Schulwesen“) seit der Renaissance statt. Immerhin gibt es
sogleich mit Comenius und Ratke bedeutende Theoretiker, die sich um das Kerngeschäft
der entstehenden Schulen, den Unterricht und den Lehrer, kümmern. Dass diese Initiati-
ven im Kontext des 30-jährigen Krieges mit seinen verheerenden Auswirkungen auf die
Gesellschaft und den Einzelnen stehen, ist sicherlich kein Zufall. Es waren dabei weniger
Qualifikationserfordernisse des Arbeitslebens, das noch eine ganze Weile überwiegend agra-
risch geprägt sein wird, sondern eher nationalpolitische Motive, die die Pädagogik beför-
derten. Dabei sollte man sich über die demokratische Tendenz trotz des berühmten Slogans
von Comenius („Bildung für alle“) am Beginn der hier betrachteten Epoche keine Illusio-
nen machen: Über lange Zeit gab es das Bildungsprivileg höherer Stände, zumal eine Zu-
weisung von Stellen noch lange entsprechend dem Stand erfolgte, in den man hineingebo-
ren wurde (vgl. Hammerstein 1996). Diese Entwicklung veränderte sich erst im 18. Jahr-
hundert und vollendete sich dann im 19. Jahrhundert mit der Übernahme der Verantwor-
tung durch den Staat für Schule und Hochschule. Nationalerziehung und Erziehung zur
Industriosität waren die Paradigmen um 1800. Im 19. Jahrhundert entfaltete sich in der
sich durchsetzenden bürgerlichen Gesellschaft der Charakter ihrer „Entzweiung“, es ent-
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stand die „soziale Frage“ und somit soziale Zerrüttung und Anomie, mit der sich dann
Philosophen, Soziologen, Literaten und Pädagogen am Ende des 19. Jahrhunderts ausein-
andersetzten.  Es entstand das industriegesellschaftliche Modell der Arbeitsgesellschaft (Cas-
tell 2000) mit dem dazugehörigen Bildungssystem, bei dem neben die Schule und die be-
rufliche Bildung eine außerschulische Sozialpädagogik, der Kindergarten und eine Erwach-
senenbildung traten und so alle Lebensphasen des Menschen und alle gesellschaftlichen
Bereiche eine Pädagogisierung erfuhren. Entlang der Gliederung des Buches von Galuske
(2002), der die Sozialpädagogik der entfalteten Arbeitsgesellschaft einer im Entstehen be-
griffenen „flexiblen Arbeitsgesellschaft“ und ihrer Sozialpädagogik der Zweiten Moderne
(U. Beck) gegenüberstellt, will ich einige Bestimmungsmerkmale dieser Arbeitsgesellschaft
benennen:
1. Es dominiert ein Normalarbeitsverhältnis, ein beruflicher Wechsel findet eher selten

statt, man bleibt sehr lange nicht nur im selben Beruf, sondern sogar am selben Arbeits-
platz. Dies bedeutet, dass das Bildungssystem eine klare Aufgabe hat: zu qualifizieren für
einen Beruf, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ausgeübt werden kann und der den
Lebensunterhalt sichert.

2. Es wird ein Wohlfahrts- und Sozialstaat immer weiter ausgebaut, der Lebensrisiken in
einem in der Geschichte der Menschheit bislang nie gekannten Umfang absichert. Da-
mit wird zugleich die Legitimität der politischen, der Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung gesichert. Der vorläufig letzte Schritt bei dem Ausbau des Sozialstaates ist die Mit-
te der neunziger Jahre eingeführte Pflegeversicherung.

3. Auf der Ebene des Individuums entwickelt sich der arbeitsgesellschaftliche Habitus als
„ökonomisch rationale, produktive, arbeitszentrierte und auf Zukunft ausgerichteten
Haltung“ (ebd., S. 103).

4. Die Sozialpädagogik hat in diesem industriegesellschaftlichen Sozialstaat die Aufgabe,
bei Härtefällen und Störungen einzugreifen, wobei stets die Perspektive der Integration,
der Wiedereingliederung in die „normalen“ gesellschaftlichen Abläufe für Fachkraft und
Klient eine klare Orientierung vorgab. Die Pädagogik als Zugriff auf das Subjekt hatte
insofern eine Berechtigung, als das „System“ durchaus aufnahmebereit war, sofern ge-
wisse Anpassungsleistungen durch das Subjekt erbracht wurden.

Vor dem Hintergrund dieses Gesellschaftsmodells ist die seinerzeit von Fend im Anschluss
an die funktional-strukturelle Soziologie von Parsons eingebrachte Funktionsbestimmung
der Schule plausibel: Schule hat die Aufgabe der Qualifikation (Wirtschaft), der Legitima-
tion (Politik), der Sozialisation als Einübung in das je vorfindliche soziale Leben mit seinen
Werten und Normen und der Enkulturation als Hineinentwicklung in die vorhandene
„Kultur“. Natürlich war dieses Denken strukturkonservativ. Aber dies deckte sich mit der
Vorstellung, dass eine parlamentarische Demokratie verbunden mit der Marktwirtschaft
alle Ziele der Moderne (Bildung für alle, Kultur für alle, Wohlstand für alle) keine Verände-
rungsnotwendigkeit, sondern bestenfalls eine Optimierungsmöglichkeit („Mehr Demokra-
tie wagen!“) erfordert bzw. ermöglicht. Allerdings war die Realität doch nicht so idealty-
pisch wie diese Reißbrettkonstruktion. Vielmehr gibt es eine zunehmende (Selbst)-Kritik,
die sich an der Nichteinlösung der Versprechungen von allseitiger Bildung, Freiheit oder
Wohlstand für alle festmachte. Freud schrieb über das Unbehagen an der Kultur, Berger
u.a. über die Unbehaustheit, Entfremdung, Entzweiung, die „bürgerliche Kälte“ (Grusch-
ka) und schließlich als vermutlich einflussreichste Diagnose: Die Kolonialisierung der Le-
benswelt durch das „System“ (Habermas), und dieses bestand vor allem in der Durchset-
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zung einer ökonomischen Rationalität. In Zeiten des Wachstums konnte man noch über
diese „Schönheitsflecke“ hinweggehen. Doch wurde gerade das geforderte Wachstum ein
Problem. In der Postmoderne erlebte die romantische Kritik an der Aufklärung eine Wie-
derbelebung, zumal nach wie vor die Deutung des Faschismus als konsequentes Resultat
einer nicht mehr zu domestizierenden und zu humanisierenden instrumentellen Vernunft
für Beunruhigung sorgten. Auch der Sozialismus galt gerade nicht als Alternative zum Ka-
pitalismus, sondern wurde mit seiner technokratischen Planungsideologie als weiteres Kind
der Aufklärung betrachtet. Das Ende des Sozialismus signalisierte so durchaus das Ende
eines Weltverständnisses, bei dem eine restringierte Form von Vernunft die zentrale Rolle
spielte. Die moderne Gesellschaft ist zwar immer schon in Bewegung gewesen. Doch das
Bewusstsein eines Epochenwechsels stieg mit der Heftigkeit ökonomischer Krisen, die mehr-
heitlich als Ende des fordistischen Systems, also der traditionellen Arbeitsgesellschaft ge-
deutet werden.

Was folgt?

Es ist kein Mangel an Bildern der zukünftigen Gesellschaft.
Galuske (2002) legt das Modell der Zweiten Moderne zugrunde, andere bevorzugen das
Konzept eines digitalen Kapitalismus (M. Castell). In jedem Fall wird der Globalisierung
eine große Prägekraft zugeschrieben. „Flexibilität“ scheint ein Leitbegriff zu werden, und
recht plausibel dekliniert Galuske die „flexible Arbeitsgesellschaft“ durch:
1. Es gibt keine „Normalarbeitsverhältnisse“ mehr, vielmehr wird häufig die Stelle oder

sogar der Beruf gewechselt. Arbeitsverträge gibt es nur noch auf Zeit. Der (Arbeits)-
Gesellschaft geht die Arbeit aus – mit allen Folgen.

2. Der Sozialstaat kann diese große Belastung nicht mehr auffangen, gesellschaftlich pro-
duzierte Risiken werden daher privatisiert.

3. Ein neuer, flexibler Habitus ist notwendig, so wie er mit Ich-AG’s, den Menschen als
„Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft“ bereits in Entwürfen von „Zukunftskommissi-
onen“ einzelner Bundesländer bzw. in Gesetzesregelungen (Hartz-Reform) formuliert wird.

4. Die Arbeitsgesellschaft wird zur Bürgergesellschaft, in der auch bislang professionell an-
gebotene (Human-)Dienstleistungen nunmehr im Rahmen von (ehrenamtlichem) bür-
gerschaftlichen Engagement erbracht werden.

5. Das sozialpädagogische 20. Jahrhundert ist am Ende. Die Arbeitsgesellschaft ist flexibi-
lisiert, der Sozialstaat nach Marktprinzipien organisiert und die alltägliche Lebensfüh-
rung ökonomisiert.

Galuske versucht sich in seinem abschließenden Kapitel mit der Beschreibung einer für die
neue Situation passfähigen „flexiblen Sozialpädagogik“, die von neuen Managementme-
thoden und einer ökonomisch verstandenen Dienstleistungsorientierung geprägt ist. Sozi-
alpädagogik verliert ihre bisherige Handlungssicherheit, weil es keine Aufnahmesysteme
für die „wiederhergestellten“ Klienten mehr gibt. Eigentlich müsste man in dieser Hinsicht
von einem Funktionsverlust des Gesamtsystems Sozialpädagogik sprechen. Galuske zitiert
jedoch seinen Kollegen Schaarschuh mit seiner Funktionsbeschreibung einer zukünftigen
Sozialpädagogik: „Die gesellschaftliche Funktion sozialer Arbeit bestünde demnach in ei-
nem flexiblen Management von Integration und Desintegration, von biographischen Brü-
chen und Diskontinuitäten unter den Imperativen einer radikalisierten Marktwirtschaft.“
(S. 341). Was das heißen soll, weiß ich nicht, auch nicht, wer es bezahlen soll. Immer noch
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scheint man davon auszugehen, dass es einen Restbestand eines Sozialstaates geben wird,
der derartige Hilfsleistungen (und auch die beteiligten Fachkräfte und Institutionen) finan-
ziert. Am Ende des Buches von Galuske taucht zudem die Vision einer Tätigkeitsgesell-
schaft auf, in der Berufstätigkeit ohnehin nicht mehr so wichtig ist. All dies funktioniert
natürlich nur dann, wenn sich sozialpolitische Vorstellungen eines steuerfinanzierten Grund-
einkommens oder eines Bürgergeldes für alle umsetzen lassen.
Ich werde diese Fragestellung später erneut in Hinblick auf die Kulturpädagogik und ihre
gesellschaftliche Funktion aufgreifen. Doch zunächst rückt die Schule in den Vorder-
grund.

5. DIE SCHULE IM REFORMSTAU

Dass der Mensch sich hineinentwickeln muss in einen sozialen Kontext, in dem schon
zahlreiche Generationen vor ihm ihre Gestaltungsfähigkeit, ihre Phantasie, ihr Können
und ihre Weltsicht in Form einer gestalteten Umwelt, in Form von Regeln und Erfahrun-
gen hinterlassen haben, ist seine anthropologische Erbschaft und die Bedingung und Grund-
lage seines Werdens. Diese Erbschaft ist durchaus ambivalent: Er profitiert von seinen Vor-
fahren. Diese sind jedoch in den unhintergehbaren und anzueignenden Bedingungen sei-
nes eigenen Aufwachsens präsent. „Freiheit“ kann der Mensch paradoxerweise daher nur
dadurch gewinnen, dass er sich – zunächst einmal einigermaßen unfrei und auch unfreiwil-
lig – in Lernsituationen begibt. Vieles von dem, was er braucht, lernt er dabei auch heute
noch einfach dadurch, dass er in einer gestalteten Umwelt lebt, dass er Verhaltensweisen
nachlebt, dass ein sanfter Druck von außen dafür sorgt, dass er sich in die Sitten und
Gebräuche hineinentwickelt. 70 bis 80% aller benötigten Kompetenzen erwirbt man durch
dieses informelle und nonformelle Lernen. Doch schon bald in der Geschichte zeigt es sich,
dass dieses informelle oder funktionelle Lernen nicht genügt: Es werden Formen des Ler-
nens institutionalisiert. Sicherlich gibt es zunächst Meister-Schüler-Beziehungen, bei de-
nen bewährten Fachleuten des Jagens, des Hüttenbaus, der Kriegsführung, vielleicht sogar
der Gottesverehrung junge Adapten zugesellt werden, die für das entsprechende Gebiet
besonderes Interesse oder eine bestimmte Begabung zeigen. Vielfach werden diese Anlern-
prozesse aber auch geschehen sein, ohne auf eine spezifische Motivation der Zöglinge zu
achten. In jedem Fall erhalten die Zöglinge einen Sonderstatus, zu dem gehört, dass die
Leistungserwartung noch nicht so groß ist wie bei jemandem, der ausgelernt ist. Auch die
Markierung bestimmter Rituale des Übergangs in einen anderen Status entwickelt sich
überall dort, wo Menschen zusammen leben.
Die jungen Leute wurden freigestellt von anderen Aufgaben, um Zeit für das Lernen zu
haben. Genau dies bedeutet der griechische Begriff ‚scholé’: Freisein von Geschäften, eng
verwandt mit dem Begriff der Muße, bei dem allerdings auch mitschwang, dass diese der
geistigen Selbstbildung diene. Die anthropologische Notwendigkeit eines Moratoriums
zum Zwecke der Einübung von Gesellschaftlichkeit in allen ihren Zweck- und Funkti-
onsdimensionen muss zwar nicht notwendig mit einem Schulsystem erfüllt werden, so
wie es sich in Deutschland entwickelt hat (Abb.14). Doch scheint es so zu sein, dass sich
eine ähnliche Form von Schule immer dann entwickelt hat, wenn überhaupt Schule ent-
standen ist.
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Abb. 14:
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Abb. 15: Die Funktionen von Schule (nach T. Ballauf)

Eine formelle Definition schadet vermutlich nach dieser historischen Annäherung nicht:
„Schule ist eine Institution, eine soziale Organisation, d. h.

mit einer bestimmten Struktur,
mit einem rechtlichen Rahmen (Verfassung, Gesetze, Verordnungen)
mit bestimmten äußeren Bedingungen (Ort, zeitliche Erstreckung, Population, professi-
onelle Berufsträger)
die zielgerichtetes, geplantes Leben und Lernen beabsichtigt, d. h.
· nach definierten, sukzessiv und simultan geordneten Lehrplänen/Lehrgängen
· mit bestimmten Methoden und
· unter Zuhilfenahme bestimmter Medien
vorwiegend mit dem Ziel der Einführung des (jungen) Menschen in bestimmte gesell-
schaftlich-kulturelle, tradierungsbedürftige Kenntnisse und Haltungen, um damit die
Fortentwicklung von Gesellschaft und Kultur und zugleich der Entfaltung der Persön-
lichkeit zu dienen.“ (Ipfling in Apel/Sacher 2002, S. 351f.)

Schule erfüllt also personenbezogene und gesellschaftliche Funktionen, wobei es hierbei un-
terschiedliche Kataloge gibt. Helmut Fend arbeitete in den siebziger Jahren auf der Basis der
soziologischen Schultheorie des amerikanischen Soziologen Talcot Parsons die Funktionen
der Qualifikation, Legitimation, Sozialisation, Enkulturation und Allokation heraus. Theo-
dor Ballauf identifizierte in seiner Schultheorie gleich 38 Funktionen von Schule (Abb. 15).
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Schule ist eines von fünf Erziehungs- und Sozialisationsfeldern mit einer erheblichen Infra-
struktur und einem enormen Kostenaufwand (Abb. 16).
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Abb. 16:
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Schule, so wie wir sie in Deutschland kennen und wie sie – etwa in Blick auf die Niederlan-
de oder skandinavische Länder – verändert werden soll, ist fest in der Hand des Staates
und unterliegt daher strikt dem (bisherigen) Modell staatlicher Steuerung, also einer Steu-
erung gemäß bürokratischer Rationalität mit den Medien des Rechts, der Verordnungen
und Erlasse. Diese Form von Staatlichkeit ist zwar für viele ein Stein des Anstoßes, doch
kann man in der Geschichte des Schulwesens – vor allem im 19. Jahrhundert – sehen,
dass seinerzeit die Durchsetzung der Staatlichkeit des Schulwesens ein erheblicher Fort-
schritt war, da man die kirchlich-religiöse Schulkontrolle dadurch hat verdrängen kön-
nen. An die Stelle einer kirchlichen Schulaufsicht rückten KollegInnen aus der Schule,
die nunmehr eine fachliche Schulaufsicht praktizierten – freilich immer gebrochen durch
die jeweiligen Aufgaben, die der Staat definierte. Die große Rolle des Staates in der deut-
schen Geschichte, die Tatsache, dass „Öffentlichkeit“ und „Gesellschaft“ in Deutschland
recht schnell zu „Staat“ werden, ist sicherlich auch eine Hegelsche Erbschaft, für den der
„Staat“ die Vollendung im Entwicklungsprozess der Geschichte war und als einziger legi-
tim ein „Allgemeines“ repräsentierte, dem sich die heterogenen und störenden Individu-
alinteressen unterzuordnen hatten.
Viele Reformprozesse – auch die große preußische Verwaltungsreform am Anfang des
19. Jahrhunderts – geschahen als Reform von oben, eine Tradition, die tief in der Menta-
lität der Deutschen bis heute verankert ist. Dies entspricht ihrer Erwartungshaltung ge-
genüber „dem Staat“, die auch die Intensität und Richtung des eigenen politischen Enga-
gements prägt, dass nämlich der Staat die Lösung von Problemen übernimmt und nicht
Initiativen, die aus der Gesellschaft kommen. Die Staatlichkeit der Schule war bereits seit
ihrer Einführung für viele ein Ärgernis, zum einen aufgrund eines Bedauerns wegen der
damit festgelegten Säkularisierung des Bildungssektors, zum anderen aber auch wegen
der damit verbundenen Art der Steuerung.
Allerdings muss man sehen, dass man mit der Staatlichkeit des Bildungswesens auch das
Problem hat lösen wollen, dass man zum einen eine gewisse Einheitlichkeit (in der Lehrer-
ausbildung, in den Abschlüssen, in der Vergleichbarkeit) hat erreichen wollen, dass zum
anderen damit auch gewisse Standards in der Ausstattung und Versorgung haben formu-
liert und eingehalten werden können. Allerdings zeigt sich auch hieran die grundsätzliche
Widersprüchlichkeit von Bildung/Erziehung. In der Schule multipliziert sich eine immer
schon vorhandene immanente und damit strukturell nicht aufzuhebende Widersprüchlich-
keit: Es ist nämlich zum einen die Tatsache festzustellen, dass sich die oben angeführten
gesellschaftlichen Funktionen von Schule nicht von selbst harmonisch und widerspruchs-
frei zu einem Ganzen fügen, sondern vielmehr Bildung und erst recht die Schule im Zen-
trum widersprüchlichster Erwartungen und Funktionen steht, was immer nur zu einem
zeitlich befristeten mühsamen Kompromiss im Verständnis von Schule führt. Die Diskus-
sion über Schule ist daher aufgrund ihrer strukturellen Widersprüchlichkeit auf Dauer ge-
stellt. Zum anderen wird in jeder institutionalisierten Form von Bildung und Erziehung
der grundsätzliche Widerspruch zwischen der Autonomie der Person – immerhin das zen-
trale Versprechen der Moderne – und gesellschaftlicher Funktionalität deutlich. Mag man
sich noch so sehr um harmonisierende Formeln bemühen, wie sie etwa Ernst Cassirer in
seiner Anthropologie formuliert hat (Ordnung als Grundlage von Freiheit und Selbstbe-
stimmung), so bleibt immer ein Diskussionsanlass, ob die jeweilige konkret-historische
Ordnungsform nicht doch eher auf Unterdrückung als auf eine transzendentale Bedingung
der Möglichkeit von Freiheit hinausläuft.
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Schule wie Pädagogik schlechthin müssen sich als „Zwangsmaßnahme“, die notwendig die
individuellen Freiheitsrechte beschneidet („Schulpflicht“), dieser Legitimationsforderung
stellen, auch wenn Formulierungen wie die von Benner eine Lösung zu bringen scheinen,
wenn er von Pädagogik als einem „sich selbst negierenden Gewaltverhältnis“ spricht (1987,
Kap. 5.1). Schule ist also notwendig stets „im Widerspruch“ (Schulze 1980) – und Schule
ist notwendig unter einem besonderen Druck des gesellschaftlichen Wandels, weil sich mit
der Gesellschaft auch Legitimationsanforderungen und akzeptierte Legitimationsformeln
verändern. In der staatlichen Verfasstheit von Schule wird diese Widersprüchlichkeit zwi-
schen gesellschaftlichen Funktionserwartungen untereinander und zwischen diesen und
legitimen Individualinteressen auf eine weitgehende Entwicklung der je eigenen Persön-
lichkeit deutlich. Der oben vorgestellte kritische Blick auf Schule unter der Perspektive der
Disziplinierung (Pongratz 1989) zeigt dies ebenso wie die ältere Studie von Lenhardt (1984):
„In der hier gewonnenen Perspektive wird das Bildungssystem als Strukturelement der
modernen Staatsbürgerrolle dargestellt. Ein internationaler Vergleich der bildungspoliti-
schen Entwicklung verschiedener Länder lässt erkennen, dass sich die entscheidenden Struk-
turen moderner Bildungssysteme nicht pädagogischen Erwägungen verdanken, sondern
Funktionserfordernissen staatlicher Herrschaft.“ (ebd., S. 9). Lenhardt geht insbesondere
auf den Widerstreit zwischen Staatsbürgerrolle (und damit verbundener bürokratischer
Rationalität) und Arbeitswelt (und damit Wirtschaft) ein – und konstatiert für die damali-
ge Zeit eine Dominanz der Politik gegenüber der Wirtschaft. Gerade an dieser Stelle dürfte
heute die größte Änderung stattfinden, die durchaus als Paradigmenwechsel verstanden
werden kann: Ebenso wie der Staat selbst mit der Entdeckung der betriebswirtschaftlichen
Rationalität im Rahmen Neuer Steuerungsmodelle und des New Public Management Ab-
schied nimmt von Formen bisheriger staatlicher (bürokratischer) Steuerung, wird auch das
mit dem Staat eng verbundene Bildungssystem eine Änderung der maßgeblichen Rationa-
litätsform erfahren. Bislang war das Bildungssystem und insbesondere die Schule noch ei-
ner der letzten Horte, in denen unerschütterlich von Berufsbeamten unter striktester staat-
licher Regie eine staatlich definierte „Bildung“ organisiert wurde.
Die nun anstehende Änderung („Modernisierung“?) wird sicherlich gewisse Freiheiten brin-
gen. Doch sollte man davon ausgehen, dass es um mehr geht als bloß um effektivere Ma-
nagementverfahren: Die „Modernisierung“ ist Teil einer grundlegenden Veränderung des
Selbstverständnisses des Staates in Richtung Marktorientierung, die mit euphemistischen
Etiketten wie „aktivierender Staat“, Umbau des Sozialstaates, Liberalisierung etc. versehen
wird, die jedoch eine grundlegende Verantwortungsabgabe des Staates für Bereiche der
humanen und sozialen Grundversorgung bedeutet (vgl. meinen Text „Markt oder Staat“,
2004, sowie die Diskussion über die Bedeutung der Welthandelsorganisation WTO und
des Dienstleistungsabkommens GATS für die Bildungs-, Jugend-, Sozial- und Kulturpoli-
tik, etwa auf der Homepage des deutschen Kulturrates (www.kulturrat.de) ).
Es könnte sein, dass alle Diskussionen im pädagogischen Bereich, die unter „Modernisie-
rung“ lediglich die Befreiung von bürokratischem Ballast diskutieren, aber von einer Beibe-
haltung der jetzigen finanziellen Förderung durch den Staat ausgehen, zu kurz greifen: Ein
„modernisierter“ Staat wird sich aus dem Kultur-, Gesundheits-, Sozial- und Bildungssys-
tem zurückziehen, so dass sich entsprechende „Dienstleistungen“ selber tragen und am
Markt bewähren müssen. So wird es auch in dem (etwas ratlosen) Abschlusskapitel bei
Galuske (2002) thematisiert, das viele gesellschaftliche Veränderungen, die auch für die
Schule relevant werden, aus meiner Sicht zutreffend beschreibt, aber vor dieser letzten Kon-
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sequenz eines liberalisierten Staates, der eben keine unspezifische Sozialpädagogik mehr
finanziert, sondern bestenfalls die allernotwendigste Hilfe in Notfällen bereitstellt, zurück-
scheut. Es betrifft aber auch aktuelle Texte zur Schule, wie etwa das Studienbuch von Brü-
semeister/Eubel (2003). „Modernisierung“ wird dort zwar in verschiedenen Dimensionen
durchdekliniert, u.a. als:

erweiterte Verantwortung von Schule,
Demokratisierung von Entscheidungsstrukturen in der Bildungspolitik, etwa durch
Übergang bisheriger staatlicher Setzungen zu frei auszuhandelnden Verträgen,
Veränderungen in gesellschaftlichen Werthaltungen,
Qualitätsentwicklung und -sicherung in Schulen.

All dies ist auf der Höhe der Zeit und instruktiv. Doch scheint die oben angesprochene
Umorientierung in Sachen Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat (auch „Bildung“ ist – für die deut-
sche Auffassung eher ungewöhnlich – Teil des Wohlfahrtsstaates und wird daher auch in
vielen Ländern als Bereich der Sozialpolitik eingeordnet) erheblich unterbelichtet zu sein.
Deutlich wird dies an dem knappen Kapitel „Markt“, der lediglich auf „freie Schulwahl“
und die Frage eingeht, ob private Bildungseinrichtungen „effizienter“ seien. Der Autor
scheint sehr schnell dadurch beruhigt zu sein, dass empirische Studien keine bessere „Effi-
zienz“ bei privaten Angeboten festgestellt haben, womit implizit eine Rationalität bei der
Entscheidung über unser zukünftiges Staatsmodell unterstellt wird, die dies als Entschei-
dungskriterium akzeptiert.
Bleiben wir noch eine Weile bei der Strukturanalyse der gegenwärtigen Schule. Interessant
ist in diesem Kontext die internationale, vor allem auf Westafrika bezogene Untersuchung
von Christel Adick (1992), da sie die Annahme widerlegt, die dortigen Schulen wären von
den ehemaligen Kolonialmächten nach dem heimatlichen Muster eingeführt worden. Adick
zeigt, dass „die strukturgeschichtliche Entwicklung der modernen Schule als ein weltweiter,
relativ überdauernder historischer Prozess (verstanden werden muss, M.F.), der seinen Ur-
sprung in Europa hatte, in dem aber kein „europäisches“ Modell von Schule entstanden ist,
das dann auf die ganze Welt übertragen worden wäre. Vielmehr konvergierten … verschie-
dene historische Entwicklungslinien durch die zunehmende Internationalisierung von Pro-
duktions- und Reproduktionsprozessen in den letzten Jahrhunderten zu einem global wirk-
samen, relativ ähnlich strukturierten, nationalstaatlich organisierten Modell öffentlicher
Pflichtschulsysteme“ (ebd., S. 284). Folgerichtig spricht Adick von der „Universalisierung
der modernen Schule“. Die Annahme scheint zu sein, dass überall dort, wo Schule entsteht,
sie auf eine ähnliche Weise entsteht. Dies mag mit überall gleichen gesellschaftlichen An-
forderungen zu tun haben, was auch insofern an Plausibilität gewinnt, als wir es überall mit
einem im Grundsatz gleich funktionierenden Wirtschaftsystem, einer Variante von Kapita-
lismus, zu tun haben und sich auch die politischen Formen angleichen. Zudem sind soziale
Veränderungsprozesse, so wie sie im Kontext der Zweiten Moderne thematisiert werden
(Stichworte: Individualisierung, Pluralisierung) unter dem stärker werdenden Einfluss ei-
ner sozialen, kulturellen, politischen und ökonomischen Globalisierung inzwischen in al-
len Gesellschaften vorzufinden. Ähnliche Wandlungsprozesse, so wie sie oben anhand des
Buches von Galuske (2002) unter dem Stichwort Flexibilisierung (der Arbeitsgesellschaft,
des Habitus, des Sozialstaates und der Pädagogik) vorgestellt wurden, stehen zudem welt-
weit auf der Agenda und werden entweder freiwillig von den entwickelten Ländern im
Rahmen einer gemeinschaftlich getragenen Ideologie des Neoliberalismus von selbst ange-
strebt und realisiert, oder sie werden – gerade in Hinblick auf Entwicklungsländer – von
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Abb. 17

den entsprechenden internationalen Organisationen (OECD, Weltbank, Weltwährungsfonds,
Welthandelsorganisation) als bindende Verpflichtung und als Voraussetzung für Hilfeleistungen
und Kredite vorgeschrieben. Eine übergreifende Strukturähnlichkeit von Schule hängt also mit
vergleichbaren politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zusam-
men, mit sich einander annähernden Bildungsphilosophien, deren Konvergenz zudem durch
global player der Bildungspolitik (Weltbank, Unicef, Unesco, OECD) noch vorangetrieben
wird. Strukturähnlichkeit ergibt sich auch aus der Tatsache der Institutionalisierung und der
damit verbunden Art und Weise der Organisation und Steuerung. All dies mag man als „Sys-
temebene“ bezeichnen, die jedoch in enger Wechselbeziehung zu den Abläufen der einzelnen
Einrichtung (Schule) bis hin zur Unterrichtsstunde steht (vgl. Beiheft 34 der Zeitschrift für
Pädagogik, Die Institutionalisierung von Leben und Lernen, hg. v. A. Leschinsky 1996).
Die Graphiken 17 und 18 ( auf der folgenden Seite) versuchen diese Situiertheit von Schule
zu visualisieren.
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Bevor ich fortfahre, allgemeine Strukturprinzipien von Schule zu beschreiben, sei auf einen
sich sicherlich einstellenden Einwand eingegangen. Natürlich sind viele der bereits ange-
sprochenen bzw. noch folgenden Schulprinzipien immer schon – in der Tat seit den großen
Didaktikern Comenius und Ratke – im Rahmen einer permanenten Schulkritik und Schul-
reform bemängelt und es sind Alternativen entwickelt (und in wenigen Reformschulen
auch erprobt) worden. Zudem wird man auf die Niederlande oder skandinavische Länder
hinweisen, in denen die Schule „neu erfunden“ (Voß 1998) oder zumindest „neu gedacht“
(v. Hentig 1993) wurde. Das Spektrum zwischen stark bürokratisierter Schulpolitik und
autonomen Schulen ist also denkbar groß. Es bleibt allerdings zu prüfen, welches der allge-
meinen Strukturprinzipien selbst in der reformiertesten Schulpolitik zwar in abgewandelter
Form, aber letztlich doch Gültigkeit behält. Um nur einige Hinweise vorab zu geben:
Wo Schule existiert, wird es kaum freigestellt werden können, sie auch zu besuchen. Heran-
wachsende müssen viele Jahre ihres Lebens in Schulen verbringen. Die Kernfächer (Lesen,
Schreiben, Rechnen) bleiben über die Zeit hinweg gleich trotz allen Geredes über die Dy-
namik der Wissensentwicklung und die Verkürzung der „Halbwertzeit von Wissen“.  Schu-
len sind Anstalten, in denen Berechtigungen erteilt werden. Auch bei Lockerung der Be-
wertung gibt es am Ende aussagekräftige Zeugnisse, so dass der Schulabschluss stets in
enger Verbindung mit der Verteilung von Lebenschancen steht.
Schulen werden von professionellem Personal betrieben. Schulen sind Orte organisierten
Lernens. All dies beschreibt der Bildungsforscher Jürgen Baumert (etwa in Kilius/Kluge/
Reisch 2002, S. 100 ff.), indem er vier allgemeine Strukturprinzipien von Schule entwickelt:
1. Schule hat einen dualen Zeithorizont: Man lernt kumulativ in der Gegenwart für die

Zukunft (ebd., S. 104). Sie ist eine Lebenswelt eigenen Rechts, die von der Schleierma-
cherschen Frage (und einer jeweils konkreten Antwort) geprägt ist: Was will die ältere
Generation von der nachwachsenden Generation? Schule ist ein spezifischer Umgang
mit Zeit: Sie hat Anteil am Zeitbudget der Heranwachsenden, sie hat ihre genormten
Umgangsweisen mit Zeit, sie bestimmt sogar die Zeit nach Beendigung der Schulzeit.

2. In der Schule gilt nach Baumert der Primat des Kognitiven. Dies deckt sich mit vielen
Theorien von Schule, bei denen moralische oder ästhetische Erziehung zwar auch eine
Rolle spielen, doch ordnet man in der Arbeitsteiligkeit der oben vorgestellten Sozialisa-
tionsfelder (Medien, Eltern-, Jugendarbeit, Schule, Beruf ) der Schule primär die intel-
lektuelle Seite zu.

3. Damit verbunden ist die Kumulativität des vermittelten Stoffes und ein entsprechender
Aufbau der Lernorganisation, ganz so, wie sich bald nach Comenius (Jahrgangs-)Klas-
sen und ein entsprechend aufgebautes Curriculum durchgesetzt haben.

4. Schule ist nicht Lebenswelt, sondern ein Bereich eigener Logik. SchülerInnen setzen sich
zunehmend – in Einklang mit dem Primat des Kognitiven – mit Symbolsystemen
auseinander. Schulwissen bildet Welt symbolisch auf eine bestimmte, gestaffelte und
pädagogisch reduzierte Weise ab.

Alle reformpädagogischen Ansätze, die „das Leben“ in die Schule holen wollen, übersehen,
dass dieses Leben, in die Schule geholt, nicht mehr das authentische, sondern ein pädago-
gisch inszeniertes Leben ist. Und dies ist nicht bloß zu beklagen, sondern eine wichtige
Voraussetzung für unverkrampftes Lernen: Schule ist dadurch handlungsentlastet, man kann
in einem Schonraum üben, ohne dass Fehler existentiell zurückschlagen. Und: Schule ist
immer durchcodiert in Kategorien besser/schlechter, höher/niedriger, schneller/bequemer
etc. Schulwissen ist also grundsätzlich dekontextualisiertes Wissen, das individuell gelernt
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werden muss, dessen Motivation nicht im Wissen selbst liegt, sondern in der Schule insti-
tutionell „produziert“ werden muss. Schulwissen ist i.d.R. in Fächer zersplittert – nicht
bloß in schülerfeindlicher Absicht, sondern zur Reduktion von Komplexität, so dass Lern-
gegenstände wechseln. Schule ist kaum schülergesteuert, sondern stets in der Verantwort-
lichkeit von Lehrern – auch dann, wenn Schülerorientierung ein gewolltes Prinzip ist.
All dies formuliert die Schultheorie schon seit Jahrzehnten, zum Teil seit Jahrhunderten
und gibt gute Gründe dafür an. Wer nur in der Lebenswelt verbleibt, verfestigt soziale
Strukturen und verstößt gegen das Prinzip der Chancengleichheit. Es geht vielmehr darum,
auch Distanz zu sich und zum eigenen Alltag zu gewinnen, um Neues kennen lernen zu
können, so H. Giesecke. Es geht um die bewusste Überschreitung der Unmittelbarkeit der
eigenen Existenz, und dies in einem Schutzraum, der einen Übergang von Spiel zur Arbeit
ermöglicht, so seinerzeit schon H. Nohl. Natürlich ist mit der Formulierung dieser Prinzi-
pien nicht festgeschrieben, wie Schule ein für alle mal zu sein hat. Es gibt vielmehr viele
Ansatzpunkte für die (notwendige) Reform von Schule. Hierzu ist eine Vergewisserung der
einzelnen Dimensionen von Schule (als Erfahrungs- und Lebensraum und als Lernort) nütz-
lich (Abb.19 auf Seite 203).
Schule muss sich schon deshalb ändern, da sie vielfältig eingebettet ist in die unterschied-
lichsten gesellschaftlichen Wandlungsprozesse (Abb. 20 auf dieser Seite).
Reform muss sein, doch lohnt eine Vergewisserung über grundsätzliche Widersprüchlich-
keiten von Schule. Eine Liste möglicher Spannungsfelder gibt Abb.21 auf Seite 204 wieder.

Abb. 20
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Abb. 19
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Die oben vorgestellte Skizze allgemeiner Schulprinzipien nach Baumert könnte insbesondere
reformpädagogisch orientierte LeserInnen zum Widerspruch reizen. In der Tat gibt es einen
breiten kritischen Diskurs zur Schule auch in der außerschulischen Pädagogik, der sich
stark reformpädagogisch orientiert. Die Rede ist von Ganzheitlichkeit, Lebensweltorientie-
rung, einer Arbeit vom Kinde aus, von Kreativität. Man muss nun nicht in das Lamento
über eine Kuschel- oder Spaßpädagogik verfallen und von „Neuen Mythen in der Pädago-
gik“ (Felten 1999) sprechen, um skeptisch gegenüber allzu vollmundigen pädagogischen
Leitformeln zu sein. Jürgen Oelkers hat in seiner „kritischen Dogmengeschichte“ (so der
Untertitel) eine Analyse der Reformpädagogik vorgenommen (und zahlreiche Werke, die
diesem Kontext zugerechnet werden wie etwa Werke von John Dewey, neu herausgegeben).
Man muss (selbst-)kritisch feststellen, dass die reformpädagogisch orientierte Sprache we-
nig realitäts- oder gar empiriebezogen ist, stark appellativ und auf Überzeugung angelegt
ist, von einer kindzentrierten Ideologie und oft genug latent gesellschaftsfeindlich einge-
stellt ist. In der Geschichte haben Teile der Reformpädagogik – etwa in der Weimarer Zeit
– aufgrund ihrer Antirationalität und Gemeinschaftsbezogenheit durchaus den Boden be-
reitet für den Nationalsozialismus.
All dies bedeutet jedoch nicht, Schulreform nicht als notwendige Aufgabe zu sehen. Es gibt
unzählige Arbeitshilfen und Analysen, die sich mit dieser Frage befassen.
Reformen brauchen eine zuverlässige Datenbasis. PISA hat gezeigt, wie wenig wir über
Schule wissen. Oelkers (2003, S. 61) stellt daher die folgenden Fragen: Wie viele Erwach-
sene beherrschen Musikinstrumente – und wo haben sie dies gelernt? Wie hoch ist die

Abb. 21: Schulen im Widerspruch – Widersprüche (in) der Schule

Fachkompetenzen vs. Schlüsselkompetenzen
individuelle Bedürfnisse vs. gesetzliche Anforderungen
Gegenwart vs. Zukunft vs. Vergangenheit (Kanon)
Schule vs. Elternhaus bei kultureller Differenz
Selbststeuerung vs. Vorgaben
individuelle Spontaneität vs. systematische Organisation
Lebensnähe/Anwendbarkeit vs. Abstraktheit
Instruktion vs. Moderation
humane Schule vs. gewaltförmiger Alltag
Freiwilligkeit vs. Pflicht
Leben vs. Schule
informelles Lernen in der Schule (heimlicher Lehrplan) vs. Lehrplan
Pädagogik vs. Administration/Staatlichkeit/Hoheitlichkeit
fester Lehrplan vs. dynamische Wissensentwicklung
der Konflikt der Ebenen: Mikro/Meso/Makro
organisierte Unverantwortlichkeit
Staatlichkeit vs. Gesellschaftlichkeit
Bewertungsverpflichtung vs. Selbststeuerung des Lernens
Lehrertum: hilflose Autonomie
Lernen in der Schule: systematisch, langfristig, kumulativ
Motivation trotz fremdgesetzter Inhalte: durch Erleben von Kompetenzzuwachs
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Vergessensrate bei Mathematik? In welchem Maße nützt der naturwissenschaftliche Unter-
richt nur sich selbst? Wie entsteht persönliche Gesundheitsvorsorge, wenn kein Schulfach
dafür zur Verfügung steht? Er verweist auf die Notwendigkeit, Unterricht als Kerngeschäft
von Schule zu verbessern (und damit mehr Wert auf die Aus- und Fortbildung der Lehrer-
Innen zu legen), er betont die Notwendigkeit einer entsprechend qualifizierten Schullei-
tung und hebt hervor, dass „Lernen“ beides braucht: ein qualifiziertes Unterrichtsangebot
und SchülerInnen, die ihr eigenes Lernen ernst nehmen.
Einige weitere interessante Funde aus der reichhaltigen Literatur zur Schulreform:

Abb. 22a: Innerschulische Struktur- und Prozessmerkmale einer guten Schule

(Quelle: Steffens in Holtappels 1995, S. 38):

1. Leistungsorientierung der Schule;
2. forderndes Lernen;
3. pädagogisches Engagement der Lehrer;
4. kontrollierte Beobachtung und Begleitung der Lernfortschritte der Schüler;
5. Sicherung der Mindestbedingungen von Disziplin und Ordnung in der Schule;
6. Führungsqualitäten von Leitungs- und Lehrpersonen einer Schule;
7. Klima des Vertrauens;
8. arbeitsorganisatorisches Funktionieren einer Schule;
9. Lehrerkooperation;
10. Innovationsbereitschaft und -fähigkeit der Lehrer;
11. Einbeziehung der Eltern;
12. schulaufsichtliche flankierende Stützmaßnahmen.

Schulentwicklung ist ein kooperativer Prozess, der zwar bestimmte Rahmenbedingungen
benötigt, der jedoch in der Schule selbst stattfinden muss.

Abb. 22b: Rahmenbedingungen der Schulentwicklung

Arbeit am Schulkonzept

Bei einer Erneuerung der Schule von innen geht es folglich darum, die verschiedenen
schulischen Handlungsebenen zu einem Gesamtzusammenhang zu vernetzen. Eine sol-
che Entwicklungsarbeit könnte mit den Begriffen „Organisationsentwicklung“ oder
„schulinterne Lehrerfortbildung“ umschrieben werden, die auf die Schulkultur und auf
das Schulkonzept auszurichten sind. Dazu bedarf es mehrerer Voraussetzungen und Ein-
sichten:

1. Einsicht in die Gestaltungsmöglichkeiten von Schule;
2. Gestaltungswille (der angesichts vorfindbarer Burn-out-Syndrome nicht mehr selbst-

verständlich ist);
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3. klare Vorstellungen darüber, was erreicht werden soll (das ist meistens das größte
Problem an Schulen);

4. Orientierung an pädagogischen Standards, wie etwa der Glaube an die Lernfähig-
keit von Kindern, die Sorge um deren Wohlergehen und Lernfortschritte;

5. professionelles Verfahren in der kollegialen Zusammenarbeit (z.B. klären, was Schu-
le erreichen kann, was an der eigenen Schule erreicht werden soll; z.B. bestehende
Techniken zur Feststellung der bisher erzielten Wirkungen an der Schule oder zur
Zielfindung); namentlich einen Ausschuss des Kollegiums, der den innerschulischen
Entwicklungsprozess betreut und moderiert; Anwendung von Moderationstechni-
ken;

6. Pflege einer bestimmten Kooperationskultur und die Sicherung bzw. Herstellung ei-
nes „Minimalkonsenses“;

7. Planung von Maßnahmen, die sowohl auf der Kollegiums- als auch auf der Unter-
richtsebene Konsequenzen haben (z. B. Kollegiumskooperation und Lehrerteams, Ver-
antwortlichkeit für die Schule als Ganzes als auch für die eigene Klasse);

8. Einsicht, dass kollegiale Kooperation und Aushandlungsprozesse Zeit kosten und
nicht in förmlichen Konferenzen und Konferenzritualen abzuhalten sind;

9. erster Einstieg in solche Entwicklungsvorhaben, die der Veränderung leicht(er) zu-
gänglich sind (vom Leichten zum Schweren, vom Äußeren zum Inneren);

10. Aktivitäten in einem vertretbaren Umfang halten (nicht zu viel auf einmal angehen,
sich nicht überfordern);

11. Konzentration auf die wesentlichen Fragen und Probleme der Schule sowie ein Aus-
blenden bzw. Vernachlässigen randständiger oder zweitrangiger Themen („Mut zur
Lücke“);

12. ständige Vergewisserung im Kollegium über die verabredeten Ziele und Regeln, eine
kritische Begleitung und Überprüfung des Entwicklungsprozesses.

(Quelle: Steffens in Holtappels 1995, S. 45 f.)

Eine letzte Liste formuliert Leitfragen

Abb. 22c: Leitfragen

1. Wie berücksichtigt die Schule die Möglichkeiten und Grenzen ihrer SchülerInnen in
Bezug auf die Anforderungen des Erlasses zur Arbeit in der Grundschule sowie der
Rahmenrichtlinien?

2. Welches pädagogische Grundverständnis und welche didaktisch-methodischen
Grundsätze zeigen sich in der schulischen Arbeit (z. B. Integration, frühes Fremd-
sprachenlernen)?

3. Wie stellen sich die Leistungen in den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rech-
nen am Ende jedes Schuljahres dar?

4. Welche Bedingungen schafft die Schule für die Herausbildung von Schlüsselqualifi-
kationen?
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5. Wie werden die Persönlichkeitsentwicklung und das soziale Lernen unterstützt?
6. Wie ist das Schulleben gestaltet?
7. Welche Prozesse der Kommunikation, Kooperation und Partizipation sind im Kollegi-

um feststellbar?
8. Welche Aktivitäten unternimmt das Kollegium in der Fortbildung?
9. In welcher Weise wird zwischen Elternhaus und Schule kooperiert?
10. Wie ist die Schule mit ihrem Umfeld vernetzt?
11. In welcher Weise wird mit dem Schulträger und der Schulbehörde kooperiert?

(hier aus einer Grundschulevaluation; aus Melzer/Sandfuchs 2001, S. 27)

Der bekannte norwegische Schulforscher Per Dalin (1998) entwirft ein geschlossenes Ge-
samtbild von Schule, das angesichts einer verwirrenden Vielfalt unterschiedlichster Reform-
rhetoriken kurz skizziert werden soll. Zunächst weist er eindringlich auf die notwendige
Zeit hin, die eine grundlegende Schulreform benötigt: 25 Jahre. Er beschreibt kurz die
gesellschaftlichen Veränderungen (Wandel der Familienstrukturen, die Relevanz der außer-
familiären Einflüsse durch Medien und Gleichaltrige, die nach wie vor vorhandene Rele-
vanz von Gott, die prekäre Entwicklung des Arbeitsmarktes). All dies sind nicht nur Wand-
lungsprozesse, wie sie immer schon in der Moderne stattgefunden haben, sondern laufen
auf einen grundlegenden Paradigmenwechsel hinaus, den er an Revolutionen festmacht:

die Wissens- und Informationsrevolution,
die Bevölkerungsrevolution,
die globalisierende und regionalisiernde Revolution,
die Revolution gesellschaftlicher Verhältnisse,
die wissenschaftliche Revolution,
die technologische Revolution,
die ästhetische Revolution,
die politische Revolution,
die Revolution der Werte.

Ich will diese „Revolutionen“ nicht näher beschreiben, zumal ihre Kenntnis zum Wissens-
bestand jedes Zeitungslesers gehören dürfte. Wichtig ist, dass die Schule im Zentrum dieser
Veränderungen eine zentrale Rolle zugewiesen bekommt. In einer klassischen Aufklärungs-
position sieht Dalin die Schule sogar mit der Aufgabe konfrontiert, dazu beizutragen, all
diese Revolutionen in eine humane Vision zu überführen:

eine ökologische Vision: Leben in Harmonie mit der Natur,
eine Vision einer fairen, demokratischen Gesellschaft,
von der Dominanz zur Partnerschaft in sozialen Beziehungen,
von der Kriegswirtschaft zur Friedenswirtschaft,
ein lebenswertes Leben für die Armen der Welt,
von der monokulturellen zur multikulturellen Gesellschaft,
eine Vision von der Arbeit der Zukunft,
Technologie im Dienste menschlichen Zugewinns,
Lebenserfahrung im Dienste der Gesundheit,
von der Standardisierung zur Kreativität.
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Wo ist nun die Aufgabe der Schule angesichts der bleibenden Relevanz von Arbeit, Familie,
Kirche, Medien, Nachbarschaft? Dalin geht davon aus, dass die Kinder vieles nicht in der
Schule, sondern im täglichen Leben lernen (S. 120). Aufgabe der Schule ist es: Grundlegende
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, das Lernen lernen zu lassen, Disziplin und Eigen-
art der Fächer zu vermitteln, problemorientiertes Lernen zu ermöglichen. Der Rahmenlehr-
plan der Schule der Zukunft hat vier Hauptelemente: Kultur, Natur, Ich selbst, Die Anderen,
die alle „grundlegenden Werten“ (die oben genannten „Visionen“) unterworfen sind.
Die Schule der Zukunft entwickelt vor dem Hintergrund eines einheitlichen nationalen
Curriculums ein individuelles Profil. Lehrer schließen mit Schülern „Lernverträge“ ab.
So weit eine ausformulierte Vorstellung, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte.
Vor diesem Hintergrund sind vier ernüchternde Feststellungen des Bildungsforschers Klaus
Klemm (häufiger, hier in einem Artikel der WZ vom 13.11.2004) zu sehen:
1. Anders als nahezu alle anderen Industrieländer hat man in Deutschland die Dreigliede-

rung…. des Schulsystems verbunden mit einer frühen Selektion beibehalten.
2. Die Bildungsausgaben sind im internationalen Vergleich sehr niedrig. Um denselben Pro-

zentsatz wie Schweden zu erreichen, müssten 40 Mrd. € jährlich mehr ausgegeben werden.
3. Deutschlands Schulen werden hochgradig zentral gesteuert.
4. Es wird darauf verzichtet, die Wirkungen schulischer Arbeit zu messen.

6. KULTURPÄDAGOGIK ALS TEIL DER PÄDAGOGISIERUNG
DER GESELLSCHAFT – DAS SUBJEKT IM WANDEL

Zur Verortung der Kulturpädagogik im Gesamtsystem der Erziehungswissenschaft

Leo Roth, selbst Herausgeber eines umfassenden Handbuchs „Pädagogik“ (Roth 1991),
beklagt in einem anderen Handbuch (Seibert/Serve 1994, S. 300 ff.) die Pädagogisierung
des Lebens mit dem Fazit: „Wir lernen uns zu Tode“. So dekliniert er die beklagte Pädago-
gisierung anhand eines Lebenslaufes durch: Von der frühkindlichen Erziehung über Schu-
le, Berufsausbildung, die dann notwendige berufliche Fortbildung, die Pädagogik der Frei-
zeit bis zur Altenpädagogik. Sehen wir uns vor diesem Hintergrund die Gliederungen eini-
ger Übersichtswerke an.
Ein (oft in der Literatur übernommener) Systematisierungsvorschlag, der auch für Kulturpä-
dagogik einen Platz vorsieht, stammt von Lenzen (1989, Bd. 2, S. 1114 f.) (Abb.23, S.211).
Erziehungswissenschaft hat es offenbar
· mit grundlegenden Prozessen des Mensch-Welt-Verhältnisses zu tun: Sozialisation, En-

kulturation, Erziehung, Bildung, Lernen, Unterricht.
· All dies geschieht in unterschiedlichen Orten und Institutionen (Familie, Medien, Betrie-

be, Cliquen, Schulen und andere pädagogische Einrichtungen).
· Es sind unterschiedliche Personen, darunter auch, aber eben nicht nur professionelle Pä-

dagogInnen beteiligt (ErzieherInnen, Eltern und Verwandte, Freunde, LehrerInnen, aber
auch VerkäuferInnen, Polizisten etc.).

· Man kann dieses Feld mit unterschiedlichen Methoden (empirisch, hermeneutisch etc.)
und im Rahmen bestimmter Ansätze (geisteswissenschaftlich, materialistisch, systemthe-



KULTURPÄDAGOGIK UND SCHULE 209

oretisch, interaktivistisch etc.) beschreiben und erfassen.
· Das Fach beschäftigt sich dabei sehr gerne mit sich selbst: Geschichte der Pädagogik,

Wissenschaftstheorie, Abgrenzungsstreitigkeiten, Kämpfe um den Vorrang bestimmter
Methoden und Ansätze.

· Dabei geht es durchaus auch um Ressourcen und Stellen (Wissenschaftssoziologie, Pro-
fessionspolitik etc.).

· Es gibt eine große Anzahl von Büchern, Buchreihen und Zeitschriften von der Grundla-
genforschung bis zur Praxishilfe.

· Erziehungswissenschaft ist eingebettet in eine Vielzahl human- und sozialwissenschaftli-
cher Disziplinen, die aus ihrer Sicht Bezugsdisziplinen werden, wobei sich die Relevanz
bestimmter Disziplinen (z. B. Philosophie, Psychologie, Soziologie, Ökonomie) durchaus
im Zeitlauf verändern kann.

· Die pädagogischen Teildisziplinen sind unterschiedlich etabliert und entwickelt. Schulpäd-
agogik (und damit die Theorie der Bildung, des Lehrens und Lernens, die Fachdidaktiken)
ist die weitaus größte Bereichsdisziplin, weil die zahlreichen Schulen (ca. 40.000) mit Fach-
personal (fast 700.000 LehrerInnen) versorgt werden müssen. Ungleich weniger Anerken-
nung, obwohl in der Anzahl der darin Beschäftigten durchaus vergleichbar, erhält die Sozi-
alpädagogik, die sehr stark an Fachhochschulen, bzw. – bei ErzieherInnen – an Fachschulen
verankert ist. Daneben fallen in Hinblick auf die Institutionalisierung und die Beschäftig-
tenzahlen andere Bereiche wie Erwachsenenbildung oder Medienpädagogik erheblich ab.

· Kulturpädagogik findet an Hochschulen nur marginal statt, am ehesten in Hinblick auf
künstlerische Schulfächer (dort dann aber eher als Teil einer schulbezogenen Pädagogik).

Kulturpädagogik in Theorie und Praxis
Es gibt zur Zeit zwei Einführungen in die Allgemeine Kulturpädagogik, die in einem Zeit-
abstand von sieben Jahren vorgelegt wurden (Fuchs 1994, Zacharias 2002). Das Arbeits-
und Reflexionsfeld (Neue) Kulturpädagogik hat sehr verschiedene historische Wurzeln: ein
pädagogisch-politischer Gebrauch der Künste, so wie ihn Schiller im Rahmen eines politi-
schen Reformprojektes in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung vorgelegt hat, die Ein-
richtung künstlerischer Schulfächer, die Entwicklung von Kunsteinrichtungen im 19. Jahr-
hundert, fast immer in der Perspektive eines „Bildungsauftrages“ diskutiert, die Jugendbe-
wegung (als Teilbereich verschiedener Reformbewegungen) am Ende des 19. Jahrhunderts,
die entstehende Geisteswissenschaftliche Pädagogik, die sich schon von Dilthey an um die
besonderen Erkenntnis- und Bildungswirkungen der Künste kümmerte und die von der
folgenden Pädagogen-Generation (v.a. Nohl, aber auch Spranger, Litt u.a.) weiter ausgear-
beitet wurde, bis hin zu dem bereits oben häufiger angesprochenen Vorschlag, Pädagogik
insgesamt als „Kulturpädagogik“ unter deutlichem Bezug auf die Kulturphilosophien rund
um die Jahrhundertwende zu konstituieren. Dies alles zusammen mit der Bewegung der
„Musischen Bildung“ gehört zur Tradition der heutigen Kulturpädagogik, die auch dann
wirksam wird, wenn man sie glaubt ignorieren zu können. Doch liegt der Beginn dessen,
was sich heute Kulturpädagogik nennt (in Abweichung von dem Gebrauch dieses Begriffs
bei Jürgen Oelkers 1989), in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Diese (Neue) Kul-
turpädagogik ist sehr deutlich in Absetzung vom schulischen Kunstunterricht in Anschluss
an die gesellschaftspolitische Aufbruchbewegung dieser Zeit geprägt, wobei einige Jahre
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lang ein eher traditioneller und z. T. konservativer Strang der (früheren) musischen Bil-
dung (Musik, Spiel, Tanz in der Jugend) und diese neue kulturpädagogische Entwicklung
nebeneinander existierten. Erst in den achtziger Jahren wuchsen beide Stränge zusammen,
wobei vielleicht weniger „Kulturpädagogik“ als gemeinsamer Oberbegriff, sondern eher
„kulturelle Bildung“ als begriffliches Dach akzeptiert wurde.
Ungleichzeitigkeit und Unsymmetrie prägt allerdings bis heute das Erscheinungsbild dieser
Kulturpädagogik:
· Zum einen gibt es eine sich dynamisch entwickelnde Praxis, der aber auf Seiten der Hoch-

schulen ein gar nicht oder nur schwach ausgebautes institutionalisiertes Wissenschaftsfeld
gegenübersteht.

· In dieser Praxis gibt es durchaus – z. T. erhebliche – Reflexions- und auch Theoretisie-
rungsbemühungen, in ihrem Selbstverständnis durchaus als Versuch einer intermediären
Vermittlung der Praxis mit dem System der Erziehungswissenschaften zu verstehen, was
aber oft genug an der Selbstreferentialität des Wissenschaftssystems scheitert.

· Ungleichzeitigkeiten gibt es innerhalb der Kulturpädagogik zwischen einzelnen „speziel-
len“ Kulturpädagogiken; so steht der traditionell gut ausgebauten (außerschulischen)
Musikpädagogik eine kaum entwickelte wissenschaftliche Tanzpädagogik gegenüber.

Vor diesem Hintergrund stellen die eingangs erwähnten Einführungen in die Kulturpädago-
gik nicht mehr oder weniger geschickte Präsentationen gut abgelagerter Wissensbestände dar,
sondern sind vielmehr als Konstruktions- und Konstitutions-Versuche zu werten, die einen
Zusammenhang „Kulturpädagogik“ entwerfen, die es im Bewusstsein vieler Akteure in dieser
Form (noch) nicht gibt. Wolfgang Zacharias (2001, S. 22f.) verortet „Kulturpädagogik als
Vermittlung zwischen Subjekt und Welt“ (in Theorie und Praxis) zwischen

Bezugsdisziplinen,
einer wissenschaftlichen Fundierung,
gesellschaftlichen Kontexten,
Gegenständen und Inhalten
und den Berufsfeldern

alles orientiert an einem Leitbild gelingenden Lebens.
Ähnlich ist mein eigener Versuch einer Grundlegung, der systematisch ausgeht von einer
ähnlichen Verortung wie bei Zacharias und Kulturpädagogik in ihrer Theorie, ihren in der
Praxis vorfindlichen Erscheinungsformen, als Beruf durchdekliniert und mit einem strate-
gischen und utopischen Ausblick endet.
Eine – zur Zeit nicht geplante – Überarbeitung könnte sich auf 10 Jahre einer intensiven
theoretischen, konzeptionellen und praktischen Weiterarbeit stützen, die z. T. im Buch von
Zacharias aufgenommen wurde:
· Intensive Diskussionen über Quantitäten, Qualitäten und ihre Sicherung (Evaluation),
· Erprobung der konzeptionellen Tragweite von Konzepten wie dem der Lebenskunst,
· zwischenzeitlich erfolgte und auf  die Kulturpädagogik fokussierte Reflexionen zur Kunst

und Ästhetik, zur Kultur, zu den anthropologischen Grundlagen, zur Symboltheorie und
zur Theorie von Subjektivität und Individualität,

· eine umfangreiche Ausarbeitung zur Politik des Kulturellen.
Ein ergänzender Verortungsversuch, der stark beeinflusst war von der Cassirerschen Er-
kenntnis, dass der Mensch ein animal symbolicum ist, stellt die folgende Übersicht dar, die
mir seit ihrer Erstellung im Jahre 2000 durchaus als Leitlinie für die Bearbeitung bislang
unbearbeiteter Bereiche gedient hat (Abb. 24, S.213).
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Kulturpädagogik zeigt jedoch gerade im Vergleich mit der Sozialpädagogik erhebliche Pro-
bleme. Denn während die – auch akademisch ordentlich etablierte – Sozialpädagogik in
ihrer Geschichte auf eine ganze Reihe von Theoretisierungsversuchen zurückgreifen kann,
die zudem eng mit Theoretisierungsprojekten der Allgemeinen Pädagogik/Erziehungswis-
senschaften spätestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts verbunden waren (Pestalozzi, Frö-
bel; Schleiermacher, Lorenz von Stein) mit einem besonderen Höhepunkt in der Weimarer
Zeit und der (hochreflektierten) Auseinandersetzung speziell mit Natorp, kann die Kultur-
pädagogik nicht auf einen solchen Fundus an historischer Aufarbeitung und systematischer
Theorienbildung zurückgreifen. Es gibt noch nicht einmal einen historischen Überblick
über solche Ansätze, die durchaus in die „Ahnengalerie“ der heutigen Kulturpädagogik
gehören (dies gilt jedoch nicht für die letzten Jahrzehnte: BKJ/Bielenberg/Zacharias (Hg.):
Schlüsseltexte; 2001). Die sozialpädagogische Theorienbildung und historische Selbstver-
gewisserung bietet sich daher durchaus als Vorbild an. Auf den Entwurf von Galuske (2002)
habe ich mich in früheren Kapiteln schon mit Gewinn bezogen. Weitere wichtige Texte
stammen von Niemeyer (1999) oder Winkler (1988), wobei gleich mehrere Hand- und
Wörterbücher den Entwicklungsstand dokumentieren (z. B. Otto/Thiersch 2001).
Man mag nur einmal im letztgenannten Handbuch den Artikel „Klassiker der Sozialpädago-
gik“ (von Niemeyer) lesen, der quasi ein who is who der Geschichte der Allgemeinen Päd-
agogik ist. Ähnlich ertragreich ist der Artikel „Theorien der Sozialen Arbeit“ (von Füssen-
kämper und Thiersch), trotz der selbstkritischen Hinweise, der „Erfolg der Praxis (in der
Etablierung von Sozialpädagogik; M.F.) mache … theorieunwillig und -unfähig, wenn es
auch … im Wissenschaftsbetrieb theoretische Geschäftigkeit gebe, so sei diese doch inhalt-
lich unzureichend“ (ebd., S. 18 ff ). Exemplarisch werden dann gleich sieben (!) eigenstän-
dige Entwürfe einer Theorie der Sozialarbeit/Sozialpädagogik vorgestellt (Mollenhauer,
Winkler, Staub-Bernasconi, Wendt, H.-U. Otto, Thiersch, Böhnisch). Entsprechend gut
platziert ist die Sozialpädagogik in Überblickswerken und Einführungen in die Erziehungs-
wissenschaft, während Kulturpädagogik entweder gar nicht auftaucht oder mit einer erheb-
lichen Unkenntnis in Theorie und Praxis präsentiert wird (etwa in dem vierbändigen Einfüh-
rungskurs Krüger 1995).
Der Vergleich zwischen Kultur- und Sozialpädagogik liegt gleich aus mehreren Gründen
nahe (vgl. Abb. 25):
· Für beide Felder gab es eine Diskussion darüber (und eine entsprechende Entwicklung),

ob es sich um ein spezialisiertes und abgrenzbares Arbeitsfeld oder um ein die gesamte
Pädagogik übergreifendes Paradigma handelt.

· Beide Felder setzen im außerschulischen Bereich an, konkurrieren also letztlich um die
Freizeit der Heranwachsenden.

· Beide treten etwa zur gleichen Zeit auf, als nämlich Probleme des Sozialen und Kulturel-
len quer durch viele Disziplinen einen besonders heftigen Krisendiskurs in Gang setzten.

· Beide Disziplinen diskutieren die Frage, ob sie eher an einer Problembehandlung (quasi
als gesellschaftlicher Reparaturbetrieb) ansetzen sollen oder ob es um soziale bzw. kultu-
relle Bildung für alle geht.

· Beide Fächer sind typische Erscheinungen in einer bestimmten Entwicklungsphase der
Moderne/der bürgerlichen Gesellschaft/des Kapitalismus.

· Beide Fächer hängen von Umfang und Qualität des Sozialstaates ab.
· Beide Fächer haben ein ähnliches pädagogisches Ethos.
· Beide Gebiete definieren sich im Gegensatz zur Schule.
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Gerade der letzte Punkt ist heute angesichts der Ganztagsschuldiskussion von besonderem
Interesse, da die Ausdehnung der Schule auf den Nachmittag sehr grundsätzlich die Ar-
beitsmöglichkeiten der außerschulischen Pädagogik insgesamt in Frage stellt. Dies trifft
beide Disziplinen nicht nur aus pragmatischen Gründen in ihrem Kern, sondern auch aus
systematischen Gründen ihres spezifischen Verständnisses von Pädagogik. Es ist hier
wiederum an die Weimarer Zeit zu erinnern, als der Schulmann (!) Kerschensteiner in
seinem Bestseller über die Seele des Erziehers (zuerst 1921) dem Lehrer das Prädikat „Erzie-
her“ absprach. Dies geschah in einer Zeit einer verstärkten Selbstreflexion der Aufgabe von
Schule und der Notwendigkeit, nunmehr flächendeckend – und aufgrund des Scheiterns
von Schule angesichts der auffällig gewordenen verbreiteten Verwahrlosung von Schule –
einen neuen institutionalisierten Erziehungsbereich zu etablieren. Man erinnere sich, dass
der Vorläufer des heutigen KJHG, das Jugendwohlfahrtsgesetz, aus dem Jahre 1922 stammt,
das diese Institutionalisierung einer sozialen und außerschulischen Pädagogik verbindlich
machte. Zum einen war dieses Gesetz – entsprechend der Tradition der Jugendfürsorge –

Abb. 25
Sozial- und Kulturpädagogik im Vergleich (nach Böhnisch)

Ausgangspunkt: Anomien der Moderne; Widerspruch zwischen dem Versprechen 
autonomer Individualität und gesellschaftlichem Zwangscharakter.

Sozialpädagogik (Böhnisch): gesellschaftlich institutionalisierte Reaktion auf typische
 psychosoziale Bewältigungsprobleme in der Folge
 gesellschaftlich bedingter Desintegration (könnte

auch für Teile der Kulturpädagogik gelten - neben dem
Ziel, kulturelle Bildung für alle realisieren zu wollen).
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stark obrigkeitsstaatlich geprägt und hatte einen disziplinarischen Charakter. Andererseits
gab es die große pädagogische Hoffnung, hiermit ein pädagogisches Arbeitsfeld zu konsti-
tuieren, das sehr viel mehr (reform-)pädagogischen Zielen und Arbeitsweisen („Autonomie
des Kindes“) entsprach als die Schule, die man in dieser Hinsicht schon fast abgeschrieben
hatte (vgl. Niemeyer 1999, Kap. 3): Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf Erziehung zur
leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit, so hieß es in §1 JWG und so heißt
es heute ähnlich in §1 KJHG. Damit war zugleich die Natorpsche Idee einer Neuformulie-
rung einer Pädagogik als Sozial-Pädagogik ad acta gelegt und man konnte – etwa durch
eine entsprechende Besetzung von Sprangers Lehrstuhl in Leipzig (Th. Litt wurde schließlich
nach einer Ablehnung durch Kerschensteiner der Lehrstuhlinhaber) – „Kulturpädagogik“
als Versuch einer ideellen Vergemeinschaftung von oben durch ein entsprechend verstande-
nes Konzept von „Kultur“ weiter betreiben.
Genau diese Diskussion ist heute wieder virulent:
· zum einen ist der Grundsatzstreit „Kultur“ oder „Soziales“ immer noch nicht beigelegt,
· zum anderen definieren sich die Sozial- und Kulturpädagogik immer noch als Gegensatz

zur Schule, die sich nunmehr daranmacht, beiden Feldern durch ihre Vereinnahmung des
Nachmittags den Todesstoß zu versetzen.

· Außerdem gibt es ein stark reformpädagogisch geprägtes Selbstverständnis im Außerschu-
lischen, das von der Gewissheit geprägt wird, die eigentlich kindgemäße Pädagogik zu
betreiben.

Ein wichtiger Unterschied zwischen Sozial- und Kulturpädagogik besteht darin, dass sich
die Kulturpädagogik als ästhetische Bildungsarbeit zwar dem Ziel einer allgemeinen Bil-
dung (für alle) ebenso wie die Schule verschreibt, dies jedoch nicht nur primär im Außer-
schulischen (Freiwilligkeit der Teilnahme!) tut, sondern auch auf eine bestimmte Art und
Weise: nämlich durch besondere Berücksichtigung der (von der Schule stets vernachlässig-
ten: H. Rumpf ) sinnlichen Dimension. Dabei spielen – je nach Arbeitsfeld und Tradition
der Träger – immer wieder die Künste eine wichtige Rolle, z. T. als Beschreibung des eige-
nen Feldes (Musikschulen), z. T. aber auch als Bereich, von dem man sich in seiner sinn-
lichkeitsorientierten („ästhetischen“) Bildungsarbeit absetzt. Im letztgenannten Fall hat man
dabei oft genug „Kunst“ als etabliertes System in der bürgerlichen Gesellschaft im Auge, bei
dem man kunstbezogene Bildungswirkungen wie Erweiterung des sinnlichen Vermögens,
Umgang mit Möglichkeitswelten, Erweiterung von Erkenntnis und Emotionalität etc. we-
niger zu finden glaubt als vielmehr äußerliche Funktionen des Kunstgebrauchs (Kunst als
Statussymbol, als Event etc.).
In jedem Fall ist der Kunstbezug in der Kulturpädagogik zumindest ambivalent: Denn
gerade aufgrund der politischen Geschichte des sozialen Gebrauchs der „autonomen Kunst“
im 19. Jahrhundert (Konstituierung des Bürgertums; vgl. Nipperdey 1990; Bollenbeck
1994) fällt es schwer, hinter der politischen und sozialen Funktionalität von Kunst ihre
mögliche (humanistische) Bildungswirkung freizulegen, weil diese immer wieder in der
öffentlichen Rhetorik zur Kaschierung des eigentlich gewollten politischen Zweckes ver-
wendet wurde. Dazu kommt, dass man es im Diskurs immer mit Bildern, Vorstellungen
oder sogar Theorien von Kunst zu tun hat, und diese sind in Deutschland sehr stark von der
Romantik geprägt. So ist es im Nachhinein verständlich, dass eine deutschtümelnde, auf
(Werte-)Gemeinschaft statt auf Gesellschaft setzende Jugendbewegung im Vorfeld des Na-
tionalsozialismus eine Liaison (dangereuse) mit einer derart verstandenen „Kunst“ (als Ge-
gensatz von Rationalität) eingehen konnte.
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Auf der anderen Seite lieferte die ästhetische Praxis und auch die Kunst der Kulturpädago-
gik einen Inhalt, an dem sich Arbeitsformen, Berufsidentitäten, Bildungsorte, Professiona-
litäten etc. ausbilden können, was in der Sozialpädagogik in ihrem schwer zu greifenden
„Sozialen“ sehr viel schwerer fällt. Allerdings führt dies in der Kulturpädagogik gelegentlich
dazu, das „Medium“ (der Kunst) im Vordergrund zu sehen, so dass das Pädagogische (und
somit der Heranwachsende) in den Hintergrund rückt. An dieser Stelle wird die neuerlich
vorgetragene Kritik (Helmer, Meyer-Drawe) an der neuen Kulturpädagogik, sie verkürze
den Kulturbegriff zugunsten einer stark methodisch geprägten Umgangsweise mit künstle-
rischen Arbeitsformen, verständlich.
In der Tat könnte man in dieser Hinsicht auf die Konstitutionsprobleme der Pädagogik in
der Weimarer Zeit schauen und die Gründe analysieren, weshalb (ein bestimmtes Kon-
zept von) „Kultur“ eine so große Rolle spielt: Es handelte sich um ganz grundlegende
Krisen- und Erosionsprozesse der bürgerlichen Gesellschaft, in der die Sinnhaftigkeit
massenhaft verloren ging, so dass die Notwendigkeit einer neuen Integration und Sinn-
gebung auf der Hand lag. Die angeblich „Goldenen Jahre“ der Weimarer Zeit gab es
bestenfalls in der Mitte der 20er Jahre mit einer Dauer von bestenfalls drei Jahren.
Ansonsten prägten Kriegsfolgen, ökonomische Krisen, Inflation, härteste politische Aus-
einandersetzungen den Alltag. In dieser Hinsicht gibt es durchaus Parallelen zur heutigen
Zeit, in der wir es offensichtlich mit einer gravierenden Veränderung des gesamten gesell-
schaftlichen Systems zu tun haben, so dass auf der Seite der Individuen erhebliche Sinn-
Probleme auftauchen und die Institutionen in größte Legitimationsprobleme geraten, da
sie stark auf das nunmehr verschwindende Modell einer industriell geprägten Arbeitsge-
sellschaft ausgerichtet sind.

„Kultur“ in der Kulturpädagogik

Was bedeutet es also, den aktuellen Stand der kulturtheoretischen Diskussion für die Kon-
stituierung einer zeitgemäßen Kulturpädagogik zu gewinnen? Einige Hinweise (vgl. auch
zur Vielfalt möglicher Kulturtheorien Abb. 4 und 5):
1. Der Diskurs über die Moderne ist entschieden ein Diskurs über die Kultur der Moderne,

wobei der Begriff der „Kultur“ erst im späten 18. Jahrhundert Eingang in die philoso-
phische Fachsprache gewinnt. Im 19. Jahrhundert werden „Bildung“ und „Kultur“ zu
Deutungsformeln, die besonders das Bildungsbürgertum in politischer (was hier heißt:
in identitätsstiftender) Absicht verwendet. Literatur zu dieser Geschichte gibt es zahlrei-
che, eine knappe Darstellung findet sich bei Helmer in Benner/Oelkers 2004, Artikel
Kultur, siehe auch Bollenbeck 1994, Fuchs 1998 und 1999 sowie aktuelle Aufsätze zur
Kulturtheorie im Literaturverzeichnis und in Abb. 5). Eine besondere Relevanz erhält
der Kulturdiskurs um die Jahrhundertwende 1900 sowohl durch eine entsprechende
Schwerpunktsetzung in der Philosophie, aber auch dadurch, dass die Soziologie als Kul-
tursoziologie betrieben wird. Die Pädagogik fokussiert sich zunehmend auf „Kultur“,
zumal von Humboldt über Schleiermacher bis zu Dilthey eine tätige Auseinanderset-
zung mit „Kultur“ zum Standardgeschäft der Pädagogik gehört, da die Hineinentwick-
lung in die je vorhandene Kultur – stark unter dem Gesichtspunkt der Normen und
Werte – als zentrale Aufgabe des Bildungs- und Erziehungssystems gesehen wird. Mit
dem Neukantianismus (sowohl in Anschluss an H. Rickert als auch in der Tradition der
Marburger Schule) und der (Lebens-)Philosophie in Anschluss an Dilthey und seinen
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Schülern und Nachfolgern, vor allem Spranger und Nohl, liegen gleich zwei miteinander
konkurrierende Konzeptionen einer Kulturorientierung der Pädagogik vor. Zugleich muss
man die Schriften von Nietzsche und Spengler, später von Freud in Betracht ziehen. Dolch
spricht von Kulturpädagogik als „nicht sehr glücklicher Bezeichnung für ein pädagogisches
Denken aus der Sicht einer als objektiv verstandenen Kultur“ (nach Helmer, a.a.O., S.
540). Es geht zum einen um ein System der Bildungsinhalte, es geht jedoch auch um eine
Werteorientierung und durchaus auch um eine Nationalerziehung, die Einwirkung auf
den „objektiven Geist des Volkes“ (Nohl; ebd. S. 542), wobei sich der „Kulturwille“ in der
Jugendbewegung, aber auch in anderen sozialen und nationalen Bewegungen zeigt.

2. Kulturphilosophie als Teil der Philosophie erfährt – wie kulturbezogene Diskurse in
nahezu allen anderen Disziplinen – seit einigen Jahren eine gewisse Konjunktur (siehe
die Textzusammenstellungen und Überblicke in Brackert/Wefelmeier oder von Eagle-
ton; Literturhinweise in Abb. 5). Insbesondere hat die Postmoderne zu dieser Konjunk-
tur beigetragen.
Wer sich die Themen im aktuellen dreibändigen „Handbuch der Kulturwissenschaften“
(Jaeger/Liebsch 2004, Jaeger/Straub 2004, Jaeger/Rüsen 2004) anschaut und mit den
Diskursen des Praxisfeldes Kulturpädagogik vergleicht, wird vielleicht Helmer nicht wider-
sprechen wollen, dass die spezifische Kulturphilosophie, die er offenbar im Auge hat, nicht
in hinreichendem Maß rezipiert wird. Doch findet eine aktuelle Diskussion von „Kultur“
heute nicht nur in der Kulturphilosophie, sondern vor allem in der (Kultur-)Soziologie
und den Kulturwissenschaften statt. Und deren Themen werden von der heutigen Kultur-
pädagogik durchaus aufgegriffen: Von den Grundlagen und Schlüsselbegriffen (Sprache,
Identität, Erfahrung; Band 1) über Paradigmen und Disziplinen (Bd. 2) bis zu den The-
men und Tendenzen (Religion, Fremdheit, Wirtschaft, Gesellschaftstheorien). Kulturpäd-
agogik heute wird sich also in der Tat im Kontext aktueller Sinndeutungsprobleme und
Krisen vor dem Hintergrund eines dynamischen und interkulturellen Kulturkonzeptes
definieren müssen, wobei zwei Aspekte möglicherweise eine besondere Rolle spielen: die
Künste und das Subjekt unter der Perspektive eines pädagogischen Zugriffs.

3. Im Hinblick auf eine Pädagogik wird man die Mängelliste von Merkens (in seinem
Arbeitsbericht des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft; Er-
ziehungswissenschaft, H. 29, 2004, S. 11 ff.) auch für die Kulturpädagogik überprüfen
müssen. Der Katalog ist stattlich: Mängel in der Theorienbildung pädagogischer Instituti-
onen, an „einheimischen Begriffen“, an einer Rezeption von Erkenntnissen benachbarter
Disziplinen, an empirischer Forschung; eine Reduktion auf bloße Bildungsforschung, eine
mangelnde Berücksichtigung des Lernens außerhalb der Institutionen.
Eine Übersicht über Krisen, auf die die Pädagogik reagieren müsste, könnte aussehen wie
folgt (Abb. 26 siehe Seite 218). Diese Übersicht verliert allerdings ihre Dramatik, wenn
man sie in einer historischen Perspektive als Konkretisierung und Aktualisierung von im
Grundsatz auch immer mit der Moderne verbundenen Antinomien oder Spannungen
auffasst (vgl. Kap. 3).

4. Im Hinblick auf einen pädagogischen Gebrauch der Künste ist die fast hoffnungslose
Überlagerung der Reflexion der Künste mit hochideologischen und weltanschaulichen
Deutungen ein Problem. Dabei ist es immer wieder die Formel von der „Autonomie der
Künste“, die als Erkenntnisbremse fungiert (vgl. meine Texte „Kunst und Ästhetik –
Neuere Entwicklungen, 2003; Ethik und Kulturarbeit, 2003; Wozu Kunst, 2002). Eine
besondere Rolle spielt auch hierbei das Subjekt.
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Kulturpädagogik als Sprachspiel?
Michael Winkler (1988) entwickelt eine Theorie der Sozialpädagogik als Reflexion über
einen sich selbst als „sozialpädagogisch“ definierenden Diskurs, denn: „So bildet der sozial-
pädagogische Diskurs das Objekt, dessen sich die theoretische Bemühung von Sozialpäda-
gogik gewiss sein kann.“ (ebd., S. 24). Er hält dabei den Weg für falsch („essentialistisch“),
der davon ausgeht, dass sich im Zuge der Industrialisierung Probleme ergeben hätten, de-
ren Bearbeitung nunmehr zum Objekt einer eigens dafür geschaffenen pädagogischen Dis-
ziplin geworden seien (so wie es etwa Mollenhauer in seiner frühen Schrift zur Genese der
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Sozialpädagogik beschrieben habe). Eine Theorie der Sozialpädagogik, die sich auf „Sozial-
pädagogik als Diskurs“ bezieht, respektiert die gemeinschaftsstiftende Funktion einer Spra-
che, ihre wirklichkeits- (und problem-)konstruierende Funktion und enthält implizit den
„Sinn“ von Sozialpädaogik. Theorienbildung ist daher nicht unmittelbar Problemanalyse
(„Wirklichkeit“), sondern Diskursanalyse, bei der die Frage nach dem gegenständlichen
Bezug zunächst einmal zurücktritt. Dass dieser Ansatz zu einem guten Ergebnis kommt, bei
dem nach und nach spezifische sozialpädagogische Probleme (in Verbindung mit „Subjek-
tivität“ als zentralem Versprechen und als Möglichkeit der Moderne) fassbar werden, zeigt
sein Buch. Es lohnt sich daher, diesen Ansatz in Hinblick auf das Problem der Konstituie-
rung der Kulturpädagogik zu überprüfen.
Im Vergleich mit der Kulturpädagogik werden sogleich Unterschiede deutlich. So lässt sich
zwar auch ein Arbeitsfeld bestimmen, das jedoch nicht geeint wird durch einen Diskurs, der
Gemeinsamkeit konstituiert. Im Gegenteil dazu entsteht Gemeinsamkeit des Feldes der
Kulturpädagogik eher gegen jeweils bereichsspezifische Sprachspiele (etwa durch eine Fixie-
rung auf die je eigene Kunstsparte, die dazu führt, dass die Musiker – bis vor kurzem fast
ausschließlich – über „musikalische“ und selten über „kulturelle Bildung“ sprechen). Ge-
meinsamkeit wird dabei über die gemeinsame Dachorganisation oder die gleichen Förder-
töpfe (etwa Kinder- und Jugendplan des Bundes) hergestellt, wobei es den kunstbezogenen
Arbeitsfeldern oft schwer fällt, die jugendpolitische Ausrichtung dieser Haushaltstitel zu
erkennen (und zu respektieren). Es gibt auch keine gemeinsame Ausbildung mit genorm-
ten Berufsbildern, Curricula, Berufsorganisationen und Fachzeitschriften, die zu einer Ver-
einheitlichung des Diskurses beitragen. Selbst die Annahme eines im Diskurs implizit vor-
handenen „Sinnes“ von Kulturpädagogik führte zu dem Ergebnis, dass je nach Tradition
und fachlichem Kontext sehr unterschiedliche „Sinnhaftigkeiten“ der jeweiligen kulturpä-
dagogischen Arbeit unterstellt werden. Winklers Ansatz – übertragen auf die Kulturpäda-
gogik – setzt also etwas voraus, was es in diesem Feld – zumindest in der Winklerschen
Variante – so nicht gibt. Gleichwohl gibt es Anschlussmöglichkeiten. Im Mittelpunkt von
Winklers Theoretisierungsversuch steht das „Subjekt als Möglichkeit der Moderne“ (Kap.
9 ff.), wobei dieses im Verhältnis von Einzelnem und Gesellschaft, genauer: in einem be-
sonderen Aneignungsverhältnis (als Dialektik von Entäußerung und Verinnerlichung) be-
stimmt wird: Es geht (in meinen Worten) um die emanzipatorische Verfügung über die
eigenen Lebensbedingungen in der bürgerlichen Gesellschaft. Winkler diskutiert dies vor
dem Hintergrund der Hegelschen Auseinandersetzung mit Arbeit und Bildung (die beide
Prozesse der Herausbildung einer derart verstandenen Subjektivität als individueller erwei-
terter Handlungsfähigkeit – so K. Holzkamp – bezeichnen). „Aneignung“ formuliert so die
klassische Spannung zwischen (der Bewältigung fremdgesetzter äußerer) Strukturen und
der Autonomie des Einzelnen. Offensichtlich besteht die Gefahr, dass letztere in der Hin-
einentwicklung in die vorgegebenen Strukturen verloren geht. Ein Ziel von Winkler be-
steht daher darin, auch und gerade in pädagogischen Prozessen die Möglichkeit autonomer
Selbstbestimmung aufrecht zu erhalten. Genau dies ist es, was in der Kulturpädagogik mit
dem Begriff der („kulturellen) Bildung“ konzeptionalisiert wird. Kunst als ein Medium
kulturpädagogischer Arbeit bietet hierfür aufgrund ihres Eigensinns eine Chance, wenngleich
Winklers Hinweis auf die Verführbarkeit der Jugendlichen durch die Kulturindustrie (167),
die er als zu bewältigende Schwierigkeit der Sozialarbeit sieht, ein zentraler Punkt in der
Kulturarbeit ist. Neuere Ansätze nicht nur der Kulturforschung (Maase 1992), sondern
auch der Kulturarbeit versuchen daher, nicht bloß die entfremdende Natur der Kulturwa-



220 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

ren zu sehen, sondern diese (subversiv) als vielseitig bedeutungsvoll aufgeladene oder auf-
ladbare Medien für die eigenen (emanzipatorischen) Zwecke einzusetzen.
Interessant ist, dass Winkler die Idee eines pädagogischen Vertrages zwischen Erzieher und
Zögling einführt (333 ff.), durchaus kompatibel mit den Überlegungen zum Vertragsden-
ken in diesem Text. Damit ist – bei aller Verschiedenheit in der je fachspezifischen Heran-
gehensweise an die „Erziehungstatsache“ – eine pädagogische Gemeinsamkeit formuliert:
· Grundproblem und ständige Herausforderung ist die Gewinnung von „Subjektivität“, als

Versprechen, aber auch als Möglichkeit der Moderne, dem aber diese viele Hindernisse
und Fallstricke entgegenstellt.

· „Subjektivität“ als Bildungs- und Erziehungsziel kann mit Begriffen wie Menschenwürde,
erweiterter Handlungsfähigkeit, Autonomie etc. umschrieben werden. Grundlage ist stets
die – historisch konkrete – Ausgestaltung von – anthropologisch zu belegender – Reflexi-
vität menschlichen Lebens: Bildung ist die Herstellung eines bewussten Verhältnisses des
Menschen zu sich, seiner sozialen, kulturellen und natürlichen Umgebung, zu Vergangen-
heit und Zukunft. „Bildung“ ist also „menschgemäßes“ Leben.

· Gerade Pädagogik kann und muss bei der Entwicklung von Subjektivität helfen, hat aber
ständig zu beachten, dass pädagogische Verhältnisse immer auch unsymmetrisch, gele-
gentlich sogar Gewaltverhältnisse sind, und daher zum Abbau der Unsymmetrien führen
müssen. Ziel der Pädagogik ist es, sich überflüssig zu machen. Damit ist Pädagogik vom
Grundsatz her zunächst einmal ein (sich selbst aufhebendes) Gewaltverhältnis.

· Wer Pädagogik – als Arbeit am Subjekt – betreiben will, muss die strukturelle Widerstän-
digkeit der bürgerlichen Gesellschaft notwendig in Rechnung stellen. Der Widerspruch
zwischen Bildung und Herrschaft ist konstitutiv. „Bürgerliche Gesellschaft“ heißt dabei heute:
(digitaler) Kapitalismus unter der Perspektive der Globalisierung, heißt insbesondere: Neo-
liberalismus als umfassendes Programm der Herstellung einer Kernform des Menschentyps.

· Mit dem Umgang mit Künsten und ästhetischen Prozessen lädt man sich ein zweites
Autonomieversprechen der Moderne auf: Denn auch Künste sind in einem bürgerlichen
Selbstverständnis „autonom“ – und waren gleichzeitig noch nie in der Geschichte so dem
fremdbestimmenden Marktdiktat unterworfen wie heute. Dieser Widerspruch markiert
für die Kulturpädagogik in Theorie und Praxis eine erhebliche Denkanstrengung.

Das Subjekt im Wandel
Seit der „Entdeckung“ oder gar „Erfindung“ des Individuums in der Renaissance steht
nicht nur der Einzelne im Mittelpunkt des Interesses zahlreicher Wissenschaften, es sind zu
seiner Überwachung, Untersuchung, Interpretation und Manipulation zahlreiche neue
Wissenschaften entwickelt worden. Neben dem Blick auf Macht und Disziplinierung, wie
ihn jeweils Elias und Foucault auf recht unterschiedliche Weise in ihren historischen Studi-
en am Beispiel von Pädagogik, Medizin, Gefängnis und Alltagsleben aufgezeigt haben, ist
dieser verstärkte Blick auf sich selbst allerdings auch ein Beleg für die anthropologische
These vom Bedarf des Menschen an Selbstdeutung. Wie Abb. 8 (S. 177) zeigt, gab es für
eine solche Neugierde, was mit dem Einzelnen geschieht, auch hinreichend Anlässe. Denn
in keiner anderen Epoche war der Widerspruch zwischen (Freiheits-)Versprechungen und
der Realität so groß. Vom Menschen der Moderne wird daher in einem erheblichen Aus-
maß die Fähigkeit verlangt, mit Widersprüchen umzugehen.
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Von daher ist es verständlich, dass es an Untersuchungen zur Identität, insbesondere zum
Wandel von Identitäten keinen Mangel gibt. Im Hinblick auf die Pädagogik ist diese Frage
in der Tat hochrelevant, da diese als „Arbeit am Subjekt“ charakterisiert werden kann. Ich
will dies hier nur kurz andeuten (vgl. Fuchs 2001, aber auch Fuchs 1998, Kap. 9: Subjek-
tivität heute). Hochrelevant scheinen mir – gerade vor dem Hintergrund postmoderner
Thesen vom „Tode des Subjekts“ – solche Ansätze zu sein, die die sich verändernden gesell-
schaftlichen Anforderungen an das Subjekt in einer neuen Theorie der Identitätskonstruk-
tion und Identitätsarbeit (Keupp 1999) berücksichtigen. Diese Ansätze sind passfähig zu
den oben vorgestellten Konzepten einer in jeglicher Hinsicht flexibilisierten Gesellschaft
(Galuske 2002).
In Hinblick auf die zukünftige Gesellschaft des Postfordismus (siehe zu dieser Begrifflich-
keit meinen Text „Kunst, Kultur, Ökonomie und Gesellschaft – Neue Ansätze“, 2003) sieht
Galuske eher pessimistisch in die Zukunft: vieles spräche für ein negatives Trendszenario
einer sozial gespaltenen und zerklüfteten Gesellschaft mit ausgeprägten sozialen Verwer-
fungen (ebd., S. 175). Insbesondere ließen sich fünf Merkmale des zukünftigen „umgebau-
ten“ Sozialstaates feststellen:

„Befreiung der Märkte“: Deregulierung,
Ökonomisierung der öffentlichen Verwaltung,
Privatisierung, d. h. Verlagerung von sozialen Leistungen in die Eigenverantwortung,
Verpflichtung des Einzelnen zur Entäußerung von Kraft, Zeit und Qualifikation auch zu
schlechteren Bedingungen: Kommodifizierung,
Verknüpfung von sozialer Hilfe mit individuellen Leistungen: Paternalisierung.

„Flexibilität“ ist der Leitbegriff auch für den neuen postfordistischen Habitus (hierauf muss
man angesichts des Bestsellers von Sennett 1998, aber auch angesichts eigener Erfahrungen
nicht gesondert eingehen).
Interessant ist jedoch vor dem Hintergrund der notwendigen Veränderungen des Habitus
die Frage, wie diese Veränderungen geschehen. Zum einen kann man solche Veränderungs-
prozesse anhand der Entstehung und Durchsetzung des Kapitalismus studieren. Zum an-
deren war die reale Macht des Faktischen der Durchsetzung des Kapitalismus zugleich ein
überaus erfolgreiches psychologisches Umschulungsprogramm: Die bisherigen Bauern hat-
ten schlicht und einfach keine Existenzgrundlage mehr und mussten in die Fabriken gehen,
ob sie dies „motiviert“ taten oder nicht. Und die Fabrikarbeit hat durch ihre eigene „Sach“-
Logik dann schon dafür gesorgt, dass der entsprechende Habitus entstand. Flankiert wurde
dieser Prozess aber bereits im 19. Jahrhundert durch die „ideologischen Mächte“, durch
entsprechende Publikationen, die Kirche und natürlich durch die Schule, so dass Zeitge-
nossen davon sprachen, dass erst die zweite, entsprechend geformte Generation von Indus-
triearbeitern vollständig den Erwartungen der Wirtschaft entsprechen würde.
Heute steht für eine entsprechende Ablösung und Veränderung des arbeitsgesellschaftli-
chen fordistischen Habitus ein immenser Medienapparat bereit, der die „Veralterung von
Lebensweisen“ (so der Untertitel von Barfuss 2002) mentalitätsmäßig abstützt.
Einige Beschreibungen zu dem persönlichkeitstheoretischen Erfolgsmodell des Neolibera-
lismus, so wie es sowohl in Realbiographien vorkommt, wie es aber auch medial – vor allem
in Werbespots – vorgelebt wird: „Die erfolgreichen Manager der neuen informationsge-
steuerten Produktionsweise sind offenbar Singles…, die in der Lage sein müssen, ihren
Geist, ihren Körper, ihren Charakter und also auch ihren Sex so zu kontrollieren und zu
managen, dass der aufs äußerste konzentrierten Verausgabung ihrer Arbeitskraft, welche
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die ganze Person verlangt, nichts im Wege steht. Dafür müssen sie jung sein und allein,
leistungsfähig und also ihre eigenen Bedürfnisse in den entsprechenden Zeiten rationell
organisieren.“ (F. Haug 1998, zitiert nach Barfuss 2002, S. 201). Man bemerke: Kreativität
und Ganzheitlichkeit – also Zentralbegriffe der Kulturpädagogik – sind wesentliche Dispo-
sitionen des postfordistischen Menschen. Sollte es daher sein, dass die Kulturpädagogik die
Sozialpädagogik der Zukunft ist, weil sie den flexiblen Menschen besser produzieren kann
als die industriearbeitsorientierte bisherige Sozialpädagogik? Barfuss untersucht „mentali-
tätspolitisch“ die flankierenden Medienprodukte bei der Herstellung des neuen Menschen:
Am Beispiel populärer Filme (Pretty Woman oder Rain Man) zeigt er, wie in beiden Filmen
am Beispiel zweier gefühlskalter Manager (einmal gespielt von Richard Gere, im anderen
Film von Tom Cruise als Bruder eines verhaltensgestörten Spießers) demonstriert wird, wie
der homo oeconomicus „sozialverträglich“ gemacht werden kann (ebd., S. 214 f.). Solche
massenkulturellen Produktionen mit hoher Akzeptanz beim Publikum sind notwendig, da
es nicht um singuläre Einzeltypen, sondern um hochgradig verallgemeinerbare Individuali-
tätsformen einer neuen Konformität geht (so wie Barfuss es für die industriegesellschaftli-
che Phase an der Figur des Babitt zeigt):
Was die Wirtschaft braucht und durchsetzt, darauf ist die Politik in ihren führenden Reprä-
sentanten und ihrer medialen Präsentation längst eingeschwenkt und dies wird kulturell
durch eine entsprechende Medienproduktion unterstützt. Die Frage bleibt: Wie kann ein
entsprechend reorganisiertes Bildungswesen diese Entwicklung zusätzlich unterstützen?
Offenbar ist der Weiterbildungsbereich als erstes und ohnehin schon flexibelstes Feld auf
die neuen Kompetenz- und Qualifikationsanforderungen eines neuen Habitus im Postfor-
dismus bereits umgeschwenkt: Es sind strikt funktionale und in optimierter Weise vermit-
telbare Qualifikationen, die nur noch öffentlich gefördert werden.
Es scheint zudem so, dass die Taylorisierung der Hochschule durch den Bologna-Prozess
ebenfalls voranschreitet (wobei hier noch einmal zu überlegen ist, wieso der eigentlich zum
Fordismus gehörige Taylorismus ausgerechnet jetzt eingeführt wird: notwendige Zeitverzö-
gerung aufgrund der Beharrlichkeit des Hochschulwesens oder tiefere Logik, weil im For-
dismus gerade eine noch nicht fordistische Effizienz letztlich funktionaler war?).
Doch was wird nunmehr aus der außerschulischen und der schulischen Pädagogik?
In Hinblick auf die Sozialpädagogik (quasi als pädagogische Flanke des jeweils existieren-
den Sozialstaatsmodells) wird man abwarten müssen, inwieweit die sozialstaalichen Um-
baustrategien dort wirksam werden. Zumindest in der Jugendpolitik kamen die ersten Aus-
läufer an: Durchsetzung des Neuen Steuerungsmodells, Abbau institutioneller Förderung
zugunsten von Projektförderung, Eventorientierung statt Infrastrukturen etc.
Die Schule steht ebenfalls vor einer grundlegenden Reform. Zumindest hat über PISA die
Wirtschaftorganisation OECD die Meinungsführerschaft in der Bildungspolitik übernom-
men. Dies wird oft genug übersehen. Der Kult des quantitativ Messbaren und Vorstellun-
gen von Optimierung pädagogischer Prozesse, hinter denen eine betriebswirtschaftliche
Rationalität steht, haben längst Einzug in die Pädagogik gehalten. Dabei hat diese Ent-
wicklung durchaus auch in einem pädagogischen Sinn Vorteile (Böttcher 2002): Denn
Verschwendung von Ressourcen zerstört oft genug die Arbeitsmotivation von Lehrern und
Schülern. Es scheint auch so zu sein, dass eine nicht-technokratisch organisierte Schule
(Beispiel: Helene-Lange-Schule) auch an den eher technokratisch orientierten Effizienzkri-
terien von PISA gut bestehen kann. Vielleicht ist das Feld des Pädagogischen von seiner
Natur her so widerständig, dass es auch durch eine falsche Bildungspolitik nicht zerstört
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werden kann, eben weil die Persönlichkeiten der Kinder und Jugendlichen resistenter sind,
als zu befürchten war?
Welches Persönlichkeitsmodell wird also die Schule der Zukunft – und die zukünftige Kul-
turpädagogik – anstreben? Welche Organisationsformen wird man sich dazu ausdenken –
und werden diese wirklich das angestrebte Ideal erreichen helfen?

7. ASPEKTE DER SCHULREFORM

Es ist sicherlich nicht primäre Aufgabe der außerschulischen Pädagogik, sich mit der Schule
zu befassen. Doch zum einen gibt es einen enormen zeitlichen Vorsprung schulpädagogi-
scher Reflexionen vor allen anderen pädagogischen Einzeldisziplinen. Zum anderen kann
man es gerade in Hinblick auf eine Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen
Einrichtungen überhaupt nicht vermeiden, sich nicht nur praktisch, sondern auch theore-
tisch ein Stück weit auf das Gegenüber einzulassen. Man wird dabei sehen, dass man auf
viele Gemeinsamkeiten – auch in Hinblick auf zu bewältigende Probleme – stößt, die z. T.
so banal sind, dass man sie leicht übersieht. Man hat es zum Beispiel mit denselben Kin-
dern und Jugendlichen zu tun. Das heißt, es sind dieselben Bedingungen und Probleme des
Aufwachsens, es ist dieselbe Gesellschaft mit ihren Chancen und Möglichkeiten, aber auch
mit ihren Anforderungen und Krisen, in denen schulische und außerschulische Pädagogik
stattfinden. Beide Male ist es zudem Pädagogik, das heißt der Versuch der Beeinflussung
anderer Menschen mit dem Ziel von Entwicklung. Für Teile der außerschulischen Pädago-
gik gilt zudem, dass sie wie die Schule eine Form institutionalisierter Erziehung – allerdings
mit einem anderen Grad und einer anderen Form von Verbindlichkeit – ist. Jede Form von
Pädagogik unterliegt zudem den grundsätzlichen Paradoxien oder gar Antinomien der
Moderne, insbesondere dem Widerspruch zwischen der Autonomie der Persönlichkeit und
der Durchsetzung von zunächst dem Individuum fremden Interessen, und seien diese noch
so gut gemeint und letztlich im Eigeninteresse des Einzelnen. Beide Felder haben sehr viel
mit Lernen und Lehren zu tun, wobei die institutionellen Kontexte sicherlich zu unter-
schiedlichen Inhalten, Formen, Lernarrangements und einem unterschiedlichen professio-
nellen Selbstverständnis auf Seiten der Lehrenden und pädagogischen Fachkräfte führen.
Zunächst einmal hat uns diese erste Annäherung an die Schule zu einer Fülle von Gemein-
samkeiten geführt. Dies war insofern Absicht, als die außerschulische Pädagogik sich oft –
zu oft – im bloßen Gegensatz zu Schule definiert und die Gemeinsamkeiten gerne über-
sieht. Seit es Schulen in größerem Umfang gibt – man kann mit guten Gründen hier die
Renaissance als Anfangsdatum setzen –, gibt es nicht nur ein Nachdenken über ihre opti-
male Gestaltung, sondern auch eine Kritik an den jeweils vorfindlichen Schulen. Man lese
einmal den 5. Teil der Großen Didaktik (Abb. 27 siehe Seite 224) durch, aus dem man
aufgrund der Versprechungen, die darin vorgenommen werden, auf die damalige Schulre-
alität schließen kann. Schule war immer ein ungeliebtes Kind des Staates, der oft genug
zwar Gesetze zur allgemeinen Schulpflicht erließ, dann aber doch in der Realität offenbar
Angst vor der eigenen Courage (oder dem „gebildeten“ und vielleicht daher nicht mehr so
gut zu kontrollierenden Untertanen) bekam, so dass die Ausstattung dieser Schulen mit
Räumen und qualifiziertem Personal immer zu wünschen übrig ließ. Betrachtet man die
Bildungsausgaben in Deutschland heute in internationalem Vergleich und sieht sich einige
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Schulgebäude an, so scheint sich die Tradition eines höchst ambivalenten Verhältnisses des
Staates zu „seiner“ Schule zumindest in Deutschland durchaus gehalten zu haben.

Abb. 27 Große Didaktik (Comenius)

DIE VOLLSTÄNDIGE KUNST, ALLE MENSCHEN ALLES ZU LEHREN
oder

Sichere und vorzügliche Art und Weise, in allen Gemeinden, Städten und Dörfern eines
jeden christlichen Landes Schulen zu errichten, in denen die gesamte Jugend beiderlei
Geschlechts ohne jede Ausnahme

RASCH, ANGENEHM UND GRÜNDLICH
in den Wissenschaften gebildet, zu guten Sitten geführt, mit Frömmigkeit erfüllt und auf
diese Weise in den Jugendjahren zu allem, was für dieses und das künftige Leben nötig
ist, angeleitet werden kann;
worin von allem, wozu wir raten
die GRUNDLAGE in der Natur der Sache selbst gezeigt,
die WAHRHEIT durch Vergleichsbeispiele aus den mechanischen Künsten dargetan
die REIHENFOLGE nach Jahren, Monaten, Tagen und Stunden festgelegt und schließlich
der WEG gewiesen wird, auf dem sich alles leicht und mit Sicherheit erreichen läßt.

ERSTES UND LETZTES ZIEL UNSERER DIDAKTIK SOLL ES SEIN,
die Unterrichtsweise aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu
lehren brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen; in den Schulen weniger Lärm, Über-
druß und unnütze Mühe herrsche, dafür mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhafter Fort-
schritt; in der Christenheit weniger Finsternis, Verwirrung und Streit, dafür mehr Licht,
Ordnung, Friede und Ruhe.

Die Geschichte der Schule ist also zugleich eine Geschichte der Schulkritik und der Schul-
reform – und dies betrifft alle Facetten von Schule: Natürlich den Lehrplan, aber auch die
inneren Schulabläufe (Stundentafeln, zeitliche Organisation, Unterricht und seine Metho-
den), die Größe und Ausstattung des Gebäudes, die Lehrerausbildung und die Art der
Steuerung und Aufsicht. Wer sich die Geschichte der Schule und ihrer Pädagogik ansieht,
wird zu der Einsicht gelangen, dass auch in Deutschland alle Erkenntnisse für eine bessere
Schule vorliegen und in einzelnen Reformschulen auch praktisch erprobt wurden, die sonst
in einem neidvollen Blick auf skandinavische Schulen zu finden sind (vgl. Kemper 2001). So
gibt es nicht nur eine Kritik an der Buch-, Stoff- und Lernschule, sondern zahlreiche prakti-
sche Schulversuche: Lottig in Hamburg, Lietz mit seinen Landerziehungsheimen, Wyneken
und seine „Freie Schulgemeinde“, die Jena-Plan-Schulen von Peter Petersen oder die Konzep-
tion von Arbeitsschulen bei Kerschensteiner. In den USA war bis zum Sputnikschock im
Jahre 1957 die Projektmethode von Dewey/Kilpatrick im Primarschulbereich die obligatori-
sche Arbeitsform. Und als Teil des Regelschulsystems sind Waldorf- oder Montessorischulen
heute keine Seltenheit. Es scheint auch eine große Einigkeit darüber zu geben, wohin eine
Reform der bestehenden Schule gehen müsste. Ich will dies am Beispiel der in dem neuen
Film von R. Kahl (Treibhäuser der Zukunft) präsentierten Schulen auflisten (Abb. 28).



KULTURPÄDAGOGIK UND SCHULE 225

Es besteht zudem Einigkeit über die Probleme, die bei einer Schulreform gelöst bzw. bei der
die derzeitige Praxis geändert werden müsste:

größere Bedeutung des Kindergartens, durchaus (wenn auch umstritten) als Vorschule
etwa in Hinblick auf Beherrschung der Landessprache,
damit verbunden: bessere Ausbildung der ErzieherInnen,
Verlängerung der gemeinsamen Grundschule; im Gespräch sind mindestens 6 bzw. 8 Jahre,
eine zu starke (und zu frühe) Ausdifferenzierung in der Sekundarstufe I; Dreigliedrigkeit,
Rolle von Sonderschulen, Möglichkeiten der Integration von behinderten Kindern und
Jugendlichen,
Dauer der Sekundarstufe II und insgesamt der Schuldauer bis zum Abitur,
Rolle der Lehrpläne: orientiert an Fächern und dies in präziser Vorgabe oder eher in
Form von Rahmenlehrplänen; Definition von Bildungsstandards als verbindliche Ziele,
Freigabe des Weges zu diesen Zielen,
Evaluationen in jeder Form – als Mittel pädagogischer Verbesserung und nicht der diszi-
plinarischen Kontrolle,
Funktionswandel der Schulaufsicht als ehrliche Beratung (nicht verbunden mit diszipli-
narischer Kontrolle); größere Autonomie der Schulen,
Jahrgangsklassen (zumindest zeitweilige Auflösung des Klassenverbandes)
Zeittakt-Vorgabe; Zeitumfang am Tag
Halbtags-/Ganztagsschule; Grad der Verbindlichkeit der Ganztagsschule
Veränderung der Lehrform, Ermöglichung unterschiedlicher Lernformen, großes Me-
thodenrepertoire der Lehrenden,

Abb. 28

Merkmale von „guten Schulen“ am Beispiel des Films „Treibhäuser der
Zukunft“ (R. Kahl)

teilweise Auflösung von Jahrgangsklassen
SchülerInnen als Lernende und Lehrende
Auflösung des Zeittaktes von 45-Minuten-Stunden
z. T. erhebliche Reduktion der Lehrerzentrierung
Vielfalt von Methoden; Dominanz von Selbststeuerung, Einzelarbeit, Gruppenarbeit
andere Organisation der Lehrinhalte in größeren zusammenhängenden Komplexen
Organisation des Lernens in komplexeren Lernprojekten
Rituale, Feste, Schulkultur
Team-Teaching; KollegInnen als Team, Auflösung des Einzelkämpfertums
Herstellen von Verbindlichkeit durch individuelle Lernpläne und Vereinbarungen
hoher individueller Lern-Beratungsanteil
leistungsheterogene Lerngruppen
verschwenderischer Umgang mit Zeit
Reduktion, z. T. Verzicht auf Klassenarbeiten, allerdings qualifizierte Lernrückmeldung,
Beratung, Förderung
starke Mitwirkung der Eltern und anderer Experten am Schulleben
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Rolle der Schulorganisation,
Rolle der Schulkultur.

Viele Experten sehen weniger in den Rahmenbedingungen oder Organisationsfragen, son-
dern vielmehr im „Kerngeschäft von Schule“, dem Unterricht, die größte Priorität einer
Schulreform. Dies hat unmittelbar mit der (Veränderung und Erweiterung der) Professio-
nalität der LehrerInnen zu tun, wobei dieser Aspekt jenseits aller langwierigen und hoch-
ideologischen Diskussionen etwa über die Dreigliedrigkeit des Schulsystems sofort ange-
gangen werden könnte.

Lernen und Lehren

Die Anthropologie lehrt uns, dass der Mensch lernbedürftig ist, dass er lernfähig ist und
auch ständig lernt. Lernen ist die menschliche Form des Weltzugangs. Lernen muss man
daher eigentlich nicht erst schmackhaft machen, sondern man muss sich vielmehr fragen,
wie es kommt, dass in den „Häusern des Lernens“ das Lernen überhaupt zu einem Problem
werden konnte.
Lernen heißt dabei: Sachverhalte, Menschen, Zusammenhänge, Abläufe kennen zu lernen,
die man noch nicht kennt bzw. bei Sachverhalten, die man aus dem Alltag kennt, vertieft
nach Gründen, Gesetzen, Systematisierungen etc. zu fragen. „Menschen zu stärken und
Dinge zu klären“ ist eine alte Forderung von Hartmut von Hentig. Das Klären der Dinge –
dies ist ein zentraler Zusammenhang – stärkt zugleich die Menschen, da es Orientierung in
einer komplexen Welt schafft. Auch dieser Bedarf an Orientierung darf als Mitgift der
Anthropogenese verstanden werden. Die Bedingungen für eine Auseinandersetzung mit
Neuem sind daher eigentlich gut.
„Lernen“ in den Mittelpunkt der Schule zu stellen, ist also nicht kinderfeindlich, es muss
auch nicht mit methodischen Tricks schmackhaft gemacht werden, es muss noch nicht
einmal in kleinste und dann auch langweilige Happen ständig zerlegt werden. „Lernen“ hat
viele Erscheinungsformen: Erfahrungen machen, Wissen erwerben, Reflexionen, Kontem-
plation, Lernen bei einem Handeln in der äußeren Welt, Sich-Ausdrücken in Worten oder
anderen Symbolen, Bildung von Systemen und Theorien. Lernen kann sein: erfahrungsbe-
zogen, entdeckend, problemlösend, begriffsbildend, es kann sich auf Strategien oder Werte
beziehen, auf den Umgang mit sozialen, kulturellen, ökonomischen oder politischen Zu-
sammenhängen.
Der Vielfalt an Lernformen entspricht eine Vielfalt an Lehrformen: Lehrervortrag im Klas-
senverband ist eine, durchaus legitime und optimale Form, die Organisation des Lernens
alleine oder in Gruppen, die Bereitstellung anregungsreicher Materialien oder bloß von
Zugangsmöglichkeiten zu solchen, die Schaffung eines lernförderlichen Milieus sind weite-
re Formen.
Zum Lernen und Lehren gehört die Diagnose von Lernfortschritten. Auch dies kann das
Lernsubjekt, das eben Subjekt seines Lernhandelns ist und die Verantwortung dafür mit
übernommen hat, oft selbst tun. Diagnose ist nicht nur – und vielleicht am allerwenigsten
– Klassenarbeit, mündliche Prüfung und Zensur, sondern behutsames Feststellen von Lü-
cken und Fortschritten. Pädagogische Diagnose ist zur Zeit ein Ort der strukturellen De-
mütigung. Klaus Holzkamp (1993) hält es für widersinnig – angesichts der anthropologi-
schen Relevanz von Lernen und der damit verbundenen spürbaren Verbesserung von Hand-
lungsfähigkeit – Zensuren als äußeren Maßstab, vielleicht sogar als alleinige „Motivations“-
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Hilfe einzusetzen.  Denn damit tritt sofort ein Entfremdungsprozess des Lernsubjektes von
seinen eigenen Lernhandlungen ein. Subjektivität ernst zu nehmen heißt für den Lehren-
den daher, auch ein (notwendiges) Rückmeldesystem für Lernerfolge so zu entwickeln, dass
keine Demütigung stattfindet und das die Entscheidungsgewalt über die eigenen Lernvor-
gänge stärkt. In einem solchen selbstgesteuerten System macht daher „Mogeln“ überhaupt
keinen Sinn, so LehrerInnen an Schulen, die ein solches Selbstbewertungssystem praktizie-
ren, in dem oben erwähnten Film von Reinhard Kahl, weil man es ja selbst ist, vor dem
man Rechenschaft ablegt. Oelkers (2003) stellt daher die Qualität des Unterrichts in den
Mittelpunkt seiner Überlegungen zur Schulreform. Es müsse sich nicht nur das professio-
nelle Selbstverständnis der Lehrenden verändern, es entsteht auch eine andere Schülerrolle
(ebd., S. 133):
1. „Die Schülerinnen und Schüler erhalten in Leitbildern und Lernprogrammen der Schu-

le eine eigenständige Funktion.
2. Die wechselseitigen Erwartungen der Lehrkräfte wie der Schüler werden formuliert und

transparent kommuniziert.
3. Die Ziele der Schulentwicklung gelten für die Schüler und Lehrkräfte in unterschiedli-

chen Funktionen gleich.
4. Die Verantwortung der Lehrkräfte für das Zustandekommen von Unterrichtsqualität

unterscheidet sich von der der Schüler, aber die Schüler haben eine klar definierte Ver-
antwortung für den eigenen Lernerfolg.

5. Die je erreichte Qualität des Lehrens und Lernens muss fortlaufend bilanziert werden,
die Erfahrungen der Schüler müssen in die weitere Schulentwicklung fließen.

6. Für Konflikte sind unabhängige Schnittstellen einzurichten, generell muss bei unter-
schiedlichen Rollen und Funktionen die Kommunikation entwickelt werden, damit Leis-
tungspartnerschaft entstehen kann.“

Dieser Vorschlag nimmt den Schüler in seiner Mitverantwortung ernst, macht Lehrer und
Schüler zu Partnern mit Rechten und Pflichten (vgl. auch Terhart 2002). Dabei geht es
nicht darum, Leistungserwartungen zu kaschieren, sondern transparent zu machen. Der
Grundgedanke eines Vertrages, der durchaus real abgeschlossen werden kann – wobei die
Eltern mit einzubeziehen wären –, hat durchaus seinen Reiz, zumal er sich auf eine gute
Tradition in der politischen und Sozialphilosophie stützen kann.
Bevor ich diesen Gedanken eines Vertrages weiter verfolge, will ich ein bestimmtes Problem
der (deutschen) Schule hervorheben: Eine grundsätzliche Vernachlässigung des Schülers als
Subjekt seines Lernens. Dies ist gerade für den Vertragsgedanken wichtig, da dieser erst
dann greifen kann, wenn die Beteiligten „Rechtssubjekte“ sind. Um Rechtssubjekt in die-
sem Sinne sein zu können, muss der Schüler als Lernender zunächst einmal die „Verfü-
gungsgewalt“ über das eigene Lernen gewinnen.

Der Schüler als Subjekt des Lernens

Die Anthropologie der Bildung und Erziehung liefert wie erwähnt gute Gründe für die
These, dass der Mensch ein stets lernendes Verhältnis zur Welt hat, in der Sprache der
klassischen Bildungsphilosophie, hier: W. v. Humboldt, dass der Mensch so viel Welt wie
möglich in sich aufnehme. Lernen ist Weltaneignung, und dass Weltaneignung und Selbst-
aneignung, Weltgestaltung und Selbstgestaltung Hand in Hand gehen – in der Tat: mit der
Hand zu tun haben –, das weiß die Lerntheorie auch schon lange. In Konzeptionen wie
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denjenigen von Piaget, Leontiew oder Wygotski wird die Relevanz sinnlich gegenständli-
cher Tätigkeit als Basis für die Entwicklung (auch höherer) kognitiver Tätigkeiten nachge-
wiesen. Begreifen hat etwas mit Greifen zu tun. Der Mensch ist lernfähig, er ist grundsätz-
lich lernwillig, ja, Lernen ist geradezu unvermeidbar. So wichtig diese Mitgift der Naturge-
schichte des Menschen auch ist: Was bedeutet sie für das institutionalisierte Lernen, vor
allem für das Lernen in der Schule.
Denn dass Lernen wichtig ist, kann ja nicht ein Blankoscheck dafür sein, alles mögliche in
der Zwangsanstalt Schule zum Lerninhalt machen zu wollen. Sich auf Lernen einzulassen,
bedeutet also, sich grundsätzlich mit den berühmten W-Fragen zu befassen: Was soll ge-
lernt werden, wie soll es geschehen, aus welchen Gründen, mit welcher Tiefe, wann und in
welcher Verteilung in Hinblick auf den Tag, die Woche, das Jahr, die Lebensetappe, wo und
natürlich auch – durch wen? Eigentlich sollten sich einige dieser Fragen erübrigen. Z.B. die
Frage, durch wen gelernt werden soll. Lernen gehört zu den Tätigkeiten, die man nicht
delegieren kann. Man muss es schon selbst tun. Also wäre es ganz natürlich, dass das Lern-
subjekt, also der Schüler, im Mittelpunkt des Lernens steht. Doch bis in die heutige Zeit –
selbst in Reformkonzepten, die auch in diesem Text positiv rezipiert werden (etwa das Kon-
zept der Heinrich-Böll-Stiftung), taucht der Schüler als Subjekt seines Lernens bestenfalls
am Rande auf. Es ist viel von Organisations- oder Finanzierungsfragen, von Autonomie der
Schule oder einem (neuen) Curriculum die Rede, manchmal wird auch die Schule als „ler-
nende Organisation“ beschrieben, doch der Schüler, der die Verantwortung für sein Lernen
übernimmt, der vielleicht sogar mit entscheidet, wie die oben vorgestellten W-Fragen be-
antwortet werden, spielt in der Schulpädagogik eine sehr viel geringere Rolle, als man er-
warten könnte. Man möge einmal einige gängige Texte zur Schulpädagogik oder sogar zur
Allgemeinen Didaktik im Hinblick auf die Schülerperspektive durchsehen. Nun könnte
man sagen, dass mit einem aufwendig entwickelten und vielleicht sogar durch eine öffent-
liche Diskussion oder entsprechend vorgegebener demokratischer Prozedur legitimierten
Lehrplan und durch ein entsprechend gestaltetes und legitimiertes Schulwesen ein Höchst-
maß an demokratischem Prozedere bereits praktiziert wurde und man zudem das, was ein
Kind oder ein Jugendlicher lernen sollte, nicht von dessen Tageslaune abhängig machen
könne. Schließlich ist die Schule als pädagogischer Ort mit bestimmten gesellschaftlichen
Funktionen von einem dem Interesse des Einzelnen übergeordneten gesellschaftlichen In-
teresse. Dem wird man in der Tat kaum widersprechen können, nur hat man damit einen
zentralen Widerspruch bereits formuliert: Als pädagogische Einrichtung ist die Schule – so
auch oft in den Präambeln und/oder Eingangparagraphen von Schulgesetzen oder auch
dem KJHG – dem Ziel der Bildung und der Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen
verpflichtet, so dass zunächst dessen Interesse im Vordergrund steht, doch muss die Orga-
nisation als flächendeckender Einrichtung nach rechtsstaatlichen Prinzipien, geleitet von
Gleichheit, Gerechtigkeit, Einklagbarkeit etc., geschehen, von den oben erwähnten gesell-
schaftlichen Funktionen von Schule einmal abgesehen. Verrechtlichung ist dabei durchaus
eine Ver(ge)rechtlichung (B. Schlink), da man somit nicht auf Gnadenakte oder Gönner-
haftigkeit der Herrschenden angewiesen ist, sondern vielmehr durchsetzbare Rechtsansprüche
hat. Eine solche „gleiche“ Schule für alle war daher immer auch Ziel der Arbeiterbewegung.
Damit ist aber eine rechtlich-bürokratische Form mit vorgegeben, die zu einer (starken)
Relativierung der Mitbestimmungsmöglichkeiten des Einzelnen führt. In Deutschland (und
in anderen Industriestaaten) beschreibt dies den Weg, den die Schule genommen hat, auch
wenn gute PISA-Länder genau an dieser Stelle von diesem Entwicklungspfad nunmehr
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abweichen. Diese offenbar unabwendbare Sachlogik einer verrechtlichten und bürokrati-
sierten Schule, der das Lernsubjekt als Mitgestalter (und eigentlichem Grund der Existenz
der Einrichtung) abhanden gekommen ist, kann jedoch auch anders analysiert werden. Ich
habe oben anhand der Instituionsanalyse von Pongratz bereits die Machtanalyse von Fou-
cault eingeführt. Auch und gerade in Hinblick auf das „Kerngeschäft“ von Schule, auf
Unterricht und Lernen, hat ein solcher Zugriff ein gewisses Erklärungspotential. Denn es
zeigt sich – was eigentlich schon dem Alltagsverstand klar ist –, dass „Lernen“ nicht unab-
hängig von den Kontexten geschieht, in denen es stattfindet (oder stattfinden soll). Holz-
kamp (1993) greift daher nach einer grundsätzlichen Klärung dessen, was „Lernen“ sein
könnte, bei der Analyse des schulischen Lernens auf die Foucaultsche Methode zurück und
kann zeigen, wie stark die anonyme Macht der organisatorischen und rechtlichen Regelun-
gen in der Schule über Ort und Zeit, über Kontrolle und Bewertung bis ins kleinste Detail
die Schüler und Lehrer reguliert. Lehrer sind dabei weniger Lernhelfer, sondern werden auf
einen disziplinarischen Blick der Kontrolle, der Aufrechterhaltung äußerer Ordnung, der
Durchsetzung der – ebenfalls disziplinierenden – Organisationsform von Schule verpflich-
tet. Dass man die Schule trotz des Faktums, dass sie sich zwanglos in den Gesamtprozess
der Zurichtung und Disziplinierung des Einzelnen für die moderne Gesellschaft einordnet,
immer noch als pädagogische Institution verstehen kann, der es letztlich um Lernen geht,
liegt an dem „Lehr-Lern-Kurzschluss“, der Unterstellung nämlich, dass das Lehren von
Inhalten automatisch ein „Lernen“, also eine identische Übernahme der präsentierten In-
halte, zur Folge hat. Aufgrund dieser Unterstellung kann man sich dann auf die Lehrenden
und die Beschreibung der Inhalte konzentrieren und sich bestenfalls Gedanken darüber
machen, welche Sozial- und Artikulationsformen von Unterricht und welche Methoden
diesen identischen Transport der unhinterfragbar gegebenen Inhalte am besten gewährleis-
tet. In einer solchen Sichtweise tauchen die Schüler dann lediglich als mehr oder weniger
„begabte“ Empfänger von Inhalten auf, wobei das Ausmaß dessen, was aufgenommen wer-
den konnte von dem, was „gleich“ und „gerecht“ jedem präsentiert wurde, eine objektive
Grundlage für eine Bewertung und damit einen Rangplatz gibt.
Es kann hier nur darauf hingewiesen werden, dass Holzkamp in einer Analyse gängiger
Lerntheorien (behavioristische und kognitivistische Lerntheorien, aber auch Theorien des
entdeckenden Lernens) diese in ihrer Nichtberücksichtigung der subjektiven Lerngründe
als äußerst passfähig zu diesem Verständnis von Schule nachweist. Allerdings ist die Alter-
native hierzu nicht ein reformpädagogisch orientiertes Vorgehen „vom Kinde aus“, das aus
der Schule nicht bloß eine „Lebenswelt“ machen (das ist sie immer schon), sondern das den
Unterschied zwischen „Leben“ und „Schule“ verwischen oder ganz aufheben will. Im Ge-
gensatz hierzu wird die „Exterritorialität“, der Schutzraum Schule als Ort der Aneignung
durchaus abstrakter Kenntnisse, die bei dem Verstehen der „Lebenswelt“ und der Orientie-
rung darin helfen können, betont. Nur kommt immer wieder die Art der Organisation des
Lehrens einem derart verstandenen Lernen in die Quere, so dass Holzkamp geradezu von
„Lehren als Lernbehinderung“(!) spricht. Dass man trotz der Widerständigkeit der Organi-
sation und trotz der Ignoranz gegenüber dem notwendigen Subjektcharakter eines jegli-
chen erfolgreichen Lernprozesses selbst in der Schule lernen kann, lässt sich dann vielleicht
doch anthropologisch mit der Natur des Menschen erklären, zu der Lernen als spezifischer
Teil der kulturellen Verfasstheit des Menschen gehört. Solche Momente eines intensiven
Lernens beschreibt Holzkamp als „Sternstunden“, wenn der Lehrer aus seiner ständigen
Kontrollverpflichtung einmal herauskommt und plötzlich alle – Schüler und Lehrer – an
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einer Problemstellung die Erweiterung von Wissen oder aber die Widerständigkeit eines
Problems erkennen. Es geht plötzlich nicht mehr um Scheinfragen, bei denen der fragende
Lehrer die Antwort – und oft die scheinbar einzig gültige Antwort – kennt, sondern um
eine fragende Annäherung aller Beteiligten an ein Problem. Es geht also gerade nicht um
eine reformpädagogische Kindertümelei, sondern um ein strenges Sicheinlassen auf ein
fachliches Problem, ganz so, wie es Copei mit seinem „fruchtbaren Augenblick“ beschrie-
ben hat und wie es die Hausmannsche „Dramaturgie des Unterrichts“ anstrebt. Fündig
wird man bei der Suche nach einer ehrlich gemeinten Neugierde auf Sachprobleme und
Möglichkeiten ihrer Lösung in didaktischen Modellen auch bei dem „genetischen“ oder
„exemplarischen Lernen“ von Martin Wagenschein, der ganz ernsthaft Physik unterrichtet,
aber insofern „schülerorientiert“ ist, als er den Schüler in seiner ernsthaften Forschungshal-
tung ernst nimmt und unterstützt. „Wissenschaftsorientierung“ des Unterrichts heißt dann,
die forschende Haltung des noch nicht wissenden Wissenschaftlers auch im Unterricht zu
praktizieren, also nicht nur gut abgelagertes, möglicherweise inzwischen schon längst veral-
tetes Schulwissen zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Wer sich auf diese Überlegungen
einlässt, wird vielleicht vorsichtiger werden mit falschen Gegensätzen wie Schülerorientie-
rung vs. Wissenschaftsorientierung. Man darf ein Interesse an handlungskompetenzerwei-
terndem Wissen durchaus beim Schüler unterstellen. Nur straft in diesem Fall der ständig
kontrollierende und zensierende Lehrer dieses Interesse Lüge. Denn wieso muss ich mir
von einem anderen meine aus eigener Interessenslage vorgenommene Kompetenzerweite-
rung bewerten lassen? Da die Schule auf „Leistungsbewertung“ jedoch einen so großen
Wert legt, entwertet sie von vornherein jegliches – angeblich erwünschte – Schülerinteresse
am Inhalt. Nun wird man nicht innerhalb kürzester Zeit die Schule so umwandeln, dass die
Subjektorientierung als Leitprinzip realisiert wird, zumal man davon ausgehen muss, dass
wir genau eine solche Schule haben, wie es politisch gewollt wird. Oelkers hat wie erwähnt
darauf hingewiesen, dass einer der skandalösesten Befunde der PISA-Studie, die hohe Se-
lektivität des deutschen Schulwesens, offenbar zu den Funktionserwartungen an die Schule
gehört, denn sonst ließe es sich nicht erklären, wieso in den letzten drei Jahren so wenig
geschehen ist.
Eine Subjektbezogenheit der Schule hätte ein völlig anderes Lehrerbild und erhebliche Ein-
griffe in die bisherige Schulorganisation und -steuerung zur Folge. Es könnte dabei sein,
dass zum einen nicht mehr zu bewältigende Widersprüche in der bisherigen Schule, aber
auch neue erkenntnistheoretische Anätze, die zunehmend auch in der Schulpädagogik rezi-
piert werden, eine Veränderung herbeiführen. Insbesondere könnte der (radikale oder ge-
mäßigte) Konstruktivismus eine stärkere Berücksichtigung der Lerninteressen und insgesamt
der Einbeziehung des Lernens zur  Folge haben (Abb. 29). Auch Slogans wie „selbstgesteu-
ertes Lernen“, so wie es vor Jahrzehnten bereits von Badura ins Gespräch gebracht wurde
(etwa mit dem auch in der Jugendarbeit verwendeten Begriff der Selbstwirksamkeit), könn-
te – ernst genommen – in diese Richtung zeigen.
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Abb. 29

Aussagen zu Lehren und Lernen aus der Sicht verschiedener Paradigmen

KATEGORIE BEHAVIORISMUS KOGNITIVISMUS KONSTRUKTIVISMUS

Gehirn ist ein passiver Behälter informations- geschlossenes System
verarbeitendes Gerät

Welt …kann  nicht …existiert außerhalb
Gegenstand der des Bewusstseins
Theorie sein

Wirklichkeit … ist die Lernsituation …bestimmt die Das Gehirn legt Welten
Denkstruktur fest, konstruiert sie

Wissen wird abgelagert verarbeitet konstruiert

Wissen ist …eine konkrete, … ein adäquater … mit einer
Input-Output-Relation interner Verarbeitungs- Situation operieren
…die Lerngeschichte prozess zu können, … nie

abgeschlossen

Symbole sind … nicht Gegenstand … mentale Repräsen- … mentale Konstruk-
der Theoriebildung tationen der  objektiven tionen der subjektiven

Außenwelt Innenwelt

Lernziele richtige Antworten richtige Methoden zur komplexe Situationen
Antwortfindung bewältigen

Paradigma Stimulus-response Problemlösung Konstruktion

Strategie Lehren Beobachten und helfen Kooperieren

LehrerIn ist Autoritätsperson TutorIn Coach, TrainerIn,
SpielerIn

Feedback wird extern vorgegeben extern modelliert intern modelliert

Interaktion starr vorgegeben dynamisch in selbstreferentiell,
Abhängigkeit des zirkulär, struktur-
externen Lernmodells determiniert

(autonom)

Intelligenz … kann nicht … ist die Fähigkeit … ist die Fähigkeit,
Gegenstand der zum Problemlösen in eine mit anderen
Forschung sein geteilte Welt

einzutreten

Quelle: Steinbach, Chr. Pädagogische Psychologie 2003
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Dass die deutsche Form einer extrem bürokratisierten Steuerung von Schule in vergleichba-
ren Ländern und selbst innerhalb des deutschen Schulsystems zumindest abgemildert, wenn
nicht sogar durch andere Formen der Steuerung ersetzt werden kann, zeigen einzelne Schu-
len in Deutschland (etwa diejenigen, die in dem Film „Treibhäuser der Zukunft“ vorgestellt
werden), zeigt insbesondere das ehemals dem deutschen System ähnlichen, aber dann vor
einigen Jahren grundlegend in seiner Steuerung veränderte Schulsystem etwa in Schweden
oder in den Niederlanden. Dort wird gezeigt, dass „Lernen“ stattfinden kann, ohne die
deutsche Form eines kontroll-orientierten Unterrichts anzunehmen. Es sind dazu jedoch
einige „heilige Kühe“ zu schlachten: 45-Minuten-Takt, relativ kurze Verweildauer der Leh-
rerInnen in der Schule, z. T. Auflösung der Klassen, Verzicht oder erhebliche Reduzierung
der Klassenarbeiten und generell der Leistungsbewertung, Verzicht auf Aussonderung (Son-
derschule, Wechsel der Schulformen), auf „Homogenität“ in der Klasse, auf Sitzenbleiben
– eben all das, was im Zuge der PISA-Diskussion häufig vorgetragen wurde und was bis
heute in der deutschen Schuladministration so gut wie keinen Nachhall gefunden hat.
Lernen in außerschulischen Kontexten hat es vor dem Hintergrund der dargestellten grund-
sätzlichen Infragestellung von Schülerinteresse am Lernen in der Schule leichter, da kein
Zwang zur permanenten Bewertung, keine disziplinarisch motivierte Kontrollverpflichtung
besteht. Vielmehr schafft schon alleine das zentrale Prinzip der Freiwilligkeit der Teilnahme
(die nicht im Gegensatz zur – auch längerfristigen – Verbindlichkeit des Engagements der
Heranwachsenden steht) eine günstige Voraussetzung für ein anderes, ein begründetes Ler-
nen. Allerdings ist auch die außerschulische Pädagogik nicht davor gefeit, schulische Lern-
formen zu übernehmen bzw. Lehrerverhalten bloß zu kopieren. Gelegentlich ist sogar eine
„Sehnsucht“ nach Leistungsbewertung festzustellen.

Der Vertragsgedanke rund um die Schule: Der Schüler als
„Rechtssubjekt“ seines Lernens

Auf der allgemeinsten Ebene ist auf die bereits klassische Idee des Gesellschaftsvertrages
(Rousseau und Vorläufer) hinzuweisen. Die Vorstellung eines solchen Gesellschaftsvertra-
ges beruhte darin, dass Einzelindividuen untereinander einen Vertrag abschließen, der zur
Gründung des Staates führte, womit dessen Legitimität gesichert wäre. Dies bedeutet zum
einen, dass sie das Recht zu einem solchen Vertragsabschluss haben, also Rechtssubjekte
sind. Bekanntlich hat es lange gedauert, diese Rechtsgleichheit aller BürgerInnen durchzu-
setzen. Gleichzeitig müssen die Einzelnen auf bestimmte Individualrechte verzichten, weil
es im Interesse der Gesellschaft ist, dass etwa das Gewaltmonopol – um ein Kennzeichen
des modernen Staates hervorzuheben – besser beim Staat und nur bei diesem liegt. Dieser
Gedanke eines – faktisch nie abgeschlossenen – Vertrages wird ferner genutzt bei der Idee
eines „Generationen-Vertrages“, also einem Kernbereich der Pädagogik, die es – wie es
insbesondere Schleiermacher hervorgehoben hat – mit der Frage zu tun hat, was die ältere
von der jüngeren Generation will. Dieser Generationenvertrag bezieht sich auf soziale Si-
cherungssysteme, bei denen die jeweils jüngere Generation die Sozialkosten für die jeweils
ältere Generation übernimmt. Der amerikanische Erziehungswissenschaftler J. S. Cohen
(zitiert nach Dalin 1997, S. 34ff ) schlägt vor, auch in Hinblick auf die Schule von einem
solchen Vertrag auszugehen. Die Eltern haben, so die genannten Autoren, der Schule einen
Teil der Verantwortung für die Kindererziehung übertragen und dabei folgende Aufgaben
zugewiesen:
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Gesellschaftsvertrag Schule

Gesellschaft

schließt
 Gesellschafts-
 vertrag

beauftragt Staat zur Wahrnehmung 
der Verantwortung

SCHULE: Lehrer, Lehrpläne, Materialien

Eltern SchülerIndividual-
Vertrag Rechte und Pflichten:

der Lehrer           der Schule           der Eltern           des Staates           der Kinder

Angebot von Lernmöglichkeiten (Lehrplan, Lehrer, Materialien),
das Recht, Forderungen zu stellen,
das Recht, Schüler zu belohnen und zu strafen.

Die Eltern müssten
ein positives Lernumfeld schaffen,
zu einer positiven Haltung zur Schule bestärken,
das Selbstgefühl der Kinder entwickeln.

In erweiterter Form könnte dies aussehen wie in Abb. 30, bei der der Individualvertrag der
einzelnen Schule mit dem Schüler und dessen Eltern und der Gesellschaftsvertrag „Schule“
integriert sind.

Wozu, so könnte man fragen, ist ein solcher Aufwand nötig?

Der Individualvertrag könnte dokumentieren, dass eine gute Schule und ein erfolgreicher
Unterricht ein Produkt aller Beteiligten ist und insbesondere die Schüler einen aktiven Part
und eine Verantwortlichkeit haben.
Um die Relevanz eines „Gesellschaftsvertrages Schule“ zu erkennen, ist zunächst an das
eingangs beschriebene und diesen gesamten Text überlagernde Horrorszenario eines sich
aus allen Verpflichtungen zurückziehenden Staates zu erinnern, der immer mehr Bereiche
der Marktlogik überlässt. Vor diesem Hintergrund wird also die aktuelle Diskussion über
den „Umbau des Sozialstaates“ für die Bildungs- wie die Sozial- und Jugendpolitik zu einer
entscheidenden Rahmenbedingung. Der Bildungsjurist (und langjährige Leiter des Deut-
schen Jugendinstituts) Ingo Richter (in Brüsemeister/Eubel 2003, S. 91 ff.) erinnert an die
rechtlichen Grundlagen von Schule.

Abb. 30
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Es wird dabei viele Leser überraschen – denn immerhin ist das „Recht auf Bildung“ ein
Menschenrecht –, dass Schule nicht explizit im Grundgesetz abgesichert ist, weshalb seinerzeit
Ralph Dahrendorf, damals noch nicht englischer Lord, sondern Staatssekretär im deut-
schen Bildungsministerium, ein „Bürgerrecht Bildung“ gesetzlich hat festschreiben wollen.
Das öffentliche Schulwesen wird grundgesetzlich – so die Auslegung des Grundgesetzes –
durch die Sozialstaatsklausel (Art. 20.1) fundiert. Schule ist Teil der „Daseinsvorsorge“ zum
Ausgleich individueller und familiärer Defizite. Mit der Sozialstaatsklausel ist nun zwar die
Öffentlichkeit des Schulwesens, nicht jedoch seine derzeitige Ausprägung in staatliche, kom-
munale und private Schulen vorgeschrieben. Die Kritik am Sozialstaat (er erreiche seine
Ziele nicht, sei zu teuer und erreiche die Benachteiligten nicht mehr) trifft auch die Schule:
sie erreicht ihre Ziele nicht, schützt Kinder nicht vor Gefahren des Alltags, ist teuer, be-
nachteiligt zusätzlich die ohnehin schon Benachteiligten, so die Kritik (ebd., S. 93 f.). Die
Privatisierungstendenzen und Einsparungen des Staates treffen daher auch die Schule:
Eine Privatisierung ehemals schulischer Aufgaben ist nicht mehr tabu, die Autonomiede-
batte gewinnt an Fahrt, allerdings weniger aus politisch-demokratischen, sondern aus öko-
nomischen Gründen (vgl. den Beitrag von Richter in Grunder/Schweitzer 1999, S. 275
ff.), ein Leistungsabbau findet statt (Unterrichtsausfall, Verkürzung der Schulzeit).
Richter diskutiert die Möglichkeit, ob es auch im Schulbereich einen education-mix geben
könnte, so wie man im Sozialbereich einen welfare-mix installiert hat, nämlich eine Ange-
botserstellung durch staatliche, gemeinnützige und privatwirtschaftliche Anbieter. Auch
ein solches System würde durchaus das Verfassungsgebot der Öffentlichkeit erfüllen, wäre
möglicherweise auch kostengünstiger, würde allerdings vermutlich die soziale Ungerechtig-
keit erhöhen.
Vor diesem Hintergrund, der in einer kurzsichtigen Anwendung von in anderen Bereichen
des Sozialstaates bereits praktizierten Sparkonzeptionen zu einer erheblichen Verschlechte-
rung des Schulsystems führen könnte, wäre ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, der zu
einem Gesellschaftsvertrag Schule führen könnte, kein schlechtes Mittel. Denn dann könnte
ein Konsens darüber hergestellt werden, welche Ziele, Aufgaben und Funktionen die Ge-
sellschaft von dem System Schule erwartet – und zu finanzieren bereit ist. Was ist also die
Perspektive der Schule und das Ende des industrie-kapitalistischen Gesellschaftsmodells?

Die Schule als Institution der Moderne in der Zweiten Moderne?
Die Moderne lässt – wie oben skizziert – mit ihrer Fokussierung auf das autonome Subjekt
den (strukturellen) Widerspruch zwischen der selbstbestimmten Entwicklung des Indivi-
duums und den wachsenden Anforderungen der Gesellschaft und den deshalb notwendig
werdenden Erziehungs- und Bildungsaufgaben deutlich werden. Insbesondere die  institu-
tionalisierten Formen von Lernen und Bildung, so wie sie mit der Schule ebenfalls mit der
Moderne entstehen und geradezu zu einem ihrer Kennzeichen werden, müssen diesen Wi-
derspruch aushalten. Die Schule entsteht zudem im 19. Jahrhundert in einer flächendeck-
enden Grundversorgung als staatliche Schule. Dies heißt insbesondere, dass die Steuerungs-
medien und -methoden vom Staat auf die Schule übertragen werden. Schule ist in Hinblick
auf ihre Steuerung Teil dessen, was Habermas „System“ nennt und der Lebenswelt gegenü-
berstellt. Dass dies so ist, dafür gibt es gute Gründe: staatliches Handeln muss strengen
universellen Regeln unterliegen (Bürokratie-Modell der Steuerung). Diese Regeln müssen
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klar, in der Praxis handhabbar und in ihrer Anwendung überprüfbar sein. Fast zwangläufig
ergibt sich aus dieser Handlungslogik die Notwendigkeit eines einheitlichen Lehrplans,
dessen Befolgung nicht in das Belieben des einzelnen Lehrers gestellt werden kann. Ent-
sprechend der deutschen Tradition – sogar entsprechend dieser Art der Steuerung – werden
alle Facetten von Schule verbindlich vorgegeben und durch eine entsprechende Schulauf-
sicht kontrolliert (vgl. Prange 1983, Kap. II). Dies kann soweit gehen, dass nicht nur in
Schulgesetzen die Schulpflicht festgeschrieben wird, sondern sogar für den – für alle ver-
bindlichen – Lehrplan die Ratifizierung durch das Parlament vorgeschlagen wurde. In de-
mokratietheoretischer Hinsicht ist diese Idee nachvollziehbar, nur sollte man nicht glau-
ben, dass mit der dadurch entstehenden politischen Legitimation des Lehrplans zugleich die
Lernmotivation für den einzelnen Schüler entsteht.
Es scheint so zu sein, dass diese immanente Handlungslogik dazu geführt hat, dass Schulen
überall dort, wo sie entstehen – und sie entstehen in der Tat geradezu weltweit – auf sehr
ähnliche Weise entstehen. Nun entstehen auch überall ähnliche Probleme, so dass die Eta-
blierung der Schule stets von einer Schulkritik begleitet wird. Diese Schulkritik macht sich
überall an schulspezifischen Merkmalen fest: der Art ihrer bürokratischen Steuerung, der
Abgehobenheit vom Alltag, der relativen Unbeweglichkeit und der sofort einsetzenden Selbst-
referentialität. Diese Schule hat es nunmehr mit Kindern und vor allem mit Jugendlichen
zu tun, wobei Kindheit und Jugend ebenfalls „Erfindungen“ der Moderne sind. Diese ste-
hen zum einen mitten in ihrer Familie, ihrem Freundeskreis, nutzen Medien und Kulturan-
gebote, versuchen sich also in ihrer Lebenswelt zu orientieren. In dieser Situation werden
sie in eine Institution – und zwar mit wachsenden Zeitanteilen täglich und in Hinblick auf
die Gesamtdauer – zwangsweise verbracht, die dieser Lebenswelt so gar nicht entspricht. Es
gibt notgedrungen nicht bloß den strukturellen Widerspruch zwischen Autonomie und
äußerem Zwang: dieser Lehrplan, zu dem man gezwungen wird, ist aus systematischen (!)
Gründen so weit weg vom Alltag, dass eine spontane, alltagsgespeiste Motivation eher sel-
ten vorkommt. Daraus folgt, dass viele Reformvorschläge darauf hinauslaufen, die Schule
„lebensweltlicher“ zu gestalten. Neben diesem, immer schon vorhandenen – weil struktu-
rell angelegten – Problem ergibt sich nunmehr aufgrund des gesellschaftlichen Wandels
eine weitere Problematik. Man mag diesen Wandel beschreiben, wie man will – ich wähle
hier einmal den Begriff „Zweite Moderne“ als Label: die Entwicklungstendenz läuft stets
darauf hinaus, dass die industrie-kapitalistische Gesellschaftsform an ihr Ende gekommen
ist, so wie es oben skizziert wurde. Selbst der Staat hat schon vor Jahren begonnen, seine
eigene Steuerungsform zu modernisieren (New Public Management, Neues Steuerungsmo-
dell, output-Orientierung, Budgetierung etc.). Einer der wenigen Bereiche, in denen dies
bislang kaum geschehen ist, ist die Schulpolitik. Selbst Ansätze einer „Autonomen Schule“
verbleiben oft noch weitgehend in der traditionellen Form bürokratischer Steuerung. Damit
wird die Schule sogar innerhalb des Systems öffentlicher Einrichtungen zu einem isolierten
Überbleibsel vergehender Zeiten, was die Distanz zu den Schülern und zur Lebenswelt noch
vergrößert. Dazu kommt, dass die Gesellschaft der Zweiten Moderne die Jugend offensicht-
lich nicht mehr braucht, so dass neben der Schule auch andere pädagogische Angebote ihre
bisherige Legitimation verlieren. Lother Böhnisch (1996, S. 22) beschreibt dies wie folgt:
„Vor allem auch die Pädagogik ist von alltäglichen Begleit- und Folgeproblemen struktureller
Anomie immer wieder tangiert. Wie soll sie ihre Ziele und Erziehung zur sozialen Gestaltung
und Mündigkeit erreichen, wenn die Gesellschaft sich nicht mehr um die Jugend kümmert, weil
sie sie als human capital und Stimulus gesellschaftlichen Wandels prinzipiell nicht mehr so benö-
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tigt? Wenn sich die Jugendlichen in der alltäglichen Konsum- und Medienwelt beliebig inszenie-
ren, gleichzeitig dagegen und dabei sein können, ohne dass von ihnen – wie in der Pädagogik –
ein Standpunkt verlangt wird? Wie soll die Schule Sinn vermitteln, wenn sie die Zukunft ver-
liert, weil die Schulabschlüsse nicht mehr selbstverständlich in Ausbildungs- und Berufschancen
münden und wenn sie die Gegenwart nicht gewinnen kann, weil sie eben auf die Zukunft
organisiert ist (heute etwas lernen, damit man morgen etwas wird) und auch schon deshalb mit
der gegenwartsfixierten Konsumkultur nicht mithalten kann? Wie kann ein neues Mannsein
sich gesellschaftlich durchsetzen, wenn es nun zwar in den Lebenswelten Sinn gibt, die industri-
elle Arbeit ihr geschlechtshierarchischen System jedoch noch weiter intensiviert? Wie lange kön-
nen wir individuell ungestört und lebensweltlich nahezu grenzenlos konsumieren, wenn dies
industriegesellschaftlich zwangläufig zur ökologischen Katastrophe führen muss? Was nutzt es
uns auf die Dauer, wenn wir eine lebensweltlich erträgliche oder gar sinnvolle Organisation der
Arbeit haben, wenn wir aber nicht mehr kontrollieren können, ob das, was wir mithelfen zu
produzieren, überhaupt noch (aus humaner und ökologischer Sicht) sinnvoll ist oder ob nur
noch aus der ökonomischen Systemlogik der (internationalen) Wettbewerbsfähigkeit heraus pro-
duziert wird?“
Was kann die Lösung dieses Dilemmas sein? Auf die Schule wird man kaum verzichten (bei
kultur- und sozialpädagogischen Angeboten ist dies nicht so klar).
Lothar Böhnisch entdeckt in dieser Situation den sozialen Konflikt als gemeinschaftstiften-
des Element. Denn Konflikte wird es in dieser anomischen Schule viele geben. Sein Mo-
dell: Eine Schule, die Konflikte (etwa bei Themen wie Aggression und Gewalt, Unzufrie-
denheit mit Lehrern etc.) offen austrägt. Er stützt sich dabei auf das Modell der „gerechten
Schule“, das im Rahmen der Moralerziehung in Anschluss an die Theorie moralischer Ent-
wicklung von Kohlberg entwickelt wurde und das die Regelung solcher Konflikte bereits
empirisch überprüft hat. Allerdings kollidiert eine eigenständige Konfliktregulierung durch
die und in der Schule in Deutschland mit der Verrechtlichung der Schule, bei der für jede
Abweichung Reaktionen und Sanktionen bis ins kleinste vorgegeben sind.
Ich erinnere zudem daran, dass das ansonsten sehr gute Buch von Galuske (2002) bei der
Entwicklung einer Strategie zur Erhaltung der Sozialpädagogik in einer Gesellschaft der
Zweiten Moderne ebenfalls einigermaßen hilflos blieb. Dies ist daher die anstehende Auf-
gabe: für alle pädagogischen Bereich eine neue Legitimität und Aufgabenstellung zu fin-
den. Denn ob der eher reformpädagogisch orientierte Weg von Krüger (in Helsper/Krüger/
Wenzel  1996, 253 ff., hier: 266) angesichts einer ähnlichen Situationsbeschreibung gelin-
gen wird, ist fraglich: Die Schule erfahrungsorientierter zu gestalten, sie näher an die Le-
benswelt der Schüler heranzurücken. Krüger sieht selbst die Gefahr einer zunehmenden
Pädagogisierung der Lebenswelt, einer weiteren (zweiten?) Annäherung an die Subjektivi-
tät der Heranwachsenden bis hin zu einer erweiterten Enteignung der Jugendlichen.  Die-
ser Vorschlag scheint daher auf eine Überforderung des Systems Schule hinauszulaufen,
wenn diese zusätzlich sozialpädagogische Aufgaben der Beratung und Betreuung überneh-
men soll.
Offenbar sind dies jedoch die beiden zur Verfügung stehenden Modelle: Eine Schule, die
universell, organisiert und allzuständig viele (alle?) Erziehungs- und Bildungsaufgaben aller
Sozialisations- und Bildungsinstanzen übernimmt, oder eine Schule, die durchaus im Mit-
telpunkt des Bildungsprozesses der Heranwachsenden steht, sich aber als Teil eines umfas-
senderen Bildungsnetzwerkes um eine faire Kooperation mit anderen Bildungsorten be-
müht.
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8. ZUR ZUSAMMENARBEIT VON SCHULE UND
JUGEND(KULTUR)ARBEIT

Die deutsche Tradition der Halbtagsschule hat – zusammen mit dem Jugendwohlfahrts-
bzw. dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie mit dem Teil des Kulturetats, der für kultu-
relle Bildung bereitgestellt wird (z. B. Musikschulen) – dafür gesorgt, dass sich in Deutsch-
land eine gut entwickelte pädagogische Angebotsstruktur außerhalb der Schule entwickelt
hat, die neben Elternhaus, Schule, Berufsbildung, Medien und Peers erhebliche Erziehungs-
und Bildungsaufgaben wahrnimmt. Dabei gibt es neben kulturellen Angeboten Jugendver-
bände, Sport, kirchliche, politische und ökologisch-engagierte Organisationen, die durchaus
eine Konkurrenz im Hinblick auf die Freizeit der Jugendlichen darstellen. Es gibt für dieses
Feld eine ganze Reihe pädagogischer Zielbestimmungen: §1 KJHG: Recht auf Erziehung
zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die allgemeinen Festlegungen im Grundge-
setz und in den Länderverfassungen, spezifische Ziele der genutzten Bundes-, Landes- oder
Kommunalförderprogramme. Es gibt zudem übergreifende Arbeitsprinzipien bei der Nut-
zung öffentlicher Mittel (z. B. Gender Mainstreaming). Zusätzlich gibt es gerade im Be-
reich der kulturellen Bildung eine jahrzehntelange gut dokumentierte Tradition in der Re-
flexion von Theorie und Praxis der Kulturpädagogik. Auch gibt es im Zusammenhang mit
den Künsten eine eindrucksvolle jahrhundertelange Tradition in der Reflexion ihrer Bil-
dungswirkungen.
Neben diesen offen diskutierten Zielkatalogen, die zum Teil übergreifend für die außer-
schulische Pädagogik, die außerschulische Kulturpädagogik oder für einzelne spartenbezo-
gene Arbeitsfelder gelten, gibt es die weniger offen diskutierten oder bislang noch gar nicht
reflektierten gesellschaftlichen Funktionserwartungen auch an die außerschulische Pädago-
gik. Man müsste nur einmal den Katalog gesellschaftlicher Funktionen (Legitimation, Al-
lokation etc.) bei Kulturangeboten überprüfen, so dass man neben genuin pädagogischen
Bildungs- und Erziehungszielen einen Katalog gesellschaftlicher (nicht nur emanzipatori-
scher) Ziele und Erwartungen erhält.
Zugleich gibt es Institutionen und Professionen, so dass dieses Feld der nonformalen Bil-
dung als gut aufgestellt bewertet werden kann. Es wurde sogar eigens für dieses Feld mit
dem „Kompetenznachweis Kultur“ ein Bildungspass entwickelt, der somit ein wichtiges
Element der formalen Bildung, nämlich das Zeugnis, zumindest in einer Annäherung in
die nonformale Bildung einbringt.
In dieser Situation stellt sich nunmehr das Problem flächendeckend entstehender Ganz-
tagsschulen. Die Sorgen im außerschulischen Bereich sind berechtigt. Denn wer wird er-
warten, dass Kinder und Jugendliche um 16.00 Uhr oder sogar noch später aus der Schule
kommen, in der sie dann einen vollen Arbeitstag von 8 Stunden verbracht haben, und
nichts eiliger zu tun haben, als sich um das nächste Bildungsangebot zu kümmern. Gerade
angesichts der Rolle der Peers in der Pubertät ist sogar zu fragen, ob dies wirklich empfeh-
lenswert wäre. Was ist zu tun?
Zum einen bringt ein gut ausgebauter außerschulischer pädagogischer Bereich Ressourcen,
Erfahrungen, Lern- und Bildungsmöglichkeiten ein, die allen vorliegenden empirischen
Untersuchungen zufolge gut funktionieren und deren Relevanz für Kinder und Jugendli-
che unstrittig ist.
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Doch wie sollen Kooperationsformen aussehen, die die Eigenständigkeit und den Eigen-
wert dieser Bildungsangebote aufrechterhalten, die nunmehr aber in ein neues Konzept
von Schule integriert werden müssen?
Eine Vision macht dabei seit einiger Zeit die Runde: Der Wunsch nach gleicher Augenhöhe
von Schule und Jugendarbeit. Tatsächlich ist dies ein frommer Wunsch, denn zunächst
einmal liegen alle Vorteile bei einer solchen Zusammenarbeit bei der Schule: Als Bildungs-
ort zwar in der Kritik, aber in seiner Notwenigkeit von niemandem ernsthaft bezweifelt;
gesetzliche Absicherung; staatliche Verantwortlichkeit; starke Professionalisierung und –
bei aller Kritik – ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein, in Bildungsfragen im Mittel-
punkt des Interesses stehen zu sollen.
Ein weiter Bildungsbegriff, der neben dem Kognitiven das Soziale und Emotionale berück-
sichtigt, der für Selbstbildungsprozesse Raum und Zeit lässt, der neben gesellschaftlichen
Funktionserwartungen auch die Selbststeuerung des eigenen Lernens beinhaltet und der
daher womöglich nur von einem außerschulischen Bildungsort verantwortet werden kann:
Ein solch weiter Bildungsbegriff liegt bislang nur in seltenen Fällen der Bildungspolitik
zugrunde. Eine Ursache hierfür liegt u.a. darin, dass öffentliche Politik weniger von den
betroffenen Menschen ausgeht, sondern von Ressortzuständigkeiten, so dass i.d.R. getrennt
voneinander in der Jugend-, Schul- und Kulturpolitik über „Bildung“ verhandelt wird,
aber jeder Bereich nur seine eigene begrenzte Zuständigkeit im Blick hat. Politisch ist also
an der Forderung festzuhalten:
· Es ist nur ein weiter Bildungsbegriff zukunftsfähig.
· Dieser braucht zu seiner Realisierung eine Vielzahl vernetzter Bildungsorte.
· Man benötigt zudem eine integrierte Jugend-, Kultur- und Bildungspolitik auf kommu-

naler, Landes- und Bundesebene, die gemeinsam von den verschiedenen Akteuren (Staat,
Politik, Zivilgesellschaft, Eltern, Schülern) entwickelt wird.

Nun kann man nicht solange warten, bis sich ein solches Verständnis von Politik entwickelt hat,
zumal die Veränderung von Schule durch die Schulverwaltungen ohnehin ständig vorangetrie-
ben wird, ohne auf Diskurse außerhalb des administrativen Systems Schule sonderlich zu ach-
ten. Es erscheint bei dem derzeitigen Kenntnisstand sinnvoll zu sein, quasi als eine Orientie-
rungsmöglichkeit für die vielerorts geplanten und auch schon stattfindenden Kooperationen
zwischen Schule und Kulturarbeit zwei Prozesse voranzutreiben und aufeinander zu beziehen:
· die Entwicklung von Leitlinien oder Standards für eine „optimale“ Kooperation,
· die Entwicklung unterschiedlicher Szenarien der Reform von (Ganztags-)Schule.
Denn man wird davon ausgehen müssen, dass nach wie vor die föderale Struktur unseres
Bildungswesens (und der Jugend- und Kulturpolitik!) für sehr unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen sorgen wird. Zum anderen hat sich auch schon bisher unter durchaus vergleich-
baren oder sogar denselben Rahmenbedingungen eine große Vielfalt sehr unterschiedlicher
Schulen entwickelt: Abhängig von Ressourcen, Engagement der Leitung, Mitwirkung der
Eltern, Lage, Engagement der Lehrer, Ausrichtung der Schulaufsicht etc. Das Bild jetzt
schon arbeitender Schulen ist denkbar bunt und vielseitig, was sich mit der (flächendeck-
enden) Einführung der Ganztagsschule sicher nicht ändern wird.
Zur Ausformulierung von allgemeinen Qualitätsstandards greife ich auf erste Ergebnisse des
Projektes „Kultur macht Schule“ (Vera Timmerberg, Ina Bielenberg) der Bundesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung zurück (Stand: November 2004), die Qualitätsbereiche (Kon-
zept, Infrastruktur, Zeit, Methoden/Inhalte, Fachkräfte, Organisation und Rahmenbedin-
gungen) unterscheiden und für jeden Bereich „Merkmale“ definieren.
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Daneben wurde ein Katalog von „Qualitätskriterien“ entwickelt (Abb. 31). Mit diesem
Katalog sind im wesentlichen Standards formuliert, die dem pädagogischen Selbstverständ-
nis der außerschulischen Jugendarbeit schlechthin entsprechen (also auch für politische
oder Sportprojekte gelten müssten).
Dieser allgemeine Katalog wäre daher zu ergänzen mit einer präzisen Leistungsbeschreibung
speziell von Kulturprojekten. Solche Beschreibungen liegen vielfach vor. In besonderer Weise
dürften die Kompetenzanalysen im Rahmen des Kompetenznachweises Kultur der BKJ
verwendbar sein, weil dort allgemeine Kompetenzbeschreibungen (durchaus auch als Lern-
ziele zu deuten) in Bezug auf die verschiedenen Sparten bis in einzelne beobachtbare Ver-
haltensweisen durchdekliniert sind.

Abb. 31

Allgemeine Qualitätskriterien für eine Kooperation Schule/Jugendkulturarbeit

Die folgende Auflistung beinhaltet allgemeine (pädagogische) Kriterien, die aus bisheriger Sicht
des Projektes „Kultur macht Schule“ (Stand November 2004) maßgeblich für die Qualität gelin-
gender Kooperationen sind. Sie sind gewissermaßen die Perspektive oder der Maßstab, mit der
die ausdifferenzierten Qualitätsbereiche zu bewerten sind.

Kooperationen sind gelungen, wenn sie ...
... konsequent vom Kind oder Jugendlichen aus gedacht sind.
... Anerkennungskultur sind.
... ein weites Bildungsverständnis zu Grunde legen.
... zu einer ganzheitlichen Förderung beitragen.
... individuell fördern.
... zur sozialen Integration beitragen.
... Benachteiligungen abbauen.
... die Lernbereitschaft fördern.
... ein Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung sind.
... auf gleicher Augenhöhe agieren.
... partnerschaftlich organisiert sind.
... Teilnehmerorientierung als didaktisches Prinzip wählen.
... sich an den Interessen der Kinder und Jugendlichen orientieren.
... ein hohes Maß an Selbstbestimmung enthalten.
... als Prozess ausgerichtet sind.
... Partizipation als pädagogisches Prinzip verfolgen.
... Freiwilligkeit zum Prinzip machen.
... fehlerfreundlich sind.
... einen deutlichen Lebensweltbezug haben.
... zur Selbsttätigkeit anregen.
... Kompetenzvermittlung in den Mittelpunkt stellen.
... zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen.
... zur Chancengleichheit beitragen.
... Spaß machen.
... ein verlässliches Angebot für Eltern darstellen.
... Kulturvermittlung sind.
... künstlerische Fähigkeiten fördern.
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Dies alles wäre quasi das Angebotspaket der Jugendkulturarbeit, das nunmehr zu dem „An-
gebot Ganztagsschule“ in Beziehung zu setzen ist.
Nun ist Jugend(kultur)arbeit nicht der einzige potentielle Kooperationspartner von Schule. Eine
sozialraumbezogene Schule – sogar: die herkömmliche, in sich selbst ruhende Schule – zeichnet
sich dadurch aus, dass sie in einem Netzwerk unterschiedlicher Akteure wirkt. Es lohnt sich also
zunächst einmal, den obigen Katalog, der aufgrund vorliegender Erfahrungen gelingender Ko-
operationen entstanden ist, als idealtypisches Kriterienraster im Auge zu behalten, ihn aber noch
nicht als Leitlinie vorzugeben, bevor man nicht andere Kooperationspartner betrachtet hat.
Denn: Die Feststellung und Bewertung von Qualität von Kooperationen zwischen Schule
und außerschulischen Partnern hängt ab

von dem Selbstverständnis und dem Typ der Partner und
den Zielen und Absichten der Kooperation.

Dies macht Abb. 32 deutlich.

Abb. 32: Schule im Sozialraum des Stadtteils

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es zu wechselnden Gemeinsamkeiten kommen kann: So
ist in gewisser Hinsicht eine jugendpolitisch finanzierte Mobile Spielaktion näher an einem
erlebnispädagogischen Angebot eines Jugendverbandes (die gemeinsam im pädagogischen
Ethos des KJHG agieren), als dass es eine starke Gemeinsamkeit zwischen Spielmobil und
Musikschule gibt, obwohl beides Facetten von kultureller Bildung sind. Neben der Ver-
pflichtung auf einen gemeinsamen Leitbegriff („kulturelle Bildung“) ist die Ressortzuord-
nung (mit der oft damit verbundenen Identität) zumindest gleich wichtig, wobei sich jeweils
unterschiedliche Kriterien und Maßstäbe ergeben können.
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Selbst wenn man nur im Kultur-Bereich bleibt, hat man es mit verschiedenen Typen von
Partnern zu tun, u.a.:
· Kultureinrichtungen wie Konzerthallen, Opernhäusern, Theatern, Museen, z. T. mit, z. T.

ohne entsprechende (theater-, opern-, museums-)pädagogische Abteilung,
· kulturpädagogische Einrichtungen wie etwa Musik- und Jugendkunstschulen, wobei hier die

oft unterschiedliche Ressortzuteilung (Kulturdezernat, Jugenddezernat) nicht unwichtig ist,
· professionelle KünstlerInnen und ihre Organisationen, z. B. Bildende Künstler/BBK,
· kulturpädagogische oder künstlerische Projektgruppen,
· kommerziell-gewerbliche kulturpädagogische oder Kulturangebote (Kinos, private Mu-

sik- und Tanzschulen etc.).
Diese Typologie ist zu erweitern um die anderen in der Grafik aufgeführten Akteure oder
Organisationen. So haben sich in der Jugendpolitik und in der Kulturpolitik verschiedene
Traditionen – und auch „Gründungsdokumente“ – einer Kooperation von Schule mit au-
ßerschulischen Einrichtungen herausgebildet.
Für die kulturelle Bildungspolitik ist ein wichtiges Dokument der „Ergänzungsplan mu-
sisch-kulturelle Bildung“ des Bildungsgesamtplanes Ende der 70er Jahre. Dort wird Schule
im Netzwerk („kulturpädagogischer Dienst“) mit unterschiedlichen Kooperationspartnern
aus dem Kulturbereich gesehen – und mit einer kulturbezogenen Sprache begründet. Für
solche Kooperationsformen gelten die oben vorgestellten pädagogischen Standards nicht
unbedingt – sie ließen sich aufgrund der anderen Mentalität der Akteure auch nicht unbe-
dingt durchsetzen. Das heißt jedoch nicht, dass es für solche Kooperationen keine Stan-
dards und Qualitätsmaßstäbe gäbe – und es könnte durchaus sein, dass eine entsprechende
Analyse einen Katalog zum Ergebnis hat, der dem oben vorgestellten (Abb. 32) nahe kommt.
Doch müsste diese Arbeit zunächst einmal getan werden.
Werfen wir einen Blick in das weite Feld der Sozialpädagogik. Wie oben erwähnt, gibt es
auch in der kulturellen Bildungsarbeit vor Ort Trägerstrukturen und Projekte, die im Ju-
gend-/Sozialdezernat der Kommune oder des Landes ressortieren. Für diese gelten die oben
vorgestellten Maßstäbe, da sie dem Selbstverständnis einer pädagogisch orientierten Ju-
gendarbeit entsprechen. Nun ist die Jugendhilfe in unterschiedliche Arbeitsfelder und Be-
reiche gegliedert. Frühpädagogik ist zu unterscheiden von der Jugendarbeit, Jugendgerichts-
hilfe ist etwas anderes als Schulsozialarbeit. Es gibt Bereiche der Jugendhilfe, die stark von
Methoden und Prinzipien der Sozialarbeit („social work“) geprägt sind, obwohl das Fach
offenbar zunehmend „Sozialpädagogik“ als gemeinsame Überschrift akzeptiert. Zu erin-
nern ist jedoch an die Entstehung und die (theoretischen und praktischen) Konstitutions-
probleme dieses Faches, speziell in der Weimarer Zeit (s. o.). Mit dem damaligen Jugend-
wohlfahrtsgesetz wurde zwar eine Grundlage für die Sozialpädagogik geschaffen, diese als
Erziehungsfeld aber zugleich als deutlich zweitrangig hinter der Schule bestimmt. Die Schule
war zwar zu bestimmten Zeiten und in einzelnen Formen durchaus als umfassende Bil-
dungs- und Erziehungsinstanz gedacht, doch insgesamt muss man feststellen, dass die Schule
keine sozialpädagogische Einrichtung ist und überwiegend auch nicht sein will (Haufeldt in
Hartnuß/Maykus 2004).
Nun gibt es traditionell das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit. Wer sich heute eine Schule in
einem sozialen Brennpunkt (wer es entsprechend der Vorliebe der heutigen Politik lieber
euphemistisch mag: in einem Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf ) ansieht, stellt
schnell fest, dass hier all die Krisen unserer Gesellschaft kulminieren: Gewalt und Aggressi-
on, Drogen und andere Formen von Kriminalität, Existenzängste und Hoffnungslosigkeit.
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Mit all diesem ist die Schule – jede Schule – überfordert, obwohl immer wieder festzustel-
len ist, dass die Schule und ihre Leitungen äußerst ungerne über ihre tatsächliche desolate
Situation informieren. Hier ist also die Notwendigkeit sozialpädagogischer Intervention
angesagt. Wenn der Schulhof Hauptumschlagplatz von harten und weichen Drogen wird,
wenn innerhalb der Schule LehrerInnen und SchülerInnen von anderen SchülerInnen an-
gegriffen, erpresst oder gemobbt werden, auch: wenn LehrerInnen gewältförmige und/oder
sexuelle Übergriffe gegen SchülerInnen begehen, dann wird die Trennung von Schule und
Außenwelt obsolet. Die „Außenwelt“ in ihrer hässlichsten Seite findet schon längst in der
Schule statt.
Schulsozialarbeit war etwa bei den Gesamtschulen in NRW von Anfang an ein integraler
Bestandteil. Allerdings ist die Profilierung dieser Schulsozialarbeit kaum gelungen (ebd.,
S.62) und war zudem von harten Kontroversen geprägt: Die einen hatten die Hoffnung
einer sozialpädagogischen Schule nicht aufgegeben, andere bestreiten geradezu militant die
Reformfähigkeit und sogar den Reformwillen der Schule. Instruktiv ist vor diesem Hinter-
grund der Hinweis im Vorwort der Herausgeber des „Handbuches Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule“ (s. o.), dass eine Kooperation mit dem hessischen Arbeitskreis Schul-
sozialarbeit daran scheiterte, dass dieser vorab verbindlich seine „Grundsätze“ als Koopera-
tionsbasis verabreden wollten, die eine extrem schulkritische Position verpflichtend gemacht
hätten (ebd., S. 20).
Das genannte Handbuch ist auch aus anderen Gründen bemerkenswert. Zwar reklamiert
das Vorwort eine „weite Perspektive“ in der Kooperation von Schule und Jugendhilfe und
bezieht sich an mehreren Stellen etwa auf das in den Positionspapieren des Bundesjugend-
kuratoriums zum Ausdruck gebrachte „weite Verständnis’“ von Bildung (Leipziger Thesen,
Auf dem Weg zu einer neuen Schule, Zukunft von Bildung und Betreuung. Dieses „weite
Verständnis“ taucht auch in mehreren Beiträgen auf. Interessant ist etwa der Beitrag von
Melzer/Ehringer aus der Sicht der Schulforschung, die in der Bildungs-Konzeption des
Bundesjugendkuratoriums einen guten Anknüpfungspunkt für Kooperationen findet, ge-
rade in Hinblick auf die Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenz (S. 1000), doch:
„Für solche anspruchsvollen Aufgaben ist die Schule bislang eher schlecht gerüstet.“ (S.
1002).
In einem anderen Beitrag diskutiert Körber die Rolle der Jugendarbeit (und hat dabei die
Jugendverbände im Blick). Sein Fazit ist ernüchternd: Schlecht aufgestellt in Bildungsfra-
gen, einiges an Engagement ist weniger von dem Wunsch der Verbesserung der Bildung,
sondern vielmehr von Existenzängsten geprägt. Am ehesten sieht er Jugendverbände als
Dienstleistungsanbieter im Bereich Betreuung verortet, dort allerdings in Konkurrenz mit
anderen (auch kommerziellen) Anbietern. Es gibt lesenswerte Beiträge in dem Handbuch
(z. B. von Böhnisch/Schröer), die das Aufwachsen heute in den Kontext sich dramatisch
verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (insbesondere im Rahmen eines Ab-
schiedes von dem arbeitsgesellschaftlich orientierten Sozialstaatsmodell) diskutieren. Doch
überwiegend handelt es sich bei dem Handbuch bloß um das Spezialfeld der Schulsozialar-
beit und nicht um Jugendhilfe insgesamt. Es wird zwar immer wieder von „Jugendhilfe“
gesprochen, aber bloß dieses Spezialfeld gemeint. Dieses ist natürlich wichtig als ein Be-
reich der Jugendhilfe, der vieles an Problemen, die in der Schule zutage treten oder die
sogar von dieser produziert werden, auffängt. Doch ist es eben nur ein Segment, das zudem
durch eine äußerst schwierige Kooperationsgeschichte belastet ist. Damit baut der Etiket-
tenschwindel des Buchtitels allerdings mehr Hindernisse auf, als dass er eine Kooperation
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der Jugendhilfe mit der Schule erleichtert oder auch nur begreifbar macht. Denn die höchst
einseitige Sicht auf Jugendhilfe wird durchaus auf Seiten der Schule geteilt. Eine Schulsozi-
alarbeit als Netz für Problemfälle ist durchaus akzeptabler für die Schule als eine Jugendhil-
fe als Bildungspartnerin. Denn dann müsste man das eigene Selbstverständnis, umfassend
und professionell für eine entsprechend eng verstandene „Bildung“ verantwortlich zu sein,
verändern. Insbesondere gelingt es dadurch nicht, den Blick der Schule auf die Breite von
Jugendhilfeangeboten zu öffnen, wie es Olk in seinem Beitrag anspricht.
Trotz dieser permanenten Engführung finden sich Vorschläge und Präzisierungen, die zwar
für die Schulsozialarbeit gedacht sind, deren Übertragbarkeit man jedoch auf andere Felder
der Jugendhilfe durchaus überprüfen kann. Abb. 33 zeigt etwa eine Gegenüberstellung
unterschiedlicher Ansätze von jeweils Schule und „Jugendhilfe“ bei durchaus gleichen Funk-
tionen. Ebenso sind die Bedingungen einer Kooperation auch für andere Felder gültig.

Schule Jugendhilfe

1. Reproduktionsfunktion als Reproduktion und Weiterentwicklung der Gesellschaft durch das
Tüchtigmachen und subjektiv gewollte Einordnen des Einzelnen

Abb. 33: Schule und Jugendhilfe im Vergleich

· Qualifikation (Kompetenzentwicklung und
Kritikfähigkeit)

· Integration (Zugehörigkeit entwickeln,
Angenommensein erzeugen)

· Allokation (gesellschaftliche und berufliche
Statuszuweisung)

· Lebensbewältigung (Anpassung an unverän-
derbare Bedingungen; Befähigung zur Bedin-
gungsveränderung)

· Integration (Entwicklung der Zugehörigkeit
durch Abbau von durch Selektion entstande-
nen Zuständen)

· Beratung und Unterstützung von Eltern bei
der Erziehung

2. Humanfunktion als Aufwachsen und Unterstützen der jungen Menschen in Gleichwertigkeit

· Entwicklung gesunder Lebensweise
· Entwicklung der Beziehungskultur

· Entwicklung des ästhetischen Umfeldes

· Schutz- und Behütungsfunktion
· Erhaltung und Schaffung positiver Lebensbe-

dingungen sowie einer kinder- und familien-
freundlichen Umwelt

3. Emanzipationsfunktion als „Freigabe der Erzogenen“ (Blankertz), als Entwicklung der
    Individualität und der Gemeinschaftsfähigkeit

· Entwicklung der Mündigkeit

· Entwicklung der Selbstständigkeit

· Entwicklung von Mitbestimmung
· Entwicklung des Gemeinsinns

· Förderung der individuellen und sozialen Ent-
wicklung junger Menschen

· Vermeidung oder Abbau von Benachteiligun-
gen

· Entwicklung der Eigenverantwortung
· Entwicklung der Gemeinschaftsfähigkeit

Quelle: Hartnuß/Maykus 2004, S. 104
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Auch der „Katalog von spezifischen Bedürfnisdefiziten“, die in der Schule entstehen und
die daher in einer Ganztagsschule befriedigt werden müssen, ist brauchbar:
· Rekreationsaufgaben (Erzeugung von Wohlbefinden, Sicherung von Erholung und Ent-

spannung),
· Kompensationsaufgaben (Ergänzung, Ausgleich, Erweiterung),
· Edukationsaufgaben (Motivieren, Beratung, weitere Erkenntnis- und Erlebnisbereiche

erschließen),
· Kontemplationsaufgaben (Gewinnung von Selbsterfahrung, Selbstbesinnung, eigene Ziele

finden),
· Integrationsaufgaben (Gruppenvorhaben, Gemeinsinnentfaltung, Gemeinschaftserlebnis,

Solidarität),
· Kommunikationsaufgaben (Interaktionsgestaltung, Anspornen, wechselseitige Bereicherung),
· Partizipationsaufgaben (Mitbestimmung, Beteiligung, Aktivierung und Vitalisierung an-

derer),
· Enkulturationsaufgaben (gesellschaftliche, kulturelle, produktive, sportliche Aktivitäten,

Erlebnisentfaltung).
Konstruktiv ist die zusammenfassende Graphik (Abb. 34), bei der unter dem Aspekt der
Sozialräumlichkeit andere Trägerbereiche der Jugendhilfe berücksichtigt werden.

Abb. 34

Kooperation und Schulsozialarbeit als Baustein der 
Gesamtjugendhilfe und Jugendförderung

E. An der Schule verankerte und
    instituionaliserte Sozialarbeit

    schulisch integrierte Jugendarbeit
    und Jugendsozialarbeit

D. Begleitung und Hilfe in Einzelfällen

    durch Schulsozialarbeit, Maßnahmen der
    Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe,
    erzieherische Hilfen, schulische Beratungsdienste

C. Beratung, Entlastung, Lernen, Unterstützung durch
    Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Form von:

    Grundschule und Kindergarten, Schule und Jugendarbeit,
    Konzepten offener Ganztagsschule, Jugendverbänden,
    offenen Jugendeinrichtungen, Jugendbildungsstätten

B. Sozialräumliche (Jugendhilfe-)Infrastruktur:

    Jugendarbeit, Kultur-, Freizeit-, Bildungseinrichtungen, Sportvereine,
    Familienbildung

A. Lebensweltliche Bedingungen und soziale Lebenslagen:

    Familie, Wohnen, Freizeit, Netzwerke, Schule, Bildung
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Schultypen und Kooperationsformen – eine Ideenskizze

Deutschland hat ein ausdifferenziertes System von Schultypen und Schulformen: Grund-
schulen, Sek. I- und Sek.II-Schulen, Berufsschulen, Abendschulen, Regelschulen, Montes-
sori-, Waldorf-, Jena-Plan- u.a. besondere Schulen. Es gibt zudem Haupt- und Realschulen
und unterschiedliche Typen des Gymnasiums. Dazu kommen die spezifischen Ausprägun-
gen in 16 Ländern (so hat etwa Sachsen Real- und Hauptschulen zusammengelegt, in eini-
gen Ländern hat man schon immer „G-8“, also die 12-jährige Zeit bis zum Abitur). Und
dann hängt jede Schule von Größe, Standort, Lehrerkollegium, Leitung, Elternschaft, kom-
munaler Unterstützung ab. 40.000 Schulen sind es insgesamt, und vermutlich lässt sich
mit guten Gründen jede einzelne Schule als „besondere Schule“ begreifen. Jeder Versuch
einer Typologie wird also die Komplexität der Realität mehr oder weniger gewaltförmig
reduzieren. Nun geht es mir hier in diesem Text nicht um Vollständigkeit in der Erfassung,
sondern um das Aufzeigen einer Grundidee, die dann weiter zu bearbeiten ist.
Auszuarbeiten wäre als erstes ein „Katalog relevanter Unterscheidungsmerkmale“ für Schu-
len, die in Hinblick auf das Thema dieses Kapitels, die Zusammenarbeit von Schule und
Jugend(kultur-)arbeit, Bedeutung haben. Ein Problem hierbei besteht darin, dass sich Schulen
zur Zeit in einem dynamischen Wandlungsprozess befinden, so dass man sich überlegen
muss, ob und wie weit man sich überhaupt auf die heutige Realität einlassen soll oder sich
vielmehr gleich mit Vorschlägen für eine zukünftige neue Schule auseinandersetzen möch-
te. Auch an solchen Reformvorschlägen ist kein Mangel. Einige will ich hier anführen.

Typ 1: Der Primat des Kognitiven
Jürgen Baumert, dessen fünf universelle Prinzipien oben vorgestellt wurden, hat mit diesen
zumindest eine grobe Struktur eines Schultyps vorgestellt, dessen wichtigstes Merkmal der
„Primat des Kognitiven“ ist, der auch für künstlerische Fächer gilt.
Wenn es gelingt, zugleich den „weiten Bildungsbegriff“ in der Gesellschaft zu etablieren, der
respektiert, dass sehr viel mehr Kompetenzen, Fähigkeiten, Haltungen, Fertigkeiten benötigt
werden, als mit einer Konzentration auf das Kognitive angesprochen wird, und wenn man zugleich
respektiert, dass man daher andere Bildungsträger und -orte benötigt, dann ließe sich eine derart
angelegte Schule gut in ein lokales Bildungsnetzwerk eingliedern, in dem arbeitsteilig die ver-
schiedenen Bildungsaufgaben wahrgenommen werden. Nötig ist hierzu allerdings eine erhebli-
che innere Schulreform, denn – und dies ist bislang schon zu hören – die jetzige, nicht sonder-
lich gut funktionierende Schule könne ihre Zeit ebenfalls auf den ganzen Tag ausdehnen, um zu
versuchen, ihre jetzige Funktionsweise zu optimieren. Dies wird zwar aus verschiedenen Grün-
den scheitern, da eine derartige Schule die Schulmüdigkeit, den Schulfrust und die Verweige-
rungshaltung bei SchülerInnen (und LehrerInnen!) vergrößern wird. Doch ist diese Perspektive,
bei der sonst nichts geschieht als eine Ausweitung des bisherigen Schlechten, aufgrund bisheri-
ger Erfahrungen mit der Schulpolitik nicht nur utopisch.

FAZIT:
Eine kognitiv orientierte Schule wäre ein Kooperationspartner.
Auch eine kognitiv orientierte Schule braucht eine innere Schulreform.
Man benötigt vernünftige Rahmenbedingungen, etwa die (formelle) Etablierung eines
lokalen Bildungsnetzwerkes, in das sich die einzelnen Bildungsträger einbringen.
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Typ 2: Das Modell des Bundesjugendkuratoriums: Eine sozialraumorientierte Schule
Das Bundesjugendkuratorium beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der Bildung der Ju-
gend und denkt von seiner Aufgabenstellung her Schule immer in Verbindung mit der
Jugendhilfe. Neben Grundlagenpapieren, in denen die Grundlagen für ein weites und über-
greifendes Bildungsverständnis dargelegt werden, und Positionen, die die Bedeutung, aber
auch die notwendigen Begrenzungen von Schule beschreiben, liegt nunmehr eine Präzisie-
rung dessen vor, wie man sich eine solche Schule vorstellen könnte („Neue Bildungsorte für
Kinder und Jugendliche“, 2004/2005). Ausgangspunkt dieser Konzeption ist
· eine Verortung der Bildungs- und vor allem der Schulpolitik in der Sozial- und Gesell-

schaftspolitik,
· eine Sicht auf Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Kontext bzw. ein Blick auf die

Schule und Gesellschaft aus der Sicht der Heranwachsenden (Subjektorientierung), was
zwangsläufig die Familie (und entsprechende notwendige Unterstützungsleistungen) in
das Blickfeld geraten lässt,

· ein Blick auf den Stadtteil (Sozialraumorientierung), in dem ein Bildungsnetzwerk oder
eine Bildungspartnerschaft zu entwickeln ist,

· eine Mitsteuerung sehr vieler (aller) Akteure bei der Bildungsarbeit bei gleichzeitiger Ver-
deutlichung der öffentlichen Verantwortung.

Relativ präzise werden Anforderungen an solche neuen Bildungsorte formuliert:
· Räume,
· Freizeitgelände,
· Zentren des Gesprächs,
· Ausstattung (Bibliotheken, Instrumente etc.),
· Öffnung zur regionalen Umwelt (Betriebe, Kirchen, Verwaltungen etc.),

unterschiedliche Menschen, die angesprochen werden können (neben den LehrerInnen).

FAZIT:
Natürlich ist eine solche Schule sehr geeignet als Kooperationspartner der Jugendhilfe,
weil sie für diesen Zweck entwickelt wurde.

Typ 3: Das Modell der Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung (Edelstein, de Haan,
Kahl u.a.)
Einen umfassenden Entwurf einer neuen Schule (und Bildungspolitik) einschließlich der
Strategien der Bildungsfinanzierung hat die Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stif-
tung vorgelegt, wobei das gesamte Aus- und Weiterbildungssystem (Kindertagesstätte, Schule,
Hochschule, Weiterbildung) in den Blick genommen wird. Es ist in diesem Zusammen-
hang daran zu erinnern, dass der Bildungsetat (ohne Kindergärten) um 40 Mrd. anzuhe-
ben wäre, wollte man eine vergleichbare Situation wie in Schweden herstellen. Die Emp-
fehlungen der Bildungskommission betreffen:
· den Umgang mit Vielfalt und die Chancengleichheit,
· die Frage der notwendigen Schulautonomie,
· Überlegungen zum Lehrerberuf,
· die Frage des schulischen Lernens und des zukünftigen Curriculums,
· das Problem der Migration.
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In Hinblick auf die neue Schule wird erneut die Notwendigkeit einer erheblich größeren
Verantwortlichkeit der einzelnen Schule festgelegt. Diese Forderung ist inzwischen aner-
kannter Standardtopos. Ingo Richter erläutert zudem wieder seinen (auch oben bereits vor-
gestellten) Vorschlag von Bildungsverträgen zwischen Schule, Eltern und SchülerInnen.
LehrerInnen sind bei jeder Schulreform die entscheidende Personengruppe. Aktuell gibt es
Vorschläge (entwickelt unter der Leitung des Experten für Lehrerfragen, E. Terhart) für
Kompetenzerfordernisse im Lehrerberuf, die weitgehend mit den Ausführungen der Bil-
dungskommission übereinstimmen: LehrerInnen müssen nicht nur ihr Fach beherrschen,
sondern auch in der Lage sein, dieses in Bezug auf Lernziele, Schülerpopulation und bil-
dungspolitische Strategien zu reflektieren und zu erläutern. Sie müssen reflektierte Exper-
tenkenntnisse in Unterrichtsmethoden haben, die Autonomie der Schule mitgestalten kön-
nen (und wollen) und auch die Außen- und Kooperationsbeziehungen gestalten können.
Insbesondere brauchen Schulen bei aller Kooperativität klare Leitungsstrukturen.

Curriculum und Schlüsselkompetenzen
Eng mit dem neuen Bild von Lehrerprofessionalität hängt das neue Curriculum zusam-
men. Der Ansatz der Bildungskommission stützt sich auf aktuelle Diskussionen über Schlüs-
selkompetenzen zu einem neu zu entwickelnden Curriculum, das sich auf das Problem der
Überfrachtung bisheriger Lehrpläne einlässt.

FAZIT:
Auch eine solche Schule kann nicht nur, sondern muss geradezu die Kooperation mit
außerschulischen Einrichtungen suchen.

Weitere ausformulierte Konzeptionen einer neuen Schule liegen vor mit dem nach wie vor
aktuellen Vorschlag der Bildungskommission NRW (Schule als „Haus des Lernens“) oder der
Bayrischen Wirtschaft (Leitung: D. Lenzen). Der letztgenannte Vorschlag macht deutlich,
dass sich – berechtigterweise – unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte um die Schule küm-
mern, allerdings dabei bei aller Orientierung an einem allgemeinen Interesse und am Ge-
meinwohl die besonderen Interessen (und die jeweilige Denkweise und Rationalitätsform)
des eigenen Bereiches in den Vordergrund stellen. Es ist eine Aufgabe des bildungspoliti-
schen Diskurses, diese Einseitigkeiten zu bewerten, dabei aber zukunftweisende Vorschläge
durchaus zu überprüfen.
Interessant sind vor dem Hintergrund der jetzigen Schulrealität die Schulbeispiele in dem Film
„Treibhäuser der Zukunft“ von Reinhard Kahl. Der Film zeigt, dass es bereits heute, also unter
wenig förderlichen Rahmenbedingungen, möglich ist, Schule anders zu gestalten.

Bilanz
In Hinblick auf die Kooperation der Schule mit außerschulischen Trägern haben alle Re-
formvorschläge (mit Ausnahme der Vorschläge des Bundesjugendkuratoriums) das Pro-
blem, dass sie ausschließlich aus der Sicht der Schule (bzw. wie bei dem bayrischen Vor-
schlag: Der Schule in Hinblick auf die Erwartungen der Wirtschaft) entwickelt werden.
Wenn ein weites Bildungskonzept verfolgt wird, so steht auch dann die Schule im Zentrum
(Heinrich-Böll-Stiftung). Andere Bildungsträger haben lediglich eine Hilfs- und Ergän-
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zungsfunktion. Die Schule wird zum Lebensort und erhält somit eine „federführende“
Gesamtverantwortung in der Steuerung der formalen und non-formalen (und oft genug
auch informellen) Bildung. Schule ist auch in den Reformansätzen eine totale Institution!
Es ist daher in der Tat eine noch zu leistende Aufgabe, nicht nur die Notwendigkeit einer
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern herauszuarbeiten, sondern auch ein Bewusst-
sein (in der Schule und in der Bildungspolitik) dafür zu schaffen, dass diese Bildungspart-
ner ebenfalls in der Verantwortung stehen, was sich an einer entsprechenden Gesamt-Ko-
ordinierung und natürlich auch in den (materiellen, finanziellen und personellen) Ressour-
cen für diese Bildungspartner ausdrücken muss. Es ist daher notwendig, für die unter-
schiedlichen Typen an Kooperationspartnern Kriterien einer gelingenden Zusammenarbeit
(und entsprechende notwendig einzuhaltende Bedingungen) zu formulieren. Auch hierzu
nur eine grobe Ideenskizze.
Es sind hierbei die beiden Bereiche Schule und Kultur(pädagogische) Einrichtungen
miteinander in Beziehung zu setzen (Abb. 35). Dabei ist auf jeder Seite die Ausdifferenzie-
rung in unterschiedliche Typen, Strukturen, Denkweisen, etc. zu beachten (wobei noch zu
erarbeiten ist, welche Typologie jeweils sinnvoll ist).

Abb. 35

Typen von Schulen

a) Schon vorhandene Schulen
Grundschule
Sek. I-Schule
Sek. II-Schule
in Abhängigkeit des Ortes
(Großstadt, sozialer Brennpunkt,
ländlicher Raum etc.)

b) Schulreformmodelle
Modell Baumert,
Heinrich-Böll-Stifung
Bundesjugendkuratorium etc.

Typen von
kulturpädagogischen
Einrichtungen

a) Kunsteinrichtungen

(Theater, Opernhäuser etc.)

b) kulturpädagogische Abteilungen
der Kunsteinrichtungen

c) kulturpädagogische Einrichtungen
(jeweils in kultur- oder jugendpoliti-
scher Ressortierung)

d) kulturpädagogische Projekte

e) Jugendeinrichtungen mit kulturpä-
dagogischem Programm etc.

<   >

Für eine Reihe dieser Kooperationen gelten die oben vorgestellten pädagogischen Grund-
sätze der Jugendarbeit (Abb. 31), für andere Kooperationspartner, die sich nicht primär
pädagogisch verstehen, sind möglicherweise andere Prinzipien zu entwickeln. Insgesamt ist
zu berücksichtigen, dass es sich bei diesen Kooperationen immer um kulturelle/künstleri-
sche Aktivitäten handelt. Dies bedeutet aber, dass untersucht werden muss, in wie weit sich
aus der spezifischen Handlungslogik der Inhalte (der Sparte, des Fachs) weitere Bedingun-
gen ergeben, die bei einer Kooperation berücksichtigt werden müssen. Solche präzisen Be-
schreibungen über die (Logik der) Kunstsparte sind im Kontext der Entwicklung des Kom-
petenznachweises Kultur erarbeitet worden.
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Damit ergibt sich für ein zukünftiges Arbeitsprogramm, das sich die Vertiefung der Koopera-
tion zwischen Schule und Jugendkulturarbeit zum Ziel setzt, die folgenden Arbeitsschritte:
1. Entwicklung einer geeigneten Typologie unterschiedlicher Schulmodelle (reale Modelle,

Konzeptentwürfe).
2. Entwicklung einer geeigneten Typologie von kulturellen Kooperationspartnern mit ih-

ren je eigenen Handlungslogiken.
3. Korrelieren beider Seiten unter Berücksichtigung der immanenten Logik des künstleri-

schen/kulturpädagogischen Inhalts.
4. Entwicklung eines möglicherweise gestaffelten Katalogs von Kriterien und Prinzipien

einer solchen Kooperation, wobei allgemeingültige von bereichsspezifischen Prinzipien
zu unterscheiden sind.

5. Entwicklung von Handlungsvorschlägen für ein Szenario, das von einer Akzeptanz der Not-
wendigkeit außerschulischer Bildungsträger ausgeht. Auch hierbei wären unterschiedliche
Modelle zu unterscheiden: Am weitesten geht das Modell der (gleichberechtigten) Bildungs-
partnerschaft des Bundesjugendkuratoriums. Es ist aber auch ins Kalkül zu ziehen, dass sich
dieses Modell nicht durchsetzt und die Dominanz der Schule bleibt. Auch hierfür sind daher
Verfahrensweisen zu entwickeln, die angemessene Arbeitsbedingungen – und damit das Ein-
bringen der spezifischen Bildungswirksamkeit des Außerschulischen – ermöglichen.

9. MEHR DEMOKRATIE WAGEN!

Eine nüchterne Situationsbeschreibung und ein Hoffnungsschimmer

Der vorliegende Streifzug durch Konstitutionsprobleme der pädagogischen Einzeldisziplin
Kulturpädagogik und von Pädagogik hatte zunächst einmal das eher pragmatisches Ziel,
Bedingungen für eine vernünftige Zusammenarbeit von Schule und Jugend(kultur)arbeit
herauszufinden. Dies hat allerdings zu einer erheblichen Verbreiterung des Fragespektrums
geführt. Sowohl ganz praktische Fragen der Zusammenarbeit zweier Bildungsbereiche, aber
auch sehr grundlegende Fragen nach theoretischen Begründungsmöglichkeiten pädagogi-
schen Handelns führten nicht nur zu immanenten strukturellen Widersprüchen dessen,
was man „Moderne“ oder moderne Gesellschaft nennen kann, sondern – diese Widersprü-
che anerkennend – zu der Frage ihrer politischen Bewältigung. Dass wir in der (modernen)
Gesellschaft ständig von einem Kampf der Handlungslogiken der verschiedenen Subsyste-
me (Kultur, Wirtschaft, Politik und Soziales) und ihrer Teilbereiche (z. B.  Religion, Wis-
senschaft, Medien etc. als Teile des Subsystems „Kultur“) ausgehen müssen, führt zu der
Frage, welche Handlungslogiken (aus welchen Gründen und zu welchen Zeiten) eine ge-
wisse Vorherrschaft erhalten. Hat Politik inzwischen wirklich abgedankt zugunsten einer
nur noch ökonomischen Denkweise? Welche Einflüsse gehen von dem Kultursystem aus?
Spielen soziale Prozesse der Desintegration keine Rolle mehr? Diese Fragen sind nicht nur
ergiebig, sondern auch nicht neu. Max Weber hebt in seiner (umstrittenen) Ursachenana-
lyse für die Entstehung des Kapitalismus den kulturellen Faktor des Puritanismus hervor.
Andere diskutieren die Relevanz der Werte, die in verschiedenen Weltreligionen stecken,
für eine dynamische Wirtschaftsentwicklung. Auch erleben reine machtpolitische Ansätze,
etwa die Wiederbelebung des simplen Freund-Feind-Schemas von Carl Schmitt in der Po-
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litik der Weltmacht USA, eine neue Konjunktur. Es gibt also viele Erklärungsversuche des-
sen, ob heute noch politische Gestaltung möglich ist und nach welchen Prinzipien sie ge-
schieht. Auch bei unserer bescheideneren pädagogischen Problematik landeten wir immer
wieder bei politischen Fragen: Welche Schule wollen wir und werden wir haben? Welche
Chancen hat die außerschulische Pädagogik? Wie wird es mit der öffentlichen Förderung
des Kultursystems weitergehen? All dies sind entscheidende Fragen, von deren Beantwor-
tung es abhängt, welche Praxis in Zukunft noch möglich sein wird. Auffällig war, dass
selbst skeptische Gesellschaftsdiagnosen in Pädagogikkonzeptionen immer noch davon
ausgehen, dass ein gewisses Maß an wohlfahrtsstaatlichem Engagement nicht unterschrit-
ten wird. Offenbar fällt es schwer, das neoliberale Gesellschaftsmodell selbst dort konse-
quent zu Ende zu denken, wo man es als Perspektive der bevorstehenden Entwicklung
präzise in die eigene Theorienbildung eingeholt hat (z. B. bei Galuske). In der Tat könnte
ein Blick auf die Realität und ihre vermutliche Entwicklung Pessimismus aufkommen las-
sen: In (fast) jeder unserer Parteien ist Neoliberalismus die allseits akzeptierte Grundlagen-
theorie. Medien unterstützen fast unisono deren Thesen vom notwendigen „Umbau des
Sozialstaates“, von den angeblich zu hohen Lohnnebenkosten, von der Notwendigkeit,
angesichts der internationalen Konkurrenz erhebliche Eingriffe in die Lebensqualität der
Menschen hinzunehmen. Wie soll man zu alternativen Erklärungsansätzen der gesellschaft-
lichen Wirklichkeit kommen, wenn sowohl die Realität, aber auch die mediale Formung
unserer Mentalität offensichtlich derart gleichgeschaltet sind? (Vgl. dazu Müller 2004).
Angesichts dieses eher deprimierenden Szenarios ist es überraschend, dass tatsächlich Chancen
der Wiedergewinnung von Reflexionsfähigkeit und von Alternativen in der Gestaltung der
Gesellschaft gesehen werden – und dies bei Autoren mit völlig unterschiedlichen Ansätzen.
Einige Beispiele soolen dies belegen: Der Wirtschaftsnobelpreisträger und Armutsforscher
Armatya Sen wird nicht müde, politische Freiheit und lebendige Demokratie als Grundlage
für eine erfolgreiche Armutsbekämpfung (mit zahlreichen empirischen Belegen) zu propa-
gieren. Das Autorengespann Hardt/Negri, das auf der Grundlage einer unorthodoxen The-
orienmischung von Foucault und Marx einen umfassenden Theorienentwurf für die zu-
künftige digitalisierte und globalisierte Netzwerkgesellschaft vorgelegt hat (2002), beschreibt
in seinem neuen Buch („Multitude“, 2004), dass die Vielzahl aller Menschen (eben: die
„Multitude“) als gestaltendes Subjekt der Politik der übermächtig erscheinenden Herrschaft
des „Empire“ die Gestaltungsmacht durchaus streitig machen kann. In eine ähnliche Rich-
tung gehen – von konservativen bis zu linken Ansätzen – zahlreiche andere Autoren, so dass
der Brandtsche Slogan eine neue Aktualität bekommt: Mehr Demokratie wagen. An dieser
Stelle erhalten – trotz ökonomischer und/oder staatlicher Fesseln – Kultur- und Bildungs-
arbeit eine Aufgabe, die an die Gründungsversprechen der Moderne anschließt: Wissen,
Ermutigung, Phantasie, widerständiges und Möglichkeitsdenken, Empowerment, und dies
in der doppelten Zielrichtung des (individuell) guten, gelungenen und glücklichen Lebens,
das aber weiß, dass dies nur im (politisch entsprechend gestalteten) Sozialen realisiert wer-
den kann. Vielleicht sind die bürgerlichen Grundwerte Frieden, Freiheit, Gleichheit und
Gerechtigkeit orts- und zeitgebunden, mehr Ideologie als Empirie oder Theorie. Doch set-
zen sie – einmal in die Welt gesetzt – Maßstäbe dafür, was der Mensch über die „richtige“
Form seiner Lebensbedingungen denken kann, auch als ständige Erinnerung daran, dass
man der gedachten Vision auch dann zur Realisierung verhelfen könnte, wenn die etablier-
ten Strukturen in Politik, Gesellschaft und Medien zur Zeit dem entgegenstehen. Pädago-
gik muss daher komplementär zur Politik betrachtet werden, wobei dieser Zusammenhang
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weder in einer „erst dies, dann das“ betrachtet werden sollte (dies wäre sofort das Ende
jeglicher Veränderung, da man sich dann wechselseitig blockiert), noch wird „Politik“ nur
im Rahmen der etablierten politischen Akteure (Parteien, Gewerkschaften, Staat) verstan-
den. Nicht umsonst hat das Konzept einer „Zivilgesellschaft“ in den letzten Jahren eine
besondere Karriere gemacht, weil es (u.a.) auch dazu dient, die Vielfalt und Notwendigkeit
von politischer Einflussnahme innerhalb und außerhalb etablierter Politikstrukturen zu
konzeptionalisieren.

„Mehr Demokratie zu wagen“ heißt daher: Repolitisierung der Gesellschaft.
Mit diesem Topos befindet man sich in einer langen Tradition, die auch und gerade für die
Pädagogik eine große Bedeutung hatte. An zwei Begriffen will ich dies kurz zeigen. Der
gerade im Zuge der friedlichen Revolution in Osteuropa neu entdeckte Begriff der Zivilge-
sellschaft steht für eine 2500 Jahre alte Tradition. Er ist die Rückübersetzung des deutschen
Begriffs der „bürgerlichen Gesellschaft“, die nicht zuletzt in der politischen und Rechtsphi-
losophie von Hegel eine wichtige Rolle spielt und die etwa von Gramsci in dem Konzept
der societa civile in ihrer politischen Bedeutung in ihr Recht gesetzt wurde. Ihren Ausgang-
punkt nahm sie in der aristotelischen Koinonia politike (lat.: societas civilis), dem Zusam-
menschluss der freien Männer, also den Entscheidern in der Polis der griechischen Demo-
kratie. Zwischenzeitlich spielte die civil society in der englischsprachigen politischen Philo-
sophie (z. B. J. Locke) eine wichtige Rolle. Heute bezeichnet die Zivilgesellschaft bei allem
Schillernden, das in der Verwendung dieses Begriffes liegt, eine politische Diskursivität und
Meinungsbildung vor und neben, z. T. gegen etablierte Strukturen, ist also in der Tat ein
wichtiges Konzept bei dem Projekt einer Wiedergewinnung des Politischen.
In dieselbe Richtung geht die Verwendung eines weiteren Begriffspaares: der Sozialformen
des Citoyen bzw. des Bourgeois. Hierin wird die doppelte Gesellschaftlichkeit des Bürgers
in der Moderne erfasst: Politischer Mitgestalter des Gemeinwesens und Funktionsträger in
der Marktgesellschaft zu sein. Wurde die Pädagogik als „Arbeit am Subjekt“ von Beginn der
Moderne immer auch in ihrer Rolle gesehen, politische Mitverantwortung in einer zuneh-
mend demokratisch verfassten Gesellschaft zu übernehmen, so wird in den durchaus wi-
dersprüchlichen Bildungszielen „Citoyen“ bzw. „Bourgeois“ auch die ambivalente Rolle
deutlich, was ein staatliches Bildungssystem zu leisten hat.
Mit dem Ziel, neoliberale Zumutungen durch eine verbreiterte Demokratie zu verhindern,
den Citoyen als Bildungsziel ebenso wieder zu entdecken wie eine funktionierende „Zivil-
gesellschaft“ anzustreben, bewegt man sich also in einer guten Traditionslinie der Moderne
(die allerdings auch andere, in die Barbarei führende Traditionslinien hat). Diesen komple-
mentären Zusammenhang von Pädagogik und Politik gedacht zu haben, liegt tief in der
deutschen Tradition des Erziehungsdenkens, wobei oft genug die emanzipatorisch-erziehe-
rische Qualität der Künste genutzt wurde. Man denke nur etwa an die politisch-pädagogi-
sche Konzeption von Schiller. Doch während das bildungsphilosophische Denken sich in
Deutschland entweder von den sozialen Kontexten abkoppelte bzw. sich in eine wenig
demokratische Richtung entwickelte (so wie in der „Kulturpädagogik“ der 20er Jahre), gab
es in anderen Ländern durchaus heute anschlussfähige Positionen. In erster Linie ist hier an
John Dewey (1859 – 1952) zu denken, der systematisch in seinem langen Leben die philo-
sophisch-erkenntnistheoretische, anthropologische, kunsttheoretische, pädagogische und
politische Dimension ausgearbeitet hat. Nicht umsonst erleben wir eine Art von Renais-
sance des Pragmatismus Deweyscher Prägung, wie sich etwa in der verstärkten Rezeption in
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der politischen und Sozialphilosophie (H. Joas), aber auch in der Neuherausgabe einiger
seiner Schriften durch J. Oelkers zeigt. Passfähig scheint Dewey deshalb zu sein, weil er eine
Integration der genannten Disziplinen für eine Zeit des bereits entwickelten Kapitalismus
(Fordismus) in einer alten Demokratie entwickelt, die sich bereits mit den realen Abnut-
zungserscheinungen einer demokratischen Praxis zu einer Zeit befassen musste, als in
Deutschland erst tastende Versuche mit dieser politischen Ordnungsform gemacht wur-
den. „Erfahrung“ ist das Grundprinzip sowohl für Deweys anthropologische Vorstellungen
als auch für seine Kunsttheorie („Kunst als Erfahrung“). Und genau hierum muss es daher
auch der Schule gehen, deren Bedeutung für eine funktionierende Demokratie nicht über-
schätzt werden kann.
Es ist dabei meine Überzeugung, dass das fragile Pflänzchen Demokratie heute insbesondere
vom Neoliberalismus und seinen Auswirkungen bedroht wird. Was bedeutet dies?

Der Neoliberalismus vor dem Endsieg? Probleme und Chancen
von Bildung und Kultur in einer lebendigen Demokratie

Gleichgültig ob man über Schule, Sozial- oder Kulturpädagogik spricht, man wird sich die
Frage stellen müssen, in welcher Weise das Bildungssystem auf äußere Einflüsse reagiert, ob
es sie sich vielleicht sogar zu eigen macht, ob es möglicherweise nur abhängige Variable von
Entscheidungen ist, die in den Schaltstellen der politischen oder ökonomischen Macht
getroffen werden. Eine solche Fragestellung mag heute vielleicht etwas ungewohnt erschei-
nen, hat jedoch eine lange Tradition. In der marxistischen Tradition, die es im Gefolge des
Bedeutungszuwachses der Kritischen Theorie in den 70er Jahren auch nennenswert in
Westdeutschland gegeben hat, hat man durchaus Versuche einer „Politischen Ökonomie
des Ausbildungssektors“ erprobt. Es gab und gibt sie vereinzelt bis heute – Ansätze einer
Kritischen Pädagogik, die sich stark für die Sozialgeschichte der Erziehung und hierbei
insbesondere für ökonomische (oder soziale und politische) Einflussfaktoren des Bildungs-
systems interessiert. Zumindest die Fragestellung ist geblieben: Lassen sich historische Sta-
tionen bei der Gestaltung des Bildungssystems auf bestimmte Beeinflussungen von außen
und auf bestimme außerpädagogische Interessenslagen zurückführen? „Bildung“ hat sich
dabei immer als ambivalentes Instrument der Herrschaftssicherung herausgestellt: Zum
einen hat kaum eine Macht darauf verzichtet, ihre „Legitimität“ auch über das Bildungssys-
tem sicherzustellen. Und doch musste man stets mit dem Eigensinn von Bildungsprozessen
rechnen: Dass nämlich selbstdenkende Individuen entstehen könnten, die ihr Schicksal in
die eigenen Hände nehmen wollen. Bildung und Herrschaft, so Heydorn, stehen daher
immer in einem (potentiell) widersprüchlichen Verhältnis zueinander.
Auch die Einflussnahme durch die Wirtschaft war nie so gradlinig, wie es eine mechanis-
tisch-materialistische Theorie suggerieren wollte. Denn „die Wirtschaft“ ist bei allem ge-
meinsamen Interesse am Gewinn ein in sich heterogener Bereich, der durchaus unterschied-
liche Anforderungen an das Bildungssystem formuliert. Zu erinnern ist nur an den bil-
dungspolitischen Streit im deutschen Kaiserreich am Ende des 19. Jahrhunderts, als die
konservative Montanindustrie bloß gering qualifizierte Berg- und Stahlarbeiter brauchte
(und daher eher einen Rückbau des Bildungswesens forderte), während die moderne Che-
mie- und Elektroindustrie nicht bloß weltoffen agierte, um neue Märkte zu erschließen,
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sondern auch technische Eliten in ihren Fabriken brauchte. Es ist also kein Zufall, dass der
Sohn des AEG-Gründers Rathenau, Walter Rathenau, nicht bloß in die Fußstapfen seines
Vaters in der Leitung des Werkes trat, sondern als Außenminister eine fortschrittliche Poli-
tik der Friedenssicherung betrieb (und dafür mit seinem Leben bezahlte).
In der Gegenwart zeigt sich nun das folgende Bild: Zum einen gibt es eine deutliche Prä-
senz ökonomischer Positionen. Man möge nie vergessen, dass PISA von der OECD, und
damit von einer wirtschaftspolitischen Organisation durchgeführt wird. Die Relevanz öko-
nomischer Argumentationen in den politischen Parteien ist zudem offensichtlich und oft
genug die einzige. Zudem mischen sich Wirtschaftsverbände mit durchaus diskussionswür-
digen Vorschlägen – z. T. unterstützt durch anerkannte Erziehungswissenschaftler – in die
bildungspolitische Diskussion ein. Und trotzdem zeigt das Bildungssystem eine so große
Beharrlichkeit, so dass zumindest hier eine gewisse Plausibilität für die soziologische Sys-
temtheorie entsteht: selbst das Beschäftigungssystem, das mit einer großen Zustimmung
bei Forderungen an das Bildungssystem rechnen kann, hat offenbar keinen direkten Zu-
griff auf das Bildungssystem. Dieses steuert sich offensichtlich in weiten Teilen selbst – und
nimmt vor allen Dingen auch nur sich selbst wahr. Dieses Faktum ist überall dort wichtig,
wo man etwa versucht, zunächst schulfremde Steuerungsformen (etwa das Neue Steue-
rungsmodell) oder Kooperationen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen
(Kultur – Schule, Jugendhilfe – Schule, Wirtschaft – Schule etc.) zu initiieren. Solche Ver-
suche sind überall dort zu vermuten, wo man von „Netzwerken“ spricht und sich dann
überlegt, wie die (beizubehaltende) Heterogenität mit einem notwendigen Minimum an
(bindender) Gemeinsamkeit verknüpft werden kann (vgl. Eichmann 1989 sowie speziell
zur systemtheoretisch interpretierten Vernetzung von Jugendhilfe und Schule Baltes/Eckert
1999). In Hinblick auf die Beeinflussbarkeit der Pädagogik von außen gibt es die starke
Tradition der Autonomie, auf die man sich in der Pädagogik im wesentlichen quer durch
alle Schulen, Ansätze, Richtungen und Grundüberzeugungen einigen kann. Allerdings wird
„Autonomie“ bei Lichte besehen nicht identisch interpretiert – aber immerhin.
Nach wie vor gibt es zudem immer noch Strömungen in der Pädagogik, die bei aller Akzep-
tanz gegenüber der normativen Kraft des Faktischen – und hierbei ist die grandiose Über-
lebensfähigkeit des Kapitalismus trotz all seiner Krisen zu nennen – eine kapitalismuskriti-
sche Grundhaltung bewahrt hat, mag dies mit Rückgriff auf die Frankfurter Schule (A.
Gruschka u. a.), H. J. Heydorn (H. Sünker u.a.), Bourdieu oder andere Theoretiker oder
Ansätze geschehen. Immerhin haben Bernhard/Rothermel (2001) im „Handbuch Kriti-
sche Pädagogik“ eine derartige Zusammenstellung und Sünker/Krüger (1999) eine Text-
sammlung „Kritische Erziehungswissenschaft am Neubeginn?“ herausgeben können
(allerdings mit z. T. überraschenden Namen, die man vielleicht nicht unbedingt in diesem
Kontext erwartet hätte).
Wie kann sich also eine „Kritische Erziehungswissenschaft“ konstituieren? Sie wird – und
sicherlich ist dies sogar der wichtigste Punkt – ihre Verortung in einer exakter zu beschrei-
benden gesellschaftlichen Umgebung vornehmen müssen. Dies wird man zudem tun müs-
sen unter Rückgriff auf soziologische, philosophische oder politisch-ökonomische Groß-
theorien, wobei die neue Qualität des Kapitalismus/Imperialismus in Zeiten der Globali-
sierung zu berücksichtigen ist. Eine interessante Vorlage liefert hierfür die Veranstaltung
„Kapitalismus im 21. Jahrhundert“ der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft, bei der der Daim-
ler-Chrysler-Chef Jürgen Schrempp die folgenden 10 Thesen zum globalisierten Kapitalis-
mus vorgestellt hat:
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1. Globalisierung ist nicht nur ein Wettbewerb um Märkte, sondern auch um Werte.
2. Globalisierung schafft keine neuen Konflikte, sondern ist ein Schlüssel zum Frieden.
3. Globalisierung bedeutet nicht Abbau sozialer Standards, sondern Aufbau von weltwei-

tem Wohlstand.
4. Die weltweiten Kapitalmärkte sind nicht Ursache von Krisen, sondern Katalysator für

Transparenz, unternehmerische Effizienz und demokratische Kontrolle.
5. Nicht der begrenzte Vorrat an Rohstoffen, sondern der unbegrenzte Vorrat an Wissen ist

die entscheidende Ressource im Wettstreit der globalen Märkte.
6. Globalisierung erzeugt nicht Bindungslosigkeit, sondern die Internationalisierung der

Kommunikation schafft neue Formen der Verbindung.
7. Globales unternehmerisches Handeln baut nicht nationale Verantwortung ab, sondern

stärkt die regionale Verankerung.
8. Globalisierung reduziert nicht die Freiheit des Einzelnen, sondern bietet neue Spielräu-

me für eigenes Handeln.
9. Globalisierung entmachtet nicht Nationalstaaten, sondern führt zu einer neuen Partner-

schaft von Wirtschaft und Politik.
10.Unseren zukünftigen Wohlstand gewinnen wir nicht durch Wahrung unseres Besitz-

standes, sondern nur durch eine weitere Öffnung der Märkte (ebd., S. 67 ff.).
Hieran lohnt es sich auch deshalb sich abzuarbeiten, weil „Globalisierung“ auch in diesen
knappen Thesen in einem weiten Verständnis als politisches, soziales, ökonomisches und
kulturelles Phänomen dargestellt wird – und sich der Beitrag zumindest in dieser Hinsicht
auf der Höhe der Zeit befindet: Der digitale und globalisierte Kapitalismus präsentiert sich
gerade nicht als ungenierte Abzocke im größten Stil, sondern als Weltfriedensprogramm
mit erheblichen Versprechungen an alle, dass es einen ungeahnten Wohlstand auf der Basis
humanistischer Werte geben könnte.
Damit ist zugleich eine Messlatte für die heutige Pädagogik gelegt: Sie ist nämlich in Bezie-
hung zu setzen zu den verschiedenen sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen
Entwicklungen. An anderer Stelle habe ich daher einen Überblick darüber gegeben, welche
aktuellen Theorien in diesen vier Feldern zur Verfügung stehen (Fuchs: Kunst, Kultur etc.,
2002). Auf welche Diskurse und Theorien kann sich also eine Pädagogik beziehen, die
angemessen auf die Globalisierung und den umfassenden Gestaltungsanspruch, so wie er
von Schrempp dargestellt wurde, reagiert?
Einige meist soziologisch orientierte Großtheorien versuchen, alle Felder abzudecken. Hier
ist zur Zeit insbesondere das Theorieprogramm zur „Zweiten Moderne“ von Ulrich Beck
(in Verbindung mit A. Giddens) zu nennen, das auch in der Pädagogik eine wichtige Refe-
renzgröße darstellt. So – um ein Beispiel zu nennen – ist die „Zweite Moderne“ in dem
auch in diesem Text besonders beachteten Buch von M. Galuske (2002) die ausgewählte
Beschreibung der nunmehr beginnenden gesellschaftlichen Zukunft. Beck selbst dekliniert
systematisch, allerdings durchaus eklektisch Ökonomie, Politik, Kultur und – natürlich –
Soziales durch in Hinblick auf sein Ziel, das Neue der kommenden Weltordnung zu be-
schreiben. Folgenreich, allerdings ausformuliert nur in Hinblick auf die sozialphilosophi-
schen Grundlagen, ist auch der Großentwurf von Habermas, der sich in seinen kleinen
Texten zudem zu den von ihm nicht systematisch dargestellten Bereichen äußert, so dass
auch hier eine allumfassende Interpretation und Analyse entsteht. Bourdieu ist ein anderer
Lieferant von Großtheorien ebenso wie Luhmann, der allerdings für eine „kritische“ Erzie-
hungswissenschaft weniger infrage zu kommen scheint. In einem engeren Verständnis von
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„kritisch“ wird man die Ansätze rund um eine an Lebhaftigkeit gewinnende Politische
Ökonomie – etwa rund um die Zeitschrift „Das Argument“ – registrieren müssen, zumal
dort Fragen der kulturellen Erziehung traditionell eine große Rolle spielen. Hier wird auch
immer wieder die Frage nach demjenigen Subjekt aufgegriffen, das im neuen digitalen
Kapitalismus gebraucht wird, wobei Foucaultsche Ansätze einer „Gouvernementalität“ (ei-
ner Mischung aus gouverner und mentalité) fruchtbar sind: Mit welchen (Macht-)Strategi-
en wird das flexible Subjekt des Hightech-Kapitalismus geformt? Bildung war etwa Thema
des Heftes 246 (3/2002) unter dem Schwerpunkt „Bildung – Krise – Hegemonie“.
Insbesondere ist in Hinblick auf den in den oben genannten Ansätzen einer „Kritischen
Erziehungswissenschaft“ oft wohlwollenden Bezug auf Becks Gesellschaftsanalyse auf die
Fundamentalkritik an Beck durch V. Stork (ebd., S. 302 ff.) hinzuweisen, der die Passfähig-
keit von Becks Entwurf mit dem Neoliberalismus herausarbeitet. Mit der Sozialpädagogik
im Neoliberalismus setzen sich Kroll/Löffler (in Heft 256, 3-4/2004) auseinander, die
insbesondere die Paradigmen – oder besser dem Zielwechsel in der Sozialpädagogik weg
vom Versprechen einer Integration in die (Arbeits-)Gesellschaft hin zu einer Bearbeitung
von Problemen des Alltags („Lebensweltorientierung“, Thiersch) – mit ihren Risiken und
Chancen nachzeichnen. In all diesen Texten kristallisiert sich heraus, dass die sowohl geistig
als auch politisch zu bewältigende Kampfaufgabe der Neoliberalismus ist, der es geschafft
hat, nicht bloß Verständnisweisen eines „Sozialen Kapitalismus“ im Wirtschaftbereich zu
verdrängen, sich nicht nur der Programme (fast) aller Parteien als geradezu „natürlicher“
und daher alternativloser Politikstrategie bemächtigt hat, sondern der offenbar auch Herr-
schaft über die Köpfe der Alltagsmenschen hat erringen können. Will man also etwas gegen
diese neue Fundamentalkonzeption erreichen, dann wird man sich an dem Problem abar-
beiten müssen, woher diese ihre Überzeugungskraft offenbar auch bei denjenigen erhält,
die zu ihren Opfern gehört.
Aber was ist eigentlich dieser Neoliberalismus genau? Nimmt man die obige Positionierung
von Schrempp als Credo einer führenden Person eines internationalen global player der
Wirtschaft, dann kann man einige Elemente erkennen: Eine möglichst hindernisfrei agie-
rende Tauschgesellschaft, die sich ihre Regeln selbst gibt und die wenig durch den Staat/die
Staaten gestört werden wollen. Insbesondere ist es der – angeblich nicht bezahlbare und die
freie Marktwirtschaft hemmende – Sozialstaat, der reduziert werden muss. Im Kampf um
die Hegemonie in der Gesellschaft zwischen Politik und Wirtschaft ist es eindeutig die
Wirtschaft, die zählt. Alle Programme einer Politik in Anschluss an J. M. Keynes (der sei-
nen Ansatz als Konsequenz aus dem Scheitern der neoklassischen Wirtschaftspolitik der
20er Jahre entwickelt hat) sind von Übel.
Neoliberalismus ist jedoch nicht bloß eine Wirtschaftspolitik, bei der sich weder Staat noch
andere Organisationen einmischen sollen, sondern er ist auch eine Weltanschauung. Von
Werten war die Rede. Gerne schmückt sich der Wirtschaftliberalismus mit den Denkfrüch-
ten des philosophischen Liberalismus, so wie er durchaus in der Frühzeit der Entwicklung
dieser Konzeption bei J. Locke und später bei A. Smith noch legitim war. Man erinnere
sich, dass es diesen frühen Theoretikern des Marktes um Frieden und Freiheit gegangen ist
vor dem Hintergrund einer Zeit der Gewalt und des Bürgerkrieges. Der Markt, in dem der
Eigennutz als gemeinschaftsfördernde (!) Kraft wirksam wurde, hatte insbesondere keine
zivilisierende Wirkung (vgl. mein Text „Markt oder Staat“, 2004). Heute ist John Rawls der
wichtigste philosophische Vertreter mit einer „liberalen“ Moralphilosophie, die die Freiheit
des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und der die gesellschaftliche Ungleichheit nur dann
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legitimiert, wenn auch die Schlechtestgestellten in der Gesellschaft einen Vorteil von der
gesellschaftlichen Ungleichheit haben. So entwickelt Rawls auf der Basis der aktualisierten
liberal-philosophischen Grundprinzipien eine „Theorie der (sozialen) Gerechtigkeit“. Der
„Markt“ ist gerade nicht verabsolutierter Selbstzweck, sondern Mittel für den humanen
Zweck einer gerechten Gesellschaft (vgl. Slater/Tonkiss 2002, Altvater 1992, aber auch
Schui/Blankenburg 2002). Ist „Gerechtigkeit“ – vor allem in der organisierten Form des
Sozialstaates – dem Neoliberalismus ein Greuel, kann es „Gleichheit“ als etwas, das notfalls
durch Umverteilung hergestellt werden müsste, erst gar nicht geben (sondern bestenfalls in
der modernen rot-grünen Variante einer „Chancengerechtigkeit“: Jeder darf sein Glück
versuchen), so gibt es „Freiheit“ in erster Linie als ungehinderte Markt- und Tauschfreiheit.
Der Neoliberalismus ist also in der Tat eine Wertekonzeption, in der die klassischen Werte
der bürgerlichen Gesellschaft eine Rolle spielen. Doch muss man sich sehr genau die spezi-
fischen Deutungen der klassischen bürgerlichen Werte Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit betrachten. Heute ist eine neoliberale Ordnung nur noch global und digital ge-
stützt zu denken.
Neu und aktuell ist die Verbindung mit Welt(markt)theorien des Imperialismus. Denn die
expansive ökonomische Dynamik des Neoliberalismus weiß durchaus die bislang noch vor-
handenen politischen Kräfte zu nutzen, um ökonomische Einflusssphären auszudehnen
bzw. zu schützen. Dabei geht der Neoliberalismus durchaus interessante Koalitionen ein,
wie in jüngster Vergangenheit an der Politik der USA zu studieren ist. So gab es offensicht-
lich Pläne zur Sicherung der Ölfelder in Nahost lange vor dem 11.9.2001, der allerdings
unter dem label „war against terrorism“ einen guten Anlass bzw. Vorwand bot, diese Pläne
nun auch so zu realisieren, dass man mit einer gewissen Akzeptanz und Unterstützung
anderer Länder rechnen konnte. Auch weiß man inzwischen durch die Filme und Bücher
von M. Moore über die Verquickungen der Bush-Administration mit der Groß-, und spe-
ziell der Ölindustrie Bescheid. Man soll jedoch bei all diesen offensichtlichen ökonomi-
schen und geopolitischen Zielen nicht die religiös-fundamentalistische Ausrichtung dieser
Politik (Kampf des Guten gegen das Böse) sowie den Einfluss der „Neocons“ unterschät-
zen, also die Anhänger politischer Theorien, die von dem deutschen Staats- und Machtthe-
oretiker C. Schmitt inspiriert wurden. Es laufen offenbar einige unterscheidbare Strömun-
gen und Ursachenkomplexe zusammen.
Der „klassische Neoliberalismus“ hatte prominente Vordenker. Vor allem ist F. von Hayek
zu nennen, der Ordo-Liberalismus, die ganze Garde der so genannten Chicago-Boys, der
aktuellen neoklassischen und monetaristischen Schule der ökonomischen Theorie (M. Fried-
mann), die ihre fachspezifischen Konzepte und Theorien expansiv auf andere Gesellschafts-
felder ausdehnen (z. B. G. Becker).
Bemerkenswert – und gefährlich – ist die umstandslose Einbeziehung neoliberaler Wirt-
schaftsvorstellungen in sehr unterschiedlichen politischen Parteien. So unterscheiden sich
in der entsprechenden Programmatik selbst die Rechten in NPD, DVU oder FPÖ in ihrer
neoliberalen Theorie wenig von den Schröder-Blair-Papieren oder den Texten von dessen
Urhebern und Stichwortgebern (Hombach, Giddens; vgl. Schui/Blankenburg 2002, S. 151
ff.): Privateigentum, Unternehmertum, Konkurrenzprinzip, Umstellung der Sozialversiche-
rung auf Kapitaldeckung, Kampf des „Anspruchdenkens im Sozialstaat“, Begrenzung der
Tarifautonomie, Senkung der Sozialabgaben etc.
Nicht verwechseln darf man – wie es allerdings stets in der politischen Sprache zu beobach-
ten ist – die Ebene der Ideologie und der Realität. Die zehn Thesen von Schrempp sind
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hierfür ein gutes Beispiel. Wer sie für bare Münze nimmt und nicht mit der beobachtbaren
Realität vergleicht, kann durchaus aufgrund des humanitären Gehalts beeindruckt sein.
Möglicherweise brauchen Akteure des Neoliberalismus auch eine solche Selbstvergewisse-
rung, wenn wieder einmal Fabriken geschlossen bzw. ganze Landstriche zum Elend verur-
teilt werden. Bei der Veranstaltung, bei der Schrempp diese These vortrug, war einer der
anderen Hauptredner der Wirtschaftnobelpreisträger Armatya Sen, der eine völlig andere
Konzeption von Freiheit und Demokratie, von staatlichem Engagement und von verant-
wortungsbewusstem Wirtschaften vorgetragen hatte – was neoliberale Chefideologen wie
der frühere Bundesbankpräsident Tietmeier sofort als „Ideologie“ abtaten – „ideologisch“
sind nämlich stets die anderen. Verwechseln darf man diesen Liberalismus auch nicht mit
dem philosophischen System von Rawls und anderen, deren Position eher der traditionel-
len Sozial-Demokratie vor ihrer neoliberalen Wende zum „Dritten Weg“ nahe kommt. Wie
weit sich der heutige Wirtschaftsliberalismus von seinen philosophisch-politischen Wur-
zeln entfernt hat, konnte man am Umgang der FDP mit Bürgerrechten (etwa bei der Ein-
führung weiterer staatlicher Überwachungsmöglichkeiten) sehen, was seinerzeit zum Rück-
tritt der FDP-Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger geführt hat.

Neoliberalismus im Überblick
Im folgenden will ich stichwortartig beschreiben, wie neoliberale Positionen in den ver-
schiedenen Gesellschaftsfeldern aussehen könnten. Galuske (2002, S. 293) fasst seine Ana-
lyse des Wandels von der industriegesellschaftlichen zur flexiblen Arbeitsgesellschaft in drei
Merkmalen zusammen:

Flexibilisierung der Arbeitsgesellschaft,
Vermarktlichung des Sozialstaates,
Ökonomisierung der alltäglichen Lebensführung.

Diese allgemeinen Trends, die ich auch so sehe, will ich an einigen speziellen Dimensionen
von Staat und Gesellschaft aufzeigen:
Wirtschaftsordnung: Abbau sozialer Sicherungssysteme, „Stärkung der Eigenverantwortung“,
Abbau von staatlichen Regularien: Deregulierung, Freihandelszonen (allerdings: Beibehal-
tung von Subventionen im eigenen Bereich, in der Rhetorik bekämpft, in der Realität er-
wünscht; Beispiel: Agrarsubventionen der EU), Abbau von Schutzregeln im Arbeitsrecht,
Lockerung des Kündigungsschutzes („Flexibilisierung“), Rückbau von Mitbestimmung,
Reduzierung der Macht der Gewerkschaften, Lockerung der Kartellgesetzgebung, keine
Vollbeschäftigungsgarantie. Globalisierung und Digitalisierung kommen der Handlungs-
logik des Neoliberalismus sehr entgegen, da er „naturgemäß“ expansiv ist und rasche Kom-
munikationswege braucht („Vernetzung“).
Wohlfahrtsstaat 1: wird in all seinen Ausprägungen bekämpft, These von den zu hohen
Lohnnebenkosten, gilt als Standortnachteil im internationalen Wettbewerb, Denunziation
der potentiellen Nutzer („soziale Hängematte“). Allerdings: In der Geschichte haben sich
sehr verschiedene Typen des Wohlfahrtsstaates herausgebildet. (Esping-Andersons „drei
Welten“-Theorie: skandinavisches, kontinentales und angelsächsisches Modell), jeder
allerdings basierend auf einer anderen kulturellen Tradition des Helfens und des Staates.
Wohlfahrtsstaat 2: Kulturpolitik: Rückbau öffentlicher Verantwortung, mehr privatwirt-
schaftliche Strukturen, Kunst und Kultur als Dienstleistungen im Sinne der EU (also keine
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„Schutzzone Kultur“ i. S. einer Daseinsvorsorge) und der WTO (Einbeziehung in GATS),
Widerstand gegen Konvention zur kulturellen Vielfalt der UNESCO, grundsätzliche Skep-
sis gegenüber der Aufgabe der Selbstreflexion der Gesellschaft durch das Kultursystem,
Unterstützung der Kulturwirtschaft.
Wohlfahrtsstaat 3: Sozialpolitik, u.a. Sozialpädagogik: Zunächst einmal kommen alle öf-
fentlichen Ausgaben „auf den Prüfstand“, das zentrale Versprechen einer Integration in die
Arbeitsgesellschaft kann in der Sozialpädagogik nicht aufrecht erhalten werden. Möglich
ist Sozialpädagogik als Reparaturinstanz für Einzelne („flexibles Management von Integra-
tion und Desintegration, von biographischen Brüchen und Diskontinuitäten unter dem
Imperativ einer radikalen Marktgesellschaft“, Schaarschuch, zitiert nach Galsuske 2002,
S. 341). Es dominiert der Dienstleistungsgedanke, Projekte sind gegenüber vorgehaltenen
Strukturen vorzuziehen. Es werden weitere Gesellschaftsbereiche „kommodifiziert“, also in
ihrem Warencharakter betrachtet bzw. ein solcher eingeführt und durchgesetzt; Privatisie-
rung sozialer Dienstleistungen.
Bemerkenswert an den Überlegungen zu einer „flexibilisierten Sozialpädagogik“ in einer
stringent neoliberal organisierten Gesellschaft ist die fehlende Radikalität, denn es wird
unterstellt, dass es eine öffentlich unterstützte Sozialpädagogik noch geben wird (vgl. hierzu
die Länderberichte etwa zur Sozialarbeit in den USA in Otto/Thiersch 2001).
Wohlfahrtsstaat 4: Bildungspolitik: Dominanz ökonomischer Orientierungen in der Bil-
dungspolitik, d. h.: Dominanz des Qualifikationsaspektes; Zurückdrängen von Allgemein-
bildung – etwa in Volkshochschulen – zugunsten unmittelbarer beruflicher Qualifizierung
(bei gleichzeitigem Widerspruch, dass der Arbeitsmarkt nur wenige neue Menschen auf-
nimmt). Durchsetzung von Quantifizierung und Messbarkeit (PISA, OECD und EU-Bil-
dungspolitik); Dominanz von Gesellschaftsbeschreibungen, die kompatibel mit dem Neo-
liberalismus sind: „Flexibilisierung“, Individualisierung, Dienstleistungsgesellschaft, Wis-
sens- und Informationsgesellschaft (siehe 10 Thesen von Schrempp); Rolle der Neuen
Medien; Neue Steuerung in der Schule (Outputorientierung, Budgetierung etc.); Wider-
spruch zwischen Bildung und Herrschaft, Eroberung der Bildungsinhalte durch Ökono-
mie (z.B. neues Schulfach „Ökonomie“ – man mag sich überlegen, welche diese sein wird
und wer die Lehrpläne erstellt).
Gesellschaftsvorstellungen: Individualisierung und Pluralisierung, neue Rolle von Konflik-
ten, Ausloten, bis wohin Konflikte nicht sozialstaatlich abgefedert werden müssen, „Zweite
Moderne“/„Risikogesellschaft“ (U. Beck), Zukunftskommission von Bayern: Ich-AG’s, Ent-
solidarisierung, individuelle Lebensführung, gesellschaftstheoretische Aushöhlung klassi-
scher Begriffe (es gibt keine „Klassen“ mehr, Neudefinition von Gerechtigkeit und Solida-
rität, Kulturalisierung der Gesellschaftstheorie etc.).
Menschenbild: Der „flexible Mensch“ (Sennett), der Mensch als Unternehmer seiner eige-
nen Arbeitskraft: „Das wählende, entscheidende, sich selbst inszenierende Individuum, das
sich als Autor seines eigenen Lebens, Schöpfer seiner Identität versteht, ist die Leitfigur
unserer Zeit.“ (Beck, zitiert nach Stork 2002, S. 393; „Gouvernementalität“: Frage nach
individuell angeeigneten Machtstrategien, Rolle der Medien: Kampf innerhalb der Kultur
um Deutungsrecht (Religion, Wissenschaft, Bildung etc.).
Staat und Politik: Rolle des Nationalstaates umstritten; These vom Ende des Nationalstaa-
tes, neue globale Ordnungsformen; Antithese: Staat bleibt als Ordnungssystem in Schrumpf-
form erhalten: Staat als Unternehmen (New Public Management, Neue Steuerung); Dienst-
leistungsorientierung; Einführung von Marktgesetzen: Umwandlung des Wohlfahrtsstaa-
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tes in international agierenden „nationalen Wettbewerbsstaat“ (J. Hirsch), der die Bedin-
gungen für die Wirtschaft optimiert; neue Rolle von Netzwerken, d.h. horizontalen „Gou-
vernance“-Strukturen, neue Rolle übernationaler Instanzen (EU, WTO, IMF etc.).
Weltordnungssysteme: neue Konflikte aufgrund der imperialistischen Tendenzen des Neoli-
beralismus, Globalisierung provoziert Widerstand gegen kulturelle, ökonomische, soziale
Vereinnahmung, neue Kriegsformen; neue Sicherheitsrisiken (Terrorismus), was Abbau li-
beraler Grundrechte zur Folge hat (patriot act in den USA; neue Sicherheitsgesetze in
Deutschland).
Wissenschaft: Ökonomisierung und Taylorisierung der Hochschule (Bologna-Prozess), end-
gültiger Abbau Humboldtscher Ideen einer (Zweck-)Freiheit von Lehre und Forschung,
dagegen strikte Funktionalisierung; Drittmittel-(=Auftrags-)forschung, Überschreitung
moralischer Grenzen (Gentechnologie, Biowissenschaften, Neurowissenschaften); letztge-
nannte Wissenschaften werden zu neuen Leitdisziplinen.
Kultur und Kunst: Marktorientierung, sichtbar an Events, Leuchtturmförderung, Projekt-
orientierung, Erlebnischarakter setzt sich fort und verstärkt sich; Verunsicherung wegen
Pluralisierungstendenzen, daher Versuch einer „Rückbesinnung“ auf das Eigene: „Leitkul-
tur“-Debatte, Patriotismusdebatte; innere Widersprüche in allen Parteien: SPD: klassische
Gerechtigkeitsvorstellungen vs. neoliberale Neudefinitionen im Rahmen des „Dritten We-
ges“ (Schröder-Blair-Papier, Agenda 2010); CDU: klassische (katholisch-christliche) Sozi-
allehre; Rheinischer Kapitalismus (Blüm, Seehofer) vs. „Neue Marktwirtschaft“, Verunsi-
cherung des wertkonservativen Kerns der CDU; FDP: Widersprüche zwischen Wirtschafts-
und politischem Liberalismus.
Bei all diesen Stichworten ist der Unterschied zwischen realen Prozessen und ideologischen
Überhöhungen zu beachten. Dies ist deshalb erkenntnistheoretisch sehr schwer, weil auch
eine „Beschreibung des Realen“ nicht ohne theoretische Begrifflichkeit auskommt, in die
jedoch bereits bestimmte Vorannahmen geflossen sind. So gibt es natürlich soziale Wand-
lungsprozesse, Veränderungen etwa in der Familie, in der Art und Weise, wie man sein
Leben führt. Es gibt Veränderungen in Wertordnungen, bei denen reale Prozesse, mediale
Indoktrinationen, geistige Reflexionsprozesse und weltanschauliche Grundüberzeugungen
eine Rolle spielen. Nichts, was geschieht, kann in simplen Ursache-Wirkung-Zusammen-
hängen beschrieben werden. Nur: in jeder Facette dieses Prozesses, in der Gestaltung des
Realen, in der Einflussnahme auf Mentalitäten, in der Formulierung von Zielen, in der
Verbreitung scheinbarer Selbstverständlichkeiten ist heute eine weltweit agierende Phalanx
neoliberaler Akteure aktiv – und bisweilen gehören wir selbst auch dazu.
Was ist zu tun? Immer noch hilft „Kultur“, helfen Künste, den Kopf frei zu machen von
derartigen Einflüssen. Nach wie vor gibt es gute Gründe für die Annahme, dass sich die
Realität – und das heißt: mit den Händen zu greifende Verschlechterungen der Lebensbe-
dingungen der Meisten – gegen ideologische Verschleierungen zu Wort meldet. Nach wie
vor ist eine Gleichschaltung der kritischen Intelligenz noch nicht gelungen. Nach wie vor
verstrickt sich die neoliberale Ideologie in Widersprüche: in theoretische Widersprüche
und in Widersprüche zur Realität. Nach wie vor brechen immer wieder Konkurrenzen in
dem gar nicht so harmonischen neoliberalen Block aus, denn die Dschungelgesetze des
„reinen Marktes“ gelten letztlich auch untereinander. Nach wie vor wehrt sich eine noch so
wirtschaftsfreundliche Politik gegen eine Totalvereinnahmung. Nach wie vor wirken Tradi-
tionen einer sozialdemokratischen Gerechtigkeitsgeschichte, einer christdemokratischen
Soziallehre oder von liberalen Freiheits- und Menschenrechtstraditionen. Nach wie vor
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gibt es wichtige Instanzen in der Gesellschaft – etwa die Kirchen – , die sich zum Sprach-
rohr der Verelendeten machen können. Nach wie vor melden sich diese zu Wort. Auch dies
ist immer noch möglich, weil man nach wie vor dem sozialdemokratischen Innenminister
seinen Sicherheitswahn nicht vollständig gestattet auszuleben und die Demokratie endgül-
tig zu zerstören. Es findet also nach wie vor Politik statt, ein Ringen um die Köpfe der
Menschen. Und nach wie vor findet Bildung statt, ein Ringen um ein autonomes Individu-
um, das auch stark gegen ideologische Vereinnahmungstendenzen ist. „Das Spiel ist offen;
und zwar in einem radikalen Sinne: Weder kann das alte Spiel weitergespielt werden, noch
sind die neuen Spielregeln ausgehandelt.“, so Beck 2002, S. 185. Es lohnt sich also, sich
einzumischen. Ein wichtiger Schritt auf der Ebene der Theoriearbeit besteht darin, die
immer wieder betonte „Alternativlosigkeit“ von Globalisierung nicht zu akzeptieren: Alter-
nativen sind sowohl im Denken als auch im Handeln möglich. Allerdings: Das eingangs
skizzierte Schreckensszenario, bei dem eine radikale Marktorientierung die letzten nicht
marktbezogenen Aktivitäten rund um Bildung, Soziales und Kultur beseitigt hat, sind längst
mehr als bloße Phantasiegebilde. Eine zeitgemäße Kulturpädagogik findet auch und gerade
in dieser Problematik eine Aufgabe. Zwar wird sich ein durchaus in konservativeren Ar-
beitsfeldern der Kulturpädagogik verbreiteter Wunsch, eine Legitimität lediglich dadurch
erhalten zu wollen, dass man eine kohärente und sich kontinuierlich linear weiterentwi-
ckelnde „Kultur“ (i.S. von Kunst) bloß an die nachwachsende Generation weitergibt, nicht
mehr länger realisieren lassen. Diese Vorstellung von Kultur und gesellschaftlich-kulturel-
ler Entwicklung ist genau so praxisfern wie die Vorstellung einer ungebrochenen Generati-
onenfolge. Doch liefert die aktuelle kulturtheoretische Diskussion durchaus zeitgemäße
Konzepte von Kultur, die für die Kulturpädagogik nutzbar sind (Kultur als Interkultur,
Kultur als „Fluss“, die Rolle von Kulturfunktionen in der Gesellschaft etc.). Auch ist die
politische Ebene der Kulturpädagogik nicht fremd. Will man nicht vollständig und fatalis-
tisch bloß seine Hilf- und Machtlosigkeit erklären, dann lohnt es sich, sich für wahrhaft
demokratische Verhältnisse einzusetzen. Dies fängt bei dem Einüben in partizipative Ar-
beitsmethoden an, schließt das „dialogische Prinzip“ bei der Vergabe des Kompetenznach-
weises Kultur ein, behält eine gewisse Wachheit gegenüber Abbautendenzen demokrati-
scher Mitbestimmungsrechte und sieht sich und seine Arbeit im weltweiten Kontext von
praktizierter Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit. Gerade die Künste und eine ästhetische Praxis
können sehr gut dazu führen (ohne dass man sie vordergründig und eindimensional „in-
strumentalisiert“), dass die geschulte Wahrnehmungsfähigkeit sich nicht bloß auf aller-
feinste ästhetische Facetten, sondern sich durchaus auch auf soziale und politische Prozesse
bezieht. Künste sind immer auch ein Mittel, um ein emanzipatorisches Bildungs- und Er-
ziehungsziel erreichen zu helfen. Dazu ist es nötig, ein entsprechendes, nicht verwertungs-
orientiertes Konzept von Bildung zu verfolgen.
Man sieht, dass die aktuelle Kulturpädagogik, aufs Gganze gesehen, durchaus gerüstet ist in
Hinblick auf ihre Konzepte von Bildung und Kultur, auf eine Sensibilität für politische und
soziale Wirkungen, auf die mögliche Wachsamkeit in Hinblick auf Fragen der (Un)-gerech-
tigkeit. In diesem Falle lohnt es sich besonders, kulturelle Bildung auch als soziale und
politische Bildung (so ein BKJ-Slogan) aufzufassen, da nur so gesellschaftliche Verhältnisse
beibehalten bzw. (wieder) hergestellt werden können, in denen auch eine Kulturpädagogik
im Interesse der Kinder und Jugendlichen weiterhin möglich ist.
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10. NACHWORT

Der vorliegende Text hatte zwar als pragmatischen Anlass, einige Reflexionen für die Un-
tersuchung geeigneter Kooperationsformen von Schule und Jugendkulturarbeit beizutra-
gen. Recht schnell wurde mir jedoch deutlich, dass dies kaum mit einer bloß pragmatischen
Formulierung geeigneter Kriterien oder „Standards“ für eine solche Kooperation gelingen
kann. Denn sowohl die Schule als auch die außerschulische Pädagogik befinden sich in
einer Legitimationskrise, deren Herkunft – so die Ausgangsvermutung – so tiefgehend ist,
dass man sie mit einigen Reparaturleistungen kaum wird beheben können. Als eine Ursa-
che der aktuellen Probleme von Schule und Jugend(kultur)arbeit wurden strukturelle Wi-
dersprüche der Moderne identifiziert, die insbesondere für das Bildungs- und Erziehungs-
system so gravierend sind, weil es dieses als institutionalisierte „Arbeit am Subjekt“ mit dem
Einzelnen zu tun hat, der für sich eine Form der Widerspruchsbearbeitung finden muss. In
Zeiten des Wohlstandes und Wachstums gibt es dabei vielfältige Möglichkeiten, diese grund-
sätzliche Widersprüchlichkeit zu überdecken. In Zeiten ökonomischer, politischer, kultu-
reller und sozialer Krisen gelingt dies nicht mehr. Insbesondere stellt sich die entscheidende
Frage, welche Rolle bislang der Wohlfahrtsstaat hatte und wie es mit diesem Modell einer
gesellschaftlichen Integration weitergehen wird. Alle gesellschaftlichen Bereiche, so die
Analyse, waren bislang (und sind es noch) auf den Typus einer industriegesellschaftlichen
Arbeitsgesellschaft ausgerichtet. Hier fand die Schule ihren systematischen Platz, weil die
Versprechen eines Auskommens in der Zukunft auf der Basis schulisch erworbener Kompe-
tenzen hinreichend Motivation entfaltet hat, um sie durchstehen zu können. In dem Au-
genblick, in dem dieses Versprechen in die Zukunft brüchig wird, verliert nicht nur die
Schule dieses Legitimationspolster, sondern es verliert auch die auf soziale Integration ange-
legte Sozialpädagogik ihre zentrale Begründung.
Davon bleibt auch die Kulturpädagogik nicht unberührt. Sie ist für die nunmehr notwen-
digen Klärungsprozesse allerdings erheblich schlechter gerüstet als Schule und Sozialpäda-
gogik, weil eine Verankerung in Hochschulen nur selten gelungen ist, so dass eine genuine
Aufgabe einer akademischen Erziehungswissenschaft, nämlich systematische Reflexion von
Praxis zu sein, nur unzulänglich erfüllt werden kann.
Ich lasse mich in diesem Text zudem auf jüngst vorgetragene kritische Anfragen an die
(Neue) Kulturpädagogik ein, ob sie den ambitionierten Kulturbegriff wirklich angemessen
in ihrer Theorie und Praxis berücksichtigt. Zwar kann dies in diesem kurzen Text nicht
ausgeführt werden – er dient in dieser Hinsicht eher als Leseleitfaden für andere Texte –,
doch kann den kritischen Anfragen zumindest ein erstes Antwortangebot gemacht werden.
So bin ich auch der Überzeugung, dass eine Theorie der heutigen Kulturpädagogik sich
ihrer theoretischen Grundlagen in unterschiedlichen Bereichen vergewissern muss, u.a.:
· in anthropologischer Hinsicht die Erkenntnis von der Erziehungsbedürftigkeit, der Bild-

barkeit des Menschen und der Alltäglichkeit eines immer schon stattfindenden Lernens;
· in pädagogischer Hinsicht, vor allem in Hinblick auf die Grundbegriffe Bildung und

Erziehung. Bildung kann dabei durchaus in der Tradition bildungsphilosophischen Den-
kens als subjektive Teilhabe an der (kollektiven) Kultur gedeutet werden;

· in inhaltsbezogener Hinsicht, wozu insbesondere eine Reflexion von Kunst und Ästhetik
gehört, wobei das Verhältnis von Eigenlogik und Eigenwert auf der einen Seite und gesell-
schaftlicher Wirksamkeit auf der anderen Seite zu beachten ist;
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· in kulturtheoretischer Hinsicht, wobei die Vielschichtigkeit des Kulturbegriffs eine wich-
tige Rolle spielt, die von der anthropologischen Erkenntnis des Menschen als einzigem
kulturell verfassten Wesen bis zur Dynamik und Pluralität heutiger Kulturbegriffe reicht;

· in gesellschaftstheoretischer Hinsicht, wobei in historischer Perspektive die immanente
strukturelle Widersprüchlichkeit der Moderne in Hinblick auf heutige Erscheinungsfor-
men dieser Widersprüchlichkeit berücksichtigt werden muss. Hierzu gehört auch die Tat-
sache des derzeit sich vollziehenden Wandels vom Fordismus zum Postfordismus.

Zu all diesen Aspekten gibt es aus dem Feld der Kulturpädagogik Beiträge (ein Überblick
über Themen und die Geschichte ihrer Einbeziehung in die Kulturpädagogik findet sich in
Zacharias 2001 sowie anhand von Texten in BKJ 2003).
Ich selbst habe zu kunst-, bildungs- und kulturtheoretischen Aspekten eine ganze Reihe
von Texten vorgelegt (die ich hier nicht gesondert aufführen will, die aber auf der Homepa-
ge der Akademie Remscheid zur Verfügung stehen und die leicht anhand ihrer Titel in die
entsprechende Rubrik eingeordnet werden können), so dass sich – wenngleich auch bislang
nicht in einer geschlossenen aktuelleren Monographie (vgl. Fuchs 1994 als Zusammenfas-
sung eines früheren Erkenntnisstandes) – durchaus Konturen eines umfassenderen Theo-
rieentwurfs ergeben.
Neu ist an dem vorliegenden Text u.a., dass er sich auf die grundlegende Widersprüchlich-
keit unseres Arbeitsfeldes einlässt und sogar die durchaus mögliche Vision benennt, dass
sich die öffentliche Hand vollständig aus der Bildungs-, Kultur- und Sozialpolitik zurück-
zieht. Viele Kritiken und Reformansätze gehen nämlich immer noch davon aus, dass es
weiterhin – wenngleich auch nicht im selben Umfang – einen gut ausgebauten Wohlfahrts-
staat geben wird. Es könnte sein, dass dies ein Irrtum ist.
Daher war es notwendig, einen Blick auf die kaum zu überschätzenden Veränderungen zu
werfen, die in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft heute geschehen und die unter
dem Stichwort „Neoliberalismus“ eingeordnet werden können. Damit erfüllt sich jedoch –
wenngleich möglicherweise anders, als es die entsprechenden Autoren wollten –, eine For-
derung der Kritiker der Neuen Kulturpädagogik: nämlich ein zeitgemäßes Konzept von
Kultur in die kulturpädagogische Theorienbildung einzubeziehen. Immerhin endet der Text
nicht in einer lähmenden Depression: Gerade eine ambitionierte Kulturpädagogik kann
den Kindern und Jugendlichen zu einer solchen Bildung verhelfen, dass sie sich als Subjekt
ihres Lebens – und nicht bloß als „Unternehmer ihrer eigenen Arbeitskraft“ –  vehement
für eine humane Gestaltung der Gesellschaft einsetzen.
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Edelgard Bulmahn

WAS LEISTET DER BUND FÜR DIE KULTURELLE BILDUNG?

I ch begrüße sie alle sehr herzlich in der Archenhold-Sternwarte. Das Terrain für diese
Veranstaltung ist gut gewählt: Denn wir befinden uns hier an einem Ort, an dem die

Verbindung von wissenschaftlichem Forscherdrang, Welterkundung und kultureller Bil-
dung seit langem Programm ist.
Eingangs wurde sehr ausführlich über den Bildungsbegriff gesprochen. Ich möchte deshalb
an dieser Stelle auf vergleichbare Anmerkungen verzichten und mich stattdessen dem Be-
griff „Kultur“ zuwenden, denn es geht ja heute um die Verbindung von beidem, um die
Verbindung von Bildung und Kultur.
Das Wort „Kultur“ hat eine ausgesprochen komplexe, ja verwinkelte Begriffsgeschichte. An
Versuchen, es möglichst prägnant zu bestimmen, also präzise zu definieren, was Kultur sei
und welchen Wert sie für den Menschen darstelle, hat es gerade seit dem 18. Jahrhundert
nicht gefehlt. Das Ergebnis ist zumindest in einer Hinsicht klar zu umschreiben: Es gibt
keinen Kulturbegriff „an sich“, der in allen Zeiten galt und gilt.
Ich möchte deshalb all diesen Definitionsversuchen heute keinen weiteren hinzufügen, mir
aber doch erlauben, wenigstens eine Annäherung von zwei verschiedenen Seiten vorzuneh-
men.
Zunächst also: Kultur führt uns unmittelbar ins Zentrum des Menschseins selbst. Sie ist in
keinem Fall etwas, das uns nur von außen berührt, sie ist kein Luxus, den wir uns dann
leisten können, wenn wir all unsere anderen Angelegenheiten geregelt haben, sondern Ur-
grund und Ausdruck des menschlichen Miteinanders.
Was Kultur dabei zu leisten imstande ist, lässt sich in einem Satz kaum fassen. Im Kern aber
gilt wenigstens dies eine: Kultur ist ein umfassender Name für alle Formen der Selbstver-
ständigung des Menschen, ein niemals abgeschlossenes Selbstgespräch der Gesellschaft und
– so gedacht – überhaupt erst die notwendige Basis, von der aus wir uns über Recht und
Freiheit, Moral und Gerechtigkeit verständigen können.
Dazu kommt mein zweiter Punkt: Kultur, dem lateinischen „cultura“ entlehnt, kommt von
„colere“ gleich „drehen, wenden, bebauen“. Die Wortfamilie von „colere“ ist groß: „excole-
re“ zum Beispiel steht für „veredeln“, „recolere“ für „wiederherstellen“, „agrum colere“
schließlich für „Ackerland bestellen“.
Der ehemals agrarische Wortsinn von Kultur ist also unschwer herauszuhören – und wir
können daran wenigstens eine wichtige Erkenntnis knüpfen: Kultur ist uns zwar eingege-
ben, wird und wächst aber niemals von selbst, Kultur ist Menschenwerk, und sie bedarf der
fortwährenden Pflege, wie ein Acker, der, auch wenn er fruchtbar ist, ohne Pflege keine
Frucht tragen kann.
Damit, meine Damen und Herren, bin ich mitten im Thema. Wenn Kultur ein Symbol für
das Selbstgespräch unserer Gesellschaft ist, dann stehen wir alle und gerade auch die Politik
in der Pflicht, der Kultur Wege zu bahnen und den Menschen Zugänge zu eröffnen oder
offen zu halten, neue zu schaffen und verschüttete freizulegen. Kultur muss unter die Leute
– und Bildung, kulturelle Bildung zumal, ist der Schlüssel dafür!
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Ein „zu früh“ kann es hier kaum geben: Die elementar musikalischen Einjährigen, die
ausdauernd lernwilligen Zweijährigen, die dreijährigen Sprachkünstler, sie alle sind bereits
rastlose Forscher und Entdecker der Welt und ihrer selbst.
In Artikel 31 Satz 2 der UN-Kinderrechtskonvention heißt es deshalb mit gutem Grund:
„Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am
kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und glei-
cher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung.“
Es liegt auf der Hand, dass es dabei nicht nur um künstlerische, literarische oder musikali-
sche Erfahrungen geht, sondern auch um die Fähigkeit des Lesens, des Zuhörens, des Zu-
schauens und des Verstehens. Kulturelle Bildung ist also nicht irgendein Tätigkeitsfeld,
sondern ein kontinuierlicher Lernprozess, dessen Niveau ganz wesentlich über die Qualität
unserer freiheitlichen Gesellschaft und rechtsstaatlichen Demokratie entscheidet.
Vor diesem Hintergrund ist es das ausdrückliche Ziel dieser Bundesregierung, Deutschland
wieder an die internationale Spitze der Bildungsnationen heranzuführen. Dazu muss uns eine
grundlegende Reform des Bildungssystems gelingen, die kulturelle Bildung eingeschlossen.
Der Deutsche Kulturrat und die unter seinem Dach versammelten Kulturverbände haben
bereits Positionen artikuliert, wie sie die inzwischen von Bund und Ländern eingeleitete
Bildungsreform aktiv mitgestalten wollen.
Mit der dritten „Konzeption Kulturelle Bildung“ werden diese Positionen erweitert und
präzisiert. Ich begrüße dies sehr, denn wir brauchen diese gemeinsame, einem kooperativen
Föderalismus verpflichtete Kraftanstrengung.
Unser Bildungssystem ist grundlegend reformbedürftig – über die Richtigkeit dieser Aussa-
ge und die Dringlichkeit der daraus folgenden Aufgabe darf es in unserem Land keinen
Dissens mehr geben. Wir müssen unser Bildungsniveau insgesamt erhöhen – in allen Bun-
desländern, in allen Bildungsbereichen und in der Breite genauso wie in der Spitze. Dafür
brauchen wir zunächst einen grundlegenden Perspektivwechsel. Im Kern geht es dabei um
das Umdenken und Umschalten weg vom Auslesen hin zur Einheit von „Fordern und För-
dern“.
Die erforderliche Neuausrichtung unseres Bildungswesens hat nur dann Aussicht auf Er-
folg, wenn es uns in unseren Bildungseinrichtungen und vor allem in unseren Schulen
gelingt, eine neue Lern- und Lehrkultur zu entwickeln, die die individuelle Förderung der
Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt eines qualitativ verbesserten Unterrichts stellt.
Wir dürfen uns nicht darauf beschränken, lexikalisches Wissen zu präsentieren, sondern
wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen durch Lernen über Fächer- und Spartengren-
zen hinweg dazu befähigen, selbstständig Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen,
sich Wissen zu erschließen und es aktiv handelnd anzuwenden.
Dazu kommt, was wir gerade in vielen kulturpädagogischen oder soziokulturellen Einrich-
tungen beobachten können: dass mit neuen Unterrichtsformen, die individuelle Lernwege
zulassen und die unterschiedliche Lernvoraussetzungen berücksichtigen, Begabungen früh
gefördert und Benachteiligungen rechtzeitig vermieden werden können. Kindern möglichst
früh eine solche individuelle Förderung zu ermöglichen, ihnen damit bessere Bildungs-
chancen zu eröffnen, das ist das Ziel, das die Bundesregierung mit dem Programm „Zu-
kunft Bildung und Betreuung“ verfolgt.
Der Bund unterstützt Länder, Städte und Gemeinden mit vier Milliarden Euro beim Auf-
bau eines flächendeckenden Netzes von Ganztagschulen. Die Länder finanzieren das Perso-
nal, sie entscheiden auch, welche Schulen an diesem Programm teilnehmen.



TAGUNG KULTURELLE BILDUNG 281

Über den Erfolg unserer Initiative entscheiden letztlich die pädagogischen Konzepte der
Schulen. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wir die angestrebten Ziele überall dort
erreichen werden, wo der Freiraum, den die Ganztagsschule bietet, für die Entwicklung
einer neuen Schulkultur genutzt wird. Und ich bin ebenso zuversichtlich, dass die kulturel-
le Bildung von genau dieser Neuausrichtung in besonderem Maße profitieren wird.
Die Ganztagsschule kann ein ausgezeichneter Rahmen sein für kulturelle Interessen und
künstlerische Neigungen, für Literatur und Musik, für Tanz und Theater. Dafür muss sich
die Ganztagsschule nach außen öffnen. Sie muss Kulturvereinen, Musikschulen oder ande-
ren Kultureinrichtungen die Möglichkeit geben, an der Gestaltung der Schule mitzuwir-
ken. Und natürlich – das will ich ausdrücklich sagen – muss auch umgekehrt die Bereit-
schaft da sein, mitwirken und mitgestalten zu wollen.
Eine gute, aber noch stark ausbaufähige Basis dafür ist bereits heute gelegt. Von den 400 Ju-
gendkunstschulen arbeiten inzwischen etwa 70 Prozent mit Schulen zusammen. Eine gan-
ze Palette von Kooperationsangeboten haben auch die Einrichtungen der kulturellen Ju-
gendbildung entwickelt. Musikschulen und allgemein bildende Schulen nutzen ihr unter-
schiedliches Bildungsprofil für eine effektivere musikalische Bildung, insbesondere für den
Ausbau des Klassenmusizierens. Ebenso aktiv sind die soziokulturellen Einrichtungen und
andere Kunst- und Kultureinrichtungen.
Mit den Erfahrungen, die sich aus all diesen Kooperationen ergeben, wollen wir auch künf-
tig im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen. Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung fördert deshalb nicht nur einschlägige Fachkongresse, sondern unterstützt
zum Beispiel auch Publikationen, die anhand zahlreicher Praxisbeispiele zeigen, welche
Wege der Zusammenarbeit auf dem Feld der kulturellen Bildung gangbar sind.
Dass wir dabei vor großen Herausforderungen stehen, unterstreicht zum Beispiel eine groß
angelegte Umfrage des Bonner Zentrums für Kulturforschung, die die Kunststiftung NRW,
die Stiftung Niedersachsen, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband Berlin und das
Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam finanziert haben.
Erste Zwischenergebnisse der Befragung von 2.500 Jugendlichen im Alter zwischen 14 bis
25 zeigen deutlich, dass sich in den letzten zehn Jahren ein zunehmendes Bildungsgefälle
entwickelt hat. Jugendliche mit geringerer Schulbildung zeigen erheblich weniger Interesse
an kulturellen Aktivitäten, insbesondere auch an klassischen Kulturangeboten.
Erschreckend erscheint mir aber vor allem die Einsicht, dass unser gegliedertes Bildungssystem
die Entwicklung einer bildungsspezifischen Zweiklassengesellschaft geradezu zementiert. Wäh-
rend die Schülerinnen und Schüler in Gymnasien gerade auch durch die Schule angeregt wer-
den, kulturelle Angebote für ihre Persönlichkeitsentwicklung in Anspruch zu nehmen, besu-
chen Hauptschulklassen heute kaum noch Museen, Theater oder andere Kultureinrichtungen.
Das kann uns nicht gleichgültig lassen. Wir müssen hier gemeinsam nach wirksamen Lösun-
gen suchen und diese unheilvolle Entwicklung stoppen.
Insbesondere das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sind auf dem Gebiet der kulturellen Bil-
dung seit vielen Jahren innovationsfördernd und konzeptionell tätig. Dabei arbeiten wir
mit den Ländern sowohl im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung als auch bilateral eng zusammen.
Zu unseren wichtigsten Partnern zählen darüber hinaus die vielen bundesweit tätigen Kul-
turverbände wie zum Beispiel der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Musikrat, die Kultur-
politische Gesellschaft, die Bundesvereinigung für Kulturelle Jugendbildung und andere.
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Der Aufgabenbereich der kulturellen Bildung erstreckt sich über alle Säulen des Bildungs-
wesens und reicht damit von der Erziehung im Kindergarten, den schulischen und außer-
schulischen Bereichen über die Hochschulen bis zum Lebenslangen Lernen und der For-
schung.
Hauptgegenstand dieser Arbeit ist die möglichst breite Teilhabe aller Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen an den Künsten und den kulturellen Entwicklungen. Oder wie es in den
Richtlinien zum Kinder- und Jugendplan des Bundes heißt – ich zitiere: „Kulturelle Bil-
dung soll Kinder und Jugendliche befähigen, sich mit Kunst, Kultur und Alltag phantasie-
voll auseinander zu setzen. Sie soll das gestalterisch-ästhetische Handeln in den Bereichen
Bildende Kunst, Film, Fotografie, Literatur, elektronischen Medien, Musik, Rhythmik, Spiel,
Tanz, Theater, Videos und anderen fördern. Kulturelle Bildung soll die Wahrnehmungsfä-
higkeit für komplexe soziale Zusammenhänge entwickeln, das Urteilvermögen junger Men-
schen stärken und sie zur aktiven und verantwortlichen Mitgestaltung der Gesellschaft er-
mutigen.“
Diese Ziele hat das Bundesjugendministerium allein in diesem Jahr durch die Bereitstel-
lung von rund 7,5 Millionen Euro an bundeszentrale Fachorganisationen und Verbände
der kulturellen Bildung umgesetzt. Diese Mittel kommen vor allem in der musikalischen
Jugendbildung – ich nenne zum Beispiel „Jugend musiziert“, der Lese- und Literaturförde-
rung, den Sparten Spiel und Theater und Medien zum Einsatz.
Durch diese kontinuierliche finanzielle Unterstützung des Bundes werden freie Träger in
die Lage versetzt, ein Konzept gesellschaftsbezogener Jugendbildung und ein kulturelles
Angebot weiter zu entwickeln, das die verschiedenen soziokulturellen Milieus und künstle-
rischen Kommunikations- und Gestaltungsweisen der Kinder und Jugendlichen berück-
sichtigt.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt die Entwicklung der kul-
turellen Bildung vor dem Hintergrund sich rasch entwickelnder gesellschaftlicher Verände-
rungen und neuer Anforderungen. Das Augenmerk richtet sich dabei insbesondere auf eine
Reihe von gegenwärtig wie zukünftig bedeutsamen Handlungsfeldern:
· auf die Förderung von künstlerischen Begabungen unter Kindern und Jugendlichen;
· auf Forschungsvorhaben zur Akzeptanz kultureller Angebote bei Kindern und Jugendli-

chen mit dem Ziel, diese Angebote zeitgemäß, lebensnah und in Übereinstimmung mit
den individuellen und gesellschaftlichen Interessen zu entwickeln;

· auf die Förderung der interkulturellen Bildung, des kulturellen Dialogs und der interna-
tionalen Zusammenarbeit ebenso wie auf die Integration von ausländischen Mitbürgern
und das Verständnis für unterschiedliche kulturelle Identitäten zur Konfliktvermeidung;

· auf die Nutzung neuer Medien in den Künsten und in der kulturellen Bildung;
· auf die Modernisierung der Aus- und Weiterbildung von Künstlerinnen und Künstlern,

Kunstvermittlern, Kunstpädagogen, Kulturmanagern und in weiteren Kulturberufen;
· auf die Weiterentwicklung der ehrenamtlichen Kulturarbeit
· und nicht zuletzt auf den Zusammenhang von Kultur und Arbeitsleben. Beispielgebend

ist hier das Projekt der „Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung“ hervorzuheben,
das auf die Einbeziehung von kulturellen Kompetenzen bei der Berufswahl Jugendlicher
gerichtet ist.

Auf all diesen Feldern sind in den letzten Jahren wichtige Forschungsvorhaben realisiert,
innovative Weiterbildungsangebote entwickelt und strukturbildende Vorhaben erfolgreich
verwirklicht worden.
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Beispiele reichen hier von der Entwicklung und Etablierung von Internetplattformen für
Medienkunst durch die Fraunhofer-Gesellschaft und das Zentrum für Medienkunst in
Karlsruhe über die Erprobung einer deutsch-französischen Masterclass für Filmproduzen-
ten in Ludwigsburg, die Förderung einer modernen Rock- und Popausbildung in Mann-
heim und Hannover, das Programm „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ mit 23 Mo-
dellversuchen, Weiterbildungsprojekte in deutsch-polnischen Grenzregionen bis hin zur
kontinuierlichen Förderung von sieben künstlerischen Wettbewerben in den Bereichen
Theater, Film, Komposition, Literatur und Freie Kunst.
Dass hier nicht nur wichtige kulturell-ästhetische und kulturpolitische Aufgaben erfüllt
werden, sondern beispielsweise auch bedeutende innovative kulturwirtschaftliche und päd-
agogische Leistungen erbracht werden, möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen: Durch
die Förderung der ersten Rock- und Popakademie in Deutschland sowie der deutsch-fran-
zösischen Filmakademie werden wichtige Voraussetzungen zur Weiterentwicklung von Musik
und Filmindustrie geschaffen. Mit dem in der BLK erarbeiteten Aus- und Fortbildungs-
konzept können zukünftig – vor allem auch im Internet – Lehrerinnen und Lehrer aller
Schulformen die bereits von der KMK als notwendig vereinbarten Qualifikationen erwer-
ben, um digitale Medien in den Kunstunterricht einbeziehen zu können.
Ich kann mir hier im Kreis der Fachleute weitere Aufzählungen zweifellos sparen, denn
viele von Ihnen waren an diesen und ähnlichen Projekten persönlich beteiligt oder nutzen
sie in ihrer täglichen Arbeit.
Ich möchte dafür werben, dass wir unsere gemeinsame Arbeit fortsetzen.
Der Wettbewerb um Zukunftschancen für Deutschland ist im Kern ein internationaler
Wettbewerb um die Qualität von Bildungssystemen. Um hier erfolgreich sein zu können,
brauchen wir ein kooperatives Zusammenwirken von Bund und Ländern genauso die Ver-
ständigung auf gemeinsame Prioritäten und die Zusammenarbeit aller Akteure. Dafür wün-
sche ich mir viele Verbündete. Vielen Dank!
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Doris Ahnen

„WIE ENGAGIEREN SICH DIE LÄNDER IN DER
KULTURELLEN BILDUNG?“

A ls Sie mich zur heutigen Tagung „Kulturelle Bildung in der Bildungsreformdiskussion“
als Präsidentin der Kultusministerkonferenz eingeladen haben, habe ich mich gefreut,

weil ich in der Tat der Meinung bin, dass kulturelle Bildung eine sehr wichtige Ressource
unserer Gesellschaft ist und die Vermittlung von kultureller Kompetenz eine Zukunftsauf-
gabe darstellt. Zudem liegt mir am Herzen, die seit Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse
nicht nur bei Ihnen auftretende Sorge zu zerstreuen, dass in öffentlichen Debatten Grund-
kompetenzen oft mit Fächerwissen verwechselt werden. Keine Frage: Mathematik, Fremd-
sprachen oder Naturwissenschaften sind wichtig. Aber die eigentlichen ganzheitlichen Kom-
petenzen können nur durch individuelle Förderung herausgearbeitet werden. So verstan-
den ist kulturelle Bildung eine zentrale Aufgabe der Schule und der Gesellschaft.
Aus dieser Überzeugung heraus habe ich zu Beginn meiner Präsidentschaft die kulturelle
Bildung als einen Schwerpunkt meiner Arbeit benannt und mir vorgenommen, insbesondere
die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Künstlerinnen und Künstlern sowie kulturellen
Einrichtungen zu intensivieren. Dazu gehören, neben Kamingesprächen, vor allem die ak-
tive Beteiligung an den großartigen Initiativen, die aus dem Bereich der Kulturschaffenden
selbst kommen.
In einer immer komplexer werdenden Gesellschaft wird die kulturelle Kompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen immer wichtiger. Dabei geht es zunächst darum, die eigene Kultur
zu verstehen, Orientierung zu geben sowie praktische Fähigkeiten auszubilden, um sich
selbst kulturell zu betätigen. Darüber hinaus bedeutet kulturelle Kompetenz zunehmend
interkulturelle Kompetenz. All diese Faktoren sind wichtige Voraussetzungen für die Per-
sönlichkeitsbildung, für demokratische Teilhabe und Toleranz im Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft in einer Welt, die durch neue Informations-, Kom-
munikations- und Verkehrswege immer mehr zusammenwächst.
Je früher versucht wird, dieses Verständnis zu wecken und zu fördern, desto größer sind die
Erfolgsaussichten und die Chancen, einen aktiven, zukunftsorientierten Beitrag zum Le-
ben in der heutigen Gesellschaft zu leisten. Aus meiner Sicht gibt es keinen zu frühen
Zeitpunkt, um dafür zu sorgen, dass junge Menschen einen Zugang zu ihren eigenen krea-
tiven Fähigkeiten finden – Kinder lernen spielend, während Erwachsene sich damit schon
schwerer tun.
Kulturelle Bildung ist seit jeher ein Kernbereich schulischer Bildung. Entsprechend dem
übereinstimmenden politischen Willen tragen die für das Bildungswesen verantwortli-
chen Ministerien Sorge dafür, dass die kulturellen und künstlerischen Fertigkeiten und
Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen auf vielfältige Art in den Schulen gefördert
werden. Bereits in ihrer Erklärung von 1985 „Kultur und Schule“ hat sich die Kultusmi-
nisterkonferenz dafür ausgesprochen, dass „geeignete Formen der Begegnung und der
Auseinandersetzung mit Kultur genutzt werden und so ein Beitrag zur Erziehung und
Bildung von möglichst vielseitig orientierten, frei und verantwortlich handelnden Per-
sönlichkeiten geleistet wird.“
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Auch außerhalb der Schulen gibt es eine gut ausgebaute Infrastruktur von kulturpädagogi-
schen Einrichtungen, die mit unterschiedlichen Ansätzen arbeiten und damit den unter-
schiedlichen Bedürfnissen junger Menschen entgegenkommen. Es ist gerade in Zeiten an-
gespannter öffentlicher Haushalte besonders wichtig, dass die kulturelle Jugendbildung ihren
Beitrag zur ästhetischen und musischen Bildung der nachwachsenden Generationen leisten
kann. Hierzu bedarf es einer breiten gesamtgesellschaftlichen Übereinkunft und verstärkter
Anstrengungen des Staates, aber auch der Unterstützung der Wirtschaft und von Privatper-
sonen. Bereits vorhandene Initiativen müssen, gerade unter dem Vorzeichen des demogra-
phischen Wandels, stärker als bisher koordiniert und vernetzt werden, um neue Wege und
Möglichkeiten zu suchen, die Wahrnehmungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen für
komplexe Zusammenhänge zu schulen und sie so zu einer aktiven und verantwortlichen
Mitgestaltung der Gesellschaft zu ermutigen.

Was können wir tun, um Kinder und Jugendliche noch mehr als bisher mit Kultur in Kontakt
zu bringen und ihre kulturelle Bildung zu fördern?

Wenn ich wir sage, habe ich dabei die unterschiedlichsten Akteure im Blick. Kulturelle
Bildung wird geleistet in der Familie, im Kindergarten, in der Schule, von außerschulischen
Jugendverbänden und Kultureinrichtungen. Dabei gibt es mitunter ein Problem, dass bei
der Vermittlung zu stark aus der Sicht der Institutionen gedacht wird – und zu wenig aus
der des Kindes.
Ich bin davon überzeugt, dass wir bei all unseren Bemühungen von der jeweiligen Lebens-
phase und Entwicklungsstufe der Kinder und Jugendlichen ausgehen müssen. Wir sollten
also an einem Konzept anknüpfen, bei dem vorschulische, schulische und außerschulische
Angebote sinnvoll ineinander greifen.
Die Bildungs- und Erziehungstheorien der Moderne haben, bezogen auf das Ästhetische,
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts vielerlei Erwartungen formuliert. Eine positive Wir-
kung des Ästhetischen ist nach wie vor unbestritten und dieser günstige Einfluss wird in der
Pädagogik heutzutage ergänzt durch den Hinweis, dass die Bildung des Ästhetischen in
einer Wechselbeziehung mit der Ausbildung von Schlüsselkompetenzen stehe. Und tat-
sächlich zeigt die Praxis, dass Kinder und Jugendliche, die inner- oder außerhalb der Schule
künstlerisch aktiv sind, diese Schlüsselfähigkeiten quasi nebenbei mit lernen können:

Offenheit für das Neue und Fremde,
konstruktiver Umgang mit Unsicherheiten,
genaue Wahrnehmung der veränderten Realität,
Bewertung dieser Realität,
Auswahl von relevanten Informationen und Optionen,
Zusammenführen von Elementen,
Kommunikation und Produktion von Ideen,
Reflexionsvermögen,
kreative Problemlösungskompetenz
und Steuerungskompetenz.

Unsere Gesellschaft ist auf dem Weg zu einer Wissensgesellschaft, die in erheblichem Maß
auf Informationsgewinn und Informationsverbreitung angewiesen ist. Dabei haben wir es
mit dem Phänomen einer historisch bisher nie gekannten Beschleunigung von Wissenser-
werb und Wissensverbreitung zu tun. So eindeutig dieser Prozess ist, so darf doch die Frage
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nach Bildung, nach der Entstehung und nach der Verwendung von Wissen keineswegs
dahinter zurücktreten, im Gegenteil.

Welchen Beitrag können nun die Länder einbringen, um die kulturelle Bildung von Kindern
und Jugendlichen zu fördern?

Die Länder engagieren sich in vielfältiger Weise sowohl im schulischen als auch im außer-
schulischen Bereich in der kulturellen Bildung. Betrachtet man das Engagement der Län-
der unter dem Ansatz des Lebensphasenkonzeptes, so übernehmen die Länder spätestens
mit Beginn des Kindergartenalters eine „offizielle“ Bildungsverantwortung für Kinder. Sie
sind sich dieser Verantwortung auch sehr bewusst. Deshalb haben die Kultusministerkon-
ferenz (KMK) und die Konferenz der Jugendministerinnen und Jugendminister in diesem
Jahr erstmals gemeinsame Bildungsziele für die Arbeit in den Kindertagesstätten verein-
bart. Der „Gemeinsame Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrich-
tungen“ hat zum erklärten Ziel, bei den Kindern die Lust und die Freude am Lernen zu
wecken, ihre Kreativität zu fördern und den kindlichen Forscherdrang zu unterstützen. Die
musische, also die kulturelle Bildung ist dabei ein unverzichtbarer Teil einer ganzheitlichen
Förderung, die an den individuellen Interessen der Kinder anknüpft und auf spielerisch
erkundende Lernformen setzt. Die kulturelle Bildung steht gleichberechtigt neben der För-
derung der Sprachentwicklung, der Kommunikation, dem Umgang mit Medien, der Be-
wegung, der Gesundheitserziehung und dem Erkunden von Natur und kultureller Um-
welt. Dabei ist eine frühe Förderung besonders entscheidend für den späteren beruflichen
und gesellschaftlichen Weg des Kindes und erfüllt den Anspruch des Kindes, gleichzeitig
gefördert und gefordert zu werden. Dieser Grundsatz war lange Zeit umstritten. Es ist
jedoch nicht das Ziel, schulische Bildung in die Kindertagesstätten vorzuziehen, sondern
einen altersadäquaten eigenen Ansatz zu finden. Deshalb legen wir bei der Fort- und Wei-
terbildung der Erzieherinnen und Erzieher großen Wert auf die Kooperation mit Dritten,
in Rheinland-Pfalz bei der kulturellen Bildung zum Beispiel mit der Landesmusikakade-
mie.
Im Schulbereich hat die kulturelle Bildung im Unterricht schon lange einen festen Platz.
Dies gilt insbesondere für die Inhalte der Fächer Musik, Bildende Kunst, Darstellendes
Spiel, Deutsch, aber auch darüber hinaus, denn kulturelle Bildung kann und sollte nicht
auf einzelne Unterrichtsfächer eingeengt, sondern als übergreifendes Ziel und Projekt ver-
standen werden.
Kulturelle Bildung und die in ihr manifestierten Projekte prägen mehr als viele andere nicht
nur das Selbstbewusstsein und das Klima einer Schule, sondern auch ihr Ansehen in der
Öffentlichkeit – beispielhaft sind hier zu nennen Schulchor, Schulorchester, Schulband,
Theater-AG oder auch eine Schulbibliothek. Diese Angebote des Schulalltags bieten Schu-
len eine große Chance, alle Kinder zu erreichen und soziale Selektivität zu vermeiden.
Viele bundesweit vereinbarte Maßnahmen zur kulturellen Bildung belegen eindrucksvoll
das Engagement der Länder. Ich nenne stellvertretend aus dem Bereich des Darstellenden
Spiels die Vereinbarung der KMK aus Jahr 1990 zum „Schultheater der Länder“, das jähr-
lich stattfindende Theatertreffen der Jugend in Berlin, bei dem sich schulische und außer-
schulische Gruppen begegnen oder den Jugendtheater-Wettbewerb „Schiller 05“ des ZDF,
für den die KMK zusammen mit dem Intendanten des ZDF die Schirmherrschaft über-
nommen hat.
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Das Darstellende Spiel ist im Übrigen ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich Unterricht und
außerunterrichtlicher Bereich gegenseitig befruchten können. Die Palette reicht hier von
der Theater-AG bis zum Fach Darstellendes Spiel in der gymnasialen Oberstufe.
Im Bereich der Musik zeigt sich das Engagement der Länder beispielsweise im Wettbewerb
„Jugend musiziert“. Landesjugendmusikensembles mit Chor, Jugendorchester oder Jazz-
Bands oder die in den Ländern ausgerichteten Tage der Schulmusik sind nur einige Stich-
worte, wie an Schulen auch in Kooperation mit Dritten ein musisches Profil erarbeitet und
erspielt wird. Sehr beeindruckend ist auch das Netzwerk „Orchester und Schulen“. Diese
gemeinsame Initiative der Deutschen Orchestervereinigung, des Verbandes deutscher Schul-
musiker und des Arbeitskreises für Schulmusik stellt unter dem schönen Titel „ Gute No-
ten“ die Kontakte zwischen Schulen, Orchestern, Rundfunkensembles und Musiktheatern
her.
Viele Länder pflegen Kooperationen im Bereich der kulturellen Bildung mit Fachverbän-
den oder Institutionen – und beide Seiten ziehen Gewinn aus dieser Bündelung von Sach-
verstand, bei der Lehrkräftefortbildung, bei der Weiterbildung von Erzieherinnen und Er-
ziehern oder bei einzelnen Projekten. Im Bereich der Leseförderung wird beispielsweise die
Stiftung Lesen in allen Ländern gefördert, ähnliches gilt für die Literaturförderung oder
den Friedrich-Bödecker-Kreis bei der Begegnung von Kindern und Jugendlichen mit Au-
torinnen und Autoren.
Die Ganztagsschule eröffnet hier sicherlich neue Optionen der Zusammenarbeit.
Wir stehen, so glaube ich, am Anfang einer spannenden Entwicklung, die eine große bil-
dungspolitische Chance für das künftige Bildungssystem in Deutschland birgt. Sie kennen
sicherlich das Stichwort der rhythmisierten Ganztagsschule, die dem Rhythmus des Alltags
und des Lebens folgen und Leben und Lernen wieder stärker vernetzen will. Aus meiner
Sicht fordert dies alle, die Lehrerinnen und Lehrern, die Kultureinrichtungen und -verbän-
de sowie die Träger der außerschulischen Bildung zu neuen Formen der Zusammenarbeit
heraus.
Ganztagsschulen verändern Lehr- und Lernbedingungen, erweitern den Zeitrahmen und
bieten so Chancen zu einer neuen Offenheit und Zusammenarbeit.
Kulturelle Bildung ist nicht bloß das Angebot einiger künstlerischer Aktivitäten, sondern
sollte auf die Durchdringung des Lebens durch eine mittels Wahrnehmung geformte Praxis
und eine mittels Praxis entwickelte Wahrnehmung zielen. Erfahrungsgeleitetes Lernen in
aktivierenden Situationen, das muss das Ziel werden. Die Lernenden sollen mitbestimmen
und die Lehrenden sollen sie dabei beraten und begleiten. Ziel muss es sein, Schule zu
einem Ort der kulturellen – im übrigen auch interkulturellen – Begegnung werden zu
lassen, in der jede Schülerin und jeder Schüler Gelegenheit erhält, seine eigenen Ausdrucks-
möglichkeiten zu erkunden und in Kommunikation mit anderen deren Wirkungsmöglich-
keiten zu erproben und zu erfahren.
Ich glaube noch nie sind die Chancen so gut gewesen, diese Zusammenarbeit im Sinne
einer konzertierten Aktion zu realisieren: Die Kultureinrichtungen haben ein großes Inter-
esse an der Förderung der Jugendarbeit, nicht zuletzt als Investition in die eigene Zukunfts-
fähigkeit. Die freien Träger der Kinder- und Jugendarbeit betonen schon lange die Bedeu-
tung von kultureller Bildung als Weg zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen. Die Ganz-
tagsschule bietet die Chance, über die Integration von Kultur eine „Schule neuen Typs“ zu
realisieren, die auch von Offenheit gegenüber außerschulischen kulturellen Angeboten bzw.
Anbietern geprägt ist.
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Der erfolgreiche Kongress „Kinder zum Olymp“ sowie das dazugehörige Begleitbuch ha-
ben gezeigt, dass diese Zusammenarbeit an vielen Orten bereits gängige Praxis ist. Sie sollte
aber den Status des Besonderen verlieren und den des ganz Normalen gewinnen. Das ist
sicherlich leicht gesagt und gar nicht so einfach gemacht: Es erfordert von allen Beteiligten
„Grenzüberschreitungen“ im positiven Sinn. Es muss ein wesentliches Anliegen von Kul-
turpolitik sein, die Qualität kulturpädagogischer Arbeit in kulturellen Einrichtungen zu
fördern und Bedingungen zu ermöglichen, damit diese sich weiterentwickeln kann:
· Dabei müssen die Kultureinrichtungen, analog zur Entwicklung von Schulprofilen, den

eigenen Bildungsanspruch klären und formulieren.
· Kultureinrichtungen jeglicher Art sollten nachweisen, wie und in welcher Weise sie sich

um Kinder und Jugendliche als Zuschauende, als Teilnehmende oder als Akteurinnen
und Akteure bemühen und ob ihr Angebot in adäquatem Umfang von jungen Menschen
angenommen wird.

· Schulen und außerschulische Träger sollten ermutigt und unterstützt werden, ihr eigen-
ständiges Bildungsprofil zu verdeutlichen, nach außen sichtbar zu machen und ihre päd-
agogischen Standards im Sinne einer gegenseitigen Ergänzung miteinander abzugleichen.

· Die Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern muss so verändert werden,
dass sie den veränderten Lebensbedingungen von Kinder und Jugendlichen heute und
den veränderten Realitäten und Anforderungen an Schule gerecht wird.

· Bildungspolitikerinnen und -politiker auf allen Ebenen – Bund, Länder, Kommunen –
müssen für verlässliche und stabile Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von
Schulen und außerschulischen Trägern sorgen.

Deshalb ist und bleibt der Austausch über Kulturpolitik und kulturelle Bildung einer der
Schwerpunkte der Arbeit der Kultusministerkonferenz und deshalb wünschen sich die Kul-
tusministerinnen und -minister auch weiterhin einen intensiven Austausch mit Kultur-
schaffenden sowie kulturellen und künstlerischen Institutionen und Organisationen.
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Werner Lindner

KULTURELLE BILDUNG IST TEIL DER JUGENDARBEIT

1. Daten und Fakten zur aktuellen Lage
Um die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit oder zutreffender: Kinder- und Jugendbildung
im Rahmen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit zu verorten, erfolgt zunächst der
Hinweis auf einige Daten und Fakten.1 Die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit ist Be-
standteil der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit; diese wiederum ist Element der Ju-
gendhilfe und hat ihre Grundlage im Kinder- und Jugendhilfegesetz. (KJHG bzw. SGB
VIII) Hierin finden sich neben der Kinder- und Jugendarbeit auch andere Arbeitsfelder, die
in ihren Größenordnungen wie folgt dargestellt werden können:

Beschäftigte

Kinder- und Jugendhilfe 573.128 = 100 %
Kindertagesstätten 373.233 = 65,1%
Erzieherische Hilfen 64.873 = 1,3 %
Kinder- u. Jugendarbeit 49.967 = 8,7 %
Jugendbehörden 35.385 = 6,2 %
Jugendsozialarbeit 6,745 = 1,2 %

Wenn man auf die Anzahl der Beschäftigten in der gesamten Kinder- und Jugendarbeit
blickt, dann sind dies nach den verfügbaren statistischen Daten ca. 50.000 Personen in ca.
18.000 Einrichtungen. Der finanzielle Gesamtaufwand für dieses Arbeitsfeld – und dies
betrifft nur die öffentlichen Ausgaben – beträgt ca. 1,43 Mrd EUR. Bezogen auf alle päd-
agogischen Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit sind ca. 50% in der offenen Kinder-
und Jugendarbeit tätig und 12 % in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung. (Kinder-
und Jugenderholung 10,3 %; Mobile Jugendarbeit 8,5 %).
Die kulturelle Kinder- und Jugendbildung ist als spezifischer Teilbereich der allgemeinen
Kinder- und Jugendarbeit mit dieser verflochten – im Guten wie Schlechten. Beide Ar-
beitsfelder können – gem. KJHG - den Status einer kommunalen Pflichtaufgabe beanspru-
chen; allerdings lediglich der Sache nach, nicht dem Umfang nach. In Bezug auf solide
Quantitäten in der Finanzausstattung besteht letztlich eine ungesicherte Rechtslage, die
nur durch überzeugende Arbeit verbessert werden kann, welche im (kommunal-)politischen

1 Statistische Angaben aus: Beher, K./ Gragert, N. (2004): Aufgabenprofile und Qualifikationsanforderun-

gen in den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe. Bd. II. DJI-München; S. 284ff bzw. S. 455; vgl.

Thole, W. (1997): Jugendarbeit – ein Stiefkind der Statistik? In: Rauschenbach, Th./ Schilling, M. (Hrsg.):

Die Kinder- und Jugendhilfe und ihre Statistik. Band II: Analysen, Befunde und Perspektiven. Neuwied,

Kriftel u. Berlin, S. 279-320.
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Raum hinreichend gewürdigt wird. Als weitere problematische Rahmenbedingungen ge-
langen hinzu die prekäre öffentliche Finanzlage und der unübersehbare demographische
Wandel. Vor dieser Situation sieht sich auch die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit mehr
denn je umfassenden Legitimationsanforderungen ausgesetzt. Dabei ist keineswegs zu ver-
schweigen, dass die Kinder- und Jugendarbeit in den letzten 50 Jahren – statistisch gesehen
– als anhaltende Wachstums- und Erfolgsgeschichte bezeichnet werden muss, die von Zu-
wächsen und stetigen Ausdifferenzierungen geprägt war.2 Gegenwärtig ist kaum zu verheh-
len, dass diese Erfolgsgeschichte ins Stocken geraten, möglicherweise sogar an ihr Ende
gelangt ist. Was nun ansteht, könnte eine „Wende zum Weniger“ sein. Und es könnte
durchaus sein, dass es eine der zentralen Aufgaben auch der kulturellen Kinder- und Ju-
gendbildung sein könnte, „Schrumpfungen“ zu bewältigen und sich in der Rückwärtsbe-
wegung zu re-organisieren.

2. Bildung als Retter und als Chance?
Neben solchen, eher bedenklichen Tendenzen sind jedoch auch die ermutigenden Ent-
wicklungen nicht zu verschweigen; und diese liegen zweifellos in der seit PISA an Gewicht
gewinnenden Bildungsdebatte. Hier hat gerade die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
zumindest konzeptionelle Vorteile, weil sie sich sehr viel länger und sehr viel präziser als
Bildungsangebot verstanden hat, als die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit. Die allge-
meine Jugendarbeit hat – das ist leider festzustellen – ihren Bildungsauftrag in den Jahren
vor PISA viel zu lange unbeachtet gelassen. Und ohne PISA würde auch die Jugendhilfe
nicht über Bildung diskutieren – und die Kinder- und Jugendarbeit erst recht nicht, ob-
wohl doch Bildung eigentlich ihr Kerngeschäft ist; und nicht irgendein Sonder-, Zusatz-
oder Spezialauftrag wie etwa Integration, Prävention oder Lebensbewältigung. Im derzeit
noch aktuellen Handbuch der Offenen Kinder- und Jugendarbeit jedenfalls wird der Be-
griff „Bildung“ nicht einmal erwähnt.
Nun aber steht die Kinder- und Jugendarbeit völlig überraschend und unerwartet im Lich-
te der Diskussion, die sich an den Ergebnissen der PISA-Studie mit ihren für die Bundesre-
publik katastrophalen und von vielen als bedrohlich empfundenen Befunden entzündet
hat. Aber das derzeitige „Bildungsfieber“ verläuft anhand nur punktueller Aufmerksamkei-
ten (Kindertagesstätten, Ganztagsschulen) bei gleichzeitiger Blindheit für andere Faktoren.
Die Kinder- und Jugendarbeit scheint bislang immer noch einer dieser blinden Flecken zu
sein; weit davon, in ihrer Bedeutung und ihren Bildungspotenzialen hinreichend anerkannt
zu werden.
Die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit hingegen hat, was die Orientierung auf Bildung
angeht, strategische und konzeptionelle Vorteile auch schon weit vor PISA erarbeitet, denn
ihre Bezeichnung lautete ja schon sehr viel früher: kulturelle Kinder- und Jugendbildung.
Die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit hingegen hat ihren Bildungsauftrag bis zu diesem

2 vgl. Pothmann, J./ Thole, W. (2001): Wachstum ins Ungewisse. Jugendarbeit im Spannungsfeld von öffent-

licher Wahrnehmung und Empirie. In: Rauschenbach, Th./ Schilling, M. (Hrsg.): Kinder- und Jugendhil-

fereport. Band I. Analysen, Befunde und Perspektiven. Münster, S. 73-96
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Zeitpunkt weitgehend „verschlafen“ – obwohl sie durchaus vergleichbare historische und
theoretische Wurzeln aufzuweisen hätte. 3

Nun wäre es allerdings zu leicht, wenn die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit die aktuel-
len Anforderungen nach Bildung mit dem Hinweis darauf quittierte, dass dieses ja nun
weiß Gott nichts Neues sei und im übrigen so weiter machte wie bisher. Wenn sich die
kulturelle Kinder- und Jugendarbeit als „offen-vielfältiges System von sinnlichen Erfah-
rungsorten, Bildungsinhalten und Beziehungsformen, im Umgang mit symbolischen und
experimentellen expressiven Formen der Weltaneignung“4 behaupten will, dann steht auch
sie vor der Aufgabe, ihr Tun zu reflektieren, aktualisieren, dokumentieren und zu evaluie-
ren. Letzteres ist bereits in einigen Ansätzen geschehen; und der Verfasser hat dies in einer
kleinen Expertise im Rahmen des sog. „Wirksamkeitsdialoges“ in Nordrhein-Westfalen
durchgeführt.5 Diese Studie war jedoch allenfalls ein kleiner Anfang, der auf weitere und
systematische Qualifikationsbedarfe verweist.
Es ist nach wie vor die eigentümliche Chance der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit,
dass sie mit ihrer speziellen Konstellation strukturell eine bestimmte Form des Erfahrens
und der Bildung anzielt, die auf besondere Weise den Entwicklungen unserer derzeitigen
Gesellschaft und ihren Anforderungen entspricht. Der Zugang zu Orientierungen, Lerner-
fahrungen und Problemlösungen – gerade auch, wenn sie gesellschaftlich bedingt sind –
öffnet sich demzufolge primär in offenen, jedenfalls immer weniger curricularisierbaren
Konstellationen. Und in einer solchen Situation ist das Konzept der kulturellen Kinder-
und Jugendarbeit sozusagen passgenau für heutige Erfahrungen und Lernaufgaben in unse-
rer Gesellschaft. Denn in dieser gilt: selber wählen, was man machen will, es mit anderen
gemeinsam machen zu wollen, sich freiwillig festlegen, darin prüfen, was spannend und
was nicht spannend ist, nicht unter strengen Auflagen, sondern in offenen Angeboten:
Dabei ist ein Dilemma zu verzeichnen: Die (allgemeine) Kinder- und Jugendarbeit hat
einen eigenständigen Bildungsauftrag – aber (bislang) glaubt ihr das niemand. Alle reden
von Bildung – und niemand fragt die Kinder- und Jugendarbeit; diese wird vielfach erst
dann und insofern akzeptiert, wie sie ihren eigenen Bildungsauftrag verleugnet, schamhaft
versteckt und sich als eloquenter Problementsorger oder allenfalls Betreuer der Schule an-
dient – denn das wird finanziert. (vgl. das vom Bund aufgelegte „Investitionsprogramm
Zukunft Bildung und Betreuung“)
Und so sieht sich auch die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, mehr aber noch die allge-
meine Kinder- und Jugendarbeit einem Dilemma ausgesetzt: Man nimmt ihr ihren Bil-
dungsauftrag noch nicht so recht ab. Am Augenfälligsten wird dies im Verhältnis zur Insti-
tution Schule, die sowohl von der Bildungspolitik als auch im öffentlichen Meinungsbild
unumschränkt als die zentrale Bildungsinstanz überhaupt angesehen wird. Es wird in der

3 vgl. Müller, C.W./ Kentler, H./ Mollenhauer, K./ Giesecke, H.: Was ist Jugendarbeit? Vier Versuche zu

einer Theorie, 8. Aufl., München; vgl. aktuell: BMBF: Konzeptionelle Grundlagen für einen Nationalen

Bildungsbericht – Non-formale und informelle Bildung im Kindes- und Jugendalter. Hrsg. v. Rauschen-

bach, Th. u.a. : Berlin.
4 Zacharias, W. (2001): Kulturpädagogik. Kulturelle Jugendbildung. Eine Einführung. Opladen, S. 137.
5 vgl. Lindner, W. (2004): „Ich lerne zu leben“. Evaluation von Bildungswirkungen in der kulturellen Kin-

der- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. Qualitätsanalyse im Wirksamkeitsdialog. Unna 2003.
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nächsten Zeit darauf ankommen, den Bildungsauftrag der Kinder- und Jugendarbeit sehr
praktisch einzulösen; auch wenn dazu kaum Zeit bleibt, weil diese – oft gegen ihren Willen
– in die Ganztagsschulen hinein geschoben wird und sich hier überlegen kann (sofern dazu
noch Zeit ist) welche Rolle sie hier spielen will: Bildungspartner oder Pausenclown.
Die großen Bildungspostulate und -maximen (z. B. „Bildung in der Wissensgesellschaft“)
können bei Kooperationen mit Schule hilfreich sein. Aber was zurzeit ansteht, ist härtester
Pragmatismus auf der lokalen Ebene. Dass Bildung mehr ist als Schule und mehr als PISA,
diese Befunde machen zwar in Fachkreisen die Runde, aber gegen den aktuellen Main-
stream kommt man damit kaum an. Dass es überhaupt so etwas gibt wie außerschulische
Bildung, und dass diese ca. 70% des lebensbewältigungsrelevanten Lernens ausmacht6, das
alles wurde erst im Gefolge der PISA-Debatten deutlich heraus gearbeitet – aber bislang
allzu oft ignoriert. Am deutlichsten wird dies, wenn man sich das Herzstück der gegenwär-
tigen Bildungsdebatte ansieht: das sind die Ganztagsschulen, die nur in Kooperation mit
außerschulischen Kooperationspartnern überhaupt Sinn machen.
Wo bislang die Schule als unumschränkt dominierende Bildungsinstanz galt, sind wir derzeit
Zeugen einer beginnenden Restrukturierung; die Karten werden neu gemischt und die
Einführung neuer Spielregeln geschieht ungleichzeitig, das heißt: die erziehungswissenschaft-
lichen, die pädagogischen, die rechtlichen, politischen und organisatorisch-administrativen
Elemente dieser Bewegung verlaufen (noch) nicht gleichzeitig.
Vor diesem Hintergrund ist eine unabweisbare Verschiebung in den bisherigen Wahrneh-
mungen und Bewertungen diejenige von formalem zu informalem bzw. nicht-formalem Ler-
nen. Es wird immer deutlicher, dass Schule zwar ein wichtiger, aber nicht der einzige und
schon gar nicht der am nachhaltigsten wirkende Faktor im Leben von Kindern und Ju-
gendlichen ist. Schulleistungen sind daher viel stärker extern als intern bedingt; denn das
soziale Milieu und die damit verbundene Bildungsnähe sind die zentralen Einflussgrößen.
Ein zweite Transformation ist die Akzent-Verschiebung von „Erziehung“ zu „Bildung“.
Erziehung ist immer eine „Funktion der Gesellschaft“ (Mollenhauer), und sie beruht auf
dem Einüben und dem Nachvollzug von Normen und Regeln, die als zweckhaft und not-
wendig anerkannt sind. Hier werden pädagogische Absichten eingeführt, die vor jedem
Lernen feststehen und deren Erreichen kontrolliert, ggf. auch sanktioniert wird. Wo aber
die „Geländer der Lebensführung“ (W. Schefold) wegbrechen – und genau dies erleben wir
heute – werden auch die Regeln hierfür tendenziell disfunktional. Denn heute kann Erzie-
hung allein keine Sicherheit mehr bieten in einer Gesellschaft, welche vor allem eins er-
zeugt: ein ungeheures Unsicherheitspotenzial.
Den hieraus resultierenden Anforderungen wäre allenfalls noch mit einer Bildung beizu-
kommen, die in der Lage ist, Probleme zu stellen, die auch die Selbsttätigkeit heraus for-
dern. Erziehung ist defensives Lernen; Bildung aber ist offensives Lernen. Als Selbstbildung
in einem offenen Prozess wäre sie in diesem Sinne eher als ein Reservoir von Möglichkeiten
und Potenzialen zu verstehen, und nicht als Kanon ein für allemal festgelegter Fähigkeiten
und Fertigkeiten oder Kompetenzen.

6 Dohmen, H.-G. (2001): Das informelle Lernen. Die internationale Erschließung einer bisher vernachlässig-

ten Grundform menschlichen Lernens für das lebenslange Lernen aller. Hrsg. vom Bundesministerium für

Bildung und Forschung. Bonn.
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Und genau das macht die kulturelle Jugendbildung aus: Hier geht es darum, Aufgaben zu
stellen, herauszufordern und gleichzeitig die Freiheit zu garantieren, dass jeder für sich
entscheiden kann, ob und wie er diese Herausforderung annehmen und wie er ihr gerecht
werden will. In der Schule lernen die Kinder, weil sie sollen. In der kulturellen Jugendbil-
dung lernen sie, weil sie wollen. Die hiermit verbundenen Stränge zu Selbstbildung, eigen-
verantwortlichem und selbstgesteuertem Lernen liegen auf der Hand. Ein seinem Begriff
wirklich angemessenes Bildungsverständnis kann nicht verordnet oder anbefohlen werden,
es kann auch nicht auf vorab dekretierten Tüchtigkeitserwartungen ruhen, von denen man
nicht weiß, ob und wie lange sie gelten. Es kann nur auf Offenheit basieren, sofern man mit
Bildung das Vermögen bezeichnet, sich in einer kompliziert und unübersichtlich geworde-
nen Welt zurecht zu finden, für die es keine fest stehenden Antworten mehr gibt.

3. Präzisierung des Bildungsauftrages
Auf die Frage „Was bildet den Menschen?“ antwortet der bekannte Hartmut von Hentig
zwar kurz und bündig: „Alles.“7 Deswegen ist aber noch nicht alles, was in der kulturellen
Jugendarbeit bzw. geschieht automatisch schon Bildung. Spätestes hier ist es eben doch
kein entbehrlicher Luxus zu klären, wie die Begriffe zusammenhängen, die mit Bildung
leicht verwechselt werden, z. B. Kompetenzen, Erziehung, Sozialisation, Schlüsselqualifika-
tionen. Weil Bildung als Subjektbildung inhaltlich kaum zu fixieren und auf vorab als wün-
schenswert eingestufte Ziele zu reduzieren ist, können allenfalls Rahmenbedingungen und
-kriterien für gelingende Bildungschancen angegeben werden. In diesem Sinne beruht der
Bildungsbegriff der kulturellen Jugendbildung auf sieben konzeptionellen Basiskriterien:
1. Freiwilligkeit
2. Spaß/ Interesse/ Motivation
3. Anstrengung
4. „Arbeit an der Differenz“
5. Pädagogischer Bezug
6. Experiment
7. Reflexion
Diese Leitmaximen können auch als Prüfkriterien eingesetzt werden, um zu entscheiden,
ob es sich bei bestimmten (Lern-)Effekten um Bildung oder um Anders handelt. Je mehr
von diesen Kriterien – so die These – erfüllt sind, desto eher kann man meines Erachtens
von Bildung sprechen. Ich will dies an drei Kriterien exemplarisch erläutern:
· Spaß/ Interesse/ Motivation: Bildung darf nicht nur Spaß machen, sie muss es sogar. War-

um sonst sollten Kinder und Jugendlichen an Angeboten der kulturellen Kinder- und
Jugendbildung teilnehmen? Bestimmt nicht, weil sie sich „bilden“ wollen. Nur ist hier ein
Spaß gemeint, der buchstäblich vor der so genannten „Spaßgesellschaft“ zu retten wäre.
Denn er meint hier nicht schrille Grenzüberschreitung sondern auch und vielmehr: Hin-
gabe, Vertiefen, Versenken in einen Gegenstand, höchste Konzentration, Eigenverant-
wortlichkeit, Interesse und Herausforderung in der Realisierung selbst gewählter Aufga-
ben und hohe Identifikation mit dem eigenen Tun, welches insofern eher einem Verständ-

7 Hentig, H. v. (1996): Bildung. Ein Essay. München, S. 15.
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nis von „Sinn“ folgt. „Spaß“ und „Interesse“ sind elementare Katalysatoren informellen
Lernens und „Spaß“ zu haben und „Leistung“ zu bringen ist durchaus kein Gegensatz.

· „Arbeit an der Differenz/ Anstrengung“: Nur Spaß zu haben, reicht nicht aus; das allein ist
noch keine Bildung. Es geht um ein Verständnis von Bildung auch als Bewältigung von
Schwierigkeiten, Anforderungen und Herausforderungen. Bildung als „Arbeit an der Diffe-
renz“ aufzufassen bedeutet: Nur wenn etwas vorhanden ist, das sich von dem, was ein Kind/
ein Jugendlicher bisher schon kennt und beherrscht, unterscheidet, dann ist daraus – vielleicht
– etwas im Sinne von Bildung zu lernen. „Bildung“ ist somit immer auch Zumutung, Her-
ausforderung – und nicht einfach Bestätigung dessen, was ohnehin der Fall ist.

· Experiment: Sofern die Offenheit und Nichtplanbarkeit als entscheidende Kriterien von
Bildungsprozessen in der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit ernst genommen werden,
ist damit unumgänglich ihr experimenteller Charakter verbunden. Wirkliche Experimen-
te aber müssen immer auch Wagnisse sein, Risiken eingehen und prinzipiell immer auch
scheitern können (und scheitern dürfen). Experimente, deren Ausgang vorhersehbar ist,
sind keine mehr. Deshalb verlangt eine solche Konstellation im Arrangement von Bil-
dungsprozessen immer auch Fehlerfreundlichkeit und professionelle, d. h. reflektierte Frus-
trationstoleranz von pädagogischen Fachkräften, die das eigene Scheitern mit der erfor-
derlichen Gelassenheit ertragen – und trotzdem weitermachen.

Der dritte Referenzpunkt im Kontext von Schule und Bildung betrifft, was man gemeinhin
„Pädagogikfolgen-Abschätzung“ nennt: von der ‚Vermutung‘ zur ‚Evaluation‘. Das bloße Ver-
trauen, dass schon alles irgendwie gut gehen wird und die angestrebten Ziele sich schon ein-
stellen werden, reicht (auch angesichts knapper Ressourcen) nicht mehr aus. Nun geht es
verstärkt um die nachweisbaren, mindestens aber plausiblen Effekte kulturpädagogischen
Handelns. Ansonsten erschöpft sich kulturpädagogisches Handeln darin, dass es stattfindet.
Die Institution Schule hat ihre Wirksamkeit in verschiedenen Studien (z. B. PISA, IGLU,
TIMSS usw.) bereits bescheinigt bekommen. Und auch in der Kooperation von Schule und
kultureller Jugendbildung ist die Frage nach den Wirkungen durchaus berechtigt, wenn
sich die Institution Schule darauf einzustellen hat, mit wem sie es denn nun künftig zu
haben könnte. Dass Schule nicht ganz so funktioniert, wie man zuvor dachte, ist nun klar;
aber die Frage steht im Raume, mit welcher Qualität denn diejenigen aufwarten können,
die nun im Anspruch als gleichberechtigte Bildungspartner auftreten.
Hier ist zunächst festzustellen, dass die Erkenntnisse über Wirksamkeit oder die Evaluation von
Bildungswirkungen außerschulischer Träger bislang völlig unterbelichtet sind. Aber auch hier
hat gerade die kulturelle Jugendbildung einen Vorsprung; sie ist hier bereits zwei Schritte weiter
als die anderen, sie verfügt bereits über umfangreiches Evaluationswissen und auch über einige
Projekte, in denen ‚Bildung’ zum Gegenstand von Untersuchungen gemacht wurde. 8 Die we-

8  Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hrsg.) (1995): Wirkungen der Kinder- und Jugendarbeit. Rah-

menbedingungen in der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit. Remscheid; Bundesvereinigung Kulturelle

Jugendbildung (Hrsg.) (1998): Qualitätssicherung durch Evaluation. Konzepte, Methoden, Ergebnisse – Im-

pulse für die kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Remscheid; Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung

(2002a): Projektziel: Schlüsselkompetenzen sichtbar machen. In: http://schluesselkompetenzen.bkj.de/html/

projektx03.html; Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (2002b): Projekt ‚Schlüsselkompetenzen durch

kulturelle Bildung.’ Protokoll der zweiten Expertenrunde: Kompetenzermittlung und Kompetenzmessung.

In: http://schluesselkompetenzen.bkj-remscheid.de/html/akutxtexperten2.html
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nigen, hier vorgestellten Evaluationsergebnisse sind fotografischen Schnappschüssen ver-
gleichbar, und geben zunächst Hinweise darauf, wie und wo Angebote der kulturellen Ju-
gendbildung weiter zu qualifizieren wären. In der kulturellen Jugendbildung gibt es jedoch
keine zielgesteuerte Verbindung zwischen dem Anfang und dem Ende eines Angebots, denn
die Effekte sind allenfalls gebrochen, langfristig, komplex und nicht-linear vorstellbar und
können allenfalls durch erneute Teilnahme an unterschiedlichsten Veranstaltungen und
Angeboten wiederholt, bestärkt und variiert werden. Auf der Basis der vorliegenden, je
unterschiedlichen Wirkungserkenntnisse besteht nun für die Schule und ihre außerschuli-
schen Bildungspartner die Anforderung, gemeinsam auf einander bezogene Lernumgebun-
gen für Kinder und Jugendlichen zu kreieren, welche beide Lerndimensionen bildungspro-
duktiv integriert.
Wenn die kulturelle Jugendarbeit ihre spezifischen Bildungsleistungen anders begründen
muss als Schule, weil sie ihre Bildungsleistungen nicht an curricularen Lernzielen, Bildungs-
oder Kompetenzstandards messen und sich hierdurch legitimieren kann, dann wäre zu fra-
gen (und zu klären): Was genau fördert und konsolidiert die Anerkennung ihrer Leistungen
bei den Jugendlichen selbst und in der Institution Schule? Eine nächste entscheidende
Anforderung dürfte darin bestehen, auf der Grundlage bislang getrennter Wirkungsergeb-
nisse die Wechselwirkungen von formalem und nicht-formalem Lernen zu untersuchen.

4. Gesellschaftspolitische Perspektiven
Die vordringliche Orientierung an Qualität und Evaluation aber dürfte auch nicht ausrei-
chen, wie z. B. die Erfahrungen des sog. Wirksamkeitsdialoges in Nordrhein-Westfalen
zeigen; denn dieser hat die Kinder- und Jugendarbeit keineswegs davor bewahrt, sich dras-
tischen Kürzungen stellen zu müssen. Deshalb ist immer wieder an eine reflektierte Politisie-
rung zu denken. Auch hierfür bestehen durchaus Anknüpfungspunkte, die schon lange
zurück liegen, aber heute aktueller denn je erscheinen. Zu denken wäre zunächst an die alte
Frage von Schleiermacher aus dem Jahre 1826: „Was will eigentlich die alte Generation mit
der jüngeren?9, oder auch an die artverwandte Frage von Walter Hornstein :„Was macht die
Politik mit der Jugend?“10

Jugendpolitik hätte demnach die Aufgabe, den gesellschaftlichen Wandel zu gestalten, dies
aber funktioniere nur, wenn sie sich selbst als politische Antwort und Gestaltung des Gene-
rationenverhältnisses und des sozialen Wandels versteht.  Eine solche Politik aber – so W.
Hornstein weiter – sei derzeit nicht in Sicht. Über Jugend fehle derzeit jegliches Nachden-
ken. Eine aktive Ausgestaltung des Generationenverhältnisses aber würde ein gesellschaft-
lich-politisches Nachdenken über Stellung, Funktion und Rolle der Jugend beinhalten wie
auch darüber, was die Gesellschaft ihr zuzugestehen bereit ist, was sie von ihr erwartet und
umgekehrt, was die Jugend von der Gesellschaft zu erwarten hat. In jedem Fall brauche
Jugendpolitik – ob auf lokaler, regionaler oder Landesebene – überhaupt erst einmal ir-

9 Schleiermacher, F..: Grundzüge der Erziehungskunst (Vorlesungen 1826) In: M. Winkler/J. Brachmann: F.

Schleiermacher Texte zur Pädagogik. Kommentierte Studienausgabe. Frankfurt/M. 2000, Bd. 2, S. 7 ff.
10 Hornstein, W. (2003): Was macht die Politik mit der Jugend? Über die nicht einlösbaren Versprechungen,

mit denen Politik die Jugend zu gewinnen sucht. In: ZfPäd, 49, Jg.; S. 870-884.
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gendeine Vorstellung davon, wie es gesellschaftlich weiter gehen soll. Statt dessen aber be-
gnüge sie sich vielfach damit, Jugend als Problem, als Risiko, als Bedrohung, im besten Fall
als hilfsbedürftig anzusehen.
Die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit kommt auf der strategischen Ebene m.E. nicht
darum herum, die Politik sehr deutlich und nachdrücklich mit diesen Fragen zu konfron-
tieren und zugleich auf die eigenen, durchaus plausiblen Zugänge, Potenziale und Antwor-
ten zu verweisen. Angesichts allerorten anstehender Kürzungen helfen pauschale Wehkla-
gen (Es kann doch nicht..., Man darf doch nicht einfach..., ), Verweise auf die traditionsrei-
che Vergangenheit, oder programmatische Leerformeln („Abbau des Sozialstaats“) nur be-
dingt weiter, weil diese die (kulturelle) Kinder- und Jugendarbeit immer wieder in den,
auch aus anderen Branchen sattsam bekannten, Ruch der Weinerlichkeit von Lobbyisten in
eigener Sache bringen, die allenfalls ihr eigene Haut retten wollen. Daran ist die Jugendar-
beit selbst nicht ganz schuldlos, denn sie hat eigentlich eine seit mindestens 50 Jahren
anhaltende Erfolgs- und Wachstumsgeschichte hinter sich. Aber dabei hat sie trotzdem
anhaltend geklagt und so ihren „Klagebonus“ erst einmal verspielt. Nun geht es ihr an den
Kragen, ans Eingemachte, und sie hat allen Grund zum Klagen; aber die Politik hört gar
nicht mehr hin, weil sie diese alte Leier schon zur Genüge kennt.
Daher wäre neben allen Bildungsaktivitäten konsequent und präzise darzulegen und zu
dokumentieren, welche Konsequenzen bestimmte Einsparmaßnahmen haben werden, da-
mit die entscheidende Politik einen Eindruck davon erhält, wie und wo die Aufgabenerfül-
lung der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit beeinflusst wird. Das ist nicht ganz einfach,
weil hier kaum exakte Standards existieren. Und deshalb fallen Kürzungen, so schwer sie
sein mögen, solange kaum ins Gewicht, wie das Tagesgeschäft davon unberührt bleibt.
Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit wird weiter stattfinden, die Zumutbarkeiten sind dehn-
bar, ein rapider Zusammenbruch wird sich kaum ereignen. Aber erst fassbare Standards
würden Verluste sichtbar und deutlich machen, sofern sie nachweisbar für das Erreichen
einer bestimmten unerlässlichen Qualität stehen.
Eine solche Vorgehensweise gilt gegenwärtig am augenfälligsten für die Kooperation mit
Schule. Sofern im künftigen Miteinander beider Institutionen die Kooperation auf Augen-
höhe ernst zu nehmen ist, braucht sich die kulturelle Jugendbildung keineswegs zu verste-
cken. Bereits auf der Basis, dessen, was nun über ihre Wirkungen bekannt ist – und auch
das wird weiter zu entwickeln sein –, bleibt die kulturelle Jugendbildung allemal ein selbst-
bewusster und ein starker Partner. Wenn man ihn denn lässt.
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Dieter Wunder

KULTURELLE BILDUNG – MUSTERKNABE
ODER STIEFKIND IN DER SCHULREFORM?

M it meinem Referat möchte ich, der ich ein Schul-, aber kein Kulturexperte bin, aus
schulpädagogischer Sicht Anregungen zum Weiterdenken über das Thema geben,

keine endgültigen Feststellungen treffen. Daher traue ich mich auch, einseitige und zuge-
spitzte Überlegungen zu äußern. Ich bette sie in allgemeinere Perspektiven zum Kultur-
und Staatsverständnis ein.

I Das Kulturverständnis ist umstritten
Sie haben mich gebeten, über die Rolle der kulturellen Bildung in der gegenwärtigen Schul-
reform zu sprechen. Ihr Auftrag setzt scheinbar ein ungebrochenes Verständnis der Schule
von Kultur voraus – dies trifft aber nicht zu, wie wir alle wissen. Die Schule steht insofern
mitten im Leben, als die Grundlagendiskussionen unserer Gesellschaft jeweils voll auf sie
durchschlagen: Lehrpersonen sind zwar kein Spiegelbild der Gesellschaft, aber sie repräsen-
tieren ihre Entwicklungen durchaus. Unsicherheiten über das Verständnis und die Bedeu-
tung von Kultur, wie sie die Gesellschaft allenthalben zeigt, mögen bei ihnen sogar stärker
spürbar sein als bei anderen Akademikergruppen, sie erleben beispielsweise Jugendliche
und das Desinteresse vieler Jugendlicher an Kultur hautnah, sie kennen die Macht der
Unterhaltungsindustrie und suchen darauf pädagogisch zu reagieren. Viele Lehrpersonen
sind wichtige Träger von Kultur, viele aber haben sich auch von Kultur abgewandt.
Ihnen ist natürlich aufgefallen, dass ich den Begriff Kultur bisher sehr naiv gebraucht habe.
Denn der Begriff Kultur hat die enge Bedeutung, die ich unterstellt habe und die er einstmals
in Deutschland hatte, zu recht verloren. Geht man vom Feuilleton großer Tageszeitungen
aus, so ist er um Rock und Pop, um Fernsehshows und Ähnliches zu erweitern. Im heutigen
wissenschaftlichen Begriff verstehen wir unter Kultur alle Hervorbringungen des Menschen,
die Autoproduktion ebenso wie die Haushaltführung, den deutschen Politikstil wie die
Verwaltung einer Stadt. Jede Bildung ist eo ipso kulturelle Bildung.
Sie, liebe Zuhörer, legen mit Sicherheit Ihrem Kulturbegriff ein modernes Verständnis
zugrunde, Sie werden nach allen Seiten offen sein – dennoch vermute ich, wohl nicht zu
unrecht, dass es Ihnen eigentlich um einen relativ traditionellen Kulturbegriff geht. Dafür
spricht die Zusammensetzung des Deutschen Kulturrates. In dieser Auslegung macht die
Anfrage an mich Sinn. Unter kultureller Bildung versteht man normalerweise Kunst, Film
und Video, Musik, Literatur, Theater und Tanz. Faktisch tendieren Sie zudem zu einem
Begriff ‚höherer Kultur’, auch wenn Sie das Konzept Kultur für alle vertreten. Im Wider-
streit der unterschiedlichen Verständnisse sollte man sich ehrlich und selbstbewusst zu ei-
nem solchen Kultur- und Bildungsverständnis im engeren Sinne bekennen: da mögen die
Grenzen neu definiert werden, da mag vieles ins Rutschen geraten, aber, um es bildlich zu
sagen, Helmut Lachenmann und Werner Tübke, die Museen moderner Kunst und das
Feuilleton der FAZ, Überlegungen von Johannes Fried – all dies ist deutlich zu unterschei-
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den von der Unterhaltungsindustrie, wenn es auch gelegentliche Berührungen gibt. Sie wol-
len die Kultur im traditionellen Sinne erhalten und fördern, und Sie haben, ohne dass ich dies
hier näher begründen will, recht damit. Sie zeigen mit Ihrer Anfrage, dass Sie ein Bildungsver-
ständnis besitzen, in dem diese Kultur wesentlicher Bestandteil ist. Sie vertreten diese Position
als Interessenverband der Kultur Ausübenden, also der Menschen, die in ihr leben und ihr ihr
Leben gewidmet haben. Ihre Überzeugungen sind also mehr als ‚Bildungsgut’, Sie leben sie
und damit können Sie überzeugen. Dessen ungeachtet wissen Sie, dass Sie sich, wohl stärker
als Ihre Vorgänger, auf schwankendem Boden bewegen und dass Ihre Umwelt sie nicht unbe-
dingt stützt. Das Klima im Lande ist nicht musenfreundlich: große Schriftsteller ereifern sich
über die Rechtschreibreform, nicht aber über das Orchestersterben.
Ihrer Anfrage liegt eine Besorgnis zugrunde: dass es um Kultur wie kulturelle Bildung schlecht
stehe. Das ist die eine Wahrheit – man denke an die Opern- und Orchesterprobleme Ber-
lins und entsprechende Entwicklungen vieler Kommunen. Die andere Wahrheit sind die
Großereignisse à la MOMA oder Flick Sammlung. Darüber, wie sich beide Wahrheiten
zueinander verhalten, mag man spekulieren: soll man so boshaft sein, sie derart miteinander
zu verbinden, dass der Glanz der Großereignisse das Elend manches kulturellen Alltags
verdecken soll?
Auch wenn also manches im Kulturverständnis und der Kulturpraxis umstritten ist, richten
dennoch alle Kulturliebhaber große Hoffnungen auf den Staat und seine Schulen.

II  Auf den Staat ist wenig Verlass, weder bei der Kultur
noch bei der Bildung

Früher war auf den Staat in Sachen Kultur Verlass. Das galt für die alte Bundesrepublik
ebenso wie für die DDR. Verlass war darauf, dass die Musikschule unterstützt wurde, kul-
turelle Bildung ihren Platz in der Schule hatte, Bibliotheken gefördert wurden. Wer dieses
Vertrauen heute nach wie vor hat, ist naiv. Beispielhaft für heutige Tendenzen ist die Uni-
versitätspolitik vieler Länder – egal ob CDU- oder SPD-regiert: Geisteswissenschaften wer-
den zusammengestrichen; Hamburg ist dafür derzeit das abschreckendste Beispiel. Sie ken-
nen auch die Vernachlässigung der Universitätsbibliotheken. Museen verkürzen ihre Öff-
nungszeiten usw. Sie wissen dies alles sehr viel besser als ich.
Wer in unserer Gesellschaft in Sachen Kultur etwas ‚voranbringen’ will, darf sich nicht auf
den Staat verlassen. Staatliches Handeln unterliegt vielen Zwängen und wechselnden Mo-
den. Vor allem muss man im Zeitalter der Globalisierung und der Neustrukturierung des
Sozialstaates davon ausgehen, dass ‚klassische’ Staatsaufgaben weniger denn je gesichert
sind, denn der Staat hat schwierige sozialpolitische Aufgaben zu lösen, die finanziellen Spiel-
räume werden enger, der Staat muss seine Tätigkeiten einschränken. Es wird daher rück-
sichtslos gestrichen – jedenfalls oft. In realistischer Sicht wird man wohl sagen müssen: wir
sind noch lange nicht am Ende der Talfahrt.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: ich will den Staat und seine Repräsentanten auf kom-
munaler, Länder- oder Bundesebene nicht schlecht machen; die Handelnden unterliegen
Zwängen, und keiner von uns weiß, wie er sich an Stelle von Flierl oder Faltlhauser verhal-
ten würde. Man muss nüchtern analysieren, wie die Lage ist, und daraus Konsequenzen
ziehen. Diese können nicht darin bestehen, zu schreien oder zu resignieren.
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Vielmehr tut man gut daran, sich nach einer ergänzenden Alternative umzusehen; wir Bür-
gerinnen und Bürger müssen uns auf unsere Kräfte, also die Kräfte der Zivilgesellschaft
besinnen und alles dafür zu tun, um möglichst viele Menschen für Kultur und kulturelle
Bildung zu gewinnen. Unsere Gesellschaft ist wohlhabend, nicht nur die Großen, sondern
auch viele andere Menschen können abgeben. Wir müssen daher an der Schaffung eines
gesellschaftlichen Klimas arbeiten, das die Mitgliedschaft in kulturellen Organisationen
und die Spende für Kultur zum selbstverständlichen Handeln der Bürgerinnen und Bürger
macht. Es muss eben Pflicht sein, ohne dass darum Aufhebens gemacht wird, zum örtli-
chen Kirchenmusikverein zu gehören, den Kunstverein ebenso wie ein Jugendsinfonieor-
chester zu unterstützen, das nahegelegene Literaturhaus mitzufinanzieren und eine Litera-
turzeitschrift zu halten. Würde das beispielsweise jeder vierte Lehrer, jeder dritte Arzt, jeder
fünfte Anwalt und Richter tun – um die materiellen Grundlagen der musischen Bildung
stünde es besser.
Mit diesem Plädoyer für das Aktivwerden der Zivilgesellschaft will ich den Staat keineswegs
entlasten. Natürlich hat er vielfältige Aufgaben zu erfüllen; sie müssen auch immer wieder
durch gute Lobbyarbeit eingeklagt werden, da muss mehr als bisher getan werden. Aber
solche Arbeit darf nicht vom Vertrauen in den Staat und seine Einrichtungen getragen sein,
nämlich dass er eigentlich alles richten werde und sollte. Die Grundeinstellung muss viel-
mehr sein: nur die in der Sache engagierten Bürgerinnen und Bürger bieten die Gewähr
dafür, dass musische Bildung gedeihen kann. Sie müssen sowohl den Staat hinreichend
unter Druck setzen wie auch selber starke Träger musischer Bildung sein.
Es gibt keine Patentrezepte zur Besserung der Lage. Man kann allein unterschiedliche Vor-
schläge ins Gespräch bringen und auffordern, viele Wege zu gehen, in der Hoffnung, dass
einige Wege zu einem relativen Erfolg führen. Damit der Staat auch in schwierigen Zeiten
ein ‚Kulturstaat’ bleibt, müssen die engagierten Bürgerinnen und Bürger ihre staatlichen
Repräsentanten einbinden – durch kluge und weitsichtige Lobbyarbeit. Politiker müssen
Mitglieder der kulturellen Vereine sein, sie müssen für besondere Veranstaltungen als Spre-
cher gewonnen werden. Ihr Umfeld – die vielfältigen Interessenvereine – muss in solche
Vernetzung einbezogen werden. Ziel ist es, auf vielfältige Weise enge Kontakte zwischen
Politik und Kultur zu schaffen, und zwar insbesondere in den kleinen alltäglichen Ereignis-
sen: etwa der Kunstausstellung einer Kleinstadt, dem Auftritt des Schulorchesters, der Stif-
tung eines Stipendiums für eine junge Künstlerin.
Ich habe bewusst diese Bemerkungen zum gesellschaftlichen Klima meinem Thema im
engeren Sinne vorangestellt, denn was Schule tut, ist immer in dieses Klima eingebunden.
Wird Kultur vernachlässigt, so hat es die Schule schwer, sich diesem Trend zu entziehen
oder gar dagegen aufzubegehren. Letzteres setzt Kraft und besondere Persönlichkeiten vor-
aus. Genießt Kultur allgemein hohe Wertschätzung, dann wird die Schule sich dem an-
schließen oder sogar vorangehen können.

III Die Schule ist für Sie ein interessantes, wenn auch schwieriges Feld
Ihr Auftrag an mich fragt nach dem Bezug zwischen kultureller Bildung und Schule: Sie
fragen danach, nicht weil Triumphe zu feiern wären, sondern weil Sie Sorgen haben. Die
alternative Titelformulierung ist reine Rhetorik. Natürlich ist kulturelle Bildung heute Stief-
kind der Schulreform, und: das ist ein gravierender Tatbestand, weil wir uns mitten in einer
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umfassenden Schul- und Bildungsreform befinden. Wichtig sind Dinge, die Ihnen nicht
helfen: Bildungsstandards, Evaluation, Leistungssteigerung in Mathematik, Integration der
Migranten, Förderung der Benachteiligten.
Musische Bildung gehört heute nicht zu den beachteten Feldern der Schule. Ihre Frage richtet
sich an den Teil der Bildung, der in der unmittelbaren Nützlichkeit nicht aufgeht. Musizieren,
Malen, Theater spielen – das ist für das Fortkommen der meisten Jugendlichen von geringem
Nutzen, jedenfalls auf den ersten Blick. Die Stellung der musischen Fächer in der Schule ist
mehrfach gefährdet – sie haben begrenzten Nutzen, sie haben keine starke gesellschaftliche
Unterstützung und sie gehören nicht zum PISA-Kern. Ob diese Form der Bildung, die je nach
Betrachtung ein bis zwei Jahrhunderte alt ist und in der zumindest die meisten von uns Älteren,
die sie lieben, aufgewachsen sind, weiterhin Bestand haben wird, ob sie sich stärker oder schwä-
cher wandeln wird, dies alles scheint mir nicht ausgemacht zu sein. Auf jeden Fall scheint es mir
nützlich zu sein, sie als etwas Kostbares zu betrachten, dessen Zukunft ungewiss ist.
Musische Bildung soll junge Menschen zum aktiven, zumindest aber passiven Umgang mit
musischer Kultur führen oder in diesem Umgang bestätigen. Dass Sie mir dieses Thema
gestellt haben, geschah allerdings nicht aus genuin pädagogischen Gründen. Sie sind eine
Interessenorganisation der Kultur und bemühen sich um deren bessere Anerkennung. Da
dies zunehmend schwieriger wird, wenden Sie sich an die Schule – Sie handeln nicht anders
als viele andere Interessenverbände: die letzte Rettung ist immer die Schule. Wenn man
Kinder und Jugendliche nur richtig beeinflusst, dann scheint der Weg in die Zukunft sicher
zu sein. Wäre eine Sache in sich stark genug, bedürfte es dieses Umweges nicht. Ich halte
Ihr Vorgehen für legitim, meine aber dennoch, dass seine Logik ausgesprochen und abge-
klopft werden muss. Schule darf sich nicht fremden Zwecken unterwerfen. Sie hat den
Auftrag, Kinder und Jugendliche bestmöglichst zu fördern. Wer den Musen in ihr einen
besseren Platz als heute verschaffen will, muss gute Argumente haben, um sei es Zusätzli-
ches in die Schule zu bringen, sei es bisher dort Angesiedeltes zu verdrängen. Ein Doppeltes
ist nachzuweisen: Musisches ist unerlässlich für Bildung, und: es ist mindestens so wichtig
wie die ‚Hauptfächer’. Dafür reichen Nützlichkeitsargumente nicht aus, notwendig ist ein
Bildungskonzept, in dem musische Bildung für jeden jungen Menschen zentral ist, es sich
also nicht um einen wünschenswerten Luxus für die besseren Gymnasiasten handelt.
Eine empirische Bestandsaufnahme der kulturellen Bildung in deutschen Schulen würde ein
vielfältiges, teils ermutigendes, teils entmutigendes Bild zeigen. Es gibt großartige Beispiele, was
Schulen leisten, wie sie Schülerinnen und Schüler fördern, gerade auch solche, die den ‚Musen’
fern standen. Es gibt manche Entwicklungen, die eher auf eine Expansion musischer Betätigung
hindeuten, ich erwähne etwa das Aufblühen bestimmter Privatschulen oder Therapieformen für
Behinderte oder Kranke. Würde ich nun ein optimistisches Bild zeichnen, widersprächen Sie
mir zu Recht. Unterricht der musischen Fächer wird gekürzt oder vernachlässigt, es fehlen Fach-
lehrer, die Öffentlichkeit hat keine hohen Erwartungen an die musischen ‚Leistungen’ der Schu-
le. Die bildungspolitischen Diskussionen blenden diese Fächer aus. Diese Situation muss sich
ändern. Es wäre schön, kulturelle Bildung würde zum Stolz einer jeden Schule wie auch des
Schulwesens insgesamt. Dies ist schwer zu bewerkstelligen.
Aktuell machen Sie sich Sorgen wegen PISA und seinen Auswirkungen. Auf den ersten Blick
haben Sie allerdings unrecht. Aus PISA lässt sich kein kulturabwendender Bildungsbegriff her-
auslesen. PISA geht es um „Basiskompetenzen, die in modernen Gesellschaften für eine befrie-
digende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben notwendig sind.“1 Zwar taucht hier das Wort Kultur nicht
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auf, aber man täte Jürgen Baumert, dem Vater des deutschen PISA, unrecht, wollte man ihm
unterstellen, er könnte auf Kultur für eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben verzichten.
Für ihn gehören die musischen Fächer ohne Frage zum unabdingbaren Kanon.2 Man darf
Kämpfe nicht an der falschen Stelle führen.
Besorgniserregend finde ich etwas anderes. Es ist für PISA selbstverständlich, dass Lesekompe-
tenz, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung und fächerübergreifende Kom-
petenzen wie Selbstreguliertheit des Lernens gemessen werden.3 Dass man dies tut, liegt nahe.
Diese Kompetenzen sind die scheinbar jedermann einleuchtenden primären Anforderungen an
Schule, verkürzt und modern gesagt: ohne gute Lese- und mathematische Kompetenz kein
Wirtschaftswachstum. Ich möchte an dieser Stelle vor einem Missverständnis warnen: Lese-
kompetenz im PISA-Sinne ist primär der richtige Umgang mit Texten jeder Art, wozu auch
literarische Texte gehören; PISA hat die Lesefreude untersucht und die Distanz vieler Jugendli-
cher zum Lesen angeprangert – dennoch: die geforderte Lesekompetenz hat nur wenig mit
kultureller Bildung zu tun, denn es geht bei PISA vor allem um Sachtexte. Zu den genannten
Kompetenzen gibt es eine jahrzehntealte Erfahrung der Messung, quer über alle Nationen. Was
in Mathematik zu lernen ist, liegt mehr oder weniger fest. Allerdings: wer sich genauer darum
kümmert, der merkt schnell, dass vieles auch in der Mathematik nicht sonderlich klar ist, also
ein großer Forschungsbedarf besteht.4 Wer kulturelle Bildung vertritt, dem fehlt die Erfahrung
der harten Fächer und die Sicherheit des Kanons; über Forschungsbedarf wird da nicht einmal
nachgedacht. Die nationalen Unterschiede sind groß, die fachlichen Diskussionen sehr wechsel-
haft. Wer den Aufwand von Messungen auf sich nehmen will, hat es sehr schwer; die Beweislage
für verwendbare Ergebnisse wird komplizierter zu ermitteln sein als bei der Lesekompetenz;
manche bezweifeln, dass Messungen überhaupt möglich und sinnvoll sind.5

Nicht vom Denkansatz her, wohl aber von der Durchführung her wirkt sich PISA negativ
für jede kulturelle Bildung aus. Ähnliches lässt sich für die Bildungsstandards sagen. Die
PISA-würdigen Fächer werden beachtet, alles Andere ist zweit- oder drittrangig. Die mo-
derne empirische Forschung wie die aktuelle Schulpolitik begünstigen – vielleicht wider
Willen – das Greifbare und Nutzbringende.

1 Jürgen Baumert u.a., Deutsches PISA-Konsortium, PISA 2000, Opladen 2001, S. 16.
2 Jürgen Baumert schreibt in „Deutschland im internationalen Bildungsvergleich“ (in: N. Killius u.a., Die

Zukunft der Bildung, Frankfurt 2002, S. 100-150) von Modi der Weltbegegnung, deren einer die ästhe-

tisch-expressive Begegnung und Gestaltung sei. (S.113).
3  J. Baumert u. a., s.Anm. 1, S. 15f.
4 Kristina Reiss fasst für Bildungsstandards („Bildungsstandards und die Rolle der Fachdidaktik am Beispiel

der Mathematik“, in: ZfPäd Jg. 50, 5/2004, S. 635-649) zusammen: „Die diskutierten Beispiele...sind

Ideen von Standards für den Mathematikunterricht, deren Einbindung in die Praxis noch nicht bzw. nicht

hinreichend untersucht ist.“ (S. 648).
5 Yvonne Ehrenspeck, „Stichwort: Ästhetik und Bildung“ (in: ZfE, 4. Jg., 1/2001, S.5-21), legt diese skepti-

sche Frage nahe. Sie schreibt (S.16f.): „Grundsätzlich muss jedoch konstatiert werden, dass im Hinblick auf

die Empirie der ästhetischen Bildung noch viele Fragen offen sind und auch die Forschungsmethodik ist

kaum ausgereift...Im Hinblick auf empirische Forschung stellt sich darüber hinaus grundsätzlich die Frage

nach der Möglichkeit, bezogen auf ästhetische Erfahrung, „empirisch zuverlässige und den plausiblen Ein-

zelfall übersteigende verallgemeinerungsfähige Behauptungen“ machen zu können.“
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Auch wenn dem so ist, möchte ich daraus keine Vorwürfe an die PISA-Propagandisten
ableiten. Denn der Befund gibt die schwache Lage der kulturellen Bildung wider. An wen
man erst in zweiter oder dritter Linie denkt, der steht eben dort – nicht ganz ohne eigene
Schuld. Die Musenfreunde mögen sich zu sehr auf die Wirkung von Qualität verlassen und
moderne Formen des Sich-Bekanntmachens scheuen. Sie mögen so sehr in ihren Formen
der Kultur leben, dass sie nicht bemerken, wie sich die Welt wandelt. Es fehlt manchem
auch an Selbstbewusstsein. Wo immer die Ursache für die Nichtbeachtung liegen, die Flucht
in einen Voluntarismus allein hilft auch nicht weiter.

Worauf käme es an?

Die kulturelle Bildung muss fest in der Schule verankert sein. Das ist nicht nur eine Frage der
Stundentafel, die ein Kultusministerium vorgibt. Allerdings: auch da bleibt manches zu tun.
Es sollte keine Lehrerorganisation geben, die nicht ‚gezwungen’ ist, musische Bildung eine
hohe Priorität zu geben. Wie oft sprechen Sie mit GEW, VBE oder Philologenverband?
Es muss für Schulen ‚Standards’ der kulturellen Bildung geben, an die sich Schulen halten.
Sie können nicht vorgeschrieben werden, aber sie müssen gesellschaftlich Geltung haben.
Ich illustriere das mal plakativ:
Jede Schule hat ein Orchester oder eine Band. Die jährliche Kunstausstellung ist selbstver-
ständlich. Die Wände in Gängen und Unterrichtsräumen sind mit schülereigenen Arbei-
ten, gemischt mit denen von Künstlern aus der Region, geschmückt.
Die Wirklichkeit der Schule sieht anders aus, wie Sie wissen. Da gibt es hervorragende
Schulen, da gibt es tristen Durchschnitt. Meistens kümmert man sich um die erste Gruppe
– die Sorge muss aber der zweiten gelten. Die erste braucht die öffentliche Anerkennung,
die zweite Ermutigung und Hilfe. Das Musische braucht mehr Unterstützung als andere
Fächer. Mathematik versteht sich von selbst, ‚Kultur’ nicht. Daher sind Preise, Auszeich-
nungen, öffentliche Darstellungen enorm wichtig. Positive Bilder von Schule sind zu zeich-
nen, für die das Musische integraler Bestandteil ist. Man muss auf Gewohnheiten des
Umgangs mit den Musen wie auf festliche Höhepunkte setzen.
Damit kulturelle Bildung besser dasteht, müssen Sie sich auch aktiv in die PISA- und Bil-
dungsstandard-Diskussion einschalten. Dass Ihre Fächer außen vor bleiben, dürfen Sie sich
nicht gefallen lassen. Denn damit stimmen Sie der Abwertung des Ihnen Wichtigen zu.
Selbst wenn Sie Zweifel haben, ob diese Einbeziehung wirklich handhabbar möglich ist,
darf Sie dies nicht abhalten, sich in die Diskussion aktiv einzumischen. Indem Sie Ihre
Wünsche artikulieren, indem evtl. die Fachleute die Schwierigkeiten, wenn nicht Unmög-
lichkeit eines solchen Vorhabens aufzeigen – die musischen Fächer kommen ins Gespräch
und sind dabei; sie werden zu Akteuren einer Diskussion, bei der sie momentan außen vor
sind.
Ich mache Ihnen noch einen Vorschlag: Appellieren Sie an die KMK, eine empirische Be-
standsaufnahme der musischen Fächer in der Schule zu erwirken, am besten durch das
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Sie würden sozusagen den Stier bei
den Hörner packen – das Institut, das Ihnen zur Zeit Schwierigkeiten zu bereiten scheint,
wird Ihr Vorkämpfer.
Das vorherrschende Nützlichkeitsdenken wird von den dominierenden Trends der PISA-
und Bildungsstandard-Diskussion begünstigt, es ist ein Feind der musischen Bildung. Denn
wichtig sind die ‚Hauptfächer’, sie sichern Berufsfähigkeit, nicht umsonst haben sie viele
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Stunden in der Stundentafel. Natürlich lässt sich auch für Kunst und Musik nachweisen,
dass sie für Werbung und Design wie Musikindustrie handgreiflich nützlich sind. Je mehr
man sich allerdings auf solche Argumentation einlässt, umso mehr entfernt man ich vom
Kern der musischen Fächer. Sie gehen nicht in der Anwendbarkeit auf. Zudem: wer allein
auf diesen Erwägungen aufbaut, baut auf Sand – Moden wechseln schnell, möglicherweise
weist jemand nach (oder hat es bereits getan), dass die Schule der denkbar ungeeignetste
Ort zur Vorbereitung entsprechender Fähigkeiten ist. Nutzenerwägungen soll man nicht
hochmütig beiseiteschieben, aber kulturelle Bildung wird nur dort Bestand haben, wo sie
sich auf den Kern ihrer Rechtfertigung stützen kann.
Sie setzen – wie viele – Ihre Hoffnung auf die Ganztagsschulen, die allenthalben aufblühen.
Befürchtungen, kulturelle Aktivitäten außerhalb der Schule könnten verdrängt werden und
Schaden nehmen, halte ich im Prinzip für unberechtigt; denn alle sind sich einig: es muss
zur engen Kooperation mit bisherigen Angeboten an Kultur für junge Menschen kommen.
Freilich ist es gut sich in Erinnerung zu rufen, warum Ganztagsschulen eingerichtet wer-
den: weder aus Liebe zu Bildung noch aus Liebe zu den Musen, sondern aus Angst um die
demographische Entwicklung und aus Sorge um qualifizierte weibliche Arbeitskräfte. Den-
noch: Ganztagschulen werden eingerichtet, sie sind eine Hoffnung für Pädagogen wie für
Kulturtätige. Schule bekommt mehr Zeit, die Lernfächer sollen in dieser Zeit zurücktreten;
mithin bestehen die besten Voraussetzungen, dass musische Angebote einen neuen Stellen-
wert in der Schule bekommen. So berechtigt solche Argumentation ist, sie übersieht, dass
musische Bildung derart zu einem Luxusartikel wird. Denn so gut man die zusätzliche
Möglichkeiten für Musik oder Kunst öffnet, ebenso haben andere Lebensbereiche ein An-
recht, Berücksichtigung zu finden – wenn Schüler zu wählen haben, werden viele den PC-
Kurs der Kunst vorziehen. Töpfern mag nach einem Jahr out sein, Fußball in. Vorschriften
der Ministerien für diesen Bereich wären schädlich und sind daher auch nicht üblich. Ganz-
tagschulen brauchen in ihrem neuen Schulbereich eine große Freiheit.
So sehr also Ganztagsschule Möglichkeiten bietet, so wenig gesichert sind diese. Zudem:
sehen Sie sich Ganztagsschulen immer genau an. Viele so genannte Ganztagsschulen sind
dies gar nicht, sondern sind Schulen erweitert um Nachmittagsangebote, damit Kinder gut
aufbewahrt werden. Da stehen dann keine vom Land bezahlten Lehrpersonen oder Fach-
kräfte, wie etwa in Rheinland-Pfalz, zur Verfügung, sondern von den Kommunen bezahlte
Personen: das können sehr gute Fachkräfte sein, müssen es aber nicht. Vor allem aber: die
Kommunen haben finanzielle Probleme. Die eine Kommune schmückende Musikschule
oder Arbeitsgemeinschaft kann schon morgen entfallen, da es sich um keine Pflichtaufgabe
handelt. Die Entscheidungen von Stadtmüttern und -vätern entspringen der puren Not
und verraten dennoch die Einstellung, die man zu ‚Allotria’ hat.
Die Hoffnung auf Ganztagsschule ist aus einem anderen Grunde ebenfalls problematisch.
Gute Ganztagsschule ist immer eine pädagogische – und hoffentlich auch: sozialpädagogi-
sche – Angelegenheit, die Pädagogik bestimmt, was gespielt wird, die Musen sind eine
abgeleitete Größe, es sei denn, es gibt ein pädagogische Konzept der Persönlichkeitsbil-
dung, für das kulturelle Bildung zentral ist.
Dennoch will ich Ihnen nicht die Hoffnungen auf Ganztagsschule rauben. Wer sich mit
einem musischen Angebot an einer Ganztagsschule fest etabliert, wer mit seinen Angebo-
ten Erfolg bei Kindern und Jugendlichen hat, der hat ein Fundament gelegt, auf dem man
aufbauen kann. Viele Ganztagsschulen suchen ganz bewusst aus pädagogischen Gründen
die Zusammenarbeit mit Außenstehenden, z. B. mit Musikschulen, mit Künstlern. Sie sind
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bereit, Angebote auch außerhalb der Schule durchzuführen, die Schule zu öffnen. Es gibt
also durchaus hoffnungsvolle Anätze an der Ganztagsschule – dennoch: ruhen Sie sich auf
diesen Erfolgen und Möglichkeiten nicht aus. Sehen Sie auch die Gefährdungen und arbei-
ten Sie daher entsprechend für die Sicherung dieser Möglichkeiten.
Daher mache ich Ihnen einen weiteren Vorschlag: Wie wäre es, wenn Sie mit Ihren Mit-
gliedsverbänden ein Memorandum erstellen würden über beispielhafte Wege musischer
Bildung in Schulen? 200 Beispiele aus allen Schularten mit Hinweisen, wie dort die Umset-
zung möglich wurde (Kosten, Rolle von Fachleuten, Hilfe von außen usw.).
Wer auf kulturelle Bildung durch Schule setzt, muss sich in die pädagogische Diskussionen
einmischen. Er muss glaubwürdig Konzepte der Persönlichkeitsentwicklung vertreten, in-
nerhalb deren das Musische eine wichtige, wenn nicht zentrale Rolle spielt, ohne dass die
anderen Aufgaben der Bildung dabei vernachlässigt würden. Die Schwierigkeit, diese For-
derung zu verwirklichen, besteht darin, dass es keine verlässliche Theorie der ästhetischen
Bildung gibt. Zwar hat sich die Erziehungswissenschaft in den letzten Jahren darum be-
müht, aber das Ergebnis ist unbefriedigend. Yvonne Ehrenspeck resümierte 2001,6 es gebe
seit zwei Jahrhunderten zwar viele Versprechungen über die Wirkungen ästhetischer Erzie-
hung, aber ihnen fehle die empirische Basis. Ich maße mir nicht an, Ihnen nun eine über-
zeugende Theorie der ästhetischen Bildung vorzustellen. Ich gehe pragmatisch vor. Ich hal-
te es aus Erfahrungsgründen für vertretbar, die unterschiedlichen ästhetischen Felder als
Bereiche zu verstehen, die für unser Leben wesentlich sein können und deren Berücksichti-
gung in der Erziehung und Bildung junger Menschen wir daher für wünschenswert halten
– als eine Bereicherung unserer Fähigkeiten. Sie mögen für die meisten von uns in der
beruflichen Karriere keine wesentliche Rolle spielen, aber ohne diese ‚Allotria’ wäre das
Leben dürftiger – also arbeiten wir daran, dass Dürftigkeit kein Merkmal jugendlichen
Lebens ist, dass der Reichtum unserer wie anderer Kulturen möglichst vielen jungen Men-
schen weiterhin zugänglich bleibt oder wird.

6 Yvonne Ehrenspeck, s.vorige Anm., S.14-17.
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Richard Stang

NACHRICHTEN AUS DER LUXUSABTEILUNG

Kulturelle Bildung in der Erwachsenenbildung

Einführung

I m aktuellen Bildungsdiskurs ist es keine Selbstverständlichkeit, dass auch die allgemeine
Erwachsenenbildung zu Wort kommt. Vielmehr konzentriert sich der Bildungsdiskurs

in Deutschland heute im Wesentlichen auf die Schulen, die Hochschulen und die berufli-
che Bildung. Dies ist sicher berechtigt, aber im Hinblick auf die demographische Entwick-
lung unserer Gesellschaft fatal. Denn wir werden in Zukunft auf allen gesellschaftlichen
Ebenen zunehmend auf die Kompetenzen der Älteren zurückgreifen müssen, um die Pro-
bleme der Gesellschaft lösen zu können, und diese Kompetenzen gilt es zu entwickeln.
Bezogen auf die Kulturelle Erwachsenenbildung könnte man es sich einfach machen und
darauf verweisen, dass durch die Probleme, die durch PISA offensichtlich geworden sind,
der Kulturellen Erwachsenenbildung eine wichtige Funktion zukommt: die Nachsorge für
die Kompetenzen, die in den anderen Bildungsbereichen nicht ausreichend entwickelt wur-
den. Doch dieser Aspekt soll hier nicht überbetont werden. Dies wird in anderen Beiträgen
geschehen. Vielmehr soll die Situation der Kulturellen Erwachsenenbildung als eigenstän-
diger Bildungsbereich in den Blick genommen werden.
Dabei möchte ich meine Ausführungen anhand von folgenden Themen auffächern:
1. Kultur und Bildung als gesellschaftliche Basis
2. Ökonomische Codierung von Kultureller Erwachsenbildung
3. Rechtliche und politische Rahmung von Kultureller Bildung
4. Kulturelle Bildung auf dem Weiterbildungsmarkt
5. Professionalität als Qualitätsmerkmal
6. Kulturelle Bildung als Entwicklungsfeld für das lebenslange Lernen

1. Kultur und Bildung als gesellschaftliche Basis
„Was uns bevorsteht ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegan-
gen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvol-
ler sein?“(Arendt 1967)
Dieses Zitat stammt nicht aus einem analytischen Kommentar zur aktuellen Situation un-
serer Gesellschaft, sondern wurde von Hannah Arendt 1967 in ihrem Buch „Vita Activa
oder vom tätigen Leben“ formuliert.
Was Hannah Arendt Mitte der 1960er Jahre formulierte, ist heute in einer Weise aktuell,
dass man sich fragt: Haben wir in 40 Jahren nichts gelernt? Arbeit steht auch heute als
Inbegriff menschlicher Existenz im Fokus der gesellschaftlichen Diskussionen, und es
fällt uns schwer zu akzeptieren, dass sie uns im früher gewohnten Maße auszugehen droht.
Wir beklagen dies ständig, vergessen darüber allerdings allzu oft, dass jenseits der Arbeit
vor allem Kultur und Bildung die zentralen persönlichkeitskonstituierenden Elemente
sind.
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An dieser Stelle soll nicht definitorisch auf die Begriffe „Bildung“ und „Kultur“ eingegan-
gen werden. Doch scheint der Hinweis auf die sich kaum veränderte Konzentration auf den
Faktor Arbeit heute wichtiger denn je zu sein, um deutlich zu machen, dass es sich eine
Gesellschaft nicht mehr leisten kann, die drei Felder Arbeit, Kultur und Bildung ungleich-
mäßig zu fördern. Es gibt hier zwar in den letzten Jahren verstärkt Initiativen – auch von
Seiten der Politik –  dieses Ungleichgewicht aufzuheben. Doch es gelingt trotz eines hohen
Reflexionsniveaus immer weniger, das Primat der Ökonomie zu durchbrechen.
Dies ist umso fataler vor dem Hintergrund, dass Identitätsentwicklung im Kontext einer
immer differenzierteren und uneinheitlicheren Lebenswelt zu dem gesellschaftlichen Pro-
jekt der Zukunft werden wird. Die Diskontinuität von Erwerbsbiographien bzw. von Bio-
graphien insgesamt kann zu sozialem Sprengstoff werden, wenn sie nicht auf der kulturel-
len Ebene gerahmt wird (vgl. Behringer u.a. 2004). Doch wo die Ökonomie die Definiti-
onsmacht hat, wird die kulturelle Rahmung immer schwieriger.
Bezogen auf unser heutiges Themenfeld „Kulturelle Bildung“ ist sogar eine „feindliche
Übernahme“ festzustellen, die uns kulturellen Bildnern zunehmend Probleme bereitet.

2. Die ökonomische Codierung von Kultureller Bildung
An dieser Stelle soll  kurz auf die Bedeutung und Aufgaben der kulturellen Erwachsenenbil-
dung eingegangen werden.
Kulturelle Bildung fördert kulturelle und ästhetische Bildungsprozesse, die in Anbetracht
einer zunehmenden Globalisierung und Mediatisierung eine immer größere Bedeutung
erhalten. Dabei sind zentrale Aufgaben von Kultureller Bildung vor allem im Erwachse-
nenbereich unter anderem:

die Förderung gestalterischer Fähigkeiten,
die Förderung von Kreativität,
die Sensibilisierung für die verschiedenen Formen künstlerischen Ausdrucks,
die Erweiterung von kulturellen und kommunikativen Kompetenzen und
die Sensibilisierung für soziokulturelle und interkulturelle Lebenszusammenhänge (vgl.
Stang 2001).

Wenn man sich diese sicher nicht vollständige Liste der Aufgaben anschaut, sieht man, dass
es sich hier um die Entwicklung von Kompetenzen handelt, die wir auch in der Diskussion
über Schlüsselqualifikationen bzw. fachübergreifende Kompetenzen in der beruflichen
Qualifizierung und der arbeitsplatzbezogenen Kompetenzförderung finden (vgl. Groppe
2003a). In Anbetracht der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung wird die
Bedeutung dieser Schlüsselkompetenzen in den nächsten Jahren noch zunehmen, da eine
rein fachbezogene Qualifizierung nur bedingt den zukünftigen Anforderungen gerecht wird.
Kulturelle Bildner könnten eigentlich froh über die Entwicklung sein, dass Inhalte und Me-
thoden der Kulturellen Bildung zunehmend Einzug in die berufliche Bildung halten. Diese
Entwicklung hat aber ihre Schattenseiten. Obwohl zum Beispiel auch in Managementkursen
künstlerisch, kreative Techniken wie Malerei oder Bildhauerei zum Einsatz kommen, wird in
diesen Zusammenhängen nur selten Bezug auf die Kulturelle Bildung genommen.
Kultureller Erwachsenenbildung wird längst der Stempel eines Luxusangebots aufgedrückt.
Aquarellkurse, Töpferkurse oder Bildhauerkurse an Volkshochschulen werden nicht selten
sehr despektierlich als „Bastelkurse“ abgetan. Dies verunglimpft nicht nur die Teilnehmen-
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den, sondern die Kulturelle Bildung insgesamt, da die Effekte eher auf der Ebene der „Be-
schäftigungstherapie“ als auf der Ebene der Bildung gesehen werden. Das Interessante ist,
dass dieses Etikett vor allem von Leuten verwendet wird, die eher selten an einem Angebot
der Kulturellen Bildung teilgenommen haben. Werden solche Angebote allerdings in der
Managerqualifizierung eingesetzt, werden sie als methodische Innovation gefeiert.
Als eines der besonders prägnanten Beispiele dieser Art kann man „Ikebana“ anführen.
Bezogen auf den Volkshochschulkurs als Inbegriff des „Bastelns“ immer wieder als Argu-
ment für eine Reduzierung öffentlicher Gelder angeführt, gilt die Auseinandersetzung mit
„Ikebana“ in Managementkontexten als eine Basis für die interkulturelle Verständigung
mit asiatischen Geschäftspartnern. Die Bewertung von Angeboten der Kulturellen Bildung
ist auch immer eine Frage der Codierung.
Die ökonomische Codierung der Kulturellen Bildung hat – wie gezeigt – zwei Seiten. Das
Problem, dem wir uns stellen müssen, ist, dass vor allem die ökonomiebezogene Perspektive
zurzeit im Vordergrund steht.  Dies gilt auch für die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die
in Deutschland für Bildung entwickelt werden.

3. Die rechtliche und politische Rahmung von Kultureller Bildung
Die Bedeutung von Kultureller Erwachsenenbildung realisiert sich heute nicht nur über
den Bildungsmarkt, sondern verstärkt über die politische Einordnung, die durch gesetzli-
che Rahmenbedingungen zum Ausdruck kommt. Doch auf dieser Ebene ist in den letzten
Jahren eher ein negativer Trend festzustellen. Die Kulturelle Bildung wird zwar in vielen
Weiterbildungsgesetzen der Länder genannt, besonders hervorgehoben wird sie kaum noch.
Exponiert aufgenommen ist die Kulturelle Bildung im Thüringer Erwachsenenbildungsge-
setz vom August 2003. Dort werden kulturelle und künstlerische Bildung explizit mit ihren
Potentialen in der Präambel genannt:
„Die kulturelle Erwachsenenbildung soll zur Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur
befähigen, der Identitätsfindung dienen und zum Erhalt wichtiger kultureller Werte beitra-
gen. ... Die künstlerische Bildung erweitert die ästhetische Urteilsfähigkeit, regt die kreativ-
künstlerische Selbstbetätigung an und erweitert damit Voraussetzungen zur eigenen Frei-
zeitgestaltung.“ (Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz 2003)
Der Bezug zur Freizeitgestaltung schränkt hier aber schon wieder die Reichweite von Kul-
tureller Bildung ein.
Betrachtet man die Weiterbildungsgesetzgebung der letzten Jahre lässt sich feststellen, dass
der Status der Kulturellen Bildung bei der Neuformulierung von Weiterbildungsgesetzen
deutlich abgeschwächt wurde. So wird im Nordrhein-Westfälischen Weiterbildungsgesetz
von 2000 bei der Beschreibung der Grundversorgung in § 11 im Gegensatz zur politischen
Bildung die Kulturelle Bildung nicht mehr explizit genannt (vgl. Nordrhein-Westfälische
Weiterbildungsgesetz 2000).
Bei der Weiterbildungsgesetzgebung ist bundesweit eine immer stärkere Konzentration auf
die qualifikationsbezogene Weiterbildung festzustellen. Da dies immer auch mit Förder-
mitteln verbunden ist, lässt sich zeigen, wie sich in den letzten Jahren die Gewichte zu
Ungunsten der Kulturellen Bildung verschoben haben.
Insgesamt ist nicht nur die politische Akzeptanz Kultureller Bildung zurückgegangen, son-
dern die Rahmenbedingungen haben sich insgesamt verschlechtert. Als Folge der prekären
Finanzierungssituation vieler kommunaler und regionaler Erwachsenenbildungsträger wur-



308 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

den die Gebühren besonders in der Kulturellen Bildung teilweise drastisch erhöht. In vielen
Einrichtungen soll die Kulturelle Bildung als „Profit-Center“ fungieren, da es sich bei die-
sen Angeboten nicht mehr um „Grundversorgung“ handelt, sondern um ein „Luxusgut“.
Gleichzeitig führt die zunehmende wirtschaftliche Belastung der individuellen Budgets dazu,
dass sich die Entscheidung für Weiterbildungsangebote noch stärker an der direkten beruf-
lichen Verwertung orientiert als dies früher der Fall war.
Diese Entwicklung zeigt, dass sich die politische Codierung von Kultureller Bildung als „Luxus-
gut“ auf allen Ebenen durchschlägt. Dies erscheint umso problematischer, als gerade die Kom-
petenzbereiche, die in der Kulturellen Bildung vermittelt werden, auf besondere Weise als Grund-
lage für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung gesehen werden. Und wenn selbst die Bildungs-
interessierten sich der Logik des „Luxus“ unterziehen, sieht die kulturelle Erwachsenenbildung
keinen rosigen Zeiten entgegen, obwohl gerade von ihr in den letzten Jahren vielfältige Innova-
tionen im Bildungsbereich ausgegangen sind. Die Entwicklung neuer Zeitfenster, die verstärkte
Erlebnisorientierung, die kreative Nutzung Neuer Medien, die Sensibilisierung für Interkultura-
lität sind nur einige Themenbereiche, die hier zu nennen sind.
Trotz all dieser widrigen Umstände behauptet sich Kulturelle Erwachsenenbildung nach
wie vor auf dem Weiterbildungsmarkt, wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie dies
einmal war.

4. Kulturelle Bildung auf dem Weiterbildungsmarkt
Die Kulturelle Bildung kommt nicht mehr darum herum mit dem Marktbegriff zu agieren.
Dabei geht es auch darum, sich mit der ökonomischen Logik des Bildungsdiskurses
auseinander zu setzen. Dies wird umso wichtiger, wenn in der Kulturellen Bildung nicht
nur auf der gesellschaftlichen, sondern auch auf der ökonomischen Ebene argumentiert
werden soll.
Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht die günstigsten sind, ist die Kulturelle Bildung
aus der Weiterbildungslandschaft nicht wegzudenken. So hat im Jahr 2003 zum Beispiel
der Programmbereich „Kultur – Gestalten“ bei den Volkshochschulen bundesweit 1,8 Mio.
Unterrichtsstunden realisiert und damit über 12% der Gesamtunterrichtsstunden der Volks-
hochschulen ausgemacht. Bei den Teilnehmenden lieferte die Kulturelle Bildung mit 1,14
Mio. knapp 17% der Gesamtteilnehmenden. Dies darf allerdings auch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass der Anteil der Unterrichtsstunden in den letzten zehn Jahren stark zu-
rückging, wobei in den letzten beiden Jahren wieder ein Aufwärtstrend festzustellen ist (vgl.
Pehl/Reitz 2004).
Der Rückgang der Unterrichtsstunden bei den Volkshochschulen dürfte allerdings auch
mit der zunehmenden Ausdifferenzierung des Marktes der Kulturellen Bildung zusammen-
hängen. In den letzten zehn Jahren haben sich immer mehr spezialisierte Anbieter mit
einem Fokus auf Teilsegmente der Kulturellen Bildung etabliert. Kulturelle Bildung wird
heute von einer Vielzahl von Institutionen angeboten. Neben Weiterbildungseinrichtun-
gen sind dies unter anderem Kunst- und Musikschulen, Museen, Kulturinitiativen und
private Anbieter. Doch auch die gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen dürften
dazu beigetragen haben, dass es hier leichte Rückgänge gibt
Dass andere Bereiche, die gerade auch politisch stark gepusht worden sind, dramatischere
Einbrüche erleiden, sollte an dieser Stelle zur Kenntnis genommen werden. So konnten
z.B. die Volkshochschulen die Unterrichtsstunden im Bereich „Grundlagen der Informati-
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ons- und Kommunikationstechniken“ zwar noch im Jahr 2000 um 17 Prozent auf 1,06
Mio. steigern. Doch seither gehen die Unterrichtsstunden dramatisch zurück, wie die aktu-
elle Volkshochschul-Statistik zeigt. War im Jahr 2001 nur ein Rückgang um 1,4 Prozent
festzustellen, wurden im Jahr 2002 9,4 Prozent und im Jahr 2003 11,7 Prozent weniger
Unterrichtsstunden bezogen auf das Vorjahr realisiert. Dies bedeutet einen Rückgang von
20 Prozent in drei Jahren.
Noch dramatischer sieht es bei den stärker berufsorientierten Angeboten aus. Im Bereich
„Kaufmännische IuK-Anwendungen“ war auch im Jahre 2000 mit 347.000 Unterrichts-
stunden der Zenit erreicht. Bis ins Jahr 2003 sind hier die realisierten Unterrichtsstunden
um über 40 Prozent zurückgegangen.
Die Auswirkungen für die Weiterbildungseinrichtungen sind fatal, da die Auslastung der
teuren technischen Infrastruktur nicht mehr gewährleistet ist und Konzepte des Einsatzes
in anderen Programmbereichen nur unzureichend entwickelt wurden, wie z.B. im Bereich
der Kulturellen Bildung.
Man könnte hier fragen, was eine Berufsorientierung der Weiterbildung nutzt, wenn die
Nachfrage in einem solchen Maß zurückgeht. Doch liegt es fern, den Bereich der berufli-
chen Bildung gegen den der Kulturellen Bildung auszuspielen. Allerdings stellt sich schon
die Frage, welche bildungspolitische Strategie perspektivisch dazu führt, die Bildungspro-
bleme in Deutschland zu lösen. Eine reine Berufs- bzw. Arbeitsplatzorientierung wird nicht
dazu beitragen.
Ein weiteres Problemfeld zeigt sich im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen
über Zertifizierung von Weiterbildung: die Ergebnisse von Kultureller Bildung sind nicht
eindeutig messbar. Ästhetische und kulturelle Qualitäten sind schwer zu messen, sie reali-
sieren sich kontextgebunden und oft erst in der längerfristigen Betrachtung (vgl. Stang
2003). Es lassen sich zwar für die Rahmenbedingungen von Kultureller Bildung Qualitäts-
kriterien festhalten, wie Einrichtungsqualität, Programmqualität und Durchführungsqua-
lität (vgl. Groppe 2003b). Doch wie in kaum einem anderen Bildungsbereich bestimmen
die Teilnehmenden letztendlich den Gebrauchswert selbst und damit die Qualität von Kul-
tureller Bildung. Dies passt nur schlecht in ein Klima des erhöhten Bedarfs an Effektivitäts-
kontrolle im Bildungsbereich. Allerdings dürfte spätestens seit PISA deutlich geworden
sein, dass es einer erhöhten Kreativität und verstärkten Innovationsbemühungen bedarf
und nicht einer verstärkten Formalisierung, um einen „weichen“ Wirtschaftsfaktor wie Bil-
dung weiter zu entwickeln.
Ein wichtiger Baustein für die Qualität von Kultureller Bildung ist die Professionalität der
Lehrenden.

5. Professionalität als Qualitätsmerkmal
Die Professionsdiskussion ist in der Kulturellen Bildung in den letzten Jahren sehr intensiv
geführt worden. Das hat auch seinen Grund. Über Jahre wurde es in der Erwachsenenbil-
dung versäumt, spezifische Professionsprofile für die Kursleitung in der Kulturellen Bil-
dung im Kursalltag durchzusetzen. Hierin liegt auch ein Problem bei den Einrichtungen
selbst.
Wie oft wurden Künstlerinnen und Künstler aber auch künstlerische Autodidakten als
Kursleitende eingesetzt, ohne dass diese pädagogische Kompetenzen nachweisen konnten.
Manchmal ging das gut, doch allzu oft wurden sie spezifischen Gruppensituationen nicht
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gerecht. Hier haben gerade Volkshochschulen in den letzten Jahren viel zur Qualifizierung
des Personals beigetragen.
In Anbetracht der Herausforderungen, denen sich die Kulturelle Bildung in Zukunft zu
stellen haben wird, wird die Professionalisierung des Personals einen hohen Stellenwert
bekommen. Darauf soll hier nicht im Detail eingegangen werden, doch ist darauf zu ver-
weisen, dass neben den fachspezifischen Kompetenzen besonders didaktisch-methodische
Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen, Medienkompetenz, Vernetzungskompetenz
und nicht zuletzt auch Evaluationskompetenz von Relevanz sind.
Das hier nur angedeutete Kompetenzportfolio, das natürlich auch für andere Bildungsbe-
reiche gilt, macht deutlich, dass wir die Qualifizierungsaktivitäten in der Kulturellen Bil-
dung intensivieren müssen, um von unserer Seite her die entsprechende Qualität gegenü-
ber anderen Bildungsbereichen zu entwickeln.

6. Kulturelle Bildung als Entwicklungsfeld für das
lebenslange Lernen

Wer heute lebenslanges Lernen als Bezugspunkt für die Entwicklung von Bildung propa-
giert, darf damit nicht permanente berufliche Qualifizierung meinen. Bei dem Konzept des
lebenslangen Lernens geht es um mehr. Es geht um gute Übergänge zwischen den Bil-
dungsbereichen, es geht um eine breite Bildung, die ständige Veränderungen meistern hilft,
es geht um Bildung für Menschen, die sich im und die sich nicht im Arbeitsprozess befin-
den, letztendlich geht es um eine humane Gesellschaft.
Kulturelle Bildung ist ein zentrales Element des lebenslangen Lernens und dies sollte auch
so bleiben, denn gerade die Kulturelle Bildung bietet vielfältige Ansatzpunkte für die Wei-
terentwicklung der Bildung in Deutschland. Sie ist als bildungsbereichsübergreifendes An-
gebot gerade dazu prädestiniert dafür, Übergänge vom Kindergarten bis zum Seniorenan-
gebot weich zu gestalten.
Im Rahmen der Angebote wie Kurse, Projekte, Werkstätten, offene Ateliers usw. ermöglicht
die Kulturelle Bildung offene Lernprozesse, die auf Selbstbildungsprozesse in der Auseinan-
dersetzung mit Kunst und Kultur oder dem eigenen kreativen Gestalten bauen. Experiment
und Improvisation sind hier wichtige Dimensionen, die dazu beitragen Kreativität, Flexibi-
lität und Kommunikationsfähigkeit zu fördern.
In Anbetracht der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, der zunehmenden Komplexität
der Lebenswelten und nicht zuletzt der Anforderungen, die die wirtschaftliche Entwick-
lung stellt, ist die Förderung kreativer Selbstbildungsprozesse, wie sie die Kulturelle Bil-
dung initiiert, eine der zentralen Aufgaben von Bildung – auch von Weiterbildung. In
diesem Sinne könnten die Methoden und Zugänge der Kulturellen Bildung ein Modell für
Bildung insgesamt darstellen.
Wenn also lebenslanges Lernen als tragendes Konzept für Bildung ernst genommen wird,
dann wird man nicht umhin kommen, Kulturelle Bildung intensiver zu fördern und dies
nicht nur für ausgewählte Eliten in Managerfortbildungen, sondern für alle Bevölkerungs-
schichten.
Konkret bedeutet das, dass die Kulturelle Bildung sich aktiv den gesellschaftlichen Verän-
derungsprozessen stellen muss. Das heißt, dass wir unter anderem auf folgende Herausfor-
derungen konzeptionell reagieren:
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auf den demographischen Wandel,
auf die kulturellen Veränderungen durch Migration,
auf die Globalisierung der Wirtschaft,
auf die Veränderungen von Erwerbsbiographien,
auf den Bedarf nach Orientierung,
auf das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.

Um lebenslanges Lernen und damit auch die Kulturelle Bildung als Projekt für eine huma-
nere Gesellschaft zu etablieren, bedarf es eines grundsätzlichen Umdenkens bei Politik und
Entscheidungsträgern. Kurzfristiges Effektivitätsdenken, das sich nur an den aktuellen An-
forderungen orientiert, führt bei Bildung in eine Sackgasse, da sich diese Anforderungen
besonders in der heutigen Zeit permanent ändern. Vielmehr geht es um die Entwicklung
langfristiger Visionen, die eine Gesellschaft nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem
kulturell tragen. Diese Einsicht scheint in Zeiten der Ökonomisierung aller gesellschaftli-
chen Bereiche und besonders auch der Weiterbildung aus dem Blick zu geraten.
Kulturelle Bildung ist kein kurzfristiges Projekt. Es bedarf verstärkter – auch politischer –
Investitionen, wenn sie ihr gesellschaftliches Potenzial entwickeln und nicht ein Schatten-
dasein in bildungsbürgerlichen Zirkeln, die sie sich leisten können, führen soll. Denn dann
wäre sie endgültig dort gelandet, wo sie heute schon von Vielen gesehen wird: in der Luxus-
abteilung.
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Georg Ruppelt

NEUE LESER BRAUCHT DAS LAND?

Fortbildung von Leseförderern

W ie die Wanderprediger sind lange „vor PISA“ ehrenamtliche und hauptamtliche Ver-
treter der Stiftung Lesen durch die Lande gezogen, um auf die dringende Notwen-

digkeit von Leseförderung hinzuweisen und sie in Gang zu setzen. Und wie oft sind sie
belächelt worden. Ich habe selbst die bittere Erfahrung gemacht, deswegen als altmodisch
eingestuft zu werden, als der modernen Zeit, den modernen Medien nicht zugewandt. Was
aber war der Grund für manch arrogante oder gar hämische Bemerkung dieser Art? Vielleicht
lag es daran, dass die Stiftung unbeirrt und leidenschaftlich appellierte, Kinder und Ju-
gendliche fit für die Zukunft zu machen. Als unabdingbar dafür aber wurde die Lesefähig-
keit genannt. Dabei ging es der Stiftung natürlich keineswegs um eine Verteufelung der
audiovisuellen Medien. Aber sie hat schon immer wissenschaftlich fundiert nachweisen
können, dass die Voraussetzung für Medienkompetenz die Lesekompetenz ist, ohne die
niemand in unserer hochtechnisierten Gesellschaft seinen Platz finden kann. Die Eupho-
rie, mit der viele noch vor wenigen Jahren auf das digitale Zeitalter setzten und Bücher oder
Zeitschriften für etwas absolut Überkommenes und Veraltetes ansahen – vereinzelt wurde
dies leider auch von bibliothekarischen Kollegen mit einer gewissen Arroganz vertreten –,
ließ die Tatsache vergessen, dass die Grundlage für eine sinnvolle Computernutzung die
Kulturtechnik des verstehenden Lesens ist. Dies war natürlich auch schon immer die grund-
sätzliche Position der größten Leseförderer im Land außerhalb der Schule, nämlich die der
Öffentlichen Bibliotheken.
Der Schock von PISA, IGLU und anderer Untersuchungen hat einen deutlichen Bewusst-
seinswandel in der Öffentlichkeit bewirkt. Nachdem die Phase der gegenseitigen Beschimp-
fungen im Anschluss an die PISA-Veröffentlichung abgeklungen war, stellte man fest, dass
Bildung und Leseförderung sehr viel, aber nicht nur etwas mit Schule zu tun haben. Lese-
förderung ist auch eine außerschulische und vor allem eine vorschulische Aufgabe. Sie ist
eine Aufgabe für viele Einzelne wie für kulturelle Netzwerke.
Deshalb möchte ich den Titel meines Vortrages ein wenig ergänzen, nämlich wie folgt:
„Neue (Vor-) Leser braucht das Land!“ Vor dem Lesen kommt nämlich das Vorlesen. Und
deswegen steht es auch hier und heute an erster Stelle.
Vorlesen ist in den verschiedenen Entwicklungsphasen des Kindes das Wichtigste, was El-
tern für die Sprachentwicklung und die Grundlegung einer lebenslang stabilen Beziehung
des Heranwachsenden zu Büchern, Zeitungen und Zeitschriften tun können.
Hirnforscher weisen darauf hin, dass nach Erkenntnissen der Neurowissenschaften Verbin-
dungen zwischen den Nervenzellen in sensiblen Phasen der kindlichen Entwicklung durch
Nutzung bestätigt werden müssen, weil sonst die angelegten neuronalen Möglichkeiten
verloren gehen.
Die Wissenschaftler sprechen von großen individuellen Unterschieden der Entwicklungs-
geschwindigkeiten des kindlichen Gehirns, auf die sich der oder die Vorleser/in einstellen
muss. Man sollte Kinder nur mit den Geschichten und Vorlesestoffen konfrontieren, die sie
auch verstehen, und auf die sie in der Vorlesesituation positiv reagieren.
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Wie wichtig Vorlesen als Mittel zur Sprachentwicklung und elementaren Leseerziehung ist,
zeigen alle neueren Untersuchungen zum Leseverhalten. Fragt man, welche verschiedenen
Faktoren Einfluss darauf haben, ob eine Person ein Vielleser geworden ist, steht die Lese-
förderung im Elternhaus mit regelmäßigem Vorlesen an der Spitze, gefolgt vom Bildungs-
stand. Je höher dieser ist, um so mehr wird auch gelesen. Bemerkenswert ist dabei, dass
eine intensive Leseförderung im Elternhaus einen niedrigeren Bildungsstand ausgleichen
kann.
Angesichts der zentralen Bedeutung, die Vorlesen und Erzählen als Zentrum der Leseför-
derung im Elternhaus hat, ist es bedenklich, dass laut neuen Studien die Lesesozialisation
im vergangenen Jahrzehnt rückläufig ist. Und schon in den achtziger Jahren wurde in
einer Studie festgestellt, dass Leseförderung im Elternhaus von den Befragten unter 20
Erziehungszielen gerade mal auf dem 16. Platz rangierte. Die Konsequenz daraus muss –
neben der Verstärkung der Elternbildung – deshalb sein, besonders die Kindergärten als
Orte der Leseförderung zu entwickeln. Dies hat die Stiftung Lesen mit ihrem Fortbil-
dungsprogramm zum Vorlesen und Erzählen schon vor Jahren in Angriff genommen.
Die Stiftung Lesen hat jüngst ihre Ziele in 10 Punkten zusammengefasst; das erste lautet:
„Wir wollen, dass frühkindliche Leseerziehung in allen Elternhäusern stattfindet.“ Eine
Umfrage ergab, dass 70% der Eltern sich Orientierungshilfe auf dem Kindermedienmarkt
wünschen. Die Stiftung Lesen hat dafür die Broschüre Die besten Medien für ihr Kind her-
ausgegeben. Als überregionale Aktion werden alle Kindergärten und Kindertagesstätten
Deutschlands zum Wettbewerb Der goldene Vorlesebär eingeladen. Siebenhundert Einrich-
tungen haben sich im vergangenen Jahr daran beteiligt.
Ob junge Eltern oder Senioren: Die Mitglieder im Vorleseclub, ein weiteres bundesweites
Projekt der Stiftung Lesen, sind Bücherfans und hochmotiviert, diese Begeisterung weiter
zu geben. Das tun sie durch Vorlesestunden in Kindergärten oder Bibliotheken. Knapp
5.000 Vorlesepaten werden z. Zt. von der Stiftung Lesen betreut.
Das zweite definierte Ziel der Stiftung lautet „Wir wollen mehr Lesefreude in Kindergärten
und Schulen ermöglichen.“
Bundesweit fördert die Stiftung Lesen die Einrichtung von Vorlesebibliotheken in Kinder-
gärten. Begleitet wird diese Aktion durch Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen,
Eltern und Großeltern. Für die Schulen selbst gibt es eine so breite Palette an Projekten,
dass es hier unmöglich ist, sie alle aufzuführen. Hingewiesen sei nur auf die Aktionen:
Meike der Sammeldrache, die Lesescouts, den Welttag des Buches und viele andere mehr.
Eine der neuesten Studien zum Leseverhalten der 6-13jährigen zeigt unter anderem auf,
dass die Schule keinen positiven Einfluss auf das private Leseverhalten der Jugendlichen
hat. Jeder zweite sagt, Texte, die in der Schule gelesen werden, würde er privat niemals
lesen. Und Leseempfehlungen des Lehrers werden von zwei Dritteln der Schüler nicht be-
achtet. Die Tatsache, dass die Schule in aller Regel nicht in der Lage ist, das Lesen für die
Kinder zum Vergnügen zu machen, zeigen einerseits die PISA-Ergebnisse: 42% aller Be-
fragten sagen, dass sie nicht zum Vergnügen lesen. Andererseits ist die negative Wirkung
der Schule auf die Lesefreude offenbar ein europaweites Phänomen.
Das geschlechtsspezifisch unterschiedliche Leseverhalten von Jungen und Mädchen ist
neuerdings wieder zu einem heftig diskutierten Thema geworden. Tatsache ist, dass die
Mädchen offenbar zu erzählender Literatur einen direkteren Zugang haben als die Jungen,
die ihrerseits stärker von Sachbüchern und einschlägigen Zeitschriften angesprochen wer-
den, in denen sie Lesestoff zu ihren spezifischen Interessen finden. Da der Deutschunter-
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richt auf erzählende Literatur ausgerichtet ist, erhalten die Jungen in der Schule zu wenig
Anregungen zur Lektüre. Es wäre deshalb zu fordern, dass die Schule ihr Lektüreangebot
überprüft.
Für die Ursachen der unterschiedlichen Leseweisen von Jungen und Mädchen gibt es
bislang keine schlüssige Erklärung. Tatsache ist, dass schon im Kindergarten Jungen eine
besondere Affinität zu Bilderbüchern mit Sachthemen, z.B. dem Feuerwehrauto haben.
Die Intensität der Beschäftigung mit Büchern ist zwischen beiden Geschlechtern allerdings
bis in die Grundschuljahre hinein gleich. Danach entwickelt sich die Differenz dahinge-
hend, dass Jungen deutlich weniger in Büchern lesen als Mädchen. Bei Zeitschriften
besteht diese Geschlechterdifferenz allerdings nicht, wie das Zeitschriftenprojekt der Stif-
tung Lesen zeigt. Entscheidend ist, dass Lesefreude sich nur in einem von Zensuren frei-
en Raum entwickeln kann. Dieser Auffassung waren auch alle Leseförderungs-Fachleute
aus zwanzig Ländern Europas, die im Frühjahr 2004 zu einer internationalen Konferenz
der Stiftung Lesen mit Unterstützung des Bundesministerium für Bildung und Forschung
zusammen kamen.
Das Interesse an Zeitungen und Zeitschriften, das in der Schule gefördert werden kann,
korrespondiert unmittelbar mit dem dritten Ziel der Stiftung Lesen, das da lautet: „Wir
wollen, dass Leseförderung die Kinder und Jugendlichen dort abholt wo sie sind: in einer
multimedialen Welt.“ Neben den Zeitungs- und Zeitschriftenprojekten hat die Stiftung
seit Jahren eine sehr erfolgreiche Leseförderung im Medienverbund entwickelt. Besonders
erfolgreich sind die Kampagnen zu aktuellen Kinofilmen, die zum Anlass genommen wer-
den, um für das Lesen zu werben. So wurden beispielsweise die Handreichungen für Lehrer
zu den Filmen Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Das Wunder von Bern, Luther,
Sams in Gefahr, Blueprint, School of Rock, Das Urteil – Jeder ist käuflich, The Day After
Tomorrow und I, Robot entweder an alle 17.000 weiterführenden Schulen oder aber auch
an 15.000 Grundschulen geliefert.
Die Stiftung Lesen hat sich außerdem noch sieben weitere Ziele auf die Fahnen geschrie-
ben. Aber sie schreibt nicht nur, sondern sie versucht auch, diese Ziele durch Projekte der
verschiedensten Art zu erreichen. So will die Stiftung Lesen, dass Leseförderung auch in
und mit sozialen Randgruppen stattfindet; sie will für das Lesen werben; sie will, dass sich
Politik und Gesellschaft für das Lesen engagieren; sie will auf dem neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisstand für das Lesen tätig sein und damit die Leseforschung fördern; sie
will, dass Leseförderung international vernetzt wird; sie will, dass die Anliegen der Leseför-
derung in die Presse und Öffentlichkeit transportiert werden. Ihr viertes definiertes Ziel ist,
dass die Stiftung Lesen das Know How in der Leseförderung verbessern will.
Neben zahlreichen anderen Projekten ist zu diesem Zweck eine einzigartige Kooperation,
die zeitgemäße Leseförderungskonzepte vermitteln will, im Frühjahr dieses Jahres gegrün-
det worden: die Akademie für Leseförderung der Stiftung Lesen an der Niedersächsischen
Landesbibliothek Hannover. Die Akademie wird unterstützt vom Wissenschafts- und vom
Kultusministerium des Landes Niedersachsen. Letzteres hat drei in der Leseförderung er-
fahrene Pädagogen an die Niedersächsische Landesbibliothek abgeordnet. Die Niedersäch-
sische Landesbibliothek besitzt selbst durch ihre Abteilung Zentrum für Aus- und Fortbil-
dung eine jahrzehntelange Erfahrung im Bildungsbereich und war und ist in der Aus- und
Fortbildung von Bibliothekaren tätig.
Ziel der Akademie ist es, Instrumente für eine regionalisierte Förderung der Lesekultur zu
untersuchen und aufzubauen. Zwei Arbeitsschwerpunkte wurden dem Projekt gesetzt:
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Information, Schulung und Fortbildung von Multiplikatoren
· Seminare für die Zielgruppen Erzieher/innen, Lehrer/innen, Bibliothekare/Bibliothe-

karinnen
· Vorträge zu Methoden und Problemen der Leseförderung
· Werkstattgespräche
· Expertenmeetings
· Bereitstellung von Projektmaterialien, Leseempfehlungen und Handreichungen der

Stiftung Lesen
· Gemeinsame Projekte und Kampagnen zur Leseförderung
Aufbau eines regionalisierten Kommunikationsnetzwerks Leseförderung/Lesekultur
· Aufbau eines Portals Netzwerk Leseförderung in Niedersachsen
· Aufbau und Betreuung eines regionalisierten Netzwerks.

Am 11. November 2004 wird die Akademie eine Ausstellung in der Niedersächsischen
Landesbibliothek eröffnen, die Leseförderungsprojekte im europäischen Raum darstellen
wird, ähnlich wie sie schon im April dieses Jahres in Mainz gezeigt wurde. Begleitet wird die
Ausstellung von einer Fülle von Veranstaltungen – und es wird vorgelesen: Am 12. Novem-
ber starten Politiker aus Regierung und Opposition des Niedersächsischen Landtages in
alle Teile des Landes, um im Rahmen der Aktion Große lesen für Kleine vorzulesen. Vielleicht
darf ich Ihnen die Programmplanung einmal andeuten. Sie zeigt ein wenig den Charakter
der Veranstaltungen, die nicht nur vom Gedanken der Fortbildung getragen werden.
· Anne-Mariken Raukema von der Stichting Lezen hält einen Vortrag zum Thema Leseför-

derung in den Niederlanden.
· Jaanus Vaiksoo aus Tallinn spricht über Leseförderung als bildungspolitische Aufgabe in den

baltischen Staaten.
· Bodo Franzmann von der Stiftung Lesen geht in seinem Vortrag auf die Frage ein Warum

Lesen wichtig ist – Leser im Visier der Forschung.
· Ich selbst werde einen Vortrag halten mit dem Titel Unsre Fehler, liebe Brüder, werden all’

in Erz gegraben; doch in flüchtigem Sand geschrieben wird das Gute, das wir haben. Anmer-
kungen zum Gymnasiallehrer in der deutschen Literatur.

· Über Ludwig Strümpell, einen Wegbereiter der Sonderpädagogik aus Niedersachsen wird
eine Vortrag mit dem Titel Muth und Unverzagtheit den Wechselfällen des Lebens gegenüber
angeboten.

Der Eventcharakter dieser Veranstaltungen ist geeignet, die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf die Aktivitäten der Stiftung Lesen und ihrer Akademie in Hannover zu lenken.
Gleichwohl ist deren Aufgabe geprägt von intensiver Fortbildungsarbeit, die letztendlich
das Ziel hat, neue und alte Leser und Vorleser zu gewinnen oder wieder zu gewinnen. Und
vielleicht gelingt es ihr auch bei aller Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen, möglichst vielen
zu zeigen, dass Lesen Spaß macht, dass Lesen ein Leben begleiten kann, dass Lesen Lebens-
hilfe sein kann oder, wie die große vor einigen Jahren verstorbene Fantasy-Autorin Marion
Zimmer Bradley es ausdrückte: „Lesen ist die einzige Möglichkeit, mehr als ein Leben zu
leben, ohne mehr als einen Tod zu sterben.“
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Eske Nannen

WIE KULTURVERMITTLUNG UND KUNSTPRÄSENTATION
ZUSAMMENGEHÖREN

Z unächst möchte ich Ihnen etwas über unser Haus erzählen: die Kunsthalle in Emden
wurde am 3. Oktober 1986 eröffnet. Träger ist die Stiftung Henri und Eske Nannen, in

die mein Mann sein gesamtes Vermögen und seine Sammlung des Deutschen Expressionis-
mus und der Neuen Sachlichkeit eingebracht hat.
Am Sonntag feiern wir den 18. Geburtstag der Kunsthalle. Über 1,4 Millionen Kunst-
freunde haben bisher unsere Sammlungen und Wechselausstellungen besucht. Das ist doch
eine ganz erfreuliche Zahl, wenn man bedenkt, dass die Stadt Emden mit ihren 50.000
Einwohner ziemlich am Rande Deutschlands liegt und von viel Wasser umgeben ist.
Unser Wunsch war es „ eine lebendige Begegnungsstätte zwischen Bildern und Bürgern“ zu
schaffen.
So haben wir u.a. in unserer Satzung festgeschrieben: „Zur weiteren Verwirklichung ihres
kulturellen Zwecks unterhält die Kunsthalle Räume und technische Einrichtungen, die dazu
dienen, Kindern und Jugendlichen die Kunst durch eigene, kreative, von Künstlern geförderte
Tätigkeit nacherlebbar zu machen. Es ist der ausdrückliche Wille der Stifter, allen Bürgern die
Begegnung mit Kunst und Künstlern aller Kulturkreis der Klassischen Moderne und der Gegen-
wart zu ermöglichen und besonders bei jungen Menschen der Reizüberflutung durch die elektroni-
schen Medien entgegenzuwirken und anstelle des lediglich passiven Hinnehmens von Sinnesein-
drücken die eigenschöpferische und selbstverantwortliche künstlerische Initiative zu entwickeln.“
Sie sehen,  „die Förderung der Fantasie und Kreativität von Kindern und Jugendlichen“ hat bei
uns einen ganz besonderen Stellenwert. Bereits im August 1983 haben wir eine Malschule
gegründet. Und diese Gründung ist mit einer sehr persönlichen Geschichte verbunden.
Ich lebte von 1970 – 1981 in Berlin, dort wurde auch 1972 mein Sohn Bernd geboren.
Schon in jungen Jahren hatte er große Freude am Malen. Das wollte ich fördern und fragte
an, ob man nicht in der Nationalgalerie Berlin Kurse für Kinder einrichten konnte. Man
war begeistert. Aber die Idee scheiterte an deutschen Formalien: Es mussten kleine Klöchen
und kleine Waschbecken installiert werden, und dafür fehlte das Geld.
Aber diese Idee konnte ich dann in meiner Heimatstadt Emden verwirklichen; Glückli-
cherweise fand ich in Henri Nannen einen wunderbaren Mitstreiter.
So kam es, dass 1983 – drei Jahre vor Gründung der Kunsthalle die Malschule in unmittel-
barer Nachbarschaft zur Kunsthalle eröffnet wurde. Heute, nach über zwanzig Jahren ist sie
die größte Kunstschule Niedersachsens.
Wir begannen mit 5 Malkursen. Heute umfasst unser Programm 50 Angebote in den Be-
reichen Malerei, Druck, Bildhauerei, Neue Medien, Keramik, Gold- und Silberschmiede
und Theater. Bei uns können Kinder ab drei Jahren bis hin zu Erwachsenen selber kreativ
tätig werden. Für die unterschiedlichen Techniken stehen Ateliers und Werkräume mit
insgesamt rund 350 m² Fläche zur Verfügung.
Die Museumspädagogik, als weiterer Aspekt dieser Vermittlungsarbeit, bietet neben den klas-
sischen Führungen unterschiedlich gestaltete Angebote für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene, die zum Teil auch in den Ateliers und Werkstätten der Malschule stattfinden.
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Für Schulklassen gibt es Angebote von 1,5 Stunden in den Räumen der Kunsthalle und
erweitert auf 2,5 Stunden mit einem praktischen Teil in den Ateliers der Malschule.
Einbezogen werden Methoden und Übungen verwandter Fachgebiete wie zum Beispiel
kreatives Schreiben, künstlerische Aktionen/Performance und darstellendes Spiel/Theater.
Die Museumspädagogik der Kunsthalle in Emden steht als Pendant, sozusagen als Seh-
schule, neben der Malschule. Wir sind sehr froh, dass zu Lehrer-Info-Abenden zu den
einzelnen Wechselausstellungen im Durchschnitt 85 Lehrer kommen.
Ein drittes Standbein der Vermittlungsarbeit der Kunsthalle ist der Kreativ-Service, der mit
seinen Angeboten auch außerhalb Emdens, d.h. auch ohne direkten Bezug zu den Origina-
len vor Ort, Veranstaltungen organisiert und durchführt.
Im Februar beginnen wir mit Workshops für karnevalsmüde Rheinländer, im Sommer char-
tern wir für die Preisträger des Wettbewerbs der Raiffeisen-Volksbank eine Segelyacht, ein
wunderbares Erlebnis für die Kinder, sie schlafen auf dem Schiff, machen Segeltörns und
arbeiten in unseren Werkstätten.
Weitere Ferienwerkstätten und Wochenendworkshops sind im Angebot, die sich einer be-
stimmten künstlerischen Technik oder einer künstlerischen Fragestellung widmen. Diese
Werkstätten werden von erfahrenen Künstlern geleitet – in diesem Jahr übrigens zum ers-
ten Mal auch auf Mallorca.
Ziel der drei Bereiche ist es, möglichst viele Menschen mit der Kunst in Berührung zu
bringen, damit sie die Kraft der eigenständigen Kreativität und Fantasie spüren und diese
gestalterisch nutzen.
Sowohl in der Malschule als auch in der Museumspädagogik und im Kreativ-Service ver-
sammeln wir Fachkräfte aus Kunst und Pädagogik unter einem Dach, die mit ihrer Kunst
und ihrer Ausdruckskraft Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Weg zur und ein
Leben mit der Kunst vermitteln.
Das sind die Voraussetzungen für eine Vermittlung von Kunst als sinnliches, lustvolles
Erleben, um dadurch die Welt mit all ihren Formen, Farben, ihrer Natur und ihren Ge-
setzen zu begreifen und um gleichzeitig mehr über uns selbst und unsere Geschichte zu
erfahren. Die Teilnehmer bekommen dadurch mehr Mut und Selbstbewusstsein fürs Le-
ben.
Gestern Morgen habe ich im DeutschlandRadio einen Bericht gehört, dass die schulische
Leistungskraft besonders bei Jungen sehr stark abgenommen hat. Dr. Pfeiffer, der Leiter
des Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, hat gerade eine Studie beendet:
2,3 Stunden sitzen Jungen täglich mehr vor Computer-Spielen und vor dem Fernsehen als
Mädchen – bevorzugt werden Spiele mit Gewaltanwendung.
Für mich steht außer Frage, dass es auch um die schulischen Leistungen besser gestellt wäre,
wenn Kinder und Jugendliche schon frühzeitig kreativ tätig würden, so wie ich gerade un-
sere Arbeit beschrieben habe.
Als das Thema der Ganztagsschulen auch in Niedersachsen konkretisiert wurde, haben wir
uns umgehend mit dem zuständigen Minister, Herrn Busemann, in Verbindung gesetzt,
um eine Kooperation mit der Malschule und der Museums-Pädagogik anzubieten.
Wir sind überzeugt, dass die Kreativitäts-Förderung schon im Kindergarten-Alter begin-
nen sollte. Erfahrungen haben wir bereits seit längerem mit 10-wöchigen Kindergartenkur-
sen in der Kunsthalle – unterstützt von der PWC-Stiftung. Und wir bereiten gerade ein
neues Projekt mit der Fachhochschule Emden mit dem Studiengang Integrative Frühpäda-
gogik vor.
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Unsere Vision: Ein Kunstkinder-Garten, der unserer Malschule angeschlossen werden sollte.
Nachfolgend möchte ich Ihnen anhand einiger Beispiel die Vermittlungsarbeit der ver-
schiedenen Bereiche kurz vorstellen:

Aus der Malschule nehme ich als Beispiel die Theaterwerkstatt:

Sie existiert seit 1991 und hat in dieser Zeit mit über 30 Inszenierungen und über 160
Aufführungen absolviert. Dabei halten sich die von den Kindern selbst ausgedachten und
„eingekaufte“ Theaterstücke die Waage. Sind es bei den jüngeren Teilnehmern der Theater-
werkstatt eher die selber erfundenen Stücke bevorzugen die älteren Teilnehmer Klassiker
wie z.B. „Bernarda Albas Haus“ von Garcia Lorca. Ein großer Erfolg ist das seit drei Jahren
gespielte Weihnachtsmusical „Weihnachten mit Lükko Leuchtturm“ mit Live-Musik und
über 20 Aufführungen jeweils im Dezember.
In diesem Jahr, am 6. September 2004, jährte sich zum 60. Mal die Zerstörung Emdens.
Wie haben das die Menschen – und besonders die Kinder und Jugendlichen – damals
erlebt? Was fühlten, sahen und dachten sie? Elf Jugendliche der Theaterwerkstatt im Alter
von 13-16 Jahren wollten sich damit auseinandersetzen. Sie machten hierfür Interviews
mit heute 70 – 75-jährigen Emder Bürgern. Die Interviews werden ausgewertet und sze-
nisch umgesetzt. Am 6. September um 18.25 – exakt der Zeitpunkt des Beginns der Zer-
störung Emdens vor 60 Jahren, hatte eine einstündige Szenen-Kollage in einem ehemaligen
Bunker – gerade umgebaut zum Bürgerzentrum – Premiere. Im Mai nächsten Jahres soll
dieses Stück in der Landesvertretung Niedersachsen in Berlin aufgeführt werden.
Es wird mit diesem Projekt beispielhaft demonstriert, dass die darstellende Kunst in der
Malschule sich nicht im Nachspielen irgendwelcher Vorlagen erschöpft, sondern dass sich
die Jungendlichen mit der jüngeren Heimat-Geschichte auseinandersetzen und in Form
von Zeitzeugenbefragungen, Museumsbesuchen und Literatur zum Thema forschen.
Ein anderes kleines Beispiel aus dem Malschul-Alltag am Rande:
Wie wirkt Feuer? Kinder haben eigenständig einen Brennofen aus Stein gemauert um zu
erforschen, wie Hitze auf Stein wirkt. Aus Fehlern kann man lernen. Unsere Kinder  nah-
men nämlich Kunststoffdübel anstelle von Metalldübeln – sie ahnen es – die Tür des Ofens
platzte nach einigen Minuten heraus. Sie werden nie wieder in ihrem Leben Plastikdübel
mit Feuer in Verbindung bringen.

Aus der Museumspädagogik das Pilotprojekt Audioführer:

Da uns die Kunstvermittlung so sehr wichtig ist, wollten wir unbedingt den Rundgang
durchs Haus auf unseren jungen Besucher – mit oder ohne Eltern – abstimmen.
So waren wir das erste europäische Kunstmuseum, dass zusätzlich zu den – mittlerweile
üblichen – Audio Guides für Erwachsene, einen Audio Guide für Kinder und Jugendliche
entwickelt hat.
Gemeinsam mit Professor Diethard Herles von der Universität Koblenz/Landau wurde ein
variabler Rundgang durch das Museum konzipiert, bei dem sowohl Kinder im Alter von 5-
10 Jahren  als auch Jugendliche von 11-14 Jahren eine eigens für sie entwickelte Audio
Führung benutzen können. Glücklicherweise fanden wir dafür auch einen Sponsor.
Es sind insgesamt 80 Werke aus der Sammlung Henri Nannen und der Schenkung Otto
van de Loo für Kinder und Jugendliche im Audio Guide aufbereitet. Damit wird der An-
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schein verhindert, einzelne Werke könnten nur von Erwachsenen ernsthaft aufgenommen
werden.
In der Alterstufe 6 bis 10 Jahre geht  „Tante Hedi“ mit ihrer Nichte „Susi“ ins Museum. Die
Jugendlichen werden von Sven und seinem Onkel Experto begleitet. Die Zuhörer werden
angeregt, ihrerseits ein gewisses Maß an Fachwissen über Kunst, Kunstgeschichte und eige-
nes kreatives Gestalten zu erlangen.
Gemeinsam mit der Bezirksregierung Weser-Ems haben wir den Einsatz dieses Mediums
im Rahmen eines Pilotprojektes untersucht. Die Ergebnisse und Erfahrungen des Projektes
wurden im Anschluss an den Vortrag von Prof. Herles auf unserem Symposium im letzten
Jahr vom 22. – 25. Mai vorgestellt.
Übrigens, das Symposium wurde von der Malschule zum 20-jährigen Bestehen durchge-
führt. Dabei referierten und arbeiteten praktisch in Workshops 13 ReferentInnen aus sie-
ben europäischen Ländern zum Thema „Leben mit Kunst, spielen – lernen – lachen –
forschen, viele Wege führen zur Kunst“.
Aber zurück zum Pilotprojekt Audio Guide für Schulklassen. Dieses Projekt hat sehr deut-
lich gezeigt, dass der Einsatz neuer Medien eine sinnvolle Ergänzung zur „normalen“ muse-
umspädagogischen Arbeit sein, diese allerdings nicht ersetzen kann.
Wie Sie sich denken können, haben wir eine ganze Reihe von Kooperationen mit öffentli-
chen Einrichtungen und Firmen. Aus Zeitgründen kann ich sie nicht alle benennen.

Einige Beispiel zur Kunstvermittlung zum Thema MUNCH:

Wir eröffnen am Samstag eine Ausstellung mit 63 Ölgemälden aus dem Munch-Museum.
Vom 4.-6. November laden wir zu einem Munch-Symposium ein. Das Programm beinhal-
tet neben fachwissenschaftlichen Vorträgen auch diverse Workshops. Das Symposium ist
als Lehrerfortbildung angelegt.

Kunstvermittlung für Kinder und Erwachsene: lernen und erleben:
Eine Gruppe von Jugendlichen erarbeitet eigene Audiostücke für Gleichaltrige – mit Hilfe
und im Studio von Radio Ostfriesland – die fertigen Einspielungen werden dann unseren
jugendlichen Besuchern angeboten.

Eine Rosskur für seine Bilder!
Edvard Munch liebte die Malerei im Freien – auch im Winter – sogar im Schnee. In Anleh-
nung an Munchs Freiluftatelier gibt es bei uns in Innenhof die Möglichkeit für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene druckgrafisch zu arbeiten – täglich von 11 – 14 Uhr.

Schüler führen Schüler
Drittklässler bereiten sich darauf vor, andere Grundschüler durch die Ausstellung zu füh-
ren. Das Projekt ist übrigens auch für erwachsene Museums-Pädagogen lehrreich, denn so
erfahren sie aus erster Hand, was junge Schüler interessant finden.

Übrigens haben wir vor Eröffnung der Munch-Ausstellung (letzter Stand von heute Morgen)
schon 338 angemeldete Gruppen-Führungen für Erwachsene und 79 für Schulklassen!
Die Förderung der Phantasie und Kreativität von Kindern und Jugendlichen ist für mich
eine Herzensangelegenheit. Deshalb habe ich mich auch bemüht, dass in die Satzung der



TAGUNG KULTURELLE BILDUNG 321

vor zwei Jahren gegründeten Bundeskulturstiftung diese Förderung festgehalten wird. Der
damalige Staatsminister für Kultur und Medien, Nida-Rümelin hatte daran kein Interesse,
Johannes Rau empfahl mir bei der Kulturstiftung der Länder vorzusprechen. Generalsekre-
tärin Karin von Welck hatte großes Verständnis. Wir haben dann eine Jugend-Bildungs-
Kulturinitiative ins Leben gerufen: „Kinder zum Olymp“. Ein großer Kongress fand im
Januar dieses Jahres in Leipzig statt.
Im Rahmen dieser Initiative lädt die Kulturstiftung der Länder in Zusammenarbeit mit der
Kultur-Stiftung der Deutschen Bank bundesweit zu einem Wettbewerb für Schulen auf.
Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, sich künstlerisch auszudrücken
und Kultur für sich zu erleben. Ich hoffe sehr, dass die vorgestellten Beispiele viele Nachah-
mer finden werden.
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Claudia Schwalfenberg

BAUKULTUR IN DER BILDUNGSREFORMDISKUSSION

Schularchitektur
„Die Schule selbst soll eine liebliche Stätte sein, innen und außen eine Augenweide […] Bei
solcher Einrichtung werden sie [die Kinder] wohl nicht minder gern in die Schule kommen als
sonst gewöhnlich auf Wochenmärkte, wo sie immer etwas Neues zu sehen und zu hören bekom-
men.“, so der große Theologe und Pädagoge Jan Amos Comenius, Zeitgenosse von René
Descartes und Pionier der modernen Erziehung, vor knapp 400 Jahren in seiner „Großen
Didaktik“.

C omenius, der mit „Orbis sensualium pictus“ („Die sichtbare Welt“) 1639 auch das
erste bebilderte Unterrichtsbuch für Kinder verfasste, trifft mit seiner Einschätzung

noch heute einen zentralen Nerv der bildungspolitischen Debatte. Schaulust und Wissens-
durst der Kinder anzusprechen, mithin Sinne und Verstand, gehört nach wie vor zu den
Grundprinzipien einer ganzheitlichen Pädagogik, insbesondere aber der kulturellen Bil-
dung.
Comenius, für den die Schule so interessant sein soll wie das Leben selbst, sieht die Archi-
tektur eindeutig als Lockmittel. – Im Kontext kultureller Bildung ist Baukultur nicht nur
als ein Inhalt neben anderen wichtig, als äußerer Rahmen ist sie auch essentiell für die
Vermittlung von Inhalten überhaupt, mit den Worten des Kulturratsvorsitzenden Max Fuchs:
„Die Schularchitektur ist ein entscheidender Faktor für die Bildungsprozesse.“ Anders for-
muliert: Wer nicht von Schularchitektur sprechen will, soll auch nicht von kultureller Bil-
dung sprechen, geschweige denn von baukultureller.
Die Realität deutscher Schulen spricht dieser Jahrhunderte alten Erkenntnis häufig Hohn.
Überholte Grundrisse, heruntergekommene Klassenzimmer und mangelnde Pausenräume
sind leider keine Seltenheit.
Finnland, das seit der PISA-Studie viel gepriesene Musterland, zeigt uns auch in dieser
Hinsicht, dass es anders geht. Offene, freundliche, einladende Schulbauten sind dort eher
die Regel als die Ausnahme. In Deutschland dagegen regiert vielerorts der Sparstift. Wo
schon das Geld fehlt, Schulgebäude vernünftig zu unterhalten, wer spricht da noch von der
baulichen Anpassung alter architektonischer Konzepte an neue pädagogische Anforderun-
gen?
Angesichts der zweifelhaften räumlichen Qualität vieler deutscher Schulen mag das Anlie-
gen, baukulturelle Inhalte stärker als bisher im Unterricht zu verankern, paradox erschei-
nen. So provozierte der Schulentwickler Otto Seydel bei einem Symposion der Bundesar-
chitektenkammer und des Rates für Baukultur im April diesen Jahres mit der These: „Bevor
die deutschen Schulen nicht schön sind, möchte ich andere schöne Gebäude gar nicht zum The-
ma machen.“ Aber vielleicht funktioniert es auch genau anders herum, weckt die Begeg-
nung mit Beispielen guter Gestaltung die Sehnsucht, die eigene Umgebung zu verändern,
denn „Man vermisst nur, was man kennt“. Im besten Fall lässt sich sogar beides miteinander
verbinden: baukulturelle Bildung einerseits, schönere Schulen andererseits. Dazu später
mehr.



TAGUNG KULTURELLE BILDUNG 323

Baukultur als künstlerische Sparte
Finnland ist nicht nur ein Vorbild für gute Lernergebnisse und gute Schularchitektur. Finn-
land ist auch eines der ersten Länder in Europa gewesen, die Baukultur auf die politische
Agenda gesetzt haben. Eine „gute gebaute Umwelt“ ist als Staatsziel in der finnischen Ver-
fassung verankert und drei von 24 Beschlüssen des nationalen Architekturprogramms aus
dem Jahr 1998 sind der Bildung gewidmet. Zielgruppen sind Schüler genauso wie Erwach-
sene, insbesondere kommunale Entscheidungsträger.
Dank der im Herbst 2000 von der Bundesregierung gestarteten Initiative Architektur und
Baukultur ist Baukultur inzwischen auch hierzulande in vieler Munde. Gemessen an etab-
lierten künstlerischen Sparten wie Musik oder Literatur führt Baukultur in der Diskussion
um die kulturelle Bildung dennoch eine Randexistenz. Woran liegt das, galt Architektur in
der Antike doch als „Mutter der Künste“? Die Antwort ist einfach: Baukultur ist keine reine
Kunst, sie bewegt sich immer in einem Spannungsfeld von Schönheit und Zweck. Ein
Architekt muss daran denken, Toiletten einzubauen. Ein Künstler nicht. Deshalb war vie-
len Trägern kultureller Bildung Baukultur bis vor Kurzem zu profan.
Erst mit der Erweiterung des Kulturbegriffs sind die Disziplinen der Baukultur, ob nun
Hochbauarchitektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Ingenieur-
baukunst oder Denkmalschutz, ins Zentrum des kulturellen Bewusstseins zurückgekehrt.
Der Doppelcharakter, der die Baukultur ausmacht, mag im Run um öffentliche Wertschät-
zung und öffentliche Gelder lange Zeit ein Nachteil gewesen sein, er wird jedoch zum
Vorteil, wo eine Bildungskonzeption ernsthaft auf Grenzgänge setzt.

Praxisbeispiele
Die Beliebtheit der Angebote, die von den Architektenkammern der Länder, der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz und den Ingenieurkammern der Länder ausgehen, spricht
jedenfalls für sich.
Die Länderarchitektenkammern haben ihre Aktivitäten in den letzten Jahren kontinuier-
lich ausgebaut. Ein Schwerpunkt sind Schulprojekte, wie sie die Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen seit 1991 regelmäßig im Rahmen von KidS (Kammer in der Schule) durch-
führt. Im Mittelpunkt steht jeweils ein bauliches Problem, das Lehrer, Schüler, Eltern und
örtliche Architekten gemeinsam lösen. An der St. Martin Gemeinschafts-Hauptschule in
Goch war das ein trostloser Pausenhof, eine riesige Asphaltfläche, fast ganz ohne Grün oder
Sitzmöglichkeiten.
Bei einem Workshop im Architekturbüro Hülsmann & Thieme entwickelten 14 Schüler in
vier Arbeitsgruppen Modelle, die veranschaulichten, wie sie sich ein Freiluftklassenzimmer
auf dem Schulhof vorstellten. Die Modelle sahen sehr unterschiedlich aus, ließen aber ge-
meinsame Wünsche erkennen, etwa räumlich getrennte Bereiche für jüngere und ältere
Schüler. Der Architekt entwickelte aus den vier Vorschlägen einen Entwurf, dessen konkre-
te Umsetzung in den Händen einer Schülerfirma lag, die zunächst einmal Sponsoren fin-
den musste. Im Ergebnis entstand unter anderem ein Holzpavillon mit begrüntem Dach.
Das Projekt „Von drinnen nach draußen“ sensibilisierte die Schüler, die ihr schulisches
Umfeld verschönerten, für die gebaute Umwelt insgesamt. Die Schüler erlebten außerdem,
dass sie ihre Situation aktiv ändern können. Und sie machten die Erfahrung, dass für eine
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gute Gestaltung viele Faktoren zusammenspielen müssen, ob die Funktion, die Form oder
die Finanzierung.
Kammerarbeit in der Schule kann aber auch viel einfacher aussehen, etwa so, dass Archi-
tekten in den Unterricht gehen und von ihrer Arbeit erzählen. Umgekehrt laden die Kam-
mern Lehrer zu sich ein, um ihnen die Möglichkeit zur Fortbildung zu geben.
Da Schulprojekte wie das in Goch aufwändig und die Reichweiten von Architektenbesu-
chen in der Schule und von Lehrerfortbildungen begrenzt sind, setzen die Architektenkam-
mern parallel dazu auf die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, die es Lehrern ohne
große Umstände erlauben, die Schüler mit Architektur vertraut zu machen. Bisher liegen je
ein Schulbuch für die Sekundarstufe I und II, ein Lehrerbuch für die Sekundarstufe I und
Materialmappe für Projektwochen vor.
Politische Initiativen flankieren die Aktivitäten der Länderkammern. Die Bundesarchitek-
tenkammer treibt das Thema auf nationaler und internationaler Ebene voran, unter ande-
rem durch ein internationales Symposion anlässlich des Weltkongresses der Union Interna-
tionale des Architectes im Juli 2002 und durch das Symposion mit dem Rat für Baukultur
im April 2004. Ziel ist es, Architektur nachhaltig in der Schullandschaft zu verankern.
Vergleichsweise spät initiierte dagegen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz eine bundes-
weite Schulaktion, dafür aber mit umso größerer Wucht. Nach einer Pilotphase im Schul-
jahr 2002/2003, an der sich 25 Schulen beteiligten, startete das Programm „denkmal ak-
tiv“ offiziell mit dem Schuljahr 2003/2004, für das 65 Schulen finanzielle und fachlich-
koordinierende Unterstützung erhielten. Im laufenden Schuljahr fördert die Stiftung aus-
schließlich Verbünde von drei bis sechs Schulen, in mehreren Fällen unter Einbeziehung
europäischer Partner. Ziel von „denkmal aktiv“ ist ein dauerhaftes Netzwerk kooperieren-
der Schulen, die das Thema Denkmalschutz lehrplangerecht in den Unterricht integrieren.
Im Unterschied zu den Projekten der Länderarchitektenkammern dürfen sich die Teilneh-
mer von „denkmal aktiv“ nicht mit dem eigenen Schulgebäude beschäftigen. Außerdem
sind Grundschulen von dem Programm ausgeschlossen.
Innovativ ist das Programm „denkmal aktiv“ vor allem deshalb, weil es auf Zusammenar-
beit angelegt ist. Die inzwischen eingeführte Bedingung, sich nur als Team mehrerer Schu-
len bewerben zu können, die Auflage, die Ergebnisse für weitere Schulen und Einrichtun-
gen der Lehreraus- und -fortbildung aufzubereiten und die Verpflichtung zum regelmäßi-
gen Erfahrungsaustausch zeigen, welch großen Wert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
auf die Vernetzung der Teilnehmer untereinander legt. Die Kooperation mit Schulen aus
dem europäischen Ausland wird dabei besonders gefördert.
Ein frühes Beispiel für grenzüberschreitende Teamarbeit, die im Schuljahr 2003/2004 be-
gann, ist das Projekt „Die Rostocker Drei B’s und ihre Werke“ der Goetheschule in Ro-
stock. Ausgehend von der Beobachtung, dass Rostock über viele Bauhaus-Zeugnisse ver-
fügt, deren Bedeutung in der Bevölkerung wenig bewusst ist, entwickelten sechs Schüler eines
Physikleistungskurses die Idee zu einem Architekturführer „Neue Sachlichkeit in Rostock“.
Die Schüler stellten Nachforschungen zu den drei Rostocker Architekten Gustav Wilhelm
Berringer, Walter Baresel und Walther Butzek an, auf deren Nachnamen der Titel des Projekts
anspielt. Außerdem fanden die Schüler im italienischen Bergamo eine Partnerschule, sodass
es möglich wurde, die Neue Sachlichkeit in Rostock der in Bergamo gegenüberzustellen.
Die Schulaktion „denkmal aktiv“ kann auf breite Unterstützung zählen. Sie steht unter der
Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission und wird maßgeblich von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz,
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vom Auswärtigen Amt, vom Ministerium für Städtebau Nordrhein-Westfalen und vom
Kultusministerium Sachsen-Anhalt gefördert.
Während „denkmal aktiv“ darauf setzt, dass Schulen individuelle Projekte entwickeln,
schreibt die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen seit 2003 jährlich landesweit den
Schülerwettbewerb „Türme für PISA“ aus. Ziel ist es, Schülerteams spielerisch an bau- und
ingenieurtechnische Fragen heranzuführen.
Der Wettbewerb richtet sich an Schüler der Jahrgangsstufen 10-12, die ein Gymnasium,
eine abiturführende Gesamtschule oder ein Berufskolleg besuchen, und wird in zwei Stufen
durchgeführt. Zunächst treten Gruppen von maximal sechs Schülern und einem Lehrer in
den fünf Regierungsbezirken gegeneinander an. Die Erst- und Zweitplatzierten der regio-
nalen Wettbewerbe ringen dann um den Sieg auf Landesebene.
Alle Schülergruppen erhalten von der Ingenieurkammer-Bau eine so genannte „PISA-Box“,
die vom Geodreieck bis zur Vermessungsschnur alles enthält, was erforderlich ist, um „PISA-
Türme“ konstruieren zu können. Die Türme sollen möglichst leicht sein und dabei möglichst
viel Gewicht aufnehmen. Bewertet wird aber nicht nur die Tragfähigkeit der Türme, sondern
auch ihre Originalität, die Qualität der Ausführung und die Dokumentation des Projekts.
Den Wettbewerb 2003, an dem 460 Schüler in 85 Gruppen teilnahmen, gewann das Be-
rufskolleg für Technik Ahaus mit einem Turm, der mit 699 Gramm Gewicht einem Druck
von 378,9 kg standhielt. Dieses Jahr beteiligen sich rund 500 Schüler in 89 Gruppen an
dem Wettbewerb, bei dessen Durchführung der Ingeneiurkammer-Bau inzwischen acht
Hochschulen als Partner zur Seite stehen.

Fazit
Die skizzierten Beispiele zeigen, dass Baukultur mit großer Dynamik in die Schulen drängt.
Treibende Kraft ist dabei vor allem die Zivilgesellschaft. Deren Engagement darf jedoch
kein Feigenblatt für staatliche Stellen sein, sich zurückzulehnen. Die Zivilgesellschaft kann
Anstöße geben, eine flächendeckende Versorgung in ganz Deutschland leisten kann sie
nicht. Weitgehend unbedacht sind bisher außerdem die Bereiche Kindergarten und Er-
wachsenenbildung.
Deshalb fordert der Rat für Baukultur
· die gleichberechtigte Berücksichtigung von Baukultur in Kindergarten, Schule und Er-

wachsenenbildung, bis es soweit ist, eine besondere Förderung von Baukultur,
· eine nationale Anlaufstelle nach dem Vorbild des „Pavillon of Education“ in Rotterdam,

die mit Angeboten baukultureller Bildung Impulse setzt und Schaltstelle des Wissens-
transfers für Erzieher, Lehrer, Architekten, Ingenieure und Denkmalpfleger ist,

· und last, but not least schöne Gebäude.
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Hildegard Bockhorst

WAS HAT DIE SOZIOKULTUR ZUR
BILDUNGSREFORMDISKUSSION BEIZUTRAGEN?

Die drei programmatischen Orientierungen der Soziokultur für eine zukunftsorientierte
Bildungspolitik sind:

der umfassende Bildungsbegriff der Soziokultur,
der aktivierende Lernbegriff kultureller Selbsttätigkeit,
der weite Kulturbegriff der Soziokultur.

Vier konkrete Entwicklungsimpulse kann die Soziokultur für die anstehende Bildungsre-
form geben:

die ästhetische Frühförderung,
die Ganztagsschule mit Kunst und Kultur,
die Dokumentation von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung,
die Bildungsförderung durch bürgerschaftliches Engagement.

Ich bitte sie, meinen Beitrag vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die Sektion „Sozio-
kultur“ – im Unterschied zu den anderen Sektionen des Deutschen Kulturrates – nicht als
„Kunstsparte“ definieren lässt. Sie ist  vielmehr ein Handlungsfeld unterschiedlicher Organi-
sationen, deren kleinster gemeinsamer Nenner darin besteht, dass sie eine spartenspezifi-
sche Organisationszuordnung in der Logik der Mitgliederstruktur des Deutschen Kulturra-
tes als zu eng ansahen.
Zu dieser Sektion gehören u.a. der Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpä-
dagogischen Einrichtungen, die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, die Gesell-
schaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, die Kulturpolitische Gesellschaft,
der Bund Deutscher Kunsterzieher, der Bundesverband Museumspädagogik, die Akademi-
en in Remscheid und Wolfenbüttel, der Bundesverband der soziokulturellen Zentren oder
die Gewerkschaften und die Deutsche UNESCO-Kommission mit je spezifischen Organi-
sations-Profilen Kultureller Bildung: mal stärker im Bereich der Kinder- und Jugendbil-
dung, mal mehr im Bereich der kulturellen Bildung durch Medien und Kunst, mal deutlich
gebunden an Orte der kulturellen Bildung wie Museen, Medien- und Kulturwerkstätten,
Nachbarschaftszentren und soziokulturelle Zentren oder an Aufgaben der kulturellen Fort-
und Weiterbildung bzw. neuen Kulturpolitik und internationalen Kultur und Bildungsför-
derung.
Ihre Arbeit ist kulturelle Bildungsarbeit. Ihre Politik ist im wesentlichen eine kulturelle
Bildungspolitik. Ihre pädagogischen und strategischen Konzepte zielen darauf, Bildung und
Kultur für alle Menschen – im Netzwerk schulischer und außerschulischer, kommunaler, landes-
und bundesweiter Kooperationen und Strukturen – zu ermöglichen.
Den Beitrag der Sektion „Soziokultur und kulturelle Bildung“ zur Bildungsreformdiskussi-
on darzustellen, wird durch diese Breite und Vielfalt in der Sektion nicht leichter. Ich werde
es im folgenden anhand von drei programmatischen Dimensionen und vier inhaltlichen
Aspekten versuchen.
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Bildungspolitische Orientierungen und Reformbemühungen
der Sektion „Soziokultur und kulturelle Bildung“

Drei Aspekte lassen sich – trotz der Vielfalt und notwendigen Differenzierung der unter-
schiedlichen soziokulturellen Akteure und Handlungsfelder – aus der soziokulturellen Pro-
grammatik herausstellen, die eine große Wichtigkeit für anstehende Bildungsreformprozes-
se beanspruchen können.

1. Der umfassende Bildungsbegriff der Soziokultur

Bildung ist Lebenskompetenz, ist die Orientierungs- und Handlungskompetenz des Indivi-
duums, sich angesichts der Komplexität und Widersprüchlichkeit gesellschaftlicher Ent-
wicklungen zurecht zu finden und in der eigenen Lebensplanung nicht zu scheitern.
Bildung ist die subjektive Seite von Kultur, wenn Kultur die Art und Weise ist, wie Menschen
leben und die Welt gestalten, so hat es der Vorsitzende der Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung und Vorsitzende des Deutschen Kulturrates, Prof. Dr. Fuchs, in vielen Bei-
trägen auf den Punkt gebracht. Sich in der Welt entdeckend, deutend und gestaltend zu
bewegen, das ist Bildung. Und als solche ist sie immer auch ein lebenslanger Prozess, der
sowohl in formalen Bildungsgängen und zu bestimmten Zeiten als auch im täglichen All-
tagshandeln geschieht und grundsätzlich nicht abgeschlossen werden kann.
Auf der Basis eines solchen Bildungsverständnis beschränken sich Bildungsreformprozesse
auf keinen Fall auf die Reform der formalen Bildungssysteme Schule/Hochschule/berufli-
che Bildung. Und sind natürlich auch weit über den Bereich der kulturellen Kinder- und
Jugendbildung zu denken.
Mit diesem Bildungsbegriff ist es zwingend, dass eine neue Bildungsoffensive insbesondere
sinnstiftende und wertebildende Angebote ausbauen und die Voraussetzungen der kulturellen
Bildung hierfür auch finanziell absichern sollte.
Eine Bildungsreform für mehr Lern- und Gestaltungsmöglichkeiten durch Kunst und Kul-
tur, würde der Tatsache Rechnung tragen, dass kulturelle Bildung für den Schlüsselkompe-
tenzerwerb und die Lebenskunst des Einzelnen ebenso wie für die demokratische Entwick-
lung des Gemeinwesens Entscheidendes beiträgt.
Die programmatische Orientierung der Soziokultur auf einen weiten Bildungsbegriff ori-
entiert die Bildungsreform darauf, die Bildungsdebatte nicht zu verengen und den Schlüs-
sel für eine gelingende Bildungsreform in einer breiten Bildungspartnerschaft von Schule,
Ausbildungs-, Jugend-, Sozial- und Kulturbereich zu sehen.

2. Programmatische Dimension: Der aktivierende Lernbegriff kultureller
Selbsttätigkeit

Lernen im Feld der Soziokultur ist zwar auch die Heranführung an ein Kulturelles Erbe
und die Vermittlung von Kenntnissen über Kunstwissenschaften, Kulturgeschichte etc.
Vor allem aber sind es Selbstbildungsprozesse, die Menschen die Chance eröffnen, Kunst
und Kultur in ihren Methoden, Sichtweisen und Formen experimentell zu erproben und
handwerklich zu üben. Es sind Lernprozesse der schöpferischen Selbsttätigkeit mit allen
nur vorstellbaren Materialien und künstlerischen Medien, es sind Experimente kreativer
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Weltaneignung und offene, selbstbestimmte, interessen- und lebensweltorientierte Lern-
formen, von denen die Lernhaltung der Subjekte, die Lernmotivation und letztlich der
Lernerfolg entscheidend abhängig sind. Es sind Dimensionen kultureller Selbst-Aktivität,
von denen die Bildungsreform profitieren kann und profitieren sollte (.. wenn es ihr wirk-
lich ernst ist, über Bildung individuell zu fördern und die Fähigkeit des Individuums zur
Reflexivität, zur Offenheit im Umgang mit Neuem, zu kreativen Bewältigung von Zu-
kunftsfragen stärken zu wollen).

3. Programmatische Leitlinie: Der weite Kulturbegriff der Soziokultur

Soziokultur ist ein Pluralitätsbegriff. Sie bietet ein Dach für die Vielzahl von Kulturen. Sie
bietet Orte für interdisziplinäre, experimentelle Kunstformen ebenso wie für die Anerken-
nung alltagskultureller Lebensstile und die kulturellen Bedürfnisse von Minderheitenkul-
turen.
Spitzen- und Breitenförderung, Kinderkultur- und Seniorenkulturarbeit, Kunstvermittlung
und Alltagskultur, die eigene und die fremde Kultur, nationale und internationale kulturel-
le Traditionen, alle diese Aspekte werden von den Sektionsmitgliedern vertreten und sind
für die Soziokultur komplementäre Elemente in einem weiten Kulturverständnis. Es sind
Themen und Aktionsfelder, die die kulturelle Bildung in der Breite und Vielfalt herausfor-
dern. Es sind Dimensionen mit bildungspolitischer Relevanz, die – davon sind die  Sozi-
okultur-Träger überzeugt – in der aktuellen Reformpolitik zu einer Modernisierung von
Bildungsinhalten, Bildungsmethoden, Bildungsorten und Bildungskooperationen füh-
ren könnten.
Aufgrund ihrer kulturpolitischen Zielstellung der Verbindung von Kultur, Soziales, Kunst
und Politik ist es den soziokulturellen Organisationen ein wesentliches Anliegen, den
Diskurs zwischen den Kulturen zu ermöglichen und durch kultur- und bildungspolitische
Bemühungen so zu unterstützen, dass Vielfalt und mögliche Gemeinsamkeit gleichermaßen
zu ihrem Recht kommen. Ein weiter Kulturbegriff liefert hier die Orientierung dafür, mit
Differenz produktiv umgehen und interkulturelle Kompetenz stärken zu können.
Ein weiter Kulturbegriff nimmt die Sektionsmitglieder nicht nur im Sinne der Programma-
tik „Kultur für alle“ in die Verantwortung, sondern er impliziert auch die bildungspoliti-
sche Verpflichtung, Chancengleichheit im Zugang zu Bildungsangeboten und Chancenge-
rechtigkeit durch die Form der Bildungsorganisation im Sinne einer „Bildung für alle“ zu
sichern.
Die Organisationen der „Soziokultur und kulturellen Bildung“ erwarten, dass die aus ihrer
Programmatik resultierenden bildungspolitischen Entwicklungsimpulse in die Reformpro-
zesse einfließen und mit ihnen in Fragen der Bildungsplanung und -förderung enger zu-
sammengearbeitet wird.
Positive Effekte hätte diese Kooperation in vielerlei Hinsicht, um die Zugänge zu Bildung
zu verbreitern und die Bereitschaft zu lebensbegleitendem Lernen zu fördern, um die Über-
gänge von Schule und Beruf, von Aus- und Weiterbildung zu erleichtern, um der Gefahr
der immer größer werdenden Kluft zwischen Bildungsreichen und Bildungsarmen besser
begegnen zu können.
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Konkrete Entwicklungsimpulse der Soziokultur für die Stärkung
kultureller Bildung und den anstehenden Bildungsreformprozess

Anhand von vier Arbeitsschwerpunkten will ich konkreter aufzeigen, welche Impulse von
der Soziokultur für die Modernisierung unserer Bildungslandschaft erwartet werden kön-
nen. Aus Zeitgründen nicht eingegangen wird dabei auf den besonderen bildungspoliti-
schen Nutzen, der sich aus der Soziokultur z.B. auch für die Förderung kultureller Medien-
bildung und interkultureller Kompetenz herleiten ließe.

Die ästhetische Frühförderung und Förderung kultureller Bildung
von Anfang an:

In ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung für eine „Kultur des Aufwachsens“ ist die
Förderung der Kinder- und Jugendbildung für die Soziokultur seit je her ein Schwerpunkt
ihrer Bemühungen. Dies ist keineswegs nur bei dem bundeszentralen Dachverband der
kulturellen Kinder- und Jugendbildung, für den ich hauptberuflich tätig bin, deutlich er-
kennbar, sondern gilt auch für die Soziokulturellen Zentren, die Kulturpolitische Gesell-
schaft, die Sektionsmitglieder aus dem Feld der Museumspädagogik, der Medien- und Kunst-
pädagogik und natürlich auch für die bildungspolitisch zentralen Verbände wie die GEW
und die UNESCO, die ja ebenfalls zur Sektion dazugehören.
„Wir brauchen eine möglichst frühe und aktive Auseinandersetzung mit allen denkbaren For-
men der Kunst und des künstlerischen Ausdrucks“, so kürzlich der Präsident der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft in einer Presseerklärung und forderte im Namen der ca. 1300 Mitglieder
dazu auf „Kultur als Element der Allgemeinbildung zu stärken“. Es sei „notwendig, bereits in
den Kindergärten mit einer qualifizierten Kreativitätserziehung zu beginnen und das Angebot
an kultureller Bildung in den allgemeinbildenden Schulen auszubauen.“
Bildung, so die Konsequenz eines weiten Bildungsbegriffs, entwickelt sich von der Geburt
an und ist durch die Unterstützung reichhaltiger ästhetischer Erfahrungen und kultureller
Bildung von Anfang an zu fördern.
Neueste Forschungsergebnisse, insbesondere die Neurowissenschaften, stützen diese Positi-
on der Soziokultur und bestätigen: Kreativität und Künste, öffnen „Tore zur Welt“. Ästhe-
tische Erfahrungen, Lernchancen mit allen Sinnen, sind der entscheidende Ausgangspunkt
aller Selbst- und Welterfahrung. Angebote aus der Musik, der Rhythmik, dem Spiel und
der bildenden Kunst, das Hören und Erzählen von Geschichten, ein spielerischer Umgang
mit Sprache und dem eigenen Körper bieten für die kindliche Entwicklung ein unverzicht-
bares Anregungspotenzial. Sie stärken schon bei sehr kleinen Kindern die kreativen und
emotionalen, die kognitiven und sozialen Fähigkeiten. Sie sind also entscheidend für ganz-
heitliches Lernen und umfassende Bildung.
Die Träger der Soziokultur und kulturellen Bildung begrüßen es dementsprechend sehr,
dass sich die derzeitige Bildungsreformdiskussion intensiv damit befasst, wie man die Bil-
dung der unter 3- und unter 6-jährigen Kinder verbessern kann.
Sie bieten sich an, an dem Ausbau von institutionalisierten Betreuungseinrichtungen wie
Kinderkrippen und -tagesstätten zu Bildungseinrichtungen für Kinder mitzuwirken. Ihre
Konzepte hierfür sind an vielen Stellen gut dokumentiert. (vgl. „Kinder brauchen Spiel und
Kunst“, BKJ 2003)
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Was aber auch hier noch aussteht, sind die entsprechenden förderpolitischen Weichenstel-
lungen, damit die kulturellen Bildungsorganisationen gerade im Bereich der Qualifizierung
von Erzieherinnen/Pädagogen und über Modellprojekte zu Innovationen der Bildung von
Anfang an anstiften können. Statt dessen werden Förderprogramme – wie das der BLK zur
kulturelle Bildung nicht fortgeführt.

Zur Umsetzung der Ganztagsschule:

Zum Leitbild der Soziokultur gehört ein sozial gerechtes Bildungssystem, welches Kinder mit
Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten Lebenskontexten ebenso wie Kinder
von berufstätigen Eltern in ihrem Bildungserfolg nicht benachteiligt.
Dies haben wir in Deutschland nicht! Nach den zahlreichen internationalen Vergleichsstu-
dien wissen wir: Chancengerechtigkeit ist im deutschen Bildungssystem keineswegs ge-
währleistet und auch Spitzenleistungen können unserem klassischen, dreigliedrigem
Halbtags-Schulsystem nicht bescheinigt werden.
Das aktuelle Bemühen der Bildungsreformer, Ganztagsschulen bzw. Ganztagsangebote auf-
und auszubauen, wird von der Soziokultur daher ausdrücklich begrüßt! In der hierzu im
Deutschen Kulturrat initiierten Stellungnahme werten die Träger kultureller Bildung das
Investitionsprogramm Bildung und Betreuung (IZBB) als eine einmalige Chance, das Ele-
ment „Kulturelle Bildung“ nachhaltig zu stärken und bisher noch nicht genutzte Bildungs-
potenziale von Kunst und Kultur auszuschöpfen.
Eine bildungspolitische Wende wird mit der Einführung der Ganztagsschule allerdings nur
dann gelingen, wenn es eben um mehr geht als ein längeres Verweilen in der Schule und
Betreuung am Nachmittag.
Eine zufriedenstellende Bildungsqualität wird nur zu erreichen sein, wenn im Sinne des
zuvor programmatisch umrissenen Bildungs- und Kulturverständnisses
· ein ganztägiger Bildungsraum in und um Schule geschaffen wird,
· die Bildungsinhalte und Methoden erweitert werden, selbstverständlich auch um die Küns-

te und die Kulturelle Bildung,
· die Einbeziehung von Fachkräften der kulturellen Bildung und die wechselseitige Zusam-

menarbeit der unterschiedlichen Bildungsorte verstärkt werden
· und alle Bildungsträger hierfür gezielt und umfassender gefördert werden.
Auf der Basis der gegenseitigen Anerkennung des je eigenen Bildungsauftrags von Schule
auf der einen und Trägern kultureller Bildung auf der anderen Seite und auf der Grund-
lage gemeinsamer pädagogischer Konzepte geben die Träger der Soziokultur auch der
offenen Ganztagsschule eine bildungspolitische Reformchance, auch wenn sich mit ei-
nem verbindlichen Ganztagsschulkonzept für alle Kinder mehr Bildungsqualität realisie-
ren ließen!
Aus meinem Blickwinkel meine ich sagen zu können: an der Bereitschaft der nicht-forma-
len Bildungsorganisationen, sich in lokale und übergreifende Bildungsreformprozesse mit
bereits vorliegenden Erfahrungen und erarbeiteten Konzepten konstruktiv einbringen zu
wollen, brauchen die Bildungspolitiker nicht zu zweifeln.
Über Modellvorhaben wie „Kultur macht Schule“, das seit kurzem aktive Netzwerk für
Kooperation in der kulturellen Bildung, werden schon heute die notwendige Zusammenar-
beit zwischen kommunalen Kulturträgern und Schulen angeregt und best practice Ideen
kommuniziert.
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Dritter Impuls der nichtformalen Bildung – Sichtbarmachung und Dokumen-
tation von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung

Eine Bildungsreform wird nicht gelingen, wenn es nicht auch gelingt, der Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen einen höheren Stellenwert zu geben – ergänzend zu einer Grundför-
derung von Basisqualifikationen wie Lesen, Rechnen und Schreiben und zu einer Wissens-
förderung, die aber bekanntlich immer weniger „auf Vorrat“ gelingen kann. Polarisierungen
im Sinne, was ist mehr wert und wichtiger, halte ich für nicht zielführend!
Schlüsselkompetenzen wie Reflexionsfähigkeit, Urteilsvermögen, Flexibilität und Kreativi-
tät werden zu entscheidenden Bildungszielen, wenn das „Leben zu lernen“ gelingen soll.
Sie sind Vermittler zwischen den verschiedenen Bildungsaufgaben „Qualifikation“, „Parti-
zipation“ und „Persönlichkeitsentwicklung“ sowie „Lebenslanges Lernen“.
Zur Sicherung sowohl individueller als auch gesellschaftlicher Entwicklungsfähigkeit hat
die „Soziokultur und kulturelle Bildung“ die Förderung von Schlüsselkompetenzen als drin-
genden bildungspolitischen Reform- und Handlungsbedarf signalisiert!
Auf eine – quasi – bildungspolitische Vorleistung hierfür und einen erfolgreichen Impuls,
Schlüsselkompetenzen besser erkennen, beschreiben und fördern zu können, will ich des-
halb aufmerksam machen.
Mit vielen Fachverbänden hat die BKJ in einem dreijährigen Modellvorhaben, gefördert
durch das Bundesbildungsministerium, Methoden zur Bewertung und Zertifizierung von
Bildungswirkungen erarbeitet und einen Bildungspass entwickelt, der „Schlüsselkompe-
tenzen durch kulturelle Bildung“ dokumentiert.
Unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Ansätze zur Kompetenzentwick-
lung, können junge Menschen seit Beginn des Jahres 2004 mit dem „Kompetenznachweis
Kultur“ ihr ganzheitliches Kompetenzprofil und -potenzial nachweisen. Die Rückmeldun-
gen auf den Kompetenznachweis Kultur zeigen: Das Sichtbarmachen von erworbenen Schlüs-
selkompetenzen sensibilisiert junge Menschen für die eigenen Stärken, fördert sie in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt sie in ihrem beruflichen Werdegang.
Zu dem individuellen Nutzen kommt der gesellschaftspolitische Nutzen des „Kompetenz-
nachweis Kultur“. Damit existiert ein anerkanntes Konzept für die Evaluation von Bildungs-
wirkungen der kulturellen Bildung und ein – auch von der Wirtschaft bereits anerkannter –
Nachweis über in der kulturellen Bildung vermittelte Selbst-, Sozial- und Methodenkompe-
tenzen sowie kunstspartenbezogene und allgemein kulturelle Kompetenzen.
Aber auch hier gilt: für eine breite Implementierung dieses gelungenen Instrumentes konn-
ten entsprechende finanzielle Ressourcen noch nicht akquiriert werden.

Vierter Impuls: Bildungsförderung durch bürgerschaftliches Engagement

Bildungsreformpolitik sollte sich stärker einbringen in die Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements, denn eine zukunftsfähige Gesellschaft kann auf freiwilliges, ehrenamt-
liches Engagement nicht verzichten und mit den Bildungschancen und -möglichkeiten ei-
ner Gesellschaft wachsen auch die Teilnahme und Teilhabechancen sowie die Bereitschaft
des Einzelnen, Gesellschaft mitzugestalten. Bildungs- und Engagementförderung sind also
quasi zwei Seiten einer Medaille.
Aufgrund der zuvor skizzierten Programmatik sieht sich die Soziokultur in besonderem Maße
in der Verantwortung, Bildungsförderung durch die Ermöglichung von Engagement zu



332 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

gewährleisten. Hierfür hat sie in der Vergangenheit ganz unterschiedliche Strategien entwi-
ckelt. Sie hat sich für bessere Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement –
beispielsweise im Bereich des Versicherungsschutzes und Steuerrechtes oder der Qualifizie-
rung Ehrenamtlicher – eingesetzt; sie hat für beteiligungsfreundliche Organisationenstruk-
turen geworben und Anregungen kommuniziert, wie kulturelle Einrichtungen, Vereine und
Projekte für engagementinteressierten Menschen Raum für Beteiligung und Mitverantwor-
tung schaffen können! In mehreren Publikationen z. B. der Bundesakademie Wolfenbüttel
und besonders der Kulturpolitischen Gesellschaft können Sie mehr dazu erfahren.
Ein entscheidender Schritt zur Unterstützung jungen Engagements in der Kultur ist die
Erweiterung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) um das FSJ Kultur. Mit stark identitäts-
stiftender und gemeinschaftsfördernder Funktion im Lebenslauf junger Menschen ist das
FSJ Kultur ein Bildungsjahr im besten Sinne und zugleich ein neues Leistungsangebot in
derzeit bereits über 400 Einrichtungen der Kunst und Kultur, die hierfür bildungspoliti-
sche Anerkennung und Unterstützung verdienen.
Mit ihren Aktivitäten zur Förderung des freiwilligen und bürgerschaftlichen Engagements
hat die Soziokultur also auch in diesem Bildungsfeld entscheidende Reformprozesse initiiert.

Mein Fazit zur „Soziokultur und kulturellen Bildung in der
Bildungsreformdiskussion“:

Die Soziokultur ist „ganz nah dran“, so der FSJ Kultur Slogan, an der Bildungsreformdis-
kussion – und zwar nicht nur im Freiwilligenengagement in der Kultur. Ihre Kulturelle
Bildungsarbeit führt ganz nah ran an Künstlerinnen und Künstler, an Kunst- und Bauwer-
ke, an die faszinierende Welt der Töne, Farben und der Gestalt, und damit zugleich auch an
der Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt und an der Gestaltung des gesellschaft-
lichen Wandels durch Kunst und Kultur.
Eine ernstzunehmende Bildungsreform kann auf kulturelle Bildungsangebote der Sozio-
kultur und ihre Bildungswirkungen nicht verzichten.
Soziokultur hat in der Vergangenheit sehr prononciert ernst gemacht mit der Forderung,
Kulturpolitik und kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe und Gesellschaftspolitik zu
verstehen. Diese Position muss sich für sie auch in der Bildungsreform wieder finden lassen.
Die Mitglieder der Sektion „Soziokultur und kulturelle Bildung“ erwarten, dass sich Bil-
dungspolitik nicht in Schulpolitik erschöpft.
Sie erwarten, dass die kulturellen Bildungsmöglichkeiten in der Breite und Vielfalt durch
die Bildungsreformpolitik gestärkt werden und sich auch die Rahmenbedingungen ihrer
Bildungs-Arbeit im Handlungsfeld Soziokultur verbessern – und zwar nicht nur in Wor-
ten, sondern auch in politischen Taten und bereitgestellten Ressourcen. Ein Engagement
auf „gleicher Augenhöhe“, wie es sich die Bildungspolitik wünscht, ist bei der aktuell un-
gleich schlechteren Förderung des nichtformalen Sektors schwer vorstellbar.
Die Überzeugung der Sektionsmitglieder ist – und das haben die Kulturpolitische Gesell-
schaft, die Soziokulturellen Zentren, der Bundesverband der Jugendkunstschulen usw. ...
an vielen Stellen eingebracht: Bildungspolitik muss zukünftig gesellschaftspolitischer gestalten,
ressortübergreifender handeln und im Verbund mit Sozial-, Jugend- und Kulturpolitik die Zu-
kunft kultureller Bildung sichern!
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Andreas Johannes Wiesand

DAS BLK-PROGRAMM „KULTURELLE BILDUNG IM
MEDIENZEITALTER“ (KUBIM)

I n diesen Beitrag will ich einige zusammenfassende Informationen über das Programm
„Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ (oder kurz: kubim) vermitteln. kubim wurde

vor knapp fünf Jahren von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung (BLK) gestartet und wird mit einer bilanzierenden Tagung Mitte Mai
2005 in München seinen Abschluss finden. 13 Länder und das Bundesministerium für
Bildung und Forschung haben mit insgesamt rund 11 Millionen Euro zu 23 Modellversu-
chen beigetragen, an denen weit über hundert Fachleute aus den Bereichen Bildung, Kunst
und Wissenschaft und einige tausend Schüler/innen und Studierende beteiligt waren. Das
Zentrum für Kulturforschung fungiert dabei als Programmträger, kümmerte sich also um
die Projektauswahl und -betreuung. Inzwischen sind wir vor allem mit der Evaluation des
Programms und dem Ergebnistransfer beschäftigt.

1. Kulturelle Bildung im Streit um Kompetenzen und Kapazitäten
In einer Zeit wachsender Unsicherheit über den künftigen Kurs der Kulturellen Bildung in
Deutschland möchte ich aber noch einige allgemeine Bemerkungen zum Stand der Diskus-
sion machen, bevor ich auf das kubim-Programm und seine Hauptergebnisse eingehe.
Zunächst ein aktuelles Zitat:
„Die derzeitigen Aufgabenzuweisungen an kulturelle Bildung sind genauso vielfältig wie die
gesellschaftlichen Krisenerscheinungen und Problemlagen, die sie kompensieren soll.“
Dies war allerdings keine politische Stellungnahme von heute, vielmehr handelt es sich
um eine Feststellung aus der Erstausgabe der „Konzeption Kulturelle Bildung“ des Deut-
schen Kulturrates von 1987. Dort findet man im Anhang auch die folgenden Auszüge
aus „10 Thesen“ des damaligen parlamentarischen Staatssekretärs im Bonner Bildungs-
ministerium (und späteren Vertrauten von Helmut Kohl im Bundeskanzleramt), Anton
Pfeifer:

„Bildung und Kultur bedingen sich gegenseitig. Sie sind als notwendige Einheit zu sehen... In
den vergangenen Jahrzehnten ist die kulturelle Dimension in der Bildungspolitik zu kurz ge-
kommen... Das musisch-künstlerische Angebot ist in allen Bildungsbereichen zu verbessern und
weiter auszubauen... Das künstlerische Engagement der Jugendlichen ist im unmittelbaren Umfeld
der Schule durch Projekt- und Arbeitsgruppen, kulturelle Treffen, künstlerische Wettbewerbe
und aktive Teilnahme an Festivals zu stärken.“ (aus: IBW 7-8/1985)

Im folgenden Jahrzehnt flaute die Konjunktur für solche Bekenntnisse wieder ab. Trotz
mancher interessanter Modellversuche, waren nun andere Themen wie etwa die kulturellen
Folgen der deutschen Einigung, Rezepte für die Verwaltungsrationalisierung, privates Spon-
soring oder ökonomische Dimensionen der Kultur en vogue.
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Neuerdings scheint aber die Kulturelle Bildung auch in der Politik wieder stärker gefragt zu
sein. „Kinder zum Olymp“ und andere Events führen sogar vor Augen, was man früher
kaum zu träumen wagte, dass nämlich Privatfirmen Interesse an der Kulturellen Bildung
gewinnen und zu ihrer Finanzierung beitragen.
Aber ist dies ein realer Aufschwung oder könnte es nicht vielmehr so sein, dass wir hier
erneut so etwas wie eine „Scheinblüte“ erleben? Auf der einen Seite politische Ansprüche
und vollmundige Bekenntnisse, auf der anderen eine oft prekäre Situation vieler Kultur-
und Bildungsträger, denen zunehmend die materielle Basis für ihre Arbeit abhanden kommt.
Die Unsicherheit über die künftige Rolle des Bundes bei der Förderung innovativer Bildungs-
projekte trägt zur Unsicherheit bei – ein Programm wie kubim wäre jedenfalls ohne das Bun-
desengagement gar nicht denkbar. Diese Unsicherheit betrifft übrigens nicht nur Einrichtun-
gen, die von öffentlichen Mitteln abhängig sind. Kürzlich war im Bonner „General-Anzeiger“
zu lesen, dass der Borromäus-Verein, die Organisation der katholischen Büchereiarbeit in
Deutschland, große Teile seiner Aktivitäten wegen der Sparpolitik der Bistümer auf Eis legen
muss, ohne Kündigungen geht das wohl auch in diesem Fall nicht ab.
Sie werden mich hoffentlich nicht missverstehen: Gestern hatte ich schon darauf bestan-
den, dass sich auch im Selbstverständnis mancher Kultur- und Bildungseinrichtungen et-
was ändern muss: In einer Zeit der forcierten Dauerberieselung, in der alle verfügbaren
Medienkanäle unterschiedlichste Marketingbotschaften ab- und durchsetzen wollen, kön-
nen die Produzenten oder Vermittlerinstitutionen für kulturelle Innovationen und  Traditi-
onen nur dann überleben, wenn sie dem etwas entgegensetzen, das eine eigene Faszination
und Authentizität ausstrahlt. Dabei muss nicht alles kopiert werden, was die kommerziel-
len Anbieter vormachen und wie sie das tun, im Gegenteil: die Attraktivität der künstleri-
schen Arbeit und der sozio-kulturellen Kommunikation erwächst aus ihrer Eigen- und
Widerständigkeit, aus Möglichkeiten der Partizipation für unterschiedliche Gruppen in der
Bevölkerung und der kreativen Aktivität vieler Einzelner.
Das alles wird ohne organisatorische Veränderungen, neue Qualifizierungsangebote und
vor allem ohne Bündnisse für kooperative Projektarbeit nicht ausgehen, auch die Kultur
braucht mehr eigenständige Professionalität. Möglicherweise wird die jetzt verstärkte Ein-
führung des Ganztagesunterrichts für viele Träger von Kultur- und Bildungsangeboten zum
Testfall dafür werden, ob wir es beim aktuellen Interesse für Fragen der Kulturellen Bildung
tatsächlich mit einem neuen Aufbruch oder eher mit einer Scheinblüte zu tun haben. Dass
viele außerschulische Träger, deren Kooperation mit traditionellen Institutionen nun
besonders gefragt sein wird, nicht staatlich oder kommunal getragen werden, könnte sich
in den vor uns liegenden Umgestaltungsprozessen der Bildungslandschaft sogar als Vorteil
erweisen.
Allerdings ist dabei wohl ein Paradigmenwechsel unausweichlich: Wir befinden uns gegen-
wärtig auf einem Schlachtfeld, in dem es scheinbar um Bildungsstandards und „Kompeten-
zen“ geht, in Wirklichkeit aber oft nur über eine Deutungshoheit im pädagogischen Feld
debattiert oder sogar schlicht die Machtfrage gestellt wird. Da wird z.B. „ästhetisch-pro-
duktive Kompetenz“ mit gleicher Vehemenz verlangt wie „Lesekompetenz“, musikalisch-
rhythmische gegen „Bildsprachenkompetenz“ gestellt, um „interkulturelle Kompetenz“ oder
die Vertrautheit mit einer „Leitkultur“ gestritten.
Können wir uns wirklich nicht auf einen Minimalkonsens für „kulturelle Kompetenzen“
einigen, der Spezialbegabungen ebenso gerecht wird wie den Interessen und Potentialen,
die auch in vermeintlich „kulturfremden“ Gruppen der Bevölkerung reichlich vorhanden
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sind? Es ist wichtig, dass sich die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung derzeit mit
solchen Fragen aktiv auseinandersetzt und ich wünsche ihr, dass sie dabei zu praktikablen
Ergebnissen kommen wird.
Ganz allgemein müssen wir wohl die Tendenz überwinden, Bildungsfragen grundsätzlich
erst einmal „institutionell“ zu betrachten oder klären zu wollen. Da werden ständig Beiträ-
ge zum Kompetenzerwerb und andere Desiderata von ganz bestimmten Institutionen ein-
gefordert. Schulen, Bibliotheken, Museen, Theater, Musikschulen, sozio-kulturelle Zen-
tren und manche andere Einrichtungen sollen dies jeweils quasi im Alleingang leisten. In-
dividuelle Wünsche, Verhaltensweisen und Erfahrungen der Betroffenen, ob nun Jugendli-
che, Eltern, Lehrer oder Künstler spielen in solchen Debatten oft eine untergeordnete Rol-
le. Derzeit ist dieses Problem gerade gegenüber den Schulen besonders aktuell, PISA lässt
grüßen. Ich kann dazu, auch mit Blick auf die Ergebnisse unseres gerade abgeschlossenen
„Jugend-Kulturbarometer“ (vgl. www.kulturforschung.de), nur sagen: Es gibt keine Ein-
bahnstraßen in der Kulturellen Bildung, unterschätzen wir nicht die Vielfalt der Interessen
und der – oft mit einander vernetzten – Vermittlungswege in diesem Aufgabenfeld!
Schüler, Eltern und andere Bezugspersonen oder -gruppen junger Leute haben zweifellos
einen Anspruch darauf, dass Bildungseinrichtungen sie bei der ästhetisch-kulturellen Bil-
dung unterstützen, mit ihnen kooperieren, gewissermaßen auf der Basis eines gesellschaft-
lichen Kontrakts arbeiten. Sie haben aber keinen Anspruch darauf, dass dabei jeweils eige-
ne Bemühungen ersetzt werden – ganz abgesehen davon, dass dies ohnehin kaum funktio-
niert. Wir werden diese Thematik in unserer Forschungsarbeit weiter verfolgen und – auch
durch verstärkten internationalen Erfahrungsaustausch mit den Partnern im Europäischen
Institut für vergleichende Kulturforschung (ERICarts) – versuchen, interessante Modelle
und gute wie schlechte Erfahrungen zu identifizieren.

2. Ansatz und Ergebnisse des „kubim“-Programms im Überblick
Einige Schritte in diese Richtung machen wir gegenwärtig bereits bei der Evaluation des
BLK-Modellprogramms „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ (kubim).
Gemeinsames Ziel von kubim waren die Entwicklung und Erprobung innovativer Modelle
für den kreativen und kompetenten Umgang mit den Neuen Medientechnologien in der
kulturellen Bildung/Ausbildung sowie die Förderung von ästhetischen Erfahrungen in
medialen und interdisziplinären Projekten – vgl. näher: www.kubim.de und die Übersicht
zur Positionierung der Einzelprojekte auf der folgenden Seite.
Dass die Integration der Neuen Medien in Schulen und andere Bildungsträger noch viele
Wünsche offen lässt, war einer der Ansatzpunkte des Programms. Eine sinnvolle Integrati-
on der Neuen Medien erfordert allerdings neue Konzepte und hier sind es gerade künstle-
rische Ansätze und Experimente, die junge Leute über die Arbeit am Bildschirm hinaus auf
vielfältigste Art und Weise einbeziehen können, den Computer als gestaltbares Medium
begreifen lassen und ein Cross-over von materialen und digitalen Arbeitsweisen ermögli-
chen (beispielhaft demonstriert in den kubim-Projekten „ArtDeCom“ in SchleswigHol-
stein und „MuSe Computer“ in Hessen).
Allerdings wollen nicht nur Kunst-, Musik- und Theaterpädagogen bessere Bedingungen
für ihre Arbeit und mehr Raum für Kreativität, vielmehr geht es ganz allgemein im Alltag
von Bildungseinrichtungen darum,



336 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

starre Arbeitsstrukturen aufzubrechen,
Lernprozesse offen zu strukturieren und kooperativ anzulegen,
die Lehrer/Ausbilder als Lernbegleiter zu sehen und jungen Leuten eigene Lernwege zu
eröffnen sowie
Raum und Zeit zum Experimentieren zu lassen.

So gesehen kann das kubim-Programm auch von einiger Bedeutung für andere Reformpro-
zesse werden.
Bei guten Absichten ist es im kubim-Programm natürlich nicht geblieben, vielmehr können
wir jetzt bereits festhalten, dass mit den Erfahrungen der meisten Projekte

Erkenntnisse zu neuen, grenzüberschreitenden Wegen in der kulturellen Bildung und
Ausbildung gesammelt wurden, die generell für anstehende Reformen im Bildungswe-
sen interessant sein können;
transferfähige Modelle und Anregungen für Medienprojekte, -ateliers und -seminare in
Schulen, Hochschulen und in der außerschulischen Kulturellen Bildung erarbeitet wor-
den sind;
konkrete Hinweise bzw. Unterrichtssequenzen für die kreative Nutzung technischer Ein-
gabemedien, für die Nutzung mobiler Technik und für die künstlerische Gestaltung
bzw. Programmierung von Ausgabemedien in interdisziplinären Projekten gegeben wer-
den können und zudem auch
neue Ansätze in der Qualifizierung von Lehrpersonal und für die Lehrerfortbildung vor-
liegen.
Weitere Entwicklungsfelder und Ergebnisse im kubim-Programm waren u.a.:
· die Erprobung und Institutionalisierung von Studienbausteinen im Bereich der künst-

lerischen Arbeit mit und an den Medien (wie z.B. an der HbK Hamburg „t r a n s
medien“ oder an der UdK Berlin der Masterstudiengang „soundXchange“ sowie am
Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften/Universität Halle der Mas-
terstudiengang „Autorschaft & Multimedia“),

· die Entwicklung und Erprobung multimedialer Bildungssoftware sowie Datenbanken
mit digitalen Bild- und Unterrichtsmaterialien (etwa bei der in Bayern entwickelten
internetfähigen Bild- und Materialdatenbank „Ikonothek“ für den Kunst- und Ge-
schichtsunterricht, die 100 „Ikonen“ als Schlüsselwerke unseres Bildgedächtnisses prä-
sentiert),

· die Schulung der Sinne und die Erschließen neuer Wahrnehmungsmöglichkeiten und
Kompetenzen, gerade auch für Lehrende (z.B. im Bremer Projekt „Schule als Raum-
bühne“),

· die Verbesserung der Lernatmosphäre durch die Gestaltung ästhetisch und akustisch
angenehmer Lern- und Erlebnisräume (Beispiel: Das Projekt „GanzOhrSein“ in Mün-
chen),

· die Kooperation von schulischen und außerschulischen Partnern (Künstler/innen und
Medienfachleuten) als Beitrag zur Öffnung von Schule (z.B. im Berliner „KLiP“-Pro-
jekt) sowie

· die Entwicklung kompensatorischer Modelle für eine ästhetisch orientierte Medienbil-
dung u.a. von behinderten Kindern und Jugendlichen. (Beispiel: „Kinder machen Kunst
mit Medien“, ebenfalls in Berlin)

Eine zusammenfassende Bilanz kann auch für die unterschiedlichen Träger der Kulturellen
Bildung gezogen werden.
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3. Die Modellprojekte an Hochschulen
Insgesamt neun Hochschulen, überwiegend im künstlerischen Bereich angesiedelt, sind am
kubim-Programm im Rahmen eigener Projekte beteiligt (zahlreiche weitere, meist universi-
täre Einrichtungen wirken bei Projekten im schulischen Bereich und in der außerschuli-
schen Bildung mit). Ihre Vorhaben zielen auf die Entwicklung und Erprobung neuer Studi-
enbausteine/-angebote für die künstlerische Arbeit mit und an den Medien. Kunstakade-
mien, die den Neuen Medien bislang eher zögerlich gegenüberstanden und hier inzwischen
„Defizite“ erkennen, sind im Programm ebenso vertreten wie Hochschulen, die auf z.T.
hohem Niveau die neuen Technologien schon länger in ihre Arbeit integriert haben, nun
aber neues Terrain betreten wollen. Während einige Projektverantwortliche noch Überzeu-
gungsarbeit bei Künstlern, Lehrenden und Pädagogen im (außer-) schulischen Umfeld leis-
ten müssen, stellen andere ihre langjährigen Erfahrungen in der praktischen und theoreti-
schen Vermittlung von multimedialer Gestaltungskompetenz auf den Prüfstand. Einigkeit
besteht bei allen Hochschulprojekten darin, dass fundierte Kenntnisse in den traditionellen
Techniken für den kreativen Umgang mit den Neuen Medien unabdingbar sind. Um die
multimedialen Möglichkeiten für die Weiterentwicklung traditioneller Ausdrucksformen
in den verschiedenen Sparten und Berufsfeldern nutzen zu können, sind komplementäre
Ausbildungsangebote zu etablieren, die interdisziplinär ansetzen und neben der Vermitt-
lung medialer Kompetenzen auch eine medien- und kunstkritische Auseinandersetzung
einfordern.

4. Die schulischen Modellvorhaben
Über das kubim-Programm und seine Modellversuche sind bundesweit mehr als 100 Schu-
len aller Schulformen in das Bildungsprogramm einbezogen worden, wodurch einige tau-
send Schüler direkt und viele mehr durch die „Nachwirkungen“ des Programms erreicht
werden. In den Projekten geht es z.B. um neue, computerunterstützte Formen der Kunst-
vermittlung oder auch darum, künstlerische Zugangs- und Sichtweisen stärker für ein pro-
zessorientiertes, kreatives Lernen im schulischen Umfeld zu nutzen. Eine Öffnung der Schule
für zeitgenössische Kunstformen und für die Begegnung mit Künstler/innen sowie eine
Anbindung von Schulen ans „kulturelle Netz“ durch Kooperation mit außerschulischen
Kulturanbietern oder Internet-Partnerschaften wird dabei als sinnvoll erachtet. Die auch
im Kontext der Einführung von Ganztages-Unterricht wichtige Veränderung traditioneller
Organisationsformen von Schulunterricht, etwa einer Auflockerung der starren Einteilung
in kurze Zeiteinheiten, in denen sich Unterricht und schulisches Lernen meist noch immer
abspielt, erweist sich hier in den meisten Fällen als Desiderat.
Den schulischen Modellprojekten geht es dabei vor allem darum, Schule und Unterricht so
zu gestalten, dass die Sinne als Basis für Wahrnehmen, Erkennen und Lernen möglichst
vielseitig angesprochen und sensibilisiert werden. Ästhetische Erfahrungen als Lernprinzip
in den Unterricht aller Fächer und Schulformen zu integrieren, ist ein Ziel, das in allen
Schulprojekten mehr oder weniger offensiv verfolgt wird. Die dazu bislang entwickelten
und erprobten Ansätze reichen von interdisziplinären Arbeitsprojekten über schulinterne,
werkstattorientierte Lehrerfortbildungsmodelle als Beitrag zur Schulentwicklung bis hin zu
Vorschlägen zur akustischen Schulraumgestaltung sowie zu flexiblen Fachraum- und Gerä-
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tekonzepten für das gleichzeitige kunstpraktische Arbeiten mit traditionellen und digitalen
Medien.
Art und Umfang einer Einbeziehung der „Neuen Medien“ wird häufig davon abhängig
gemacht, ob sie Kindern und Jugendlichen u.a. individuelle Gestaltungsmöglichkeiten er-
öffnen, multisensuelle Erfahrungen fördern und geeignet sind, Kreativität anzuregen bzw.
zu fördern. Dafür ist es wichtig, dass nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer/-innen
Computer beherrschen können, darin eingeschlossen die Fähigkeit zur „kreativen Fehler-
wendung“.
Erfahrungen mit entsprechenden, fachbezogenen und interdisziplinären Unterrichtsmo-
dellen werden dokumentiert und nach Abschluss der Projekte in methodisch-didaktische
Handreichungen sowie in die Lehreraus- bzw. -fortbildung überführt.

5. Die Modellprojekte im außerschulischen Bereich
Drei der insgesamt vier außerschulischen Projekte schlossen 2003 ihre Arbeit ab. Sie berüh-
ren zwar ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche, Institutionen und Zielgruppen, sind aber
alle sehr auf Vernetzung bzw. Breitenwirkung angelegt und erreichen so erneut eine große
Zahl von Adressaten. Das Zielspektrum reicht hier von der Erprobung neuer Ansätze für
die Einbeziehung digitaler Medien in konzeptionell unterschiedlich arbeitende Kunstschu-
len über die Entwicklung von Bausteinen für die Heranführung eher technisch orientierter
Berufsgruppen an Aufgaben ästhetischer Gestaltung bis hin zur Weiterentwicklung einer
modellhaften Infrastruktur („ANIMAX-Multimediatheater“), durch die pädagogische Kon-
zepte und Inhalte integriert und Orientierungspunkte für die künftige Gestaltung interak-
tiver Lernumgebungen gegeben werden können.

6. Zum Transfer der Erfahrungen des kubim-Programms
„Transfer“ – das scheint ein allgegenwärtiges Schlagwort in Reformprozessen des Bildungs-
wesens zu sein. Für kubim ist es aber mehr, es war von Beginn an Verpflichtung sowohl für
den Programmträger wie für die Einzelprojekte. Trotz der Komplexität dieses Programms,
in dem – anders als in den meisten anderen BLK-Innovationsprogrammen – praktisch kein
Einzelprojekt von der fachlichen Zielsetzung, von der Struktur der Beteiligten und seiner
Organisation her mit anderen identisch ist, war für alle Beteiligten oder die für das kubim-
Programm Verantwortlichen auf Bundes- und Länderebene die Bündelung der Ergebnisse
des Programms die wesentliche Herausforderung. Dabei ging es nicht zuletzt auch um die
Vermittlung der Dynamik der Einzelvorhaben als Anregung für anstehenden Bildungsre-
formen.
Bei diesen Transferbemühungen werden unterschiedliche Wege beschritten, wie die folgen-
den Beispiele zeigen können, mit denen ich diesen Beitrag beschließen möchte:
Konferenzen, Erfahrungsaustausch mit Zielgruppen: Das kubim-Programm ist inzwischen im
In- und Ausland zum Begriff für Innovationsstrategien im weiteren Bereich der kulturellen
Bildung geworden. Dazu haben die Mitwirkung des Programmträgers, der Vertreter von
Bund und Ländern in den BLK-Gremien sowie nicht zuletzt vieler Einzelprojekte bei nati-
onalen und internationalen Foren und Konferenzen entscheidend beigetragen. Vier Bei-
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spiele: Ergebnisse von kubim-Projekten wurden auf einer Fachtagung in der Bundesakade-
mie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel vom 8. bis 10. Oktober 2003 bilanziert und
vom 21. bis 23. November 2003 gab es in Potsdam ein eigenes Forum bei der europäischen
Konferenz der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur „Media Arts
meets Media Education“. Im Ausland boten u.a. die Beteiligung bei der europäischen Kon-
ferenz „A Must or a-Muse“ in Rotterdam 2001 oder die INSEA-Tagung in Stockholm,
Helsinki und Tallinn von 2003 Gelegenheit, sich mit Fachleuten anderer Länder über diese
Thematik auszutauschen.
Programminterne Fachforen: Hier tauschten sich die Modellprojekte regelmäßig über den
Stand ihrer Arbeit und die bisher gewonnen Ergebnisse aus. Notwendige curriculare wie
auch strukturelle Veränderungen, die die Verankerung neuer Lehrkonzepte in Schule, Aka-
demien / Hochschulen und im außerschulischen Bereich bedingen, wurden in den Fachfo-
ren gemeinsam diskutiert und fließen ein in die projektübergreifende Ergebnissicherung,
die zum Abschluss des Programms in 2005 vom Programmträger vorgelegt wird.
Kooperationen zwischen Hochschule, Schule und Lehrerfortbildung: Solche Kooperationen
wurden für einzelne Projekte bereits in den Antragskonzepten vorgesehen, in anderen Mo-
dellprojekten entwickelten sich erste Annäherungen über die projektübergreifende Zusam-
menarbeit im Rahmen von kubim. Insbesondere das projektinterne Fachforum „Schnitt-
stellen“ führte zu einer engeren Verzahnung der einzelnen Bildungsbereiche. Der Erfah-
rungsaustausch über technische und methodisch-didaktische Vorgehensweisen zur Einbe-
ziehung von Mensch-Maschine-Schnittstellen in kunst- und musikpraktische Zusammen-
hänge stand im Mittelpunkt dieser projektinternen Treffen.
Publikationen: Bereits jetzt liegen über 100 interessante Endberichte, Aufsätze und Zwi-
schenbilanzen vor, teils in Form von Büchern oder Broschüren, teils auch auf digitalen
Trägern und im Internet. So wurde z.B. in Abstimmung mit dem Fachforum „Hochschule“
die Akademie für Bildende Kunst Stuttgart damit betraut, eine Situationsanalyse zum The-
ma „Online-Medien in der Kunstausbildung“ zu unternehmen. Die Studienergebnisse
wurden im Sommer 2002 auf einer Tagung mit Bildungsplanern und Kunstpädagogen
diskutiert und auf der Website www.visuelle-kompetenz.de sowie in einem Sammelband
veröffentlicht. Ein anderes Beispiel: Eine Serie von 4 CD-ROM („Spiel- und Theaterpäda-
gogik multimedial“) für die selbstbestimmte Individual- und Gruppenarbeit ist aus einem
bayerischen kubim-Projekt hervorgegangen und wird Grundlage für eine „e-learning“-Platt-
form in diesem Bereich.
Technische und Software-Tools/Internet: Durch die gemeinsame Arbeit in den Foren und
durch die Ergebnisse einiger Modellprojekte stehen inzwischen (Vorschläge für) technische
Hilfsmittel und erprobte Software für interdisziplinäre Projekte in Schule, Unterricht aber
auch in der künstlerischen Ausbildung für Interessierte in- und außerhalb des Programms
bereit. Einige davon sind eigens für das Internet aufbereitet worden (vgl. vor allem die
Plattform www.netzspannung.org). Nahezu jedes der 23 Modellvorhaben verfügt über ei-
gene Internet-Seiten (vgl. näher die gleichnamige Broschüre zum Programm „Kulturelle
Bildung im Medienzeitalter“). Darüberhinaus unterhält der Programmträger eine gemein-
same Internet-Präsenz mit Portalcharakter (www.kubim.de), die auch andere Initiativen,
Modellversuche, Veranstaltungen und Publikationen in diesem Arbeitsfeld berücksich-
tigt.
Fazit: Die meisten kubim-Projekte sind bereits beendet oder stehen zumindest in ihrer Ab-
schlussphase. Was die Modellversuche als Ergebnisse oder Problemstellungen einbringen
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können, lohnt die Diskussion allemal. Daher bin ich sicher, dass kubim die bildungspoliti-
schen Debatten der nächsten Jahre beeinflussen und konkrete, z.B. curriculare Entschei-
dungen vor Ort vielfach erleichtern kann. Darüber hinaus wird jetzt schon ein großes Inte-
resse für kubim auch im Ausland sichtbar – ausnahmsweise einmal ein Arbeitsfeld, in dem
die deutschen Erfahrungen viele andere Länder dazu anregen können, bildungspolitisches
Neuland zu beschreiten.
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Dieter B. Herrmann

ASTRONOMIE FÜR ALLE – UND WAS HAT DAS MIT
KULTUR ZU TUN?

S ie sind hier zu Gast in einem Haus, das sich seit nunmehr 108 Jahren der Vermittlung
naturwissenschaftlicher Kenntnisse an eine breite Öffentlichkeit verschrieben hat. Fried-

rich Simon Archenhold (1861-1939), der ideenreiche und unbeugsame Begründer unserer
Sternwarte, erklärte bei der Einweihung des jetzigen Hauptgebäudes des Instituts im Jahre
1909, die Warte möge ein Haus sein
„von dem aus immer neues Licht hinausstrahlen und immer neue Erkenntnisse ihren Weg zu
jedem einzelnen im Volke finden mögen. Wenn erst die Erkenntnis durchgedrungen sein wird,
daß wir die heilige Pflicht haben, bei denen im Volke, die begabt sind, ein solches Feuer weiter
zu schüren und ihnen den Weg zu ebnen, dann wird auch der Fortschritt der Wissenschaften ein
noch größerer werden und alle die Wohltaten, die sich aus der Kenntnis der Naturgesetze ... in
alle die verschiedenen Wege und Adern der Betätigung des Menschen ergießen, werden Gemein-
gut des gesamten Vaterlandes werden und in Zukunft alle an Erkenntnis ... der Natur reicher
machen“ /1/.
Dieses emphatisch formulierte Programm klingt – würde man es ein wenig nüchterner
formulieren – sehr modern. Es berührt Fragen, die auch gegenwärtig wieder die Gesell-
schaft und diese Tagung bewegen.
Archenhold hatte eine Vision, die er – unter oftmals sehr schwierigen äußeren Bedingun-
gen – beharrlich umsetzte: Wissen und Denken in die Gesellschaft tragen. Er entwickelte
ein umfangreiches Programmangebot, das von Vorträgen und Beobachtungsabenden bis
zur Gründung einer eigenen allgemein verständlichen wissenschaftlichen Zeitschrift führ-
te. Er betrat Neuland, indem er die Faszination der bewegten Bilder des Films für die Wis-
sensvermittlung einsetzte und hier ein Himmelskundliches Museum schuf, das interessante
Schaustücke mit aussagekräftigen Experimenten verknüpfte, eine Art Deutsches Museum
zu München in astronomischer Miniatur-Ausgabe.
Von besonderer Ausstrahlung waren die Vorträge berühmter Gelehrter, die Archenhold in
diesen Saal eingeladen hat, unter ihnen die Polarforscher Roald Amundsen und Fridjof
Nansen, den Schöpfer der Kontinentalverschiebungstheorie Alfred Wegener, den Raketen-
pionier Hermann Oberth, den Vorreiter der Fernsehtechnik Manfred von Ardenne und
viele andere. Die herausragende Gestalt unter den Schöpfern der modernen Wissenschaft,
die in diesem Saale redeten, war zweifellos Albert Einstein. Er erläuterte hier zum ersten
Mal in Berlin seine Allgemeine Relativitätstheorie, noch ehe sie seinen wissenschaftlichen
Kollegen als Publikation vorlag.
Dem von Archenhold formulierten Auftrag ist diese Sternwarte stets treu geblieben, bis auf die
schandvolle Zeit der Naziherrschaft. Denn die Machthaber des Dritten Reiches haben die jüdi-
sche Familie Archenhold aus dem Werk ihres Lebens vertrieben, in Konzentrationslagern umge-
bracht oder in die Emigration gezwungen. Die Oberaufsicht führte danach ein der Astronomie
völlig unkundiger Beamter der Berliner Schulverwaltung des Braunen Regimes /2/.
In der DDR erlebte die Sternwarte unter meinem Amtsvorgänger Diedrich Wattenberg
eine Renaissance. Besonders nach der Einführung des Schulfaches Astronomie an allen
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allgemein bildenden Schulen der DDR machte auch die Ausstattung der Sternwarte mit
neuen modernen Instrumenten und einem Zeiss-Kleinplanetarium rasche Fortschritte.
Woran es in dieser Zeit, die ich als Direktor seit 1976 mit gestaltet habe, am meisten man-
gelte, war der freie internationale Ideenaustausch und der ungehinderte Zugang zur wis-
senschaftlichen Weltliteratur, den wir uns nur mit List und Tücke wenigstens teilweise und
unter Mithilfe vor allem westdeutscher Kollegen verschaffen konnten.
Jetzt sind alle diese Einschränkungen weggefallen, dafür beobachten wir aber eine neue
schwerwiegende gesellschaftliche Beeinträchtigung: die Naturwissenschaften besitzen näm-
lich in der Bundesrepublik Deutschland bei weitem nicht den Stellenwert, der ihnen als
zukunftsträchtiges Element der Bildung zukommt. In Berlin und Brandenburg wurde sogar
der obligatorische Astronomieunterricht, um den uns Pädagogen und Astronomen aus der
alten Bundesrepublik stets beneidet hatten, nach der Wende abgeschafft und in Sachsen ist
man gerade eilfertig dabei, denselben Fehler unter Missachtung hochkarätiger Proteste aus
ganz Deutschland ebenfalls zu begehen.
Die seit dem Bekanntwerden der PISA-Studie in unserem Land geführten Diskussionen
um die Bildung im Allgemeinen und um die naturwissenschaftliche Bildung im Besonde-
ren sind also sicher dringend nötig. Es kann nicht dabei bleiben, dass naturwissenschaftli-
che Grundlagenfächer wie etwa Physik oder Chemie z. B. in Berlin erst ab Klasse 8 gelehrt
werden. Die uneingeschränkte Länderhoheit erweist sich hier als ein weiteres Problem.
Einheitliche deutsche Standards werden nämlich dadurch zumindest erschwert, wenn nicht
verhindert. Das erinnert ein wenig an die unterschiedlichen Längenmaße, Währungen und
Ortszeiten in Deutschlands Kleinstaaten des 19. Jahrhunderts.
Jedoch wurde eine andere Frage in der öffentlichen Diskussion bislang noch weitgehend
ausgespart: das allgemeine gesellschaftliche Klima für die Naturwissenschaften. Dieses wird
nämlich nicht allein über das Schulsystem hergestellt, sondern ebenso – und vielleicht sogar
noch stärker – von den Printmedien und den elektronischen Massenmedien, wie übrigens
auch von den Äußerungen so genannter Prominenter, besonders den Talkmastern, Sängern
und Schauspielern. Wie oft wird doch der Eindruck erweckt, die Welle der Quizsendun-
gen, mit denen unsere Fernsehsender in unübersehbarer Zahl die Wohnzimmer überschwem-
men, sei ein Beitrag zur Bildung der Zuschauer. Oder ein als wissenschaftliche Sendung mit
populärem Anspruch ins Leben gerufenes „Format“, wie etwa „Planetopia“ verlässt sogar
völlig den Pfad der Wissenschaft und beschäftigt sich stattdessen mit den Problemen von
Campern oder Livestyle-Fragen. Das mag zwar höhere Quoten bringen, berührt aber das
ursprünglich erklärte Anliegen der Sendung überhaupt nicht.
Völlig unerfindlich bleibt mir, warum die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sich dem
Gesamtniveau der Privaten mit einem Eifer ohnegleichen anzupassen trachten, obwohl
doch deren Finanzierung gesichert ist und jedenfalls kein unmittelbarer Zwang zu Ein-
schaltquoten besteht. Ähnlich hat sich auch der ehemalige ZDF-Intendant Dieter Stolte
kürzlich geäußert, leider erst jetzt, nachdem er nicht mehr Intendant ist.
Dass hier in diesem Land ein ganz anderes geistiges Klima mit Bezug auf die Naturwissen-
schaften herrscht als z.B. früher in der DDR, aber auch jetzt in den USA oder Japan und
Großbritannien, wurde besonders den Ostdeutschen schon aus Kontrastgründen sehr schnell
klar: während Wissenschaftsseiten aus Tageszeitungen entweder verschwanden oder stark
eingeschränkt wurden, räumte man reichlich Platz für den Abdruck von Horoskopen oder
Klatschkolumnen ein – natürlich alles im Namen der Pressefreiheit. Promis mit großer
Ausstrahlung besonders auf die Jugend rühmen sich Beifall erheischend ihrer schlechten
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Schulnoten in den naturwissenschaftlichen Fächern und empfinden sich dabei offensicht-
lich noch als besonders witzig statt verantwortungslos.
Die Fernsehsender sind überladen mit niveauloser Comedy, in Talkshows findet zuneh-
mend nur noch Werbung für Bücher, Filme oder Fernsehsendungen der jeweiligen Ge-
sprächspartner statt, anstelle eines interessanten Gedankenaustauschs zu viele Menschen
berührenden Fragen, wie dies noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Mit oberfläch-
licher Unterhaltung belästigen uns auch die am meisten gelesenen Printmedien, Klatsch
und Tratsch, den eigentlich niemand wissen muss, den aber offensichtlich – Symptom des
allgemeinen Standards – viele allzu gerne wissen wollen. Zwei meiner naturwissenschaftli-
chen Rundfunksendungen wurden unter hohen Lobesworten für deren Inhalt und Gestal-
tung mit der Begründung abgesetzt, man hätte immer dann, wenn diese Sendung begänne,
nur noch 50 000 Hörer je Stunde, statt der für die Werbeeinnahmen erforderlichen 70.000!
Das liegt natürlich im System begründet und vordergründig hat der Betreiber eines solchen
Senders sogar Recht. Er möchte nämlich mit seiner Anstalt auf dem Markt präsent bleiben.
Aber – zugespitzt formuliert – kann langfristig durch solche Mechanismen das Überleben
des gesamten Landes in Frage gestellt werden. Solche Prozesse sind natürlich in einem
freien Land schwerer zu steuern, als dies z.B. der zentrale Weisungsapparat der DDR ver-
mochte, den sich niemand zurück wünscht. Aber durchgreifende Korrekturen sind hier
unabdingbar und werden jenen Politikern, die bereits über die richtigen Erkenntnisse ver-
fügen, viel Phantasie abverlangen.
Das alles betrifft unmittelbar auch das Problem der kulturellen Bildung, denn ich behaup-
te, Naturwissenschaften, insbesondere Astronomie, aber auch Technik sind ein Teil unserer
Kultur. Beistand für diese These ist nicht schwer zu finden, definiert doch schon „Meyers
Neues Lexikon“ die Kultur als die „Gesamtheit der geistigen, ... sozialen ...  und materiellen ...
Formen der Lebensäußerungen der Menschheit, mit denen diese die eigene Umwelt hervorbingt
und die menschliche Natur fortentwickelt, veredelt und überschreitet“ /3/.  Doch von einer
solchen Unterkunft der Naturwissenschaften gemäß lexikalischer Definition in der großen
Wohnung der Kultur ist in der Realität nicht nur in Deutschland wenig zu spüren, sondern
in großen Teilen der gesamten westlichen Welt. Mehr noch: intelligente Autoren, die sich
mit dem Problem der Bildung beschäftigen und dabei kulturelle Bildung meinen, schließen
Naturwissenschaften und Technik sogar explizit aus. So lesen wir etwa bei dem Literatur-
wissenschaftler Dietrich Schwanitz in seinem Buch „Bildung. Alles, was man wissen muss“:
„Die naturwissenschaftlichen Kenntnisse werden zwar in der Schule gelehrt; sie tragen auch
einiges zum Verständnis der Natur, aber wenig zum Verständnis der Kultur bei ... so bedauerlich
es manchem erscheinen mag: Naturwissenschaftliche Kenntnisse müssen zwar nicht versteckt
werden, aber zur Bildung gehören sie nicht“ /4/.
Diese Sichtweise hat in Deutschland auch noch gewichtigere Fürsprecher von beachtlicher
Autorität. So schrieb z. B. Jürgen Habermas:
„Die Erkenntnisse der Atomphysik bleiben, für sich genommen, ohne Folgen für die Interpre-
tation unserer Lebenswelt ... Erst wenn wir mit Hilfe der physikalischen Theorien Kernspal-
tungen durchführen, erst wenn die Informationen für die Entfaltung produktiver und des-
truktiver Kräfte verwertet werden, können ihre umwälzenden praktischen Folgen in das lite-
rarische Bewusstsein der Lebenwelt eindringen – Gedichte entstehen im Anblick von Hiroshi-
ma und nicht durch die Verarbeitung von Hypothesen über die Umwandlung von Masse und
Energie“/5/.
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Zwar konnte die Einschätzung von Habermas enorme Verbreitung und Einfluss gewinnen,
doch das Wesen von Wissenschaft trifft sie nicht. Von dem Streben der Wissenschaft, her-
auszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält, von der Faustischen Verzweiflung
angesichts Jahrtausende währenden Bemühens um die Wahrheit, klingt hier nichts an. Und
gerade diese oft schmerzvolle und nie endende Suche nach der Wahrheit ist das Gemeinsa-
me an Wissenschaft und Kunst, gehört zu den tiefsten Wurzeln der menschlichen Existenz
und damit zur Kultur.
Wer kann denn ernsthaft behaupten, man könne als kulturell gebildet gelten, wenn man
zwar Peter Pauls Rubens kenne, aber nichts von den gewaltigen Umbrüchen der Weltbe-
trachtung weiß, die zur gleichen Zeit von Copernicus und Kepler herbeigeführt wurden.
Und wer dieser These wiederum zustimmt, muss auch konsequent bleiben: ohne das Wis-
sen um die ersten Anfänge der Konstruktion von Weltsystemen bei den Griechen sind die
Leistungen der Renaissance nicht zu verstehen. Dann aber ist auch der nächste Schritt
unabdingbar, die Verfolgung der weiteren Wegstrecken in immer gewaltigere Tiefen des
Universums hinein. Dieses geistige Abenteuer bleibt indessen schon wieder unverstanden,
wenn man es isoliert betrachten wollte. Wir bedürfen der Kenntnis all der technischen
Hilfsmittel, die sich als Voraussetzungen für diesen Wissenszuwachs erwiesen haben. Und
die entstanden nicht um des Zweckes der Weltallforschung, sondern wuchsen aus der allge-
meinen technischen Entwicklung heraus, also jener Gesamtheiten, die auch das Alltagsle-
ben der Menschen dramatisch verändert und geprägt haben.
Analytisch denkende Menschen bemerken sehr rasch, dass sie an der Oberfläche verharren,
wenn sie die Phänomene reduktionistisch betrachten. Das haben auch große Künstler er-
kannt und einige von ihnen vermochten es sogar, Brücken zu schlagen zwischen diesen
scheinbar so verschiedenen Welten von Kunst und Wissenschaft. Als Beispiel aus der bil-
denden Kunst erwähne ich van Goghs viel bestauntes, aber selten analysiertes Gemälde
„Die Sternennacht“, das nur entstehen konnte, weil sich der Maler mit den astronomischen
Erkenntnissen seiner Zeit beschäftigt hat, wie der Briefwechsel mit seinem Bruder belegt.
Ein anderes berühmtes Beispiel aus der Welt des Theaters ist Brechts „Leben des Galilei“.
Hier wird die Rolle, die Wissenschaft in der Gesellschaft spielt, geradezu exemplarisch und
mit hoher künstlerischer Meisterschaft auf die Bühne gebracht. Auch die Musik kennt sol-
che Belege für Brückenschläge. Ich nenne nur das Werk „Kosmogonia“ des berühmten
polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki, mit dem ich mich selbst über seine Kom-
position unterhalten habe, wobei ich eine tiefe Vertrautheit des Künstlers mit der gesamten
Geschichte der Wissenschaften entdecken konnte.
Wenn solche Beispiele auch in der Kunst nicht gerade massenhaft vorkommen, so ist dies nur
ein weiterer Beleg dafür, wieweit sich die beiden Kulturen schon voneinander entfernt haben.
Um diesen Gedanken überzeugend im Einzelnen auszuführen, ist allerdings viel mehr Zeit er-
forderlich als hier zur Verfügung steht. Jedoch kann ich auf ein intelligentes Buch verweisen, in
dem dies bereits geschehen ist und das man in gewisser Weise als Antwort auf das einseitige
Bildungsverständnis von  Schwanitz verstehen kann. Es heißt „Die andere Bildung. Was man
von den Naturwissenschaften wissen sollte“ und stammt von dem Physiker und Wissenschafts-
historiker Ernst Peter Fischer /6/. Auch Hans Magnus Enzensberger hat gerade neuerdings in
seinem Essay „Zugbrücke außer Betrieb“ die  Ignoranz gegenüber den Naturwissenschaften als
Teil der Kultur besonders mit Bezug auf die Mathematik glänzend erläutert /7/.
Gestatten Sie mir jedoch noch einige Bemerkungen über die praktischen Auswirkungen
dieser Diskrepanz zwischen den so genannten zwei Kulturen auf die Ausstrahlung natur-
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wissenschaftlicher Bildungseinrichtungen in die Gesellschaft hinein. Kurz gesagt bewirkt
sie Negatives: das Bestehen dieser Kluft sorgt wie ein sich selbst regulierendes System unab-
lässig für ihre Vertiefung! Obwohl z.B. die deutschen Planetarien Jahr für Jahr mehr als
zwei Millionen Besucher anziehen, werden sie von der Kulturpolitik praktisch nicht wahr-
genommen. Rein äußerlich hat diese einseitige Sicht auf die geisteswissenschaftlichen und
künstlerischen Anstrengungen z.B. zur Folge, dass hier in Berlin der sicher verdiente Thea-
terleiter Claus Peymann Monat für Monat in der Presse mit seinen Besucherzahlen brilliert,
dergleichen Meldungen, die wir an die Presse geben, hingegen gar nicht veröffentlicht wer-
den, obschon die Zahlen in der gleichen Größenordnung liegen und mit bedeutend geringe-
ren Steuermitteln erreicht werden. Eine solche scheinbar läppische Nebensächlichkeit ist aber
mit Rückwirkungen verbunden: Meldungen über hohe Besucherzahlen haben nämlich einen
nicht unbeträchtlichen Werbeeffekt, den man uns versagt. Damit zugleich befestigt man (si-
cher unwissentlich) den status quo dieses beklagenswerten Bruches. Dabei leisten gerade Pla-
netarien einen höchst wertvollen Beitrag dazu, die besondere Situation der Menschheit in
unserer heutigen Zeit zu verstehen – nicht nur rational, sondern auch gefühlsmäßig. Oft hat
man ja erst dann richtig verstanden, wenn auch die Emotionen beteiligt sind.
Wir leben auf einem einsam in den Öden des Universums dahin treibenden kleinen Stern
mit endlichen Ressourcen für nur endlich viele Menschen, unentrinnbar gefangen in dem
Bedingungsgeflecht kosmischer Gesetze und Strukturen. Wollen wir wirklich darauf ver-
zichten, diese Einsicht auch emotional zu einer dauerhaft präsenten Erkenntnis in den
Köpfen der Menschen zu machen?
Planetarien sind kulturelle Institutionen, die heute übrigens fast überall, unterstützt durch
die emotionale Wirkung von Literatur und Musik, daran mitwirken, eine wahrhaft umfas-
sende Weltsicht zu verbreiten. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass der geistig solcherart
ausgestattete Mensch auch besser in der Lage ist, seine ganz individuelle Mitverantwortung
für die Zukunft zu übernehmen.

Was ist zu tun?

Ich möchte nicht als Erstes nach der Politik rufen. Es gibt nämlich hoffnungsvolle Anzei-
chen, wie durch zivilgesellschaftliches Engagement Impulse zur Überwindung dieses Zu-
standes ausgelöst werden können. Als ein beeindruckendes Beispiel erwähne ich das be-
merkenswerte „Humboldt-Projekt“ von Hans Magnus Enzensberger und Franz Greno.
Enzensberger hat es unternommen, Humboldts grandioses Werk „Kosmos“ und weitere,
z.T. bisher in deutscher Sprache unveröffentlichte Schriften in einer vorzüglichen Edition
auf den Markt zu bringen und dieses Unterfangen ausdrücklich dem Ziel gewidmet, ein
großes Vorbild wieder auferstehen zu lassen, ein Vorbild, an dem man „Maß nehmen“
kann. Sich mit Humboldt zu beschäftigen, sei ansteckend und es könne etwas von seiner
Energie und seiner Haltung herüberkommen, meint Enzensberger. Das Projekt ist auf Lang-
zeitwirkung angelegt und von einer glänzend inszenierten PR-Kampagne begleitet worden,
die letztlich sogar den Bundespräsidenten dazu brachte, sich über Humboldt zu äußern.
Die Finanzierung erfolgte ausschließlich privat.
Ein anderes Beispiel ist die im September 2004 in Deutschland, Österreich und der Schweiz
erstmals durchgeführte „Lange Nacht der Sterne“, eine Initiative der Zeitschrift „Stern“, an
der sich 165 Sternwarten, Planetarien und andere Institutionen beteiligten. Dank der enor-
men Werbekraft eines massenhaft gelesenen Printmediums strömten an diesem 18. Sep-
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tember 2004 insgesamt rd. 100 000 Menschen in die Häuser der Wissenschaft. Mag sein,
dass der Event-Charakter seinen Beitrag dazu leistete, aber auch Humboldts „Kosmos-Vor-
lesungen“ 1828/29 in Berlin waren damals im Grunde ein Event. Auf den Inhalt kommt es
an. Unsere Veranstaltungsangebote in Archenhold-Sternwarte und Zeiss-Großplanetarium
zur „Langen Nacht der Sterne“ wurden binnen sechs Stunden von rd. 4500 Menschen
besucht. Wichtig war in diesem Zusammenhang auch eine begleitende attraktiv gestaltete
sechsteilige Serie des „Stern“ über die interessantesten Fragen der modernen Astronomie.
Solche Unternehmungen, zu denen auch die „Lange Nacht der Wissenschaften“ oder „Wis-
senschaft im Dialog“ gehören, können dazu beitragen, ein breiteres Interesse an einer ver-
tieften Beschäftigung mit den Fragen der Wissenschaft zu entfachen und der weit verbreite-
ten Oberflächlichkeit in unserer Spaßgesellschaft entgegen zu wirken. Vor allem aber könn-
te bei Mitwirkung der Medien, wenn auch nicht nach Vorgabe, so doch wenigstens nach
einem erarbeiteten Konsens, der allgemeine Stellenwert der Naturwissenschaften in der
Öffentlichkeit wieder angehoben und die Wissenschaft ins Gespräch gebracht werden. Eine
pointierte Äußerung unseres Bundespräsidenten – das hat sich schon mehrfach gezeigt –
wäre gut für die Auslösung einer landesweiten Diskussion über solche Fragen. Schon ein
verbaler Beitrag der Politik würde also zweifellos hilfreich sein.
Und schließlich gibt es noch einen ganz einfachen Weg, den Gedanken von Naturwissenschaft
als Teil der Kultur weithin aufleuchten zu lassen: Folgen Sie dem Beispiel des Deutschen Kultur-
rates bei dieser Tagung und laden Sie zu allen Veranstaltungen über kulturelle Bildung stets auch
einen Naturwissenschaftler als Referenten ein. Steter Tropfen höhlt den Stein.
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Max Fuchs

KULTURELLE BILDUNG IN DER
BILDUNGSREFORMDISKUSSION

Ergebnisse der bundesweiten Fachtagung des Deutschen Kulturrates
am 29. und 30. September 2004 in Berlin

Z um Abschluss des vom Bundesbildungsministeriums finanzierten Projektes der Aktua-
lisierung und Überarbeitung der „Konzeption kulturelle Bildung“ veranstaltete der Deut-

sche Kulturrat in Kooperation mit der Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow eine bun-
desweite Fachtagung zu aktuellen Problemen der kulturellen Bildung. Auf der Grundlage
von Eingangsstatements der Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn und der Präsi-
dentin der Kultusministerkonferenz, Doris Ahnen, wurde das gesamte Feld kultureller Bil-
dungsarbeit durchmessen: von der ästhetischen Früh-Förderung bis zur Seniorenkulturar-
beit, von der Kulturarbeit in Einrichtungen der Jugendhilfe bis zu Theatern und Opern-
häusern. Eine besondere Rolle spielte dabei die aktuelle Problematik, wie es um die Zu-
kunft kultureller Bildungsarbeit und speziell der außerschulischen Kinder- und Jugendkul-
tureinrichtungen bestellt ist, wenn flächendeckend Ganztagsschulen eingeführt werden.
Im Folgenden werden vor dem Hintergrund der bei der Tagung vorgenommenen Situati-
onsbeschreibungen aus den unterschiedlichen Feldern der kulturellen Bildungsarbeit und
der Tagungsdiskussionen einige Aspekte und Schlussfolgerungen vorgestellt.

1. Aspekte der Bildungsreformdiskussion der letzten Jahre
Am 4.12.2002 stellte die Bundesbildungsministerin Bulmahn die deutschen Ergebnisse
der internationalen Vergleichsuntersuchung PISA vor. Bekanntlich waren die Ergebnisse
für Deutschland nicht sonderlich erfreulich. Dabei waren es nicht bloß die Leistungen in
den drei untersuchten Fächern (Mathematik, Naturwissenschaften, Landessprache), son-
dern es war vor allen Dingen der Befund, dass unser Bildungssystem einen viel zu großen
Wert auf Selektion legt und zu wenig die Schüler und Schülerinnen fördert. Ein Ergebnis
war daher, dass ein großer Teil Jugendlicher, vor allem solche mit Migrationshintergrund,
die Schule nicht bloß ohne Abschluss, sondern mit ungenügenden Kenntnissen der Lan-
dessprache verlässt. Vielleicht ist am skandalösesten im Befund der PISA-Studie die Fest-
stellung einer „strukturellen Demütigung“, der die Schülerinnen und Schüler in unserem
Schulsystem ausgesetzt  sind.
Immerhin hatte PISA zur Folge, dass seither über Bildung so intensiv öffentlich diskutiert
wird, wie es vorher nicht der Fall war. Ein Nachteil dieser Diskussion besteht allerdings
darin, dass PISA derart im Vordergrund der Bildungs-Diskussionen steht, dass viele voran-
gegangene Diskussionen verdrängt werden. Zu erinnern ist etwa an die gemeinsame Initi-
ative des Bundes und der Länder „Forum Bildung“, in dessen Kontext sehr viel breiter als in
der PISA-Diskussion über Bildungsfragen diskutiert wurde: über frühe Förderung, über
individuelle Förderung, über neue Medien, über Migranten und natürlich auch über Schul-
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reform. Insbesondere ist daran zu erinnern, dass das Bildungs-Konzept, an dem sich das
Forum Bildung orientiert hat, ein sehr weites war, so weit, dass wir es auch im Rahmen
unserer Konzeptdiskussion in der kulturellen Bildungsarbeit verwenden können. Der da-
malige Bundespräsident Johannes Rau hat es dem Forum Bildung mit auf den Weg gege-
ben: dass Bildung zwar auch die Vorbereitung für eine zukünftige Berufstätigkeit sein muss,
dass zur Bildung allerdings auch gehört, dass sich die Menschen an der politischen Gestal-
tung der Gesellschaft beteiligen. Ein dritter Aspekt dieses Bildungskonzeptes war, dass Bil-
dung jenseits aller gesellschaftlichen Anforderungen an das Bildungssystem immer und
vielleicht sogar in erster Linie Persönlichkeitsentwicklung sein muss.
Auch für den Deutschen Kulturrat ist die Thematisierung von Bildung überhaupt nicht
neu. Vielmehr kann man behaupten, dass kulturelle Bildung sogar eines der ersten inhalt-
lichen Themen war, mit dem sich der vor etwas mehr als zwanzig Jahren neugegründete
Deutsche Kulturrat befasst hat. Aufgrund der Zusammensetzung seiner Mitgliedsorganisa-
tionen muss dabei der Deutsche Kulturrat ein breites Verständnis von Bildung zugrundele-
gen: natürlich geht es um die künstlerischen Fächer in der Schule, aber es geht auch um
kulturelle Bildung in der Weiterbildung, in der Jugendarbeit, es geht um Bildungsangebote
in Kultur- und Kunsteinrichtungen, und schließlich befasst sich der Deutsche Kulturrat
immer wieder auch mit der Frage der Aus- und Fortbildung von Künstlerinnen und Künst-
lern  und der anderen Akteure im Kulturbereich.
Die zur Zeit anstehende Aktualisierung unserer Konzeption kulturelle Bildung findet unter
schwierigen politischen Rahmenbedingungen statt:
· Der Reformbedarf der Schule ist zwar unbestritten. Auch wird die Ganztagsschule als

Herausforderung für die Kinder- und Jugendkulturarbeit und für die Kultureinrichtun-
gen angenommen. Es besteht allerdings eine große Unsicherheit darüber, ob in der neuen
Schule die künstlerischen Schulfächer beziehungsweise die Kulturprojekte in der Schule
eine so große Rolle spielen, wie dies aus der Sicht des Deutschen Kulturrates wünschens-
wert wäre.

· Viele Kultureinrichtungen bemühen sich gerade in den letzten Jahren nicht bloß um eine
besondere Betonung ihres Bildungsauftrages, sie versuchen auch, ihre Aktivitäten im Be-
reich der kulturellen Bildung insbesondere in Zusammenarbeit mit Schulen zu verstär-
ken. Allerdings wird es zunehmend zu einem Problem, dass die Finanzierungsgrundlagen
der Kultureinrichtungen unsicher werden, so dass sich die Frage stellt, wie viele Ressour-
cen überhaupt noch für kulturelle Bildungsarbeit eingesetzt werden können.

· Auf internationaler Ebene besteht nach wie vor die große Gefahr der Ökonomisierung
von Bildung und Kultur, so wie sie hier lediglich mit den Stichworten „GATS“ bezie-
hungsweise „Dienstleistungen von allgemeinen Interesse“ angedeutet werden soll. Das
Grundproblem, um das es bei dieser Diskussion geht, besteht darin, dass auch zukünftig
die öffentliche Hand Kultur und kulturelle Bildung fördern darf.

· Nicht zuletzt ist die Haushaltslage aller öffentlichen Hände ein großes Problem, so dass
sich die Frage stellt, wie viel die öffentlichen Hände in Zukunft überhaupt noch fördern
können und wollen.

Bislang hat die Diskussion, wie sie im Anschluss an PISA geführt worden ist, die Träger
kultureller Bildung eher frustriert. Es gab nämlich ursprünglich die große Hoffnung, dass
sich – etwa im Anschluss an die Ergebnisse des Forums Bildung – ein breiter Diskurs über
Bildung in der Gesellschaft entwickeln könnte. Dieser hätte von der Frage ausgehen sollen,
welche Bildung überhaupt die Menschen brauchen, um ihr Leben produktiv zu bewälti-
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gen. Im Kontext der kulturellen Bildung und der Jugendarbeit sprechen wir hierbei von
Lebenskompetenzen oder sogar von Lebenskunst, um zu präzisieren, was mit „Bildung“
nur gemeint sein kann: die individuelle Befähigung nämlich, sein „Leben im aufrechten
Gang“ (Ernst Bloch) führen zu können.
In einem zweiten Schritt hätte man dann fragen können, welche unterschiedlichen Bil-
dungsorte benötigt werden, um dieses weite Konzept von Bildung zu realisieren. Unter
diesen Bildungsorten spielt selbstverständlich die Schule eine entscheidende Rolle. Doch
kann kein Bildungsort die Aufgabe übernehmen, für dieses weite Konzept von Bildung
alleine verantwortlich zu sein. Dies gilt insbesondere für die kulturelle Bildung, bei der es in
Zukunft darum gehen muss, präziser zu beschreiben, wie die Vielfalt kultureller Bildungs-
orte aussehen muss und welche spezifischen Aufgaben jeder einzelne Bildungsort überneh-
men sollte.

2. Ambivalenzen, Spannungen und Widersprüche in der
Diskussion über kulturelle Bildung

Wer die Diskussion über kulturelle Bildungsarbeit verfolgt, wird feststellen, dass – oft in
denselben Argumentationen – eigenartig widersprüchliche Feststellungen getroffen wer-
den. Dieses war auch bei der Fachtagung zu beobachten, so dass einige dieser widersprüch-
lichen Aussagen hier benannt werden sollen.
Auf politischer Ebene hat kulturelle Bildung offenbar ein leichtes Spiel. Die Statements der
beiden Ministerinnen ließen keine Wünsche offen im Hinblick auf die Unterstützung von
Kulturarbeit innerhalb und außerhalb der Schule. Selbst dort, wo im Zusammenhang mit
der Schule von einem „Primat des Kognitiven“ (so wie in der ersten PISA-Studie) gespro-
chen wird, ist gleichzeitig von einem „ästhetisch gymnastischen Weltzugang“ (im Anschluss
an W.v.Humboldt) die Rede. Trotz dieses Rückenwindes verspüren jedoch viele Akteure
innerhalb und außerhalb der Schule einen starken Gegenwind, so wie ihn Dieter Wunder
als Vertreter der Schule auch eindringlich beschrieben hat: Das Musische ist offensichtlich
in der aktuellen Bildungsreform in stärkster Bedrängnis.
Dieses Nebeneinander von Gegen- und Rückenwind ist auch spürbar in Positionen der
Fachkräfte und Fachorganisationen: Stärkste Relevanzbehauptungen einer ästhetisch-kul-
turellen Bildung, dass nämlich weder Schule noch Einrichtungen der Jugendhilfe und der
Erwachsenenbildung eigentlich auf sie verzichten können, stehen ebenso eindrucksvollen
Beschreibungen von Marginalisierungsprozessen unverbundenen gegenüber.
Eine schwierige Gemengelage ist auch in der Positionierung gegenüber der Ganztagsschule
festzustellen: Fast alle Verbände haben inzwischen Resolutionen und Papiere veröffentlicht,
die die Ganztagsschule begrüßen. Gleichzeitig – so behaupte ich – ist weder bei den Lehre-
rinnen und Lehrern, noch in der Jugend- und Kulturarbeit die Befürwortung so groß, wie
es den Anschein hat. Möglicherweise muss man hier von einem resignativen Opportunis-
mus sprechen, bei dem die Fachkräfte versuchen, das Beste aus einer Situation zu machen,
die ohnehin nicht mehr abzuwenden ist.
Einiges an Verwirrung in der Diskussion über kulturelle Bildung entsteht dabei dadurch,
dass Diskussionsebenen miteinander verwechselt werden. So ist immer wieder davon die
Rede, dass bestimmte Dinge oder Prozesse „eigentlich“ zusammengehören: Kognition und
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Emotion, Kultur und Natur, Schule und Jugendarbeit. Trotzdem ist das Denken in den Schub-
laden der Fachdisziplinen verbreitet, eben weil die Realität nach wie vor in solchen Schubladen
organisiert ist. Empirische Beschreibungen einer segmentierten Realität kollidieren daher immer
wieder mit integrativen Vorstellungen auf der Ebene von Theorie oder Vision.
Ein wichtiger Teil dieser Fachtagung über kulturelle Bildung war der Vortrag des Leiters der
Sternwarte, Professor Hermann, über die kulturelle Bedeutung von Astronomie, also einer
Naturwissenschaft. Hochinteressant war es zu hören, dass es auch innerhalb des von uns oft
beneideten PISA-Faches Naturwissenschaft größte Legitimationsprobleme gibt. Dies ist
insofern wichtig für uns, weil es eben nicht bloß die weltweite Ökonomisierungstendenz
ist, die uns dazu zwingt, ständig neue Begründungen für kulturelle Bildung ausdenken zu
müssen, sondern es ist auch der Konkurrenzkampf im Rahmen eines Lehrplanes, der eben
auch nur von einer begrenzten Stunden Anzahl ausgehen kann, die Kinder und Jugendli-
che in der Schule verbringen. Und dieser Konkurrenzkampf besteht durchaus auch zwi-
schen den künstlerischen Fächern.
Eine letzte Beobachtung betrifft die Feststellung, dass gerade von Vertretern der Schule ein
großes Maß an theoretischer und empirischer Anstrengung von der kulturellen Bildungsar-
beit eingefordert wurde, etwa im Hinblick auf eine Persönlichkeitstheorie, in der unwider-
legbar die Relevanz kultureller Bildung nachgewiesen wird. Unabhängig von der Tatsache,
dass man eine solche Forderung eigentlich nur dann aufstellen kann, wenn man die enor-
men Anstrengungen etwa in der Musikpädagogik oder in der Kunsterziehung in dieser
Hinsicht nicht zur Kenntnis nimmt, wurde in dem selben Vortrag zugleich signalisiert, dass
selbst eine größte Anstrengung möglicherweise erfolglos sein wird: Es gelingt offenbar an-
deren Schulfächern besser, den Nützlichkeitskriterien zu genügen, denen Schule bzw. die
Schulpolitik in der heutigen Gesellschaft genügen muss. Schule hat eine gesellschaftliche
Aufgabe, und jede Gesellschaft hat die Schule, die sie verdient. Eine Schlussfolgerung daraus
besteht für mich darin, dass wir keine Kultur- und Bildungspolitik betreiben können, wenn
wir uns nicht gleichzeitig in die Gesellschaftspolitik einmischen.

3. Einige Perspektiven und Konsequenzen
Der Deutsche Kulturrat muss aufgrund der Zusammensetzung seiner Mitglieder ein weites
Konzept von kultureller Bildung vertreten. Dies bedeutet im Hinblick auf die Zielgruppen,
dass sich das Spektrum von der Frühförderung – wobei mit guten Gründen auf einen Bil-
dungsbeginn neun Monate vor der Geburt hingewiesen wurde – bis zur Seniorenkulturar-
beit erstreckt. Kulturelle Bildung im Sinne des Deutschen Kulturrates muss die Vielzahl
unterschiedlicher Bildungsorte respektieren: Es geht um Bildungs-, Kultur- und Jugend-
einrichtungen, es geht um Volkshochschulen und Altentagesstätten, es geht um institutio-
nalisierte und offene Formen von Kulturarbeit, es geht um die klassischen Künste, aber
auch um neue Medien und neue kulturelle Praxisformen. Im Hinblick auf die Akteure geht
es um Künstlerinnen und Künstler, um Kulturpädagoginnen und -pädagogen und um all
die anderen Berufe in der Kulturvermittlung. Kulturelle Bildung ist weder als Begriff noch
als Handlungsfeld statisch. Ein zeitgemäßes Konzept kultureller Bildung muss die sich ver-
ändernden Bedingungen des Aufwachsens und des Älterwerdens, muss die Veränderungen
in Arbeit, Beruf und Freizeit respektieren, muss den sozialen, kulturellen und ökonomi-
schen Wandel als Rahmenbedingungen für die individuelle Beschäftigung mit Kunst und
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Kultur berücksichtigen. Das Recht auf Kunst und Spiel, das die Kinderrechts-Konvention
der Vereinten Nationen den Kindern und Jugendlichen zuspricht, gilt für alle Menschen.
Daraus leitet sich allerdings für die Bildungs- und Kulturpolitik die Verpflichtung ab, ange-
messene Teilhabemöglichkeiten zu schaffen
Ziel des Projektes zur Überarbeitung der Konzeption kultureller Bildung war es, Aktualisie-
rungsnotwendigkeiten im Hinblick auf kulturelle Bildung aufzuzeigen. Neben dieser Ziel-
stellung hat sich jedoch gerade im Verlaufe der Fachtagung gezeigt, dass eine weitere Frage-
stellung sinnvoll behandelt werden kann und muss: den Beitrag aufzuzeigen, den kulturelle
Bildungsarbeit nicht bloß bei einer Reform der Schule (Stichwort Ganztagsschule), son-
dern durchaus auch bei einer Konzeptüberprüfung anderer Bildungs- und Kultureinrich-
tungen spielen kann. Die Aktualisierung kultureller Bildungsarbeit wurde im Hinblick auf
die folgenden Aspekte  angesprochen:

Zur Arbeit am Konzept kultureller Bildung

Lange Zeit und in einigen Fällen bis heute hält sich die These, dass „Kunst nicht messbar“
sei, dass kulturelle Bildungsarbeit daher im Gegensatz zu Mathematik und Naturwissen-
schaften keiner Evaluation unterzogen werden könne. Diese Meinung ist aufgrund vorlie-
gender Erfahrungen zu revidieren, wobei gleichzeitig dafür zu kämpfen ist, dass es
möglicherweise nicht dieselben Evaluierungsmethoden sein können, die in der Mathema-
tik und den Naturwissenschaften funktionieren.
Kulturelle Bildungsarbeit muss zudem ihre spezifische Leistungsfähigkeit in den unterschied-
lichen Etappen des Lebens präzisieren. Insbesondere gilt dies für die Entwicklungsaufga-
ben, die in den späteren Phasen des Lebens zu bewältigen sind. Für die einzelnen künstle-
rischen Fächer ist es ein wichtiger Entwicklungsschritt, sich selber im Kontext einer plura-
len ästhetischen und kulturellen Bildung zu sehen. Allgemeinvertretungsansprüche der ein-
zelnen Kunstsparten sind weder sachlich zu begründen noch politisch hilfreich.
Eine ständige Aufgabe jeder Bildungs- und Kultureinrichtung und jedes kulturellen Bil-
dungsangebotes ist die Frage der Erreichbarkeit: Eben weil insbesondere die Künste leicht
zum Ausschluss von Bevölkerungsgruppen führen können (Bourdieu), ist die Berücksichti-
gung dieses Aspektes integraler Bestandteil jedes professionellen Angebotes.

Kulturelle Bildung in der Schule – Schule im sozialen Kontext

Die Umsetzung des weiten Bildungsbegriffs braucht viele Bildungsorte. Die Schule ist und bleibt
für Kinder und Jugendliche der zentrale Bildungsort, weil sie Aufgaben erfüllt, die keine andere
Bildungsinstanz erfüllen kann. Allerdings kann auch die Schule nicht der Weite und der Kom-
plexität des Bildungsbegriffs gerecht werden. Notwendig ist daher, dass sich die Schule offensiv
mit anderen Bildungsorten in ihrem Stadtteil vernetzt. In anderen Kontexten spricht man von
einer „Sozialraumorientierung“, von einem lokalen Bildungsbündnis, das die Spezifik jedes Bil-
dungsorts respektiert, dieses aber in einen umfassenderen Kontext einbringt.
Schule wird mehr als bisher lernen müssen, dass auch Kinder und Jugendliche nur als
Subjekte ihres eigenen Lernens mit Freude den legitimen gesellschaftlichen Bildungsaufga-
ben gerecht werden. Die Vermittlung objektiver und subjektiver Interessen ist daher ein
entscheidendes Qualitätsmerkmal gelingender Bildungsarbeit. Die Schule muss und kann
sich dabei an ihren eigenen Erfolgsmodellen orientieren: Zum einen gibt es auch im PISA-
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Test überaus erfolgreiche Schulen, von denen man lernen kann, dass ein reichhaltiges kul-
turelles Milieu, eine lebendige Schul-Kultur nicht nur vom Lernen in den so genannten
harten Fächern nicht abhält, sondern geradezu eine Erfolgsbedingung ist. Schule kann
insbesondere von solchen Fächern wie dem Darstellenden Spiel lernen, bei dem es offenbar
gelingt, das hohe Freizeitinteresse Jugendlicher an kulturellen Ausdrucksformen auch im
Rahmen des Schulunterrichts aufrechtzuerhalten. Die Schule kann von den Erfahrungen
der außerschulischen Kinder- und Jugendkulturarbeit auch insofern profitieren, als die dort
praktizierte Kultur der Anerkennung, die der absolute Gegensatz zu der oben erwähnten
„strukturellen Demütigung“ ist, auch ein Leitziel für die Schule sein muss.

Kulturelle Bildung in öffentlicher Verantwortung

Das Zusammenspiel von öffentlichen und freien Trägern gerade in der kulturellen Bil-
dungsarbeit kann als zivilisatorische Leistung Deutschlands gewürdigt werden. Freie Träger
garantieren eine Pluralität methodischer Ansätze, weltanschaulicher Orientierungen und
flexibler Angebotsstrukturen. Sie tun dies oft in einer gelingenden Kooperation mit öffent-
lichen Trägern. Beide Strukturen sind notwendig und wichtig, wobei man sicherlich im
Einzelfall diskutieren kann, welches die günstigste Organisationsform ist. Unabhängig von
der Trägerschaft bleibt jedoch die Verantwortung für die Aufrechterhaltung und die Wei-
terentwicklung einer entsprechenden Angebotsstruktur auf Seiten der öffentlichen Hand.
Dabei ist gerade auf kommunaler Ebene zu berücksichtigen, wie die finanziellen Verant-
wortlichkeiten zwischen Kommune, Land und gegebenenfalls Bund aufgeteilt werden. Die
Kommune spielt eine entscheidende Rolle im Bereich der Jugend- und Kulturpolitik und
muss daher in die Lage versetzt werden, diese Rolle auch ausüben zu können. Auch in der
Schulpolitik ist die Kommune ein wichtiger Akteur. Allerdings ist – auch im Zuge der
Entwicklung von Ganztagsschulen – auf die Bildungshoheit des Landes und damit auf
seine Finanzierungsverantwortung hinzuweisen.

4. Schlussbemerkung
Die Träger kultureller Bildung und insbesondere die Mitgliedsorganisationen des Deut-
schen Kulturrates und seiner Sektionen sind seit vielen Jahren in der kulturellen Bildungs-
arbeit stark engagiert. Dieses Engagements betrifft nicht bloß eine lebendige Praxis, so wie
sie in einer Vielzahl von Projekten, Angeboten und Einrichtungen deutlich wird, sie betrifft
auch die Frage der konzeptionellen Durchdringung und der theoretischen Reflexion. Es
scheint allerdings so zu sein, dass auch in benachbarten Bildungsfeldern die Reichhaltigkeit
dieser Praxis und das Niveau der theoretischen Reflexionen nicht wahrgenommen wird. Es
wird daher darauf ankommen, nicht bloß unermüdlich und ideenreich Praxis zu produzie-
ren und Theorien zu entwickeln, sondern dies auch überzeugend nach draußen sichtbar zu
machen. Zugleich müssen wir die zahlreichen positiven Bekenntnisse von Politikerinnen
und Politikern, die zustimmenden Voten aus den Ministerien und Parlamenten beim Wort
nehmen, damit im Interesse aller Menschen die Möglichkeiten eines aktiven Umgangs mit
Kunst und Kultur erhalten und ausgebaut werden. Es ist insbesondere der Deutsche Kul-
turrat in der Verantwortung, kulturelle Bildung als Thema von öffentlichem Interesse und
als Handlungsfeld, für das die öffentliche Hand Verantwortung hat, wachzuhalten.



MATERIALIEN 353

TEIL D

MATERIALIEN

1. Stellungnahmen des Deutschen Kulturrates
1.1 Chancen der Kulturellen Bildung nutzen! – Stellungnahme des Deutschen

Kulturrates zum Ausbau der Ganztagsschule
1.2 Kultur als Daseinsvorsorge!
1.3 Resolution des Deutschen Kulturrates zu den GATS-2000 Verhandlungen

der WTO über bestimmte audiovisuelle Dienstleistungen und über Kulturdienst-
leistungen vom 31.01.2003

1.4 Europäischer Einigungsprozess auf gemeinsamer kultureller Basis
Deutscher Kulturrat plädiert für adäquate Berücksichtigung der
Kultur in der künftigen EU-Verfassung

1.5 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Vorschlag der Europäischen
Kommission für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des
Rates über das Programm „Kultur 2007“ (2007 – 2013)

1.6 Deutscher Kulturrat warnt vor Verabschiedung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie

1.7 Kulturzuständigkeit ist mehr als Kulturförderung! -
Diskussionspapier des Deutschen Kulturrates zur Entflechtung
der Kompetenzen von Bund und Ländern

1.8 Bürgerschaftliche Engagierte nicht mit unangemessenen Haftungsrisiken
belasten – Deutscher Kulturrat fordert Präzisierung der Haftungsregelungen
für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder

1.9 Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur stärken! –
Rahmenbedingungen für bürgerschaftlich Aktive verbessern.
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates vom 26.09.03



354 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

1.10 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur Vorbereitung eines
Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft („Zweiter Korb“)

1.11 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Referentenentwurf eines
Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft

1.12 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates – Nicht an der
Nachwuchsförderung sparen! Deutscher Kulturrat fordert,
die musisch-künstlerischen Wettbewerbe zu erhalten

1.13 Ein-Euro-Jobs: Zusätzlichkeit ernst nehmen – Positionspapier des
Deutschen Kulturrates  zu Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung (so genannten Ein-Euro-Jobs)

2. Stellungnahmen der Sektionen des Deutschen Kulturrates
2.1 Musik in der Ganztagsschule – Positionspapier des Deutschen Musikrats
2.2 Kunst und Schule – Eine Resolution des Rates für darstellende Künste

im Deutschen Kulturrat e.V.
2.3 Sieben Göttinger Thesen der Deutschen Literaturkonferenz zu Literatur und

Kultureller Bildung in der Bildungsreformdiskussion
2.4 Stellungnahme zur baukulturellen Bildung – Rat für Baukultur im

Deutschen Kulturrat e.V.

3. Stellungnahmen aus Mitgliedsverbänden des Deutschen Kulturrates
3.1 Bund Deutscher Amateurtheater: Resolution „Kinder spielen Theater“
3.2 Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen

Einrichtungen: Ganzheitlich bilden
3.3 Bundesverband Museumspädagogik: Zum Bildungsauftrag der Museen –

Stellungnahme des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V.
3.4 Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände:

Herausforderungen für die europäische Informationsgesellschaft
3.5 Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände:

Manifest für Schulbibliotheken – Lehren und Lernen mit der Schulbibliothek
3.6 Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung: Bildungspolitisches

Positionspapier – Weimarer Erklärung zur Zukunft von Bildung und Kultur
3.7 Bundesvereinigung soziokultureller Zentren:  Positionen der Bundesvereinigung

Soziokultureller Zentren e. V. zur aktuellen Bildungsdebatte
3.8 Deutsche Orchestervereinigung: Vereinbarung zwischen dem Verband

Deutscher Schulmusiker und der Deutschen Orchestervereinigung
3.9 Deutsche UNESCO-Kommission: Bildung für nachhaltige Entwicklung in der

Bundesrepublik Deutschland – Resolution der 58. Hauptversammlung der
Deutschen UNESCO-Kommission

3.10 Deutsche UNESCO-Kommission: Nachhaltigkeit lernen: Hamburger
Erklärung der Deutschen UNESCO-Kommission zur Dekade der
Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005 – 2014)

3.11 Verband Deutscher Musikschulen und Verband Deutscher Schulmusiker:
Gemeinsam für Musikalische Bildung



MATERIALIEN 355

4. Weitere Materialien
4.1 Synopse: Verankerung von Kultur und Bildung in den Landesverfassungen
4.2 Artikel zu bildungspolitischen Fragen in politik und kultur 3/2002 bis 5/2004
4.3 Bildungspolitische Anfragen, Anträge, Berichte und Gesetzesvorschläge des

Deutschen Bundestags aus der 14. und 15. Legislaturperiode
4.3.1 Bildung allgemein
4.3.2 Elementarerziehung
4.3.3 Schule
4.3.4 Hochschule
4.3.5 Weiterbildung
4.3.6 Bildungspolitik international

5. Autorenverzeichnis



356 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

1. STELLUNGNAHMEN DES DEUTSCHEN KULTURRATES

In seinen Stellungnahmen und Positionspapieren tritt der Deutsche Kulturrat für die
Verbesserung der Rahmenbedingungen von Kunst und Kultur einschließlich der kul-
turellen Bildung ein. Kulturelle Bildung in ihren verschiedenen Facetten nimmt nicht
nur in den Stellungnahmen des Deutschen Kulturrates einen wichtigen Stellenwert
ein, die sich ausdrücklich mit Fragen der kulturellen Bildung befassen, sondern auch in
jenen, in denen es um die Sicherung des kulturellen Lebens in seiner ganzen Breite und
die Chancen der Teilhabe an Kunst und Kultur geht. In den letzten Jahren hat der
Deutsche Kulturrat auf Grund der wachsenden Bedeutung internationaler und euro-
päischer Entscheidungen zu diesen vermehrt Stellung genommen. Hier geht es u.a.
darum zu verhindern, dass Bildung und Kultur unter rein ökonomischen Gesichts-
punkten betrachtet werden. Es geht vielmehr darum, dafür einzutreten, dass Kunst und
Kultur im Kontext der Debatte um dier Daseinsvorsorge einen prominenten Platz einneh-
men und einen besonderen Schutz erhalten. Max Fuchs geht in seinem Beitrag in diesem
Band ausführlich auf die Wechselwirkung zwischen ökonomischer und gesellschaftlicher
Debatte und deren kultur- und bildungspolitischen Auswirkungen ein.

1.1 Chancen der Kulturellen Bildung nutzen! – Stellungnahme
des Deutschen Kulturrates zum Ausbau der Ganztagsschule

Berlin, den 25.03.2004. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbän-
de, sieht in dem Ausbau von Ganztagsschulen grundsätzlich Chancen für die kulturelle Bildung.

Bund und Länder wollen nach ihrer gemeinsamen Verwaltungsvereinbarung Innovations-
programm „Zukunft Bildung und Betreuung“ vom Mai 2003 das Ganztagsschulwesen be-
darfsgerecht ausbauen. Dieses bedeutet eine tiefgreifende Veränderung für die deutsche
Bildungslandschaft, die überwiegend eine jahrzehntelange Tradition in der Halbtagsschule
hat. In den vergangenen Jahrzehnten wurde eine breit gefächerte Trägerstruktur in der
kulturellen Kinder- und Jugendbildung aufgebaut. Sie reicht von Musikschulen über Ju-
gendkunstschulen, zu Vereinen, soziokulturellen Zentren und anderen Einrichtungen der
kulturellen Bildung. Es gab zudem auch bisher schon vielfältige Kooperationen mit Kultur-
einrichtungen.
Die Träger kultureller Bildung haben eine Pädagogik und Arbeitsweise sowie ein Bildungs-
verständnis entwickelt, die auf dem Primat der Freiwilligkeit beruhen und an den Stärken
von Kindern und Jugendlichen anknüpfen. Bei allen länderspezifischen Unterschieden in
den Konzeptionen von Ganztagsschulen muss es darum gehen, eine integrierte Ganztags-
bildung zu ermöglichen, bei der die verschiedenen Partner ihre Stärken und Besonderhei-
ten einbringen können.
Im Mittelpunkt der kulturellen Bildung steht die ästhetische Bildung. Die ästhetische Bil-
dung vermittelt mehr als Kenntnisse im Malen, Singen, Tanzen, Theater spielen, Bauen,
Umgang mit Film und Medien usw. Ästhetische Bildung bedeutet Aneignung von und
Auseinandersetzung mit Welt. Alle Kinder und Jugendlichen haben einen sinnlichen Zu-
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gang zu Kunst und Kultur. Bereits als Kleinkinder sind sie fasziniert von der Welt der Töne,
der Farben und Gestalt. An diesen grundlegenden sinnlichen Erfahrungen knüpft ästheti-
sche Bildung an.
Kulturelle Bildung bietet Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen. Unbe-
gabte Kinder gibt es nicht, in jedem steckt die Möglichkeit Kunst und Kultur genussvoll zu
erleben und selbst zu machen. Der spielerische Umgang mit Kunst und Kultur ermutigt
Kinder und Jugendliche, neue Welten zu entdecken und sich damit auseinander zu setzen.
Langzeitstudien haben erwiesen, dass kulturelle Bildung dazu befähigt, sich auch anderen
Lernbereichen erfolgreicher zu nähern. Sie fördert die Identifikation mit der Schule sowie
die Motivation und Leistungsbereitschaft in allen Fächern.
Der Deutsche Kulturrat fordert, dass beim Aufbau der Ganztagsschulen die kulturelle Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen einen prominenten Platz einnimmt. Kulturelle Bil-
dung darf nicht zum Lückenfüller für den Nachmittag werden. Andererseits sind diese Ange-
bote kein Ersatz für die künstlerischen Schulfächer, die als einzige eine ästhetische Grundbil-
dung in der gesamten gesellschaftlichen Breite garantieren können. Der Unterricht in Kunst
und Musik muss reformiert und gesichert, das Darstellende Spiel in manchen Ländern noch
eingeführt werden. Gemeinsam mit den Trägern der außerschulischen Bildung, den Kultur-
einrichtungen und den Lehrerinnen und Lehrern müssen vor Ort Konzepte einer Einbin-
dung der kulturellen Bildung in den Schulalltag entwickelt werden, die den spezifischen Chan-
cen und Arbeitsnotwendigkeiten der außerschulischen Partner entsprechen. Diese Konzepte
müssen die jeweils vorhandenen lokalen Gegebenheiten berücksichtigen.
Bei der Einbeziehung der kulturellen Bildung in die Ganztagsschule müssen alle künstle-
rischen Sparten gleichberechtigt berücksichtigt werden. Den Deutschen Kulturrat erfüllt
die sich derzeit abzeichnende Entwicklung mit Sorge, dass nicht alle künstlerischen Sparten
gleich intensiv einbezogen werden. Jede künstlerische Sparte spricht andere Sinne, Fertig-
und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen an. Die Ganztagsschule bietet die Chance,
die gesamte Breite an kulturellen und künstlerischen Ausdrucksformen zu vermitteln.
Die Kultureinrichtungen aller künstlerischen Sparten sind gefordert, sich offensiv in den
Prozess zur Gestaltung der Ganztagsschule einzubringen. Die direkte Begegnung mit Künst-
lerinnen und Künstlern, mit Kunst- oder Bauwerken, das Erlebnis einer Aufführung, das
Stöbern in einer Bibliothek eröffnet Kindern und Jugendlichen neue Erlebniswelten. Kul-
tureinrichtungen bilden hier ihr Publikum von morgen.
Allen Kindern und Jugendlichen muss die Chance geboten werden, unabhängig vom Einkom-
men der Eltern an Angeboten der kulturellen Bildung in der Ganztagsschule teilzunehmen.
Angebote der außerschulischen kulturellen Bildung sind zumeist kostenpflichtig. Die Ganztags-
schule sollte die Möglichkeit bieten, dass unabhängig vom Geldbeutel der Eltern alle Kinder an
Angeboten der kulturellen Bildung partizipieren können. Denn Kunst und Spiel sind gemäß
der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen ein Menschenrecht.
Angebote der kulturellen Bildung bedürfen fachlich und pädagogisch geschulten Personals. Nicht
jeder, der gerne malt, kann dieses auch Kindern und Jugendlichen vermitteln. Die Fachlichkeit
der Träger kultureller Bildung gewährleistet die Fachlichkeit und Professionalität des Personals.
Kulturelle Bildung fängt bei der unmittelbaren Lernumgebung an. Die anstehenden Inves-
titionen zum Umbau von Schulen müssen so geplant werden, dass sie ästhetischer Erzie-
hung zuträglich sind. Darüber hinaus müssen die spezifischen Raumerfordernisse für An-
gebote kultureller Bildung bedacht und entsprechend eingeplant werden. Nur so kann eine
qualitativ hochwertige Vermittlung kultureller Bildung gewährleistet werden.
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Es sollte zudem bedacht werden, dass eine integrierte Ganztagsbildung nicht ausschließlich
in der Schule selbst stattfindet. Der Ausbau von Ganztagsschulen bietet die Möglichkeiten
der Öffnung von Schule zum Gemeinwesen. In dem Kultureinrichtungen wie Bibliothe-
ken, Museen, Theater und andere mehr einbezogen werden, kann die Ganztagsbildung
praktisch umgesetzt werden und den Kindern und Jugendlichen neue Erfahrungsräume
angeboten werden.
In der Aus- und Fortbildung müssen Lehrerinnen und Lehrer aber auch die Fachkräfte der
kulturellen Bildung für die gemeinsame Arbeit qualifiziert werden. Die Ganztagsschule
eröffnet die Möglichkeit, die zum großen Teil noch bestehende Trennung zwischen schuli-
schem Unterricht am Vormittag und außerschulischen Angeboten am Nachmittag zu über-
winden. Damit dieses gelingt, ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und der gegenseiti-
gen Anerkennung der spezifischen Bildungskonzepte erforderlich.
Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass es auch bei einem Ausbau der Ganztagsschule weiterhin
eine funktionierende Infrastruktur außerschulischer kultureller Bildung geben muss.
Die Entwicklung der Ganztagsschule begreift der Deutsche Kulturrat als eine große Her-
ausforderung zur Weiterentwicklung des Bildungssystem. Der Deutsche Kulturrat und die
ihm angeschlossenen Verbände wollen mit ihrer Fachlichkeit einen Beitrag zu dieser Inno-
vation im Bildungswesen leisten.

1.2 Kultur als Daseinsvorsorge!
Berlin, den 29.09.2004. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturver-
bände, fordert den Bund, die Länder und die Gemeinden auf, die kulturelle Daseinsvorsor-
ge zu gewährleisten.

Präambel

Gesellschaftliche Veränderungen wie die Globalisierung, der demographische Wandel, die
interkulturelle Gesellschaft, die ökonomische Krise sowie die Ausbreitung der elektroni-
schen Medien stellen den Kulturbereich vor neue Herausforderungen.
Neben diesen Prozessen des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels ist festzustellen,
dass Kunst und Kultur vermehrte Aufmerksamkeit im Kontext internationaler Handelsver-
träge auf sich ziehen. Denn die Globalisierung betrifft nicht allein den weltweiten Handel
mit Waren und Dienstleistungen, der in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung zuge-
nommen hat. Globalisierung bedeutet auch, dass Kunst und Kultur weltweit ausgetauscht
werden und in einigen Bereichen der Warencharakter von Kunst und Kultur zunimmt. Ein
Symbol für den zunehmenden Handel mit Dienstleistungen sind die GATS-Verhandlun-
gen (Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen), die darauf ab-
zielen, den weltweiten Dienstleistungsverkehr zu liberalisieren.
Es gibt allerdings einige Strategien, um die Ökonomisierung von Kunst und Kultur aufzu-
halten. So geht man im Rahmen der Diskussion um eine UNESCO-Konvention zum Schutz
der kulturellen Vielfalt davon aus, dass man es bei „kulturellen Gütern und Dienstleistun-
gen“ mit einem Doppelcharakter zu tun hat. Zum einen werden sie als Waren gehandelt,
andererseits sind sie Träger von Bedeutung, von Identität und als Ergebnis kreativen Schaf-
fens ein kultureller Ausdruck von Menschen und Gruppen.
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Ein anderer Versuch, die Marktgesetze zu begrenzen, ist die Einbeziehung von Kunst und
Kultur unter Kategorien wie „Daseinsvorsorge“, in „Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse“ oder „Grundversorgung“. Es handelt sich hierbei zwar nicht um genuin kulturel-
le Begrifflichkeit. Bezieht man jedoch kulturelle Leistungen und gegebenenfalls auch künst-
lerische Leistungen in den Begriff der kulturellen Daseinsvorsorge ein, dann meint Da-
seinsvorsorge ein flächendeckendes Kulturangebot in den verschiedenen künstlerischen
Sparten, das zu erschwinglichen Preisen, mit niedrigen Zugangsschwellen breiten Teilen
der Bevölkerung kontinuierlich und verlässlich zur Verfügung steht.
Der Kulturbereich wird sich zunehmend mit den veränderten Rahmenbedingungen in ei-
ner globalisierten Welt auseinander zu setzen haben. Denn die Zukunft der Kultureinrich-
tungen wird nicht allein von nationalen Entscheidungen abhängen.
Der demographische Wandel und die Abwanderung junger Menschen in einigen Regionen
führen zu einer Veränderung in der Zusammensetzung des Publikums und zu einem verän-
derten Nutzungsverhalten von Kultureinrichtungen.
Die Bundesrepublik Deutschland ist zudem eine interkulturelle Gesellschaft. In den urba-
nen Zentren gibt es Stadtteile mit einer vorwiegend nicht deutschstämmigen Bevölkerung,
die eine eigene Kultur mitgebracht und hier in Deutschland weiterentwickelt hat. Die Kul-
tureinrichtungen werden sich also noch mehr als bisher damit zu befassen haben.
Die Finanznot der öffentlichen Haushalte sowie steigende Sozialausgaben führen dazu, dass
gerade Kulturausgaben unter Druck geraten und z.T. erheblich gekürzt werden. Der Zugang
zu Kultur darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Soziale Verantwortung des Staates zeigt
sich auch darin, Chancen zur Teilhabe an Kunst und Kultur für alle Menschen offen zu
halten. Dies muss durch eine ausreichende öffentliche Finanzierung sicher gestellt werden.
Die Durchdringung der Gesellschaft durch die Medien hat tiefgreifende Spuren hinterlas-
sen. Die Wahrnehmung und die Produktion von Kunst und Kultur hat sich durch die
Medien deutlich verändert. Auch das wird Einfluss auf das Rezeptionsverhalten der Men-
schen haben.
Sowohl der Kulturbereich selbst als auch die Kulturpolitikerinnen und -politiker in den
Parlamenten, in der Verwaltung und in den Verbänden müssen sich diesen Veränderungen
stellen. Es ist ein solches Angebot an kulturellen Leistungen und kultureller Bildung sicher-
zustellen, das sowohl kulturellen Qualitätsansprüchen genügt als auch eine breite Teilhabe
ermöglicht. Damit kulturelle Leistungen auch morgen noch in Anspruch genommen wer-
den können und damit die Gesellschaft sich ihrer Herkunft und ihres kulturellen Erbes
versichern kann, sind Investitionen in die kulturelle Bildung unerlässlich.

Basis des kulturellen Lebens in Deutschland

Das kulturelle Leben in Deutschland basiert auf einem dichten Netz an Kultureinrichtun-
gen, -vereinen und -stiftungen der verschiedenen künstlerischen Sparten. Diesem Angebot
entspricht eine hohe Nachfrage durch die interessierte Bevölkerung. Beide haben sich in
Jahrhunderten entwickelt – sie sind Teil unseres Erbes und Voraussetzung für die Gestal-
tung der Zukunft. Kultureinrichtungen, -vereine und -stiftungen bewahren Kunstwerke,
Literatur und Denkmale, stellen sie der breiten Öffentlichkeit sowie der Fachwelt bereit
bzw. vor, sie führen Musik-, Tanz- oder Theaterstücke auf, sie fördern Künstlerinnen und
Künstler bzw. künstlerische Projekte. Sie liefern vielfältige Möglichkeiten der kulturellen
Teilhabe der Menschen in Deutschland.
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Ein lebendiges kulturelles Leben braucht Künstlerinnen und Künstler, erst ihr kreatives
Schaffen legt den Grundstein für die weitere Beschäftigung mit und für die Aufführung
und Bewahrung von Kunst und Kultur. Neben dem Erhalt bzw. dem Ausbau einer kultu-
rellen Infrastruktur ist die Sicherung der Arbeits- und Verwertungsmöglichkeiten für Künst-
lerinnen und Künstler notwendig.
Kulturelle Bildung ist unverzichtbar für die Beschäftigung mit Kunst und Kultur. Bereits
bei kleinen Kindern und Jugendlichen kann und muss die Begeisterung für Kunst und
Kultur geweckt werden. Kulturelle Bildung ist die Voraussetzung für Teilhabe am kulturel-
len Leben. In den künstlerischen Fächern in der allgemein bildenden Schule kommen alle
Kinder mit Literatur, Bildender Kunst, Musik und z.T. mit Darstellendem Spiel in Berüh-
rung. In Jugendkunstschulen, in Musikschulen sowie in den verschiedenen Vereinen wer-
den künstlerische Begabungen entdeckt und gefördert. Museums-, theater-, musik-, medi-
enpädagogische oder baukulturelle Angebote wecken Interesse an Bildender Kunst, Musik,
Medien, Literatur, den Zeugnissen früherer Kulturen, Theater oder der gebauten Umwelt
und ermöglichen eine vertiefende Auseinandersetzung. In der allgemeinen Weiterbildung
werden künstlerische und kulturelle Qualifikationen vermittelt.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Bestandteil des kulturellen Lebens. In der Erfüllung
seines Informations-, Unterhaltungs- und Bildungsauftrags nimmt er einen unverzichtba-
ren Kulturauftrag wahr. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für die Aufrechterhaltung
und Vielfalt des Kulturbetriebs wichtig. Dies gilt auch für seinen Stellenwert im Filmbe-
reich. Die Filmförderungen auf nationaler und regionaler Ebene tragen entscheidend zur
Vielfalt des Filmschaffens in Deutschland bei. Nur so können unabhängige und innovative
Projekte entstehen.
Ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens beruht auf Bürgerschaftlichem Engagement. Eine
Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern engagieren sich in kulturellen Vereinen. Neben der
eigenen kreativen Tätigkeit z.B. im Amateurtheater, in Chören oder in Laienorchestern
stellen sie auch ein kulturelles Angebot für andere zur Verfügung. Gerade im ländlichen
Raum wäre manches Kulturangebot ohne bürgerschaftliches Engagement nicht realisier-
bar. Darüber hinaus engagieren sich Bürgerinnen und Bürger mit Zeit und mit Geld in
Fördervereinen sowie in Stiftungen.
Die Kulturwirtschaft ist in vielfältiger Weise mit den bereits aufgeführten Teilbereichen des
kulturellen Lebens verbunden. Sie macht aus Kunstwerken Kulturprodukte, die vom End-
verbraucher gekauft werden. Ohne einen Verlag findet das Manuskript des Romans, des
Kinderbuches oder des Lyrikbandes nicht zu den Leserinnen und Leser. Ohne Galerien
würden bildende Künstlerinnen und Künstler kaum Käufer ihrer Arbeiten finden. Ohne
Filmproduzenten, Verleiher und Kinobetreiber bliebe es lediglich bei der Idee eines Filmes.
Das kulturelle Leben in Deutschland ruht auf den Säulen: Künstlerinnen und Künstler,
Kultureinrichtungen, -vereine, -stiftungen, kulturelle Bildung, bürgerschaftliches Engage-
ment, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Kulturwirtschaft. Sie alle stehen in enger Wech-
selwirkung und bilden gemeinsam das kulturelle Leben aus.

Rechtliche Grundlagen der Kulturpolitik und Kulturförderung

In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Pakt zu den ökonomischen, sozi-
alen und kulturellen Rechten sowie der Kinderrechtskonvention wird jeweils das Recht auf
Kunst und Kultur garantiert. Die Bundesrepublik Deutschland hat diese internationalen



MATERIALIEN 361

Vereinbarungen ratifiziert und ist damit eine Verpflichtung zur Sicherung des kulturellen
Lebens eingegangen.
Darüber hinaus wird der Kunstfreiheitsartikel des Grundgesetzes (Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG)
laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht ausschließlich als passives Ab-
wehrrecht gegen unzulässige Einmischungen des Staates in die Kunstfreiheit angesehen,
sondern auch als aktive Gestaltungsaufgabe des Staates interpretiert. Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG
ist eine das Verhältnis des Bereiches Kunst zum Staat regelnde wertentscheidende Grund-
satznorm. Sie gewährt zugleich ein individuelles Freiheitsrecht. Die Wirkungsdimension
der Kunst steht im Zentrum der Kunstfreiheit. Wegen der wirkenden Dimension der Kunst
gehören zu ihren Strukturmerkmalen nicht nur die Herstellung (der Werkbereich), son-
dern auch die Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks (der Wirkbereich). Für beide
Bereiche garantiert daher dieses Grundrecht ihre Freiheit. Da es vor allem im Wirkbereich
zu Kollisionen mit anderen öffentlichen Interessen kommen kann, ist sein Schutz das vor-
rangige Ziel der Kunstfreiheit.
In ihren Verfassungen bekennen sich die Länder zu ihrer Verantwortung in der Pflege und
Förderung von Kunst und Kultur.
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII) anerkennt die kulturelle Bil-
dung und ordnet sie in den Bildungsauftrag des Staates für Kinder und Jugendliche ein.
In den Rundfunkstaatsverträgen ist die Grundversorgung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks als unerlässliche Aufgabe definiert. Nach der einschlägigen Rechtssprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es seine Aufgabe, die ge-
samte Bevölkerung mit einem inhaltlich umfassenden Programmangebot von Information,
Bildung und Unterhaltung aus allen Kulturbereichen zu versorgen.
Auf der europäischen Ebene bekennen sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in
der Präambel der künftigen EU-Verfassung zur kulturellen Vielfalt. Die Ausgestaltung der
Kulturpolitik wird gemäß dem Subsidiaritätsprinzip den Mitgliedstaaten zugewiesen. Bereits
im Vertrag von Maastricht und später im Vertrag von Amsterdam hat die Europäische Uni-
on mit der Kulturverträglichkeitsprüfung ein Instrument geschaffen, mit dem die Gemein-
schaftspolitiken dahingehend geprüft werden sollen, ob die Kultur unter Umständen Scha-
den nehmen könnte. Gerade mit Blick auf die GATS-Verhandlungen, bei denen das Ver-
handlungsmandat der Europäischen Union obliegt, ist die Kulturverträglichkeitsprüfung
ein wichtiges Instrument, um im Vorfeld zu überprüfen, inwiefern die Kultur durch die
Liberalisierung von Dienstleistungen Schaden nehmen könnte. Die Europäische Union
hat von den Mitgliedsstaaten kein Mandat, Kultur in die Liberalisierungsverhandlungen
im Rahmen des GATS einzubringen. Bedenklich stimmt in diesem Zusammenhang der
Vorstoß der Generaldirektion Wettbewerb eine Richtlinie zu Dienstleistungen im Binnen-
markt vorzuschlagen, die gegenwärtig keine Ausnahmeregelungen für den Kultur- oder
Medienbereich vorsieht.

Definition von „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“

Der nationale Gesetzgeber wird vom Europäischen Parlament aufgefordert, eine Unterschei-
dung zwischen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse zu treffen. Zu den Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse zählen laut Europäischem Parlament die Grundbildung, die soziale Sicherheit sowie
Dienstleistungen, die die Informationsvielfalt und die kulturelle Vielfalt betreffen.
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Kultur und Bildung werden also vom Europäischen Parlament eindeutig zu den Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse gezählt. Sie gehören nach dieser Auffassung zur Daseins-
vorsorge. Das bedeutet einen Schutz vor dem Wettbewerbsrecht.
Das Europäische Parlament betont, dass die Bürger die freie Wahl in Bezug auf Dienstleis-
tungen von allgemeinen Interesse haben und hochwertige Dienstleistungen zu wettbewerbs-
fähige Preisen zur Verfügung gestellt werden müssen. Daraus folgt eine Verpflichtung für
den Staat, ein hochwertiges kulturelles Angebot zu gewährleisten, welches durch die öffent-
liche Hand selbst oder durch private Träger und Anbieter erbracht werden kann.
Wie dieses Angebot konkret aussieht, muss – von der europäischen Ebene aus gesehen –
nach dem Subsidiaritätsprinzip in den Mitgliedsstaaten nach den geltenden Zuständig-
keitsregeln selbst entschieden werden.

„Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ und „Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“
Beginnend mit den achtziger Jahren wurden in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union Sektoren, die zunächst dem öffentlichen Bereich zugeordnet waren, wie die
Bahn, die Post, die Wasserversorgung oder auch die Telekommunikation privatisiert. Man
spricht inzwischen bei diesen Sektoren von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse. Das Europäische Parlament hat in seiner jüngsten Stellungnahme zum „Grün-
buch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ deutlich gemacht, dass es die Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse unter Wettbewerbsgesichtspunkten
betrachtet, die eingetretene Liberalisierung begrüßt und besonders die Telekommunikati-
onsdienstleistungen als Wachstumsmarkt ansieht.
Davon werden von Seiten des Europäischen Parlaments Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse abgegrenzt. Diese Dienstleistungen sind laut Europäischem Parlament komplexer
Natur. Die Organisation dieser Dienstleistungen ist in den verschiedenen Mitgliedstaaten
auf Grund der verschiedenen kulturellen Traditionen voneinander differierend geregelt.
Das Europäische Parlament hat in seiner Stellungnahme zum „Grünbuch zu Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse“ bekräftigt, dass die Bürger „hochwertige Leistungen der
Daseinsvorsorge flächendeckend und zu erschwinglichen Preisen oder, wenn es die soziale
Situation erforderlich macht, kostenlos erhalten sollen“ (Entschließungsantrag des Europä-
ischen Parlaments zu dem Grünbuch der Kommission zu Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse (KOM(2003)270 – 2003/2152(INI)) (EuB-EP 1066)). Vom Europäischen
Parlament wird mit Blick auf die GATS-Verhandlungen darauf verwiesen, dass das GATS
keine Privatisierung oder Deregulierung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
vorschreibt.
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse können die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union durch Gebühren oder öffentliche Mittel finanzieren.
Die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse leisten also die Daseinsvorsorge mit öf-
fentlichen Gütern. Sie sind jener Bereich, der nicht dem Markt zugeordnet werden soll. Es
wird also zu Recht davon ausgegangen, dass Marktprinzipien wie die Gewinnerzielungsab-
sicht zu keiner Verbesserung der Dienstleistung führen.
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Konkretisierung der kulturellen Daseinsvorsorge

Daseinsvorsorge im Bereich der Kultur meint ein flächendeckendes Kulturangebot in den
verschiedenen künstlerischen Sparten, das zu erschwinglichen Preisen, mit niedrigen Zu-
gangsschwellen breiten Teilen der Bevölkerung kontinuierlich und verlässlich zur Verfü-
gung steht. Neben der quantitativen Sicherung von kulturellen Angeboten ist deren Quali-
tät ein wesentliches Charakteristikum. Daraus folgt, dass öffentlich finanzierte Kulturein-
richtungen nicht nur den Mainstream bedienen dürfen, sondern ihnen auf Grund ihres
Status die Aufgabe zukommt, auch die nicht eingängigen Kunstformen zu präsentieren.
Dazu gehören ganz besonders innovative, noch nicht etablierte künstlerische Ausdrucks-
formen. Diese Verpflichtung schließt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ein, der auf
Grund seiner Finanzierung durch Gebühren neben den Kriterien der Reichweite und allge-
meiner Zugänglichkeit auch dem Qualitätskriterium genügen muss.
Die Bundesrepublik Deutschland hat ihr kulturelles Leben in den nahezu sechs Jahrzehn-
ten ihres Bestehens insbesondere sichergestellt durch das Bereithalten von öffentlichen
Kultureinrichtungen, wie Museen, Stadt-, Staats- oder Landestheatern sowie Bibliotheken.
Hinzu kam aber immer die eine große kulturelle Vielfalt sichernde Förderung von privaten
Kultureinrichtungen unterschiedlichster Art. Will die Bundesrepublik Deutschland den an
sie gestellten Anforderungen auch in Zukunft gerecht werden, ist an dieser Art der Sicher-
stellung der kulturellen Daseinsvorsorge festzuhalten. Dies gilt für die Neuen Länder auch
angesichts einer diesbezüglichen eindeutigen Formulierung in Artikel 35 des Einigungsver-
trags.
Kulturelle Daseinsvorsorge darf sich daher nicht darin erschöpfen, ein Angebot bloß bereit-
zuhalten. Es kommt auch darauf an, die Bevölkerung mit diesem Angebot zu erreichen.
Nur so lässt sich die Definition als Daseinsvorsorge und die weitgehende Finanzierung
durch die Allgemeinheit begründen. Die Politik ist gefordert, unter Beteiligung der Bürger-
innen und Bürger Entscheidungen über den Umfang des kulturellen Angebotes zu treffen
und nach diesen Entscheidungen für eine adäquate Mittelausstattung Sorge zu tragen.
Zur Daseinsvorsorge im Kulturbereich gehört die kulturelle Bildung als wichtige Vorausset-
zung für eine breite Beteiligung aller Menschen am kulturellen Leben. Kulturelle Bildung
darf sich daher nicht ausschließlich auf Kinder und Jugendliche konzentrieren, sondern
muss auch Erwachsene einbeziehen.
Darüber hinaus dürfen sich Kulturangebote in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten nicht auf die späten Nachtstunden oder Spartensender konzentrieren. Der Bildungs-
auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten impliziert, dass zu den Hauptsende-
zeiten sowohl im Hörfunk als auch Fernsehen die kulturelle Vielfalt gewährleistet wird.
D.h. konkret, dass auch weniger eingängige Programmformate zu den Hauptsendezeiten
im Vollprogramm gesendet werden.
Die kulturelle Daseinsvorsorge geht über den Erhalt des bestehenden Kulturangebotes hin-
aus. Neben der Pflege des Kulturerbes muss die Kulturpolitik auch der Innovation ver-
pflichtet sein. Eine Gesellschaft ohne Geschichtsbewusstsein verleugnet ihre Wurzeln, eine
Gesellschaft ohne Innovationen ist rückwärtsgewandt. Gerade der Kulturbereich ist gefor-
dert, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tradition und Innovation herzustellen.
Der Gedanke der kulturellen Vielfalt ist Grundlage der kulturellen Daseinsvorsorge. Es ist
daher erforderlich, dass alle künstlerischen Sparten berücksichtigt werden müssen.
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Kulturelle Daseinsvorsorge darf sich nicht allein auf Kultureinrichtungen beziehen, sie muss
die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern ebenso in den Blick nehmen. Sowohl die
individuelle Künstlerförderung als auch die Förderung von künstlerischen Projekten gehö-
ren zur kulturellen Daseinsvorsorge. Dazu zählt auch die kostengünstige Bereitstellung von
Arbeitsräumen wie z.B. Ateliers oder Proberäumen.

Forderungen des Deutschen Kulturrates

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, fordert die Ent-
scheidungsträger in den Verwaltungen und den Parlamenten aller politischen Ebenen Eur-
opa, Bund, Länder und Gemeinden auf, sich für die Verwirklichung der kulturellen Da-
seinsvorsorge einzusetzen. Aus den genannten internationalen Übereinkommen, die von
der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurden, dem Grundgesetz sowie den Landes-
verfassungen lässt sich eine Verpflichtung zur Kulturförderung ableiten bzw. wird sogar
direkt formuliert. Die jüngsten Diskussionen zu Dienstleistungen von allgemeinem Inter-
esse bekräftigen, dass Kultur zu angebotenen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
gehören und auch zu sozialverträglichen Preisen und für jedermann erreichbar angeboten
werden müssen. Hier ist noch einmal auf den Zusammenhang zwischen sozialverträglichen
Preisen und öffentlicher Finanzierung hinzuweisen; je höher die öffentliche Finanzierung
ist, desto größer sind die Zugangsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zu den Kul-
tureinrichtungen.
Der Deutsche Kulturrat fordert die Aufnahme des Staatsziels Kultur in das Grundgesetz. Die
Staatszielbestimmung Kultur im Grundgesetz würde über das Bekenntnis zur Kunstfreiheit
hinaus die Bundesrepublik Deutschland als Kulturstaat definieren. Nach Auffassung des
Deutschen Kulturrates sollte in einem neuen Artikel 20 b des Grundgesetzes formuliert
werden, dass der Staat die Kultur schützt und fördert.
Ebenso fordert der Deutsche Kulturrat die Aufnahme des Staatsziels Kultur in alle Landes-
verfassungen. Die Länder nehmen für sich die Kulturhoheit in Anspruch. Die Staatszielbe-
stimmung Kultur in den Landesverfassungen bekräftigt diesen eigenen Anspruch. Der
Deutsche Kulturrat fordert eine kontinuierliche Evaluierung, wie diese Verantwortlichkeit
eingelöst wird.
Die Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur wie sie in den Steuergesetzen, dem Urhe-
berrechtsgesetz oder auch dem Arbeits- und Sozialrecht gestaltet werden, müssen kultur-
freundlich sein. Die auf der europäischer Ebene vertraglich zugesicherte Kulturverträglich-
keitsprüfung muss bei allen Gemeinschaftspolitiken der Europäischen Union konsequent
angewandt werden. Auf der Bundesebene gilt es die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kul-
turverträglichkeitsprüfung über die Ressortabstimmung hinaus zu einem wirksamen In-
strument weiter zu entwickeln.
Kultur in Deutschland ist im Wesentlichen kommunale Kultur. Die kommunalen Kultur-
einrichtungen sowie die durch die Kommune geförderten Institutionen bieten den Men-
schen ein breites kulturelles Angebot, das die Pflege des kulturellen Erbes ebenso umfasst
wie die Innovation. Kommunale Kulturpolitik darf sich nicht auf eine Verwaltung des finan-
ziellen Mangels beschränken. Sie muss Visionen entwickeln für die Zukunft der Stadt und
ihre kulturellen Institutionen. Nicht zuletzt die schwierige Lage der kommunalen Finanzen
führt jedoch dazu, dass die kommunale Kulturförderung neue Projekt kaum mehr fördern
kann, da viele Gemeinden der Haushaltssicherung unterstehen und ausschließlich ihre
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Pflichtaufgaben erfüllen dürfen. Der Deutsche Kulturrat fordert die Länder auf, den Kul-
turbereich ebenfalls den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Kommunen zu zuord-
nen, um so die kommunale Kulturfinanzierung haushaltsrechtlich sicherzustellen.
Die kulturelle Kinder- und Jugendbildung ist teilweise als gesetzliche Förderungsaufgabe im
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB XIII) verankert. Zur Stärkung der kulturellen Kinder-
und Jugendbildung fordert der Deutsche Kulturrat auf der Ebene der Länder, die verpflich-
tende Förderung in Ausführungsgesetzen umzusetzen. Die bestehenden Musikschulgesetze
in einigen Ländern können so sinnvoll ergänzt werden. Sie müssen auf andere künstlerische
Sparten übertragen werden, um auch hier die Vielfalt kultureller Bildungsmöglichkeiten
langfristig zu sichern.
Der ästhetischen Frühbildung und kulturellen Bildung in Kinderkrippen und Kindergärten
muss stärkere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Diese Einrichtungen sind in einer sehr
frühen prägenden Phase der kleinen Kinder Orte des kulturellen und interkulturellen Ler-
nens. Der Deutsche Kulturrat fordert, dass Kunst und Kultur in der Ausbildung der Erzie-
herinnen und Erzieher einen größeren Stellenwert erhält, um möglichst allen Kindern den
Zugang zu Kultur zu ermöglichen.
Die allgemein bildende Schule erreicht alle Kinder und Jugendlichen. Der Chancengleich-
heit der Kinder und Jugendlichen in den Schulen muss im Kunst- und Kulturbereich mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Ganztagsschule bietet die Möglichkeit, zu Chan-
cengleichheit und Teilhabe einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Qualifizierte Angebote in
Kunst und Kultur sind daher für eine qualitätsvolle Ganztagsschule unverzichtbar. Neben
ergänzenden Angeboten außerschulischer Anbieter kultureller Bildung im Rahmen der
Ganztagsbetreuung gehören die künstlerischen Schulfächer zum unverzichtbaren Kanon
der allgemeinbildenden Schule.
Die Weiterbildung gewinnt sowohl in den fachwissenschaftlichen und politischen Diskus-
sionen an Bedeutung. Die Weiterbildungsgesetze beschreiben den Stellenwert der unter-
schiedlichen Weiterbildungsfelder und bilden die Grundlage für förderpolitische Entschei-
dungen. Der Deutsche Kulturrat fordert, dass die kulturelle Bildung in den Weiterbildungs-
gesetzen der Länder flächendeckend verankert wird und daraus abgeleitet, Angebote kultu-
reller Weiterbildung entsprechend gefördert werden.
Die Grundlage für Kulturpolitik ist eine abgestimmte Kulturstatistik. Der Deutsche Kul-
turrat begrüßt, dass sich die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Kultur in
Deutschland“ besonders der Frage nach einer zwischen Bund, Ländern und Kommunen
abgestimmten Kulturstatistik angenommen hat. Eine valide Kulturstatistik ist eine Grundla-
ge für eine fundierte Kulturpolitik. Der Deutsche Kulturrat fordert die Forcierung der Ar-
beit an einer von Bund und Ländern erarbeiteten gemeinsamen Kulturstatistik.
Die Mehrzahl der größeren Kommunen übernehmen faktisch die kulturelle Daseinsvorsor-
ge der umliegenden Gemeinden. Der Deutsche Kulturrat fordert, die interkommunale Zu-
sammenarbeit und vor allem die interkommunale Kulturfinanzierung zu verstärken. Nur so
wird es gelingen, eine kulturelle Daseinsvorsorge in der Fläche zu gewährleisten, da die
Oberzentren und die Metropolen mit der alleinigen Finanzierung eines kulturellen Ange-
botes überfordert wären.
Im Rahmen seiner Programmautonomie ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gefordert, die
Wahrnehmung seines Kultur- und Bildungsauftrags zu verstärken. In den letzten Jahren
haben ARD und ZDF neue Foren für Kultur in ihren Programmangeboten geschaffen.
Dies sind wichtige Zukunftsinvestitionen in die Weiterentwicklung des Rundfunks und
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der durch ihn vermittelten kulturellen Vielfalt. Der Deutsche Kulturrat fordert die Politik –
insbesondere die Länderparlamente und -regierungen – auf, dafür Sorge zu tragen, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk diesen Auftrag auch in Zukunft wirksam und in seiner gan-
zen Breite erfüllen kann. Die Länderparlamente sind gefordert, ausreichend Mittel für die
Filmförderinstitutionen bereit zu stellen, um die Realisierung von unabhängigen Filmpro-
duktionen und innovativen Projekten sicherzustellen. Diese Filmprojekte können nur mit
Hilfe von Fördermitteln entstehen und sie garantieren Innovationen in der Filmindustrie.
Das Bürgerschaftliche Engagement bildet ein wichtiges Rückgrat für das kulturelle Leben.
Der Deutsche Kulturrat fordert durch konsequente Entbürokratisierung die Rahmenbe-
dingungen für das Bürgerschaftliche Engagement zu verbessern und mehr Bürgerinnen
und Bürger Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen. Dies darf jedoch nicht eingehen mit
einer Entprofessionalisierung von Kunst und Kultur.

Schlussbemerkung

Die Bundesrepublik Deutschland ist einer der größten europäischen Kulturstaaten. Die
öffentliche Förderung von Kunst und Kultur hat uns einen kulturellen Reichtum beschert,
der dieses Land auszeichnet. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, das künstle-
rische, musikalische und literarische Schaffen aus allen Ländern der Welt in den Kulturein-
richtungen kennen zu lernen und sich mit diesem Schaffen auseinander zu setzen. Dieses
Angebot gilt es in der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten.
Der Deutsche Kulturrat sieht den Kulturbereich selbst in der Pflicht, seinen Beitrag zur
Sicherung der Daseinsvorsorge zu leisten. Das bedeutet etwa, sich für ein regional und lokal
ausgewogenes Kulturangebot einzusetzen. Kunst und Kultur, insbesondere avantgardisti-
sche, ist teilweise nicht leicht zugänglich. Gerade deshalb ist der Kulturbereich ganz besonders
aufgefordert, die kulturelle Bildung als integralen Bestandteil der Arbeit zu begreifen und
so Teilhabe zu ermöglichen.

1.3 Resolution des Deutschen Kulturrates

zu den GATS-2000-Verhandlungen der WTO über bestimmte audiovisuelle
Dienstleistungen und über Kulturdienstleistungen vom 31.01.2003

Berlin, den 31.01.2003. Die EU-Kommission hat die Interessenverbände in den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union aufgefordert, bis zum 31. Januar 2003 zu dem „Konsulta-
tionspapier der EU-Kommission bezüglich der Anforderungen der WTO-Mitglieder an
die Europäische Gemeinschaft und ihrer Mitgliedsstaaten für einen verbesserten Marktzu-
gang für Dienstleistungen“ Stellung zu nehmen. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenver-
band der Bundeskulturverbände, legt hiermit eine aktualisierte Resolution zu den GATS-
Verhandlungen vor und verweist auf die Stellungnahme des Deutschen Kulturrates vom
19.06.2001 (http://www.kulturrat.de). Die darin ausführlicher dargelegten Positionen ge-
ben weiterhin die Auffassung des Deutschen Kulturrates wieder.
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Um eine angemessene Beteiligung der Zivilgesellschaft zu gewährleisten, fordert der Deut-
sche Kulturrat, dass die Zeiträume für den Konsultationsprozess zu den GATS-Verhand-
lungen zukünftig so gewählt werden, dass deren Stellungnahmen entsprechend berücksich-
tigt werden können.
Der Deutsche Kulturrat fordert die Europäische Kommission auf, gemäß Art. 151 Abs. 4
des Amsterdamer Vertrags (Kulturverträglichkeitsprüfung) alle Liberalisierungsangebote der
Europäischen Union im Rahmen der GATS-Verhandlungen insbesondere auch bei den
horizontalen Verpflichtungen zunächst auf ihre Kulturverträglichkeit zu prüfen. Eine kon-
sequente Prüfung darf sich nicht allein auf die Bereiche beziehen, in denen die Auswirkun-
gen auf den kulturellen Sektor sofort erkennbar sind, sondern muss auch jene einbeziehen,
die indirekt auf den Kulturbereich Auswirkungen haben können (z.B. bei Wettbewerbsbe-
stimmungen, Subventionen, Aufenthaltsbestimmungen natürlicher Personen). Der Deut-
sche Kulturrat fordert, dass bei der Anwendung der Kulturverträglichkeitsprüfung der Sach-
verstand der Expertinnen und Experten der Kulturverbände einbezogen wird.
Der Deutsche Kulturrat teilt die „universale Erklärung zur kulturellen Vielfalt“ der
UNESCO-Generalkonferenz vom 2. Oktober 2001. Auf dieser Grundlage wurde zuletzt in
der Brixener Erklärung zu kultureller Vielfalt und GATS vom 18. Oktober 2002 bekräftigt,
dass kulturelle Dienstleistungen nicht als reine Waren oder Gebrauchsgüter behandelt wer-
den können. Die kulturelle Vielfalt hat für die Menschheit einen ebenso hohen Rang wie
die Biodiversität für die Natur. Daraus folgt, dass eine Politik zur Förderung und zum
Schutz der kulturellen Vielfalt dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung dienen soll. Dazu
gehört u.a. der Aufbau bzw. die Erhaltung einer leistungsfähigen nationalen Kulturwirt-
schaft.
In diesem Sinne unterstützt der Deutsche Kulturrat die Klausel zur „kulturellen Vielfalt“ in
der Ratschlussfolgerung der WTO-Ministerkonferenz zur Konferenz in Seattle aus dem
Jahr 1999. In dieser Klausel wird festgehalten, dass „die Union (..) bei den bevorstehenden
WTO-Verhandlungen dafür Sorge tragen [wird], dass wie im Rahmen der Uruguay-Runde
gewährleistet wird, dass die Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaaten ihre Fähigkeit zur Fest-
legung und Umsetzung ihrer Politiken im kulturellen und audiovisuellen Bereich im Hin-
blick auf die Wahrung ihrer kulturellen Vielfalt erhalten und entwickeln können“.
Der Deutsche Kulturrat hält es für unabdingbar, dass bei der jetzt anstehenden Verhand-
lungsrunde die vorstehende Klausel als Grundlage für die Verhandlungen des Kulturberei-
ches gewählt wird, was aber Liberalisierungen und den Abbau von Handelsschranken in
bestimmten Bereichen der Kulturwirtschaft (z.B. der Musikwirtschaft) nicht von vorneher-
ein ausschließt.
In Bezug auf den Bildungsbereich schließt sich der Deutsche Kulturrat der in der Grund-
satzposition der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
vom 18.10.2002 niedergelegten Auffassung an, dass „die für den Bildungsbereich relevan-
ten Vorbehaltsklauseln in den horizontalen Verpflichtungen, wie im Abkommen selbst,
(...) nicht zur Disposition stehen. Die sektoralen Verpflichtungen sollen weiterhin auf pri-
vat finanzierte Bildungsdienstleistungen beschränkt bleiben.“
Museen, Bibliotheken, Theater und Orchester werden in der Bundesrepublik Deutschland
öffentlich gefördert. Die öffentliche Kulturförderung ermöglicht, dass die Einrichtungen
ohne den Blick auf höchstmögliche wirtschaftliche Erträge ein breites qualitatives Reper-
toire an Kulturgut erwerben und vermitteln können. Bibliotheken zählen zu den öffentli-
chen Gütern. Sie sind einzigartige soziale Einrichtungen, die sich der Aufgabe widmen, die
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Allgemeinheit mit einem möglichst breiten Spektrum an Informationen und Ideen zu ver-
sorgen, unabhängig vom Alter, Religion, physischer und psychischer Gesundheit, sozialem
Status, Rasse, Geschlecht oder Sprache. Der freie Zugang zur Information ermöglicht eine
breite Partizipation an der Gesellschaft. Dies alles könnte durch zu weitgehende Liberalisie-
rungsverpflichtungen in Frage gestellt werden.
Inzwischen gibt es auch Forderungen von Drittländern, insbesondere den USA, die vor-
schlagen, dass im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, die in Ausübung hoheitlicher
Gewalt erbracht werden (s.o. Art. 1 Abs. 3b GATS), Institute und Einrichtungen in Listen
aufgenommen werden sollen, die dann in Zukunft von den Liberalisierungsverpflichtun-
gen ausgenommen würden. Diesem Ansinnen muss vehement entgegen getreten werden.
Dies ist im Bereich der kulturellen Dienstleistungen nicht praktikabel und würde
insbesondere dem deutschen Kulturföderalismus widersprechen, der den Ländern und
Kommunen das Recht überträgt, selbst zu entscheiden, welche Einrichtungen öffentlich
gefördert werden und welche nicht.
Das Urheber- und Leistungsschutzrecht hat die Funktion eines Marktordnungsrechts. Mit
Blick auf die Liberalisierung von Märkten ist daher dem Urheber- und Leistungsschutz-
recht besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Einhaltung bestehender Abkommen
oder deren Fortentwicklung zum Schutz des geistigen Eigentums ist unabdingbar für ein
lebendiges kulturelles Leben. Die in den internationalen urheber- und leistungsschutzrecht-
lich relevanten Verträgen aufgeführten Schutzmaßnahmen müssen im Zuge einer weiteren
Liberalisierung erhalten bleiben.
Es ist unumgänglich, dass die Inländerbehandlung grundsätzlich nur bei materieller Rezip-
rozität gilt, sofern nicht durch internationale Konventionen, wie z.B. die RBÜ, ausdrück-
lich die Inländerbehandlung auch ohne Reziprozität vorgesehen ist.
Es muss sichergestellt werden, dass im Rahmen internationaler Konventionen wie z.B. den
aktuellen GATS-Verhandlungen außerhalb des Urheber- und Leistungsschutzrechts „durch
die Hintertür“ nicht ein generelles Inländerbehandlungsprinzip eingeführt wird, ohne gleich-
zeitig für materiell gleich hohes Schutzniveau in allen beteiligten Staaten zu sorgen.
Für den Deutschen Kulturrat hat das droit moral einen hohen Stellenwert, daher wird an
dieser Stelle noch einmal insbesondere auf den Artikel 6bis der RBÜ verwiesen.

1.4 Europäischer Einigungsprozess auf gemeinsamer
kultureller Basis

Deutscher Kulturrat plädiert für adäquate Berücksichtigung der Kultur
in der künftigen EU-Verfassung

Berlin, den 24.09.2002. Der Deutsche Kulturrat sieht im europäischen Einigungsprozess
nicht nur einen wesentlichen Bestandteil zur Sicherung des Friedens und des wirtschaftli-
chen Fortschritts, sondern insbesondere auch zur kulturellen Entwicklung. Die inzwischen
über Jahrzehnte gewachsene Einigung der derzeitigen EU-Mitgliedsstaaten und die seit den
90er Jahren sich entwickelnde Annäherung der ostmitteleuropäischen Staaten, die der
Europäischen Union beitreten wollen, zeigt, dass die Völker und Staaten Europas nach
Jahrhunderten voller kriegerischer Auseinandersetzungen einig in dem Willen sind, auf der
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Grundlage friedlichen Zusammenlebens und gegenseitigen Verstehens Europa gemeinsam
zu gestalten.
Kunst und Kultur waren stets verbindende Elemente zwischen den europäischen Staaten. Sie
sind das eigentliche Fundament, auf dem der europäische Einigungsprozess aufbaut. Auch in
den Zeiten der Konfrontation zwischen West und Ost boten Kunst und Kultur vielfältige
Möglichkeiten des Austausches und der Kommunikation über Grenzen. Der kulturelle Aus-
tausch leistet einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Einigungsprozess und, aufgrund
gemeinsamer Wurzeln, zu einer sich entwickelnden Identität der Europäischen Union.
Die Freiheit der Kunst, des Wortes und der Literatur sind Grundpfeiler der demokratischen
Gesellschaft. Dies muss in einer europäischen Verfassung festgeschrieben werden.
Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, begrüßt die Initi-
ativen für eine Europäische Verfassung. Eine Europäische Verfassung wird das Zusammen-
wachsen Europas stärken. In einer Europäischen Verfassung müssen die grundlegenden
Werte des einigen Europa Ausdruck finden. Darüber hinaus sollte sie die europäische Insti-
tutionen, ihre Aufgaben und ihr Zusammenwirken beschreiben.
Die im Jahr 2000 verabschiedete EU-Grundrechtscharta bietet nach Auffassung des Deut-
schen Kulturrates eine gute Ausgangsbasis für die Erarbeitung einer Europäischen Verfas-
sung. Der Deutsche Kulturrat fordert jedoch mit Nachdruck die Übernahme der in der
Präambel der EU-Grundrechtscharta formulierten Grundsätze der Würde der Person, der
Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Er tritt für die Wahrung der kulturellen Eigen-
ständigkeit der Mitgliedsstaaten sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit und des
Austausches auf dem Gebiet der Kultur und der kulturellen Bildung ein.
Die EU-Grundrechtscharta war der erste wichtige Schritt auf den Weg zu einer Europäi-
schen Verfassung. Es darf aber in entscheidenden Fragen kein Zurückweichen hinter bereits
besser fundierte Positionen wie zum Beispiel hinter Art. 27 Abs. 2 der UN-Menschen-
rechtserklärung zum geistigen Eigentum, den Pakt für soziale, ökonomische und kulturelle
Rechte oder Art. 2 des Zusatzprotokolls der Europäischen Menschenrechtskonvention zur
Bildung stattfinden.
Der Deutsche Kulturrat fordert daher, dass über die EU-Grundrechtscharta hinaus in einer
Europäischen Verfassung insbesondere folgende Aspekte angemessene Berücksichtigung fin-
den:

Recht auf Teilhabe an der Kultur,
Einbeziehung von Verbänden und Nichtregierungsorganisationen in europäische Ent-
scheidungsprozesse,
Stärkung der Kulturverträglichkeitsklausel,
Meinungs- und Informationsfreiheit sowie Sicherung des Medienpluralismus,
Schutz der Urheber und des geistigen Eigentums,
öffentliche Förderung von Kunst und Kultur.

Recht auf Teilhabe an der Kultur

Europa ruht auf gemeinsamen kulturellen Fundamenten. Es hat auf der Grundlage seines
gemeinschaftlichen kulturellen Erbes vielfältige nationale und regionale kulturelle Ausprä-
gungen erfahren.
Der Deutsche Kulturrat fordert, dass in der EU-Verfassung das Recht auf Teilhabe an der
Kultur festgeschrieben wird. Bildung setzt Kultur voraus, ebenso erschließt sich die Kultur



370 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

erst durch Bildung. Kultur umfasst dabei die gesamte Vielfalt künstlerischer Ausdrucksfor-
men, die aktive Rezeption, die Kultureinrichtungen sowie die Einrichtungen der kulturel-
len Bildung. Für die weitere Entwicklung der Gesellschaft ist die Zugänglichmachung der
Kultur für jedermann unverzichtbar.

Einbeziehung von Verbänden und Nichtregierungsorganisationen in
europäische Entscheidungsprozesse

Die Koalitionsfreiheit ist eines der wichtigsten Rechte demokratischer Gesellschaften. In
Vereinen und Verbänden schließen sich Personen zum Meinungs- und Informationsaus-
tausch zusammen. In ihren Diskussionsprozessen werden Positionen erarbeitet, die über
Einzelmeinungen hinausgehen. Vereine und Verbände geben damit abgestimmte Stand-
punkte wieder, die einen möglichst weitgehenden Konsens aus Einzelmeinungen bilden
und mehrheitlich getragen werden.
In europäischen Entscheidungsprozessen werden vielfach Einzelmeinungen den abgestimm-
ten Positionen noch vorgezogen. Der Deutsche Kulturrat vertritt die Auffassung, dass die
Einbeziehung von Verbänden und Nichtregierungsorganisationen in europäische Entschei-
dungsprozesse die demokratische Legitimation der Europäischen Union stärken wird.

Stärkung der Kulturverträglichkeitsklausel

Mit der so genannten Kulturverträglichkeitsklausel hat die Europäische Union ein Instru-
ment geschaffen, dass zur Sicherung von Kunst und Kultur beitragen soll. Alle politischen
Maßnahmen sollen daraufhin geprüft werden, ob sie kulturverträglich sind oder ob durch
sie die Kultur Schaden nehmen könnte.
Die Kulturverträglichkeitsklausel ist jedoch zur Zeit noch ein stumpfes Schwert, da sie
nicht ausreichend konkretisiert ist. Der Deutsche Kulturrat fordert daher, in der Europäi-
schen Verfassung festzulegen, wie die Prüfung auf Kulturverträglichkeit konkret auszuge-
stalten ist. Die kontinuierliche Einbeziehung von Kultur-Verbänden in europäische Ent-
scheidungsprozesse sieht der Deutsche Kulturrat als wichtigen Schritt zur Realisierung der
Kulturverträglichkeitsklausel.

Meinungs- und Informationsfreiheit sowie Sicherung des Medienpluralismus

Durch Artikel 11 der Grundrechtscharta wird die Freiheit der Meinungsäußerung und die
Informationsfreiheit gesichert.
Der Deutsche Kulturrat ist der Überzeugung, dass die Freiheit der Presse, des Rundfunks,
des Films sowie der sonstigen an die Allgemeinheit gerichteten Kommunikation gesichert
sein muss. Die Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie ist zwingend mit der
„Pressefreiheit“ verbunden.
Der Deutsche Kulturrat schließt sich Forderungen an, dass Artikel 11 der Grundrechts-
charta wie folgt geändert werden soll:
1. Das Recht der freien Meinungsäußerung wird gewährleistet. Ebenso wird das Recht
gewährleistet, sich aus allgemein zugänglichen Quellen umfassend zu informieren. Dies
schließt insbesondere den Zugang zu kulturellen Angeboten und Angeboten der Bildung
ein.
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2. Die Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Films und der sonstigen an die Allgemeinheit
gerichteten Kommunikation wird gewährleistet.
3. Der Rundfunk dient der Information durch umfassende und wahrheitsgemäße Bericht-
erstattung und durch die Verbreitung von Meinungen. Er trägt zur Bildung und Unterhal-
tung bei. Er ist Medium und Faktor des Prozesses freier Meinungsbildung. Er trägt der
kulturellen Vielfalt in Europa Rechnung und fördert die europäische Integration. Er nimmt
damit eine öffentliche Aufgabe wahr und ist darum unabhängig in der Programmgestal-
tung. Unbeschadet des Angebots privatwirtschaftlichen Rundfunks, werden Bestand und
Entwicklung von Rundfunk in öffentlicher Trägerschaft gewährleistet.
4. Auf rundfunkähnliche Mediendienste sind diese Bestimmungen entsprechend anzuwenden.
5. Eine Zensur findet nicht statt.

Schutz der Urheber und des geistigen Eigentums

Der Schutz des geistigen Eigentums hat in allen europäischen Ländern einen hohen Stel-
lenwert. Der Schutz des geistigen Eigentums ermöglicht nicht zuletzt Investitionen in For-
schung und Entwicklung. Der Schutz des geistigen Eigentums ist die Grundvoraussetzung
für das kulturelle Leben.
Der in Art. 17 Abs. 2 der EU-Grundrechtscharta formulierte Satz „Geistiges Eigentum
wird geschützt“ wird nach Auffassung des Deutschen Kulturrates der Bedeutung, die dem
Schutz des geistigen Eigentums zukommt, nicht gerecht. Durch die unmittelbare Anknüp-
fung an das in Abs. 1 von Art. 17 behandelte materielle Eigentum beschränkt sich die
Formulierung auf die vermögensrechtliche Seite des geistigen Eigentums. Es kann nicht
angehen, dass das ebenso wichtige Urheberpersönlichkeitsrecht (Droit moral) unberück-
sichtigt bleibt.
Bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 10.12.1948 Art. 27 Abs 2
heißt es: „Jedermann hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die
sich für ihn als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst ergeben.“ Der
Deutsche Kulturrat ist der Auffassung, dass eine Europäische Verfassung hinter diese Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen nicht zurückfallen
darf.
Des weiteren hält es der Deutsche Kulturrat für geboten, den im oben erwähnten Passus
der allgemeinen Menschenrechte verwendeten Begriff des „Urhebers“ durch den des „Schöp-
fers“ zu ersetzen. Damit würde dem heutigen Stand der Diskussion Rechnung getragen.

Öffentliche Förderung von Kunst und Kultur

Die Öffentliche Kulturförderung sichert ein vielfältiges kulturelles Leben nicht nur in den
Metropolen, sondern auch in den Regionen. Öffentliche Kulturförderung ermöglicht darüber
hinaus, dass auch kommerziell nicht erfolgreiche Kunst Verbreitung findet.
Die Verpflichtung zur öffentlichen Kulturförderung muss daher Bestandteil einer Europä-
ischen Verfassung sein.
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1.5 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates
Zum Vorschlag der Europäischen Kommission für einen Beschluss des
Europäischen Parlaments und des Rates über das Programm
„Kultur 2007“ (2007 – 2013)

Berlin, den 29.09.2004. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturver-
bände, begrüßt, dass die Europäische Kommission mit dem Vorschlag über das künftige
EU-Kulturförderprogramm „Kultur 2007“ eine Diskussionsgrundlage zur künftigen euro-
päischen Kulturförderung vorgelegt hat.

Kultur 2007

Das Programm „Kultur 2007“ knüpft an die Vorgängerprogramme Kaleidoskop, Ariane
und Raphael (1993 bis 1999) und Kultur 2000 (seit Februar 2000) an und entwickelt
diese weiter. Es soll ab dem Jahr 2007, in dem eine generelle Neuauflage der europäi-
schen Förderprogramme erfolgen soll, gelten. Noch im Jahr 2005 soll das Programm in
den europäischen Gremien entschieden und damit frühzeitig auf den Weg gebracht wer-
den.
In dem Programm „Kultur 2007“ werden die drei Säulen der europäischen Kulturförde-
rung, nämlich das Rahmenprogramm Kultur 2000, die Unterstützung von Organisatio-
nen von europäischem Interesse und die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ zu-
sammengefasst. Das Programm „Kultur 2007“ soll sich im Unterschied zu Kultur 2000
auf wenige Ziele konzentrieren. Die EU-Kommission merkt in der Vorstellung des Pro-
gramms „Kultur 2007“ selbstkritisch an, dass mit Kultur 2000 eine Vielzahl von Zielen
mit begrenzten finanziellen Mitteln erreicht werden sollte und dadurch der Eindruck der
Zersplitterung entstand. Das neue Programm konzentriert sich demgegenüber auf drei
Zielsetzungen:
· Unterstützung der grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen, die im Kultursektor

arbeiten,
· Unterstützung der internationalen Verbreitung von Kunstwerken sowie künstlerischen

und kulturellen Erzeugnissen,
· Förderung des interkulturellen Dialogs.
Durch „Kultur 2007“ geförderte Projekte oder Aktionen müssen mindestens zwei der ge-
nannten Zielsetzungen verfolgen.
Mit Hilfe von drei Aktionsbereichen sollen die genannten Zielsetzungen verfolgt werden:
· Unterstützung kultureller Projekte, d.h. der direkten Unterstützung von europäischen

Kooperationsvorhaben und so genannten „besonderen Projekten“ wie z.B. den Kultur-
hauptstädten Europas,

· Unterstützung von auf europäischer Ebene tätigen kulturellen Einrichtungen, d.h. der
direkten Unterstützung von Netzwerken,

· Unterstützung von Analysen sowie der Informationssammlung und -verbreitung im Be-
reich der kulturellen Zusammenarbeit.
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Bewertung des Programms „Kultur 2007“

Der Deutsche Kulturrat begrüßt, dass mit dem neuen Programm die verschiedenen Aktivi-
täten der Europäischen Union in der Kulturförderung zusammengefasst werden und damit
ein Gesamtbild der Europäischen Kulturförderung entsteht. Europäische Kulturförderung
muss mehr sein als ein Ausfallbürge für sinkende Zuschüsse auf der nationalen Ebene. Sie
verfolgt eine eigene, eine europäische Idee und muss diese in den Mittelpunkt ihrer Förder-
tätigkeit stellen. Europäische Kulturförderung nimmt damit quasi „überwölbende“ Aufga-
ben in der Kulturförderung wahr, die über die lokale, regionale, landes- oder bundesweite
Kulturförderung hinausgehen.
Europäische Kulturförderung muss sich auf die Künste, das kulturelle Erbe und die Kultur-
akteure beziehen. Sie ist kein Ersatz für die Öffentlichkeitsarbeit der Europäischen Union
zum Einigungsprozess. Die Künste, das kulturelle Erbe und die Kulturakteure müssen da-
her in den Mittelpunkt des neuen Förderprogramms gerückt werden. Diese Intention wird
nach Auffassung des Deutschen Kulturrates noch nicht eindeutig in dem Vorschlag zu „Kultur
2007“ zum Ausdruck gebracht. Nach wie vor drängt sich der Eindruck auf, Europa den
Bürgerinnen und Bürgern mit Hilfe der Kultur näher bringen zu wollen.
Im Vorschlag zum Programm „Kultur 2007“ ist eine deutlichere Fokussierung auf größere
Projekte zu erkennen als es bei Kultur 2000 der Fall ist. Dieses ist bereits in der geforderten
Mittelausstattung erkennbar. So sinnvoll eine Förderung größerer Vorhaben ist, darf dieses
nicht zu Lasten kleinerer Projekte gehen. „Kultur 2007“ würde Projekte mit mindestens
60.000 Euro und höchsten 200.000 Euro aus europäischen Fördermitteln unterstützen.
Diese Unterstützung darf höchstens 50% des Projektvolumens ausmachen. D.h. das Projekt
muss mindestens einen Etat von 120.000 Euro haben. Durch diese Finanzierungsvorgaben
werden kleinere Projekte, die durchaus eine europäische Relevanz aufweisen können und die
geforderten Zielsetzungen erfüllen, von der Förderung von vorneherein ausgeschlossen.
Begrüßenswert ist, dass Kultur 2007 spartenübergreifend angelegt ist und damit den Aus-
tausch unter den Künsten und Akteuren befördern kann.
Unbefriedigend ist jedoch die vage Absichtserklärung, dass die Europäische Kommission in
Zukunft für die Abstimmung des Programms mit den anderen Maßnahmen der Gemein-
schaft sorgen wird. Dies lässt befürchten, dass auch weiterhin keine gezielte Strategie zur
Zusammenarbeit z.B. mit den neuen Bildungsprogrammen verfolgt werden wird.
Unzureichend ist das vorgesehene Budget für Kultur 2007. Für einen Zeitraum von sechs
Jahren ist ein Budget von 408 Mio. Euro vorgesehen. Mit diesem Budget soll die Zusam-
menarbeit von Kulturakteuren aus insgesamt 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
sowie Drittländern gefördert werden. Darüber hinaus soll die administrative Abwicklung
des Programms sowie die Bekanntmachung des Programms aus den direkten Fördermitteln
finanziert werden.

Forderungen des Deutschen Kulturrates

Der Deutsche Kulturrat fordert,
· eine adäquate Mittelausstattung des Programms „Kultur 2007“. Das Europäische Parla-

ment bekennt sich bereits seit mehreren Jahren zu einem anzustrebenden Anteil von ei-
nem Prozent am Gesamtetat der Europäischen Union. Von dieser parlamentarischen Ziel-
vorgabe ist der Entwurf des Programms Kultur 2007 weit entfernt.
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· die Vorgabe, dass sechs Partner sich an einem Projekt beteiligen müssen, noch einmal zu
überdenken. Die Beteiligung so vieler Partner führt zu einem vermehrten bürokratischen
Aufwand. Der europäische Mehrwert lässt sich nicht unbedingt durch die Anzahl an Part-
nern, sondern vielmehr die Tiefe der Zusammenarbeit erreichen.

· eine transparente Vergabe der Mittel. Die Vergabe der Mittel sollte durch eine Jury erfol-
gen. Sowohl die Namen der Jurymitglieder und deren Entscheidungen sollten öffentlich
zugänglich sein.

· die Möglichkeit einer 100%igen Förderung durch die Europäische Union. Die europäi-
sche Kulturpolitik hat eine eigene Qualität. Ihre Kulturförderung zielt über die bestehen-
den Förderprogramme auf der nationalen bzw. Landes- oder kommunalen Ebene hinaus.
Mit der Möglichkeit, kulturelle Projekte zu 100% zu fördern, bekennt sich die Europäi-
sche Union zu ihrem Auftrag, Kulturförderung mit eigenen Zielsetzungen zu entwickeln.

· eine Änderung der finanziellen Abwicklung. Die bisherige Praxis der Europäischen Union,
einen Rest der Fördersumme (bislang 20%) bis zur abschließenden Prüfung der Verwen-
dungsnachweise einzubehalten, stellt gerade kleinere Institutionen mit geringeren finan-
ziellen Ressourcen vor große finanzielle Schwierigkeiten und ist nicht mit dem deutschen
Haushaltsrecht kompatibel.

· die geplante Exekutivagentur zur Abwicklung von Kultur 2007 sowie die nationalen Infor-
mationsstellen (Cultural Contact Point) dürfen nicht aus dem Programm „Kultur 2007“,
sondern müssen aus dem Verwaltungsetat der EU-Kommission finanziert werden. Das
ohnehin schmale Budget zur europäischen Kulturförderung darf nicht durch zusätzliche
Verwaltungskosten in beträchtlicher Höhe geschmälert werden.

· eine Entbürokratisierung des Verfahrens. Das bisherige Verfahren führt zu einem erhebli-
chen bürokratischen Aufwand, der im Widerspruch zu dem gewünschten Effekt einer
stärkeren Zusammenarbeit in Europa steht.

1.6 Deutscher Kulturrat warnt vor Verabschiedung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie

Berlin, den 16.12.2004. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturver-
bände, warnt vor der Verabschiedung der geplanten EU-Dienstleistungsrichtlinie und lehnt
sie in der vorliegenden Fassung ab.

Zielrichtung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Von der vorherigen EU-Kommission wurde im Februar 2004 der Vorschlag für eine „Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“
(EU-Dienstleistungsrichtlinie) vorgelegt. Dieser Richtlinienvorschlag wird zur Zeit in den
europäischen Gremien beraten. Der Ausschuss der Regionen hat bereits in seiner Stellung-
nahme vom 30.09.2004 Bedenken gegenüber die Richtlinie geäußert. Die Behandlung im
Europäischen Parlament wird in der ersten Jahreshälfte 2005 erfolgen.
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie steht im Kontext der so genannten Lissabon-Strategie, mit
der das Ziel verfolgt wird, bis zum Jahr 2010 den EU-Binnenmarkt zum dynamischsten,
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu entwickeln. Die Richtlinie zielt darauf ab,
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einen Rechtsrahmen zu schaffen, der bestehende Hindernisse im Dienstleistungsverkehr
beseitigen soll. Mit der Richtlinie wird ein horizontaler Ansatz angelegt, d.h. alle Dienstleis-
tungsbereiche für Unternehmen und Verbraucher werden gleichermaßen erfasst. Einige
wenige Branchen wie Bankdienstleistungen oder Telekommunikation und hoheitliche Auf-
gaben werden ausgenommen. Der horizontale Ansatz der Richtlinie hat zur Folge, dass
branchen- bzw. sektorspezifische Besonderheiten nicht berücksichtigt werden.
Daraus folgt, dass auch Dienstleistungen des Bildungs- und Kulturbereiches, die audiovisu-
ellen Medien und Dienstleistungen der Gebietskörperschaften, insbesondere der Kommu-
nen, wie Waren angesehen werden und damit nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie in
vollem Umfang den Marktgesetzen unterliegen, ohne dass ihr besondere Charakter oder
ihr gesellschaftlicher Nutzen berücksichtigt würden.
Vor dem Hintergrund der derzeit wieder verstärkt stattfindenden Diskussion über die geistigen
Grundlagen Europas und insbesondere der Europäischen Union ist darauf hinzuweisen, dass
gerade Kultur und Künste, dass die Künstlerinnen und Künstler sowie generell die Kulturschaf-
fenden sehr viel stärker als bisher im politischen Handeln berücksichtigt werden müssen. Das
heißt aber auch, Prinzipien und Handlungskonzepte von Kunst und Kultur, die bereichsspezifi-
schen Regeln ihrer Entstehung, Verbreitung und Rezeption zu respektieren. Insbesondere heißt
das, dass eine rein marktbezogene Denkweise nicht angemessen ist und letztlich für die notwen-
dige kulturelle Vielfalt schädlich wäre. Diese Erkenntnis ist der Grund für entsprechende Schutz-
klauseln und Sonderregelungen, so etwa auch für die Bemühung um eine Konvention zum
Schutz kultureller Vielfalt: zwar sind in Teilbereichen auch künstlerische Prozesse und Produkte
Waren, aber es sind auch dann Waren eigener Art, deren kulturelle Bedeutung als werttragend
und identitätsstiftend nicht durch eine Behandlung als bloßes Wirtschaftsgut in Frage gestellt
werden darf. Unter den verschiedenen genannten Maßnahmen der EU-Dienstleistungsricht-
linie ist für den Kulturbereich die geplante Einführung des Herkunftslandsprinzip besonders
bedeutsam. Dieses hätte zur Folge, dass der Dienstleistungserbringer nur den Rechtsvorschriften
des Landes, in dem er seinen Sitz hat, also des Herkunftslandes, unterliegt. D.h. konkret
Dienstleister aus anderen EU-Mitgliedsstaaten können in Deutschland ihre Leistungen an-
bieten und müssen sich dabei ausschließlich an die Rechtsvorschriften ihres Herkunftslandes
und nicht mehr die im Inland geltenden Qualitäts- und Sozialstandards halten.
Die Richtlinie verfolgt einen dynamisierten Ansatz. Sie soll sukzessive verwirklicht werden,
bis im Jahr 2010 der Prozess abgeschlossen sein soll. Ein wesentliches Ziel der Richtlinie ist
die Stärkung der Mobilität von kleinen und mittleren Unternehmen.

Kultur in der EU-Dienstleistungsrichtlinie

In seinem Positionspapier „Kultur als Daseinsvorsorge“ (http://www.kulturrat.de) hat der Deut-
sche Kulturrat herausgearbeitet, dass Kunst und Kultur in zunehmendem Maße unter ökono-
mischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Dies gilt nicht nur mit Blick auf den wirtschaft-
lichen Erfolg von Künstlern oder Kultureinrichtungen, sondern auch in Hinblick auf die
Einbeziehung von Kunst und Kultur in internationalen Abkommen, die den Markt regeln
sollen. Kunst und Kultur werden sowohl von der Welthandelsorganisation (WTO), der
UNESCO als auch der Europäischen Union als Dienstleistungen klassifiziert. Daraus folgt,
dass Kunst und Kultur, sofern sie bei internationalen Abkommen oder eben auch im Gel-
tungsbereich der EU-Dienstleistungsrichtlinie nicht explizit ausgenommen werden, den glei-
chen Regeln wie andere Dienstleistungsbereiche unterliegen.
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In dem Entwurf der EU-Dienstleistungsrichtlinie wird klargestellt, dass sie keine Anwen-
dung auf Tätigkeiten finden soll, die der Staat in Erfüllung seiner sozialen, kulturellen,
bildungspolitischen und rechtlichen Verpflichtungen ausübt und bei denen kein Entgelt
gezahlt wird. D.h. konkret, dass der hoheitliche Bereich von der Richtlinie ausgenommen
werden soll. Ebenso wird der Kulturbereich in Trägerschaft der öffentlichen Hand explizit
angesprochen und eingeschränkt. Da hier in der Regel aber ein Entgelt verlangt wird, sei es
als Jahresgebühr für die Nutzung einer Bibliothek, in Gestalt eines Eintrittsgeldes in das
Museum oder Theater bzw. beim Elternbeitrag für Musikschulen, läuft diese Einschrän-
kung ins Leere.
Keine Anwendung soll die EU-Dienstleistungsrichtlinie darüber hinaus auf „Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse“ finden. Hierbei wird Bezug auf das „Grünbuch der EU-
Kommission zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ genommen. Demgegenüber sollen
„Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ nicht ausgenommen werden.
Auch wenn Kulturdienstleistungen von öffentlich geförderten Kultureinrichtungen als
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse betrachtet werden können, ändert sich diese
Betrachtungsweise, sobald es ein privatwirtschaftliches Pendant bzw. Teilprivatisierungen
gibt. Da zunehmend mehr öffentlich geförderte oder in Trägerschaft der öffentlichen Hand
befindliche Kultureinrichtungen wie z.B. Theater, Museen oder Musikschulen Privatisie-
rungstendenzen unterliegen, sind sie potenziell gefährdet. Der Deutsche Kulturrat schließt
sich daher der Forderung des Europäischen Parlaments an die Europäische Kommission an,
einen gesetzlichen Rahmen für „Dienstleistungen im allgemeinen Interesse“ vorzuschla-
gen. Es wird gefordert, dass alle von der öffentlichen Hand geleisteten und finanzierten
Dienstleistungen ausdrücklich vom Anwendungsbereich der geplanten „Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt“ ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus findet die EU-Richtlinie ohnehin Anwendung auf private Kultureinrich-
tungen – und seien es auch Scheinprivatisierungen der öffentlichen Hand –, auf die Tätig-
keit von Künstlerinnen und Künstler sowie die Unternehmen der Kulturwirtschaft.
Der Kunst- und Kulturbereich ist also wie andere Sektoren auch von der EU-Dienstleistungs-
richtlinie unmittelbar betroffen.
Die Einbeziehung audiovisueller und kultureller Dienstleistungen sowie der Filmförde-
rung verbietet sich aber schon aus Art. 151 des EG-Vertrags zur Wahrung und Förderung
der kulturellen Vielfalt. In dem der Kommissionsvorschlag in Art. 2 audiovisuelle und
kulturelle Dienstleistungen nicht komplett ausschließt, unterläuft er die Position der EU-
Kommission im Zusammenhang mit den GATS-Verhandlungen, bei denen diese explizit
nicht in den Angebots- bzw. Forderungskatalog einbezogen waren. Der Deutsche Kul-
turrat fordert deshalb, sämtliche audiovisuellen und kulturellen Dienstleistungen ein-
schließlich der kollektiven Verwertung von Urheberrechten aus dem Geltungsbereich des
Richtlinienvorschlag herauszunehmen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Maß-
nahmen zur Filmförderung verwiesen, die gemäß der filmwirtschaftlichen Mitteilung der
Kommission vom 16. März 2004 (KOM (2004) 171 endg.) geregelt sind und damit
auch nicht unter den Anwendungsbereich der EU-Dienstleistungsrichtlinie fallen dür-
fen.
Zu den kulturellen Dienstleistungen zählt auch die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaf-
ten; auch diese ist daher von einer allgemeinen EU-Dienstleistungsrichtlinie auszunehmen.
Die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften ist in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU
unterschiedlich geregelt. In einigen Staaten dürfen Verwertungsgesellschaften nur mit staat-
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licher Genehmigung und unter strenger staatlicher Aufsicht tätig werden; dies gilt nach
dem Wahrnehmungsgesetz auch für Deutschland. Nach der Dienstleistungsrichtlinie könn-
ten dagegen Verwertungsgesellschaften aus allen Mitgliedsstaaten der EU in allen anderen
Mitgliedsstaaten tätig werden, ohne der dortigen Staatsaufsicht unterworfen zu sein. Die –
im Interesse von Urhebern und Nutzern eingeführte – durch die staatliche Kontrolle garan-
tierte Qualitätssicherung der Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften würde damit besei-
tigt. Ebenso würden dadurch die nach deutschem Recht wichtigen sozialen und kulturellen
Aufgaben der Verwertungsgesellschaften (vgl. §§ 7 S. 2 und 8 Wahrnehmungsgesetz) um-
gangen. Eine Einbeziehung der Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften in eine allgemeine
EU-Dienstleistungsrichtlinie verbietet sich darüber hinaus auch, weil sich die Kommission
schon völlig unabhängig davon intensiv mit den spezifischen Problemen der Wahrneh-
mung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt, also der Tä-
tigkeit von Verwertungsgesellschaften, befasst (Mitteilung der Kommission vom 16.4.2004
KOM (2004) endg.).

Kultur als Daseinsvorsorge

In seinem Positionspapier „Kultur als Daseinsvorsorge“ hat der Deutsche Kulturrat aus-
führlich dargelegt, dass Kunst und Kultur einen Doppelcharakter haben. Sie sind Wirtschafts-
güter aber auch kulturelle Güter, die von großer gesellschaftliche Bedeutung sind.
Kunst und Kultur müssen nach Auffassung des Deutschen Kulturrates ein elementarer Be-
standteil der Daseinsvorsorge sein. Unter kultureller Daseinsvorsorge versteht der Deut-
sche Kulturrat ein kontinuierliches flächendeckendes Kulturangebot in verschiedenen künst-
lerischen Sparten zu erschwinglichen Preisen mit niedrigen Zugangsschwellen. Dieses An-
gebot muss qualitativ anspruchsvoll und der Innovation verpflichtet sein. Der Deutsche
Kulturrat misst in seinem Positionspapier „Kultur als Daseinsvorsorge“ der kulturellen Bil-
dung eine besondere Bedeutung bei, da kulturelle Bildung dazu beiträgt, Interesse für Kunst
und Kultur zu wecken und zu fördern.
Der Deutsche Kulturrat befürchtet, dass bei der Anwendbarkeit der geplanten EU-Dienst-
leistungsrichtlinie auf den Kulturbereich, der Ökonomisierung von Kunst und Kultur wei-
terer Vorschub geleistet wird und die Qualität des künstlerischen und kulturellen Angebo-
tes leiden würde.

Forderungen des Deutschen Kulturrates

· Der Deutsche Kulturrat fordert, gegenüber der horizontalen Regelung des Dienstleis-
tungsbereiches sektoralen Regelungen den Vorzug zu geben. Sektorale Regelungen er-
möglichen, dass die spezifischen Ausgangslagen sowie Bedingungen eines Bereiches Be-
rücksichtigung finden können. Das Prinzip des Herkunftslandes ist abzulehnen.

· Sollte die EU-Kommission an einer horizontalen Regelung des Dienstleistungssektors fest-
halten wollen, fordert der Deutsche Kulturrat eine Ausnahmeregelung für den Kunst-,
Kultur- und Medienbereich einschließlich des Films sowie der kollektiven Verwertung
von Urheberrechten. Der Deutsche Kulturrat sieht die EU-Kommission und die Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments in der Verantwortung, hier die im EG-Vertrag
festgelegte Kulturverträglichkeitsprüfung konsequent anzuwenden und auf Grund der
Gefahren für die genannten Bereiche, eine Ausnahme von der Richtlinie festzulegen.
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· Darüber hinaus sieht der Deutsche Kulturrat die Gefahr, dass die EU-Dienstleistungs-
richtlinie die Gestaltungsmöglichkeiten der Mitgliedsstaaten im Kulturbereich einschränkt.
Da die Europäische Union im Kulturbereich nach Art. 151 EG-Vertrag nur subsidiär
handeln darf, würde eine Anwendung der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf den Kultur-
bereich diesem Vertragsartikel zuwider laufen. Die Bewahrung und Förderung der kultu-
rellen Vielfalt zählen zu den Grundwerten der Europäischen Gemeinschaft. Neben ihrer
Festschreibung in Art. 151 EG-Vertrag sind sie in Art. 22 der Charta der Grundrechte der
EU verankert und werden in der von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch
zu ratifizierenden Verfassung an mehreren Stellen zu finden sein.

· Ferner muss nach Auffassung des Deutschen Kulturrates bei komplexen freiberuflichen
Dienstleistungen wie z.B. Architekturdienstleistungen das Bestimmungslandprinzip er-
halten bleiben, da nur so anerkannte Qualitätsstandards gesichert werden können.

· Ebenso müssen erreichte Sozialstandards im Kulturbereich fortgelten, da sie wesentliche
Voraussetzung für die Qualität künstlerischer Leistungen sind. Das kulturellen Leben in
Deutschland zeichnet sich nicht nur durch eine große Quantität und Vielfältigkeit des
kulturellen Angebotes, sondern auch durch eine hohe Qualität aus. Diese darf durch die
Einführung des Herkunftslandsprinzips nicht gefährdet werden.

1.7 Kulturzuständigkeit ist mehr als Kulturförderung! –

Diskussionspapier des Deutschen Kulturrates zur Entflechtung der
Kompetenzen von Bund und Ländern

Berlin, den 24.06.2004. Im Zuge der Debatten der „Kommission zur Modernisierung der
bundesstaatlichen Ordnung“ (Föderalismuskommission) werden von den Ländern sowie
von einzelnen Sachverständigen die Bereiche Bildung und Kultur als die Politikfelder ange-
führt, in denen die Zuständigkeit ganz auf die Länder übergehen soll. Es wird darauf abge-
hoben, dass Bildung und Kultur Kernbereiche der Eigenstaatlichkeit der Länder sind und
im Sinne eines föderalen Wettbewerbs diese Politikfelder in der Gestaltung der Länder
liegen sollte. Die Kompetenz des Bundes soll auf seine angeblich originäre Zuständigkeit in
der Auswärtigen Kulturpolitik zurückgeführt werden.

Die Länder und die Kommunen übernehmen bisher den größten Teil der Kulturfinanzie-
rung in Deutschland. Hier hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein lebendiges kultu-
relles Leben mit einer jeweiligen regionalen bzw. landesspezifischen Ausprägung entwi-
ckelt. Nicht zuletzt dem Föderalismus ist es unbestritten – in der alten Bundesrepublik – zu
verdanken, dass Deutschland über eine ausdifferenzierte und breite Kulturlandschaft ver-
fügt. Ebenso wie die Länder und die Kommunen in erster Linie für die kulturelle Infra-
struktur sich verantwortlich zeigen, übernimmt aber auch der Bund bereits seit Jahrzehn-
ten Verantwortung in der Finanzierung von Kultureinrichtungen und -projekten von nati-
onaler bzw. überregionaler Bedeutung.
Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, beobachtet je-
doch die erneute Diskussion um die Entflechtung der Kulturförderung von Bund und Län-
dern mit erheblicher Sorge.
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Gestaltung von Rahmenbedingungen

Kulturpolitik des Bundes ist vor allem auch die Gestaltung von Rahmenbedingungen im
Bereich der Steuergesetzgebung, des Urheberrechts oder auch des Arbeits- und Sozialrechts.
Diese Politikfelder gehören in die originäre Zuständigkeit des Bundes. Sie werden in zu-
nehmendem Maße durch die europäische Rechtssetzung vorgeprägt. Im Urheberrecht ist
deutlich zu beobachten, dass die deutsche Gesetzgebung wesentlich von europäischen Richtli-
nien vorgeprägt wird, wodurch die Einflussnahme auf europäische Rechtssetzungsakte immer
wichtiger wird. In der Steuergesetzgebung sind im Zuge der Mehrwertsteuerharmonisierung
in der Europäischen Union ähnliche Tendenzen zu verzeichnen. D.h. die Gestaltung der Rah-
menbedingungen für die Entwicklung eines ausdifferenzierten kulturellen Lebens werden zu
erheblichen Teilen auf der europäischen und/oder der Bundesebene gestaltet.
In den vergangenen Jahren wurde seit der Einsetzung des Ausschusses für Kultur und Me-
dien im Deutschen Bundestag sowie der Einrichtung des Amtes des Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien die kulturpolitische Debatte vertieft und erweitert.
Nicht mehr nur eine Handvoll von Abgeordneten im Deutschen Bundestag kümmert sich
um ein vermeintlich exotisches Thema, sondern Kulturpolitik ist ein wichtiger Bestandteil
der Debatten im Deutschen Bundestag. Die Diskussion um die Reformen des Stiftungs-
rechts und des Stiftungssteuerrechts hat gezeigt, dass kulturpolitische Themen auch breite
Bevölkerungsschichten betreffen. Die Debatte um Raubkopien und die Umsatzeinbrüche
in der Tonträgerindustrie machen deutlich, dass es sich bei Kultur auch um ein Wirtschafts-
gut handelt. Die Investition in neue Talente verlangt ein entsprechendes wirtschaftliches
Umfeld. Längst hat sich in diesem Zusammenhang das Urheberrecht zum Marktordnungs-
recht entwickelt. Die anstehenden Reformen in der Krankenversicherung werden Künstle-
rinnen und Künstler als eine Versichertengruppe mit spezifischen Problemlagen besonders
betreffen.
Die Gestaltung der Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur muss in den Ausschüssen
des Deutschen Bundestags debattiert und durch sachkundige Abgeordnete vorangetrieben
werden.
Auf Seiten der Exekutive gilt es, das Instrument der Kulturverträglichkeitsprüfung weiter-
zuentwickeln und die Behörde der Staatsministerin für Kultur und Medien auch bei sol-
chen Gesetzgebungsmaßnahmen gegebenenfalls noch stärker zu beteiligen, die auf den ers-
ten Blick zwar nicht dem Kulturbereich zu zuordnen sind, jedoch große Auswirkungen auf
Kunst und Kultur haben können. Verschiedene Bundesministerien gestalten die Rahmen-
bedingungen für Kunst und Kultur. Hier ist die erforderliche sachliche Kompetenz vorhan-
den, dieses spezielle Themenfeld auf nationalem, europäischem und internationalem Par-
kett zu vertreten.
Die Zivilgesellschaft ist ein wichtiges Frühwarnsystem für mögliche negative Auswirkun-
gen von Gesetzen. Ihre Beteiligung ist daher unerlässlich, um bereits im vorgesetzlichen
Raum den Sachverstand aus den Verbänden einzubinden. Hier wird eine Verbindung zur
Umsetzung vor Ort hergestellt. Die bundesweit arbeitenden Kulturverbände leisten eine
wesentliche Arbeit im Informationsaustausch und der Vermittlung der Anliegen ihrer Mit-
glieder untereinander sowie gegenüber der Politik und Verwaltung.
Die europäische Vereinigung bedeutet auch für den Kulturbereich eine tiefgreifende Verän-
derung. Zwar soll die Kulturförderung nach dem Subsidiaritätsprinzip auch in der künfti-
gen Europäischen Verfassung den Mitgliedstaaten zugewiesen werden, doch wird gerade
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auf der europäischen Ebene sehr wirkungsvoll Kulturpolitik in anderen Politikfeldern wie
dem Wettbewerbsrecht, dem Handelsrecht oder der Binnenmarktpolitik gestaltet. Ein prä-
gnantes Beispiel hierfür sind die jahrelangen Auseinandersetzungen um den Erhalt der grenz-
überschreitenden Buchpreisbindung. Da die Europäische Union schon heute das Verhand-
lungsmandat für die Mitgliedstaaten bei internationalen Abkommen wie zum Beispiel dem
GATS-Abkommen (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) hat,
wird es in der Zukunft vermehrt darauf ankommen, die deutschen Interessen in der Kultur-
politik wirkungsvoll in den Gremien der Europäischen Union zu vertreten. Dabei geht es
weniger um die Kulturförderung als vielmehr um die Ordnungspolitik in den Feldern, in
denen Europa die Kompetenzen besitzt.
Der Deutsche Kulturrat fordert den Bund auf, bei der Vertretung der deutschen Interessen
in den europäischen Gremien verstärkt den Kulturbereich zu berücksichtigen. Insbesondere
ist auch hier, die Kulturverträglichkeitsklausel zu berücksichtigen.

Kulturförderung des Bundes

Neben der Gestaltung der Rahmenbedingungen übernimmt der Bund auch Aufgaben in
der Kulturförderung. Originär laut Grundgesetz zuständig ist er für die Auswärtige Kulturpo-
litik. Der Deutsche Kulturrat sieht mit Sorge, dass die Etats für die Auswärtige Kulturpolitik
in den vergangenen Jahren zurückgefahren wurden. Der Deutsche Kulturrat fordert den Bund
auf, in diesem unstrittigen Bereich seiner grundgesetzlichen Verantwortung nachzukommen
und für eine den wachsenden Anforderungen adäquate Mittelausstattung in der Auswärtigen
Kulturpolitik Sorge zu tragen. Dazu gehört, die Auswärtige Kulturpolitik aus den im Koch/
Steinbrück-Papier aufgeführten Finanzhilfen gänzlich und auf Dauer herauszunehmen.
Über Jahrzehnte hat der Bund im Inland Aufgaben in der Kulturfinanzierung übernommen.
Die Mischfinanzierung von Bund und Ländern bei Einrichtungen wie zum Beispiel den Bay-
reuther Festspielen, dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach, den Ruhrfestspielen Reckling-
hausen oder auch der Dokumenta ist historisch gewachsen. Es handelt sich bei diesen Einrich-
tungen bzw. Ereignissen zweifellos um Institutionen von gesamtstaatlicher Bedeutung. Sie strahlen
weit über das Bundesland z.T. über ganz Deutschland hinaus und erreichen ein Fach- oder
kulturell interessiertes Publikum aus der gesamten Bundesrepublik. Diese Mischfinanzierungen
haben bislang keine Irritationen über grundgesetzliche Zuständigkeiten verursacht. Ihr gesamt-
staatlicher Nutzen ist unstrittig, was eine neutrale Evaluation auch zeigen könnte.
Mit der deutschen Vereinigung sind die Aufgaben des Bundes in der Kulturförderung ge-
wachsen. In den ersten Jahren nach der Vereinigung hat der Bund bis zum Jahr 1995 weitge-
hende Aufgaben in der Finanzierung der kulturellen Infrastruktur in den neuen Ländern
übernommen, da diese ihrer finanziellen Verantwortung noch nicht nachkommen konnten.
Das Engagement des Bundes wurde in den letzten Jahren angesichts des Solidarpaktes I und
II sukzessive zurückgefahren, so dass sich der Bund auch in den neuen Ländern immer stärker
auf die Unterstützung national bedeutsamer Kultureinrichtungen konzentriert.

Gemeinsame Bildungsplanung

Im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung (BLK) wurden in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche wichtige Modellprojekte –
gerade im Feld der kulturellen Bildung bzw. im Bereich der Entwicklung von Ausbildungs-
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modellen auf Hochschulebene – gefördert. Dies gilt etwa für den Bereich der Kunstthera-
pie, für Qualifizierung der Kulturpolitik im Rahmen von – inzwischen etablierten – Kul-
turmanagement-Ausbildungen oder für Projekte, in denen neue Beschäftigungsmöglich-
keiten für Künstler erkundet wurden. Diese Zusammenarbeit hat sich zumindest im Kul-
turbereich bewährt. Daneben ist eine Stärkung der kulturpolitischen Dimension der Kul-
tusministerkonferenz ausgesprochen wünschenswert. Sie bedarf allerdings keiner gesetzli-
chen Veränderung. Sie muss lediglich von den Ländern praktiziert werden.
Aus Ländersicht wird eine Kompetenzübertragung der öffentlichen Fürsorge, hier: bei „er-
gänzenden öffentlichen Leistungen im Bereich Erziehung und Bildung“ gefordert. Sofern
hiermit auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (Buch VIII des Sozialgesetzbuches) ge-
meint ist, ist zum einen auf die bislang erfolgreiche Praxis der Bundesförderung – etwa im
Rahmen des Kinder- und Jugendplans des Bundes –, zum anderen auf die verfassungsge-
richtliche Grundsatzerklärung aus dem Jahr 1967 hinzuweisen. Demzufolge ist die Zustän-
digkeit des Bundes in der Anregung und Förderung im Rahmen der Jugendhilfe unstrittig.
Dies gilt insbesondere für Aktivitäten gemäß § 11 KJHG.
Die Förderung von national bedeutsamen Einrichtungen erfolgte bislang nach deren Qua-
lität und bundesweiter Ausstrahlung bzw. Bedeutung. Diesen Maßstab, die Qualität künst-
lerischer Leistung, legen auch die bundesweit fördernden selbstverwalteten Fonds wie der
Deutsche Literaturfonds, der Fonds Darstellende Künste, der Fonds Soziokultur und die
Stiftung Kunstfonds an.
Den Deutschen Kulturrat befremdet, dass die Ministerpräsidenten als Voraussetzung für
die Fusion der Kulturstiftung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder im Zuge einer
Systematisierung der Kulturförderung von Bund und Länder einheitliche Sitzlandquoten
für einzelne Förderbereiche sowie die Festlegung von einheitlichen Förderquoten für ein-
zelne Förderbereiche fordern.

Forderungen des Deutschen Kulturrates

Der Deutsche Kulturrat fordert Bund und Länder auf, an der Mischfinanzierung von national
bedeutsamen Einrichtungen oder Institutionen festzuhalten. Diese Mischfinanzierungen basie-
ren auf Zuschüssen des jeweiligen Sitzlandes einer Einrichtung, der Kommune, eigenen Einnah-
men und einem Bundeszuschuss. Ein solcher Bundeszuschuss stellt die Kulturhoheit der Länder
nicht in Frage. Er ermöglicht vielmehr den Erhalt bzw. den Ausbau national bedeutsamer bzw.
zentraler Einrichtungen. Sollte der Bund im Zuge einer radikalen Entflechtung der Förderkom-
petenzen von Bund und Ländern diese Einrichtungen nicht mehr fördern dürfen, müssten die
Länder gemeinsam in die Verantwortung eintreten.
Mit Sorge verfolgt der Deutsche Kulturrat, dass im Rahmen des europäischen Eini-
gungsprozesses die Exekutive gestärkt wird, die Parlamente, insbesondere die Landtage
an Einflussmöglichkeiten verlieren. Der Deutsche Kulturrat fordert daher die Mitglie-
der der Föderalismuskommission auf, für eine Stärkung der Entscheidungskompeten-
zen der Parlamente einzutreten. In diesen Zusammenhang gehört auch die Einbezie-
hung des Sachverstands aus den Verbänden des Kulturbereiches, um so die Kompeten-
zen aus diesen Organisationen zu nutzen und die Bürgerinnen und Bürger stärker zu
beteiligen.
„Staat“ bedeutet heute jedoch nicht nur die Berücksichtigung der drei Gewalten: der mo-
derne Staat kann seine Steuerungsprobleme nur lösen, wenn er etwa durch eine systemati-
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sche Einbeziehung der Organisationen der Zivilgesellschaft seine legitimatorische Basis ver-
breitert, so wie inzwischen in internationalen Kontexten, insbesondere auf der europäi-
schen Ebene, üblich ist.

1.8 Bürgerschaftliche Engagierte nicht mit unangemessenen
Haftungsrisiken belasten –

Deutscher Kulturrat fordert Präzisierung der Haftungsregelungen für
ehrenamtliche Vorstandsmitglieder

Berlin, den 26.06.2003. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturver-
bände, fordert die Bundesregierung auf, die bestehenden Haftungsregelungen für ehren-
amtliche Vorstände von Vereinen und Stiftungen zu präzisieren.

Der ehrenamtliche Vorstand eines Vereins oder einer Stiftung haftet unbeschränkt, persön-
lich und mit seinem gesamten Vermögen – gegenüber der Stiftung bzw. dem Verein als
solchen, oder gegenüber Dritten, insbesondere der Finanzverwaltung oder den Sozialversi-
cherungsträgern. Diese Haftungsrisiken erscheinen gerade für ehrenamtlich Engagierte als
unzumutbar.
Oftmals stellt sich erst Jahre nach der Ausstellung einer Spendenbescheinigung im Rahmen
einer Betriebsprüfung durch die Finanzverwaltung heraus, dass aus steuerrechtlicher Sicht
die Spenden nicht richtig verwandt wurden. Der ehrenamtliche Vorstand kann nach gel-
tendem Recht schon bei leichter Fahrlässigkeit zur Rechenschaft gezogen werden, wenn
Spenden im Rahmen der Verästelungen des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts nicht
gesetzeskonform verwandt oder entgegengenommen wurden.
Ehrenamtliche Organmitglieder können die hierfür geforderten steuerlichen Fragen selten
beurteilen. Ein solches unangemessen überzogenes Haftungsrisiko ohne Entlastungsmög-
lichkeit wirkt kontraproduktiv zu dem Bestreben, mehr Bürger zu ehrenamtlichem Enga-
gement in spendensammelnden Organisationen zu bewegen. Bereits die Enquete-Kommis-
sion „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagement“ des Deutschen Bundestags hat in ih-
rem Abschlussbericht empfohlen unter Berücksichtigung des Rechtsschutzes Dritter das
Haftungsrisiko für ehrenamtliche Vereinsvorstände bei der zweckwidrigen Verwendung von
Spendenmitteln neu zu regeln.
Auch in der wissenschaftlichen Diskussion wird die geltende Regelung als unangemessenes
Haftungsrisiko für bürgerschaftlich Engagierte beurteilt. Überdies wird darauf verwiesen,
dass die Gefährdungshaftung den in § 69 AO zum Ausdruck kommenden allgemeinen
steuerlichen Haftungsgrundsätzen widerspricht und ein Fremdkörper im steuerlichen Haf-
tungsrecht ist.
Der Deutsche Kulturrat fordert daher, dass der Haftungstatbestand des § 10 b Abs. 4 Satz
2, zweiter Halbsatz Einkommensteuergesetz, der derzeit eine verschuldensunabhängige
Haftung des Veranlassers bei der zweckwidrigen Verwendung von Spendenmitteln vor-
sieht, auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit eingeschränkt wird. Eine vergleichbare Regelung
sollte im Körperschaftssteuerrecht geschaffen werden.
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Die steuerrechtlich zweckwidrige Verwendung von Spendenmitteln würde durch diese
Änderung behandelt wie der Haftungstatbestand für die Ausstellung unrichtiger Spenden-
bescheinigung in § 10 Abs. 4 Satz 2 erster Halbsatz Einkommensteuergesetz, der schon
heute auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist.

1.9 Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur stärken! –

Rahmenbedingungen für bürgerschaftlich Aktive verbessern.
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates vom 26.09.03

Präambel

Bürgerschaftliches Engagement prägt entscheidend das kulturelle Leben in Deutschland.
Es ist unverzichtbar für die Pflege der Kultur, Erhalt und Fortentwicklung kultureller Wer-
te, gesellschaftliche Integration und zivilgesellschaftliche Demokratisierung.
Das Bild der reichen Kulturlandschaft Deutschland mit seinem engen Netz von Stadt- und
Staatstheatern, Museen, Bibliotheken und Volkshochschulen, Kunstgalerien und Medien-
einrichtungen, Soziokulturellen Zentren und Bürgerhäusern, Musik- und Jugendkunst-
schulen, Baukultur mit seinem Schatz an Denkmalen sowie Chören und Instrumental-
gruppen wäre undenkbar ohne das bürgerschaftliche, unentgeltliche Engagement vieler
Menschen. Mehr als 3,5 Millionen Menschen sind in der Bundesrepublik im Kulturbe-
reich ehrenamtlich aktiv, häufig sogar in mehreren Vereinen und Einrichtungen zugleich.
Ihre Aktivitäten erweitern das Leistungsspektrum kultureller Einrichtungen nachhaltig; ihr
Engagement trägt dazu bei, dass Angebote bürgernäher organisiert sind, sich die Identifika-
tion der Bürgerinnen und Bürger mit den Kultureinrichtungen in ihrer Stadt und den
Angeboten in ihrem Lebensumfeld erhöht und vielen Menschen die Möglichkeit gegeben
ist, sich am kulturellen Leben aktiv zu beteiligen.
Für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft wird es von großer Bedeutung sein, dass es
trotz gesellschaftlichem Struktur- und Wertewandel, trotz Entsolidarisierungs- und Indivi-
dualisierungsprozessen und trotz der mit der Krise des Wohlfahrtsstaates verbundenen weit-
reichenden gesellschaftlichen Veränderungen und materiellen Problemen gelingt, Bürger-
schaftliches Engagement zu sichern. Dazu ist eine rasche Umsetzung der Handlungsemp-
fehlungen der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zur „Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements“ von entscheidender Bedeutung.
Die Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagement“ hat in ihrem Ab-
schlussbericht den Versuch unternommen, die Vision einer engagierten Bürgergesellschaft zu
entwerfen. Sie hat alle, die Vereine und Verbände, die Bürgerschaftlich Engagierten, die Un-
ternehmen und den Staat, in ihren Handlungsempfehlungen in die Pflicht genommen, einen
Beitrag zur Verwirklichung einer engagierten Bürgergesellschaft zu leisten. Der Deutsche
Kulturrat sieht sich in der Verpflichtung, die an die Vereine und Verbände gerichteten Hand-
lungsempfehlungen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls umzusetzen. Der Deutsche Kul-
turrat fordert den Bund auf, die auf der Bundesebene erforderlichen gesetzgeberischen Schrit-
te zu unternehmen, um seinerseits zur Verbesserung der Rahmenbedingung für Bürgerschaft-
liches Engagement beizutragen und die Vielfalt des kulturellen Lebens langfristig zu sichern.
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1. Die Vielfalt des Bürgerschaftlichen Engagements
in der Kultur ist beeindruckend

Die Traditionslinien Bürgerschaftlichen Engagements in der Kultur reichen weit zurück.
Seit den ersten Gründungen von Kunstvereinen und Literarischen Gesellschaften sowie
dem Aufblühen der Bürgerlichen Konzertbewegung im 18. Jahrhundert und der späteren
Sing- und Spielbewegungen hat sich eine ungeheure Vielfalt von Engagementformen und
-felder in der Kultur entwickelt. Der Freiwilligensurvey, die erste umfassende bundesweite
empirische Erhebung zum Umfang Bürgerschaftlichen Engagements, weist für den Kultur-
bereich die Zahl von 3,5 Millionen ehrenamtlichen Aktivitäten aus. Einige Felder kulturel-
len Freiwilligenengagements werden nachfolgend kurz skizziert, um diese Vielfalt zu bei-
spielhaft zu illustrieren und den unverzichtbaren Wert Bürgerschaftlichen Engagement für
das kulturelle Leben und den Zusammenhalt der Gemeinschaft darzustellen:
· In über 400 Kunstvereinen engagieren sich ca. 150.000 Bürgerinnen und Bürger, dies

reicht vom kleinen Verein mit 50 Mitgliedern in einem Dorf bis zu großen Ausstellungs-
häusern wie etwa in Düsseldorf oder Bremen mit 4.000 bis 6.000 Mitgliedern. Kunstver-
eine vermitteln zeitgenössische Bildende Kunst, die sich oft auf den nationalen Kunst-
märkten noch nicht durchsetzen konnte, jenseits kommerzieller Interessen und oft mit
Etats von wenigen Tausend Euro. Sie sind für Künstlerinnen und Künstler oftmals ein
Scharnier zwischen den ersten kommerziellen Erfolgen in Galerien und Ausstellungsmög-
lichkeiten in Museen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kunstvereinen
wirken als Kuratoren, Vermittler, Fundraiser, Buchhalter oder in der Aufsicht.

· In ca. 200 Literarischen Gesellschaften setzen sich rd. 70.000 Bürgerinnen und Bürger
für das Werk eines Autors oder einer Autorin ein. Das Spektrum der Literarischen Gesell-
schaften ist ebenso vielfältig wie das der Kunstvereine. Es reicht von der international der
tätigen Goethe-Gesellschaft mit zahlreichen Ortsgruppen zur Peter-Hille-Gesellschaft, die
sich der Pflege des Werkes eines regional bekannten Autors einsetzt. Literarische Gesell-
schaften haben sich zum Ziel gesetzt, das Werk von Autoren zu pflegen und die Auseinan-
dersetzung mit Literatur, zeitgenössischer und älterer, zu fördern.

· Etwa 560.000 Menschen wenden jährlich rund 70 Millionen Stunden auf, um Gesang
und Konzert der 60.000 weltlichen und kirchlichen Chören mit ihren 1,4 Millionen Sän-
gerinnen und Sängern sowie mit 1,2 Millionen passiven Mitgliedern möglich zu machen.
Ungefähr gleich groß ist die Zahl derer, die für 700.000 Instrumentalisten und 900.000
passive Mitglieder das Musizieren in mehr als 30.000 Instrumentalgruppen ermöglichen.
Jeder Fünfte der Bürgerinnen und Bürger in vielfältigen Formen weltlicher und kirchli-
cher Vokal- und Instrumentalvereinigungen übernimmt damit Verantwortung für das
musikalisch-kulturelle Leben im Gemeinwesen. Sie bilden die personell größte Gruppe
an bürgerschaftlich Engagierten im Kulturbereich. Das Spektrum reicht vom Mandoli-
nenensemble bis zum Blasorchester, vom Gospel-Chor bis zum Konzertchor. Chöre und
Instrumentalgruppen sind bereichernd für das kulturelle Leben in den Regionen, spre-
chen einen großen Zuhörerkreis an und vermitteln oft erste oder einzige unmittelbare
Kulturerlebnisse. Sie integrieren alle Altersgruppierungen, nationale Zugehörigkeiten so-
wie intellektuelle und soziale Unterschiede. Zudem leisten sie Wesentliches zur musikali-
schen Aus- und Fortbildung ihrer Mitglieder. In den Chören und Orchester des Laienmu-
sizieren findet seit einiger Zeit ein Modernisierungsprozess statt, damit den selbstgestell-
ten Anforderungen auch in Zukunft noch gerecht werden kann.
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· Unverzichtbar ist das Bürgerschaftliche Engagement in den Förder- und Trägervereinen
von Theatern, Bibliotheken oder Museen. Hier tun sich Bürgerinnen und Bürger aus
einer Stadt zusammen, um die örtliche Kultureinrichtung zu unterstützen. Sie sammeln
Geld für besondere Aktivitäten der Kultureinrichtung. Sie ermöglichen den Ankauf von
Büchern, von Kunstwerken oder die Ausstattung einer besonderen Inszenierung. In der
finanziellen Unterstützung durch Spenden- und Sponsoringaktivitäten der Theaterfreun-
deskreise sieht der Deutsche Bühnenverein eine Hauptleistung des bürgerschaftlichen En-
gagements an Theatern.

· Immer bedeutsamer wird das Bürgerschaftliche Engagement als Bereitstellung von Zeit in
Kultureinrichtungen. Viele Museen, Theater und Bibliotheken gewinnen in zunehmen-
dem Maße ehrenamtlich Aktive für eine Vielzahl von Aufgaben: beispielsweise für Infor-
mations- und kulturpädagogische Vermittlungsaufgaben wie Besucherführungen in Mu-
seen oder Benutzereinführungen in Bibliotheken, für die Unterstützung von Theaterca-
fes, Museumsshops oder Bücherbasaren, für Dokumentations- und Öffentlichkeitsarbeit,
Programm- und Publikumswerbung, für Aufsichtsdienste und Ordnungsarbeiten. Ohne
bürgerschaftliches Engagement wäre dieser kulturelle Reichtum einer vielgestaltigen Land-
schaft von Museums-, Theater-, Kunst- und Literaturinstitutionen erheblich ärmer.

· Viele Denkmäler können nur mit Bürgerschaftlichem Engagement gerettet werden. Ei-
gentümer, Freiwilligeninitiativen und Stiftungen leisten einen wesentlichen Beitrag zum
Erhalt der deutschen Kulturlandschaft.

· Für die Soziokultur und die Felder kultureller Bildung bedeutete die kulturpolitische Re-
formdiskussion der 70er Jahre, verbunden mit dem Leitbild „Kultur für alle - Kultur von
allen“, bürgerschaftliches Engagement als durchgängiges Strukturprinzip und Wesens-
merkmal der Arbeit in diesem Bereich zu verankern. Programmatisch unverzichtbar ge-
hören zum Profil von Soziokulturellen Zentren und Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendkulturarbeit Arbeitsstrukturen und Angebotsprofile, die Bürgernähe und Partizipati-
on, Lebensweltorientierung und kulturelle Selbsttätigkeit besonders gewichten.

· Daneben hat auch die Kulturpolitik selbst als öffentliches Projekt vielfältige Impulse aus
privaten Initiativen und bürgerschaftlichem Engagement erhalten. Gemeint sind damit
vor allem die zahlreichen Vereinigungen und Verbände, die nicht nur als Träger von Ein-
richtungen und Fördervereine für eine vielfältige kulturelle Landschaft Verantwortung
tragen, sondern sich auch als „pressure groups“ für eine öffentlich begründete und dem
Prinzip der Staatsferne verpflichtete Kulturpolitik eintreten. Viele kulturpolitische Inno-
vationen und gesetzliche Rahmenbedingungen sind auf das Engagement von Bürgern
und ihren Vereinigungen zurück zu führen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang auch die privaten Stiftungen, die in der Kulturförderung eine immer
größere Rolle spielen, aber auch als Akteure im „Netzwerk Kulturpolitik“ verstärkt prä-
sent sind.

· Stiftungen sind bereits eine sehr alte Form des Bürgerschaftlichen Engagements. So be-
deutende Einrichtungen wie z.B. die Frankfurter Städelschule sind eine Stiftung und ge-
hen auf das Engagement von Bürgern zurück. Nicht zuletzt durch die Reformen im Stif-
tungssteuer- und im Stiftungszivilrecht ist ein erfreulicher Anstieg in der Errichtung von
Kulturstiftungen zu verzeichnen, die eine wichtige Rolle in der Förderung von Künstler
und kulturellen Projekten einnehmen.

· Relativ neu ist das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in Bürgerstiftungen. In
einer Bürgerstiftung schließen sich Bürgerinnen und Bürger zusammen, um durch den
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Einsatz von Geld und von Zeit Projekte in ihrer Stadt zu verwirklichen. Viele dieser Pro-
jekte sind an der Schnittstelle von Jugend- und Kulturarbeit angesiedelt.

· Erst seit zwei Jahren gibt es ein neues Strukturmodell, das Freiwillige Soziale Jahr Kultur,
um gezielt junge Menschen an Bürgerschaftliches Engagement heranzuführen und Kul-
tureinrichtungen zu motivieren, für Jugendliche zwischen Schule und Beruf ein Freiwilli-
ges Kulturelles Jahr anzubieten. Nachdem im Freiwilligen Sozialen Jahr bereits auf eine
jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurückgeblickt werden kann, machte das Modellpro-
jekt „Rein ins Leben!“ der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung und das Engage-
ment der Landesvereinigungen für kulturelle Jugendbildung den Weg frei dafür, dass heu-
te – auch im FSJ Gesetz geregelt – interessierte Jugendlichen ein Freiwilliges Soziales Jahr
auch in Einrichtungen der Kunst, Kultur und kulturellen Bildung machen können. Im
Jahr 2003 stellten über 2.000 Jugendliche bei den Trägern des FSJ Kultur, der Bundesver-
einigung Kulturelle Jugendbildung und den Landesvereinigungen Kulturelle Jugendbil-
dung einen Zulassungsantrag. Die Tendenz ist steigend und die Zahl der bereits existie-
renden ca. 250 Plätze sollte schnell um viele weitere Einsatzmöglichkeiten für junges En-
gagement in der Kultur erweitert werden.

2. Schlussfolgerungen und Aufgaben

Die aufgeführten Engagementfelder können nur einen kleinen Ausschnitt aus dem breiten Spek-
trum kultureller Engagementfelder abbilden. Die gemachten Erfahrungen sind aber auch bei-
spielhaft für viele andere Engagementbereiche und machen folgende Entwicklungen deutlich:
Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur wird in der Zukunft an Bedeutung gewin-
nen. Dieses nicht allein aus dem Grund heraus, dass die öffentliche Hand kulturelle Leis-
tungen nicht mehr im gewohnten Umfang vorhalten kann, sondern auch weil in einer
zukunftsfähigen Bürgergesellschaft die Bürgerinnen und Bürger selbst Verantwortung für
das kulturelle Leben vor Ort übernehmen wollen.
Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur beinhaltet ein breites Spektrum an Aktivitä-
ten. Die Vielfalt der unterschiedlichen ehrenamtlich-bürgerschaftlichen Aktivitäten in der
Kultur entspricht der Vielgestaltigkeit kultureller Einrichtungen, Strukturen und organisa-
torischer Formen.
Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur erfolgt zumeist aus dem Motiv heraus, sich
für Kunst und Kultur zu engagieren, selber kreativ tätig zu sein, sich für Künstler einzusetzen,
Spaß zu haben und etwas in der Stadt oder Gemeinde zu verwirklichen, in der der Lebensmit-
telpunkt liegt. Dabei gilt auch für die im Kunst- und Kulturbereich Engagierten eine Motiv-
struktur, die die Soziologie mit den Bezeichnungen „solidarischer Individualismus“ oder „en-
gagierte Individualisten“. Gemeint ist damit ein Engagementinteresse bei den heutzutage eh-
renamtlich-bürgerschaftlichen Akteuren, welches Gemeinsinn und Eigeninteressen zu ver-
binden sucht, bei dem man etwas für sich und für die Gemeinschaft tut.
Gemeinsam ist allen Engagementbereichen, dass Bürgerschaftliches Engagement in der Kul-
tur sowohl die Spende von Zeit als auch die Spende von Geld umfasst. Häufig spenden
Engagierte einer Organisation Zeit und Geld. Bürgerschaftliches Engagement kann sowohl
in der Errichtung einer Stiftung zu Gunsten der Förderung von Kunst und Kultur als auch
durch großzügige Spende zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler oder als auch
durch den persönlichen Einsatz, damit in den Städten und Gemeinden das kulturelle An-
gebote aufrecht erhalten werden kann, seinen Ausdruck finden.
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Gerade im Kulturbereich gibt es nicht wenige Beispiele, bei denen die Reduzierung von
Leistungsangeboten, von Öffnungszeiten oder gar die drohende Schließung von Kulturein-
richtungen durch bürgerschaftliches Engagement abgewehrt werden konnte.
Dieses Engagement darf aber nicht überstrapaziert werden. Bürgerschaftlich Engagierte
wollen und können nicht der Lückenbüßer für fehlende Finanzmittel sein.
Die Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement ist unverzichtbar für die Gestal-
tung des sozialen Wandels und hat mit der Entwicklung von Demokratie und Partizipati-
on, von kultureller Vielfalt und Bürgernähe als Aufgaben der Kulturpolitik zu tun. Eine
Unterstützung ehrenamtlich-bürgerschaftlichen Engagements nur, weil Angebote dann bil-
liger zu erhalten sind, Personalstellen wegrationalisiert und Ressourcen eingespart werden
können, verkehrt die gesellschaftspolitische Aufgabe der Kulturpolitik in ihr Gegenteil.

2.1 Verbesserung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen – Umsetzung
der Vorschläge der Enquete-Kommission

Die Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements setzt die Schaffung und Verbesserung
gesetzlicher Rahmenbedingungen voraus. Hierzu gehören unter anderem Fragen des Versi-
cherungsschutzes der ehrenamtlich Aktiven, Angebote zu ihrer Qualifizierung und Zertifi-
zierung, Regelungen zur Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit, eine verbesserte steuerli-
che Berücksichtigung des Aufwands in ehrenamtlichen Tätigkeiten sowie die Veränderung
der steuerlichen Rahmenbedingungen für Vereine.
Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements“ hat einen Katalog an Handlungsempfehlungen vorgelegt, den der Deutsche
Kulturrat im Grundsatz begrüßt. Aus der Vielzahl an Handlungsempfehlungen hält der
Deutsche Kulturrat die nachfolgend genannten für vordringlich.

2.1.1 Entbürokratisierung
Bürokratische Hürden erschweren oftmals das Bürgerschaftliche Engagements. Eine Viel-
zahl von Gesetzen, Vorschriften und Regelungen, die sich teilweise auch widersprechen,
müssen von den Bürgerschaftlich Engagierter berücksichtigt werden. Die Enquete-Kom-
mission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestags hat in
ihren Handlungsempfehlungen eine deutliche Entbürokratisierung angemahnt.
Viele Bürgerinnen und Bürgern, die an sich bereit wären, Aufgaben zu übernehmen, scheu-
en davor zurück, weil ihnen die zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften im Steuerrecht,
im Gemeinnützigkeitsrecht, im Arbeits- und Sozialrecht nicht geläufig sind. Gerade Ver-
einsvorstände übernehmen eine erhebliche persönliche Verantwortung. Der Deutsche Kul-
turrat behält sich vor, gesondert zu der Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen
für Bürgerschaftliches Engagement Position zu beziehen.

2.1.2 Veränderungen im Zuwendungsrecht und in der Zuwendungspraxis
Sehr konkrete, schnell umsetzbare und vor allem kostenneutrale Möglichkeiten der Entbü-
rokratisierung bestehen im Bereich des öffentlichen Haushaltsrechts. In dem vom Maece-
nata-Institut für Dritter-Sektor-Forschung für den Deutschen Kulturrat erstellten Gutach-
ten „Die Kultur der Zivilgesellschaft stärken - ohne Kosten für den Staat“ werden aufbau-
end auf die Ergebnisse der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments“ zehn konkrete Vorschläge zur Veränderung der Zuwendungspraxis und des Zuwen-
dungsrechts der öffentliche Hände aufgeführt.
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Viele Kulturvereine und Kultureinrichtungen vermögen ihre Aufgaben aus selbst erwirt-
schafteten Mitteln nicht zu erfüllen. Sie erhalten daher staatliche Zuwendungen, um ent-
weder konkrete Projekte durchzuführen (Projektförderung) oder werden für ihre satzungs-
gemäßen Aufgaben institutionell gefördert. Die Bundes- und auch die Landeshaushalts-
ordnungen lassen den Zuwendungsgebern ausreichende Spielräume, um die Zuwendung
so zu gestalten, dass Kulturorganisationen ohne großen administrativen Aufwand die Mit-
tel bewirtschaften können. In der Praxis sieht es aber oft so aus, dass Anforderungen an
Zuwendungsnehmer gestellt werden als verfügten sie über einen großen administrativen
Apparat zur Verwaltung der Mittel. Dieses verursacht zusätzliche Kosten und einen Verwal-
tungsaufwand, der oftmals in keinem adäquaten Verhältnis zur bereitgestellten Summe steht,
und baut zusätzliche Hürden für die Engagierten auf.
Zur Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements fordert der Deutsche Kulturrat daher:

dass die Beratungs- und Informationsmöglichkeiten verbessert werden,
dass vermehrt das Instrument der Festbetrags- statt der Fehlbedarfsfinanzierung genutzt wird,
dass die Kontrolle der Mittelverwendung vereinfacht wird,
dass das Bürgerschaftliche Engagement als Eigenanteil bei der Fehlbedarfsfinanzierung
anerkannt wird.
dass das Besserstellungsverbots gelockert wird,
dass Zuwendungsgeber und Zuwendungsnehmer besser geschult werden.

Zur Anerkennung und Unterstützung ehrenamtlich-bürgerschaftlichen Engagements in
der Kultur bedarf es zusätzlicher Bemühungen der Motivierung, Aktivierung und Qualifi-
zierung. Hierzu zählen:

2.1.3 Reformen in Kulturvereinen
Kulturvereine brauchen eine Offenheit für Engagementinteressierte. Sie brauchen moder-
ne Instrumente der Aktivierung und Qualifizierung neuer Akteure und eine Vereinskultur,
die dem verbreiteten Image eines klassisch geführten Vereins mit seiner Unbeweglichkeit
und „Vereinsmeierei“ etwas entgegen setzt. Nur dann werden sich neue aktive Mitglieder
gewinnen lassen.
Die Mehrzahl kultureller Organisationen hat diese Anforderung an innere Reformen auf-
gegriffen und geht den Wandel offensiv an. Dabei werden sowohl die Potenziale bei jungen
Menschen mit besonderen Maßnahmen erschlossen, um sie – entgegen dem Trend der
Individualisierung – für die Übernahme Bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbe-
reich zu gewinnen, als auch die Engagementbereitschaft der stetig wachsenden Gruppe an
Älteren konstruktiv aufgegriffen und ihnen für die nachberufliche Phase neue Aktivitätsfel-
der eröffnet.

2.1.4 Fortbildung als Teil der Anerkennungskultur
Ein wichtiger Baustein zur Gewinnung Bürgerschaftlich Engagierter und vor allem zu
deren dauerhafter Bindung ist die Frage der Fortbildung von Ehrenamtlichen. Dabei
geht es zum einen um eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Fachgebiet,
zum anderen aber auch um administrative Fragen. Gerade letzteres stellt sich in vielen
Vereinen oftmals als Problem heraus. Der Eintritt in einen Kulturverein erfolgt in der
Regel aus Interesse an der jeweiligen kulturellen Sparte und nicht aus dem Motiv heraus,
einen Verein zu führen. Die Vereinsführung stellt sich aber oftmals als die wesentlich
schwierigere Aufgabe heraus als die Auseinandersetzung mit Literatur, Bildender Kunst
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oder das gemeinsame Musizieren. Nicht von ungefähr wird daher in vielen Vereinen die
Forderung nach Verwaltungsvereinfachung laut. Fortbildung bedeutet für die Aktiven aber
mehr als den Erwerb von Qualifikationen. Die Teilnahmemöglichkeit an Fortbildungsver-
anstaltungen ist für sie zugleich eine Anerkennung ihres Bürgerschaftlichen Engagements.
Neben Qualifizierungsmaßnahmen der Bürgerschaftlich Engagierten darf die Anforderung
an die Fortbildung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vergessen
werden. Indem sich Kultureinrichtungen vermehrt Bürgerschaftlich Engagierten öffnen,
verändert sich das Anforderungsprofil an die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Damit Bürgerschaftlich Engagierte in Kultureinrichtungen zu beiderlei Nutzen mit-
arbeiten können, müssen die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Angst
vor der eigenen Deprofessionalisierung mit Selbstbewusstsein zur Zusammenarbeit weiter-
gebildet werden.
Um das bürgerschaftliche Engagement zu stärken und auszubauen, bedarf es der gemeinsa-
men Kräfte von Bund, Ländern, Kommunen, Verbänden und Vereinen. Denn nur im Zu-
sammenspiel von engagementfreundlichen Rahmenbedingungen, einer weiterentwickel-
ten Anerkennungskultur und dem Willen aller Beteiligten, kann das bürgerschaftliche En-
gagement und die Bürgerbeteiligung partnerschaftlich gestaltet werden.

1.10 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur Vorbereitung
eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in
der Informationsgesellschaft („Zweiter Korb“)*

Berlin, den 11.12.2003. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturver-
bände, begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem „Gesetz zur Regelung des Urheber-
rechts in der Informationsgesellschaft“ die im Mai 2001 verabschiedete „EU-Richtlinie
zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft“ zeitnah in deutsches Recht umgesetzt
hat. Das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft trat am
13.09.2003 in Kraft.

*  In seiner Stellungnahme „Urheber- und Leistungsschutzrecht in der Informationsgesellschaft“ vom September
1998 hat der Deutsche Kulturrat hervorgehoben, dass für eine positive Entwicklung der Informationsgesell-
schaft ein funktionierendes Urheberrecht unabdingbare Voraussetzung ist. Im Schreiben des Deutschen Kultur-
rates an das BMJ vom 24.2.1999 wurde zum „Diskussionsentwurf eines 5. Gesetzes zur Änderung des Urhe-
berrechtsgesetzes“ ausführlich Stellung bezogen. Dabei wurde betont, dass eine 5. Urheberrechtsnovelle nicht
nur der Umsetzung der beiden WIPO-Verträge dienen dürfe, sondern weitergehende, dringende Änderungen
des Urheberrechtsgesetzes notwendig sind. Dies gilt unverändert. In der Stellungnahme des Deutschen Kultur-
rates zum Referentenentwurf für ein „Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“
hat der Deutsche Kulturrat bereits zu wichtigen Aspekten bei Umsetzung der genannten EU-Richtlinie Stel-
lung bezogen. In der Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung für
ein „Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“ hat der Deutsche Kulturrat, einige
wesentliche Gesichtspunkte zur Umsetzung der EU-Richtlinie herausgegriffen und die Regelung weiterer Fra-
gestellungen angemahnt
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Nach der Umsetzung der EU-Richtlinie steht nun Korb II auf der Agenda. Der Deutsche
Kulturrat begrüßt, dass die Bundesregierung zügig nach Abschluss der Arbeiten am Gesetz
zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft die Beratungen zu Korb II
aufgenommen hat. Korb II bietet die Gelegenheit, weitere regelungsbedürftige Aspekte im
Urheberrecht im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens mit zu behandeln.
Der Deutsche Kulturrat hat bereits in der Vergangenheit zu den auch jenseits der notwen-
digen Einarbeitung der genannten EU-Richtlinie in das deutsche Urheberrechtsgesetz aku-
ten Probleme Stellung bezogen.
Wir nehmen im Folgenden zu einigen wesentlichen unter den Verbänden der Künstler, der
Kultureinrichtungen, der Kulturvereine und der Kulturwirtschaft unstreitigen Fragen Stel-
lung.

I. Wert kreativer Leistungen

Urheber und ausübende Künstler leben von der Verwertung ihrer künstlerischen Arbeiten.
Ihre Kreativität bildet die Grundlage für ihren Lebensunterhalt und sie gehören zu den
wichtigen Inhaltslieferanten der Informations- und Wissensgesellschaft. Das Urheber- und
Leistungsschutzrecht bietet für Künstler und für die Unternehmen der Kulturwirtschaft,
insbesondere Verleger und Produzenten, einen wesentlichen Rechtsrahmen für eine wirt-
schaftliche Ausübung ihrer Tätigkeit. Künstlerische Arbeiten haben neben dem wichtigen
ideellen auch einen ökonomischen Wert. Diesen Wert kreativer Leistungen zu schützen,
muss auch im digitalen Zeitalter das wesentliche Anliegen des Urheber- und Leistungs-
schutzrechts bleiben.

II. Position des Deutschen Kulturrates zu einzelnen Aspekten des
Urheber- und Leistungsschutzrechts

1. § 53 UrhG (Vervielfältigung zum privaten Gebrauch)
Im Zuge der Debatte um das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informations-
gesellschaft hat der Deutsche Kulturrat zu § 53 UrhG umfassend Stellung genommen. Die
Positionen des Deutschen Kulturrates wurden aufgegriffen. Insbesondere wurde erneut klar-
gestellt, dass die privilegierten Vervielfältigungen auch digital erlaubt sind. Es gilt jetzt ab-
zuwarten, wie sich die neugefassten Regelungen bewähren, ehe über eine erneute Ände-
rung von § 53 UrhG befunden wird.

2. Pauschalvergütung oder Digital Right Management
Der Deutsche Kulturrat hat in seiner Stellungnahme darauf verwiesen, dass die Digital
Right Management-Systeme zum gegenwärtigen Zeitpunkt technisch noch nicht ausgereift
sind und damit auch eine flächendeckende Vergütung der Nutzung urheberrechtlich ge-
schützter Werke nicht gewährleisten können. Sie sind derzeit allenfalls in eng begrenzten
Bereichen der Online-Übermittlung von Werken wirksam. Auch auf längere Sicht, wenn
die Digital Right-Management-Systeme ausgereift sind, wird nach Auffassung des Deut-
schen Kulturrates die Notwendigkeit der pauschalen Vergütung für die private Vervielfälti-
gung von Werken erforderlich bleiben. Der Deutsche Kulturrat sieht daher zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt keinen Handlungsbedarf für eine Regelung zu Gunsten von Digital Right
Management-Systemen. Unabhängig davon verweist der Deutsche Kulturrat darauf, dass
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beim Einsatz von Digital Right Management Systemen stets der Datenschutz ausreichend
zu gewährleisten ist.

3. Höhe der Pauschalvergütungen
Die in der Anlage zu § 54 d UrhG festgeschriebenen Vergütungssätze sind seit 1985 unver-
ändert. In den beiden Vergütungsberichten der Bundesregierung wurde bereits darauf hin-
gewiesen, dass diese Tarife dringend angehoben werden müssen. Zuletzt hat die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage am 27.9.2001 erneut darauf hingewiesen,
dass diese Vergütungssätze seit 1985 nicht erhöht worden sind und es nicht einmal einen
„Inflationsausgleich“ gab (BT-Drucks. 14/6993 S. 34, Frage 54). Der Deutsche Kulturrat
fordert daher die Bundesregierung auf, beim jetzt anstehenden Gesetzesvorhaben endlich
die Konsequenzen hieraus zu ziehen.
Darüber hinaus vertritt der Deutsche Kulturrat die Auffassung, dass sich die bisherige Re-
gelung, die Vergütungssätze gesetzlich zu regeln, nicht bewährt hat. Der Deutsche Kultur-
rat empfiehlt daher, dass künftig das Bundesministerium der Justiz die Vergütungssätze im
Rahmen einer Gesetzesermächtigung durch Rechtsverordnung festsetzt.

4. Verwertung von Archivbeständen
In den Archiven, besonders der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ruhen bedeu-
tende kulturelle „Schätze“ in Form von Aufzeichnungen insbesondere musikalischer und
literarischer Werke und Darbietungen. Mit Hilfe der neuen technischen Mittel könnte und
sollte dieses wichtige kulturelle Erbe einem breiteren Publikum on- und offline zur Verfü-
gung gestellt werden. Das Urheberrecht muss dabei dazu dienen, den Rechteinhabern für
solche Nutzung eine angemessene Vergütung zu sichern. Der Deutsche Kulturrat fordert
die Bundesregierung auf, im Rahmen von Korb II eine Lösung der Archivproblematik un-
ter Berücksichtigung des Urheberpersönlichkeitsrechts herbeizuführen.

5. Verbesserung der Position bildender Künstler
Im Vergleich zu Urhebern anderer künstlerischer Sparten besteht eine strukturelle Be-
nachteiligung Bildender Künstler, deren Werke ebenso wie die Werke musikalischer Au-
toren der Öffentlichkeit überall zugänglich gemacht werden, ohne allerdings hierfür Ver-
gütungen zu erhalten. Der Deutsche Kulturrat fordert die Bundesregierung im jetzt an-
stehenden Gesetzgebungsverfahren auf, diese strukturelle Benachteiligung zu beseitigen.
Darüber hinaus sollte in § 59 I UrhG eine Vergütungspflicht für Kunstwerke im öffent-
lichen Raum eingeführt werden, wenn die dadurch privilegierte Nutzung zu gewerbli-
chen Zwecken erfolgt.

6. Kopienversand auf Bestellung
Der Versand von Kopien wissenschaftlicher Artikel aus Fachzeitschriften insbesondere
durch zentralisierte öffentliche Fachbibliotheken zählt heute zu den Eckpfeilern des wis-
senschaftlichen Informationsflusses. So hat allein die British Library als wohl größter
Kopienversanddienst der Welt bereits im Jahr 1998 über 4 Millionen Artikel in alle Welt
versandt; in Deutschland haben wissenschaftliche Bibliotheken 2003 insgesamt rd. 1,2
Millionen Artikel versandt. Einerseits ist das reibungslose Funktionieren des Kopienver-
sandes Voraussetzung für einen florierenden Wissenschaftsstandort. Andererseits ist si-
cherzustellen, dass dabei die Interessen der Urheber und ihrer Verleger angemessen be-
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rücksichtigt werden. Der BGH hat in seiner Entscheidung „Kopienversand durch öffent-
liche Bibliotheken - Kopienversanddienst“ (NJW 1999, 1953) die „nachträglich ent-
standene Gesetzeslücke“ durch das Konstrukt einer gesetzlichen Lizenz geschlossen. Trotz
dieser BGH-Entscheidung ergaben sich jedoch in der praktischen Abwicklung,
insbesondere bei dem dem heutigen Stand der Technik entsprechenden elektronischen
Artikelversand und beim Versand ins Ausland erhebliche juristische Probleme. Um den
Wissenschaftsstandort Deutschland nicht zu gefährden, ist es daher dringend geboten,
dass der Gesetzgeber selbst eine klarstellende Regelung in das Urheberrechtsgesetz auf-
nimmt.

7. On-the-Spot-Consultation
Die unverzichtbare Kompetenz des öffentlichen Bibliothekswesens für die Erlangung von
Medienkompetenz der Bevölkerung, wie es die Enquete-Kommission des Deutschen Bun-
destages in ihrem Abschlussbericht „Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“
formuliert hat, könnte durch eine auf die hiesigen Verhältnisse zugeschnittene Umsetzung
des Art. 5 Abs. 3 n) der Urheberrechtsrichtlinie in das deutsche Urheberrechtsgesetz eine
Unterstützung erfahren. Hierbei sollte es ausschließlich um die Zugänglichmachung von
rechtsgeschäftlich zu Eigentum erworbenen Bibliotheksbeständen mittels moderner Tech-
nologien in den Räumen der Bibliothek gehen. Die Schranke muss im Hinblick auf den
Dreistufentest der Richtlinie so gefasst werden, dass die ermöglichten Nutzungen nicht zu
Veränderungen im Anschaffungsverhalten der Bibliotheken führen. Dies ist vor allem des-
halb erforderlich, weil ein hoher Anteil der Bevölkerung über die gerade für die Nutzung
digitaler offline-Medien notwendigen Wiedergabegeräte im häuslichen Umfeld nicht ver-
fügt. Das Ausleihrecht geht damit häufig ins Leere. Aber auch besonders zu schützende
Bestände könnten so in den Räumen der Bibliothek zugänglich gemacht werden, ohne dass
das Original einer Benutzung unterliegen muss. Der Vorrang des Vertrages sichert, dass es
dem Rechteinhaber jederzeit möglich ist, diese Anwendung anders auszugestalten. Spätestens
seit der Selbstverpflichtungserklärung der Deutschen Bibliotheksverbände zum Verleihrecht
der Computersoftware kann davon ausgegangen werden, dass das Bibliothekswesen alle
Vorkehrungen gegen eine missbräuchliche Anwendung des Ausnahmetatbestandes ergrei-
fen wird.

8. Leistungsschutzrechte ausübender Künstler
Der neugefasste § 79 ist dogmatisch widersprüchlich: Nach § 79 Abs. II wird die Einräu-
mung von Nutzungsrechten nur eingeschränkt zugelassen, nach § 79 Abs. I ist aber die
Übertragung von Rechten und Ansprüchen ohne weitere Einschränkung ermöglicht. Es ist
nicht nachvollziehbar, wie sich das für Urheber von je her bekannte Prinzip der Einräu-
mung von Nutzungsrechten, das der Gesetzgeber nun auch für die Leistungsschutzrechte
gewählt hat (§79 Abs. II), zur Möglichkeit der Übertragung der Vollrechte (§ 79 Abs. I)
verhält. Zur Heilung des Widerspruchs schlägt der Deutsche Kulturrat vor, § 79 Abs. I
ersatzlos zu streichen.

9. Elektronische Pressespiegel
Der Deutsche Kulturrat hat bereits 1998 auf die verstärkte Nutzung elektronischer Presses-
piegel hingewiesen. Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 11.7.2002 „Elektronischer
Pressespiegel“ (ZUM 2002, 740) ausdrücklich bestätigt, dass elektronische Pressespiegel –
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bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen – der Privilegierung von § 49 unterliegen. Auf-
grund dieses Urteils ist es zwischenzeitlich zu einer Kooperationsvereinbarung zwischen der
Presse Monitor GmbH (als Vertreter der Zeitungsverlage) und der VG WORT gekommen.
Dennoch sollte dieses Urteil zum Anlass genommen werden, um in § 49 UrhG abschlie-
ßend auch das Recht der elektronischen Pressespiegel zu regeln. Dabei sollte eine bisher
bestehende Lücke geschlossen und Abbildungen – auch wenn es hierfür in der Praxis be-
friedigende vertragliche Regelungen gibt – in die gesetzliche Regelung einbezogen werden.

10. Schadensersatz bei Verletzungen
Bei Urheberrechtsverletzungen hat der Verletzer nach derzeit geltender Regelung in Deutsch-
land nur die übliche Lizenzgebühr zu bezahlen, die er auch bei entsprechend ordnungsge-
mäßem Erwerb der Rechte zu bezahlen gehabt hätte. Das deutsche Urheberechtsgesetz
sollte – ausländischen Beispielen folgend – jedenfalls bei vorsätzlichen Urheberrechtsrechts-
verletzungen mindestens die doppelte Lizenzgebühr als Schadensersatz zum Regelfall ma-
chen. Dies sieht auch der vorliegende Entwurf einer EU-Richtlinie über „Maßnahmen
und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum“ vor.
Diese und die weiteren geforderten dringenden Änderungen müssen jetzt durchge-
führt werden. Den Urhebern, Leistungsschutzberechtigten und sonstigen Rechteinha-
bern ist ein abermaliges Zuwarten auf eine nächste Urheberrechtsnovelle nicht mehr
zuzumuten.

1.11 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Referenten-
entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft

Berlin, den 09.11.2004. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskul-
turverbände, begrüßt, dass mit dem Referentenentwurf eines „Zweiten Gesetzes zur
Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“ nunmehr vom Bundes-
ministerium der Justiz eine Diskussionsgrundlage zur Umsetzung des so genannten
Korbes II der „EU-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft“ vor-
gelegt wurde.

Der Deutsche Kulturrat hat bereits im Dezember 2003 eine „Stellungnahme zur Vorberei-
tung eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesell-
schaft“ abgegeben. Wir beziehen uns mit der vorliegenden Stellungnahme ausdrücklich auf
diese Stellungnahme1. Weiter verweisen wir auf die weiteren Stellungnahmen des Deut-
schen Kulturrates zu urheberrechtlichen Fragen, in denen der Deutsche Kulturrat verdeut-
licht hat, dass im Urheberrecht ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen der Urhe-
ber, Leistungsschutzberechtigten, sonstigen Rechteinhabern, Vermittlern und Nutzern ge-

1 Die Stellungnahme wurde veröffentlicht in politik und kultur 1/2004, S. 17 und kann im Internet unter
http://www.kulturrat.de abgerufen werden.
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schaffen werden muss2. Darüber hinaus hat der Deutsche Kulturrat zu weiteren geplanten
Veränderungen im Urheberrecht Position bezogen so erst jüngst mit einer „Stellungnahme
zur Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss. Die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwand-
ten Schutzrechten im Binnenmarkt“3.
Der Deutsche Kulturrat nimmt im Folgenden zu einigen wesentlichen unter den Verbän-
den der Künstler, der Kultureinrichtungen, der Kulturvereine und der Kulturwirtschaft
unstreitigen Fragen Stellung. Zu anderen wichtigen Punkten, zu denen innerhalb des Deut-
schen Kulturrates unterschiedliche Auffassungen bestehen, äußern wir uns hier nicht.

I. Wert der Kreativität

Urheber und ausübende Künstler leben von der Verwertung ihrer künstlerischen Arbeiten.
Ihre Kreativität bildet die Grundlage für ihren Lebensunterhalt und sie gehören zu den
wichtigen Inhaltslieferanten der Informations- und Wissensgesellschaft. Das Urheber- und
Leistungsschutzrecht bietet für Künstler und für die Unternehmen der Kulturwirtschaft,
insbesondere Verleger und Produzenten, einen wesentlichen Rechtsrahmen für eine wirt-
schaftliche Ausübung ihrer Tätigkeit. Künstlerische Arbeiten haben neben dem wichtigen
ideellen auch einen ökonomischen Wert. Diesen Wert kreativer Leistungen zu schützen,
muss auch im digitalen Zeitalter das wesentliche Anliegen des Urheber- und Leistungs-
schutzrechts bleiben.

II. Position des Deutschen Kulturrates zu einzelnen Aspekten des
Urheber- und Leistungsschutzrechtes

1. § 53 UrhG (Vervielfältigung zum privaten Gebrauch)
Der Deutsche Kulturrat begrüßt, dass das Bundesministerium der Justiz seinem Vorschlag
gefolgt ist, zunächst abzuwarten, ob sich die mit dem Gesetz zur Regelung des Urheber-
rechts in der Informationsgesellschaft neu gefassten Regelungen bewähren und die Rege-
lungen zur privaten Kopie nicht grundsätzlich zu ändern.

2 In seiner Stellungnahme „Urheber- und Leistungsschutzrecht in der Informationsgesellschaft“ vom Sep-
tember 1998 hat der Deutsche Kulturrat hervorgehoben, dass für eine positive Entwicklung der Informati-
onsgesellschaft ein funktionierendes Urheberrecht unabdingbare Voraussetzung ist. Im Schreiben des Deut-
schen Kulturrates an das BMJ vom 24.2.1999 wurde zum „Diskussionsentwurf eines 5. Gesetzes zur Ände-
rung des Urheberrechtsgesetzes“ ausführlich Stellung bezogen. Dabei wurde betont, dass eine 5. Urheber-
rechtsnovelle nicht nur der Umsetzung der beiden WIPO-Verträge dienen dürfe, sondern weitergehende,
dringende Änderungen des Urheberrechtsgesetzes notwendig sind. Dies gilt unverändert. In der Stellung-
nahme des Deutschen Kulturrates zum Referentenentwurf für ein „Gesetz zur Regelung des Urheberrechts
in der Informationsgesellschaft“ hat der Deutsche Kulturrat bereits zu wichtigen Aspekten bei derUmset-
zung der genannten EU-Richtlinie Stellung bezogen. In der Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum
Gesetzesentwurf der Bundesregierung für ein „Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informations-
gesellschaft“ hat der Deutsche Kulturrat, einige wesentliche Gesichtspunkte zur Umsetzung der EU-Richt-
linie herausgegriffen und die Regelung weiterer Fragestellungen angemahnt.

3 Die Stellungnahme wurde in politik und kultur 4/2004/ S. 24 veröffentlich und kann im Internet unter
http://www.kulturrat.de abgerufen werden.
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2. Pauschalvergütung und Digital Right Management
Der Deutsche Kulturrat begrüßt weiterhin, dass seine Forderung nach dem parallelen Fort-
gelten beider Systeme, Pauschalvergütung und Digital Right Management, weitgehend
aufgenommen wurde. Der Deutsche Kulturrat betont an dieser Stelle nochmals, dass die
Digital Right Management-Systeme zum gegenwärtigen Zeitpunkt technisch noch nicht
ausgereift und derzeit allenfalls in eng begrenzten Bereichen der Online-Übermittlung von
Werken wirksam sind. Auch auf längere Sicht, wenn die Digital Right-Management-Syste-
me ausgereift sind, wird nach Auffassung des Deutschen Kulturrates die Notwendigkeit der
pauschalen Vergütung für die private Vervielfältigung von Werken erforderlich bleiben.

3. Vergütungshöhe (§ 54 a, Abs. 3 UrhG)
Der Deutsche Kulturrat ist bestürzt über die geplante Neufassung des § 54 a Abs. 3 UrhG
und lehnt die Vorschläge des Referentenentwurfs ab. Mit dem neuen § 54 a Abs. 3 UrhG
wird das verfassungsrechtliche und auch in § 11 S. 2 UrhG postulierte Gebot einer ange-
messenen Vergütung der Urheber und Leistungsschutzberechtigten in sein Gegenteil ver-
kehrt. Die Bundesregierung selbst hat in ihren beiden Vergütungsberichten darauf hinge-
wiesen, dass die Abgabesätze dringend erhöht werden müssen. Zuletzt hat die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage am 27.9.2001 erneut darauf hingewiesen,
dass diese Vergütungssätze seit 1985 nicht erhöht worden sind und es nicht einmal einen
„Inflationsausgleich“ gab (BT-Drucks. 14/6993 S. 34, Frage 54). Es ist nicht nachzuvoll-
ziehen, dass die Bundesregierung, nachdem sie sich in der vergangenen Legislaturperiode
ausdrücklich für eine angemessene und notwendige Anhebung der Vergütung der Urheber
und Leistungsschutzberechtigten ausgesprochen hat, nunmehr eine angemessene Vergü-
tung in Abhängigkeit von Preisniveau eines Speichermediums oder Gerätes festlegen will
und zusätzlich einschränkt, dass deren Absatz nicht beeinträchtig werden dürfe. Dieses
führt die Idee der angemessenen Vergütung bei der Vergütungspflicht für private Vervielfäl-
tigungen ad absurdum. Gänzlich unakzeptabel ist die im Referentenentwurf enthaltene
Begründung, wonach sich das Verhältnis zum Gerätepreis auf die Preisbestandteile beschrän-
ken soll, die dem Anteil der privaten Vervielfältigungsvorgänge entsprechen. Wenn fälschlich-
erweise bei der Frage der angemessenen Vergütung sachfremd Wettbewerbserwägungen im
Binnenmarkt Berücksichtigung finden, können sich diese immer nur auf die gesamten
Geräte, nicht aber auf fiktive Bestandteile beziehen.
Der Deutsche Kulturrat fordert die Bundesregierung auf, § 54 a Abs. 3 des Referentenent-
wurfs für ein Zweites Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesell-
schaft zu streichen.
Darüber hinaus bedauert der Deutsche Kulturrat, dass der Referentenentwurf keine klare
Regelung hinsichtlich der Abgabenhöhe vorsieht, die bisher in der Anlage zu § 54d UrhG
festgelegten gesetzlichen Tarife vielmehr de facto aufgehoben werden. Der Deutsche Kul-
turrat sieht den Staat in der Verantwortung, ein schnelles und klares Verfahren vorzuschlagen,
das Rechtssicherheit sowohl für die Rechteinhaber als auch die Nutzer gewährleistet. Dazu
gehört auch die Festlegung der Vergütungshöhe durch Gesetz oder Verordnung. Ferner be-
dauert der Deutsche Kulturrat, dass der Gedanke eines „Gerichts des geistigen Eigentums“,
das zur Rechtssicherheit einen wesentlichen Beitrag leisten könnte, nicht weiter verfolgt wird.
Das statt dessen vorgeschlagene Schiedsverfahren entspricht weitestgehend dem Schiedsver-
fahren, wie es bis 1985 praktiziert wurde. Da sich dieses Modell seinerzeit als unpraktikabel
und ineffizient erwiesen hat, raten wir von der Wiedereinführung dringend ab.
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4. Verwertung von Archivbeständen
In seiner „Stellungnahme zur Vorbereitung eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urhe-
berrechts in der Informationsgesellschaft“ hat der Deutsche Kulturrat die Bundesregierung
aufgefordert, eine Lösung der Archivproblematik unter Berücksichtigung des Urheberper-
sönlichkeitsrechts herbeizuführen.
Der Deutsche Kulturrat hat darauf hingewiesen, dass in den Archiven bedeutende kulturel-
le „Schätze“ in Form von Aufzeichnungen insbesondere musikalischer und literarischer
Werke und Darbietungen liegen. Mit Hilfe der neuen technischen Mittel könnte und sollte
dieses wichtige kulturelle Erbe einem breiteren Publikum on- und offline zur Verfügung
gestellt werden. Das Urheberrecht muss dabei dazu dienen, den Rechteinhabern für solche
Nutzung eine angemessene Vergütung zu sichern.
Der Deutsche Kulturrat ist der Auffassung, dass der vorgelegte Entwurf keine Lösung der
Archivproblematik bringt. Entgegen der Begründung des Referentenentwurfes ist die Än-
derung von § 31 Abs. 4 für die Archivproblematik untauglich. Denn die Archivproduktio-
nen enthalten fast immer Werke oder geschützte Leistungen, die im Wege einfacher Nut-
zungsrechte erworben wurden, so z.B. Musik in Fernsehfilmen. Für diese Nutzungsrechte
gilt der neue § 137 l nicht. Ebenso wenig hilft diese Regelung bei der Retrodigitalisierung
alter Zeitschriftenjahrgänge (vgl. § 38 UrhG).

5. Verbesserung der Position Bildender Künstler
Der Deutsche Kulturrat bedauert, dass im vorgelegten Referentenentwurf keine Gesetzes-
änderungen zur Verbesserung der Position Bildender Künstler vorgeschlagen werden. Im
Vergleich zu Urhebern anderer künstlerischer Sparten besteht eine strukturelle Benachteili-
gung Bildender Künstler, deren Werke ebenso wie die Werke musikalischer Autoren der
Öffentlichkeit überall zugänglich gemacht werden, ohne allerdings hierfür Vergütungen zu
erhalten. Der Deutsche Kulturrat fordert die Bundesregierung im jetzt anstehenden Ge-
setzgebungsverfahren auf, diese strukturelle Benachteiligung zu beseitigen. Darüber hinaus
sollte in § 59 I UrhG eine Vergütungspflicht für Kunstwerke im öffentlichen Raum einge-
führt werden, wenn die dadurch privilegierte Nutzung zu gewerblichen Zwecken erfolgt.

6. Elektronische Pressespiegel
Obwohl elektronische Pressespiegel an Bedeutung gewinnen, wurde im vorliegenden Refe-
rentenentwurf keine gesetzliche Regelung getroffen. Der Deutsche Kulturrat würde sich
wünschen, dass im anstehenden Gesetzentwurf eine entsprechende Regelung erfolgt.
Der Deutsche Kulturrat hat bereits 1998 auf die verstärkte Nutzung elektronischer Pres-
sespiegel hingewiesen. Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 11.7.2002 „Elektroni-
scher Pressespiegel“ (ZUM 2002, 740) ausdrücklich bestätigt, dass elektronische Presse-
spiegel – bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen – der Privilegierung von § 49 unterlie-
gen. Aufgrund dieses Urteils ist es zwischenzeitlich zu einer Kooperationsvereinbarung
zwischen der Presse Monitor GmbH (als Vertreter der Zeitungsverlage) und der VG WORT
gekommen. Dennoch könnte dieses Urteil zum Anlass genommen werden, um in § 49
UrhG abschließend auch das Recht der elektronischen Pressespiegel zu regeln. Dabei
sollte eine bisher bestehende Lücke geschlossen und Abbildungen – auch wenn es hierfür
in der Praxis befriedigende vertragliche Regelungen gibt – in die gesetzliche Regelung
einbezogen werden.
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7. Schadensersatz bei Verletzungen
Handlungsbedarf besteht aus Sicht des Deutschen Kulturrates ebenfalls nach wie vor hin-
sichtlich des Schadensersatzes bei Urheberrechtsverletzungen. Bei Urheberrechtsverletzun-
gen hat der Verletzer nach derzeit geltender Regelung in Deutschland nur die übliche Li-
zenzgebühr zu bezahlen, die er auch bei entsprechend ordnungsgemäßem Erwerb der Rechte
zu bezahlen gehabt hätte. Das deutsche Urheberechtsgesetz sollte – ausländischen Beispie-
len folgend – jedenfalls bei vorsätzlichen Urheberrechtsrechtsverletzungen insbesondere
bei Verletzungen des Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechts mindestens die doppelte
Lizenzgebühr als Schadensersatz zum Regelfall machen. Der Deutsche Kulturrat fordert
das Bundesministerium der Justiz auf, in den Gesetzesentwurf eine entsprechende Rege-
lung aufzunehmen.
Der Deutsche Kulturrat betrachtet das nun beginnende Gesetzgebungsverfahren als Chan-
ce, dass die angemahnten Veränderungen noch in den Gesetzesentwurf aufgenommen wer-
den. Das Urheber- und Leistungsschutzrecht dient dazu, den Urhebern und Leistungs-
schutzberechtigten sowie sonstigen Rechteinhabern eine angemessene Vergütung aus der
Verwertung kreativer Leistungen zu ermöglichen. Diese Grundidee des Urheberrechts muss
auch bei der anstehenden Urheberrechtsnovelle handlungsleitend sein.
Der Deutsche Kulturrat fordert daher die Bundesregierung auf, diese und die weiteren
geforderten dringenden Änderungen jetzt durchzuführen. Den Urhebern, Leistungsschutz-
berechtigten und sonstigen Rechteinhabern ist ein abermaliges Zuwarten auf eine nächste
Urheberrechtsnovelle nicht mehr zuzumuten.

1.12 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates –
Nicht an der Nachwuchsförderung sparen!

Deutscher Kulturrat fordert, die musisch-künstlerischen Wettbewerbe
zu erhalten

Berlin, den 26.09.2003. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturver-
bände, hat mit großer Sorge den Haushaltsplanungen für die Jahre 2004 bis 2006 entnom-
men, dass die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Wett-
bewerbe gekürzt werden sollen. Von diesen Kürzungen wären auch die musisch-künstleri-
schen Wettbewerbe betroffen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert zur Zeit folgende Wettbewerbe:
Bundeswettbewerb Kunststudenten stellen aus,
Bundeswettbewerb Schüler komponieren – Treffen junger Komponisten,
Bundeswettbewerb zur Förderung des Schauspielnachwuchses,
Schüler machen Filme und Videos (Schülerfilmfestival),
Schüler machen Lieder – Treffen Junge Musik-Szene,
Schüler machen Theater -–Theatertreffen der Jugend,
Schüler schreiben – Treffen junger Autoren.

Die Wettbewerbe richten sich an künstlerisch begabte Jugendliche bzw. junge Studierende.
Alle Wettbewerbe finden in Verbindung mit renommierten Kulturinstitutionen statt, die
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durch ihr Know-how, ehrenamtliches Engagements und Sachleistungen zum Gelingen der
Wettbewerbe und damit der Förderung von Begabungen beitragen. Die Wettbewerbe sind
oftmals auf Bundesebene das einzige Instrumentarium zur Förderung dieser Begabungen.
Eines der wichtigsten Ergebnisse der PISA-Studie war, dass neben den leistungsschwachen
Schülerinnen und Schülern auch die leistungsstarken in Deutschland zu wenig Förderung
erfahren. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten musisch-
künstlerischen Wettbewerbe bekennen sich zur Förderung besonders begabter Jugendli-
cher oder junger Studierender. Sie sind ein gelungenes Beispiel effektiver Zusammenar-
beit von Schule und außerschulischen Einrichtungen sowie des Zusammenwirkens von
Bund und Ländern. Durch eine Kürzung oder gar den Wegfall der Förderung durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung stünde der Fortbestand der Wettbewerb
auf dem Spiel.
Wir fordern die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, und
die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker im Deutschen Bundestag auf, sich für
den Erhalt der musisch-künstlerischen Wettbewerbe einzusetzen. Auch in finanzpoliti-
schen schwierigen Zeiten darf die Investition in besondere Begabungen nicht vernachläs-
sigt werden.

1.13 Ein-Euro-Jobs: Zusätzlichkeit ernst nehmen –

Positionspapier des Deutschen Kulturrates zu Arbeitsgelegenheiten
mit Mehraufwandsentschädigung (so genannten Ein-Euro-Jobs)

Berlin, den 06.04.2005. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturver-
bände, sieht das bedrückende Problem der Arbeitslosigkeit und teilt die Auffassung, dass
alle gesellschaftlichen Kräfte einen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit leisten sollten.
Der Deutsche Kulturrat sieht daher auch den Kulturbereich in der Verantwortung, dazu
beizutragen, dass Arbeitslose wieder Zutritt zum Arbeitsmarkt erhalten.

Der Deutsche Kulturrat will mit diesem Positionspapier auf die Besonderheiten des Ar-
beitsmarktes Kultur aufmerksam machen und erste Anhaltspunkte für die Bereitstellung
von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, so genannter Ein-Euro-Jobs,
im Kulturbereich geben.
Die Gestaltung der konkreten Rahmenbedingungen für so genannte Ein-Euro-Jobs wurde
vom Gesetzgeber den Arbeitsgemeinschaften, den Arbeitsagenturen und optierenden Kom-
munen vor Ort übertragen, damit den regionalen Gegebenheiten Rechnung getragen wer-
den kann. Der Deutsche Kulturrat sieht die Verantwortlichen in den Kultureinrichtungen
und Kulturvereinen vor Ort gefordert, sich aktiv an der Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für „Ein-Euro-Jobs“ in den jeweiligen Regionen zu beteiligen.
Der Deutsche Kulturrat behält sich vor, in der zweiten Hälfte des Jahres 2005, nachdem
erste Erfahrungen mit den so genannten Ein-Euro-Jobs gesammelt wurde, erneut Stellung
zu nehmen.
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Arbeitsmarkt Kultur

Das kulturelle Leben in Deutschland wird auf der Angebotsseite von Künstlern, Kulturein-
richtungen, Kulturvereinen und -initiativen sowie der Kulturwirtschaft bestimmt. Diese
Bereiche leisten ihren wesentlichen Beitrag zum kulturellen Leben und stehen in enger
Wechselwirkung zueinander. Maßnahmen auf der einen Seite, bewirken zugleich Verände-
rungen auf der anderen.
Künstlerische und kulturelle Berufe üben auf viele Menschen eine besondere Faszination
aus. Der Arbeitsmarkt Kultur gehört jedoch trotz seiner Wachstumsraten in den letzten
Jahren vielfach zu den prekären Arbeitsmärkten.
In der Studie „Kulturberufe in Deutschland – Statistisches Kurzportrait zu den erwerbstä-
tigen Künstlern, Publizisten, Designern, Architekten und verwandten Berufen im Kultur-
berufemarkt in Deutschland 1995 – 2003“ wird dargestellt, dass in den Jahren 1995 bis
2001 die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf 351.300 Arbeitsplätze
angestiegen war. Im abgelaufenen Jahr 2004 wird die Zahl der sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsplätze im Kulturbereich statistisch bei voraussichtlich 332.500 liegen, was in
etwa dem Niveau von 1995 mit 330.000 Arbeitsplätzen entspricht. In der Tendenz wird die
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Kulturbereich zurückgehen und die Selbst-
ständigkeit zunehmen.
Bereits seit einigen Jahren konnte in vielen Kultureinrichtungen wie z.B. Bibliotheken,
Museen, soziokulturellen Zentren oder Einrichtungen der kulturellen Bildung der Betrieb
ohne die Nutzung arbeitsmarktpolitischer Instrumente wie Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men nicht mehr aufrecht erhalten werden. D.h. im Kulturbereich existiert neben dem ers-
ten Arbeitsmarkt bereits seit Jahrzehnten ein zweiter Arbeitsmarkt.
Zugleich ist festzustellen, dass die Selbstständigkeit im Kulturbereich stetig zunimmt. Die
Statistik weist im Mikrozensus 318.000 Selbstständige im Kulturbereich aus. Dazu zählen
als Kerngruppe die Künstlerinnen und Künstler, in zunehmendem Maße aber auch andere
Berufsgruppen, die zuvor sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Von den 318.000
Selbstständigen im Kulturbereich erwirtschaften aber nur 118.000 einen Umsatz der über
16.617 Euro im Jahr liegt. Nur diese Gruppe von 118.000 Selbstständigen wird in der
Umsatzsteuerstatistik erfasst. D.h. der größte Teil der Selbstständigen in Kulturberufen hat
einen jährlichen Umsatz von unter 16.617 Euro im Jahr und gehört damit zu den Kleinst-
unternehmern, die von ihrem Verdienst nicht auskömmlich leben können.
Künstlerinnen und Künstler als der produktive Kern des kulturellen Lebens erwirtschaften
nach Angaben der Künstlersozialkasse, in der freiberufliche Künstler und Publizisten sozi-
alversichert sind, ein durchschnittliches Jahreseinkommen von rd. 11.000 Euro.

Steigende Ansprüche – geringe Mittel

Die eigenen Ansprüche an die Qualität der Arbeit sind bei Kultureinrichtungen, -vereinen
und -initiativen gestiegen. Ebenso steigen trotz sinkender Mittel die politischen und gesell-
schaftlichen Erwartungen an Kultureinrichtungen, -vereine und -initiativen, z.B. bei der
Mitgestaltung der Ganztagsschule oder bei der Integration von Kindern mit Migrations-
hintergrund. Darüber hinaus besteht der Zwang für die betreffenden Institutionen, das
Angebot weiterzuentwickeln, um weiterhin Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen und auf
dem Markt der Projektförderungen konkurrenzfähig zu bleiben. Auch leiden Kulturein-
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richtungen unter gesetzlicher Bürokratie, insbesondere dann, wenn sie öffentliche Zuschüsse
erhalten. Die erforderlichen Ressourcen zum Aufbau und zur Weiterqualifizierung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter werden aber von den Trägern oftmals nicht zur Verfügung ge-
stellt. Den meisten Institutionen des kulturellen Lebens ist es bislang gelungen, dank eines
Finanzierungsmixes aus Eigeneinnahmen, Bürgerschaftlichem Engagement, Zuwendungen
der öffentlichen Hände und privaten Mitteln den Herausforderungen gerecht zu werden.
Ein qualitativ hochstehendes Kulturangebot sowie ein Angebot kultureller Bildung wird
mittelfristig aber nur dann zu gewährleisten sein, wenn der Kernbereich der Tätigkeit durch
eine Kontinuität und Professionalität gesichert ist, die dauerhaft und mit einer gewissen
Planungssicherheit vor allem durch sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gewährleistet
werden kann. Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
oder auch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung können immer nur zu-
sätzlich sein und müssen im öffentlichen Interesse liegen.

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung

Der Gesetzgeber hat im Sozialgesetzbuch II § 16 definiert, dass für erwerbsfähige Hilfsbe-
dürftige, die keine Arbeit finden können, Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden sollen.
Werden diese Gelegenheiten für im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten
nicht als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefördert, ist den erwerbsfähigen Hilfsbedürfti-
gen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung für Mehraufwen-
dungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeits-
rechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz sind entspre-
chend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähige
Hilfsbedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Regelungen des Mitbe-
stimmungsrechts gelten für so genannte erwerbsfähige Hilfsbedürftige nicht.

Empfehlungen des Deutschen Kulturrates zu so genannten Ein-Euro-Jobs
im Kulturbereich

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, so genannte Ein-Euro- oder Zu-
satzjobs, zielen darauf ab, Langzeitarbeitslose wieder in das Erwerbsleben zu integrieren.
Sie sind ein Instrument, das den Betroffenen ermöglichen soll, nach Jahren der Erwerbslo-
sigkeit einen Einstieg in das Erwerbsleben zu finden. Der Wiedereinstieg in das Berufsle-
ben soll unterstützt werden. Insofern sind diese „Ein-Euro-Jobs“ vor allem als Qualifizie-
rungsmaßnahmen zu sehen. Dieses gilt auch für Personen mit akademischer Ausbildung.
„Ein-Euro-Jobs“ dürfen in Kultureinrichtungen und Kulturvereinen nur zusätzlich bereit
gestellt werden. Sie sollen nicht dazu dienen, fehlende Mittel im Kultur- oder Bildungs-
haushalt auszugleichen und so Lücken in der Kulturfinanzierung zu schließen, die womöglich
durch Kürzungen der öffentlichen Kulturhaushalte erst aufgerissen werden oder worden
sind. Der Kernbereich der Tätigkeit wird vor allem durch sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung gesichert. Dieser Kernbereich einer Kultureinrichtung, eines kulturellen Pro-
jektes oder eines Kulturvereins muss inhaltlich definiert und abgegrenzt werden. Bei Kul-
tureinrichtungen mit einem Stellenplan kann dieser zusätzliche Anhaltspunkte dafür lie-
fern, welche Position zum personellen Kernbestand einer Einrichtung gehört und welche
Stellen als zusätzlich zu betrachten sind.
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So genannte Ein-Euro-Jobs dürfen nicht dazu führen, dass Künstlerinnen und Künstler
oder andere Berufsgruppen, die bisher im Rahmen von Honorarverträgen Aufgaben in
der kulturellen Bildungsarbeit oder anderen Bereichen des kulturellen Lebens übernom-
men haben, durch „Ein-Euro-Jobs“ verdrängt werden. Zumal für Künstlerinnen und
Künstler sind diese Honorartätigkeiten oft ein wesentlicher Bestandteil ihres Einkom-
mens.
Ebenso wenig dürfen bestehende Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik – wie etwa
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – verdrängt werden. Auf Grund der längeren Dauer und
der auch arbeitsrechtlichen Einbindung der Beschäftigten in den Betrieb ermöglichen
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in weitaus stärkerem Maße einen Einstieg in das Be-
rufsleben als es bei kurzfristigen Maßnahmen wie „Ein-Euro-Jobs“ der Fall sein kann.
Einige Einrichtungen und Institutionen des Kulturbereiches bilden junge Menschen in
anerkannten Ausbildungsberufen aus. Diese Ausbildungsleistung darf durch die Zurverfü-
gungstellung von „Ein-Euro-Jobs“ nicht eingeschränkt werden. Vielmehr ist auch der Kul-
turbereich gefordert, jungen Menschen, sofern es möglich ist, Chancen für eine Berufsaus-
bildung zu bieten.
Das kulturelle Leben beruht zu einem erheblichen Teil auf Bürgerschaftlichem Engage-
ment. In vielen Einrichtungen wie z.B. soziokulturellen Zentren und Museen, in den Ver-
einen des Laienmusizierens, den Kunstvereinen, den Literarischen Gesellschaften, den kirch-
lichen Büchereien und anderen Institutionen übernehmen bürgerschaftlich Engagierte
wesentliche Teile oder gar die gesamte Arbeit. Dieses Bürgerschaftliche Engagement darf
durch „Ein-Euro-Jobs“ nicht ersetzt, abgewertet und damit gefährdet werden.
Die vielleicht wichtigste bildungspolitische Reform ist die zur Zeit diskutierte und bereits
begonnene Einführung von Ganztagsschulen. Eine solche Schule kann nur dann gelingen,
wenn sie Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Kultur- und kulturpädago-
gischen Einrichtungen eingeht. Es geht nicht um die Aufbewahrung von Kindern und
Jugendlichen und um Freizeitangebote, sondern um Bildung. Ein qualifiziertes Bildungs-
angebot außerhalb des Unterrichts braucht qualifizierte Fachkräfte, braucht eigene Stan-
dards. Es muss daher vermieden werden, den Ganztagsbetrieb von Schulen auf der Basis
von „Ein-Euro-Jobs“ einzuführen.
Voraussetzung für die Einrichtung eines „Ein-Euro-Jobs“ im Kulturbereich ist die Freiwil-
ligkeit. Dieses gilt sowohl für die Institutionen, die nicht gezwungen werden dürfen, „Ein-
Euro-Jobs“ einzurichten, als auch für die Übernahme des so genannten Ein-Euro-Jobs durch
die betreffende Person. Im Kulturbereich werden „Ein-Euro-Jobs“ teilweise auch in solchen
Bereichen angeboten werden, in denen die Betreffenden mit Publikum und in pädagogi-
schen Zusammenhängen arbeiten. Dieses kann nur bei einer freiwilligen Übernahme der
Arbeit gedeihlich gelingen.
Der Deutsche Kulturrat fordert die Kultureinrichtungen vor Ort auf, sich ähnlich den
Wohlfahrtsverbänden aktiv an den Beiräten der Arbeitsgemeinschaften bzw. der optieren-
den Kommunen zu beteiligen und damit einen Beitrag zur regionalen Gestaltung der „Ein-
Euro-Jobs“ zu leisten.
Da „Ein-Euro-Jobs“ zur Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen dienen sollen, regt der
Deutsche Kulturrat an, dass vor Ort das Gespräch mit Anbietern solcher Qualifizierungs-
maßnahmen über die praktische Tätigkeit in dem Job hinaus gesucht wird, um Synergien
zwischen verschiedenen Trägern zu entwickeln. Zudem ist an die Verantwortung der Ein-
satzorte für entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen zu erinnern.
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So genannte Ein-Euro-Jobs sollen nach der Intention des Gesetzes befristet sein (z.B. sechs
Monate) und keinen Ersatz für feste Beschäftigung schaffen, sondern viel mehr eine Gele-
genheit für Langzeitarbeitslose bieten, wieder Erfahrungen im Arbeitsmarkt zu sammeln.
Der Deutsche Kulturrat regt an, dass die Tätigkeit in einem „Ein-Euro-Job“ bei Interesse
der jeweiligen Person und der Institution in weitere arbeitsmarktpolitische Instrumente
münden könnte, um so über die Befristung des „Ein-Euro-Jobs“ hinaus den Arbeitssuchen-
den und den Institutionen die Perspektive der Zusammenarbeit zu bieten.
Der Deutsche Kulturrat fordert, dass bei der gesetzlich vorgesehenen Evaluation des Geset-
zes die Auswirkungen auf den gesamten Kulturbereich besonders in den Blick genommen
werden. Die Bundesregierung hat in ihrer Koalitionsvereinbarung die so genannte Kultur-
verträglichkeitsprüfung vereinbart. D.h. Gesetze aus allen Politikfeldern sollen mit Blick
auf ihre Auswirkungen auf den Kulturbereich überprüft werden. Der Deutsche Kulturrat
sieht die Kulturstaatsministerin in der Verantwortung die Kulturverträglichkeitsprüfung
bei der Evaluation der Arbeitsmarktreformen anzuwenden. Der Deutsche Kulturrat, als
Spitzenverband der Bundeskulturverbände, wird sich daran beteiligen.
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2. STELLUNGNAHMEN DER SEKTIONEN DES
DEUTSCHEN KULTURRATES

Im Folgenden finden sich Stellungnahmen der Sektionen des Deutschen Kulturrates. Diese
Stellungnahmen bilden die spartenspezifische Diskussion zur kulturellen Bildung ab. Aus
Sicht der jeweiligen Sparte werden Vorschläge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
für kulturelle Bildung unterbreitet. Anders als bei den Stellungnahmen des Deutschen Kul-
turrates, bei denen jeweils der gesamte Kulturbereich in den Blick genommen wird, geht es
hier jeweils um die Anliegen eines bestimmten künstlerischen Bereiches. Die Stellungnah-
men bilden ihrerseits einen Kompromiss aus den verschiedenen Anliegen, der in den Sekti-
onen zusammengeschlossenen Bundesverbände.

2.1 Musik in der Ganztagsschule – Positionspapier des
Deutschen Musikrats

Der Deutsche Musikrat begrüßt den bildungspolitischen Willen, das System Ganztags-
schule (in der gebundenen, halboffenen oder offenen Form) einzuführen.
Diese Bestrebungen sind zu sehen vor dem Hintergrund des in den letzten Jahrzehnten
eingetretenen gesellschaftlichen Wandels (Veränderung der ökonomischen Rahmenbedin-
gungen, der Arbeitsmarktsituation, des sozialen Gefüges, der zunehmenden kulturellen
Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland).
Diesen gesellschaftlichen Veränderungen wird auch die Schule in Rechnung stellen müs-
sen. Das heißt, das System allgemein bildende Schule wird sich zunehmend intensiver im
Hinblick auf eine komplexer gewordene Gesellschaft in differenzierter Form öffnen müs-
sen. Die Bildungspolitik hat Konsequenzen aus diesen Veränderungen u.a. in der Weise
gezogen, dass sie erneut die Ganztagsschule (in den zuvor erwähnten Formen) in die öffent-
liche Diskussion eingebracht hat.
Für Musik in der Schule bedeutet dieses beispielsweise, dass die gesamte vielgestaltige Brei-
te der in unserer Gesellschaft vorhandenen musikalischen Praxen auch in der Schule ihren
Ort haben muss und dass sie ein Moment ist, an der die Qualität von Schule überhaupt
gemessen werden wird. Denn die in der musikalischen Praxis und Reflexion von den Schü-
lerinnen und Schülern zu gewinnenden Fertigkeiten und Einsichten entscheiden über de-
ren Bild von Musik in unserer Gesellschaft und überschreiten, wie wir inzwischen genauer
wissen, den Bereich des „Nur-Musikalischen“. Insofern gewinnt auch der Begriff der „mu-
sikalischen Bildung“ einen ganz neuen Inhalt.
Aber nicht allein für das System allgemein bildende Schule und für die darin verortete
Musik zeichnen sich grundlegende Veränderungen ab. Die Ganztagsschule wird neue Lern-
und Lehrformen in das System Schule einbringen u.a. auch dadurch, dass bisher in der
Schule nicht vertretene, jedoch unabdingar notwendige ästhetische und pädagogische Per-
spektiven durch die Einbeziehung von unterschiedlichen Kooperationspartnern zur Gel-
tung kommen. In diesem Zusammenhang ist nicht nur an eine Kooperation mit den Mu-
sikschulen gedacht, sondern auch an freie und institutionelle Partner aus der gegenwärti-
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gen kulturellen Szene: Theater, Orchester, Chöre, Kirchen, Kulturbüros, Rundfunk und
Fernsehen sowie freie Musikgruppen und Vereine bieten ein bisher nicht einbezogenes
breites und perspektivenreiches Angebot für eine Zusammenarbeit mit der Schule.
Mit den im Rahmen der Ganztagsschule ermöglichten neuen Lern- und Lehrformen
verbindet sich andererseits gerade auch für Schülerinnen und Schüler ein bisher nicht
ausgeschöpftes Erfahrungsspektrum. Denn außerschulisch geprägter Umgang mit Musik
bildet ein notwendiges Pendant zum musikbezogenen Lernen in der Schule.
Der Deutsche Musikrat ist der Auffassung, dass die gebundene Form der Ganztagsschule
durch die spezifische Form ihrer Struktur und Organisation (Variabilität des Zeitbud-
gets, Rhythmisierung des Schulalltags, erhöhte Flexibiltät und Planungssicherheit bei
musikalischen Projekten) besonders gut die ihr zugedachten musikpädagogischen Aufga-
ben erfüllen kann.
Der Deutsche Musikrat hat auf seinem Kongress „Musik in der Ganztagsschule“ vom 20.
bis zum 22. Mai 2004 in Königstein folgende Leitperspektiven entwickelt, die es in der
Entwicklung von Kooperationen mit außerschulischen Partnern zu berücksichtigen gilt.
Diese angesteuerten Kooperationen können nicht in der Weise realisiert werden, dass der
schulische Musiklehrer durch außerschulische Kooperatinspartner bzw. der Musikunter-
richt durch Instrumentalunterricht (der durchaus ein Moment des Musikunterrichts sein
kann) ersetzt wird.

1. Nachhaltigkeit

Kooperationen können nicht darauf hinauslaufen, dass einzelne Highlights präsentiert werden,
die Eventcharakter tragen, aber in ihrer Wirkung äußerst begrenzt sind. Vielmehr geht es dar-
um, dass durch Kooperationen Projekte entstehen, die auf eine längerfristige Wirkung für „Mu-
sik in der Schule“ und damit auch auf das Leben der betreffenden Schule insgesamt zielen.

2. Kontinuität

Kontinuität ist ein entscheidendes Moment der Bildung von nachhaltigen musikpädagogi-
schen Maßnahmen, die darauf abzielen, in den Kindern und Jugendlichen ein vielgestalti-
ges Bild von musikbezogener Erfahrung zu entwickeln und damit einen entscheidenden
Beitrag zu einer neu formulierten musikalischen Bildung leisten.

3. Qualitätsstandards

Qualitätsstandards können nicht von außen dekretiert werden, sondern müssen von den
unterschiedlichen Partnern gemeinsam entwickelt werden. Sie orientieren sich entschei-
dend an der gesellschaftlichen Musikpraxis unserer Zeit und leisten damit ihren substanzi-
ellen Beitrag zu einem sinnvollen und verantworteten Umgang der Schülerinnen und Schüler
mit Musik in ihrer ganzen Breite.

4. Integrative Formen der Kooperationen

Musikalisch-ästhetisches Lernen und Arbeiten zielt in gleichem Maße auf die Ausbildung
von Handlungsfähigkeit und Reflexion. Ihre Mehrgestaltigkeit erzwingt ein kooperatives
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Handeln aller an den schulischen Erziehungsprozessen beteiligten Partner. Es lassen sich
eine additive und eine integrative Form denken. Der Deutsche Musikrat votiert für eine
im Regelfall integrative Kooperation, die die Notwendigkeit der Mehrgestaltigkeit si-
cherstellt.

5. Entwicklung von Rahmenvereinbarungen

Kooperationen bedürfen in jedem Fall eines inhaltlichen und institutionellen Rahmens.
Dieser ist in Absprache der Kooperationspartner untereinander herzustellen. Dabei ist da-
ran festzuhalten, dass Spannungen zwischen den außerschulischen Musikpraxen und der
Schule als Lernort für Schülerinnen und Schüler miteinander in Übereinstimmung ge-
bracht werden. Diese Rahmenvereinbarungen müssen enthalten: Maßnahmen zur Absi-
cherung der beteiligten Personen, insbesondere aber auch Garantien im Hinblick auf die
Schülerinnen und Schüler für die Sicherstellung einer kontinuierlichen kooperativen Ar-
beit, sowie Aufgaben, Formen der Zusammenarbeit (hier insbesondere der Raumbelegun-
gen und der vereinbarten Zeiträume), Pflichten und Rechte der beteiligten Personen und
Institutionen.

6. Vernetzung von Initiativen

Die stärkere Einbindung von gesellschaftlichen Musikpraxen in die Ganztagsschule
einerseits und die Öffnung der Schule in Richtung auf die daran beteiligten Partner
andererseits macht eine Vernetzung aller Aktivitäten sowohl zwischen der Schule - als
musikbezogener Lernort - und der an der musikpädagogisch verantworteten Ausgestal-
tung dieses Lernortes (mit)wirkenden Partner, aber auch der Partner untereinander sinn-
voll und erforderlich. Hierbei lassen sich unterschiedliche Formen der Netzwerkbildung
denken: Kontinuierliche Arbeitskreise, Koordinatoren, Internet-Portale usw.. Aufgeru-
fen für die Netzwerkbildung sind die Schulen selbst, die Schulverwaltungen, die Verbän-
de und Vereine.

7. Konsequenzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung

Von den angestrebten Kooperationen, von gemeinsam erstellten Rahmenvereinbarungen
und von der Vernetzung unterschiedlicher Ebenen und Niveaus her gesehen kann die Aus-
bildung der Musiklehrerinnen und -lehrer nicht unberührt bleiben. Auch müssen zentrale
wie dezentrale Fortbildungsveranstaltungen für bereits in der Schule Lehrende der verän-
derten Schulstruktur gerecht werden.
Darüber hinaus ist auch an Weiterbildungsmaßnahmen für jene Personenkreise zu denken,
die von außen in die Ganztagsschule hineinkommen und mit deren Struktur, ihrer spezifi-
schen Form sowie der unterrichtlichen und ausserunterrichtlichen Organisation und deren
Aktivitäten ursprünglich nicht vertraut sind.
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2.2 Kunst und Schule – Eine Resolution des Rates für
darstellende Künste im Deutschen Kulturrat e.V.

Köln, den 21. Juni 2001. Der Rat für darstellende Künste beobachtet mit Sorge die zu-
nehmende Vernachlässigung von Fächern der ästhetischen Bildung – Musik, Kunst, Darstellen-
des Spiel, Tanz – in den Schulen. Aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Bedingungen für
Heranwachsen, Bildung und Erziehung und im Blick auf die in Zukunft geforderten Schlüssel-
qualifikationen kommt der ästhetischen und künstlerischen Bildung in den Schulen jedoch eine
wesentliche Stellung zu. Der Rat für darstellende Künste erhebt daher folgende Forderungen:
1. Jeder Schüler erhält in jedem Schuljahr in mindestens einem der Fächer der ästhetischen Bil-

dung einen qualifizierten, wöchentlichen und mehrstündigen Unterricht.
2. Alle Schüler erhalten während ihrer schulischen Ausbildung Unterricht in allen Fächern der

ästhetischen Bildung.
3. Der Unterricht erfolgt nicht (nur) als freiwilliges Zusatzangebot, sondern als Bestandteil des

regulären Pflichtunterrichts.
4. In den Schulunterricht ist das Theater- und Musikleben der jeweiligen Stadt einzubeziehen.
5. Darstellendes Spiel muss als Unterrichtsangebot in den Schulunterricht einbezogen werden.

zu Punkt 1-3
Das politische und gesellschaftliche Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland grün-
det sich in besonderer Weise auf seine künstlerischen und kulturellen Traditionen. Literari-
schen, choreografischen und musikalischen Werken sowie Werken der bildenden Kunst
kommt daher ein besonders hoher Stellenwert zu. Dieser hohe Stellenwert hat durch die
grundgesetzlich garantierte Freiheit der Kunst sogar Eingang in die Verfassung der Bundes-
republik Deutschland gefunden. Viele Länder- und Kommunalverfassungen enthalten Ver-
pflichtungen zur Förderung von Kunst und Kultur.
Kunst und Kultur sind Grundlage einer lebendigen und lebenswerten Gesellschaft. Das
Gemeinwesen bedarf daher sowohl der Künstler und Kulturschaffenden wie auch der Bür-
ger, die einen Zugang zum künstlerischen Schaffen finden. Kulturelles Interesse, künstleri-
sches Urteilsvermögen und die Bereitschaft und Befähigung, selbst künstlerisch tätig zu
werden, gewinnt der Mensch jedoch nicht aus sich selbst. Er bedarf dazu regelmäßiger,
quaifizierter Anleitung in jungen Jahren.
Der Mensch der Moderne sieht sich in immer schnellerer Folge mit neuen ethischen Pro-
blemen konfrontiert. Das Leben betreffende Bewertungen können qualifiziert aber nur aus
einer sicheren kulturellen Verankerung heraus vorgenommen werden. Basis dieser Veran-
kerung ist das selbstverständliche Aufwachsen des Menschen mit Kunst und Kultur.
Die steigenden Migrationsbewegungen fordern dem Menschen eine permanente Ausein-
andersetzung mit ungewohnten Wertvorstellungen und Lebensentwürfen ab. Damit diese
Auseinandersetzung konstruktiv und bereichernd wirkt, muß sich der Mensch der ver-
schiedenen, vor allem aber der eigenen kulturellen Traditionen bewußt sein. Auch hier
leistet die schulische Ausbildung im musischen Bereich wesentliche Grundlagenarbeit.

zu Punkt 4
Städte, die sich ausschließlich über ihre medialen und monetären Angebote definieren, sind
arme Städte. Schülern, die ihrer Stadt nur über Internet-Cafés und Betriebspraktika begeg-
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nen können, werden wesentliche Voraussetzungen vorenthalten, mit ihrer Stadt eine Bin-
dung einzugehen und sie kreativ mitzugestalten. Ästhetische Bildung in kultureller Praxis
ist gerade in einer medial bestimmten Welt für Kinder und Jugendliche besonders bedeut-
sam. Medienkonsum, Erfahrungen aus zweiter Hand und unkritischer Umgang mit Mas-
senprodukten der Kulturindustrie bedürfen der Fähigkeit, die rezipierten Inhalte angemes-
sen einordnen und bewerten zu können. Diese Fähigkeit wird in besonderem Maße durch
die Unterrichtung und die Ausübung künstlerischen Schaffens ausgeprägt. Die Integration
des Theater- und Musiklebens der jeweiligen Stadt in den Schulunterricht schafft zudem
ein kommunikatives Gegengewicht zur zunehmenden elektronischen Kommunikation.

zu Punkt 5
„Ich behaupte, daß das Theaterspiel eines der machtvollsten Bildungsmittel ist, die wir
haben: Ein Mittel, die eigene Person zu überschreiten, ein Mittel der Erkundung von Men-
schen und Schicksalen und ein Mittel der so gewonnenen Einsicht. (...) Ich traue mir die
Einrichtung einer alle Bildungsansprüche befriedigenden Schule zu, in der es nur zwei
Sparten von Tätigkeiten gibt: Theater und Science. Es sind die beiden Grundformen, in
denen der Mensch sich die Welt aneignet: subjektive Anverwandlung und objektivierende
Feststellung“ (Hartmut v. Hentig, Bildung, München 1996, S. 118 f ).
Mittlerweile liegen aus der Theaterpädagogik ernstzunehmende Untersuchungen und Ver-
öffentlichungen vor, die die selbst-bildende Funktion von Darstellendem Spiel wissenschaft-
lich nachweisen. Die Unterrichtserfahrungen, die seit vielen Jahren in Bayern, Berlin, Ham-
burg und anderen Ländern berichtet werden, bezeugen ebenfalls die ungeheure Bedeutung,
die das Theaterspiel für die Persönlichkeitsentwicklung und das soziale Lernen hat.
Das Darstellende Spiel ist a priori Gruppenarbeit und Projektarbeit, vermittelt also Schlüs-
selqualifikationen, die für die Zukunftsbewältigung entscheidend sind und fordert Arbeits-
formen, die in der gegenwärtigen Schulreformdiskussion im Zentrum stehen. Die allge-
meinen Forderungen an die Bildungsreform lesen sich über weite Strecken wie ein Plädoyer
für die Einführung des Schulfaches Darstellendes Spiel, weil dieser Lern- und Aktivitätsbe-
reich viele der Anforderungen an eine moderne Schule erfüllt.
Darstellendes Spiel nicht als Schulfach einzuführen, hätte gravierende Folgen: In finanziell
schwierigen Zeiten fehlen die Ressourcen, um Lehrer für Arbeitsgruppen freizustellen, die
nicht direkt zum Schulunterricht gehören. Schultheater bliebe also eine Sache für die Privi-
legierten und würde insbesondere für die Schüler von Haupt-, Real- und Gesamtschulen,
aber auch für eine bestimmte Schülerschicht in Gymnasien nicht angeboten. Die fachliche
Weiterentwicklung des Lernbereichs, die sich vor allem in Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen vollziehen kann, würde behindert, weil für ein randständiges, freiwilliges Angebot
kaum Mittel für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden. Damit wäre letztlich
auch die Ausbildung von Theaterpädagogen in der Universität gefährdet, die gerade in
Schwung kommt.
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2.3 Sieben Göttinger Thesen der Deutschen Literaturkonferenz
zu Literatur und Kultureller Bildung in der
Bildungsreformdiskussion

1.
Sprachkompetenz, Lese- und Schreibfähigkeit sind Schlüsselqualifikationen. Sie ermögli-
chen das Verständnis der Welt und das Miteinander der Menschen. Selbst die scheinbar
ganz auf technischer Logik und Mathematik aufbauenden Naturwissenschaften sind ohne
Sprache nicht möglich. Die Begegnung mit Literatur als Kunst eröffnet den Reichtum sprach-
licher Ausdrucksmöglichkeiten und vermittelt ein differenziertes Bild menschlichen Ver-
haltens und humaner wie ästhetischer Anschauungsweisen, das kritische Kompetenz und
soziale Fähigkeiten erweitert.

2.
Das Erlernen der Sprache und der mit ihrer Beherrschung verbundenen Kulturtechniken
ist – zumindest in den sogenannten Industrieländern – immer mehr die Aufgabe meist
staatlich verwalteter Bildungsinstitute – von den Kindergärten und Schulen bis hin zu den
Hochschulen. Umso schwieriger die Rahmenbedingungen des Heranwachsens werden, desto
deutlicher werden diese Einrichtungen in ihren begrenzten Möglichkeiten gefordert und
auch überfordert. Eine ernsthafte Bildungsreform hätte aus diesem Grund zunächst einmal
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß der Bildungsauftrag überhaupt verantwortlich
wahrgenommen werden kann. Dazu zählt, daß die Regeln für die deutsche Rechtschrei-
bung wieder einheitlich und verbindlich gefaßt werden.

3.
Außerschulische kulturelle Einrichtungen haben im Bereich der Sprachpflege zunehmend Auf-
gaben übernommen, die von den zuständigen Stellen allein nicht mehr bewältigt werden. Ange-
bote der Schreib- und Leseförderung, der Vermittlung von Reflexionswissen oder der Begeg-
nung mit Literatur begleiten und ergänzen zwar den eigentlichen (Aus-)Bildungsweg, sie liefern
auch Anregungen für eine Verbesserung beispielsweise des Schulunterrichts. Aber sie können
nicht der Verpflichtung entheben, daß die Vermittlung von Sprachkompetenz eine Aufgabe
vorrangig des Elternhauses, der Kindergärten und der schulischen Bildung ist. Nur auf dem
Gelingen dieses Bildungsprozesses kann ein vielfältiges kulturelles Leben aufbauen.

4.
Damit die Ausbildungseinrichtungen ihre Aufgabe erfüllen können, sind sie nicht nur auf
eine angemessene Ausstattung angewiesen, sie müssen auch in die Lage versetzt werden,
Qualitätsansprüche zu entwickeln und ihre Einhaltung zu sichern. An den deutschen Schu-
len und Hochschulen müssen daher umgehend wieder klar definierte Leistungsmaßstäbe
bei der Vermittlung von Sprachkompetenz eingeführt werden.

5.
Die Qualität und die Qualitätssicherung von Angeboten außerschulischer Bildungseinrich-
tungen müssen ebenfalls gewährleistet sein. Dazu gilt es, verbindliche, eindeutige und über-
prüfbare Qualitätskriterien zu formulieren. Dies betrifft die Schulung von sogenannten
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Vorlesepaten für das ehrenamtliche Engagement in Kindergärten ebenso wie die Vermitt-
lung von Techniken literarischen Erzählens in einer Schreibwerkstatt.

6.
Die Arbeit der bestehenden Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen – von den Schu-
len und Hochschulen über die Bibliotheken bis hin zu den Literaturhäusern – muß unver-
züglich und nachhaltig gestärkt werden, statt sie immer mehr, bis hin zur billigenden Ge-
fährdung ihrer Existenz, finanziell einzuschränken (siehe www.bibliothekssterben.de).

7.
Die Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern in der Frage der Kul-
turhoheit dürfen nicht weiter auf dem Rücken der Betroffenen – seien es Lernende und
Lehrende oder Bibliotheken, Archive und Museen – ausgetragen werden.

zu 1.  Drei Aspekte sind für den Bereich der Literatur – des schriftlich fixierten Textes
hervorzuheben:
· Der Umgang mit Literatur, mit schriftlich fixierten Texten ist in vielerlei Hinsicht von

grundlegender Bedeutung, so etwa: als Alltagshandlung, als Aneignung von Wissen, als
schöpferischer Prozess, als kulturelles Erlebnis.

· Auf welcher Ebene der Umgang mit Literatur auch immer erfolgt, er setzt Lesefähigkeit
voraus.

· Die ersten Weichen für eine Aneignung der Lesefähigkeit, d.h. für die literarische Soziali-
sation des Menschen, werden lange vor dem Lesenlernen, im Spracherwerb in Familie
und Kindergarten gestellt. Hierbei ist keine Alltagssituation so ergiebig wie das Vorlesen
und Erzählen.

Sprachfähigkeit, Lesekompetenz und Umgang mit Literatur/schriftlich fixierter Sprache
gehören also zusammen und bedingen sich qualitativ gegenseitig, wobei Sprachfähigkeit
und Lesekompetenz als Schlüsselqualifikationen zu gelten haben. Eine umfassende und
differenzierte Sprachfähigkeit und Lesekompetenz stellen zudem auch Schlüsselqualifikatio-
nen für schulischen und beruflichen Erfolg dar, für soziale Eingebundenheit und politische
Teilhabe in demokratischen Gesellschaften sowie für die Teilhabe an der eigenen Kultur
und die Annäherung an andere Kulturen.
Das Lesen von (belletristischer) Literatur ist aber nicht nur eine zweckmäßige Tätigkeit, es
ist vor allem auch in sich selbst sinnvoll. Literatur ist in ihren unterschiedlichen Erschei-
nungen eine jahrtausendealte Ausdrucksform der Kunst. Literatur zu lesen, bedeutet somit
immer auch Kunst zu erleben. Literatur vermittelt nicht zuletzt, daß es neben den im Alltag
vorherrschenden (unmittelbar-sinnlichen und begrifflich-analytischen) Formen des Wirk-
lichkeitszugangs auch eine ästhetische Welterfahrung gibt, die existenzielle Grundfragen
des Menschen in einzigartiger Weise anspricht und zum Teil auch beantwortet. Möglicher-
weise eröffnet unter allen Künsten die  Literatur den Menschen am ehesten Zugänge zur
modernen Kunst. Insofern sind die Einbeziehung von Kinder- und Jugendliteratur in die
schulische und außerschulische Pädagogik sowie entsprechende Angebote in der Erwachse-
nenbildung (z.B. Literaturgesprächskreise) schlechthin UNVERZICHTBARE Beiträge für
eine kulturelle Bildung, die auf den heute immer noch gültigen abendländischen Begriffen
von Kultur und Bildung beruht.
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zu 2. und 3.  In beiden Bereichen (Sprachfähigkeit und Lesekompetenz) sind durch Unter-
suchungsergebnisse und Expertenaussagen (PISA etc.) in Deutschland erhebliche Defizite
öffentlich geworden. Vor diesem Hintergrund  muß die Förderung der Sprachentwicklung
von Kindern und der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen vorrangiges Ziel der
Grundbildung sein. Lesen braucht Förderung jedoch nicht nur um der Literatur willen,
sondern, wie unter zu 1. ausgeführt, als Schlüsselqualifikation, die auch über Bildungs-
stand, Ausbildungsmöglichkeiten, Medienkompetenz und damit über gesellschaftliche
Chancen entscheidet. Denn:
· Lesen, Vorlesen und Erzählen fördert die Sprachentwicklung wie keine andere Medienak-

tivität.
· Lesen als innerer Übersetzungsprozess ist eine unersetzliche Übung für das Denken.
· Und nicht zuletzt hat Lesen auch eine starke emotionale Komponente. Insbesondere

fiktionale Texte machen vielfältige Identifikationsangebote, lassen uns an den Erfah-
rungen und am Erleben anderer Menschen teilhaben und fordern uns heraus, andere
Perspektiven einzunehmen. Textverstehen heißt hier gleichzeitig, eine Handlung aus
der Sichtweise eines anderen wahrzunehmen. Verbunden mit der Konzentration und
kognitiven Anstrengung, die der Lesevorgang dem Lesenden abverlangt, wird gleichzei-
tig eine größere innere Distanz als zum Beispiel beim Anschauen eines Filmes ermög-
licht. Beides, die emotionale Beteiligung und die relative Distanz, sind für die persönli-
che und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zentrale und unersetzliche
Prozesse.

Kulturelle Bildung  im Feld der Literatur/Leseförderung bietet vielfältige Chancen. Hierbei
ist zu beachten:
· Kulturelle Bildung im Feld der Sprach- und Leseförderung hat früh anzusetzen. Sie reicht

von der Frühförderung in Familie und Kindergarten, elementaren Angeboten im Grund-
schulalter bis zur Kulturellen Bildung für Kinder im Alter der Sekundarstufenjahrgänge –
alles begleitet durch die Angebote der Öffentlichen Bibliotheken. Entsprechend groß ist
auch der Stellenwert, der der Leseförderung als Basis der kulturellen Bildung von der
Deutschen Literaturkonferenz beigemessen wird.

· Kulturelle Bildung als Förderung der Sprachentwicklung besteht u.a. in der Elternbil-
dung im Themenfeld Vorlesen, erste Bücher, in der Qualifizierung von Mitarbeitenden in
Kindertagesstätten im Bereich Sprachförderung, Methoden zur Vorlesesituation, Kinder-
literatur etc., in Angeboten der Bibliotheken für Kleinkind-Eltern-Gruppen, in der Qua-
lifizierung von Mitarbeitenden in Bibliothek und Buchhandel für den Bereich „Erste Bü-
cher“, Sprachspiel und Bilderbuch.

· Kompetente und in der außerschulischen Leseförderung erfahrene Arbeitspartner wie
Öffentliche Bibliotheken in kommunaler und kirchlicher Trägerschaft, die Friedrich-Bö-
decker-Kreise, Autorenverbände, Verbände der Übersetzer/-innen und Lektorinnen/ Lek-
toren, die Stiftung Lesen und vielfältige Literaturvermittlungseinrichtungen sowie Ein-
richtungen der Jugendbildung und der Jugendhilfe stehen als Kooperationspartner mit
Ressourcen und Knowhow zur Verfügung.

Für die einzelnen Entwicklungsphasen und die sie vorrangig gestaltenden Einrichtungen
ergeben sich daraus folgende Schwerpunkte:
In Kindertagesstätten stehen Fragen der Bildung von Sprachentwicklung im Vordergrund.
Sprachförderung erscheint durch Reflexion der Kinder von Gehörtem im Rahmen der Le-
seförderung in Vorlesezeiten möglich. Die Kinder können zuhören und lernen, ihre Ge-
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danken auszusprechen. Hier können Stiftung Lesen und Öffentliche Bibliotheken einen
wesentlichen Beitrag leisten.
In Schulen können vorrangig fächerübergreifende, thematische Projekte, themenzentrierte
Bücher, die sich mit typischen, aber auch weniger typischen Problemen und Konflikten
von Kindern und Jugendlichen befassen, die Zusammenarbeit mit Tageszeitungen, regio-
nalkundliche Literatur und Leseförderung angeboten werden. Die Schaffung eines kultu-
rellen Klimas an Schulen in der „Wissens“-gesellschaft unserer Zeit ist nötig und kann
durch kulturelle Bildung unterstützt werden. Hierzu gehört auch, Jugendlichen die Kom-
petenz zu vermitteln, aus dem Wissen, das ihnen über eine Vielzahl von Medien – Zeitung,
Zeitschrift, Radio, Fernsehen, Internet – geboten wird, die für sie wichtigen Informationen
zu filtern. Das heißt zu lernen, Texte inhaltlich zu erfassen, auf Kernaussagen zu reduzieren,
diese zu formulieren – schriftlich oder mündlich – und für die Klärung selbst oder von
außen gesetzter Fragestellungen zu nutzen. Ein solches Vorgehen erfordert auf die Lese-
kompetenz aufbauende cognitive und sprachliche Kompetenzen im Umgang mit Texten,
die umso notwendiger werden, je mehr Wissen immer unüberschaubarer über immer mehr
Medien verbreitet wird. Neben Autorinnen/Autoren können hier „Textarbeiter/-innen“ im
weitesten Sinne, also z.B. Übersetzer/-innen, Journalisten oder Lektorinnen/Lektoren, letz-
tere als sozusagen „kritische Erstleser qua Beruf“, in Zusammenarbeit mit Bildungseinrich-
tungen unterschiedlichster Art einen wichtigen Beitrag leisten. Der Verband der Freien
Lektorinnen und Lektoren wäre für ein solches Projekt z.B. ein Ansprechpartner.
Der reguläre Deutschunterricht kann die wichtige und durch verschiedene gesellschaftliche
Faktoren immer schwierigere Aufgabe des „Leser Auf- und Erziehens“ allein nicht mehr
bewältigen. Es gibt jedoch sowohl für das Grundschulalter wie für Jugendliche bereits aus-
gearbeitete Konzepte und vielfältige Aktivitäten zur Leseförderung außerhalb des Deutsch-
unterrichts. Gerade im Rahmen von Ganztagsschulangeboten durch kompetente Arbeits-
partner im Feld der Literatur lassen sich positive Effekte leicht erzielen, da hier das emoti-
onal spielerische Element selbstverständlicher als im Unterricht miteinbezogen werden kann.
Freiwilligkeit, Kreativität, lustbetonter Umgang mit Texten und Büchern ohne Bewertung
der Ergebnisse können im Vordergrund stehen. Die Lese(r)forschung lehrt uns, daß Kinder
dann zu Lesern werden, wenn sie in lesefreundlicher Umgebung aufwachsen, wenn das
Lesen gruppen- und kommunikationstauglich ist. Gegenseitiges Vorstellen von Lieblings-
büchern und Zeitschriften, Auswählen von Jugendliteratur nach eigenen Kriterien und andere
Methoden sind wichtig, um in den Lerneinheiten der kulturellen Bildung Situationen zu
schaffen, in denen motivierende Leseerfahrungen gemacht werden können. Autorenbegeg-
nung/Autorinnenlesungen sind – gut vorbereitet – besonders geeignet, Literatur lebendig
werden zu lassen. Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur  lassen Autoren den
Funken überspringen, bieten literarische Erfahrungen aus erster Hand besonders für Nicht-
leser und die Kinder, die in der Familie keine Angebote literarischer Art erhalten. Ebenso
läßt sich die Projektzeit fächerübergreifend nutzen, Leseförderung könnte hier Geschichte,
Heimat- und Erdkunde etc. miteinbeziehen. In Bibliotheken können in spielerischer Weise
Grundlagen und Methoden der Literatur und Informationsrecherche erarbeitet werden.
Über den Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Stiftung Lesen können Wettbe-
werbe und eine bestimmte Auswahl von Büchern, auch als regelmäßiges Angebot, unter-
stützt durch die Bibliotheken, insbesondere am „Welttag des Buches“, angeboten werden.
Bücher in fremden Sprachen können zur Entwicklung des Verstehens einer Fremdsprache,
insbesondere in Grenzgebieten, beitragen. Hier wäre denkbar, daß der Verband Deutscher
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Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke Angebote unterbreitet – auch zum Thema
des literarischen Übersetzens selbst, um die Schüler für unterschiedliche Qualitäten von Spra-
che zu sensibilisieren. Bücher und Themen können auf diese Weise popularisiert werden. Es
kann mit Kindern und Jugendlichen in Schreibwerkstätten gearbeitet, Praktika für berufliche
Bildung können in Literaturhäusern, Literaturarchiven, Bibliotheken ermöglicht werden. In
„Stammschulen“ könnten entsprechende Traditionen dazu entwickelt werden.

zu 4. und 5.  Grundlage einer erfolgreichen Ausbildung in Schulen, und dies gilt auch für
den Bereich der Sprach- und Leseförderung, ist die Schaffung von bildungsfreundlichen
Arbeits- und Unterrichtsbedingungen in diesen Einrichtungen. Hierzu gehören die ausrei-
chende personelle Ausstattung und eine kontinuierliche Weiterbildung der Lehrenden ebenso
wie beispielsweise die Förderung von unterstützenden Angeboten für das familiäre Umfeld
der Kinder und Jugendlichen. Vor allem dürfen die enormen Schwierigkeiten, mit denen
die Erfüllung des schulischen Bildungsauftrags heute konfrontiert ist, nicht dazu führen,
daß Ausbildungsziele und Qualitätsmaßstäbe stetig nach unten angeglichen werden. Viel-
mehr müssen die Bedingungen dafür geschaffen werden, daß Schüler, je nach ihren Mög-
lichkeiten und Interessen, Leistungskriterien erfüllen können. Dies ist die Hausaufgabe,
die zunächst von der Schulpolitik zu erledigen ist. Erst wenn von dieser Seite entsprechende
bildungspolitische Maßnahmen ergriffen werden, kann auch die Zusammenarbeit mit au-
ßerschulischen Trägern literarischer Bildungsangebote langfristigen Erfolg versprechen.
Um diese Zusammenarbeit bei der Sprachförderung und literarischen Bildung in der Schu-
le, insbesondere in Ganztagsschulen, mit Leben zu erfüllen, müssen Rahmenvereinbarun-
gen ausgehandelt werden. Dazu gehören auch gemeinsam entwickelte Fortbildungsange-
bote (denkbar wäre Grundwissen der Entwicklungspsychologie im Kinder- und Jugendal-
ter, Pädagogik und Methodik, Jugendschutz, Umgang mit verhaltensgestörten Kindern und
Jugendlichen).  Für Autoren, die regelmäßig in Schulprojekten arbeiten, wäre die Konzi-
pierung eines Grundkurses denkbar. Des Weiteren müssen Honorare ausgehandelt werden,
die der Aufgabe und der Kompetenz der Autoren sowie dem Zeitaufwand entsprechen.
Eine Abstimmung mit den zuständigen Kulturämtern ist denkbar.
Die Entwicklungspotentiale der lese- und literaturfördernden Bildung sind groß. Vorran-
gig sind Rahmenbedingungen, die anregend und förderlich für die Kooperation auf lokaler
und regionaler Ebene sind. Trägerübergreifende Fortbildungsangebote und verbindliche
Standards dienen der Qualitätssicherung.

zu 6.  Die Einrichtungen der Literaturvermittlung – je nach Bundesland Literaturräte,
-büros, häuser, Schriftstellerverbände oder der Friedrich-Bödecker-Kreis – bieten nach Maß-
gabe ihrer personellen und finanziellen Ressourcen und der inhaltlichen Schwerpunkte
ihrer Arbeit Projekte zur Literatur- und Leseförderung wie zur Förderung des literarischen
Schreibens für Bildungseinrichtungen an, vor allem für Schulen, bisweilen auch Hoch-
schulen oder Volkshochschulen. Zum Bestand dieser Förderarbeit gehören, um nur die
gängigsten Formen zu nennen, Lesungen mit geeigneten Autoren und thematische Reihen
mit Beteiligung von Autoren in und außerhalb der Bildungseinrichtungen, Werkstattge-
spräche mit Autoren, kooperative Projekte, die den Entstehungsprozeß literarischer Werke
oder den Weg vom Manuskript zum Buch aufbereiten, Schreib- und Textwerkstätten von
unterschiedlichster Provenienz.
Dieser Förderbeitrag von Einrichtungen der Literaturvermittlung zur „kulturellen Bildung“
bedarf
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· der Absicherung, denn er ist in seinem Bestand akut durch den Rückgang von Fördermit-
teln bedroht;

· der Strukturierung und Vernetzung, denn die Angebote sind meist von regionaler Reich-
weite und in ihrem Bestand stark vom individuellen Engagement einzelner in den Institu-
tionen abhängig;

· eines qualitätssichernden Hintergrunds, denn gerade im Bereich der Schreib- und Leseför-
derung gibt es neben vielen hochwertigen Angeboten auch eine Reihe ‚bloß gutgemeinter’.

Der Beitrag der Literaturvermittler kann allerdings keinesfalls den Literatur- und Deutsch-
unterricht an Bildungsinstitutionen ersetzen, sondern lediglich das Angebot von Schulen,
Hochschulen und Volkshochschulen ergänzen und bereichern, um die Auseinandersetzung
mit Literatur als Medium der Verständigung über die Welt zu fördern. Endlich müssen
Konsequenzen aus der Einsicht gezogen werden, daß die Entwicklung unserer Kultur auf
den Erfolg der schulischen Ausbildung angewiesen ist, daß aber die schulische Bildung
ihrerseits immer dringlicher der Unterstützung durch ein funktionierendes Netz außer-
schulischer kultureller Angebote bedarf.

2.4 Stellungnahme zur baukulturellen Bildung –

Rat für Baukultur im Deutschen Kulturrat e.V.

Berlin, Juni 2004. „Die gebaute Umwelt ist der Rahmen für alles menschliche Handeln
und alle Interaktion, sie durchdringt alles, wir geben ihr Form und sie formt uns.“, so die
„Built Environment Education Guidelines“ des Architektenweltverbandes UIA aus dem
Jahr 2002. Angesichts der herausragenden Bedeutung der gebauten Umwelt kommt kultu-
reller Bildung auf diesem Gebiet eine hohe Relevanz zu.
Die Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt erhöht nicht nur das Verständnis für Ar-
chitektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur, Stadtplanung, Ingenieurbaukunst und
Denkmalschutz. Sie trainiert zugleich grundlegende menschliche Fähigkeiten. Baukulturelle
Bildung schult das Sehen und Erleben, fördert Interdisziplinarität und Teamwork und hilft,
historisches und ökologisches Bewusstsein zu entwickeln. Fachspezifische Ziele baukultureller
Bildung sind ein aktives Verständnis aller Bürger für die gebaute Umwelt, qualifizierte Bau-
herrn und kompetente Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung.

Stellenwert baukultureller Bildung

Baukultur spielte im öffentlichen Bewusstsein lange Zeit keine große Rolle. Da war es
nur logisch, dass baukulturelle Bildung ebenfalls eher am Rande vorkam. Doch in den
letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich viel getan. Der Stellenwert von Baukultur ist
enorm gestiegen. Der Sprung, den die Baukultur insgesamt gemacht hat, wirkt sich auch
positiv auf die baukulturelle Bildung aus, die national und international zunehmend ent-
deckt wird.
Eines der ersten Länder in Europa, die Baukultur und baukulturelle Bildung nach vorne
gebracht haben, ist Finnland. Die dortige Regierung genehmigte 1998 ein nationales Ar-
chitekturprogramm mit 24 Beschlüssen, von denen sich drei auf baukulturelle Bildung
beziehen (offizielle Übersetzung):
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· „Bei der Aufstellung der Lehrpläne wird das Zentralamt für Unterrichtswesen die Bedeu-
tung der Architekturausbildung betonen. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit des
Architekturverständnisses bei der Verflechtung der Schulausbildung mit dem kulturellen
Leben beachtet.“ (Beschluss 12)

· „Das Unterrichtsministerium prüft die Möglichkeiten, die Architekturausbildung im Rah-
men der Erwachsenenweiterbildung zu entwickeln, damit die Handlungsfähigkeit des
Bürgers, auf die seine Umgebung betreffenden Entscheidungsprozesse Einfluss zu neh-
men, verbessert wird.“ (Beschluss 13)

· „Den Entscheidungsträgern, gewählten Vertretern und Repräsentanten der Kommunen wer-
den Fortbildungsangebote im Bereich von Architektur und Umwelt gemacht.“ (Beschluss 14)

Von Anfang an nahm die finnische Regierung also nicht nur Kinder und Jugendliche, son-
dern auch Erwachsene in den Blick.
Dagegen konzentriert sich Frankreich auf die heranwachsende Generation vom Kindergar-
ten bis zur Sekundarstufe. Allein für die Jahre 2001 und 2002 stießen das Bildungs- und
das Erziehungsministerium gemeinsam 10.000 Kurse zu baukulturellen Themen an.
In Irland, um ein drittes Beispiel zu nennen, initiierte die Regierung eine „Action on Ar-
chitecture 2002-2005“. Von dreizehn Aktionen, die dazu dienen sollen, das Bewusstsein
und Verständnis für Architektur zu stärken, sind drei im Bereich der Schulen angesiedelt.
Am Beginn baukultureller Bildung standen jedoch nicht staatliche Maßnahmen, sondern
zivilgesellschaftliches Engagement. Insbesondere Architektenverbände trugen viel dazu bei,
Baukultur zum Bildungsthema zu machen. Um diesen Prozess grenzüberschreitend zu un-
terstützen, formulierte der Weltverband der Architekten Union Internationales des Architectes
(UIA) im April 2002 die „Built Environment Education Guidelines“.
In Deutschland sind Initiativen für mehr Baukultur in den Schulen bisher überwiegend
von den Architektenkammern und den Ingenieurkammern der Länder und der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz ausgegangen.
Die Aktivitäten der Architektenkammern sind breit gefächert. Sie reichen von Schulprojek-
ten mit Architekten über die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien (bisher je ein Schul-
buch für die Sekundarstufe I und II, ein Lehrerbuch für die Sekundarstufe I und Materi-
alien für Projektwochen) und politische Initiativen bis hin zur Lehrerfortbildung. Die
Bundesarchitektenkammer treibt das Thema auf nationaler und internationaler Ebene
voran, unter anderem durch ein internationales Symposium anlässlich des UIA-Welt-
kongresses Berlin 2002 und eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Rat für Baukultur
im April 2004.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz startete mit dem Schuljahr 2003/2004 die bundes-
weite Aktion „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“. Ziel ist ein dauerhaftes Netzwerk
von Schulen, die das Themenspektrum Kulturerbe und Denkmalschutz in den Unterricht
integrieren. Die Stiftung hat im Jahr 2002 Arbeitsblätter für den Unterricht herausgegeben.
Außerdem ist 2003 die UNESCO-Mappe „Welterbe für junge Menschen“ erschienen.
Unabhängig davon bereitet die Bundeszentrale für politische Bildung Arbeitsmaterialien
für Vertretungsstunden vor.
Die Architektenkammern der Länder und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz engagie-
ren sich über die Schule hinaus für baukulturelle Bildung. Die Stiftung bietet zahlreiche
weitere Jugendaktionen an, zum Beispiel Fotowettbewerbe, eine Jugendbauhütte, Broschü-
ren, Bücher und Kinderseiten im Internet. Die Architektenkammer Hessen realisiert derzeit
ein Kinderbuch, das im Herbst 2004 erscheinen wird.
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Erwachsenen schließlich (natürlich auch Kindern und Jugendlichen) stehen jeden Juni beim
Tag der Architektur und jeden September beim Tag des offenen Denkmals zahlreiche Ge-
bäude und Freiraumschöpfungen in ihrer unmittelbaren Umgebung offen. Außerdem la-
den umfangreiche Begleitprogramme zur Vertiefung baukultureller Bildung ein.
Die Verbände punkten ebenfalls mit Veranstaltungen zur baukulturellen Bildung im wei-
testen Sinne für jung und alt. Ein Beispiel sind die „Gartenwelten“ des Bundes Deutscher
Landschaftsarchitekten, bei denen Planer interessierte Bürger durch Werke der Landschafts-
architektur führen.
Auch die Bundesregierung hat den Bedarf an baukultureller Bildung erkannt. In ihrem
Bericht zur Baukultur, den sie im April 2002 dem Deutschen Bundestag vorlegte, heißt es:
„Große Bedeutung misst die Bundesregierung der Empfehlung zu, das Verständnis und
Wissen um gebaute Umwelt, Architektur und Formgebung in der Bevölkerung durch früh-
zeitige Berücksichtigung dieses Bildungsanliegens in Schulen und weiteren Bildungsein-
richtungen aufzugreifen und zu fördern. Deshalb hat der BMVBW in Abstimmung mit der
Bundesministerin für Bildung und Forschung sowie dem Beauftragten der Bundesregie-
rung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien die entsprechende Empfehlung des
Statusberichts zusammen mit dem Bericht unmittelbar auch an die Kultusministerkonfe-
renz herangetragen, das Anliegen zu prüfen und nach Möglichkeit aufzugreifen.“

Entwicklungspotenziale baukultureller Bildung

Die Angebote der Architektenkammern und der Ingenieurkammern der Länder und der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz haben dazu beigetragen, dass das Interesse an baukul-
tureller Bildung spürbar wächst. Zumindest für viele Architektenkammern der Länder ist
eine noch stärkere Erweiterung der Aktivitäten auf diesem Gebiet jedoch nicht möglich.
Die Kammern haben nur einen mittelbaren Auftrag zu baukultureller Bildung, der sich aus
einer ihrer zentralen Aufgaben ableitet: der Pflege der Baukultur.
Um die großen Entwicklungspotenziale für die baukulturelle Bildung auszuschöpfen, ist
eine stärkere staatliche Unterstützung erforderlich. Insbesondere der Ausbau des Ganztags-
schulwesens eröffnet die Möglichkeit, Architektur, Ingenieurbaukunst und Denkmalschutz
vermehrt in den Unterricht zu integrieren und die Kooperation mit außerschulischen Bil-
dungsträgern auszuweiten.
Viel gewonnen werden kann sicherlich auch, wenn die Akteure baukultureller Bildung sich
noch enger als bisher untereinander und mit anderen Akteuren kultureller Bildung vernet-
zen (zum Beispiel Kunst- und Volkshochschulen, Akademien und Museen). Um in breitere
Bevölkerungskreise vorzudringen, gerade auch solche, die erst einmal nicht von sich aus
gezielt nach baukulturellen Inhalten suchen, ist es wichtig, in übergreifenden Zusammen-
hängen präsent zu sein. Etablierte Einrichtungen kultureller Bildung sind dazu aufgerufen,
in ihren Programmen Baukultur vermehrt zu berücksichtigen.
Anknüpfungspunkte bestehen aber nicht nur zum kulturellen Bereich. Auch Umweltbil-
dungszentren, ökologische Stationen, Wirtschaftsverbände, Kirchen, Bürgerinitiativen,
Nicht-Regierungsorganisationen und lokale Agenda-Prozesse können wichtige Verbündete
sein.
Angesichts begrenzter Ressourcen sind Wege gefragt, die es ermöglichen, dennoch mehr
Adressaten zu erreichen als bisher. Ein solcher Weg ist die gezielte Entwicklung von Multi-
plikatoren. In Bayern zum Beispiel planen das Staatsministerium für Unterricht und Kul-
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tus, das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, die Bayern Design GmbH
und die Architektenkammer die Einrichtung von „Stützpunktschulen mit Schwerpunkt
Architektur“. An den Stützpunktschulen sollen mindestens zwei Lehrer unterschiedlicher
Disziplinen in Zusammenarbeit mit Architekten fachübergreifend Architektur unterrich-
ten. Die ausgewählten Lehrer durchlaufen zuvor eine spezielle Lehrerfortbildung, die ab
Herbst 2004 startet. Die Stützpunktschulen sollen sich jedoch nicht nur durch ihr Lehran-
gebot zum Thema Architektur auszeichnen, sondern auch Anlaufstelle für andere Schulen
sein.
Ein etwas anders gelagertes Projekt verfolgt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Ab dem
nächsten Schuljahr wird die Arbeit von denkmal aktiv in Verbünden von drei bis sechs
Schulen durchgeführt, um den Austausch noch stärker zu intensivieren. Außerdem will die
Stiftung in Zukunft auch grenzüberschreitende Kooperationen mit Schulen aus dem euro-
päischen Ausland ermöglichen.
Aktivposten für die baukulturelle Bildung sind schließlich die von der Bundesregierung im
Herbst 2000 gestartete Initiative Architektur und Baukultur, die für 2005 geplante Stif-
tung Baukultur und die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Kultur in
Deutschland“. Von allen Drein sind Impulse für die weitere gesellschaftliche Debatte zu
erwarten.
Baukulturelle Bildung ist jedoch nicht allein eine Frage von Inhalten, sie ist ganz wesentlich
auch eine Frage der räumlichen Umgebung, in der sie stattfindet. Die Gebäude, in denen sich
Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu Bildungszwecken aufhalten, vermitteln mehr über
Baukultur als tausend Worte, leider nicht immer Positives. Um die Qualitätsstandards zu
heben, hat die Wüstenrot Stiftung bereits einen Gestaltungswettbewerb für Schulen durchge-
führt und führt derzeit einen Wettbewerb für Kindergebäude durch.

Erforderliche Verbesserungen der Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für baukulturelle Bildung müssen eindeutig verbessert werden.
In Bundesländern, wo dies noch nicht geschehen ist, sollten Architektur, Ingenieurbau-
kunst und Denkmalschutz in schulischen Lehrplänen verankert werden. Für eine stärkere
Integration in den Unterricht wird das allein aber nicht ausreichen. Vielmehr ist eine be-
sondere Förderung von Baukulturthemen durch die Kultusministerien erforderlich. Wich-
tig sind unter anderem geeignete Unterrichtsmaterialien und didaktische Konzepte zur
Gestaltung des Unterrichts.
Während es im Schulbereich inzwischen viele gute Beispiele mit Vorbildcharakter gibt, ist
für die Früherziehung in Kindergärten erst noch Grundlagenarbeit zu leisten. Alle Beteilig-
ten sind aufgerufen, entsprechende Initiativen zu entwickeln.
Grundsätzlich wäre eine nationale Anlaufstelle nach dem Vorbild des „Pavillon of Educati-
on“ in Rotterdam wünschenswert. Ein solcher Pavillon könnte durch Angebote baukultu-
reller Bildung wichtige Impulse setzen und darüber hinaus als Schaltstelle des Wissens-
transfers für Erzieher, Lehrer, Architekten, Ingenieure, Denkmalpfleger und andere dienen,
die ihrerseits Bildung vermitteln.
Wichtig wäre es auch, mehr in die Gestaltung und den baulichen Unterhalt der Bildungs-
einrichtungen zu investieren.
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Notwendige Veränderungen in der Aus- und Fortbildung

Das allgemeine Bewusstsein für die gebaute Umwelt kann langfristig nur gestärkt werden,
wenn die Fortbildung von Lehrern durch baukulturelle Inhalte ergänzt wird. Die Vermitt-
lung baukultureller Bildung sollte jedoch auch in Zukunft nicht allein hauptberuflichen
Lehrern überlassen werden. Architekten, Ingenieure und Denkmalpfleger bringen Authen-
tizität in den Unterricht. Sollen sie verstärkt in den Unterricht integriert werden, müssen
sie die Möglichkeit haben, pädagogische und didaktische Kenntnisse zu erwerben. Zugleich
müssen auch die Lehrer die Gelegenheit erhalten, Teambildung zu trainieren, um so den
Dialog mit externen Experten zu fördern. Bei der Ausbildung von Erziehern und der Qua-
lifikation von Erwachsenenbildnern sollten Fragen der Baukultur ebenfalls verstärkt be-
rücksichtigt werden.
Der Rat für Baukultur ruft insbesondere die Kultusministerkonferenz dazu auf, die be-
währten Träger baukultureller Bildung in die Bildungsplanung einzubeziehen.
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3. STELLUNGNAHMEN AUS MITGLIEDSVERBÄNDEN
DER SEKTIONEN DES DEUTSCHEN KULTURRATES

Fast alle Mitgliedsverbände der Sektionen des Deutschen Kulturrates haben in den vergange-
nen Jahren in Pressemitteilungen, in Beiträgen in Fachzeitschriften, durch die Durchführung
von Veranstaltungen usw. zu bildungspolitischen Fragen Stellung genommen. Dabei wurde
unisono betont, dass gerade der außerschulische Bereich bereit ist, Verantwortung für die
Bildung zu übernehmen und Angebote unterbreitet. Im Folgenden werden Stellungnahmen
aus den Mitgliedsverbänden der Sektionen des Deutschen Kulturrates zusammengestellt.
Hierbei handelt es sich um abgestimmte Positionen der jeweiligen Verbände, die mehr Ver-
bindlichkeit aufweisen, als es bei Pressemitteilungen oder Veranstaltungen der Fall ist. Dem
Deutschen Kulturrat ist bewusst, dass damit nur ein Ausschnitt der Aktivitäten der Mitglieds-
verbände der Sektionen vorgestellt werden kann. Die gesamte Vielfalt an Aktivitäten zu prä-
sentieren, würde wiederum den Rahmen des vorliegenden Berichtes sprengen.

3.1 Bund Deutscher Amateurtheater: Resolution
„Kinder spielen Theater“* –

Für die Stärkung eines Arbeitsfeldes der kulturellen Bildung von
Kindern

Vom 28. bis 31. Oktober 2004 wurde in Rudolstadt unter dem Motto „Fantastisch“ das 1.
Deutsche Kindertheater-Fest ausgerichtet. Rund 140 Kinder nahmen mit ihren Spiellei-
tern an dem bundesweiten Festival teil. Im Rahmen dieser Veranstaltung fand auch eine
Fachtagung zum Thema „Kinder spielen Theater. Strukturmodelle, Methoden und Spiel-
weisen“ statt, an der sich weitere 50 Fachleute beteiligten. Die Fachverbände – der Bund
Deutscher Amateurtheater, die Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel & Theater, der Bundes-
verband Darstellendes Spiel, der Bundesverband Theaterpädagogik, die Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung und das Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesre-
publik Deutschland – verabschiedeten die folgende Resolution.
Theater mit Kindern muss zum unverzichtbaren Bestandteil ästhetischer Bildung werden
– überall in Deutschland. Das Kind erlebt sich im Theaterspiel als handelndes Subjekt,
das sich zu Menschen und zur Welt als Ich in Beziehung setzt. Dem Feld der ästhetischen
Frühförderung kommt eine prägende Rolle zu, denn ästhetische Erfahrungen und die
sinnlich-kreative Praxis sind Ausgangspunkt aller Selbst- und Welterfahrung. Die lebens-
lange Neugier auf Kunst und Kultur muss in der Kindheit geweckt und mit immer neuen
Impulsen lebendig gehalten werden. Kulturelle Bildung als lebenslange Bildung setzt
voraus, dass sie früh beginnt und damit als integraler Bestandteil von Bildung und Leben
erfahren wird. Dass Kinder Theater spielen, ist ein wichtiger Bestandteil der ästhetischen

* http://www.bdat-online.de/modules.php?name=News&file=article&sid=41
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Bildung. „Kinder spielen Theater“ heißt auch, dass Kinder Theater sehen und dass die
Produktion und Rezeption von Kunst im Bildungsprozess untrennbar miteinander ver-
bunden sind.
Ästhetisch-kulturelle Bildung im Theaterspiel darf nicht nur als Vermittlung von Lernin-
halt begriffen, sondern muss auch als Methode der Erfahrung von Welt und als Erkenntnis-
weg erlebt werden. Theaterarbeit mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter muss
gefördert werden – überall in Deutschland.
Ein Ergebnis der Diskussionen im Rahmen des 1. Deutschen Kinder-Theater-Festes ist,
dass die Theaterarbeit mit Kindern in Politik und Gesellschaft gegenwärtig kaum Beach-
tung findet. Die Verbände fordern deshalb: Theaterspiel muss als selbstverständlicher Be-
standteil der kulturellen Kinder- und Jugendbildung in Deutschland allen Heranwachsen-
den offen stehen und wohnortnah zugänglich sein. Die curriculare Verankerung des Dar-
stellenden Spiels in Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen bildet
die Basis dieser Entwicklung. Darüber hinaus müssen für dieses wichtige Feld der kulturel-
len Kinder- und Jugendarbeit Möglichkeiten geschaffen werden, sich in der Öffentlichkeit
zu präsentieren und darzustellen. Kinder müssen Theater spielen können – überall in
Deutschland. Ob in der Schule, im Theaterpädagogischen Zentrum, im Kinder- und Ju-
gendtheater, in der Amateurtheatergruppe, in der Jugendkunstschule, in der Musikschule,
im Jugendzentrum, in der Kirchengemeinde oder an einem anderen Ort, das Theaterspiel
mit Kindern hat in Deutschland viele Orte. Vielfach reichen aber die Kapazitäten für dieses
Feld der kulturellen Jugendbildung nicht aus, weshalb ganz auf das Theaterspiel verzichtet
wird. Die Rahmenbedingungen müssen deshalb ausgebaut und verbessert werden.
Wir fordern daher, für eine qualifizierte Theaterarbeit mit Kindern die finanziellen Grund-
lagen bereit zu stellen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu stärken. Ein Theaterpä-
dagoge, der hervorragend mit Kindern arbeitet, muss nicht zwangsläufig ein guter Erwach-
senenbildner sein. Daher sehen wir es als eine unabdingbare Notwendigkeit an, die Stan-
dards für eine solche Aus- und Weiterbildung auf der Grundlage unserer Erkenntnisse zur
ästhetischen Eigenständigkeit und Spezifik des Theaters mit Kindern gemeinsam zu entwi-
ckeln und zu definieren. Die Qualifikation der Fortbildner als eine Voraussetzung für die
gelingende Qualifikation von Spielleitern für das Theater mit Kindern muss als eine drin-
gend notwendige mittelfristige infrastrukturelle Maßnahme in diesem Feld betrachtet wer-
den. Theater mit Kindern braucht Kooperation und Partnerschaft Die Vertreter der bun-
desweit agierenden Verbände haben sich darauf verständigt, eine Ständige Konferenz „Kin-
der spielen Theater“ einzurichten. Ziel dieser Konferenz ist es, langfristig die strukturellen
Voraussetzungen und Bedingungen für die Theaterarbeit mit Kindern zu verbessern, die
bereits bestehenden Angebote zu qualifizieren und vernetzen und so den Stellenwert des
Theaterspiels mit Kindern in der Öffentlichkeit und in der Kultur-, Bildungs- und Jugend-
politik zu verbessern.

Für die Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel & Theater Klaus Hoffmann (Vorsitzender)
Für den Bund Deutscher Amateurtheater Norbert Radermacher (Präsident)
Für den Bundesverband Darstellendes Spiel Joachim Reiss (Vorsitzender)
Für den Bundesverband Theaterpädagogik Peter Galka (Vorsitzender)
Für die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Prof. Dr. Max Fuchs (Vorsitzender)
Für das Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der BRD Dr. Gerd Taube (Leiter)
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3.2 Bundesverband der Jugendkunstschulen und
kulturpädagogischen Einrichtungen:

Ganzheitlich bilden*

12 Positionen zur Kooperation von Jugendkunstschule und Ganztagsschule vom Bundes-
verband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen e.V.
Im Folgenden wechseln sich die Begriffe „Jugendkunstschule” und „Kulturpädagogische
Einrichtung” ab, gemeint sind jeweils beide Einrichtungstypen.
1. Jugendkunstschulen sind qualifizierte Bildungspartner von Schule. Ihre Angebote zielen
im aktiven Umgang mit Kunst und Medien, sinnlichem und symbolischem Material auf
die ganzheitliche Bildung und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Sie fördern die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen über Wissensvermittlung hinaus.
2. Für gelingende Kooperationen bedarf es begeisterter Partner: Sie müssen bereit sein, eine
Idee gemeinsam zu tragen und in die Fortentwicklung fachlich zu investieren. Die Verstän-
digung über einen gemeinsamen weiten und pluralen Bildungsbegriff ist hierbei eine gute
Grundlage für eine gleichberechtigte und respektvolle Zusammenarbeit.
3. Kulturpädagogische Angebote beziehen ihre Inhalte und Erscheinungsformen aus der
Lebenswelt der Akteure und den Phänomenen von Kunst. Sie schaffen durch deren künst-
lerische bzw. kunstanaloge Bearbeitung sowohl neue Perspektiven auf Gewohntes. Grund-
legend ist dabei die Annahme des „kompetenten Kindes/Jugendlichen“.
4. Jugendkunstschulen bieten mit ihrem Personal unterschiedlicher Professionen nicht nur
die Doppelqualifikation pädagogisch und künstlerischen Know-hows. Sie gewährleisten
durch die fachliche Begleitung der Dozenten im Team auch eine kontinuierliche Qualitäts-
entwicklung eines auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zugeschnittenen An-
gebots.
5. Kinder und Jugendliche brauchen Aufmerksamkeit: Da es in der künstlerisch-ästheti-
schen Bildung um individuelle Entwicklungsprozesse geht, bedarf es eines Schüler/innen-
Dozent/innen-Verhältnisses, das die Unterstützung, Forderung und Partizipation jedes Teil-
nehmenden ermöglicht bzw. zum Ziel hat. Professionelle Künstler/innen können hierbei
eine besondere und beispielhafte Rolle spielen.
6. Die Prozesse und Ergebnisse individueller ästhetischer Arbeit können nicht vorrangig im
traditionell schulischen Sinn bewertet werden. Dies verhindert leicht selbständige Entwick-
lungsprozesse statt sie zu fördern.
7. Kunst und Kultur brauchen atmosphärisch dichte Räume mit fachspezifischer Infra-
struktur, wie sie in Jugendkunstschulen – auch für Schule nutzbar – vorhanden sind. Die
Räume müssen allen Beteiligten eine anregende Lernumgebung anbieten, in der auch un-
terschiedliche individuelle Lern- und Erfahrungsverläufe möglich sind. Improvisierte Raum-
nutzungslösungen (womöglich in stündlicher Konkurrenz zum Fachunterricht) beschädi-
gen die Inhalte, Ziele und Akteure kultureller Bildung.
8. Kunst und Kultur brauchen Zeit und weitgehende Freiwilligkeit im Prinzip „selbstge-
steuertes Lernen“: Persönlichkeitsentfaltung über Kunst und Kultur ist nicht automatisch

* http://www.bjke.de/index2.html
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in 45-Pflicht-Minuten-Takten zu denken, gleichwohl natürlich in vielfältig rhythmisierten
Zeiteinheiten und zu unterschiedlichen Zeiten anzubieten.
9. Selbst gestaltete und produktive Kunst und Kultur von Kindern und Jugendlichen brau-
chen Öffentlichkeit: Die Ergebnisse künstlerisch-ästhetischer Prozesse sollen angemessen
präsentiert werden. Idealerweise geht die Präsentation über die schulische Öffentlichkeit
hinaus, z.B. an Orte des kommunalen kulturellen Lebens vom Museum bis zum Jugend-
zentrum.
10. Die fachliche Vielfalt des Bildungsangebots der Jugendkunstschulen basiert auf breiter
Honorartätigkeit bei geringem Festanstellungsgrad. Zusätzliche Aufgaben erfordern daher
spezifische Förderzugänge. Wer Qualität gewährleisten will, braucht nicht einfach nur vie-
le, sondern spezifisch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Schule und Jugendkunst-
schule können hierfür gemeinsam Fortbildungsbausteine zur Qualifizierung weiterer Mit-
arbeiter entwickeln und anbieten. Als Partner gilt es kommunale, landes- und bundesweite
Fortbildungseinrichtungen sowie entsprechende Hochschulinstitute, Akademien u.a. zu
gewinnen.
11. Eine angemessene Finanzierung von Kooperationen muss gewährleistet sein. Sie muss
qualifiziertes Personal ebenso berücksichtigen wie Material- und Verwaltungskosten. Er-
fahrungen zeigen, dass hier die Kommunen neben einigen Bundesländern erheblich zur
Finanzierung und nachhaltigen Konzeptentwicklung beitragen. Die spezifischen Bedin-
gungen strukturschwacher Regionen (lange Anfahrtswege) dürfen nicht zusätzliche Bil-
dungsbenachteiligung hervorrufen. Es gilt daher, Standards, Kontraktformen sowie solide
und zureichend flexible Finanzierungsmodelle zu entwickeln.
12. Jugendkunstschule muss neben der Kooperation mit Ganztagsschule auch außerschuli-
scher Anbieter bleiben. Kinder und Jugendliche brauchen für eine selbständige Entwick-
lung und Entwicklung zur Selbständigkeit außerschulische und vielfältige Anlässe. Ein Ziel
kulturell-ästhetischer Bildung als verlässlicher Partner schulischer Kunst- und Kulturver-
mittlung im Rahmen Allgemeiner Bildung und im Verbund Jugend, Kultur, Schule ist es,
neben anderen Vermittlungsangeboten an Kunst- und Kulturorten langfristig ein flächen-
deckendes Netz an Jugendkunstschulen auszubauen.

3.3 Bundesverband Museumspädagogik: Zum Bildungsauftrag
der Museen –

Stellungnahme des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V.*

1. Museen und ihre gesellschaftliche Aufgabe

Museen stehen im Dienste der Gesellschaft und erbringen Leistungen für die Gesellschaft
und ihre Entwicklung. Sie bewahren die materiellen Aspekte unseres historischen Erbes in
allen Facetten von Natur, Technik, Geschichte, Kunst und Kultur. Museen bieten mit ihren
Sammlungen unverwechselbarer Originale und mit ihren Ausstellungen eigenständige Bil-

* http://www.museumspaedagogik.org/BVMP-KMK-Stellungsnahme.PDF
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dungsangebote. Sie ermöglichen allen Bevölkerungsgruppen einen Zugang zu ihren Samm-
lungsbeständen und mit diesen eine intensive, ebenso kognitive wie sinnliche Auseinander-
setzung. Museen bergen ein hohes Potential für individuelles, gezieltes aber auch informel-
les Lernen und für kreatives, innovatives und sozial verantwortliches Handeln.

2. Aktuelle Situation

Jüngste Untersuchungen wie PISA verdeutlichen, dass in Deutschland im Bildungsbereich
Handlungsbedarf besteht. Unsere komplexer werdende Lebenswelt erfordert neue Qualifi-
kationen und Schlüsselkompetenzen, wie Teamfähigkeit und Toleranz, gesellschaftliches
Engagement, Kommunikationsfähigkeit und Kreativität.
Vor diesem Hintergrund kommt heute innerhalb der vier klassischen Säulen der Museums-
arbeit, „dem Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln“, der Bildungs- und Vermitt-
lungsaufgabe der Museen eine erweiterte und stärkere Bedeutung zu.

3. Bildungsauftrag der Museen

Die unmittelbare Begegnung mit originalen Zeugnissen im Museum schafft Orientierungs-
grundlagen und Maßstäbe der Bewahrung von Erbe und Tradition, aber auch der Ausein-
andersetzung mit Gegenwart und Zukunft. Museen vermitteln ästhetische Werte, eröffnen
den Zugang zu vergangenen Epochen und zu fremden Kulturen, schärfen unseren Blick auf
unsere Welt und Umwelt und regen zu sinnvoller Freizeitgestaltung an. Damit sind Museen
Orte lebenslangen Lernens für Jung und Alt, die hier sowohl spezielles Wissen wie allge-
meine sog. Schlüsselqualifikationen erwerben können. Dieser Bildungsprozess wirkt nach-
haltig, weil im Museum Erfahrungen gesammelt werden, die ganzheitlich eingebunden,
selbst nachvollziehbar, sinnlich erlebbar und somit als Lernprozess stärker motiviert sind –
umso mehr als Museen auch Orte des Erlebens, der Freizeit und der interkulturellen Begeg-
nung sind.

4. Besucherorientierung

Besucherorientierung muss im Museum ein wesentliches Leitmotiv sein. Sie erstreckt sich
auf Ausstellungskonzeption, architektonische Gestaltung, Bildungs- und Vermittlungsan-
gebote sowie Rahmenbedingungen, zum Beispiel besucherfreundliche Öffnungszeiten, auf-
merksames und entgegenkommendes Personal oder leicht verständliche und lesbare Ob-
jekt- und Informationstexte und Publikationen. Aus diesen Gründen sind Fachkräfte aus
den Bereichen Museumspädagogik, Bildung und Kommunikation von Anfang an in die
jeweiligen musealen Arbeitsfelder und Ausstellungsprojekte mit einzubeziehen.

5. Zielgruppen

Der Bildungsauftrag der Museen richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen. Jeder Interessierte
soll seinen ganz individuellen Zugang sowie vertiefende Informationsangebote zu den Expo-
naten aus Geschichte und Gegenwart finden können. Zielgruppen spezifisch anzusprechen
sind zum Beispiel Kinder, Jugendliche, Familien, Minoritäten, Besucher mit Behinderungen,
Senioren, ausländische Mitbürger, Schulklassen, Einzel- und Gruppenbesucher.
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6. Methodenvielfalt

Vermittlung im Museum bezieht sich im Kern auf partizipatorische Elemente, das heißt, sie
knüpft an den individuellen Erfahrungshorizont der Besucher an, schafft ein Forum für
Begegnung und Kommunikation und ermöglicht damit ein gemeinschaftlich ausgerichte-
tes Lernen. Thematisch und inhaltlich basieren die Aktivitäten auf den originalen Samm-
lungsbeständen der jeweiligen Museen. Die Methoden müssen den Zielgruppen entspre-
chen, sie müssen verständlich und anschaulich sowie handlungsorientiert und interaktiv
sein. Zunehmend werden sie durch den Einsatz von Medien aller Art unterstützt. Wissen-
schaftliche Seriosität und konservatorische Ansprüche der anvertrauten Kulturgüter dürfen
dabei nicht gefährdet werden.

7. Empfehlungen

Der Bundesverband Museumspädagogik e.V. formuliert folgende Anregungen an unter-
schiedliche Adressaten:

Empfehlungen an die Museen
Erstellen eines Leitprogramms für die Vermittlungs- und Bildungsarbeit des Museums,
das regelmäßig überprüft, evaluiert und aktualisiert werden sollte.
Kontinuierliche Fortbildung der Kuratoren im Bildungsbereich sowie anderer muse-
umspädagogischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in methodischen, didaktischen und
fachwissenschaftlichen Belangen
Fachwissenschaftliche Volontäre sind eine Zeit lang in die Museumspädagogik (Bildungs-
und Vermittlungsarbeit) zu integrieren, um deren Ziele und Aufgaben in der Praxis ken-
nen zu lernen.
Bereitstellung notwendiger finanzieller Mittel und Ausstattung für museumspädagogi-
sches Personal und für Bildungsangebote
Entwicklung spezieller Vermittlungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen,
insbesondere auch für die offene Ganztagsschule.
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte, Erzieher und andere Multiplikatoren
Durchführung von Besucherevaluationen durch kompetente Personen
Integration und Mitspracherecht der Museumspädagogik bei allen Entscheidungen im
Zusammenhang mit Besuchern und Besucherinnen

Empfehlungen an die Träger der Museen
Besucherorientierung als Leitgedanke des Museums anerkennen und fördern
Schaffung der notwendigen finanziellen, räumlichen, verwaltungstechnischen und per-
sonellen Rahmenbedingungen im Bildungs- und Vermittlungsbereich

Empfehlungen an die Partner im Schulsektor
in den Lehrplänen sind Museen und Ausstellungen stärker zu berücksichtigen.
Museumsbesuche bieten den Schülern aber auch über die Lehrpläne hinaus wichtige
Lernmöglichkeiten, etwa bei fächerübergreifenden Projekten im Museum.
es ist ausdrücklich erwünscht, dass Lehrer mit ihren Schülern und Schülerinnen das
Museum als außerschulischen Lernort noch stärker und gezielter nutzen.
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für Museumsbesuche sind die notwendigen finanziellen und organisatorischen Mittel
bereitzustellen.
Museumsbesuche müssen sowohl organisatorisch als auch inhaltlich vor- und nachbe-
reitet werden.
allen Schularten sind Museumsbesuche zu ermöglichen.
Museumsbesuche müssen in der Lehrerausbildung obligatorischer Bestandteil werden.
für die Kooperation zwischen Schulen und Museen sind geeignete Lehrkräfte an die
Museen stundenweise abzuordnen.

Empfehlung an weitere Kooperationspartner
Vernetzung der Museen untereinander und mit anderen örtlichen und regionalen Ein-
richtungen bei Projekten, bei gemeinsamen Bildungs- und Begleitprogrammen, um
Synergieeffekte zu nutzen
Ausbau und Intensivierung der Zusammenarbeit auch mit anderen Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen, zum Beispiel mit Kindergärten, Schulen, freien Jugendgruppen,
mit Fachhochschulen und Universitäten, Erwachsenen-Bildungseinrichtungen staat-
licher, kommunaler, privater und kirchlicher Träger, mit Kunst- und Musikschulen,
mit Archiven und Bibliotheken, mit Städte- und Gästeführern, mit Kunst-, geschichts-
und heimatkundlichen Vereinen, mit Fortbildungseinrichtungen der Wirtschaft.

München, 24. April 2004
Im Namen des Vorstands des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V.
Dr. Hannelore Kunz-Ott, Dr. Gabriele Kindler, Ute Lefarth, Ralph Stephan M.A.

3.4 Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und
Informationsverbände:

Herausforderungen für die europäische Informationsgesellschaft*

Die Europäische Kommission hat interessierte Kreise dazu aufgerufen, sich bis zum 16.
Januar 2005 an einem öffentlichen Konsultationsprozess zu beteiligen zum Thema „Her-
ausforderungen für die europäische Informationsgesellschaft ab 2005“. Als Grundlage dazu
erläuterte die Europäische Kommission in einer „Mitteilung KOM(2004) 757 endg“ [http:/
/europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm - auch in deutsch] vom
19. November 2004, welchen Herausforderungen sich eine europäische Strategie der Infor-
mationsgesellschaft bis 2010 stellen muss. Besonders hebt sie darin hervor, dass Forschung
und Investitionen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien ver-
stärkt und die neuen Techniken mehr den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger ange-
passt werden müssen.

* http://www.bideutschland.de/index2.html
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Mit dem Konsultationsprozess will die Europäische Kommission ein Meinungsbild vor al-
lem zu drei Fragen gewinnen: Welche Hauptentwicklungslinien sollten beim weiteren Aus-
bau der Informationsgesellschaft beachtet werden, welche Themen sollten im Vordergrund
stehen, welche Aktionen sind notwendig?
Im Namen der nationalen Verbände des Bibliotheks- und Informationswesens hat „Biblio-
thek & Information Deutschland (BID)“ an diesem Konsultationsprozess teilgenommen
und die folgende Stellungnahme abgegeben:
Bibliotheken als wichtiger Baustein der europäischen Informationsgesellschaft – Stellungnahme
von Bibliothek & Information Deutschland – Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und
Informationsverbände (BID) zur Mitteilung der Kommission an den Rat,  das Europäische
Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
zum Thema „Herausforderungen für die europäische Informationsgesellschaft ab 2005“

Ausgangslage

Die rapiden Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
haben unmittelbaren Einfluss auf die Gesellschaft. Die in vielen Bereichen spürbare Tech-
nisierung hat die Lebenswirklichkeit des Einzelnen zugleich einfacher wie komplizierter
gemacht. So bietet die Suchmaschine Google dem Internetnutzer weltweit Zugriff auf 8
Mrd. Webseiten und damit einen Großteil des frei zugänglichen Netzes, über E-Learning
werden international Weiterbildungen und ganze Studiengänge im Netz angeboten, und
elektronische Jobbörsen ermöglichen bei entsprechenden Sprachkenntnissen eine länder-
übergreifende Arbeitssuche. Digitale Medien, elektronische Informationsquellen und com-
puterbasierte Arbeitsmittel erschließen neue Möglichkeiten und fordern zugleich vom Ein-
zelnen „digitale Kompetenzen“ sowie ein ständiges Fortentwickeln der eigenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten.
Der Notwendigkeit lebenslangen Lernens kann sich in der heutigen Wissensgesellschaft
niemand entziehen. Umso wichtiger sind Unterstützungssysteme, die dem Einzelnen Ori-
entierung und Hilfe bieten und alle Bürger die Möglichkeiten der IKT nutzen lassen. „Ziel
ist eine einfach zu bedienende Technik und ein geeignetes Angebot an Inhalten und Diens-
ten, um das Entstehen einer neuen digitalen Kluft zu verhindern“ . Beim Aufbau dieser
Unterstützungsstrukturen bietet sich gerade angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situ-
ation der meisten europäischen Staaten an, auf die bereits vorhandene Infrastruktur zu-
rückzugreifen.
In den europäischen Ländern bilden Bibliotheken eine solche potenzielle Unterstützungs-
struktur. In der vorliegenden Stellungnahme von Bibliothek & Information Deutschland –
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände sollen die Bedeutung von Bibliotheken
für die digitale Wissensgesellschaft dargelegt sowie notwendige Handlungsschritte benannt
werden.

Politischer und gesellschaftlicher Nutzen von Bibliotheken in Europa

Bibliotheken sind Teil des internationalen Netzes der Informationsversorgung. Qualitativ
hochwertige Informationsdienstleistungen sind ein zentraler Erfolgsfaktor im globalen Wett-
bewerb. Europas Reichtum ist das Wissen und das Können seiner Menschen. In Bibliotheken
zu investieren heißt daher, in die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu investieren.
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Lese- und Medienkompetenz als Voraussetzungen zur Informationsgewinnung sind Schlüs-
selqualifikationen. Bibliotheken erfüllen – gemeinsam mit den Schulen – durch Leseförde-
rung und zielgruppenorientierte Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz einen
wesentlichen bildungspolitischen Auftrag.
Bibliotheken fördern lebenslanges Lernen. Sie unterstützen sowohl das schulische als auch
das nicht-institutionalisierte, individuelle Lernen. Bibliotheken sind Ausgangspunkt für
das Erlernen von Methoden zum Umgang mit Informationen und zur Erschließung von
Wissen. Sie leisten einen Beitrag zur Orientierung im Alltag und zur kreativen Freizeitge-
staltung.
Eine besondere Bedeutung kommt der Unterstützung bei der kompetenten Nutzung des
Internet und anderer elektronischer Quellen zu. Bibliotheken bieten allen Bürgern öffent-
liche Zugänge ins Internet und kompetente Unterstützungsangebote wie Einführungskurse
oder Recherchen. Sie wirken damit der „digitalen Spaltung“ der Gesellschaft in Informierte
und Nicht-Informierte entgegen.
Der Anspruch an den „informierten Bürger“ setzt den niedrigschwelligen und qualitätsge-
sicherten Zugang zu Informationen voraus. Damit tragen Bibliotheken zur Erfüllung des
Grundrechts auf freien Zugang zur Information und zur Chancengleichheit bei. Für ihre
aktive Teilhabe an der Demokratie benötigen Bürger zuverlässige Informationen. Biblio-
theken erfüllen dabei eine Funktion als neutraler Anbieter und Vermittler von Informatio-
nen in privaten, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Kontexten. Sie stellen aktuelle
Medien bereit und leisten eine professionelle Vermittlung von Informationen aus gedruck-
ten und elektronischen Quellen.
Information muss aufbereitet werden. Bibliotheken bieten Orientierung in der Informati-
onsflut. Sie strukturieren Informationen, bereiten sie zielgruppengerecht auf und geben
Navigationshilfen in realen und virtuellen Medienwelten. Sie beschaffen, erschließen, ar-
chivieren und erhalten gedruckte wie elektronische Literatur- und Informationsbestände.
Bibliotheken leisten einen wesentlichen nationalen Beitrag zur Publikation und zur Struk-
turierung elektronischer Netzangebote im nicht-kommerziellen und wissenschaftlichen
Sektor. Durch die Verknüpfung von traditionellen Print-Medien und digitalen Angeboten
stellen Bibliotheken nicht nur ein komplexes Angebotssystem dar, sondern bieten den de-
mokratischen Einstieg in die Beurteilung von Medien und Informationen.
Bibliotheken sind Kultureinrichtungen. Sie fördern aktiv den Umgang mit Literatur, aber
auch mit Kunst und Musik. Bibliotheken sind Orte der Begegnung, Orte für generationen-
und interessenübergreifende sowie interkulturelle Kommunikation, Orte der Auseinander-
setzung mit kulturellen Ereignissen.
Bibliotheken tragen zu kommunaler Lebensqualität bei. Sie sind Treffpunkte, Freizeitstät-
ten, einladende Lern- und Arbeitsorte. In vielen Innenstädten sind sie als Frequenzbringer
ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor.
In den europäischen Bibliotheken steckt viel Potenzial. Werden sie mit einem klaren
Auftrag, fördernden Rahmenbedingungen und ausreichenden Mitteln versehen, können
sie ihren Beitrag zur erforderlichen leistungsorientierten Bildungsinfrastruktur vervielfa-
chen.
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Notwendige Schritte

1. Integration von Bibliotheken in transnationale europäische Bildungs- und Kulturprogramme
Erfahrungen zeigen, dass es Bibliotheken zusammen mit Partnern besonders gut gelingt,
innovative Angebote für Jugendliche, Migranten, Senioren und weitere Zielgruppen zu
entwickeln. Mittlerweile gibt es in Europa viele gelungene Modelle für die Kooperation
von Bibliotheken mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen, z.B. mit Schulen, Kin-
dergärten, Volkshochschulen, Museen usw. Der Transfer dieser Modelle sollte auf europäi-
scher Ebene unbedingt vorangetrieben werden, da die gelungenen Lösungen derzeit oft nur
einen regionalen Bekanntheitsgrad haben.

2. „European Library Award“
Besonders gelungene Ansätze für den Aufbau von Partnerschaften von Bibliotheken mit
anderen Partnern zugunsten einer Verbesserung der Bildungschancen sollten mit einem
jährlichen „European Library Award“ ausgezeichnet werden, um Aufmerksamkeit auf ent-
sprechende Initiativen zu lenken und den Wettbewerb zu verstärken.

3. Aufbau von europäischen Best Practice Netzwerken zum Transfer gelungener Lösungen
Die zehn neuen Beitrittsländer der Europäischen Union stehen in Bezug auf die Informati-
onsgesellschaft vor großen Herausforderungen. Dies betrifft auch die Weiterentwicklung
ihrer nationalen Bibliothekssysteme. Hier sollte es zu einem intensiven Austausch zwischen
sehr entwickelten Ländern wie Finnland, Dänemark und Großbritannien und den neuen
Beitrittsländern geben. Beim Transfer der Ansätze ergibt sich auch für die schon sehr erfolg-
reichen Länder ein fruchtbarer Lerneffekt. Die Europäische Union sollte ein oder mehrere
Best-Practice-Netzwerke initiieren, um im Sinne des Lissabon-Prozesses die Entwicklung der
Transformationsländer hin zur leistungsstarken Informationsgesellschaft zu unterstützen.

Dr. Georg Ruppelt, Sprecher von Bibliothek und Information Deutschland – Bundesvereini-
gung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände, 12.01.2005
NLB@nlb-hannover.de

3.5 Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und
Informationsverbände:

Manifest für Schulbibliotheken* – Lehren und Lernen mit der Schulbibliothek

Der Auftrag der Schulbibliothek

Die Schulbibliothek bietet Dienstleistungen für das Lernen, sie bietet Bücher und Informa-
tionsquellen, die alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in die Lage versetzen, kritische Denker
und effektive Nutzer von Informationen in allen Medienformen zu werden. Die Schulbib-

* http://www.bideutschland.de/seiten/publik-vortr/SMT_dt.pdf
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liotheken bilden das Bindeglied zum umfassenderen Bibliotheks- und Informationsnetz
gemäß den Grundsätzen des UNESCO-Manifests für öffentliche Bibliotheken.
Die Bibliothekare unterstützen die Benutzung von Büchern und anderen Informations-
quellen, die vom Fiktionalen bis zum Dokumentarischen, von den Print- bis zu den elek-
tronischen Medien reichen, sowohl im örtlich vorhandenen Angebot als auch an anderen
Standorten. Die Bestände ergänzen und bereichern die Schulbücher, Lehrmaterialien und
methodische Literatur. Es hat sich gezeigt, dass Schüler eine höhere Kompetenz beim Le-
sen, Schreiben, Lernen und Problemlösen sowie bei der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie erwerben, wenn Bibliothekare und Lehrer zusammenarbeiten. Die Dienst-
leistungen der Schulbibliothek müssen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zur Verfü-
gung stehen, unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Sprache und
beruflichem oder sozialem Status. Spezielle Dienste und Bestände müssen für jene bereit-
stehen, die nicht in der Lage sind, die öffentlichen Bibliotheksdienste und Bestände zu
nutzen. Außerdem sollte sich der Zugang zu den Diensten und Beständen auf die Allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen stützen und keinerlei Form von
weltanschaulicher, politischer oder religiöser Zensur oder kommerziellem Druck unterlie-
gen. Die Schulbibliothek stellt Informationen und Ideen zur Verfügung, die grundlegend
für ein erfolgreiches Arbeiten in der heutigen informations- und wissensbasierten Gesell-
schaft sind. Die Schulbibliothek vermittelt den Schülern die Fähigkeit zum lebenslangen
Lernen, entwickelt ihre Phantasie und befähigt sie so zu einem Leben als verantwortungs-
bewusste Bürger.

Ziele der Schulbibliothek

Die Schulbibliothek ist in den Erziehungsprozess integriert. Die folgenden Punkte sind
wichtig für die Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeit, der Informationskompetenz,
des Lehrens, Lernens, der Kultur insgesamt und gehören deshalb zum Kern der Dienste
einer Schulbibliothek:
· Unterstützung und Förderung der Erziehungsziele, wie sie in den Aufgaben und Lehrplä-

nen der Schule umrissen sind;
· Entwicklung und Erhaltung des Lesens und der Freude daran sowie am Lernen, verbun-

den mit lebenslanger Benutzung von Bibliotheken;
· Anbieten von Gelegenheiten für die Erfahrungsgewinnung beim Erschaffen und Gebrauch

von Informationen zum Zweck des Wissens, des Verständnisses, der Phantasie und des
Vergnügens;

· Unterstützung aller Schüler beim Erwerb und bei der Anwendung von Kompetenzen für
die Bewertung und Nutzung von Informationen, unabhängig von Form, Format oder
Medium, einschließlich der Sensibilisierung für die Art und Weise der Kommunikation
innerhalb der Gemeinschaft;

· Bereitstellen des Zugangs zu lokalen, regionalen, nationalen und globalen Ressourcen
und Schaffen von Gelegenheiten, die die Lernenden den unterschiedlichen Ideen, Erfah-
rungen und Meinungen aussetzen;

· Organisation von Aktivitäten, die das kulturelle und soziale Bewusstsein und die Sensibi-
lität fördern;

· Zusammenarbeit mit Schülern, Lehrern, der Verwaltung und der Elternschaft, um den
Auftrag der Schule zu erfüllen;
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· Verbreitung der Auffassung, dass die intellektuelle Freiheit und der Zugang zu Informati-
onen unabdingbar sind für eine verantwortliche und effektive Teilnahme an der Demo-
kratie und der Ausübung der Bürgerrechte;

· Förderung des Lesens sowie der Mittel und Dienste der Schulbibliothek für die ganze
Schulgemeinschaft und darüber hinaus.

Die Schulbibliothek erfüllt diese Aufgaben durch die Entwicklung von Konzepten und
Dienstleistungen, durch die Auswahl und Erwerbung von Medien, die Schaffung des phy-
sischen und intellektuellen Zugangs zu den entsprechenden Informationsquellen, die Schaf-
fung von Unterrichtsmöglichkeiten und die Beschäftigung von Fachpersonal.

Finanzierungsgesetze und Netzwerke

Die Schulbibliotheken sind von hervorragender Bedeutung für jede langfristige Strategie
zur Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, der Bildung, der Informationsbe-
schaffung und der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung. Schulbibliothe-
ken müssen, da sie in der Verantwortung der kommunalen, regionalen und nationalen
Behörden liegen, durch spezielle Gesetze und Leitlinien unterstützt werden. Sie müssen
eine angemessene und dauerhafte Finanzierung für ihr Fachpersonal, für die Bestände so-
wie die technische Ausstattung und Einrichtung erhalten. Die Benutzung muss kostenlos
sein. Die Schulbibliothek ist ein wichtiger Partner im lokalen, regionalen und nationalen
Bibliotheks- und Informationsnetz. Teilt eine Schulbibliothek die Räume und/oder die Mittel
mit einer Bibliothek anderen Typs, etwa einer öffentlichen Bibliothek, so müssen die spezi-
fischen Ziele der Schulbibliothek anerkannt und beibehalten werden.

Umsetzung des Manifests

Die Regierungen, die durch ihre Kultusministerien für die Bildung verantwortlich sind,
werden aufgefordert, Strategien, Leitlinien und Pläne zu entwickeln, welche die Grundsät-
ze dieses Manifests umsetzen. Die Pläne sollten die Verbreitung des Manifests in den
Programmen der Aus- und Fortbildung für Bibliothekare und Lehrer vorsehen.

Personal

Der Schulbibliothekar ist als fachlich qualifiziertes Mitglied des Lehrkörpers für die Pla-
nung und Leitung der Schulbibliothek verantwortlich. Er wird von einem möglichst ange-
messenen Mitarbeiterstab unterstützt, arbeitet mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft
zusammen und hält die Verbindung zur öffentlichen Bibliothek und zu anderen Einrich-
tungen. Innerhalb der nationalen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen wird
die Rolle der Schulbibliothekare je nach Etat, Lehrplan und Lehrmethoden der Schulen
unterschiedlich ausfallen. Jedoch gibt es innerhalb der speziellen Zusammenhänge allge-
meine Wissensbereiche, die entscheidend sind, wenn Schulbibliothekare effektive Dienst-
leistungen für Schulbibliotheken entwickeln und umsetzen sollen: Finanzen, Bestände so-
wie Informationsmanagement und Unterrichtstätigkeit. In einer zunehmend vernetzten
Umwelt müssen die Schulbibliothekare in der Lage sein, unterschiedliche Informations-
kompetenzen für Lehrer und Schüler zu planen und sie ihnen zu vermitteln. Deshalb müs-
sen Schulbibliothekare ihre berufliche Fortbildung und Entwicklung weiter fortführen.
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Betrieb und Management

Um einen effektiven und verantwortlichen Betrieb zu gewährleisten
· müssen die Leitlinien für die Schulbibliotheksarbeit formuliert werden, damit ihre Ziele,

Schwerpunkte und Dienstleistungen auf die Lehrpläne der Schule abgestimmt werden
können;

· muss die Schulbibliothek nach fachlichen Standards organisiert und geführt werden;
· müssen die Dienstleistungen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zu Gute kommen

und sich im Rahmen der örtlichen Gemeinschaft bewegen;
· muss die Zusammenarbeit mit den Lehrern, der Schulleitung, der Verwaltung, den Eltern

sowie anderen Bibliothekaren und Informationsfachleuten und gesellschaftlichen Grup-
pen der örtlichen Gemeinschaft gefördert werden.

3.6 Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung:
Bildungspolitisches Positionspapier* –

Weimarer Erklärung zur Zukunft von Bildung und Kultur

Für die kulturelle Bewältigung anstehender Modernisierungsprozesse und des gesellschaft-
lichen Wandels ist der praktische Umgang mit den Künsten, ist der kreative Gebrauch von
Medien, ist Spiel von entscheidender Bedeutung. Kulturelle Bildung, verstanden als Allge-
meinbildung, ist die Befähigung des einzelnen Menschen, die komplexen gesellschaftlichen
Veränderungen begreifen und mitgestalten zu können. Vor allem der Wandel der Arbeits-
gesellschaft, die Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologien, die
Globalisierungsprozesse und die Ökonomisierung des gesamten Lebens fordern ein ver-
stärktes bildungspolitisches Engagement, das auch die kulturelle Bildung entschieden mit
einbezieht. Dies ist das Anliegen der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. (BKJ)
und ihrer 48 Mitgliedsverbände.

Forderungen der BKJ an eine zukunftsfähige Bildungspolitik

Kulturelle Bildung muss eine öffentliche und vor allem auch staatliche Aufgabe bleiben.
Vom Markt lässt sich aufgrund seiner – in anderen Gesellschaftsfeldern vorteilhaften –
Funktionsweise nicht erwarten, dass er „Bildung für alle“ ermöglichen wird.
Bildungspolitik auf allen Ebenen des Staates hat die Verantwortung, geeignete Unterstüt-
zungssysteme für individuelle Bildungsprozesse bereitzustellen. Dies muss neben Schule
und Hochschule, neben beruflicher Bildung und Weiterbildung die außerschulische Bil-
dung ausdrücklich mit einbeziehen.
Bildungspolitik ist dafür verantwortlich, die grundsätzliche Chancengleichheit im Zugang
zu Bildungsangeboten zu sichern. Bildungspolitik muss die emotionale, soziale und vor
allem künstlerisch-ästhetische Dimension des Menschseins berücksichtigen. Daraus folgt,

* http://www.bkj-remscheid.de/index.php?id=147&type=123
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dass kulturelle und künstlerische Bildung als ein integraler Bestandteil eines umfassenden
und zeitgemäßen Bildungskonzeptes verstanden werden muss und entsprechend von der
Bildungspolitik einzubeziehen ist.
Die Entwicklung von (kultureller) Bildung findet sowohl in formalisierten Bildungsgängen
als auch in offenen Formen statt. Beide Formen benötigen öffentliche Hilfe, sollen keine
sozialökonomischen Zugangsschranken errichtet werden.
Kulturelle Bildung als lebenslanger Prozess erfordert ein Bildungssystem, das für alle Le-
bensalter entsprechende Möglichkeiten bereitstellt.
Die Neuen Medien stellen eine Herausforderung für die Bildungspolitik und die praktische
Bildungsarbeit dar. Neben informationstechnischer Qualifizierung ist die kulturelle Bewäl-
tigung dieser neuen „Kulturtechniken“ von entscheidender Bedeutung: Lesen, Schreiben
und Rechnen bleiben weiterhin aktuell. Die Rolle der Phantasie, Sinnlichkeit und Imagi-
nation, die zu einem erfüllten Leben gehören, bedarf aller Medien: der künstlerischen und
der technischen. Eine zukunftsfähige Bildungspolitik muss dies berücksichtigen.
Eine aktive Bildungspolitik gerade für die jungen Menschen ist Garant für die Aufrechter-
haltung des Generationenvertrages: Gebildete Menschen werden Verantwortung für ande-
re, aber auch für Natur, Frieden und soziale Gerechtigkeit übernehmen. Bildungspolitik,
speziell eine kulturelle Bildungspolitik, die die individuelle und soziale Dimension, die
künstlerische und die technische Dimension berücksichtigt, ist eine Investition in Gegen-
wart und Zukunft. Eine solche Bildungspolitik ist daher zu realisieren.

BEGRÜNDUNG

1. Bildung und die Herausforderungen gesellschaftlicher Entwicklung

„Die Antwort auf unsere behauptete oder tatsächliche
Orientierungslosigkeit ist Bildung – nicht Wissenschaft,
nicht Information, nicht die Kommunikationsgesellschaft,
nicht moralische Aufrüstung, nicht der Ordnungsstaat“
(H. v. Hentig).

Die Komplexität der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse braucht eine Politik für eine
Bildungsgesellschaft. Dieses Konzept geht über die Vorstellung einer „Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft“ hinaus. „Wissen“ ist mehr als wissenschaftliches Wissen, ist mehr als
die Nutzung der reichhaltigen Möglichkeiten der neuen Informationstechnologien, die im
Mittelpunkt der Wissensgesellschaft stehen. Wissen ist auch Alltags- und Erfahrungswis-
sen, ist Geschichtsbewusstsein, Wahrnehmung und Intuition, ist die Kenntnis von Her-
kunft, Herstellungsweise und Verwendungszusammenhang von wissenschaftlichem Wis-
sen. Wissen ist vor allem nur eine Dimension dessen, was Menschsein ausmacht. Der Mensch
weiß nicht nur: er denkt, fühlt, handelt, urteilt und bewertet. Insbesondere ist zu berück-
sichtigen, dass neben einem kognitiven und wissenschaftlichen Weltzugang entschieden
ein künstlerischer und spielerischer Umgang mit der Welt und mit sich selbst zum Menschsein
gehört. Genau diese Komplexität macht Bildung aus und ist Voraussetzung für Zukunftsfä-
higkeit im Sinne der Verständigung auf gemeinsame Ziele, der Sicherung des sozialen Zu-
sammenhangs, der gesellschaftlichen Position des Einzelnen und letztlich auch der Siche-
rung der ökonomischen Leistungsfähigkeit des Landes.
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Gebildet zu sein heißt, sich orientieren und in Übereinstimmung damit handeln zu kön-
nen. Bildung ist weit mehr als eine Menge an Information oder bloße Vorbereitung auf das
„eigentliche“ Leben. Sie ist selbst Lebensform, sinnerfüllte Tätigkeit, die dem Einzelnen
Teilhabe an sozialen, kulturellen und politischen Prozessen ermöglicht. Und dies gilt in
besonderer Weise für kulturelle Bildung. Eben weil Bildung Orientierung in einer sich
schnell wandelnden Welt ist, muss sie je individuell Vergangenheit mit Zukunft vermitteln,
muss sie gesellschaftlichen Wandel bewerten und gestalten helfen, ist sie die entscheidende
Kompetenz zur Gestaltung des eigenen Lebens. Ein komplexes Konzept von Bildung wird
dieses gewährleisten können, ein Konzept, das auch die Bildung mit allen Sinnen fördert
und die Förderung der Künste und der kulturellen Bildung in den unterschiedlichsten
Lern- und Bildungsbereichen entsprechend gewichtet.

2. Bildung als Teil einer Kultur des Aufwachsens

„Bildung ist der Kern der Persönlichkeitsentwicklung
und der Gemeinschaft. Ihre Aufgabe ist es, jeden von uns,
ohne Ausnahme, in die Lage zu versetzen, all unsere
Talente voll zu entwickeln und unser kreatives Potential,
einschließlich der Verantwortung für das eigene Leben
und der Erreichung unserer persönlichen Ziele, auszuschöpfen.“
(„Lernfähigkeit - unser verborgener Reichtum“, Delors 1996, S. 15).

Über die entscheidenden Entwicklungslinien des gesellschaftlichen Wandels herrscht zur
Zeit ein weitgehender Konsens. Allerdings ist dieser Wandel geprägt von Ungleichzeitigkei-
ten und Widersprüchen. Nahezu alle aktuellen Konzepte zur Erfassung dieses Wandels – z.
B. „Globalisierung“, „Individualisierung“, „Pluralisierung“, – sind äußerst ambivalent. So
steht der Entwicklung zum Weltbürger das Handeln als Bürger einer Nation gegenüber,
der kulturellen Globalisierung der Erhalt des individuellen kulturellen Reichtums, dem
Erhalt traditioneller Werte die Herausforderungen der Moderne, der extremen Wissenser-
weiterung die begrenzte menschliche Fähigkeit zur Wissensaufnahme. Die Gleichzeitigkeit
und Gleichwertigkeit des auf den ersten Blick Unvereinbaren ist eine schwer zu bewältigen-
de Aufgabe für jeden Einzelnen. Eine umfassende Bildung des Menschen kann hier die
Voraussetzungen bieten, mit diesen Widersprüchen und Ambivalenzen konstruktiv umzu-
gehen.
Besonders auf das Leben von Kindern und Jugendlichen wirken sich die veränderten und sich
verändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen aus. Das Aufwachsen junger
Menschen in Deutschland wird heute zunehmend bestimmt durch wenig konstante Kleinfa-
milienverhältnisse, problematische Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, finanzi-
elle und sozialräumliche Ungleichheiten, Umwelt- und Gesundheitsrisiken sowie ein
multikulturelles und multimediales Lebensumfeld.
Individuelle Möglichkeiten und Handlungsspielräume scheinen grenzenlos, während sich
zugleich die individuellen Risiken des Scheiterns in der Lebensplanung vergrößern. Der
Arbeitsmarkt erwartet von jungen Menschen umfassende Kompetenzen wie Flexibilität,
Eigenverantwortung und Kreativität, ohne ihnen hierfür aber ausreichende und innovative
Angebote an Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. Die Quantität zusätzli-
cher Informations- und Konsummöglichkeiten wird nur dann zu einer befriedigenden neuen
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Qualität der zwischenmenschlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Beziehun-
gen, wenn unterstützende Orientierungssysteme und kommunikative Räume vorhanden
sind.
Eine neue Bildungsoffensive muss insbesondere sinnstiftende und wertebildende Angebote
entwickeln, die auf ein selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortbares Leben vor-
bereiten. Sie muss stärker als bisher das Aufwachsen junger Menschen „in der Krise“ (vgl.
die letzte Shell Studie Jugend 97) berücksichtigen und dazu beitragen, dass bei aller Kom-
plexität von Problemen und Themen, bei aller Ambivalenz und Widersprüchlichkeit gesell-
schaftlicher Entwicklungen, der junge Mensch seine Handlungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten erfahren und bewusst nutzen lernt.
Ralf Dahrendorf hat in den siebziger Jahren das Konzept der „Lebenschancen“ vorgeschla-
gen, um die Verantwortung des Staates und der anderen politischen Akteure bei der Gestal-
tung der Rahmenbedingungen für ein menschenwürdiges Leben auf den Begriff zu brin-
gen. Dieses Konzept hat die jetzige Bundesregierung aufgegriffen und sich damit selbst ein
hohes Ziel gesetzt.
Aus bildungs-, kultur-, und jugendpolitischer Sicht ist daher zu fordern, alles zu tun – und
das heißt auf alle Fälle: mehr als bisher – um durch eine offensive Bildungspolitik und eine
breite Bildungsinitiative die Menschen in Deutschland in die Lage zu versetzen, die anste-
henden Zukunfts- und Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Konzeptionell bedeutet dies,
aufgrund der Komplexität der Herausforderungen, von einem entsprechend komplexen
Verständnis von Bildung auszugehen, wie es beispielsweise auf internationaler Ebene im
Kontext der UNESCO der Delors-Bericht tut, der von den „vier Säulen der Bildung“ spricht:

lernen, Wissen zu erwerben,
lernen zu handeln,
lernen, zusammen zu leben,
lernen für das Leben.

3. Bildungspolitische Orientierung der BKJ – Bildung und Kultur für alle
Bildung ist die subjektive Seite von Kultur, wenn Kultur in einem weiten Sinne als die von
Menschen gemachte Welt verstanden wird. Dann erfasst Kultur all diejenigen Dinge und
Formen, die der Mensch mit seinem Geist und seiner Emotion, mit seiner Phantasie und
Tatkraft gestaltet hat und ständig gestaltet, mit Wissenschaft, mit Kunst und Technik, Religi-
on, mit Wirtschaft und Politik, so dass die Welt zu seiner Welt wird. In dieser Welt sich
entdeckend, deutend und gestaltend zu bewegen: das ist Bildung. Als solche ist Bildung immer
auch ein lebenslanger Prozess, der sowohl in formalen Bildungsgängen und zu bestimmten
Zeiten als auch im täglichen Alltagshandeln geschieht und grundsätzlich nicht abgeschlossen
werden kann. Kulturelle Bildung ist dabei derjenige Aspekt der Bildung, der sich in besonde-
rer Weise auf Wahrnehmung und ästhetisch-künstlerische Gestaltung bezieht.
Kulturelle Bildung ist der Zentralbegriff der BKJ. Die BKJ begrüßt daher nicht nur die
Wiederbelebung einer breiten bildungspolitischen Diskussion in der Gesellschaft, sondern
auch die Tatsache, dass ein umfassender Bildungsbegriff eine neue Relevanz in der Jugend-
politik, im Bildungswesen und in der Arbeitswelt erhält.
Insbesondere liegt der BKJ an einem Bildungsverständnis von kultureller Bildung als Allge-
meinbildung und einer intensiven Zusammenarbeit unterschiedlicher Bildungsträger. Die
Kooperation von Schule, Ausbildungs-, Jugend-, Sozial- und Kulturbereich ist sozusagen
der Schlüssel für eine umfassende Persönlichkeitsbildung junger Menschen.
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Die BKJ gibt vielfältige Impulse zur Bildungspolitik für junger Menschen:
1. durch die Thematisierung einer sinnvollen Zusammenarbeit von Schule und außerschu-

lischen Einrichtungen;
2. durch die Thematisierung des Qualifikationsbedarfs in der Weiterbildung;
3. durch die Entwicklung von Bildungskonzepten, die auf ein lebenswelt- und handlungs-

bezogenes Verständnis von Lernen abzielen und anregen – eben im Sinne von kulturel-
ler Bildung als Allgemeinbildung – Kindern und Jugendlichen über künstlerische Medi-
en Wege zu erschließen, die Welt in ihrer Vielfalt und Komplexität zu begreifen und
verantwortungsbewusst mitzugestalten;

4. durch innovative Konzeptanregungen zur Förderung der Medienkompetenz und das
Einbringen einer subjektbezogenen und kulturellen Sichtweise in der Diskussion um die
Neuen Medien;

5. durch eine Beteiligung an wichtigen gesellschaftlichen Diskursen auch außerhalb der
Kultur-, Jugend- und Bildungspolitik, wie etwa der Umwelt- oder Arbeitsmarktpolitik,
in die sie die Sichtweise ihres Arbeitsansatzes „Kulturelle Bildung“ einbringt;

6. durch Parteinahme für Jugendästhetik und die kulturelle Produktivität von Kindern und
Jugendlichen „mit allen Sinnen“ und im Umgang mit verschiedensten Materialien und
Medien.

Das Motto „Kultur und Bildung für alle“ verpflichtet die BKJ in besonderer Weise, Fragen
der Benachteiligung und Ausgrenzung – sei es in ökonomischer, politischer, ethnischer,
geschlechtsspezifischer Hinsicht oder im Hinblick auf Behinderungen – zu thematisieren.
Wichtig ist dabei auch eine stärkere Öffnung der kulturellen Bildung für die Erfordernisse
interkulturellen Zusammenlebens. Im konkreten kulturellen und künstlerischen Tun kul-
turelle Vielfalt nicht als Bedrohung erleben zu müssen, sondern als eine Bereicherung, die
produktiv genutzt werden kann, ist die Chance und Voraussetzung für ein friedliches Zu-
sammenleben. Und nicht zuletzt erwartet sie von einer zukunftsfähigen Bildungspolitik die
offensive Unterstützung demokratischer Kompetenzen und erweiterte Formen der Partizi-
pation von Kindern und Jugendlichen.
Bildung geht uns alle an! Mit der Verabschiedung dieser Weimarer Erklärung „Zur Zukunft
von Bildung und Kultur“ fordern die 48 bundesweiten Mitgliedsverbände und Landesver-
einigungen kultureller Kinder- und Jugendbildung:
1. einen breiten gesellschaftlichen Diskurs über Bildung,
2. die Beteiligung der Träger kultureller Kinder- und Jugendbildung an diesem Diskurs,
3. ein verstärktes bildungspolitisches Engagement für Kulturelle Bildung, entsprechend der

gesellschaftlichen Bedeutung von Kunst und Kultur.

Beschlossen von der Mitgliederversammlung der BKJ am 23. Oktober 1999 in Weimar.



MATERIALIEN 435

3.7 Bundesvereinigung soziokultureller Zentren:

Positionen der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V.
zur aktuellen Bildungsdebatte*

beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 24.09.03 in Braunschweig

Die von der Bundesvereinigung vertretenen 14 Landesarbeitsgemeinschaften mit ihren 450
soziokulturellen Mitgliedseinrichtungen machen vielfältige Angebote und stellen ihre Res-
sourcen zur Verfügung. Diese quantitativ wie qualitativ einmalige Infrastruktur der Sozio-
kultur sowie die bereits vorhandenen sozialräumlichen Vernetzungen mit bundesweit tau-
senden aktiven Partnern können auf unterschiedlichen Ebenen zur Bildungsdebatte im
Kontext für, mit und neben Schule entscheidende Beiträge leisten und einen notwendigen
erweiterten Bildungsbegriff ausformen.
1. Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren begrüßt ausdrücklich die längst über-

fällige Bildungsdebatte in Deutschland.
2. Die bundesweite Soziokultur bietet gewachsene Inhalte und Strukturen für eine gleich-

berechtigte Kooperation mit Schule an.
3. Sie warnt jedoch vor einer übermäßigen Fokussierung der Diskussion auf den Begriff

der Ganztagsschule bzw. Ganztagsbetreuung.
4. Sie fordert vielmehr die Auseinandersetzung mit einem erweiterten Bildungsbegriff als

Querschnittsaufgabe für eine demokratische Gesellschaft, in der alle Teilbereiche für
Bildung Verantwortung übernehmen müssen.

5. Die staatliche Verantwortung für ein umfassendes Bildungssystem mit gleichberechtig-
ten Zugangschancen für alle bleibt aus Sicht der Bundesvereinigung unbestritten.

6. Die Soziokultur schließt sich der Forderung an, dass formelle, informelle und nicht
formelle Bildung als gleichwertige Bildungsformen anerkannt werden müssen.

7. Dies schließt auch die Akzeptanz der Gleichwertigkeit von unterschiedlichen Bildungs-
orten ein.

8. Die unkoordinierte und unabgestimmte Aufgabenerfüllung ohne gemeinsame Abstim-
mung zwischen Schule und außerschulischen Bildungseinrichtungen kann als zentra-
les Defizit benannt werden.

9. Die verfestigten Schulverwaltungsstrukturen müssen sich jedoch öffnen für eine er-
höhte Mitgestaltung von außen.

10. Ein sich verselbständigendes vertikales und damit hierarchisches Verwaltungssystem
der jeweiligen für Schulen zuständigen Landesministerien wird einer vielfältigen Trans-
formationen ausgesetzten Gesellschaft nicht mehr gerecht.

11. Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren setzt sich für eine flächendeckende Ganz-
tagsbetreuung ein, die sich aus den bestehenden Strukturen vor Ort von außerschulischer
Kultur- und Jugendarbeit und dem staatlichen Schulsystem zusammensetzt.

12. Soziokulturelle Einrichtungen fordern einen verschärften Blick auf die vorhandenen
Ressourcen im Gemeinwesen, dem Sozialraum oder Stadtteil, um die lebensweltbezo-
genen Bildungspotentiale vor der „Schulhaustür“ sinnvoll aktivieren zu können.

* http://www.soziokultur.de/
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13. Soziokulturelle Einrichtungen bieten sich an, als Partner mit einer konkreten Schule
im Gemeinwesen die konzeptionelle, inhaltliche, organisatorische und vernetzende Aus-
gestaltung einer kontinuierlichen und verlässlichen Zusammenarbeit auf gleicher Au-
genhöhe zu verwirklichen.

An die politischen Verantwortungsträger richtet die Bundesvereinigung folgende Forderungen:

1. Anerkennung der Gleichwertigkeit von formeller, informeller und nicht formeller Bil-
dung mit ihren spezifischen Bildungsorten,

2. Ressort übergreifendes Handeln in den Bundesländern,
3. Länderübergreifende Einigung über Bildungsdefinition, Zielstellung und inhaltliche

Ausgestaltung von Maßnahmen,
4. Erhöhung der finanziellen Mittel für die inhaltliche und pädagogische Ausgestaltung

zur Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Partnern,
5. eine erhöhte Eigenverantwortung von Schule und ihren Partnern vor Ort,
6. sowie die Schaffung von Voraussetzungen für eine langfristige, verlässliche und aufbau-

ende Struktur.

3.8 Deutsche Orchestervereinigung:

Vereinbarung zwischen dem Verband Deutscher Schulmusiker (vds) und
der Deutschen Orchestervereinigung (DOV)*

Die Deutsche Orchestervereinigung und der Verband Deutscher Schulmusiker haben am
27. Januar 2003 in Hannover im Rahmen einer Pressekonferenz folgende Kooperations-
vereinbarung abgeschlossen:
Beide Organisationen wollen angesichts der wachsenden Diskrepanz zwischen der hohen
Bedeutung, die der musikalischen Bildung der Kinder und Jugendlichen zukommt, und
den schwindenden Möglichkeiten dieser zu entsprechen, gemeinsame Anstrengungen un-
ternehmen, diesen bedrückenden Zustand beheben zu helfen. Der gegenwärtige Abbau
von Musikunterricht an den Schulen, die Verringerung der Mittel für Musikschulen, die
zunehmende musikalische Einseitigkeit der Medien – gerade und besonders dort, wo Kin-
der und Jugendliche angesprochen werden – fordern uns dazu heraus, alles zu tun, um
diesem Prozess entgegenzuwirken und folgende Vereinbarung zu schließen:
1. DOV und vds setzen sich  gemeinsam für einen qualitätsvollen, interessanten und kontinu-

ierlich stattfindenden Musikunterricht ein, der Veränderungen in der Aus- und Weiterbil-
dung der Musiklehrer einschließt. Musiklehrer und Orchester der betreffenden Region
sollen in gemeinsamem Interesse alle Möglichkeiten einer effektiven und kreativen Zu-
sammenarbeit unter Ausnutzung der verschiedenen beidseitigen Potenzen intensiv nutzen.

2. DOV und vds erarbeiten Fragebögen, in welchen über DOV-Delegierte und vds-Gremi-
en zunächst der gegenwärtige Stand erfasst wird:

* www.dov.org/
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a) Welche Kontakte zwischen Schulen und Orchestern sind vorhanden?
b) Mit welchen Formen und Modellen musikalischer Schul- und Jugendarbeit wurden

bereits gute Erfahrungen gesammelt?
c) Welche Kollegen an welchen Orten sind an einer intensiven Zusammenarbeit

besonders interessiert und bringen möglicherweise besondere Fähigkeiten mit?
d) Wie können gute partnerschaftliche Kontakte zwischen Orchestermusikern und Mu-

siklehrern gefördert werden, um die gegenseitigen musikalischen Möglichkeiten zu
interessanten Veranstaltungen, Konzerten, Begegnungen, Unterrichtsmodellen zu ent-
wickeln?

e) Welche Vorstellungen, Wünsche gibt es, um Schul- und Orchestermusiker zu ge-
meinsamen Projekten zusammenzubringen?

3. DOV und vds stimmen darin überein, dass die Beschäftigung mit Musik, dass Kinder-
und Jugendkonzerte unverzichtbare Bestandteile jeder Erziehung sein müssen und for-
dern alle dafür Verantwortlichen auf, der Musiklehrerausbildung und dem Musikunter-
richt an den Schulen wieder die notwendige Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dazu wer-
den DOV und vds sowohl als Einzelverbände als auch gemeinsam jede Möglichkeit
nutzen, Bundes-, Landes-, Kommunalpolitik für diese Problematik zu sensibilisieren.
Andere Organisationen wie der Deutsche Musikrat und die in ihm organisierten Ver-
bände, wie beispielsweise auch der Verband Deutscher Musikschulen, der Deutsche
Bühnenverein und Musikhochschulen sollten langfristig an dieser Zusammenarbeit be-
teiligt werden.

4. DOV und vds wollen gemeinsam über Finanzierungsmöglichkeiten und -wege solcher
Zusammenarbeit beraten und mit Entschiedenheit vor den Konsequenzen langjähriger
Unterfinanzierung warnen. Dazu sollen vor allem Kontakte mit den Kulturministerien
genutzt werden.

5. DOV und vds werden Projekte mit Modellcharakter der Öffentlichkeit vorstellen, die
Nachahmung empfehlen und durch geeignete Maßnahmen unterstützen.

6. DOV und vds werden in regelmäßigen Abständen Fortgang und Ergebnisse der verein-
barten Zusammenarbeit diskutieren und für die weitere Zusammenarbeit auswerten.

Hannover, den 27. Januar 2003

Prof. Dr. Hans Bäßler
Bundesvorsitzender

Für die DOV
Rolf Becker
Vorsitzender des Gesamtvorstandes Für den vds
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3.9 Deutsche UNESCO-Kommission: Bildung für nachhaltige
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland –

Resolution der 58. Hauptversammlung der Deutschen
UNESCO-Kommission, Köln, September 1998

Die Deutsche UNESCO-Kommission begrüßt die nationalen und internationalen Arbeits-
schritte zur Konzeption einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, wie sie in Kapitel 36
der AGENDA 21 zur „Förderung der Schulbildung, des öffentlichen Bewusstseins und der
beruflichen Aus- und Fortbildung“ aufgezeigt werden.
Dazu gehört die Vermittlung von Werten und Kenntnissen im Hinblick auf

Kriterien für eine sozial, ökonomisch und ökologisch verträgliche Entwicklung,
den Zusammenhang zwischen sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen
Dimensionen von Entwicklung,
die Besonderheiten der Lebenssituation spezifischer Bevölkerungsgruppen, insbesondere
von Kindern, Jugendlichen, Frauen und älteren Menschen und
Ideen der globalen, der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit.

Besondere Bedeutung für Bildung und Erziehung haben folgende Themenfelder:
Natur als Lebensgrundlage;
Energie- und Stoffströme, Technikfolgenabschätzungen, Produktion, Transport, Medien;
Konsummuster, Lebensstile;
Kompetenzerweiterung und Handlungsfähigkeit, darunter Kommunikations-, Planungs-
und Vernetzungskompetenzen.

Die Deutsche UNESCO-Kommission fordert Bund und Länder auf, ihre Anstrengungen
zu verstärken, um das Thema „nachhaltige Entwicklung“ im umfassenden Sinn in Schulen,
Hochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen zu verankern. Sie begrüßt Beiträge von
Fachinstitutionen und Organisationen zur Entwicklung einer „Bildung für eine nachhalti-
ge Entwicklung“ in der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind auch als Anregungen zur
Neuorientierung des Bildungsprogramms der UNESCO erwünscht.

3.10 Deutsche UNESCO-Kommission: Nachhaltigkeit lernen:

Hamburger Erklärung der Deutschen UNESCO-Kommission zur Dekade
der Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014)

Auf Empfehlung des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg hat die Voll-
versammlung der Vereinten Nationen am 20. Dezember 2002 die Jahre 2005 bis 2014 zur
Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (Education for sustainable Develop-
ment) ausgerufen. Die UNESCO wurde mit der Koordination beauftragt. Auf ihrer Gene-
ralkonferenz im Herbst 2003 wird sie entsprechende Beschlüsse fassen. Die Deutsche
UNESCO-Kommission hat dazu auf ihrer Hauptversammlung am 11. Juli in Hamburg
folgende „Hamburger Erklärung“ verabschiedet:
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Die Deutsche UNESCO-Kommission begrüßt den Beschluss der UN-Vollversammlung,
eine Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ auszurufen. Damit wird die Be-
deutung von Bildung und lebenslangem Lernen für eine umfassende Nachhaltigkeitspoli-
tik hervorgehoben. Die Orientierung der Kultur- und Bildungsinstitutionen und der Bil-
dungsinhalte auf das Leitbild nachhaltiger Entwicklung ist eine grenzüberschreitende, welt-
weite Gemeinschaftsaufgabe, für die Erfahrungen und Ideen aus allen Ländern zusammen-
getragen werden müssen. Dabei geht es nicht nur um Schulen, Hochschulen, Weiterbil-
dungseinrichtungen oder Forschungsinstitute: Lernorte sind auch Kindergärten, Vereine,
Betriebe, Familien. Es bedarf der Veränderung von Einstellungen, Denkstilen und Verhal-
tensweisen der gesamten Bevölkerung. Besonders die Industriegesellschaften sind aufgeru-
fen, nachhaltige Wirtschaftsweisen und neue Konsummuster zu entwickeln. Dabei müssen
die Wechselwirkungen zwischen ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen
Prozessen beachtet werden. Ziel ist ein Generationenvertrag, in dem die heute lebenden
Menschen sich verpflichten, bei der Erfüllung ihrer Bedürfnisse die Erhaltung gleicher
Optionen für künftige Generationen zu berücksichtigen.
Die Deutsche UNESCO-Kommission fordert alle Verantwortlichen in Bund, Ländern und
Gemeinden sowie interessierte Institutionen der Wirtschaft, Einrichtungen von Forschung
und Lehre und der Zivilgesellschaft auf, sich zu einer „Allianz Nachhaltigkeit lernen“ zu-
sammenzufinden, um einen gemeinsamen Aktionsplan für die Dekade zu entwickeln und
Programme und Koordinationsmechanismen für dessen Umsetzung zu schaffen.

I. Die Deutsche UNESCO-Kommission empfiehlt folgende Maßnahmen für einen Akti-
onsplan:
1. Bestehende Netzwerke wie die UNESCO-Projektschulen, die europäischen Umwelt-

schulen oder die BLK 21 Schulen sollten intensiv für den Transfer von Innovationen
genutzt werden und entsprechende Förderung erhalten. Die bisher erprobten Projekte
sollten ausgeweitet und in die Unterrichtspraxis der einzelnen Schulstufen integriert
werden.

2. Lehrbücher, Curricula und Prüfungskriterien müssen im Licht der Agenda-21-Ziele
überarbeitet werden. Naturwissenschaftliche Kenntnisse, interkulturelle Kompetenz und
die Entwicklung umfassender Gestaltungsfähigkeiten sind dabei ebenso wichtig wie die
Vermittlung nachhaltiger Konsumgewohnheiten. Bildung für nachhaltige Entwicklung
erfordert einen interdisziplinären, handlungsorientierten Unterricht, innovative Kon-
zepte und fächerintegrierende Unterrichtsmaterialien (z.B. Agenda 21-Boxen). Insbe-
sondere Kindergärten und Grundschulen benötigen fachkundige Begleitung und geeig-
nete Materialien.

3. Bildung für nachhaltige Entwicklung erfordert Lehrer, Erzieher, Ausbilder und eine Viel-
zahl von Multiplikatoren. Bestehende Ausbildungsdefizite sollten identifiziert und aus-
geglichen werden.

4. Die außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung sollte nach dem Beispiel der „Ler-
nenden Regionen“ in Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen zur Umsetzung der Agenda-
21 und nichtstaatlichen Organisationen, Vereinen, Stiftungen und Bürgerinitiativen sowie
Museen, kulturellen Einrichtungen, Künstlern, Medien und Bildungsdienstleistern ent-
wickelt werden. Netzwerke wie Umweltzentren, entwicklungspolitische Organisationen,
UNESCO-Biosphärenreservate und Welterbestätten sind hervorragend geeignet, das
Nachhaltigkeitslernen durch innovative Projekte voranzutreiben.
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5. Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Beispiele sind Partnerschaften zwischen
Schulen und Betrieben, die Organisation von Schülerfirmen und der Abschluss von
betriebsinternen Agenda-21-Vereinbarungen. Die Revision beruflicher Bildungsgänge
im Lichte der Agenda-21-Prinzipien sollte über das Internationale Zentrum für Berufs-
bildung der UNESCO (UNEVOC) in Bonn in internationalem Rahmen erörtert wer-
den. Dabei kann UNEVOC aufbauen auf den Ergebnissen und Beschlüssen der Inter-
nationalen Konferenz für Berufliche Bildung in Seoul 1999.

6. Die von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Studie „UNI 21- Hochschulbildung
für eine nachhaltige Entwicklung“ sollte genutzt werden, die deutschen Hochschulen zu
einer Selbstverpflichtung auf das Leitbild der Agenda-21 zu bewegen. Dazu gehört eine
die Nachhaltigkeitsdimensionen integrierende Forschung und Lehre.

7. Bildungseinrichtungen sollten ermutigt werden, das Management der eigenen Instituti-
on nach Nachhaltigkeitskriterien zu organisieren. Initiativen und Gruppen, Vereine und
NROs sollen ermutigt werden, beispielhafte „Leuchttürme der Nachhaltigkeit“ zu schaf-
fen.

8. Für eine nationale „Allianz Nachhaltigkeit lernen“ sind Strukturen und Arbeitsformen
zu schaffen. Dazu gehören
· ein nationales Komitee mit einem Sekretariat, das die Dekadenprojekte koordiniert,

die verschiedenen Akteure zu einem „Runden Tisch“ zusammenführt und den Akti-
onsplan verabschiedet;

· ein Berichtsverfahren, das ein regelmäßiges Monitoring der Dekade ermöglicht;
· die Gründung eines informellen Kreises von Persönlichkeiten, die die Ziele der Dekade

unterstützen und öffentlich für sie eintreten.
· Eine netzgestützte Plattform für den Informations- und Erfahrungsaustausch während

der Dekade ist einzurichten.
9. Staatliche Forschungsförderung soll Nachhaltigkeitsziele wirkungsvoll unterstützen.

Abstimmung und Vernetzung der Forschungs- und Technologieprogramme des Bundes
und der Länder sollen verbessert werden.

10.Die Forschung zum Thema „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ ist zu intensi-
vieren.

Die Deutsche UNESCO-Kommission wird aktiv an dieser Gemeinschaftsaufgabe mitwir-
ken und die gesammelten Erfahrungen im Rahmen der UNESCO international vermit-
teln.

II. Mit der Festlegung von Jahresthemen sollte die UNESCO Anreize zur Mitwirkung von
Staat und Zivilgesellschaft aller Mitgliedstaaten geben und weltweit für eine Neuorientie-
rung von Bildung auf das Ziel „Nachhaltigkeit Lernen“ werben. Die Deutsche UNESCO-
Kommission schlägt der UNESCO daher folgende zehn Themen als mögliche Jahresthe-
men für die Dekade vor:

Konsumverhalten und nachhaltiges Wirtschaften
Kulturelle Vielfalt
Gesundheit und Lebensqualität
Wasser- und Energieversorgung
Biosphärenreservate als Lernorte
Welterbestätten als Lernorte
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Nachhaltigkeitslernen in der Wissensgesellschaft
Bürgerbeteiligung und „good governance“
Armutsbekämpfung durch nachhaltige Entwicklungsprojekte
Gerechtigkeit zwischen den Generationen: Menschenrechte und ethische Orientie-
rung

Bezugnehmend auf die Resolution „Die Ergebnisse des Weltgipfels von Johannesburg“ der
62. Hauptversammlung der Deutschen UNESCO-Kommission in Nürnberg vom 8. No-
vember 2002, schlägt die Deutsche UNESCO-Kommission der Bundesregierung vor, in
den zwischenstaatlichen Gremien der UNESCO darauf hinzuwirken, dass die UNESCO
zur Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels von Johannesburg in alle Programme Pers-
pektiven der Nachhaltigkeit aufnimmt. Dafür sollen innovative Projekte in Bildung, Wis-
senschaft, Kultur und Kommunikation fachübergreifend entwickelt werden. Die Deutsche
UNESCO-Kommission bittet die Bundesregierung, eigene deutsche Beiträge zur geplan-
ten UNO-Weltdekade zur Bildung für Nachhaltigkeit (2005-2014) vorzubereiten. Die
UNESCO soll beauftragt werden, eine internationale Empfehlung zum Thema „Nachhal-
tige Entwicklung lernen“ auszuarbeiten.

3.11 Verband Deutscher Musikschulen und Verband Deutscher
Schulmusiker:

Gemeinsam für Musikalische Bildung*

Verband Deutscher Schulmusiker - vds
Verband deutscher Musikschulen - VdM
Gemeinsame Erklärung, März 2001

Als Ergebnis von Beratungen zwischen dem Verband deutscher Musikschulen VdM und dem
Verband Deutscher Schulmusiker vds anlässlich des VdM-Herbstsymposions im November
2000 verständigten sich beide musikpädagogischen Verbände darauf, angesichts der schwieri-
ger gewordenen Situation der Musikalischen Bildung Perspektiven gemeinsamen Handelns
zu entwickeln, um an der Schwelle zum 21. Jahrhundert den Stellenwert der Musikerziehung
für die allgemeine Bildung und für eine humane Gesellschaft zu stärken.
Eine aus dem Jahr 1979 stammende erste gemeinsame Erklärung von VdM und vds bildete
den Ausgangspunkt des vorliegenden neu abgefassten Textes, der von den Vorständen bei-
der Verbände erarbeitet und jeweils einstimmig verabschiedet wurde.
VdM und vds verbinden damit die Erwartung einer konkreten Wirksamkeit nicht nur auf
verbandlicher und politischer Ebene, sondern insbesondere dort, wo Musikunterricht statt-
findet. Dies geschieht, indem
· Musikpädagogen beider Einrichtungen die konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit

suchen,

* http://www.musikschulen.de/download/erklaerg-vdm-vds01.pdf
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· die Verbände über Formen der konkreten Zusammenarbeit gemeinsam nachdenken, die
dafür notwendigen Strukturen schaffen und auch Ressourcen bereitstellen,

· und indem sowohl allgemein bildende Schule als auch Musikschule offen sind für den
Dialog mit weiteren Partnern vor Ort, die der Musikalischen Bildung der Kinder und
Jugendlichen verpflichtet sind.

1. Zur gesellschaftlichen Bedeutung Musikalischer Bildung

Musik ist Allgemeingut, für jeden Menschen verfügbar – zu jeder Zeit und an jedem Ort,
in jeder gewünschten Stilrichtung, in jeder Qualität und in jeder vorstellbaren Funktion.
Der Reichtum, den die massenmediale Verfügbarkeit von Musik verspricht, führt jedoch zu
Verarmung, wenn Musik nur vordergründig konsumiert wird. Musikalische Bildung ist ein
Bestandteil der Allgemeinbildung, denn Musik bestimmt als Kulturgut, als Kommunikati-
onsform und als sinnliche Erfahrung nahezu alle gesellschaftlichen Kontexte mit.
Musikalische Bildung trägt – abhängig von der Intensität der Auseinandersetzung der Schüler/
innen mit Musik – zu einer insgesamt positiven Persönlichkeitsbildung bei, indem sie see-
lisch-emotionale Kräfte, geistig-intellektuelle Fähigkeiten und auch soziale Kompetenzen
entwickelt. Musikalische Bildung im Sinne von bewusster und begreifender Musikrezepti-
on möchte Menschen in die Lage versetzen, sich gegenüber Musik selbstbewusst und adä-
quat zu verhalten, sich Fähigkeiten ästhetischer Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit zu er-
werben und Musik als Klangereignis, als Mitteilung und als Gegenstand von Wissen zu
erfahren. Musikalische Bildung im Hinblick auf ein aktives eigenes Musizieren hat zum
Ziel, Menschen in die Lage zu versetzen, sich selbst musikalisch auszudrücken. Indem sie
Fertigkeiten und Fähigkeiten im Singen und/oder Instrumentalspiel sowie des gemeinsa-
men Musizierens vermittelt, bildet sie den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusi-
zieren sowie für das professionelle Musikleben heran.
Damit sichert die Musikalische Bildung die lebendige Tradition unseres Musiklebens. Sie
ist in der Lage, Menschen unterschiedlichster Herkunft zu verbinden und bietet eine Ver-
ständigungsebene auch zwischen den Kulturen. Die Rolle eines aktiven Musiklebens auch
im Hinblick auf Wirtschaftskraft und Standortqualitäten hängt unmittelbar von einer in-
takten Musikalischen Bildung ab.
Dieser Bedeutung der Musikalischen Bildung stehen momentan Probleme gegenüber, die sich
in der allgemein bildenden Schule durch das Zurückdrängen des Fachs Musik in den Stunden-
plänen sowie den eklatanten Fachlehrermangel ergeben und sich bei den öffentlichen Musik-
schulen durch die vielerorts schwindenden Finanzmittel der öffentlichen Hand abzeichnen.

2. Zur Aufgabenteilung zwischen Allgemeinbildender Schule und Musikschule

Die Sicherung der Zukunft der Musikalischen Bildung kann allein durch ein entschlosse-
nes Zusammenwirken aller beteiligten Personen erfolgen. Insbesondere dadurch, dass Mu-
sikpädagogen der allgemein bildenden Schulen und der Musikschulen sich zu einem ge-
meinsamen Handeln verstehen, in dessen Mittelpunkt dieselbe Zielgruppe steht: die Kin-
der und Jugendlichen als die Zukunft unserer Gesellschaft.
Musikschule und allgemein bildende Schule kennen ähnliche und unterschiedliche Ziele,
Bedingungen und Ansätze bzw. Möglichkeiten der Musikerziehung. Nicht allein Gemein-
samkeiten können als Grundlage vereinter Bemühungen um die Musikalische Bildung ge-
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nutzt werden: Eine Verständigung über vorhandene Unterschiede kann ebenso der not-
wendigen Profilschärfe dienen und zu einem Lernprozess führen, in dessen Folge ein sich
gegenseitig ergänzendes Engagement um die musikalische Förderung von Kindern und
Jugendlichen stehen kann. Der Musikunterricht der allgemein bildenden Schule erreicht –
insbesondere in den unteren Jahrgangsstufen – sämtliche Kinder eines Altersjahrganges, ist
aber ein Unterrichtsfach von vielen.
Daraus leitet sich abhängig von den Lehrplänen der verschiedenen Schulformen ein Hin-
führen zur Musik vom voraussetzungslosen, allgemeinen Zugang aus sowie eine relevante
Breite des musikalischen Blickwinkels her. Die Bandbreite hierbei reicht vom Erwerb mu-
sikalischer Grundkompetenzen bis hin zum Kultur erschließenden Musikunterricht. Au-
ßerhalb der Stundenpläne können Neigungsgruppen und Projekte angeboten werden. Die
Musikschule kommt als Angebotsschule für diejenigen in Frage, deren Neigung, Interesse
und eventuell besondere Begabung ein aktives eigenes Musizieren wünschenswert machen.
Dabei strebt die Musikschule nach einer möglichst umfassenden Ausbildung einer speziel-
len Interessenslage, wobei auch der Freizeitwert eine Rolle spielt. Dementsprechend sind
die Musikalische Früherziehung/Grundausbildung (als Klassenunterricht), der Instrumen-
tal-/ Vokalunterricht (als Gruppen- und Einzelunterricht), der Ensembleunterricht sowie
die Ergänzungsfächer auf die an Lehrplänen des VdM orientierte Entfaltung musikalischer
Fähigkeiten gerichtet. Zusätzlich können Projekte angeboten werden. Die Musikschule kann
den Musikunterricht an den allgemein bildenden Schulen ebenso wenig ersetzen wie um-
gekehrt die allgemein bildenden Schulen den Musikunterricht der Musikschulen.

3. Zur Kooperation von allgemein bildender Schule und Musikschule

Die allgemein bildende Schule fördert Musikschulaktivitäten ihrer Schüler/innen.
· Musiklehrer/innen der allgemein bildenden Schule regen Schüler/innen zum Besuch ei-

ner Musikschule an. Insbesondere Grundschullehrkräfte weisen Kinder und Eltern auf
das Musikschulangebot -Musikalische Grundausbildung hin. Dabei können auch solche
Familien ermutigt werden, denen der Besuch einer Musikschule aus ihren sozialen Kon-
texten heraus eher nicht naheliegend erscheint.

· Schülern/innen der Musikschule können für die Teilnahme an Sonderaktivitäten wie
Wettbewerben (Jugend musiziert) oder Musikfreizeiten/Konzertreisen der Musikschulor-
chester/-ensembles im Rahmen des Möglichen beurlaubt werden.

· Die Planung von Nachmittagsunterricht sollte den Schülern/innen noch Freiräume zur
Teilnahme an Musikschulunterricht gewähren.

· Musikschulaktivitäten der Schüler/innen können in entsprechenden Zusammenhängen
(z.B. musisches Gymnasium) als schulische Leistung anerkannt werden. Die Musikschule
fördert musikalische Aktivitäten der allgemein bildenden Schulen.

· Musikschullehrkräfte motivieren Schüler/innen zur Mitwirkung in Ensembles und Kur-
sen der allgemein bildenden Schulen.

· Die Musikschule kann die Teilnahme ihrer Schüler/innen in Ensembles und Kursen der
allgemein bildenden Schulen als Ensemble- bzw. Ergänzungsfach anerkennen.

· Die Musikschule unterstützt die Grundschule durch Angebote außerhalb des schulischen
Pflichtunterrichts.

· Die Musikschule unterstützt die allgemein bildende Schule bei der musikalischen Öffent-
lichkeitsarbeit.



444 KULTURELLE BILDUNG UND BILDUNGSREFORM

Musikschulen und allgemein bildende Schulen unterstützen sich gegenseitig.
· (Musikalische) Veranstaltungen sollen aufeinander abgestimmt werden.
· Es können ggf. gemeinsame Ensembles gebildet werden, um Mehrfachbeanspruchungen

von Schülern/innen und Terminkonflikte zu vermeiden.
· Das gegenseitige Ausleihen von Noten, Leihinstrumenten und sonstiger Materialien wird

organisiert.
· Räumlichkeiten für Unterricht, Ensembleproben, ggf. Tonstudio, Bühne u.a. sollten ge-

genseitig zur Verfügung gestellt werden.
· Gemeinsame Projekte (z.B. Musiktheater, Exkursionen, Workshops) und Veranstaltun-

gen werden durchgeführt.
· Gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen werden veranstaltet.
· Musikpädagogen der allgemein bildenden Schule und der Musikschule stellen sich für

speziellen Bedarf zur nebenberuflichen Mitarbeit zur Verfügung, wenn sie für die Ertei-
lung von Unterricht in der jeweils anderen Einrichtung qualifiziert sind. Regelmäßige
gemeinsame Beratungen von Musikschulpädagogen und Schulmusikern können die Be-
strebungen der Musikalischen Bildung im Wirkungsgebiet koordinieren und verstärken.

· Im örtlichen Musikleben kann durch ein abgestimmtes Agieren der Musikpädagogen die
Präsenz und der Stellenwert der Musikausbildung verbessert werden (z.B. gemeinsame
Veranstaltungen, Einladung zu Tagen der Offenen Tür u.a.).

· Anliegen der Musikschule können durch Schulmusiker bzw. Schulen kommunalpolitisch
wirkungsvoll unterstützt werden.

· Die Musikschule kann kommunale Anliegen der Schulmusik unterstützen und landespo-
litische Unterstützung über den VdM-Landesverband initiieren. Solche örtliche Koopera-
tion ist offen für die Beteiligung weiterer Partner, die der Musikalischen Bildung im kom-
munalen Umfeld verpflichtet sind (z.B. Laienmusikvereine, Kirchenmusiker, Chöre usw.).

VdM und vds arbeiten auf Bundes- und Länderebene in wichtigen Fragen zusammen. Dies
gilt insbesondere für die
· gegenseitige Information und Einladung zu Kongressen und Tagungen,
· Information der Mitglieder über wichtige Entwicklungen und Veranstaltungen im jeweils

anderen Verband,
· Gemeinsame bildungspolitische Initiativen, auch unter Beteiligung weiterer Partner (z.B.

innerhalb des Deutschen Musikrats),
· Planung von Fortbildungskonzepten,
· Sammlung vorhandener und Erarbeitung weiterer Kooperationsmodelle sowie deren Kom-

munikation.

vds Verband Deutscher Schulmusiker e.V.
Weihergarten 5
55116 Mainz
Tel. 06131 / 23 40 49
Fax 06131 / 23 40 06
eMail: vds@vds-musik.de
Internet: www.vds-musik.de

VdM Verband deutscher Musikschulen e.V.
Plittersdorfer Strafle 93
53173 Bonn
Tel. 0228 / 95 70 60
Fax 0228 / 95 70 633
eMail: vdm@musikschulen.de
Internet: www.musikschulen.de
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4. WEITERE MATERIALIEN

4.1 Verankerung von Kultur in den Landesverfassungen
Im Folgenden wird in einer Synopse dargestellt, wie Kultur, Bildung bzw. andere Bereiche,
wie z.B. der Sport in den Verfassungen verankert sind.

Baden-
Württemberg

Bayern

Bundesland Kultur Bildung Sport o.ä.

Art. 86 Die Landschaft sowie
die Denkmale der Kunst, der
Geschichte und der Natur
genießen öffentlichen Schutz
und die Pflege des Staates und
der Gemeinden.

Art. 3 (1) Bayern ist ein Rechts-,
Kultur- und Sozialstaat. Er dient
dem Gemeinwohl.
(2) Der Staat schützt die
natürlichen Lebensgrundlagen
und die kulturelle Überlieferung.
Art. 108 Die Kunst, die Wissen-
schaft und ihre Lehre sind frei.
Art. 140 (1) Kunst und
Wissenschaft sind von Staat und
Gemeinde zu fördern.
(2) Sie haben besonders Mittel
zur Unterstützung schöpferischer
Künstler, Gelehrter und
Schriftsteller bereitzustellen, die
den Nachweis ernster
künstlerischer und kultureller
Tätigkeit erbringen.
(3) Das kulturelle Leben und der
Sport sind von Staat und
Gemeinden zu fördern.
Art. 141 (2) Staat, Gemeinden
und Körperschaften des
öffentlichen Rechts haben die
Aufgabe,die Denkmäler der
Kunst, der Geschichte, der Natur
sowie die Landschaft zu schützen
und zu pfle-gen,herabgewürdigte
Denkmäler der Kunst und der
Geschichte möglichst ihrer
früheren Bestimmung wieder zu
zuführen,die Abwanderung
deutschen Kunstbesitzes ins
Ausland zu verhüten.
Art. 162 Das geistige Eigentum,
das Recht der Urheber, der
Erfinder und Künstler genießen
den Schutz und die Obsorge des
Staates.

Art. 11 Jeder junge Mensch
hat ohne Rücksicht auf
Herkunft oder wirtschaftliche
Lage das Recht auf eine seiner
Begabung entsprechende
Erziehung und Ausbildung.
Art. 22 Die Erwachsenenbildung
ist vom Staat, den Gemeinden
und den Landkreisen zu fördern.

Art. 111a (1) Die Freiheit des
Rundfunks wird gewährleistet.
(...) Er trägt zu Bildung und
Unterhaltung bei.....
Art. 128 (1) Jeder Bewohner
Bayerns hat Anspruch darauf,
eine seinen erkennbaren
Fähigkeiten und seiner inneren
Berufung entsprechende
Ausbildung zu erhalten.
Art. 133 (1) Für die Bildung
der Jugend ist durch öffentliche
Anstalten zu sorgen. Bei ihrer
Einrichtung wirken Staat und
Gemeinden zusammen. Auch
die anerkannten Religionsge-
meinschaften und weltanschau-
lichen Gemeinschaften sind
Bildungsträger.
Art. 139 Die Erwachsenenbil-
dung ist durch Volkshochschu-
len und sonstige mit öffentli-
chen Mitteln unterstützte
Einrichtungen zu fördern.

Siehe Art. 140
(3)
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Art. 20 (2) Das Land schützt
und fördert das kulturelle
Leben.
Art. 21 Kunst und Wissen-
schaft, Forschung und Lehre
sind frei. ...

Art. 2 (1) Brandenburg ist ein
freiheitliches, rechtsstaatliches,
soziales, dem Frieden und der
Gerechtigkeit, dem Schutz der
natürlichen Umwelt und der
Kultur verpflichtetes
demokratisches Land, welches
die Zusammenarbeit mit
anderen Völkern, insbesondere
mit den polnischen Nachbarn,
anstrebt.
Art. 25 (1) Das Recht des
sorbischen Volkes auf Schutz,
Erhaltung und Pflege seiner
nationalen Identität und seines
angestammten Siedlungsgebie-
tes wird gewährleistet. Das
Land, die Gemeinden und die
Gemeindeverbände fördern die
Verwirklichung dieses Rechts,
insbesondere die kulturelle
Eigenständigkeit und wirksame
politische Mitgestaltung des
sorbischen Volkes.
(3) Die Sorben haben das
Recht auf Bewahrung und
Förderung der sorbischen
Sprache und Kultur im
öffentlichen Leben und ihre
Vermittlung in Schule und
Kindertagesstätten.
Art. 34 (1) Die Kunst ist frei.
Sie bedarf der öffentlichen
Förderung, insbesondere durch
Unterstützung der Künstler.
(2) Das kulturelle Leben in
seiner Vielfalt und die
Vermittlung des kulturellen
Erbes werden öffentlich
gefördert. Kunstwerke und
Denkmale der Kultur stehen
unter dem Schutz des Landes,
der Gemeinden und Gemeinde-
verbände.
(3) Das Land, die Gemeinden
und Gemeindeverbände
unterstützen die Teilnahme am
kulturellen Leben und
ermöglichen den Zugang zu
Kulturgütern.

Art. 20 (1) Jeder Mensch hat
das Recht auf Bildung. Das
Land fördert nach Maßgabe der
Gesetze den Zugang eines
jeden Menschen zu den
öffentlichen Bildungseinrichtun-
gen, insbesondere ist die
berufliche Erstausbildung zu
fördern.

Art. 29 (1) Jeder hat das Recht
auf Bildung.
Art. 33 (1) Die Weiterbildung
von Erwachsenen ist durch das
Land, die Gemeinden und die
Gemeindeverbände zu fördern.
Das Recht auf Errichtung von
Weiterbildungseinrichtungen in
freier Trägerschaft ist
gewährleistet.
(2) Jeder hat das Recht auf
Freistellung zur beruflichen,
kulturellen oder politischen
Weiterbildung. Das Nähere
regelt ein Gesetz.

Berlin

Brandenburg

Art. 32 Sport ist
ein förderungs-
und schützens-
werter Teil des
Lebens. Die
Teilnahme am
Sport ist den
Angehörigen
aller Bevölke-
rungsgruppen zu
ermöglichen.

Art. 35 Sport ist
ein förderungs-
würdiger Teil des
Lebens.
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Art. 2 (1) Alle Menschen sind
vor dem Gesetz gleich und
haben das Recht auf gleiche
wirtschaftliche und kulturelle
Entwicklungsmöglichkeiten.
Art. 11 (1) Die Kunst, die
Wissenschaft und ihre Lehre
sind frei.
(2) Der Staat gewährt ihnen
Schutz und nimmt an ihrer
Pflege teil.
(3) Der Staat schützt und
fördert das kulturelle Leben.
Art 26 Die Erziehung und
Bildung der Jugend hat im
wesentlichen folgende
Aufgaben:(...)4. Die Erziehung
zur  Teilnahme am kulturellen
Leben des eigene Volkes und
fremder Völker.

-

Art. 10 Niemand darf in
seinem wissenschaftlichen oder
künstlerischen Schaffen und in
der Verbreitung seiner Werke
gehindert werden.
Art. 46 Die Rechte der
Urheber, Erfinder und Künstler
genießen den Schutz des
Staates.
Art. 62 Die Denkmäler der
Kunst, der Geschichte und
Kultur sowie die Landschaft
genießen den Schutz und die
Pflege des Staates und der
Gemeinden. Sie wachen im
Rahmen besonderer Gesetze
über die künstlerische
Gestaltung beim Wiederaufbau
der deutschen Städte, Dörfer
und Siedlungen.

Art. 7 (1) Kunst, Wissenschaft,
Forschung und Lehre sind frei.
Art. 16 (1) Land, Gemeinden
und Kreise schützen und
fördern Kultur, Sport, Kunst und
Wissenschaft. Dabei werden
die besonderen Belange der
beiden Landesteile Mecklen-
burg und Vorpommern
berücksichtigt.
(2) Das Land schützt und fördert
die niederdeutsche Sprache.
Art. 18 Die kulturelle
Eigenständigkeit ethnischer
und nationaler Minderheiten

Art. 27 Jeder hat nach
Maßgabe seines Begabung das
gleiche Recht auf Bildung.
Art. 35 Allen Erwachsenen ist
durch öffentliche Einrichtungen
die Möglichkeit zur Weiterbil-
dung zu geben.

-

Art. 8 Jeder hat nach seiner
Begabung das Recht auf freien
Zugang zu allen öffentlichen
Bildungseinrichtungen,
unabhängig von seiner
wirtschaftlichen und sozialen
Lage sowie seiner weltanschau-
lichen oder politischen
Überzeugung. Das Nähere
regelt das Gesetz.
Art. 16 (4) Land, Gemeinden
und Kreise fördern Einrichtun-
gen der Jugend- und
Erwachsenenbildung.

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Art. 36a Der
Staat pflegt und
fördert den
Sport.

-

Siehe Art. 16, 1

Bundesland Kultur Bildung Sport o.ä.
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und Volksgruppen von Bürgern
deutscher Staatsangehörigkeit
steht unter dem besonderen
Schutz des Landes.
Art. 75 Zur Pflege und
Förderung insbesondere
geschichtlicher, kultureller und
landschaftlicher Besonderhei-
ten können durch Gesetz
Landschaftsverbände mit dem
Recht der Selbstverwaltung
errichtet werden.

Art. 6 Das Land, die
Gemeinden und die Landkreise
schützen und fördern Kunst,
Kultur und Sport.
Art. 72 (1) Die kulturellen und
historischen Belange der
ehemaligen Ländet Hannover,
Oldenburg, Braunschweig und
Schaumburg-Lippe sind durch
Gesetzgebung und Verwaltung
zu wahren und zu fördern.

Art. 18 (1) Kultur, Kunst und
Wissenschaft sind durch land
und Gemeinden zu pflegen und
zu fördern.
(2) Die Denkmäler der Kunst,
der Geschichte und der Kultur,
die Landschaft und die
Naturdenkmale stehen unter
dem Schutz des Landes, der
Gemeinden und der Gemeinde-
verbände.

Art. 9 Die Kunst, die
Wissenschaft und ihre Lehre
sind frei.
Art. 40 (1) Das künstlerische
und kulturelle Schaffen ist vom
Staate zu fördern.
(2) Die Erzeugnisse der
geistigen Arbeit, die Rechte der
Urheber, Erfinder und Künstler
genießen den Schutz und die
Fürsorge des Staates.
(3) Der Staat nimmt die
Denkmäler der Kunst, der
Geschichte und der Natur
sowie die Landschaft in seine
Obhut und Pflege. Die
Teilnahme an Kulturgütern des
Lebens ist dem gesamten Volk
zu ermöglichen.

Fortsetzung
Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-Pfalz

Art. 4 Jeder Mensch hat das
Recht auf Bildung.

Art. 8 (1) Jedes Kind hat
Anspruch auf Erziehung und
Bildung. (...) Die staatliche
Gemeinschaft hat Sorge zu
tragen, dass das Schulwesen
den kulturellen und sozialen
Bedürfnissen des Landes
entspricht.
Art 17 Die Erwachsenenbil-
dung ist zu fördern. Als Träger
von Erwachsenenbildungsein-
richtungen werden neben Stadt,
Gemeinden und Gemeindever-
bänden auch andere Träger,
wie die Kirchen und freien
Vereinigungen, anerkannt.

Art. 31 Jedem jungen
Menschen soll zu einer seiner
Begabung entsprechenden
Ausbildung verholfen werden.

Siehe hierzu
Art. 6

Art. 18 (3)
Sport ist durch
Land und
Gemeinden zu
pflegen und zu
fördern.
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Art. 5 Die Kunst, die
Wissenschaft und ihre Lehre
sind frei.
Art. 34 (1) Kulturelles
Schaffen genießt die Förderung
des Staates.
(2) Die Denkmäler der Kunst,
der Geschichte und der Natur
sowie die Landschaft genießen
den Schutz und die Pflege des
Staates. Die Teilnahme an den
Kulturgütern ist allen Schichten
des Volkes zu ermöglichen.

Art. 1 Der Freistaat Sachsen ist
ein Land der Bundesrepublik
Deutschland. Er ist ein
demokratischer, dem Schutz
der natürlichen Lebensgrundla-
gen und der Kultur verpflichte-
ter Rechtsstaat.
Art. 5 (2) Das Land
gewährleistet und schützt das
Recht nationaler und
ethnischer Minderheiten
deutscher Staatsangehörigkeit
auf Bewahrung ihrer Identität
sowie auf Pflege ihrer Sprache,
Religion, Kultur und Überliefe-
rung.
Art. 6 (1) Die im Land
lebenden Bürger sorbischer
Volkszugehörigkeit sind
gleichberechtigter Teil des
Staatsvolks. Das Land
gewährleistet und schützt das
Recht auf Bewahrung ihrer
Identität sowie auf Pflege und
Entwicklung ihrer angestamm-
ten Sprache, Kultur und
Überlieferung, insbesondere
durch Schulen, vorschulische
und kulturelle Einrichtungen.
Art. 11 (1) Das Land fördert
das kulturelle, das künstleri-
sche und wissenschaftliche
Schaffen, die sportliche
Betätigung sowie den
Austausch auf diesen Gebieten.
(2) Die Teilnahme an der Kultur
ihrer Vielfalt und am Sport ist
dem gesamten Volk zu
ermöglichen. Zu diesem Zweck
werden öffentlich zugängliche
Museen, Bibliotheken, Archive,
Gedenkstätten, Theater,
Sportstätten, musikalische und
weitere kulturelle Einrichtun-

Bundesland Kultur Bildung Sport o.ä.

Saarland

Sachsen

Art. 32 Staat und Gemeinde
fördern fas Volksbildungswesen,
einschließlich der Volksbüche-
reien und Volkshochschulen.

Art. 29 (2) Alle Bürger haben
das Recht auf gleichen Zugang
zu den öffentlichen Bildungs-
einrichtungen.
Art. 108 (1) Die Erwachsenen-
bildung ist zu fördern.
(2) Einrichtungen der
Erwachsenenbildung können
außer durch den Freistaat und
die Träger der Selbstverwaltung
auch durch freie Träger
unterhalten werden.

Siehe hierzu Art.
11 (1), (2)
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gen sowie allgemein
zugängliche Universitäten,
Hochschulen, Schulen und
andere Bildungseinrichtungen
unterhalten.
(3) Denkmale und andere
Kulturgüter stehen unter dem
Schutz und der Pflege des
Landes. Für ihr Verbleiben in
Sachsen setzt sich das Land
ein. Art. 21 Kunst, Wissen-
schaft, Forschung und Lehre
sind frei.

Art. 10 (3) Kunst und
Wissenschaft, Forschung und
Lehre sind frei. (...)
Art. 36 (1) Kunst, Kultur und
Sport sind durch das Land und
die Kommunen zu schützen
und zu fördern.
(2) Die heimatbezogenen
Einrichtungen und Eigenheiten
der einzelnen Regionen
innerhalb des Landes sind zu
pflegen.
(3) Das Land und die
Kommunen fördern im Rahmen
ihrer finanziellen Möglichkeiten
die kulturelle Betätigung aller
Bürger insbesondere dadurch,
dass sie öffentlich zugängliche
Museen, Büchereien,
Gedenkstätten, Theater,
Sportstätten und weitere
Einrichtungen unterhalten.
(4) Das Land sorgt, unterstützt
von den Kommunen, für den
Schutz und die Pflege der
Denkmale von Kultur und
Natur.
(5) Das Nähere regeln die
Gesetze.
Art. 37 (1) Die kulturelle
Eigenständigkeit und die
politische Mitwirkung
ethnischer Minderheiten stehen
unter dem Schutz des Landes
und der Kommunen.
(2) Das Bekenntnis zu einer
kulturellen oder ethnischen
Minderheit ist frei; es entbindet
nicht von den allgemeinen
staatsbürgerlichen Pflichten.

Art. 5 (2) Die kulturelle
Eigenständigkeit und die
politische Mitwirkung
nationaler Minderheiten und
Volksgruppen stehen unter
dem Schutz des Landes, der
Gemeinden und Gemeindever-

Art. 25 (1) Jeder junge
Mensch hat ohne Rücksicht auf
seine Herkunft und wirtschaftli-
che Lage das Recht auf eine
seine Begabungen und
Fähigkeiten fördernde
Erziehung und Ausbildung.
Art. 30 (1) Träger von
Einrichtungen der Berufsbildung
und der Erwachsenenbildung
sind neben dem Land und den
Kommunen auch freie Träger.
(2) Das Land sorgt dafür, dass
jeder einen Beruf erlernen kann.
Die Erwachsenenbildung ist
vom Land zu fördern.

Siehe hierzu Art. 9 (3)

Fortsetzung
Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Siehe hierzu
Art. 36 (1)

Siehe hierzu
Art. 9 (3)
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bände. Die nationale
dänische Minderheit und
die friesische Volksgruppe
haben Anspruch auf Schutz
und Förderung.
Art. 9 (1) Das Land schützt
und fördert Kunst und
Wissenschaft, Forschung
und Lehre.
(2) Das Land schützt und
fördert die Pflege der
niederdeutschen Sprache.
(3) Die Förderung der
Kultur einschließlich des
Sports, der Erwachsenenbil-
dung, des Büchereiwesens
und der Volkshochschulen
ist Aufgabe des Landes, der
Gemeinden und Gemeinde-
verbände.

Art. 27 (1) Kunst ist frei.
Wissenschaft, Forschung
und Lehre sind frei
Art. 30 (1) Kultur, Kunst,
Brauchtum genießen
Schutz und Förderung
durch das Land und seine
Gebietskörperschaften.
(2) Die Denkmale der
Kultur, Kunst, Geschichte
und die Naturdenkmale
stehen unter dem Schutz
des Landes und seiner
Gebietskörperschaften. Die
Pflege der Denkmale
obliegt in erster Linie ihren
Eigentümern. Sie sind der
Öffentlichkeit im Rahmen
der Gesetze unter
Beachtung der Rechte
anderer zugänglich zu
machen.

Art. 20 (1) Jeder Mensch
hat das Recht auf Bildung.
(...)
Art. 29 (1) Das Land und
seine Gebietskörperschaf-
ten fördern die Erwachse-
nenbildung. Als Träger von
Einrichtungen der
Erwachsenenbildung sind
auch freie Träger
zugelassen.

Thüringen Art. 30 (3) Der Sport
genießt Schutz und
Förderung durch das
Land und seine
Gebietskörperschaften.

Bundesland Kultur Bildung Sport o.ä.
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4.2 Artikel zu bildungspolitischen Fragen in politik und kultur
3/2002 bis 5/2004

Seit der Ausgabe 3/2002 der Zeitung politik und kultur wird der Themenkomplex Bil-
dungsreform in Beiträgen von verschiedenen Autoren beleuchtet. Das Themenspektrum
reicht von bildungspolitischen Vorhaben der Bundesländer, Erwartungen an die Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“, Forderungen an die Föderalismuskommission, Po-
sitionen der bildungspolitischen Sprecher im Deutschen Bundestag, Diskussionen aus der
vorschulischen, schulischen und der außerschulischen Bildung sowie der Weiterbildung,
Vorhaben aus den Bundeskulturverbänden, Angebote von Universitäten, Anforderungen
der internationalen Politik. Die nachstehende Auflistung der bereits erschienenen Artikel
zeigt, dass kulturelle Bildung in einem breiten Feld zu verorten ist und von Vorhaben der
internationalen Ebene ebenso geprägt wird wie von der kommunalen Politik vor Ort.

AHNEN, DORIS: Kinder und Jugendliche fördern, Familien unterstützen – Die neuen Ganz-
tagsschulen in Rheinland-Pfalz (Ausgabe 3/2003)

BARTHEL, ECKHARDT: Enquete „Kultur in Deutschland“ – Hohe Erwartungen an die Kul-
tur-Enquete des Bundestags (Ausgabe 4/2003)

BLINN, HANS-JÜRGEN: Besonderer Ausschuss nach Artikel 133 EG-Vertrag (Ausgabe 4/2003)

BÖGER, KLAUS: Kinder stark machen für Gegenwart und Zukunft – Zum Bildungsauftrag
der Kindertagseinrichtungen und zur Bedeutung der kulturellen Bildung (Ausgabe 4/2003)

BOLDT, HELGA: Kulturelle Bildung als Lebensmitte(l). Enquete-Kommission: Es geht um
die Entwicklung überzeugender Handlungsempfehlungen (Ausgabe 5/2004)

BOMHEUER, ANDREAS: Das Rock- und Popmuseum in Gronau – Eine Kulturgeschichte des
20. Jahrhunderts im dualen Präsentationskonzept (Ausgabe 4/2002)

BRAKEMEIER, FRIEDRICH: Die offene Ganztagsschule in Detmold. Zwei Grundschulen im
Kreis Lippe an den Start gegangen (Ausgabe 2/2004)

BRAUERS, CLAUDIA: Kunst im Klassenzimmer. Der BBK Berlin und sein Bildungswerk
bringen „Künstler in die Schulen“ (Ausgabe 4/2003)

BREIER, ZSUZSA: Kulturpolitik in Ungarn. Traditionslinien kultureller Identität (Ausgabe
2/2004)

BÜHLER, ANGELIKA: Talent allein genügt nicht. Wie Künstler erfolgreich Karriere machen
(Ausgabe 4/2003)

BURGBACHER, ERNST: Souveräne Orientierung in der Welt vermitteln – PISA und die mu-
sisch-kulturelle Bildung (Ausgabe 3/2002)
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BURGBACHER, ERNST: Türen für Kooperationen so offen wie nie zuvor. Forum zum Thema
allgemeinbildende Schule und Musikverein (Ausgabe 1/2004)

BUSEMANN, BERND: Bildung in Verantwortung – Neue Kultur- und Schulpolitik in Nie-
dersachsen (Ausgabe 2/2003)

CONNEMANN, GITTA: Herkulesaufgabe für Zweiundzwanzig. Über die Arbeit der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ (Ausgabe 5/2004)

CONNEMANN, GITTA: Kultur ist die Kreismusikschule und der Heimatverein. Interview mit
der designierten Vorsitzenden der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestag „Kultur
in Deutschland“ Gitta Connemann (Ausgabe 4/2003)

DAHMEN, UDO: Popakademie Baden-Württemberg – Leadership in der Förderung von Po-
pulärer Musik in Deutschland (Ausgabe 3/2003)

DANKERT, BIRGIT: workshop schulbibliothek: fit for future. Über den richtigen Aufbau von
Schulbibliotheken (Ausgabe 5/2004)

EDER, SABINE; ROBOOM, SUSANNE: kita-nrw.de – Medienerziehung in Kindergarten und
Hort. Ein berufsbegleitendes, medienpädagogisches Fortbildungsangebot für Erzieherin-
nen. (Ausgabe 4/2004)

EHRMANN, SIEGMUND: Das Stochern in der Koalitionsvereinbarung ist vorbei. Für die
Enquete-Kommission beginnt die Phase des Bewertens (Ausgabe 5/2004)

EICKER, GERD: Musik in der Schule von morgen – Ganztagsschulen eine Chance für die
öffentlichen Musikschulen (Ausgabe 4/2003)

ERDSIEK-RAVE, UTE: Schule als offenes Haus des Lernens. Kulturelle Bildung in den Lehr-
plänen Schleswig-Holsteins (Ausgabe 2/2004)

FESEL, BERND: Keine Happy Hour in deutschen Kunstmuseen!? In Deutschland fehlen die
kulturpolitischen Visionen (Ausgabe 3/2004)

FLEISCHMANN, MONIKA; Blome, Gabriele: netzspannung.org – Medienkunst im Bildungs-
raum Internet. Online-Archive und –Plattformen als wichtige Ressourcen. (Ausgabe 4/
2004)

FTHENAKIS, WASSILIOS: Den Umgang mit der Krise rechtzeitig lernen. Kultur in den neu-
eren Bildungsplänen für Kinder unter sechs Jahren (Ausgabe 1/2004)

FUCHS, MAX: Kinder zum Olymp. Kulturelle Bildung zwischen Küken und berühmten
Dirigenten (Ausgabe 2/2004)
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FUCHS, MAX: Kultur als Daseinsvorsorge? Einige grundsätzliche Anmerkungen aus aktuel-
lem Anlass (Ausgabe 1/2004)

FUCHS, MAX: PISA 2000 und die kulturelle Bildung – zum Dritten. Was ist Gegenstand
dieser 3. PISA-Studie (Ausgabe 2/2003)

FUCHS, MAX: Vom Wert kultureller Vielfalt. Kultur, globale Märkte und GATS (Ausgabe 4/
2003)

FUCHS, MAX: Was ist zu tun: vier bildungspolitische Forderungen – PISA-E und die Folgen
für die kulturelle Bildung (Ausgabe 3/2002)

GESSLER, BARBARA: Europa und die Kultur. Bekannte und unbekannte Gesichter, alte und
neue Dossiers (Ausgabe 5/2004)

GESSLER, BARBARA: Europa und die Kultur. Entscheidungen bleiben in der Schwebe (Aus-
gabe 4/2004)

GESSLER, BARBARA: Europa und die Kultur. Startschuss bei der UNESCO (Ausgabe 1/2004)

GESSLER, BARBARA: Kino macht Schule – Kulturelle Bildung in der Praxis (Ausgabe 2/2003)

GESSLER, BARBARA: Wichtiger Herbst für die Kultur in Europa. Kulturelle Vielfalt ist The-
ma bei de Institutionen, aber auch Daseinsvorsorge und Verwertungsgesellschaften (Ausga-
be 5/2003)

GEYER, HANS-HERWIG: Für eine musikalische Zukunft unserer Kinder – Warum die GEMA
den Projekttag „Musik für Kinder! Beim Bundespräsidenten“ unterstützt (Ausgabe 4/2003)

GROLIG, WILFRIED: Gedanken zur multilateralen Kulturpolitik. Dynamik der Globalisie-
rung als Herausforderung (Ausgabe 5/2003)

HARMS, GERD: Kulturelle Diskurse, kulturpolitische Klärungen. Erwartungen an die En-
quete-Kommission „Kultur in Deutschland“ (Ausgabe 2/2004)

HERRMANN, DIETER B.: Das Weltall im Blick. Seit 108 Jahren vermittelt die Archenhold-
Sternwarte in Berlin-Treptow naturwissenschaftliche Kenntnisse (Ausgabe 4/2004)

HINZ, HANS-MARTIN: Amerika – hast du es besser? Ein deutsch-amerikanischer Museums-
dialog in Washington (Ausgabe 2/2004)

HOFFMANN, KLAUS: Orte der menschlichen Begegnung. Theaterpädagogik in der kulturel-
len Bildung (Ausgabe 4/2004)

HOHLMEIER, MONIKA: Fruchtbarer Wettbewerb in der Bildungspolitik – Nur wenn sie sich
wandelt, kann die Kultusministerkonferenz ihre Aufgaben erfüllen (Ausgabe 3/2002)
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HÖPPNER, CHRISTIAN: Kulturelle Bildung in der Verwertungsgesellschaft – Mehrwert oder
Überleben (Ausgabe 3/2003)

HÖPPNER, CHRISTIAN: Leuchtturm der Musikkultur. Deutscher Musikrat vor neuen Aufga-
ben (Ausgabe 2/2004)

HÖRENBERG, ERIK: Allianzen für Musik – Forumsveranstaltung zur Kooperation zwischen
allgemeinbildenden Schulen und Musikvereinen (Ausgabe 4/2003)

HÜBNER, KERSTIN; Schorn, Brigitte: Ein Bildungsjahr mit Folgen. Das Freiwillige Soziale
Jahr in der Kultur (Ausgabe 5/2004)

KAMP, PETER: Einstieg in die Ganztags Schule – Eine Herausforderung für Jugendkunst-
schulen (Ausgabe 3/2003)

KRÖNING, VOLKER: Der Bildungsföderalismus am Scheideweg. Richtschnur für die Kom-
missionsarbeit: Chance der Verfassungsänderung nutzen (Ausgabe 5/2004)

LAWSON, GEORGE: Lernen von den Nachbarn. Wie unterscheidet sich die niederländische
Kulturpolitik von der deutschen? (Ausgabe 5/2003)

LIEBING, STEFAN: Kulturpolitik ist vor allem Ehrenamtspolitik. Die Kampagne „Zukunft ist
Musik“ der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (Ausgabe 3/2004)

LISACK, GAELLE: Verbesserungsmöglichkeiten dringend gesucht (Ausgabe 2/2003)

MAAß, KURT-JÜRGEN: Auf der Suche nach der Auswärtigen Kulturpolitik. Zu drei zentra-
len Fragen der Außenkulturpolitik (Ausgabe 5/2003)

METELMANN, HANS-ROBERT: Ressourcen für eine selbstbewusste Lebensgestaltung. Die Rolle
der kulturellen Bildung bei der Entwicklung der Ganztagsschule (Ausgabe 3/2004)

MÜNTEFERING, FRANZ: Die Weichen richtig stellen. Für eine moderne Gesellschaft und ein
zukunftsfähiges Land (Ausgabe 5/2004)

NANNEN, ESKE: Was ist mit den jugendlichen Museumsbesuchern. Replik auf Bernd Fesel
und Gabriele Schulz (Ausgabe 5/2004)

NOOKE, GÜNTER: Mehr für die Kulturförderung erreichen – Einrichtung der Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“ (Ausgabe 4/2003)

NOOKE, GÜNTER: Nachforschen, prüfen, untersuchen. Zwischenbericht zur Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“ (Ausgabe 5/2004)

OTTO, HANS-JOACHIM: Die Halbzeitbilanz. Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“.
(Ausgabe 5/2004)
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OTTO, HANS-JOACHIM: Stellenwert der Kulturpolitik wird zunehmen – Erwartungen an die
Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ (Ausgabe 4/2003)

PIEPER, CORNELIA: Bildung und Lebenswirklichkeit – Schwerpunkte für die kulturelle Bil-
dung aus Sicht der FDP (Ausgabe 1/2003)

RAUSCHENBACH, THOMAS: Ganztagsschule – eine riskante Chance. Das Gesamtgefüge von
Familie und Schule neu strukturieren (Ausgabe 3/2004)

REICHE, KATHERINA: Identität stiften und bewahren – Bildungspolitische Vorhaben in die-
ser Legislaturperiode unter dem Blickwinkel „Kulturelle Bildung“ (Ausgabe 1/2003)

REICHE, STEFFEN: Schwierigkeiten des föderativen Bildungssystems – Über die Gewährleis-
tung gleicher Chancen für Schülerinnen und Schüler im Bundesstaat (Ausgabe 3/2002)

REISCH, LINDA: McKinsey bildet – Ein Unternehmen arbeitet an der Bildung Deutschlands
mit (Ausgabe 1/2003)

RITT, ELKE: Über die britische Kultur. Gewaltige kulturelle Vielfalt des United Kingdom
(Ausgabe 2/2004)

ROMAIN, LOTHAR: Neue Dimensionen in der Kunst. Möglichkeiten und Grenzen der künst-
lerischen Lehre (Ausgabe 5/2003)

RUPPELT, GEORG: Nie war sie so wertvoll wie heute – Beispiele aus der Arbeit der Stiftung
Lesen vor und nach „PISA“ (Ausgabe 3/2002)

SAUTER, ENGELBERT: Bildung und Wissen: Brücke zwischen den Generationen. Geschichte
und Perspektiven des ersten deutschsprachigen Satellitenprogramms 3sat (Ausgabe 5/2003)

SCHÄFER, UTE: Auf die Partner kommt es an. Die offene Ganztagsgrundschule bietet mehr
als Unterricht (Ausgabe 5/2003)

SCHAVAN, ANNETTE: Zusammenarbeit von Musikverein und Schule. Ein Modell, das in
Baden-Württemberg Schule macht (Ausgabe 1/2004)

SCHEYTT, OLIVER: Kulturpolitik offensiv – Die Kraftfelder Künste und kulturelle Bildung
(Ausgabe 3/2002)

SCHEYTT, OLIVER: Verantwortung übernehmen. Die Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ (Ausgabe 3/2004)

SCHMIDT, RENATE: Die Ganztagsschule – ein neuer Lern- und Lebensort. Für eine Koope-
ration von Schule und Trägern kultureller Jugendbildung (Ausgabe 1/2004)
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SCHNEIDER, WOLFGANG: Kulturpolitik als staatliche Pflichtaufgabe. Der Deutsche Bun-
destag lässt sich von einer Enquete-Kommission beraten (Ausgabe 4/2004)

SCHREIER, JÜRGEN: Kulturelle Bildung neu denken. Innovative Modelle der Kulturvermitt-
lung in saarländischen Schulen (Ausgabe 4/2004).

SCHULTEN, OLIVER: Pop und Politik auf „School Tour“. Musikprojektwochen als Heraus-
forderung an die Kreativität (Ausgabe 5/2003)

SCHULZ, GABRIELE: Aufatmen in der Bildungspolitik – Ergebnisse der IGLU-Studie vorge-
stellt (Ausgabe 2/2003)

SCHULZ, GABRIELE: Erinnerte Empfehlungen – Nicht Bildung oder Forschung, sondern
Bildung und Forschung in gemeinsamer Verantwortung (Ausgabe 3/2003)

SCHULZ, GABRIELE: Freier Handel auch im Bildungsbereich (Ausgabe 1/2003)

SCHULZ, GABRIELE: Ideologische Abrüstung in der Bildungspolitik? (Ausgabe 3/2002)

SCHULZ, GABRIELE: Internationale Handelspolitik – Durchbrüche und Dammbauten. Ver-
handlungen zur Konvention Kulturelle Vielfalt sowie zum GATS-Abkommen gehen weiter
(Ausgabe 5/2004)

SCHULZ, GABRIELE: Mit dem Rücken zur Wand – Vorstellung des PISA-Ländervergleichs
in Berlin (Ausgabe 3/2002)

SCHULZ, GABRIELE: Stabwechsel in der Kultusministerkonferenz (Ausgabe 1/2003)

SCHULZ, GABRIELE: Zu Ikea oder ins Museum. Eine Replik auf „Keine Happy Hour für die
Jugend in deutschen Kunstmuseen!? aus politik und kultur 3/2004 (Ausgabe 4/2004)

SCHULZ, GABRIELE: Zwischen Bewahrpädagogik und Aufbruchstimmung. Zur Anhörung
der Kulturenquete zur kulturellen Bildung (Ausgabe 3/2004)

SCHULZ, GABRIELE: Zwischen den Stühlen. Bildungsreform im Kompetenzgerangel zwi-
schen Bund und Ländern (Ausgabe 2/2004)

SCHWALFENBERG, CLAUDIA: Baukultur muss Schule machen – Wenn Architekten in die
Schule gehen, Unterrichtsmodelle aus den Ländern (Ausgabe 4/2003)

SCHWALFENBERG, CLAUDIA: Gute Praxis in der Breite bringen. Veranstaltung „Baukultur
macht Schule“ am 22. April 2004 in Berlin (Ausgabe 4/2004)

SOMMER, MICHAEL: Chancengleichheit und Persönlichkeitsbildung. Erwartungen des DGB
an Bildungsreformen (Ausgabe 5/2004)
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SOWA, URSULA: Kulturteppich Deutschland – von Motten zerfressen? Lebenssituation von
Künstlern als Spiegel für die Gesellschaft (Ausgabe 5/2004)

STANG, RICHARD: Nachrichten aus den Luxusabteilung. Zum Verschwinden der Kulturel-
len Bildung aus der ökonomisierten Erwachsenenbildung (Ausgabe 3/2004)

STAPELBERG, PETER: Die Lernende Stadt – Ostfildern eine junge Stadt im Aufbruch (Aus-
gabe 4/2002)

STERNBERG, THOMAS: Die Kirchen als kulturpolitische Akteure. Zum Beitrag eines Vertre-
ters der Kirchen in der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ (Ausgabe 1/2004)

STOIBER, EDMUND: Höchster Stellenwert für die Kunst. Kulturpolitik und Kulturförde-
rung in der Föderalismusreform (Ausgabe 4/2004)

STÜDEMANN, JÖRG: Kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen – Bessere Sicher-
heit für die kulturelle Selbstbildung durch ein neues Gesetz (Ausgabe 2/2003)

TAUSS, JÖRG: Neue Herausforderungen – Kulturelle Bildung in der Wissens- und Informa-
tionsgesellschaft (Ausgabe 1/2003)

VAUPEL, EGON: Lernprozess mit offenem Ausgang. Bildung und Kultur bekommen zuneh-
mende Wichtigkeit (Ausgabe 2/2004)

WELCK, KARIN VON: Den Reichtum von Kunst und Kultur erfahren – Die „Jugendkultur-
und -bildungsinitiative“: ein Projekt der Kulturstiftung der Länder (Ausgabe 1/2003)

WELCK, KARIN VON: Kinder sind unsere Zukunft. Hamburg als Modellregion für Kinder-
und Jugendkultur (Ausgabe 4/2004)

WIESAND, ANDREAS JOH.: Kulturelle Bildung im Medienzeitalter – BLK-Programm unter-
stützt den Dialog der Künste mit den Neuen Technologien (Ausgabe 4/2002)

WOLFF, KARIN: Welche Bildung braucht der Mensch? – Bildung als Basis für ein erfolgrei-
ches und verantwortungsvolles Leben (Ausgabe 2/2003)

ZEHETMAIR, HANS: In Brüssel mit einer Stimme sprechen. Über die Notwendigkeit einer
adäquaten Vertretung Deutschlands im EU-Kulturministerrat (Ausgabe 4/2004)

ZEHETMAIR, HANS: Kultur und kulturelle Bildung (Ausgabe 3/2003)

ZIMMERMANN, OLAF: Ganztagsschule Light. Ein Kommentar (Ausgabe 5/2003)

ZIMMERMANN, OLAF; SCHULZ, GABRIELE: Kulturelle Bildung in der Bildungsreformdis-
kussion – Ein neues Projekt des Deutschen Kulturrates (Ausgabe 4/2002)



MATERIALIEN 459

4.3 Bildungspolitische Anfragen, Anträge, Berichte und
Gesetzesvorschläge des Deutschen Bundestags

Im Folgenden werden Anfragen, Anträge, Berichte und Gesetzesvorschläge zu bildungspoliti-
schen Fragen des Deutschen Bundestags kursorisch aufgeführt. Dem Deutschen Kulturrat
ist dabei bewusst, dass in den Ländern gerade seit Erscheinen eine Vielzahl an parlamen-
tarischen und Regierungsinitiativen zur Bildungspolitik und speziell zur kulturellen Bildung
gestartet wurden. Sie alle zu recherchieren und aufzuführen, hätte den Rahmen des
vorliegenden Projektes gesprengt. Der Deutsche Kulturrat, als Bundesverband, beschränkt
sich daher auf die bundespolitischen Aktivitäten.

4.3.1 Bildung allgemein

Unterrichtung durch die Bundesregierung (Drucksache 14/4001)
Finanzplan des Bundes 2000 bis 2004 G. Forschung, Bildung und Wissenschaft, Kulturelle
Angelegenheiten S. 33

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der F.D.P. (Drucksache 14/5105)
Sonderprogramm zur Sicherung und Erhöhung des Niveaus der Landes- und Hochschul-
bibliotheken am Wissenschafts- und Forschungsstandort Deutschland

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 14/7078)
Vorlage eines nationalen Bildungsberichtes

Antrag der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 14/8649)
Reform der Medien- und Kommunikationsordnung für die Wissens- und
Informationsgesellschaft verwirklichen

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Kultur und Medien (23. Ausschuss)
(Drucksache 14/9664)
zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD sowie der Abgeordneten der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 14/8649)
Reform der Medien- und Kommunikationsordnung für die Wissens- und Informationsgesellschaft
verwirklichen

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (19. Ausschuss) (Drucksache 14/8092)
zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 14/6437)
“Stiftung Bildungstest” – Qualität und Effizienz für den wachsenden Bildungsmarkt

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 14/9215)
Neuer Aufbruch im Bildungswesen

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN (Drucksache 14/9269)
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Nationaler Bildungsbericht und Einrichtung eines gemeinsamen Sachverständigenrates von Bund
und Ländern

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (19. Ausschuss) (Drucksache 14/9665)
1. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD sowie der Abgeordneten der

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 14/9269)
Nationaler Bildungsbericht und Einrichtungen eines gemeinsamen Sachverständigenrates von
Bund und Ländern

2. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 14/7078)
Vorlage eines nationalen Bildungsberichtes

3. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 14/9215)
Neuer Aufbruch im Bildungswesen

Antrag der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 14/9674)
Wertevermittlung, Erziehung und Gewaltprävention

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (19. Ausschuss) (Drucksache 14/9707)
1. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(Drucksache 14/9272)
Bildung ist Zukunft
2. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 14/9257)
Für eine neue Bildung in Deutschland – Konsequenzen aus der PISA-Studie

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN sowie der Fraktion der FDP (Drucksache 15/935)
Für eine erfolgreiche Fortsetzung der gemeinsamen Bildungsplanung von Bund und Ländern
im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (17. Ausschuss) (Drucksache 15/1305)
zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/935)
Für eine erfolgreiche Fortsetzung der gemeinsamen Bildungsplanung von Bund und Ländern
im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/3356)
Bildungsarmut in Deutschland feststellen und bekämpfen

Große Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/3396)
Jugend in Deutschland

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/5028)
auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/3396)
Jugend in Deutschland
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Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 15/5255)
Aufbruch der Perspektiven – Zukunftschancen für Jugendliche in Deutschland stärken

4.3.2 Elementarerziehung

Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/2513)
Erziehung, Bildung und Betreuung

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/2572)
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/2513)
Erziehung, Bildung und Betreuung

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD sowie der Abgeordneten der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 15/2580)
Ausbau von Förderungsangeboten für Kinder in vielfältigen Formen als zentraler Beitrag
öffentlicher Mitverantwortung für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/2651)
Ausbau und Förderung der Tagespflege als Form der Kinderbetreuung in der Bundesrepublik
Deutschland

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/2697)
Faire Chancen für jedes Kind – Für eine bessere Bildung, Erziehung und Betreuung von Anfang an

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(12. Ausschuss) (Drucksache 15/3036)
1. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Druck-

sache 15/2580)
Ausbau von Förderungsangeboten für Kinder in vielfältigen Formen als zentraler Beitrag
öffentlicher Mitverantwortung für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

2. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/2651)
Ausbau und Förderung der Tagespflege als Form der Kinderbetreuung in der Bundesrepublik
Deutschland

3. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/1590)
Tagespflege als Baustein zum bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebot –Bessere Rahmen-
bedingungen für Tagesmütter und –väter, Eltern und Kinder

4. zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/2697)
Faire Chancen für jedes Kind – Für eine bessere Bildung, Erziehung und Betreuung von
Anfang an

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/3488)
Elternhaus, Bildung und Betreuung verzahnen

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/3512)
Solides Finanzierungskonzept für den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten für unter
Dreijährige
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Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drucksache 15/3676)
Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung
und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG)

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/4804)
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP (Drucksache 15/4684)
Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes

Drucksache 15/4045 (27.11.2004)
Erste Beschlussempfehlung und erster Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (12. Ausschuss)
zu dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung
- Drucksachen 15/3676, 15/3986 –
Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung
und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG)

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(12. Ausschuss)
1. zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU

- Drucksache 15/3488 –
Elternhaus, Bildung und Betreuung verzahnen

2. zu dem Antrag der Fraktion der FDP
- Drucksache 15/3512 –
Solides Finanzierungskonzept für den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten für unter
Dreijährige

4.3.3 Schule

Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/246)
Förderung von außerschulischem Nachhilfeunterricht für Grundschulkinder durch den
Garantiefonds Schul- und Bildungsbereich

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/290)
auf die Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/246)
Förderung von außerschulischem Nachhilfeunterricht für Grundschulkinder durch den
Garantiefonds

Kleine Anfrage der Abgeordneten der CDU/CSU (Drucksache 15/440)
Umsetzung und Finanzierung des Ganztagsschulbauprogramms der Bundesregierung

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/471)
Den Bildungsstandort Deutschland stärken – ausländischen Jugendlichen den Schulbesuch
erleichtern
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Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/515)
auf die kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/440)
Umsetzung und Finanzierung des Ganztagsschulbauprogramms der Bundesregierung

Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/984)
Kooperation von Musikvereinen und geförderten Ganztagsschulen

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/1086)
auf die kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/984)
Kooperation von Musikvereinen und geförderten Ganztagsschulen

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/2052)
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/1770)
Gegenseitige Anerkennung von Schulabschlüssen in Europa

Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/2623)
Umsetzung des Investitionsprogramms “Zukunft Bildung und Betreuung”

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/2737)
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/2623)
Umsetzung des Investitionsprogramms “Zukunft Bildung und Betreuung”

Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/3601)
Ganztagsschulprogramm der Bundesregierung

4.3.4 Hochschule

Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der PDS (Drucksache 14/8421)
Auswirkungen der neuen Vorschriften des Hochschulrahmengesetzes zur Befristung von
Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 15/1659)
auf die kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/1563)
Zielvorstellungen zur Hochschulreform

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/1787)
Für mehr Wettbewerb und Flexibilisierung im Hochschulbereich – der Bologna-Prozess als Chance
für den Wissenschaftsstandort Deutschland

4.3.5 Weiterbildung

Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache
14/2399)
Stand und Entwicklung einer bundesweiten Weiterbildungsstatistik
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Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der
SPD sowie der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache
14/2511)
- Drucksache 14/2399 –
Stand und Entwicklung einer bundesweiten Weiterbildungsstatistik

Große Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der PDS (Drucksache 14/2813)
Situation und Perspektiven der beruflichen Ausbildung und des Systems der Weiterbildung als
Stufen eines lebenslangen Lernens

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 14/5060)
auf die Große Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der PDS (Drucksache 14/2813)
Situation und Perspektiven der beruflichen Ausbildung und des Systems der Weiterbildung als
Stufen eines lebenslangen Lernens

Antrag der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 14/
3127)
Lebensbegleitendes Lernen für alle – Weiterbildung ausbauen und stärken

Unterrichtung durch die Bundesregierung (Drucksache 15/3636)
Bericht der unabhängigen Expertenkommission “Finanzierung Lebenslangen Lernens” – Der
Weg in die Zukunft

Große Anfrage der Fraktion der FDP (Drucksache 15/4914)
Entwicklung des lebenslangen Lernens in Deutschland

Antrag der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/5024)
Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen verbessern – Wachstumspotential der Bildung nutzen

4.3.6 Bildungspolitik international

Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der PDS (Drucksache 14/9628)
Drittlandsanforderungen der EU-Kommission für Bildungsdienstleistungen in den WTO-
Dienstleistungsverhandlungen (GATS)

Antwort der Bundesregierung (Drucksache 14/9768)
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion der PDS (Drucksache 14/9628)
Drittlandsanforderungen der EU-Kommission für Bildungsdienstleistungen in den WTO-
Dienstleistungsverhandlungen (GATS)

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN (Drucksache 15/224)
GATS-Verhandlungen – Bildung als öffentliches Gut und kulturelle Vielfalt sichern
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Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (17. Ausschuss) (Drucksache 15/506)
zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD sowie der Abgeordneten der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 15/224)
GATS-Verhandlungen – Bildung als öffentliches Gut und kulturelle Vielfalt sichern

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/580)
GATS-Verhandlungen – Bildung als öffentliches Gut und kulturelle Vielfalt sichern

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/1095)
Qualitätssicherung im Bildungswesen und kulturelle Vielfalt bei GATS-Verhandlungen
garantieren

Entschließungsantrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (Drucksache 15/1579)
zu der Abgabe einer Erklärung durch die Bundesregierung
zu den Ergebnissen der Europäischen Bildungsministerkonferenz am 18./19. September 2003
in Berlin

Entschließungsantrag der Abgeordneten der Fraktion der FDP (Drucksache 15/1582)
zu der Abgabe einer Erklärung durch die Bundesregierung
zu den Ergebnissen der Europäischen Bildungsministerkonferenz am 18./19. September 2003
in Berlin

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung 17. Ausschuss) (Drucksache 15/1844)
zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 15/1095)
Qualitätssicherung im Bildungswesen und kulturelle Vielfalt bei GATS-Verhandlungen
garantieren

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN (Drucksache 15/2758)
Aktionsplan zur UN-Weltdekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung”

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (17. Ausschuss) (Drucksache 15/3472)
zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN (Drucksache 15/2758)
Aktionsplan zur UN-Weltdekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung”
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5. AUTORENVERZEICHNIS

STAATSMINISTERIN DORIS AHNEN, PRÄSIDENTIN DER KULTUSMINISTERKONFERENZ, geb.
1964, Studium der Politikwissenschaft, Öffentliches Recht und Pädagogik an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, Magister Artium. 1990-1991 Persönliche Referentin des Prä-
sidenten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 1991-1994 Leiterin des Ministerbü-
ros im Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung, Mainz. 1994-1996 Leiterin des
Ministerbüros im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Mainz. 1996-
2001 Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Mainz.
Seit 18.5.2001 Staatsministerin im Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend. Seit 2001
stellvertretendes Mitglied des Bundesrates. 2003 Vorsitzende der Konferenz der Gleichstel-
lungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder
(GFMK). 1. Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK). 2004 Präsidentin der
Kultusministerkonferenz (KMK).

HILDEGARD BOCKHORST, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbil-
dung und Geschäftsführerin des Rates für Soziokultur und kulturelle Bildung.

BUNDESMINISTERIN EDELGARD BULMAHN, MdB, geb. 1951. Volksschule, Aufbaugymna-
sium Petershagen. Nach dem Abitur ein Jahr Auslandsaufenthalt im Kibbuz Bror Chail
(Israel); anschließend Studium der Politischen Wissenschaften und der Anglistik an der
Universität Hannover. Studienrätin. 1969 Eintritt in die SPD; seit 1993 Mitglied des Par-
teivorstandes der SPD, 1998 bis 2003 Landesvorsitzende der SPD Niedersachsen, seit 1995
Vorsitzende des Wissenschaftsforums der Sozialdemokratie. Mitglied des Bundestages seit
1987; seit 1991 Mitglied des SPD-Fraktionsvorstandes, 1990 bis 1994 stellvertretende
Sprecherin für Forschungs- und Technologiepolitik der SPD-Fraktion, 1996 bis 1998 Spre-
cherin für Bildung und Forschung; 1995 bis 1996 Vorsitzende des Ausschusses für Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung. Seit 27. Ok-
tober 1998 Bundesministerin für Bildung und Forschung, seit 03.12.2001 Mitglied des
Präsidiums der SPD.

PROF. DR. MAX FUCHS, Vorsitzender des Deutschen Kulturrates, geb. 1948. Fernmeldetech-
niker. Studium der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften (Dipl.-Math.) sowie der
Erziehungswissenschaften und Soziologie (MA, Dr. phil.). Direktor der Akademie Rem-
scheid; Vorsitzender des Deutschen Kulturrates; Vorsitzender der Bundesvereinigung Kul-
turelle Jugendbildung und des Instituts für Bildung und Kultur.
Mitglied des Bundesjugendkuratoriums und der Deutschen UNESCO-Kommission. Mit-
glied der deutschen Delegation beim UNESCO-Weltkongress für Kulturpolitik in Stock-
holm (1998). Sprecher des Qualifikationsnetzwerkes Medien NRW. Vorsitzender des Fach-
ausschusses Kultur und Bildung des Deutschen Kulturrates (seit 1999).
Bis 1984 Lehrtätigkeiten (Mathematik) am Gymnasium und an der VHS; seit 1984 Lehr-
tätigkeiten in Kultur- und Erziehungswissenschaften an verschiedenen Hochschulen,
insbesondere an der Universität Essen. Mitinitiator der Existenzgründungsprogramme für
Künstler beim Bundesministerium für Wirtschaft. Mitbegründer des European Network of
Cultural Administration Training Centres und des Arts & Education Network; verantwort-
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lich beteiligt an zahlreichen Modellprojekten im Auftrag des BMBW bzw. des BMBF (u.a.
Förderprogramm Bildung und Kultur; projektorientierte Künstlerweiterbildung; Arbeit und
Kultur; Neue Dienstleistungen im Kulturbereich; kulturelle Weiterbildung). Zahlreiche
Publikationen zur Theorie und Geschichte von Bildung und Kultur sowie zur (Theorie der)
Kulturpolitik.

PROF. DR. DIETER B. HERRMANN, Direktor der Archenhold-Sternwarte, geb. 1939. 1957 –
1963 Studium Physik (Humboldt-Universität Berlin), Abschluss Diplom-Physiker. 1959/
60 Studentenkabarett „Die Massepunkte“, Theaterprojekt Studentenbühne der HU unter
Kurt Böwe,  „Der entfesselte Wotan“ von E. Toller (Titelrolle). Studienunterbrechung.
Freundschaft mit Hanns Eisler. 1963-1969 Tätigkeit in der Staatlichen Zentrale für Strah-
lenschutz der DDR (Spezialgebiet: Messung radioaktiver Edelgase). Freier Mitarbeiter der
Archenhold-Sternwarte Berlin. 1969 Promotion zum Dr. rer. nat. (Humboldt-Universi-
tät). 1970-1976 Leiter der Abteilung Astronomiegeschichte der Archenhold-Sternwarte
Berlin. 1976 Berufung zum Direktor der Archenhold-Sternwarte. 1977-1991 Moderator
der populärwissenschaftlichen Fernsehsendung „AHA“ des DDR-Fernsehens. 1986 Habi-
litation zum Dr. sc. phil. Honorarprofessor an der Humboldt-Universität. 1987 Grün-
dungsdirektor des Zeiss-Großplanetariums Berlin. 1991-1996 eigene regelmäßige Wissen-
schaftssendungen im Rundfunk. 1995f Lehrbeauftragter der Technischen Universität Ber-
lin. 1997-1999 Sprecher des Rates Deutscher Planetarien. Mitglied der Internationalen
Astronomischen Union, der Leibniz-Societät Berlin, der Berliner Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft u. a.  wissenschaftlicher Vereinigungen. Autor von 31 Büchern, rd. 150 wissen-
schaftlichen und rd. 2000 populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen.

DR. WERNER LINDNER, Dezernent im Niedersächsischen Landesjugendamt, geb. 1958. Di-
plom-Sozialarbeiter, Diplom-Pädagoge, Dr. phil. Arbeitschwerpunkte: kulturelle und offe-
ne Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, außerschulische Jugendbildung,
Qualität und Evaluation in der Kinder- und Jugendarbeit, Kooperation Jugendhilfe - Schu-
le, Jugendforschung, Stadt und Sozialraum. 1986-1992 Jugendamt der Stadt Essen, Abt.
Jugendförderung. 1992-1997 Institut für Jugendforschung und pädagogische Praxis Essen
e.V., Dozent in Weiterbildungsprojekten „Jugendkultur, Kulturmanagement“. 1998-2003
Dezernent im Niedersächsischen Landesjugendamt Hannover, Arbeitsschwerpunkte: Lan-
desweite Fragen den Kinder- und Jugendschutzes, Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozial-
arbeit. 2003-2004 Vertretung einer Professur im Fachbereich Sozialwesen der FH Jena,
Schwerpunkte: Kinder- und Jugendarbeit, kulturelle Jugendarbeit. ab dem 01.09.2004
Dezernent im Niedersächsischen Landesjugendamt.

ESKE NANNEN, Geschäftsführerin der Henri und Eske Nannen Stiftung, geb. 1942. Kauf-
männische Ausbildung, Tätigkeit als Reiseleiterin, Vorstandssekretärin und Zahlmeisterin
einer schwimmenden Universität. Gründung der Malschule für Kinder und Jugendliche
zusammen mit Henri Nannen in Emden sowie des Kunstvereins Ludolf Backhuysen-Ge-
sellschaft. 1986 Realisierung der Kunsthalle Emden, deren Träger die Henri und Eske Nan-
nen Stiftung ist. Geschäftsführerin der Kunsthalle Emden sowie des Museums-Shops und
des Kreativ-Service der Malschule. 2000 Auszeichnung mit dem Stifterpreis des Bundesver-
band Deutscher Stiftungen. 2001 Auszeichnung mit dem Museumspreis der Niedersächsi-
schen Sparkassenstiftung für vorbildliche Museumsarbeit. Mitglied im Stiftungsrat der Ber-
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linischen Galerie, der Ibach-Denk-Mal-Stiftung, der Jury des Niedersächsischen Staats-
preises, der Emder Sparkassenstiftung, im Kuratorium der Fritz-Winter-Stiftung sowie  im
Hochschulrat der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg.

DR. GEORG RUPPELT, Direktor der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover, geb. 1947
Studium: Geschichte, Literaturwissenschaft, Philosophie. Promotion mit einer Doktorar-
beit über„Schiller im nationalsozialistischen Deutschland“. Zwei Jahre Bibliotheksreferen-
dar an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Neun Jahre Abteilungsleiter und Fach-
referent an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. 15 Jahre Stellvertretender
Direktor der Herzog August Bibliothek. Seit Juli 2002 Direktor der Niedersächsischen Lan-
desbibliothek Hannover. Aktuelle Ehrenämter: Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lesen.
Zweiter Sprecher der Deutschen Literaturkonferenz. Sprecher von „Bibliothek & Informa-
tion Deutschland. Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände“.
Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission. Publikationen: Etwa 350 Aufsätze und
30 Monographien zu buch- und bibliotheksgeschichtlichen, kulturpolitischen und literar-
historischen Themen, z. B. über Zensur, Kinderbücher, Science Fiction, literarische Moti-
ve, Kochbücher. – Journalistische und belletristische Publikationen unter Pseudonym.

GABRIELE SCHULZ, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Kulturrates; geb. 1963.
Studium Germanistik, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft in Bonn und Hannover. 1.
Staatsexamen. Von 1992 bis 1997 Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Kul-
turrat. Von 1997 bis 2002 Persönliche Referentin des Geschäftsführers des Deutschen Kul-
turrates. Seit 2002 wieder Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Kulturrates. Re-
daktionsmitglied der Zeitung politik und kultur. Veröffentlichungen in Büchern, Zeitschriften
und Zeitungen.

DR. CLAUDIA SCHWALFENBERG, Geschäftsführerin des Rates für Baukultur, geb. 1967. Stu-
dium Deutsche Philologie (Hauptfach), Neuere und Neueste Geschichte sowie Publizistik-
und Kommunikationswissenschaft an der University of Sussex, University of Cambridge,
Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster, 1996 Promotion. 1997 Kulturamt Münster,
Mitwirkung beim internationalen Lyrikertreffen. 1997-2000 Wissenschaftliche Mitarbei-
terin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Seit 2000
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Bundesarchitektenkammer. Sprecherin und Ge-
schäftsführerin des Rates für Baukultur. Mitglied im Gründungspräsidium des Bundesver-
band deutscher Pressesprecher.

DR. RICHARD STANG, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, geb. 1959, Diplom-Pä-
dagoge und Diplom-Soziologe. Studium Erziehungswissenschaften, Soziologie, Politikwis-
senschaften und Psychologie an der Universität Marburg. 2003 Promotion mit dem Thema
„Neue Medien und Organisation in Weiterbildungseinrichtungen“ an der Universität Ham-
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